
www.ssoar.info

Kooperationsmanagement: Ein Lehr- und
Arbeitsbuch für Sozial- und Gesundheitsdienste
Deller, Ulrich (Ed.)

Veröffentlichungsversion / Published Version
Sammelwerk / collection

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
Verlag Barbara Budrich

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Deller, U. (Hrsg.). (2009). Kooperationsmanagement: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Sozial- und Gesundheitsdienste
(Schriften der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, 9). Opladen: Verlag Barbara Budrich. https://
doi.org/10.3224/93809474

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur
Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden
Sie hier:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

Terms of use:
This document is made available under a CC BY Licence
(Attribution). For more Information see:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-95140-7

http://www.ssoar.info
https://doi.org/10.3224/93809474
https://doi.org/10.3224/93809474
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-95140-7




Kooperationsmanagement



Schriften der Katholischen Hochschule  
Nordrhein-Westfalen 
 
Band 9 



Ulrich Deller (Hrsg.) 
 

Kooperationsmanagement 
Ein Lehr- und Arbeitsbuch für 
Sozial- und Gesundheitsdienste 
 

 
 
 
 
          
 
 
                       
 
Verlag Barbara Budrich 
Opladen & Farmington Hills, MI 2009 



Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
 
Die Open-Access-Veröffentlichung wurde gefördert aus dem Open-Access- 
Publikationsfonds der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. 
 
© 2009 Dieses Werk ist beim Verlag Barbara Budrich GmbH erschienen und steht 
unter der Creative Commons Lizenz Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
Diese Lizenz erlaubt die Verbreitung, Speicherung, Vervielfältigung und Bearbeitung 
unter Angabe der Urheber*innen, Rechte, Änderungen und verwendeten Lizenz. 
www.budrich.de 
 

 
 
Die Verwendung von Materialien Dritter in diesem Buch bedeutet nicht, dass diese 
ebenfalls der genannten Creative-Commons-Lizenz unterliegen. Steht das verwendete 
Material nicht unter der genannten Creative-Commons-Lizenz und ist die betreffende 
Handlung gesetzlich nicht gestattet, ist die Einwilligung des jeweiligen 
Rechteinhabers für die Weiterverwendung einzuholen. In dem vorliegenden Werk 
verwendete Marken, Unternehmensnamen, allgemein beschreibende Bezeichnungen 
etc. dürfen nicht frei genutzt werden. Die Rechte des jeweiligen Rechteinhabers 
müssen beachtet werden, und die Nutzung unterliegt den Regeln des Markenrechts, 
auch ohne gesonderten Hinweis. 
 
Dieses Buch steht im Open-Access-Bereich der Verlagsseite zum kostenlosen 
Download bereit (https://doi.org/10.3224/93809474). 
Eine kostenpflichtige Druckversion (Print on Demand) kann über den Verlag bezogen 
werden. Die Seitenzahlen in der Druck- und Onlineversion sind identisch 
 
 ISBN  978-3-938094-74-7 (Paperback) 
 eISBN 978-3-86649-776-4 (PDF) 
 DOI 10.3224/93809474 
 
Satz: Satz & Medien Wieser, Stolberg, Germany 
Umschlaggestaltung: disegno visuelle kommunikation, Wuppertal – www.disenjo.de 
 



5

Inhaltsverzeichnis

I. Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Teil
»Kooperationsmanagement – eine allgemeine Perspektive« . . . . . . . . . 11
Kooperation managen – kooperativ managen.
Ein aktuelles Konzept auf alten Wurzeln (Ulrich Deller) . . . . . . . . . . . . . 12

2. Teil
»Die Personen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kooperationsmanagement: Führungspersönlichkeit und kooperative
Kompetenz in intra- und interorganisationalen Kooperationssystemen
(Jörg Baur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kooperation und Gender: Herausforderung für das Management
(Liane Schirra-Weirich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Professions- und Handlungslogiken in ihrer Bedeutung für Kooperations-
management (Ulrich Deller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Management jenseits der Rationalität. Zur Phänomenologie und Logik des
Gerüchts als Kommunikationsform in Organisationen
(Heribert W. Gärtner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

3. Teil
»Die Strukturen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Organisationskulturen und -subkulturen: Eine Herausforderung für das
Kooperationsmanagement am Beispiel der Psychiatrie
(Johannes Jungbauer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Kooperation kommunaler Krankenhäuser in Klinikverbünden.
Erwartungen, Einschränkungen, Erfolgskriterien (Patrick Fränkel) . . . . 157

Kooperation im Arbeitsrecht (Dirk Brust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Kooperationsmanagement (Grundzüge des Gesellschaftsrechts).
Unternehmensformen unserer Rechtsordnung und Haftungsrisiken
von Führungskräften (Johannes Delheid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Netzwerkarbeit als Hintergrund für Unternehmenskooperation
(Ulrich Deller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233



6

4. Teil
»Der ökonomische Kontext« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Von der Wertschöpfung des Sozialen – Kosten-Nutzen-Analysen sozial-
politischer Instrumente im Bereich volkswirtschaftlicher Denkweisen
(Ralf Welter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Die besondere Komplexität multiprofessioneller Organisationen im Ge-
sundheits- und Sozialwesen: Ursachen, Konsequenzen, Lösungsansätze
(Peter Borges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Zwischen sozialem Auftrag und ökonomischen Rationalitäten –
Grundfragen reflexiver Professionalität in sozialen Diensten
(Nadia Kutscher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Caritasorganisationen im Sog des Wandels. Führungsverantwortung für
eine Kultur multiprofessioneller Kooperation (Rainer Krockauer) . . . . . 323

II. Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

III. Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361



Vorwort

7

I. Vorwort

Die Sammlung der vorliegenden Beiträge entstand aus dem Diskussions-
zusammenhang des Masterstudienganges »Kooperationsmanagement«
am Fachbereich Sozialwesen der Katholischen Hochschule Nordrhein-
Westfalen, am Standort Aachen. Schon seit mehreren Jahren werden in
diesem Studiengang Führungskräfte für Sozial- und Gesundheitsdienste
mit dem Schwerpunkt Kooperation ausgebildet. Ganz gleich, von welchen
Begriffen man ausgehen mag, Diversity, Netzwerk, Multikulturalität, Füh-
rung von unten etc., grundlegend für die Bewältigung der mit diesen Be-
griffen angezielten Aufgaben ist die Fähigkeit zur Kooperation über Gren-
zen hinweg. Ausgehend von der Tatsache, dass in diesem Arbeitsfeld in
besonderer Weise die Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen
zur Erbringung der gewünschten Dienstleistung im Vordergrund steht, –
dies zeigt sich vor allem an der zunehmenden Verschränkung von Sozia-
len Diensten mit Gesundheitsdiensten – ist ein Managementverständnis
gefragt, das diesen Aufgaben gerecht wird, ohne die bisherigen Erkennt-
nisse der Wirtschaftswissenschaften ignorieren zu wollen. Zugleich müs-
sen Erkenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen integriert werden. So
sind die Beiträge ein Ausdruck der thematischen Breite. Sie folgen der
Philosophie des Studienganges »Kooperationsmanagement«, dass es nicht
eines eigenen, gleichsam domestizierten Managementverständnisses für
die Sozial- und Gesundheitsdienste bedarf.

Management in Sozial- und Gesundheitsdiensten stellt sich den Ma-
nagementaufgaben generell und ist zugleich in der Lage eine Antwort auf
die Besonderheiten zu geben, die sich in diesem Bereich stellen: 1. es han-
delt sich durchgehend um »unechte« Marktbeziehungen. Die Nutznießer
sind nicht die Käufer, und letztere sind eigentlich »nur« Finanzierer. Und
die Anbieter sind nicht wirklich frei in der Gestaltung der Dienstleistung
angepasst an den Markt. 2. Besonderes Kennzeichen der Erbringung der
Dienstleistung ist die Tatsache, dass sie nur realisiert werden kann, wenn
die persönliche Beziehung zwischen Nutznießer und Anbieter die Grund-
lage für ihre Erbringung ist. Die naturwüchsige Praxis der sozialen Inter-
aktion ist konstitutiv. 3. Controlling setzt voraus, dass die Effekte wirklich
beschrieben und an einem realistisch erreichbaren Ideal messbar sind. Die
Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ist eine virtuelle.

Die vorliegenden Texte sind zunächst an Studierende gerichtet, um sie
in die Diskussion zu verwickeln und so die Basis zu legen für die Ausbil-
dung kritischer Urteilsfähigkeit. Dass die Texte grundlegenden Charakter
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wie in einem Lehrbuch haben, ergibt sich aus zwei Perspektiven. Zum
einen tragen sie grundlegende Erkenntnisse zusammen, die in diese Ur-
teilsbildung einbezogen werden müssen. Zum anderen diskutieren sie
grundlegende Fragestellungen vor dem Hintergrund aktueller Entwick-
lungen. Sie verbinden dabei Managementausbildung mit Management-
entwicklung.

Die Beiträge nähern sich dem Thema Kooperationsmanagement aus
vier Richtungen. Als erstes erscheint ein Beitrag, der die Managementlite-
ratur daraufhin befragt, welche Erkenntnisse zum kooperativen Manage-
ment bereits vorliegen und was sich daraus ergibt. Letztlich ergibt sich so
auch eine Antwort auf die Frage, ob und in wieweit Kooperationsmanage-
ment ein Modebegriff ist. (Deller, Kooperationsmanagement).

In einem zweiten Bereich folgen Beiträge, die die Handelnden in den
Blick nehmen. Was muss über die Persönlichkeit der Manager gesagt wer-
den, welche Anforderungen sind zu formulieren? (Baur). Über die handeln-
den Personen zu sprechen heißt auch, über sie als Frauen und Männer zu
sprechen. Wie stark ist die Männerdomäne Management ein »Gender-Pro-
blem« für Kooperationsmanagement undwas ist zu tun? (Schirra-Weirich).
Kooperation in Gesundheits- und Sozialdiensten stößt relativ bald an die
Grenzen der Professionen. Was lässt sich an Erkenntnissen aus den pro-
fessionstheoretischen Überlegungen für Kooperationsmanagement gewin-
nen (Deller, Professions- und Handlungslogiken). Die Betrachtung kom-
munikativer Phänomene der Handelnden im Kooperationsmanagement
wird diesen Teil abschließend auf ein Phänomen zugespitzt, das die indivi-
duelle mit der organisatorischen Ebene verbindet: das Gerücht. (Gärtner).

Der dritte Teil fokussiert die Strukturen. Am Beginn des dritten Teils
steht ein Beitrag, der ebenso wie der vorherige eine Verbindung herstellt
zwischen der individuellen und der organisatorischen Ebene: was ist zu
beachten, wenn zwei Organisationen mit unterschiedlichen Kulturen
zusammen kommen sollen? (Jungbauer). Diese Frage organisatorischer
Kooperation gewinnt vor dem Hintergrund der oft erzwungenen Koope-
ration von Gesundheitseinrichtungen eine erweiterte Dimension. Wie ge-
lingt die Vernetzung von kommunalen Krankenhäusern? (Fränkel). Eine
Strukturfrage besonderer Art wird gemeinhin gar nicht als Aufgabe des
kooperativen Managements begriffen: die arbeitsrechtlich verankerte Ko-
operation zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. (Brust). Die weitest
gehende Strukturierung betrifft die Frage, welche Rechtsform man für die
Kooperation wählt. (Delheid). Strukturen und Individuen zusammenzu-
bringen war die zentrale Idee der Netzwerkbildung. Aber mit dem Begriff
Netzwerk werden viele unterschiedliche Aspekte verbunden, und man
kann leicht in Untiefen geraten. Sind Netzwerke steuerbare Einheiten?
(Deller, Netzwerk).
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Der vierte Teil der Beiträge zumKooperationsmanagement inGesund-
heits- und Sozialdiensten ist auf eine Frage ausgerichtet, die zunehmend
für Management generell gestellt wird, sich aber im Bereich der Gesund-
heits- und Sozialdienste in besonderer Weise stellt: dem Verhältnis von
Ökonomie und Ethik. In einem ersten Beitrag in diesem Teil geht es um
eine eher volkswirtschaftlich gestellte, für Gesundheits- und Sozialdienste
bedeutsame Frage. Gibt es eine Wertschöpfung des Sozialen? Ist der Ho-
mo Oeconomicus die angemessene Leitfigur? (Welter) Dann wird über-
legt, dass in den Gesundheits- und Sozialdiensten besondere Bedingun-
gen gegeben sind, die zu einer besonderen Komplexität und damit zu
erhöhten Anforderungen führen. (Borges) Stärker polarisierend fragt sich
zunehmend, welche grundlegende Ausrichtung Ökonomie und Soziale
Arbeit von einander trennt oder verbindet. (Kutscher). Abschließend wird
die aufgerissene Problematik konkret auf die Caritas-Organisationen be-
zogen: kann ihnen die Versöhnung von Ökonomie und Ethik wirklich ge-
lingen? (Krockauer).

Mit diesem Band verbinde ich auch den Dank an die Studierenden, die
mit ihren Fragen und Statements wesentlich zur Entwicklung unseres Ma-
nagementverständnisses beigetragen haben, und an die Kolleginnen und
Kollegen in der Dozentenschaft, in der wir uns zusammen auf diesenWeg
eines neuen Verständnisses von Kooperationsmanagement in Sozial- und
Gesundheitsdiensten gemacht haben. Besonderer Dank gilt meiner Frau
Ulla Wessels, die mit ihrem Ansatz der Kooperation und den Fragen des
oft kleinteiligen Alltags sehr zum Realismus dieses Managementverständ-
nisses beigetragen hat.

Ulrich Deller
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1. Teil
»Kooperationsmanagement –
eine allgemeine Perspektive«
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Kooperation managen – kooperativ managen.
Ein aktuelles Konzept auf alten Wurzeln
Ulrich Deller

1. Einleitung
»Kooperation« – ein Modethema?

Von Kooperation in Zusammenhang mit Management zu sprechen, ist ein
Modethema und erscheint auf den ersten Blick in mehrfacher Hinsicht
überflüssig. Zunächst ist Kooperation ein selbstverständliches, alltägli-
ches Phänomen, das grundlegend für die Entwicklung jeglicher Lebewe-
sen ist (Dawkins 1978). Ohne soziale Abstimmung der Handlungen der
Individuen lässt sich der Überlebenskampf nirgendwo gewinnen. Sodann
zeigt sich, dass menschliches Verhalten in allen Bereichen alltäglichen
menschlichen Lebens Kooperation sowohl voraussetzt wie auch bedingt
(Argyle 1991). In diesem ganz allgemeinen Sinn von Kooperation ist letzt-
lich jede soziale Handlung als Kooperation zu verstehen, weil sie mensch-
liche Verständigung voraussetzt und zugleich bewirkt. Dies ist unter dem
Gesichtspunkt steuernden Managements bedeutsam. Denn je alltäglicher
Kooperation ist, desto weniger soll und kann sie vielleicht »inszeniert«
werden. Und drittens erscheint das Thema schon insofern alsModethema,
als es den Gehalt mehr aus der aktuellen, besonderen Betonung betrieb-
licher Zusammenhänge gewinnt, als dass es wirklich eine Neuorientie-
rung des Managements nach sich ziehen würde. Schon in den sog. Ohio-
Untersuchungen von Fleishman u. a. wird in den sechziger Jahren
herausgearbeitet, dass die alleinige Orientierung des Managementstils an
der Aufgabenerfüllung einen schlechteren Erfolg bewirkt als die Integrati-
on des Konzepts der Orientierung an den Mitarbeitern in die an den Auf-
gaben (Fleishman 1972).

Gerade in Bezug auf ein stark modern gehandeltes Thema ist es sinn-
voll, sich solcher (geschichtlichen) Hintergründe zu erinnern und sie als
Basis wert zu schätzen. Auf ihrer Kenntnis beruhend ist es möglich, die
Bedeutung der Veränderung und damit die Bedeutung der aktuellen Dis-
kussion um Kooperation als Managementaufgabe einzuschätzen. An we-
nigstens vier Stellen lassen sich bedeutende Veränderungen ausmachen,
die die o. g. Einwände relativieren.

Zunächst der Begriff »Kooperation«: er meint etwas grundlegend an-
deres als (nur) Mitarbeiterorientierung. Er meint die geplante, organisierte
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Zusammenführung von Handlungsabläufen, die so einen höheren Ge-
winn bringt als ohne.

Dann gilt zweitens kooperative Führung nachwie vor alsWiderspruch
in sich. Unternehmens-Führung (sic!) wird eng mit der sachlichen, fachli-
chen und persönlichen Autorität verbunden, die als Gegensatz zum ko-
operativen Verhalten verstanden wird. (Staehle 1999, 865) Diesen Wider-
spruch gilt es aufzulösen. Er beruht zu großen Teilen auf demMythos, mit
dem Führung im Unternehmen umgeben wird. Neuberger deckt die mit
der Mythologisierung von Führung verbundene Irrationalität auf und
zeigt, wie wenig sie wirklich wissenschaftlicher Überprüfung standhält.
(Neuberger 2002, 57 – 140)1. Neuberger bezieht die Auseinandersetzung
auch auf Konzepte charismatischer Führung und weist nach, dass es letzt-
lich um einfache (gegen die Komplexität der Unternehmen gerichtete)
Konzepte geht, die mit einem stark emotionalisierten Erlösungsverspre-
chen die heldenhafte Überwindung von Krisen versprechen. Dabei ist die
Systematik selbst entscheidend, sie wird immer wieder neu bedient und
für wahr gehalten. Dagegen steht, dass die Bedingungen der Organisation
ausgeblendet werden. (Neuberger 2002, 141-221) »Das feiern charisma-
tischer Führung stützt eine Zeitdiagnose, die das Aufbäumen eines
›stellvertretenden Individualismus‹ angesichts totaler Vereinnahmung er-
sehnt.« (Neuberger 2002, 216). Andererseits gilt es aber auch, die Mytho-
logisierung des kooperativen Managementstils zu vermeiden.

Drittens erfährt u. a. im Zuge der Globalisierung Konkurrenz eine be-
sondere Betonung und Förderung. Dies macht eine verständliche und not-
wendige Ausgleichsbewegung in Richtung Kooperation nachvollziehbar.
Kooperation und Konkurrenz sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
(Simmel 1903). Man hat immer beides. Dass Konkurrenz vom Recht des
Stärkeren regiert wird, wird zwar häufig mit Darwin begründet, ist aber in
seiner Evolutionstheorie gar nicht gemeint. »Die Prozesse der Selektion
auf der Ebene der Spezies oder Population sind ganz im Gegenteil
schwach.« (Axelrod 1997, 80). Zudem zeigen die Ausführungen von Ri-
chard Dawkins, dass gerade in der natürlichen Evolution die Durchset-
zung nur gelingt, wenn sie auf Kooperation gründet: »Der wahre Egoist
kooperiert.« (Dawkins 1978)

Viertens ergibt sich in den letzten Jahren ein enorm stark gestiegener
Druck, Kosten zu reduzieren. Viele Einrichtungen und Unternehmen kön-

1 Es handelt sich hier um eine lesenswerte ernsthafte Darstellung von und Auseinander-
setzung mit modernistischen Management«theorien«, die deutlich macht, wie sehr sol-
che Literatur von einer mehr oder weniger unkritischen Leserschaft lebt.
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nen diesem Druck nur standhalten, wenn sie sichmit anderen zusammen-
schließen, um als größere Einheiten eine entsprechende und angemessene
Position am Markt zu bewahren bzw. so Defizite oder Veränderungen in
kleineren Bereichen auszugleichen.

U. a. für die Sozial- und Gesundheitsdienste kommt als weiterer
Grund für die Beschäftigung mit kooperativem Management das Ringen
um Managementkonzepte hinzu, die der Dienstleistung entsprechen und
dieser förderlich sind.

2. Begriff »Kooperation« in der Übersetzung auf
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge

Vor diesemHintergrund ist es sinnvoll zunächst zu fragen, was das Beson-
dere am Begriff Kooperation ist. Aus sozio-biologischer Perspektive ergibt
sich, dass (auch) Tiere dann reziproken Altruismus entwickeln, also ko-
operativ vorgehen, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:
. häufige Treffen,
. fähig sich zu erinnern,
. der gemeinsam erzielte Gewinn ist größer als die Kosten für den Geber.
(Anzenberger 1991, 12)

Diese drei Minimalaspekte gelten ebenso für menschliches Verhalten,
müssen aber erweitert werden. Da kooperatives Verhalten von Menschen
nicht über Instinkte abgesichert ist, entstehen die Notwendigkeit und die
Chance, differenzierter auf die Gestaltung und Sicherung menschlicher
Kooperation einzuwirken. Dabei kommen Aspekte des allgemeinen ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens in den Blick, die helfen, dass der gesell-
schaftliche Zusammenhalt gewahrt bleibt:
1. Belohnung kooperativen und Sanktionierung unkooperativen Verhal-

tens;
2. Soziale Beziehungen, Sorge um den anderen (gegenseitiges Vertrauen,

sich um einander zu kümmern);
3. Soziale Normen (wann Wettbewerb und wann Kooperation angemes-

sen sind);
4. Kommunikation (zur Vermittlung von sozialen Normen, zur Verständi-

gung über kooperatives Verhalten);
5. Gruppengröße (je größer und je anonymer desto unkooperativer);
6. Individuelle Unterschiede (in den Fähigkeiten und Interessen zu ko-

operieren). (Argyle 1991, 34 f.)
Wenn mit Kooperation mehr gemeint sein soll, als an Mitarbeitern orien-
tiertes Führen oder die Realisierung von Ansprüchen der Humanisierung
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des Arbeitsplatzes (vgl. Wunderer/Grunwald 1980, 55f.), dann erweist es
sich als unverzichtbar, vor dem Hintergrund dieser Tatsache weitere prä-
zisierende Aspekte zu betonen. Will man vermeiden, dass der Begriff Ko-
operation mit sich selbst erklärt wird und so leicht Pleonasmen (»koope-
rative Zusammenarbeit«) entstehen, ist eine Präzision unerlässlich. Wir
greifen hierzu auf Untersuchungen von Marwell und Schmitt (1975) zu-
rück. Diese nennen zur näheren Bestimmung kooperativen Verhaltens
fünf Elemente: 1. zielorientiertes Verhalten; 2. Belohnungen für jeden Teil-
nehmer; 3. Arbeitsteilung; 4. sachliche Koordination; 5. soziale Koordina-
tion. Gerade um die Präzisierung gegenüber Konzepten der Humanisie-
rung der Arbeit oder gegenüber der Orientierung des Führungsstils an der
Beziehung zu denMitarbeitern zu leisten, gilt es aus dieser Liste besonders
auf die ersten drei Elemente hinzuweisen. Die Ziele des Arbeitsprozesses
werden nicht von einem Kooperationspartner alleine definiert. Je stärker
die Ziele gemeinsam entwickelt werden, umso leichter werden sie auch
gemeinsam getragen. Das aber setzt zudem voraus, dass die Partner ent-
sprechend am Gewinn beteiligt werden, und dass dieser Gewinn größer
als der je allein erwirtschaftete ist, weil die Partner sich die Arbeit teilen.
Arbeitsteilung sind zugleich die Voraussetzung und der Effekt, dass der
größere Gewinn erzielt wird. Wäre dies nicht der Fall, lohnte sich die Ko-
operation nicht. Kooperationskosten ebenso wie -gewinne können nicht
immer präzise kalkuliert werden; je präziser jedoch die kalkulierbaren
Kosten und Gewinne erfasst sind, umso leichter lassen sich die Effekte
undAufwendungen einschätzen. Auf ihrer Basis kann dann eine Entschei-
dung für oder gegen die Kooperation gefällt werden.

Für den hier zugrunde liegenden Begriff von Kooperation ist weiterhin
bedeutend, dass die Kooperation überlegt gesteuert ist. Die einfachste Re-
gel mit der man die Kooperation der Partner steuern kann, ist die des »Tit
for Tat!« (Axelrod, 1997): Jede nicht-kooperative Aktion wird ebenso un-
kooperativ beantwortet, wie jede kooperative kooperativ beantwortet
wird. So simpel sich dieses »Wie du mir so ich dir!« anhört, so sehr lässt
sich auf lange Sicht gesehen Kooperation so sicher etablieren und absi-
chern. Diese Strategie setzt allerdings voraus, dass eine ergänzende Stra-
tegie vorhanden ist, eine eventuelle Spirale vonWettbewerbsinteraktionen
zu durchbrechen.

Bezieht man die allgemeinen Erkenntnisse zur menschlichen Koope-
ration auf die Verhältnisse im Unternehmen, zeigt sich, dass es notwendig
ist, auf Einschränkungen einzugehen. Staehle nennt Hinweise, anhand
derer diese Übertragung überprüft werden muss: 1. Die Absicherung des
Erfolgs durch Kooperation ist stark abhängig von den jeweiligen Bedin-
gungen. 2. Oft wird Kooperation mehr proklamiert als praktisch realisiert.
3. Kooperation setzt Führung nicht außer Kraft und darf nicht zum Instru-
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ment der leichteren Durchsetzung von Machtinteressen gemacht werden
(Staehle 1999, 538).2

Gleichsam als Erinnerungsfolie liegt den nachfolgenden Abschnitten
die Vorstellung zu Grunde, dass sie eine Aussage zu den klassischen Ma-
nagementfunktionen (planning, staffing, organizing, directing, control-
ling) machen sollen. Diese Einteilung geht zurück auf Henri Fayol (1929),
die u. a. von Steinmann/Schreyögg (2005) aktualisiert wurde. Dabei wer-
den diese Funktionen folgendermaßen verstanden:
1. Planung als Nachdenken über Ziele, Maßnahmen
2. Organisation als (erste) Umsetzungsschritte, als Schaffung von Stellen

und Abteilungen
3. Personaleinsatz als Beschaffung und Erhaltung der Humanressourcen
4. Führung als Motivation, Kommunikation und Konfliktbereinigung
5. Kontrolle als Soll/Ist-Vergleich.
Diese Einteilung erscheint als eine praktische, die den zeitlichen Ablauf
des Managementprozesses wiedergibt, aber in Wirklichkeit hebt diese
Einteilung auf das reflektorische Potential des Managers ab. Sie liefert
Kategorien Managementhandeln zu durchdringen und so Kenntnisse für
weiteres Handeln zu gewinnen. So werden sie im Folgenden verwendet.

3. Führen und Kooperationsmanagement

Greifen wir auf die obige Strukturierung zurück, dann wird dieser Ab-
schnitt von der Frage geleitet, wie die Führungskräfte durch Kooperation
die Managementprozesse so absichern können, dass die unternehmeri-
schen Erfolge sich einstellen. Gutenberg geht davon aus, dass Führungs-
entscheidungen sich durch die Ausrichtung auf folgende Elemente
beschreiben lassen: die Festlegung der Unternehmenspolitik, die Koor-
dinierung großer Teilbereiche, Beseitigung von bedeutsamen Störungen,
geschäftliche Maßnahmen mit außergewöhnlicher Bedeutung und die Be-
setzung von Führungsstellen (Gutenberg 1962). Kooperatives Manage-
ment bezieht in diese Entscheidungen die Mitarbeiter mit ein bzw. die
Entscheidungen werden je nach Tragweite an die Mitarbeiter delegiert
(vgl. Wunderer 2001, 229).

2 Staehles forschungsmethodische Bedenken, dass der empirische Nachweis des größe-
ren Erfolgs aufgrund von Kooperation schwierig sei, weil die Erforschung von Koope-
ration dieselbe schon fördere, lassen sich gerade forschungsmethodisch nicht halten.
Der sog. Hawthorne-Effekt, auf den Staehle abhebt, lässt sich methodisch ausgleichen.
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Am Anfang des Managementprozesses steht die Planung des Unter-
nehmens. Unabhängig davon, ob diese Platzierung eine eher analytische
oder empirisch nachvollziehbare ist, ist der Managementprozess ohne die
initiale Steuerung, die auf in unterschiedlicherWeise zustande gebrachten
Plänen aufbaut, nicht denkbar. Vor dem Hintergrund dieses Primats der
Planung suggerieren viele klassische Führungstheorien und vor allemwei-
te Teile der aus dem Boden gestampften Ratgeber-Literatur ein Manage-
mentbild, in dem der Manager als einsamer Entscheider gezeichnet wird.
Aus unterschiedlichen Perspektiven erweist sich dieses Bild als irrefüh-
rend. Es blendet die mit dieser Vorstellung von Plan-determinierter Unter-
nehmensführung verbundenen Probleme der Realisierung der Pläne auf
mehreren Ebenen aus. Zunächst hängt der Effekt unterschiedlicher Füh-
rungsstile in besonderer Weise davon ab, ob nicht andere Einflüsse (Kol-
legialität, Professionalität, Aufgabenstrukturierung) das Führungsverhal-
ten entkräften oder unterstützen (vgl. Kerr/Jermier 1978). Darüber hinaus
ist der Erfolg des Unternehmens nicht empirisch nachweisbar auf eine
bestimmte Art der Ausübung der Rolle als Chef zurückzuführen, wenn
nicht der Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Situation her-
gestellt wird. Ein bestimmtes Führungsverhalten ist nicht aus sich heraus
effektiv, sondern nur in Bezug auf eine gegebene Situation (vgl. Reddin
1970). Diese Tatsache wird auch von Vroom/Yetton (1973) zur Bewertung
von Managementhandeln in den Vordergrund gerückt. Anhand der Filter-
fragen dieses Modells gelangt ein Manager dazu, sich situativ angemessen
auf einen eher direktiven oder partizipativen Stil hin zu orientieren.

Zur Effektivität des Managementhandelns gehört eine Fülle weiterer
Aspekte dazu, ohne dass wirklich schon zwingend nachgewiesen wäre,
welcher Faktor welchen Anteil hat (vgl. Neuberger 1972). Jung führt dies
auf die Fülle der in einem Unternehmen zu berücksichtigenden Sachver-
halte, auf ihre Komplexität und auf die Selbstbestimmungsmöglichkeiten
der Mitarbeiter zurück, die selbst bei einem direktiven Führungsstil im-
mer gegeben sind (Jung 1985, 46 ff.). Staehle erklärt die Tatsache, dass
Umfeldbedingungen in den Führungstheorien vielfach ausgeblendet wer-
den, mit ihrem Entstehungshintergrund in der Kleingruppenforschung
(Staehle 1999, 383).

Für kooperatives Management ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll,
weniger von einer bestimmten Art der Führung als Erfolg sicherndem Vor-
gehen auszugehen, sondern von Funktionen, die erfüllt werden müssen,
damit das Unternehmen Erfolg haben kann. Diese Funktionen sind dann
nicht Aufgabe eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe von Führenden,
sondern bestimmen das Handeln aller im Unternehmen. Da letztlich alle
Mitarbeiter des Unternehmens für die Folgen gerade stehenmüssen, müs-
sen sie auch in die Absicherung der Managementrollen eingebunden sein
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(vgl. Wunderer/Grunwald 1980, 100 und am Beispiel einer Klinik erläutert
257 f.). Mintzberg identifiziert ein »set of ten roles« (Mintzberg 1973). Er
unterscheidet dabei in interpersonale, informatorische und Entschei-
dungs-Rollen. Diese werden im Sinne des »role-taking« und »role-making«
(Mead, Goffman) individuell je unterschiedlich ausgefüllt, sind aber gene-
rell für denManagementprozess kennzeichnend. 1. Interpersonale Rollen:
»figurehead« (Galionsfigur), leader (Anführer), Liaison (horizontale Ver-
netzung nach außen); 2. Informatorische Rollen: »monitor« (Suchen und
erhalten einer großen Fülle von dokumentierten und nicht dokumentier-
ten Informationen), »disseminator« (Informationen im Unternehmen ›ver-
streuen‹), »Spokesman« (Sprachrohr nach außen); 3. Entscheidungsrollen:
»entrepreneur« (Unternehmerisch systematisch Entwicklung von Prob-
lemen und Chancen gestalten), »disturbance handler« (Unvorhersehbares,
Störungen und Ratlosigkeit handhaben), »resource allocation« (Ressour-
cen verteilen), »negotiator« (Verhandler). (Mintzberg 1973, 55-99). Mintz-
berg versteht dieses Set of Roles als »Gestalt« (S.58), als ein »zusammen-
gefügtes Ganzes«. Für denmodernenManagementprozess ergibt sich eine
normale Aufspaltung der Funktionen aus drei Gründen: ab einer be-
stimmten Größe, kann die Aufgabe nicht mehr von einer Kraft alleine
wahrgenommen werden; die Beteiligung der Mitarbeiter ist ohne Einbin-
dung in die Erfüllung der Funktionen undenkbar; aufgrund der Tiefendi-
mensionen der einzelnen Rollen sind Manager eigentlich keine Generalis-
ten, sondern Spezialisten für die einzelnen Funktionen. (Mintzberg 1973,
99). Für kooperatives Management erwachsen daraus zwei Aufgaben.
Zum einen muss dafür gesorgt werden, dass die Spezialisten ihre je eige-
nen Rollen zu einander in Bezug setzen. Aufteilung von Funktionen kann
nur gelingen, wenn gleichzeitig das Zusammenführenwieder gesichert ist.
Zum anderen ist die Wahrnehmung der Funktionen im kooperativen Ma-
nagement daran gebunden, sie als »funktionale Autorität auszufüllen, an
der die Mitarbeiter Anteil haben4 (vgl. Wunderer/Grunwald 1980, 257).

Vor diesem Hintergrund ist die scharfe Kritik Mintzberg’s an solchen
Managementvorstellungen zu verstehen, die den Unternehmer als Chief
Executive Officer (CEO=Vorstandsvorsitzender) beschreiben, »der mit
dem Fallschirm in ein etabliertes Unternehmen einschwebt, ohne vorher
jemals Verantwortung getragen zu haben.« (Mintzberg 2004, 157). Darü-
ber hinaus liegt diesem Bild des einsamen Entscheiders und Machers eine
sehr stark vereinfachte Idee der Zusammenhänge zwischen System und
Umwelt zugrunde, die nicht nur weit hinter den Erklärungsansätzen der
Systemtheorie (vgl. Wilke 1995) zurück bleibt, sondern auch die interde-
pendente Wirklichkeit in und zwischen Unternehmen ausblendet. »Das
Kontrastprogramm zum Macher-Mythos sieht Veränderungen nicht line-
ar, sondern netzartig oder zirkulär verursacht.« (Neuberger 2002, 611). Die
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bedeutende Unterscheidung ergibt sich in der Charakterisierung der
Denkrichtungen. Nach Malik sind viele Managementansätze oft deswe-
gen irrelevant, weil sie Kontextvoraussetzungen konstruieren, die in der
realen Anwendung nicht wiederholbar sind (Malik 2003,117). Vor diesem
Hintergrund kommt Malik zu einer Unterscheidung zwischen technomor-
phen und evolutionären Verständnissen, wobei erstere von der Beherr-
schung der konkreten Situation im Detail ausgeht, letztere sich wegen
der »überaus großen Komplexität realer Situationen und der damit ver-
bundenen, unvermeidlichen Begrenztheit des Wissens« (Malik 2003, 115)
auf allgemeine Ordnung erzeugende Regeln beschränkt. Die Grund-
annahmen stellt Malik wie folgt einander gegenüber (Malik 2003, 119).

Konstruktivistisch-technomorph Systemisch-evolutionär

Management... Management...

...ist Menschenführung. ...ist Gestaltung und Lenkung ganzer
Institutionen in ihrer Umwelt.

...ist Führung Weniger. ...ist Führung Vieler.

...ist Aufgabe Weniger. ...ist Aufgabe Vieler.

...ist direktes Einwirken. ...ist indirektes Einwirken.

...ist auf Optimierung ausgerichtet. ...ist auf Steuerbarkeit ausgerichtet.

...hat im Großen und Ganzen ausreichende
Informationen.

...hat nie ausreichende Information.

...hat das Ziel der Gewinnmaximierung. ...hat das Ziel der Lebensfähigkeit.

Malik geht in seinen Überlegungen sogar so weit, nicht nur die Erkennt-
nisse aus unterschiedlichen Disziplinen zur Systemsteuerung zu integrie-
ren, sondern erklärt die systemtheoretischen Ansätze in Gestalt der Ky-
bernetik selbst zur eigentlichen Führungsdisziplin in der Gestaltung und
Lenkung von Gesamtsystemen (Malik 1986, 50f). In diesem Sinn wird es
also auch darum gehen, nicht Effekte im Nachhinein mit einem bestimm-
ten Führungsverhalten zu verbinden und zu erklären (Kausalketten), son-
dern darum, »Einflussnetzwerke« aufzuzeigen. Führung im Unterneh-
men ist nicht vom Manager alleine abhängig und muss zudem als
Prozess gedacht werden. Dies führt im Nachdenken über Management
zu zweierlei Perspektiven. Zum einen werden in die Beschreibung der
Funktionen von Managern die Mitarbeiter mit einbezogen werden müs-
sen – Macht und Einfluss sind sinnvoll als relationale Begriffe gedacht
(vgl. Weber 1956 und ebenso Hannah Arendt 2003). Macht ist als Bezie-
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hungskategorie zu verstehen. Zum anderen ist Management keine abge-
schlossene, sondern eine stetig wiederkehrende Aufgabe, deren Ergebnis
sich stetig verändert und weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund muss
die Bedeutung von Entscheidungs- und Führungstheorien für individuel-
les Managementhandeln relativiert werden. Es kann nicht in erster Linie
um den Versuch gehen, das Entscheidungsverhalten eines Einzelnen
nachzuvollziehen bzw. strukturell vorherzusagen und damit anzuleiten,
sondern um solche Theorien, die Management als Prozess und zwar als
sozialen Prozess beschreiben. Dieser beginnt mit der Modellierung der
Aufgabe oder des Problems, über die entschiedenwerden soll. Hier schon
werden die entscheidendenWeichen gestellt. Unter Gesichtspunkten des
kooperativen Managements aber werden Mitarbeiter schon in den Pro-
zess der Modellierung der Entscheidung einbezogen. Für diesen Zusam-
menhang ist das bereits 1948 von Coch und French entworfene und
durchgeführte Experiment bedeutsam (Coch/French 1948). Coch/French
haben drei Gruppen von Mitarbeitern miteinander verglichen, wie sie
unter verschiedenen Bedingungen der Partizipation Veränderungen im
Unternehmen aufgegriffen haben und die Produktion steigernd tätig
wurden. Die am weitesten einbezogenen waren letztlich die produktivs-
ten Mitarbeiter. Dieses Projekt legt den Grundstock für eine Vielzahl von
Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen der Beteiligung der
Angestellten und dem Unternehmenserfolg überprüfen (kritisch dazu Lo-
cke/Schweiger 1979). Ebenso haben Kreikebaum und Grimm in der Folge
in ihren Untersuchungen herausgefunden, dass sich bei den internen Ein-
flussfaktoren auf die strategische Unternehmensplanung unter anderem
kooperative Strategien positiv auswirken (Kreikebaum/Grimm 1986).
Man mag zwar konstatieren, dass dieser Zusammenhang noch immer
nicht wirklich empirisch nachgewiesen ist, aber letztlich ergeben sich
strukturelle Bedingungen, die eine kooperative Art der Ausübung von
Führung nahelegen. »Führungskräfte haben zwar eine überlegene offiziel-
le Machtposition, die ihnen aber nur eine Machtquelle sichert (formale
Autorität, Legitimation), aber durch Gegenmacht ausgehebelt werden
kann (z. B. Expertise, Informationskontrolle, Koalitionen mit mächtigen
höheren Verbündeten usw.). Genau diese Einsicht (dass die Geführten
auchMacht aktivieren können), dass nie alle Informationen über die Lage
verfügbar sind und/oder dass Informationen (absichtlich) verzerrt oder
gefiltert sein können, zwingt zur Kooperationsbereitschaft.« (Neuberger
2002, S. 729).

Vor diesem Hintergrund wird Kooperationsmanagement in besonde-
rerWeise darauf abheben, die unternehmerischenAnalysen und Entschei-
dungen nicht alleine von den unterschiedlichen Möglichkeiten her zu be-
greifen, wie Markt und Produkt durch unterschiedliche Methoden der
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Datenerhebung so erfasst werden, dass die richtigen unternehmerischen
Entscheidungen gefällt werden (vgl. hierzu exemplarisch Hahn/Taylor
1990).

Wie Kooperationsmanagement diese Aufgabe sowohl als Prozess wie
auch als soziales Phänomen betrachten kann, wird folgendermaßen deut-
lich. Ersteres ist ersichtlich aus den Ansätzen zur Integration von strategi-
scher und operativer Planung, die das strategische Planen nicht nur mit
dem operativen verbinden, sondern zugleich von einer wechselseitigen
Beziehung zwischen beiden ausgehen (vgl. Gälweiler 1987). Beide Elemen-
te kommen zusammen in den Überlegungen von Drucker und Odiorne,
die schwierige Aufgabe der Übersetzung von strategischen Planungen in
operative Planungen dadurch zu leisten, dass die Mitarbeiter in die Fest-
legung der konkreten Ziele prozesshaft eingebunden werden (Odiorne
1956). In diesem Verfahren des »Management by Objectives« werden Top-
down-Strategien mit Bottom-up-Strategien im Sinne des Gegenstromver-
fahrens verbunden. Dieses »Konzept delegativer Mitarbeiter- und strategi-
scher Unternehmensführung« (Wunderer 2001, S. 232) setzt ein hohes
Maß an Kommunikationsfähigkeit, Selbstorganisation und Selbstmotiva-
tion voraus und führt zugleich dazu sie zu entwickeln. »Die Vorteile ziel-
orientierter Führung liegen in einer wesentlich stärkeren Entlastung der
Führenden von operativen Entscheiden, einer deutlich höheren Selbstän-
digkeit der Geführten in der Zielsetzung, einer meist höheren Mitwirkung
schon bei der Zielvereinbarung sowie einer ziel- und ergebnisorientierten
Evaluation mit entsprechenden Konsequenzen (z. B. materielle Honorie-
rung bei Zielerreichung, Förderung und Fortbildung bei unbefriedigen-
dem Zielerreichungsgrad).« (Wunderer 2001, 233). Wunderer entwickelt
Management by Objectives weiter zu einem Konzept delegativer Führung,
indem er die Strategie der Zielvereinbarung in einen größeren Zusammen-
hang integriert.

Das Schaubild vonWunderer (2001, 35ff.) auf der nächsten Seite zeigt,
wie hoch der Anspruch liegt, wenn man ein umfangreiches Konzept zur
Steuerung im Unternehmen realisieren will. Hier wird einmal mehr deut-
lich, dass die Kritik von Neuberger an vereinfachenden Managementkon-
zepten berechtigt ist. Das komplexe System eines Unternehmens positiv
zu beeinflussen, verlangt wesentlich mehr, als ein guter Manager sein zu
wollen. Legt man dieses Verständnis von kooperativem Management zu
Grunde, kommt man konsequent dazu, die Aufgaben und Rollen, die
durch Managementhandeln abgesichert werden müssen, nicht bezogen
auf eine einzelne Person des Managers zu konzentrieren, sondern sie als
Funktionen zu begreifen, die unabhängig von Personen oder Situationen
erfüllt werden müssen, damit das System Unternehmung Bestand haben
kann (Neuberger 2002, 326 ff.) Das bedeutet dann, dass die sich aus dem
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Schaubild delegativer Führung ergebenden Aufgaben allen Mitarbeitern
auf allen Ebenen gestellt sind.

Organisations- und Kompetenzsystem 
 Regeln zur  

• Aufgaben-, 
• Entscheidungs-, 
• Weisungs-, 
• Verantwortungs-, 
• Kooperationskompetenz 

Werte / Mission 
• Unterstützende Arbeitssituation für 

Mitunternehmertum schaffen 
• Eigenmotivation, Autonomie, 

Qualifikation und Kooperation 
fördern

Ziele 
• Ziele entwickeln, erarbeiten, 

vereinbaren, vorgeben und 
evaluieren 

Aufgaben
• Aufgaben verteilen unter 

Berücksichtigung von Komplexität, 
Vernetztheit, Dringlichkeit, 
Qualifikation und Motivation 

• Transparenz schaffen, 
Verantwortlichkeiten regeln 

Beziehungssystem
• Vertrauen 
• Akzeptanz 
• Wechselseitiges 

Commitment 
• Wechselseitige 

Loyalität 
• Tendenziell 

längerfristige 
Austauschbeziehungen 

Entwicklungs- und 
Förderungssystem 
• On-the-job Training
• Selbstentwicklung
• Förderung einer 

Delegationskultur
• Förderung des Reifegrads zur 

Delegation bei Vorgesetzten 
und Mitarbeitern

Anreizsystem
• Fordernde und sinnvolle 

Aufgaben 
• Handlungsfreiheit und 

Kooperationsbereitschaft 
• Selbstentfaltung und 

Unterstützung 
• Ergebnis- und 

Wertschöpfungsorientierung 
• Aufgabenidentifikation 
• Leistungsgerechte Honorierung 
• Klare Definition und 

Kommunikation der Werte, Ziele 
und Aufgaben über Instrumente 

Controllingsystem
• Vertrauensorientiert 
• Ergebnisorientiert
• Offen-institutionell 
• Selbstkontrollierend
• Problemlösungsorientiert 
• Konstruktiv und lernfördernd 

Außer den bisher im Vordergrund stehendenManagementfunktionen
Planung und Führung ist Management im Unternehmen eng mit der Frage
verbunden, was die Führungskräfte des Unternehmens tun müssen, um
durch kooperative Steuerung von Auswahl, Beurteilung, Entwicklungs-
maßnahmen und Entlohnung des Personals zur größeren Effektivität des
Unternehmens beizutragen. Aus der Vielzahl der Aspekte, die Wunderer
in sein Konzept integriert, wird deutlich, dass delegative Führung zu be-
schreiben, nicht gelingen kann, ohne über Personalmanagement zu
schreiben. Das für kooperatives Management kennzeichnende Prinzip de-
legativer Führung setzt voraus, dass die Art der Auswahl und die Kom-
petenzen der Mitarbeiter entsprechend sind. Dies setzt eine ebenso auf
Kooperation hin ausgelegte Beschaffung und Pflege der personellen Res-
sourcen voraus. Auswahl, Beurteilung und Entlohnung der Mitarbeiter be-
ginnen aus der Perspektive der Manager mit der Abstimmung des benö-
tigten Profils der (neuen) Mitarbeiter mit denen, die die zu erledigenden
Aufgaben (mit-)geplant haben, sie derzeit auch erledigen bzw. von ihrer
Erledigung in bedeutender Weise abhängen. Kooperatives Personalmana-
gement beginnt mit der Gewinnung von sachlichen, für die (internen) Ko-
operationspartner nachvollziehbaren Kriterien, anhand derer die Tätig-
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keitsprofile und die Fähigkeitsprofile bezogen auf die strategischen Pla-
nungen des Unternehmens formuliert werden. Es schließt die Bereitschaft
ein, operative Planung vor dem Hintergrund individueller Kompetenzpro-
file der Mitarbeiter zu verändern (vgl. Schuler 1998).

Aus beiden Perspektiven ist allerdings davon auszugehen, dass der
Zustand auf den bezogen die Personalauswahl erfolgt, kein statischer ist.
Daher wird ein erheblicher Teil der Kriterien auf die Fähigkeit ausgerichtet
sein, sich in neue Aufgaben und Kooperationen hineinzufinden. Dies gilt
gerade angesichts des demographischenWandels. Je weniger Innovations-
druck durch junge Kollegen ausgeübt werden kann, weil sie zahlenmäßig
stark abnehmen werden, wird die Fähigkeit zur Veränderung und Ent-
wicklung zur Standardaufgabe aller. Die Auswahl auf der Basis von vor-
gegebenen Testverfahren kann nur gelingen, wenn entsprechende Vorstel-
lungen zu Grunde liegen, was ein zukünftiger Mitarbeiter tun und können
soll. Dass solche Kriterien gefunden und berücksichtigt werden, ist vor-
nehme Aufgabe des kooperativen Personalmanagements (vgl. Schuler
1998, 154). Wer Personal für kooperative geführte Unternehmungen aus-
wählen will, darf nicht den Fehler machen, das Verfahren der Auswahl
selbst als Kampf aller gegen alle zu gestalten. Die Bewerber müssen nicht
nur per Deklamation, sondern konkret real die Chance erhalten, ihre Ko-
operationsfähigkeit und -willigkeit unter Beweis zu stellen. Zu diesem
Zweck werden häufiger Assessment-Center angeführt, weil hier mehrere
Personen ihre Erkenntnisse zusammentragen. Als empfehlenswert erwei-
sen sich biographische Fragebögen, die in besonderer Weise auf koope-
rativ zu bewältigende Aufgaben und Situationen hin ausgerichtet sind
(vgl. Schuler 1998, 95 ff.). Für die Bewertung der Effekte von unterschied-
lichen Personalauswahlinstrumenten ist für kooperativesManagement die
Gestaltung der Auswahlsituation selbst bedeutsam. Schuler führt »Aspek-
te der ›sozialen Validität‹« ein, die er an vier Aspekten erläutert: Informa-
tion, Partizipation/Kontrolle, Transparenz, Urteilskommunikation/Feed-
back (Schuler 1998, 181 ff.).

Die zum Personalmanagement notwendig hinzu gehörende Beurtei-
lung von Arbeitsleistungen von Mitarbeitern gelingt im kooperativen Ma-
nagement am besten, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Zum einen
geschehen sie auf der Basis einer längerfristig gestalteten Beziehung zwi-
schen Vorgesetzten undMitarbeitern. Am besten werden die Vorgesetzten
schon mit der Bekanntgabe und Anwendung entsprechender Kriterien in
das Auswahlverfahren einbezogen; zum andern werden die Mitarbeiter in
die Lage versetzt, ihre eigenen Leistungen anhand vorgegebener und ab-
gesprochener Kriterien mit zu beurteilen. Die Bewertungen des Managers
werden in zweifacher Hinsicht zur (Mit-)Angelegenheit des Mitarbeiters,
zum einen, indem die Kriterien der Bewertung nicht das Chef-Geheimnis
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sind, sondern transparent kommuniziert und am besten zusammen mit
Mitarbeitern erstellt werden; zum anderen indem die Mitarbeiter auch
selbst die Bewertung ihrer Arbeitsleistung vornehmen, in der Regel bevor
sie diese mit den Vorgesetzten besprechen. Das für die Realisierung dieser
Vorgaben am besten geeignete Instrument sind Zielvereinbarungen und
-kontrollen z. B. im Rahmen des »Management by Objectives«. (Odiorne
1967). ImWesentlichen sind folgende Effekte angezielt: Identifikation und
Motivation durch Kenntnis der Ziele; Akzeptanz durch Partizipation;
Kenntnis der Leistungsbeurteilung schafft Transparenz; Selbstkontrolle
erhöht die Leistung; Zufriedenheit durch objektivierte Entlohnung; statt
Strafe Fortbildung. Gerade für Sozial- und Gesundheitsdienste wird im
Rahmen des MbO die am Ergebnis orientierte Beurteilung durch eine sol-
che ergänzt, die die Tätigkeit selbst in den Blick nimmt. Eine besondere
Herausforderung für das Management ergibt sich dadurch, dass Zielver-
einbarungen nur dann die Kooperation im Unternehmen stärken, wenn
sie nicht nur auf der Ebene von Einzelleistungen vorgenommen werden,
sondern auch Bedeutung gewinnen, indem die Einzelleistungen zu Grup-
penleistungen und umgekehrt in einem angemessenen Verhältnis stehen,
und wenn sie strukturell gestützt sind.

Gerade vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und
den sich daraus ergebenden Anforderungen und in Verbindung mit der z.
T. schnellen Entwicklung vonWissensbeständen spielt in der Entwicklung
des Personals Wissensmanagement eine große Rolle. D. h., dass Lernpro-
zesse nicht mehr nur individuelle Aufgabe bezogen auf die Veränderun-
gen im beruflichen Alltag sind, sondern institutionell so abgesichert sein
müssen, dass die Entstehung, Vermittlung und Verwertung von Wissens-
beständen strukturell abgesichert ist.

4. Mitarbeiter

Manager und Mitarbeiter sind in besonderer Weise auf einander verwie-
sen. Kooperativ ausgerichtetes Management stellt diese Beziehung, aber
auch die der Mitarbeiter untereinander in den Vordergrund. Während es
im vorigen Abschnitt um die Frage ging, wie Kooperationsmanagement
aus der Führungsperspektive gestaltet wird, geht es hier um die Perspek-
tive der Mitarbeiter. Ein Konzept delegativer Führung ist alleine denkbar
und realisierbar, wenn es in der gleichen Weise aus der Perspektive der
Mitarbeiter wie aus der der Führenden gedacht wird. Kooperationsmana-
gement ist nicht alleine oder vordringlich von der Frage geleitet, wie die
Humanressourcen des Unternehmens gepflegt werden müssen, damit sie
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am effektivsten für den Unternehmensgewinn eingesetzt werden können.
Außer den Beziehungen und ihrer direkten und strukturellen Gestaltung
spielen die Aspekte Partizipation und Autonomie eine besondere Rolle im
Konzept des kooperativen Managements.

Natürlich hängt Kooperation im Unternehmen zunächst einmal stark
vom individuellen Verhalten und der Gestaltung der sozialen Beziehungen
ab. Spätestens seit den sog. Hawthorne-Experimenten in den zwanziger
und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts gilt es als erwiesen und
selbstverständlich, dass der Arbeitserfolg nicht nur von der sachlichen
Vorgabe und Erfüllung bestimmter Aufgaben (scientific management, in-
dustrial engineering), sondern ebenso stark von der Gestaltung der sozia-
len Beziehungen im Unternehmen abhängig ist. Die Hawthorne-Experi-
mente werden immer wieder kritischen Prüfungen unterzogen und man
sagt ihnen nach, dass sie eher auf die Bestätigung der hohen Bedeutung
der an der Persönlichkeit orientierten Führung angelegt waren, als auf die
unvoreingenommene kritische Prüfung dieser Art von Führung (Kieser
1999, 113 ff). Ungeachtet dieser Kritik ist die Anzahl der Untersuchungen
und Theorien der persönlichkeitsorientierten Führung seit dieser Zeit
enorm gestiegen. In der Folge wurde eine Fülle von verhaltenswissen-
schaftlich orientierten Managementtheorien entwickelt (vgl. Steinmann/
Schreyögg 2005, 64), allerdings mehrheitlich auf das Handeln der Führen-
den gerichtet. Im Folgenden sollen daher besonders aus der Perspektive
der Mitarbeiter Erkenntnisse zum kooperativen Management zusammen-
getragen werden. Hier zeigt sich, dass viele sozialwissenschaftliche Unter-
suchungen auf hohem Abstraktionsniveau herangezogen werden, ohne
dass sich daraus zwingend und empirisch nachweisbar Managementhan-
deln ableiten ließe. Exemplarisch sei hier auf den Umgang mit demModell
der Hierarchisierung von Bedürfnissen nach Abraham H. Maslow (1954)
verwiesen. Trotz der zum Teil heftigen Kritik an diesem Modell bestimmt
es viele Ausführungen zur Motivation von Mitarbeitern. Es wird sugge-
riert, man könne aus den abstrakten Aussagen konkrete Hinweise für
Managementhandeln gewinnen (Hoffman 1988; Bogaschewski/Rollberg
1998, 41; Bergemann/Sourisseaux 2002, 90 sprechen von einer »universel-
len Gültigkeit der Maslow-Kategorien«). Zugleich sind die motivations-
theoretisch orientierten Managementkonzepte eher darauf ausgerichtet,
die Aufgabe der Motivierung den Managern zuzuschieben und die
Mitarbeiter zum Objekt der Maßnahmen zu machen. Am weitesten fort-
geschritten ist dies im Konzept der »O.B.Mod.«, der an Skinner’s Lern-
theorien orientierten »Organizational Behavior Modification«. (Neuberger
2002, 567 ff.) Neuberger kritisiert zu Recht aus einer ethischen und theo-
retisch-technischen Perspektive, die Begrenztheit solcher Ansätze. Den-
noch lassen sich Hinweise für Manager aus ihnen gewinnen, wie Wunde-
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rer zeigt (vgl. Wunderer 2001, 130 f.). Diese können aber nur dann wirk-
lich fruchtbar werden, wenn die Mitarbeiter durch die Manager als eigen-
ständig handelnde Personen wahrgenommen und behandelt werden.

Für kooperatives Management sind solche »OBM«-Ansätze aber darü-
ber hinaus nur eingeschränkt brauchbar, weil sie nicht aus der Perspektive
der Mitarbeiter ansetzen. In der Konsequenz dieser Anlage legen die mo-
tivationstheoretischen Managementüberlegungen ein Verständnis von
zweck-rationalem Handeln zugrunde und blenden irrationale, möglicher-
weise von der Arbeitssituation unabhängige Handlungsbedingungen aus.
Es ist gerade vor diesem Hintergrund sinnvoll, weniger die Veränderung
der Mitarbeiter als persönliche Aufgabe der Manger zu suggerieren – was
angesichts der Psychologisierung der Managementkonzepte verstehbar
erscheint, als vielmehr Konzepte der Selbstregulation, der Partizipation
und der symbolischen Führung für kooperatives Management in den Vor-
dergrund zu rücken. Dies erweist sich aus zwei Gründen als sinnvoll. Zum
einen ist der Arbeitskontrakt generell keine Grundlage für Verhaltens-
änderungen, sofern sie nicht vom Mitarbeiter selbst gewollt und realisiert
werden. Selbst wenn die Manager solche Prozesse anstoßen wollten, ent-
ziehen diese sich ihren Entscheidungen. Mitarbeiterentwicklung ist letzt-
lich eine Aufgabe des Mitarbeiters, die ein Manager lediglich anstoßen
und fördern kann. Diese Grenze zu wahren ist für in Gesundheits- und
Sozialdiensten erbrachte Dienstleistungen besonders wichtig. Die in der
direkten Beziehung zu den Nutznießern der Dienstleistung tätigen Mit-
arbeiter können die für die Erhaltung oder die Wiederherstellung von Ge-
sundheit und/oder sozialer Integration notwendigen Aktivitäten (u. a. Ver-
haltensveränderungen) letztlich weder anstatt unternehmen noch sie den
Nutznießern aufzwingen. Die Dienstleistungen in den Sozial- und Ge-
sundheitsdiensten setzen in herausragender Weise die Eigenaktivität der
Nutznießer voraus bzw. haben sie zum Ziel. Eine Managementbeziehung
zwischen Mitarbeitern und Managern, die die Mitarbeiter nicht in einer
solchen Position wahrnimmt, verhindert bei den Mitarbeitern entspre-
chend mit den Nutznießern der Dienstleistungen zu arbeiten und erzeugt
kognitive Dissonanzen, die relativ schnell zum Burn-out führen. Gerade
kooperatives Management weiß diese Grenze genau einzuhalten (vgl.
Spieß 1998). Zum anderen existiert eine ethische Grenze. Kooperatives
Management kann nicht gelingen, wenn es auf einem negativen Men-
schenbild beruht. Die Grundannahmen eines Managers über seine Mit-
arbeiter stimulieren ihr Verhalten. Im Vordergrund muss daher eine posi-
tive Spiegelung der Person des Mitarbeiters stehen. Im Zuge der
Entwicklung der Orientierung des Managements (auch) an den Mitarbei-
tern veränderte sich ebenfalls die Sichtweise, auf welchen Menschenbil-
dern das Management-Denken aufruht. In der Human-Relations-Bewe-
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gung kommt zu der Frage der Gestaltung der Arbeitsbeziehung unter
technischen Aspekten die unter sozialen Gesichtspunkten hinzu. Dieser
Prozess und die im Zuge der Entstehung des Human-Ressource-Ansatzes
geführte Kritik am Human-Relations-Ansatz zeigen, dass zu einer gelun-
genen Kooperation in Arbeitszusammenhängen immer beide Aspekte ge-
hören und gelungen integriert werden müssen: die sachlich-fachlichen
Anforderungen und die sozialen. Es wäre von daher falsch, kooperatives
Management auf die sozialen Aspekte zu konzentrieren oder gar zu ver-
kürzen. Gerade in Sozial- und Gesundheitsdiensten besteht hierzu eine
besondere Gefahr, weil die »naturwüchsige« soziale Interaktion mit den
Nutznießern der Dienstleistungen und damit auch die soziale Interaktion
zwischen Mitarbeitern und Führung eine besondere Bedeutung haben
(Oevermann 1996, 142).

Um den Wechsel vom Human-Relations- zum Human-Ressource-An-
satz zu beschreiben, charakterisiert Miles das Bild vom Mitarbeiter in die-
semWechsel (Miles 1975). Die so entstandene Tabelle gibt eine gute Mög-
lichkeit, die Entwicklung hin zu einer kooperativen Betriebsführung zu
verstehen.

Das Mitarbeiterbild nach Miles (1975)

Traditionelles Modell Human Relations Modell Human Resources Modell

Annahmen

1. Die meisten Menschen
empfinden Abscheu vor der
Arbeit

Menschen wollen sich als
bedeutend und nützlich
empfinden

Menschen wollen zu
sinnvollen Zielen beitragen,
bei deren Formulierung sie
mitgewirkt haben

2. Lohn ist wichtiger als die
Arbeit selbst.

Menschen benötigen
Zuneigung und
Anerkennung. Dies ist im
Rahmen der
Arbeitsmotivation wichtiger
als Geld.

Die meisten Menschen
können viel kreativere und
verantwortungsvollere
Aufgaben übernehmen, als
sie es die gegenwärtige
Arbeit verlangt.

3. Nur wenige können oder
wollen Aufgaben
übernehmen, die
Kreativität,
Selbstbestimmung und
Selbstkontrolle erfordern.
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Traditionelles Modell Human Relations Modell Human Resources Modell

Empfehlungen

1. Der Manager hat seine
Untergebenen eng zu
überwachen und zu
kontrollieren.

Der Manager sollte jedem
Arbeiter ein Gefühl der
Nützlichkeit undWichtigkeit
geben.

Der Manager sollte
verborgene anlagen und
Qualitäten der Mitarbeiter
nutzen.

2. Er soll Aufgaben in
einfache, repetitive, einfach
zu lernende Schritte
aufteilen.

Er soll seine Mitarbeiter gut
informieren, auf ihre
Einwände hören.

Er soll eine Atmosphäre
schaffen, in der die
Mitarbeiter sich voll
entfalten können.

3. Er soll detaillierte
Arbeitsanweisungen
entwickeln und
durchsetzen.

Er soll den Mitarbeitern
Gelegenheit zur
Selbstkontrolle bieten.

Er soll Mitbestimmung
praktizieren und dabei die
Fähigkeit zur
Selbstbestimmung und
Selbstkontrolle entwickeln.

Erwartungen

1. Menschen ertragen die
Arbeit, wenn der Lohn
stimmt und der Vorgesetzte
fair ist.

Informationen und
Mitsprache befriedigen die
Bedürfnisse nach
Anerkennung und
Wertschätzung

Mitbestimmung,
Selbstbestimmung und
Selbstkontrolle führen zu
Produktivitätssteigerungen.

2. Wenn die Aufgaben
einfach genug sind und die
Arbeiter eng kontrolliert
werden, erreichen sie das
Soll

Die Befriedigung dieser
Bedürfnisse führt zur
Zufriedenheit und baut
Widerstände gegen die
formale Autorität ab.

Als Nebenprodukt kann
auch die Zufriedenheit
steigen, da die Mitarbeiter
all ihre Fähigkeiten nutzen.

Diese Tabelle spiegelt idealtypische Zuordnungen wieder. Sie hilft den
eigenen Managementstil zu reflektieren und dokumentiert die Entwick-
lung in der Sicht des Mitarbeiters. Aber sie kann nicht dazu dienen, ko-
operatives Management auf einem angenommen Kontinuum zu verorten:
je mehr HRM desto kooperativer der Managementstil. Viele der Aspekte,
die Miles dem klassisch-traditionellen Managementstil zuordnet, haben
auch im kooperativen Management eine Bedeutung. Und weiter sind
Aspekte, die die HRM zugeschrieben werden, vielfach eher eine Entwick-
lungsaufgabe oder sind in dieser Absolutheit nicht haltbar und nicht zu-
letzt daher kein Kennzeichen für Kooperationsmanagement.

In besonderer Weise hat sich dieser Wechsel der Sichtweisen in den
Überlegungen zu Managementtheorien von Douglas McGregor nieder-
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geschlagen. Seine 1960 formulierte grobe Unterscheidung in Theorie x
(Führung durch Kontrolle) und Theorie y (Führung durch Motivation) ba-
siert auf Annahmen über die Mitarbeiter, aus denen sich nach seinen Aus-
führungen ein kooperativer Führungsstil ergibt (McGregor 1973, 141 ff).
Seine Theorie y, die die neue Perspektive darstellt, fußt u. a. auf folgenden
Annahmen: 1. Anstrengendes Arbeiten ist Menschen genauso wichtig,
wie ruhen und spielen. 2. Innere Verpflichtung führt eher zu Selbstkon-
trolle als Strafe. 3. Das Ausmaß der Verpflichtung korreliert vor allem mit
den durch Befriedigung persönlicher Bedürfnisse gewonnenen Belohnun-
gen. 4. Verantwortung zu suchen wird auch von Durchschnittsmenschen
gelernt. 5. Organisatorische Probleme kreativ lösen zu können ist in der
Bevölkerung weit verbreitet. 6. Das intellektuelle Potential des Durch-
schnittsmenschen ist nicht ausgeschöpft (McGregor 1973, 62 f.).

Ausgehend von diesen Annahmen betont Schein die hohe Bedeutung
des »psychologischen Vertrags« (Schein 1980, 103). »Ob eine Person effi-
zient arbeitet, innere Beteiligung, Loyalität und Enthusiasmus für die Or-
ganisation entwickelt, das ... hängt weitgehend von zwei Bedingungen ab:
(1) dem Maß, in dem die Erwartungen des Individuums darüber, was die
Organisation ihm zu bieten hat und was es selbst der Organisation schul-
dig ist, mit den Erwartungen übereinstimmt, die die Organisation in sein
Geben und Nehmen setzt; (2) die zweite Bedingung – sofern die Erwartun-
gen übereinstimmen – ist das, was ausgetauscht werden muss, nämlich
Geld gegen Zeit und Arbeit, die Befriedigung sozialer und Sicherheits-
bedürfnisse im Austausch gegen Arbeit und Loyalität, das Angebot der
Selbstverwirklichung und anspruchsvoller Arbeit gegen hohe Produktivi-
tät und Kreativität im Dienste der Organisationsziele oder verschiedene
Kombinationen dieser und anderer Faktoren.« (Schein 1980, S.103).
Schein greift eine idealtypische Einordnung von Organisationen von
Amitai Etzioni auf, die Organisationen danach kategorisiert, wie in ihnen
über Macht und Autorität Beziehungen gestaltet werden. Die persönliche
Beteiligung in einer Organisation kann entfremdet, berechnend oder mo-
ralisch sein. Diese treffen auf drei Organisationstypen: auf Zwang beru-
hend, utilitaristisch oder normativ.

zwangsweise utilitaristisch Normativ

entfremdet *
berechnend *
moralisch *



Kooperation managen

30

Die Sterne markieren die stimmigen Beziehungen, bei denen die gegen-
seitigen Erwartungen übereinkommen. Vor diesem Hintergrund stellt
Schein fest, dass Organisationen »›gerechte‹ psychologische Verträge mit
ihren Mitgliedern« (Schein 1980, S. 75) brauchen, und konstatiert, dass
sich im Wandel des dem Management zu Grunde liegenden Menschen-
bildes auch diese Art der Beziehungsgestaltung verändert. Arbeitszufrie-
denheit hängt in diesem Sinne nicht von einer in besondererWeise an den
Mitarbeitern orientierten Führungsart ab, sondern davon, dass die Mit-
arbeiter die Beziehung als gerecht erleben. Dass dies nicht nur im Interes-
se der Mitarbeiter liegt, zeigen Huselid/Jackson/Schuler (1997). Sie haben
die HRM-Strategien amerikanischer Firmen untersucht und herausgefun-
den, dass HRM zum einen deutliche Auswirkungen auf den wirtschaftli-
chen Erfolg der Unternehmen hat und zum anderen viel zu wenig beachtet
wird (Huselid/Jackson/Schuler 1997, S. 184ff.)

Kooperationsmanagement setzt auf die Eigentätigkeit der Mitarbeiter
und diese ist eng mit der positiven Sicht der Mitarbeiter verbunden, und
diese wiederum ist eng mit Arbeitszufriedenheit verbunden (Steinmann/
Schreyöck 2005, S. 564). Die Ausführungen von Organ belegen den Zu-
sammenhang zwischen der von der Beziehungsgestaltung abhängigen Ar-
beitzufriedenheit und der Bereitschaft des Mitarbeiters nicht direkt
materiell vergoltene Verantwortung für und im Unternehmen zu überneh-
men und führen ihn in ein Konzept der Selbstverantwortung, auf dem
kooperatives Management aufbauen kann: »organizational citizenship be-
havior« (Organ 1990). Organ zeigt, dass die Forschungsbasis noch nicht
ausreichend ist, um sichere Voraussagen treffen zu können. Lediglich die
Tatsache, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale »organizational citi-
zenship behavior« bedingen: kooperativ, beherrscht, zuverlässig... (Organ
1990, 52). Die Bedeutung motivationaler Dispositionen lässt sich auch im
Unternehmenserfolg nachweisen. Müller/Bierhoff beschreiben für Ein-
zelhandelsketten »unabhängige signifikante Korrelate«: Gruppenzusam-
menhalt, positive Stimmung desManagers und Betonung prosozialerWer-
te bei der Einstellung von Mitarbeitern (Müller/Bierhoff 1994, 372f) die
enge Korrelation zwischen prosozialem Verhalten und dem Umsatz. Dass
diese Korrelation in Sozial- und Gesundheitsdiensten aufgrund der hohen
Bedeutung der persönlichen Beziehung für die Erbringung der Dienst-
leistung wesentlich höher sein wird, ist evident. Daraus lässt sich nicht
ableiten, dass während der Tätigkeit im Unternehmen diese Persön-
lichkeitsmerkmale entscheidend beeinflussbar sind, wohl aber, dass sie
über entsprechende Diagnoseinstrumente als Einstellungsvoraussetzung
erhebbar sind. Müller/Bierhoff verweisen darauf, dass weniger die Dis-
position als vielmehr die erlebte Situation »mit dem freiwilligen Arbeits-
engagement zusammenhängen« (Müller/Bierhoff 1994, 374). Der enge Zu-
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sammenhang zwischen dem »organzational citizenship behavior« führt
konsequent über den weiteren Zusammenhang zur Arbeitszufriedenheit
zur Frage nach der Verbesserung der Arbeitssituation durch »job enrich-
ment« (vgl. Steinmann/Schreyögg 2005, 564). Hierzu haben Hackman,
Oldham, Janson und Purdy ein Konzept zur Diagnose und Implementie-
rung erstellt (Hackman u. a. 1975). Sie prüfen anhand der Aspekte »erlebte
Bedeutsamkeit der Tätigkeit, erlebte Verantwortlichkeit, Kenntnis der Er-
gebnisse, Motivationspotential des Mitarbeiters« die verrichteten Tätigkei-
ten. Auf dieser Basis entwickeln sie dann (bei entsprechend festgestelltem
Bedarf) ein verändertes Konzept der Tätigkeiten des Mitarbeiters: Bildung
natürlicher Arbeitseinheiten, Verbindung einzelner Aufgaben, vertikale
Ladung und Öffnung von Feedback-Kanälen. Dennoch sei für gelungene
Realisierung des Kooperationsmanagements vor falschem Enthusiasmus
und vor Euphorie gewarnt. Es kann sehr leicht geschehen, dass von Mit-
arbeitern Motivationsinstrumente, die die Mitarbeiter ihrer eigenen Ent-
scheidung zu berauben scheinen, abgewehrt werden (Müller/Bierhoff
1994, 375, vgl. auch Sprenger 2007). Neben den Grenzen, die die Mitarbei-
ter je individuell den Motivierungsbestrebungen der Manager setzen, er-
geben sich auch strukturelle Grenzen, die allzu leicht außer Acht gelassen
werden und dadurch auf den einzelnen Mitarbeiter gerichtete Bemühun-
gen konterkarieren. Die Überlegungen zum Human-Ressource Manage-
ment zeigen, dass Kooperation im Unternehmen wesentlich von struk-
turellen Bedingungen und nicht alleine von pro-sozialem Verhalten
bestimmt wird. Bedeutende Anstöße gewinnt die Human-Relations-Bewe-
gung aus den Überlegungen von Kurt Lewin und seiner Feldtheorie, die
davon ausgeht, dass das Verhalten einer Person durch ihren Lebensraum
bestimmt ist, dieser aber selbst wird bestimmt durch die psychologische
Umwelt und die Person (Lewin 1963, 31 und 99). Gerade für das hier zu
entwickelnde Verständnis von Kooperationsmanagement ist es bedeut-
sam, das Verhalten von Mitarbeitern nicht losgelöst vom Umfeld zu be-
trachten. Dies vor allem aus dem Grund, weil die Steuerung des Verhal-
tens von Mitarbeitern oft weniger über die direkte persönliche Beziehung
als über die Veränderung von Rahmenbedingungen gelingt (Neuberger
2002, 578ff). Neuberger weist unter Bezug auf Klaus Türk auf die hohe
Bedeutung der organisatorischen Rahmenbedingungen hin, da sonst Ma-
nagement-Theorien zu Hollywood-Phantasien verkommen würden (Neu-
berger 2002, 436). In diesem Sinn kann man mit Wunderer/Grunwald
festhalten, dass auf Interaktion ausgerichtetes Management nicht ohne
die Gestaltung der Struktur wirksam werden kann (Wunderer/Grunwald
1980, 280f).
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5. Organisation

Kooperativ gestaltete Unternehmensstrukturen werden gemein hin in ers-
ter Linie mit der Idee der Gruppenarbeit verbunden. Auf der Basis der
Veränderung der Arbeitsprozesse (Humanisierung, Internationale Kon-
kurrenz; s. o.) hat die gruppenorientierte Erstellung von Produkten/Er-
bringung von Dienstleistungen zunehmend Bedeutung erhalten.3 »Die
ausgeprägte Eignung von Gruppen, Koordinations- und Motivationseffek-
te zu realisieren, erklärt, warum sich ein beträchtlicher Teil der Unterneh-
mensaktivitäten in Gruppen vollzieht.« (Freese 2005, S. 385). Die BWL-Li-
teratur bezieht sich dabei in der Regel auf die gängigen Erkenntnisse aus
der Gruppensoziologie und Sozialpsychologie (Sader 1991; Mills 1974;
Schütz 1989). Diese für alle Gruppen zutreffenden Aussagen werden auf
den Spezialfall »Arbeitsgruppe« in einem unternehmerischen Kontext an-
gewendet. Insofern kann man mit Antoni eingrenzen: »Arbeitsgruppen
sind darüber hinaus durch eine gemeinsame Aufgabenstellung gekenn-
zeichnet, die von den Gruppenmitgliedern gemeinsam bearbeitet wird
und damit den Kristallisationspunkt der Gruppe und der Kooperations-
prozesse bildet.« (Antoni 1998, S.159). Die Funktion von Arbeits-Gruppen
in Unternehmen ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Zwitterstellung einnehmen: zum einen sind sie durch Interaktion und Be-
ziehung gekennzeichnet (wie alle Gruppen), zum anderen sind sie durch
die Einbindung in die organisatorische Struktur des Unternehmens ge-
kennzeichnet (wie alle Arbeitsvorgänge). Auf der einen Seite stehen
Aspekte wie Vertrauen und Emotionalität im Vordergrund. Sie signalisie-
ren, dass es um die Personen geht, die miteinander kooperieren. Auf der
anderen Seite stehen formale Regelungen und die Einbindung in Struktu-
ren im Vordergrund. Sie signalisieren die Austauschbarkeit von Personen
(vgl. Esser 1992). In Arbeitsgruppen bestehen die Chance und das Pro-
blem zugleich, beide Aspekte miteinander zu verbinden und gleichzeitig
nutzbar zu machen. Es gibt eine Fülle von Erkenntnissen, wie Arbeits-
gruppen zu steuern sind (vgl. Steinmann/Schreyögg 2002, S. 527-569).4

Je nachdem wie nun die einzelnen Aspekte gewichtet, ausgestaltet und
mit den anderen zusammengebracht werden, verändert sich die Arbeits-
gruppe, möglicherweise entscheidend. Es wird deutlich, dass die Fülle der
möglichen Kombinationen unüberschaubar ist. Entscheidend ist, den Fix-
punkt zu finden oder auszuwählen, von dem ausgehend die anderen Va-
riablen bestimmt werden können bzw. müssen. Vor dem Hintergrund der

3 Einen interessanten Einblick in die europäische Diskussion um die Bewertung der Ein-
führung der Gruppenarbeit liefert Heidenreich (1994).

4 Steinmann/Schreyögg liefern eine prägnante Darstellung der relevanten Erkenntnisse.
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Vielzahl der Erkenntnisse und Veröffentlichungen, wie diese Variablen zu
gestalten sind, empfiehlt es sich, auf die Effizienzkriterien von Hackmann
zurückzugreifen (Hackmann 1987). Die Arbeitsgruppe ist dann erfolg-
reich, wenn sie: 1. mit demGruppenergebnis die Erwartungen der Abneh-
mer/Nutznießer übertrifft; 2. die Gruppenarbeit so gestaltet, dass sie auch
in Zukunft gelungen funktionieren kann; 3. die persönlichen Bedürfnisse
der Mitglieder der Gruppe bedient. Will man wissen, wovon der Effekt
abhängig zustande gebracht wird, schlägt Hackmann drei Prüfaspekte
vor: 1. ausreichendes Engagement bezogen auf Qualitäts- und Zeitvor-
gaben. 2. Einbringen erforderlicher Erfahrung, Fähigkeiten und Kenntnis-
se. 3. Angemessener Einsatz einer (Gruppen-)Strategie zur Lösung des
Problems(vgl. Freese 2005, S. 386f).

Mit Blick auf die sich verändernde Organisation der Unternehmen ist
unter dem Gesichtspunkt kooperativen Managements aber festzuhalten,
dass im Zuge der Umsetzung von Ideen des HRM die strukturellen Kon-
sequenzen in den Unternehmen in der Regel nicht gezogen wurden. Dies
ist u. a. darauf zurückzuführen, dass das Verständnis des Mitarbeiters als
in die Betriebsabläufe zu integrierender Faktor leichter mit einer bestimm-
ten Idee des Unternehmertums zu verbinden war als das Verständnis von
Prozess und Gruppe. Letzteres entzieht sich eo ipso tendenziell der Kon-
trolle und muss daher in diesem Denken strukturell vermieden werden.
Im Prinzip, so Erika Spieß, ist trotz des lautenRufens nachmehr Gruppen-
arbeit alles beim Alten geblieben. Zwar wurde mehr Gruppenarbeit gefor-
dert, aber die alten Mechanismen (z. B. Personalrekrutierung und Beför-
derung) begünstigten das Einzelkämpfertum. »Gruppenarbeit erfordert
jedoch grundsätzlich einen eher partizipativen Führungsstil.« (Spieß 1996,
166). Letztlich führten drei Entwicklungen zu einer Umorientierung: 1.
Der Wandel der Bewertung von Einzelkämpfertum und Teamgeist; 2. Die
Einführung von neuen Technologien, die Gruppenarbeit funktional not-
wendig machen. 3. Internationale Konkurrenz. Die Einführung verstärkt
Gruppen orientierter Arbeitsweisen wurde weniger mit den Ideen der Hu-
manisierung des Arbeitslebens aus den 70er Jahren verbunden als mit den
Überlegungen durch schlanke Organisationsgestaltung erhebliche Kosten
einzusparen, wie man es sich von japanischen Erfolgskonzepten in den
90er Jahren versuchte abzuschauen. Oft wird dabei vergessen, dass die
japanische Art der Gruppenarbeit durch eine ganz eigene Verbindung
von Beteiligung aller Mitarbeiter einerseits und klarer Autorität des Grup-
penführers (des Hancho, der der direkte Vorgesetzte der Mitglieder der
Gruppe ist) andererseits gekennzeichnet ist. Die deutsche Diskussion vor
allem in den Sozial- und Gesundheitsdiensten spiegelt diese Eigenart
nicht wieder, sondern stellt eine enge Verbindung zwischen Gruppen-
arbeit und ent-hierarchisierter Teamstruktur her. Es zeigt sich, dass Grup-
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penarbeit zwar ein bedeutendes Element kooperativen Management ist,
damit aber nicht die gesamten Überlegungen zur Organisation kooperati-
ven Managements in den Blick kommen. Andererseits kann es mit Blick
auf kooperatives Management hier nicht allgemein darum gehen, eine der
ältesten Fragen der Organisation von Unternehmen zu beantworten: Wie
lassen sich angesichts der hohen Arbeitsteilung Regeln schaffen, die die
Zusammenarbeit sichern? (Steinmann/Schreyögg 2002, S. 403). D. h.,
dass wir in diesem Abschnitt nach Möglichkeiten suchen, den Ansprü-
chen kooperativen Managements in der Organisationsstruktur nach-
zukommen.

Klassischerweise kommen in der betriebswirtschaftlichen Diskussion
zunächst die Elemente in den Blick, anhand derer ein dauerhaftes Abbild
der Struktur der Unternehmen gezeichnet werden kann. Im Vordergrund
stehen dabei Verlässlichkeit und Klarheit für die Mitglieder des Unterneh-
mens. Spätestens seit Mitte der 90er Jahre stellt sich eine Veränderung ein,
die die Organisation nicht von ihrer statischen Seite her sieht (»a body of
persons organized for some end or work«) (Roussau 1997, 519), sondern
als Verlauf begreift. Dies markiert den Unterschied zwischen Organisati-
on und dem Prozess des Organisierens. »The shift from organization to
organizing translates into activities that were once predominately repetiti-
ve becoming predominately novel, networks formerly based on roles now
performing around knowledge, careers once firm-based now depending
more on personal resources, and work structures once rule-centered now
constructed by the people doing the work.« (Rousseau 1997, 518). Gerade
hier ergibt sich eine bedeutende Veränderung im Hinblick auf Kooperati-
onsmanagement. Denn sobald stärker der Prozess des Organisierens im
Vordergrund steht, gehen folgende Phänomene mit dieser Entwicklung
einher: die geringere Bedeutung der Hierarchie, die Verlagerung von Ver-
antwortung nach unten, der höhere Bedarf der selbstorganisierten Ab-
stimmung unter Gleichgestellten und die größere Bedeutung von alterna-
tiven Elementen von Kontrolle und Motivation als über enge Führung.
Dies erweist sich einerseits für Gesundheits- und Sozialdienste als großes
Problem, weil die über persönliche Beziehungen zwischen Mitarbeitern
und Vorgesetzten gesicherte Führung abnimmt, da die Mitarbeiter zuneh-
mend selbst Rechenschaft ablegen sollen. Aufgrund der diese Bereiche
kennzeichnenden unechten Marktbeziehung5 muss besonders darauf ge-
achtet werden, diese Rechenschaft in angemessener Weise zu sichern.

5 Die Nutznießer der Dienstleistung bezahlen diese in der Regel nicht, und die Kunden
sonst eigenen Mechanismen der Marktbeeinflussung sind den Leistungsträgern nicht
verfügbar, und die Leistungserbringer sind nicht wirklich frei in ihrer Beziehung zu
den Kunden.
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Andererseits entspricht diese Art der Veränderung in erhöhtem Maß der
Art Dienstleistung, die in diesen Diensten erbracht wird, weil sie das di-
rekte Feedback der Nutznießer der Dienstleistung stärker in die Steuerung
der Dienstleistung einbeziehen können.

Wer von einem Organisationsverständnis im Sinne des »organizing«
ausgeht, darf daher nicht nur das Prozesshafte in den Vordergrund rü-
cken, sondern muss die Balance zwischen fester Struktur und Wandel
schaffen. »Gerade aus der Erkenntnis und Erfahrung heraus, dass die Sta-
bilität einer Unternehmung für ihre Lebensfähigkeit absolut notwendig
ist, sie aber gleichzeitig auch das entscheidende Hindernis für die Anpas-
sung an sich verändernde Situationen darstellt, ergibt sich, dass Unter-
nehmensführung stets einer Wanderung auf dem schmalen Grat zwi-
schen Überstabilität (= mangelnde Anpassungsfähigkeit) und Instabilität
(= Zerfall) gleichkommt.« (Malik 2003, 258). Malik setzt dieser Gefahr des
Abrutschens zu einer der beiden Seiten das »St. Galler Konzept der Inte-
grierten Management- und Unternehmensentwicklung« entgegen. Dieses
Konzept beruht in ausdrücklicher Weise auf einer »evolutionären Weiter-
entwicklung der systemorientierten Managementlehre« (Malik 2003, 184).
Damit sind die organisationssoziologischen Erkenntnisse zur Strukturie-
rung eines Unternehmens nicht völlig obsolet (Vahs 2005, Olfert 2006).6

Sie erhalten aber eine andere Bedeutung: zum einen, weil von vorneherein
der Charakter der Entwicklung der Unternehmung eine genau so große
Rolle spielt wie die Notwendigkeit des Beharrens und Festigens; zum an-
deren aber auf einem völlig anderen Verständnis des Zusammenhangs
zwischen Planung und realisierter Entwicklung der Unternehmung.

Unternehmerische Koordination ist weder allein über Hierarchie,
noch allein über Programme sicherzustellen. Unabhängig von den Anwei-
sungen und unabhängig von Vorgaben, wie Routinen zu bewältigen bzw.
zu beachten sind, und welche Aufgaben zu erledigen sind, gibt es eine
Fülle von Abstimmungs- und Integrationsaufgaben, die die Mitarbeiter
selbst sicherstellen. »Selbstabstimmung zielt auf eine direkte Abstim-
mung der Aktivitäten zwischen den betroffenen Aufgabenträgern. Die Ini-
tiative zur Abstimmung soll von den Aufgabenträgern selbst ausgehen, sie
stellen die notwendigen Verknüpfungen her.« (Steinmann/Schreyögg
2002, S. 425). Diese Selbstabstimmungen, die Steinmann/Schreyögg wie
Wunderer »laterale Kooperation« nennen, können sowohl spontan wie
auch organisiert sein. Gerade hoch formalisierte Behörden sind regelrecht

6 Unter organisationssoziologischen Aspekten betrachtet blenden die BWL-Überlegun-
gen ganz oft die Mitglieder einer Organisation aus und konzentrieren sich auf die Struk-
tur und allenfalls auf die Ziele. Das ist vor allemwegen der Bedeutung, die dieMitglieder
für die Entwicklung des Unternehmens haben, ein bedeutsames Manko.
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darauf angewiesen, dass die formalen Strukturen durch informelle Koope-
ration ergänzt werden. Organisierte Selbstabstimmung lässt sich unter-
schiedlich realisieren.

Am stärksten ausgeprägt findet man organisierte Selbstabstimmung
in der Matrixorganisation. Hier werden zwei Organisationsprinzipien so
übereinander gelegt, dass Funktions- und Produkt-/Projektorientierung
gleichberechtigt sind. Wer z. B. für Personal zuständig ist, kann diese
Funktion nur in enger Abstimmung mit denen wahrnehmen, die Verant-
wortung für die einzelnen Produkte/Projekte tragen. Wer Verantwortung
für ein bestimmtes Projekt trägt, kann Personalauswahl z. B. nur in enger
Abstimmung mit dem für Personal zuständigen Mitarbeiter tun. Dieses
Angewiesensein aufeinander in der Matrixorganisation ist dadurch ge-
kennzeichnet, »dass bei Konflikten keine organisatorisch bestimmte Do-
minanzlösung zugunsten der einen oder anderen Achse geschaffen wird.
Man vertraut auf die Argumentation und die Bereitschaft zur Kooperati-
on.« (Steinmann/Schreyögg 2002, S. 429. und vgl. Freese 2005, S. 215ff).
Neben der Gefahr, dass die Binnenstrukturen so komplex werden, dass
die Mitarbeiter die Orientierung verlieren können, stellt die Matrixorgani-
sation hohe Ansprüche an die persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter,
z. B. mit Konflikten konstruktiv umgehen zu können.

Zugleich zeigt sich, dass bei zunehmendem Freiraum der Mitarbeiter
eigenständige Problemlösungen zu finden und zu realisieren der Koor-
dinationsaufwand nicht geringer wird, sondern oftmals erheblich steigt.
Vor diesem Hintergrund beschreiben Steinmann/Schreyögg das Konzept
des »Business Reengineering oder enger: Prozessintegration. Verein-
fachend gesagt, stellt dieser Ansatz nicht darauf ab, die negativen Folgen
einer im Zuge der fortschreitenden Arbeitsteilung unvermeidlich gewor-
denen Systemdifferenzierung durch Integrationsinstrumente abzumil-
dern, sondern er will die Quelle des Problems beseitigen, d. h. die Diffe-
renzierung abbauen und die Arbeitsteilung rückgängig machen.«
(Steinmann/Schreyögg 2002, S. 432f). Zuständigkeiten werden auf einzel-
ne Fälle hin gebündelt, für die ein Mitarbeiter insgesamt in allen Belangen
zuständig ist. Vor allem in Kontakt mit Kunden nach außen bewährt sich
diese Organisation. Nach innen gerade in aufwendigen Vorgehensweisen,
ein Produkt zu erstellen oder eine Dienstleistung zu erbringen, gerät das
Modell schnell an seine Grenzen. Auch der »Caseworker« (Steinmann/
Schreyögg 2002, S. 432)7 muss unterschiedliche Prozesse und Personen
zusammenbinden.8

7 Die Autoren operieren mit dem in der Sozialen Arbeit stärker ausgearbeiteten Begriff
im Zusammenhangmit demKonzept des Business Reengineering, ohne darauf Bezug zu
nehmen.
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Freese bringt die Überlegungen, wie Unvorhergesehenes in die un-
ternehmerischen Integrations- und Kooperationsregeln eingeflochten
werden kann, stärker in Richtung einer »dynamischen Organisations-
gestaltung« (Freese 2005, S. 587ff). Freese spricht davon, dass bei aller Vor-
sicht – es handelt sich um ein noch wenig empirisch durchdrungenes
Terrain – drei »Gestaltungsmodule« in besonderer Weise Innovation för-
dernde Wirkung entfalten können: »1. Kompetenz- und Steuerungssyste-
me, die auf Grund einer geringen Regelungsdichte und offener Kommu-
nikationsstrukturen individuelle Handlungsspielräume eröffnen, 2. vor-
rangige Realisierung intrinsischer Motivationskonzepte und 3. Strukturen
zur Förderung der Akquisition und des Transfers von Wissen«. (Freese
2005, S. 589). Diese drei Grundideen verbinden sich leicht mit an Koope-
ration im oben genannten qualifizierten Sinn orientierten Überlegungen
zur Integration von Produktion und allgemeiner Steuerung.

Auf einer allgemeinen Ebene macht Kühl (1998) auf drei so entstehen-
de Dilemmata in der Organisation der Unternehmen aufmerksam, die
sich notwendig aus den veränderten Organisationsbedingungen ergeben:
1. Die Unternehmen sollen die sich verändernde Umwelt in ihre internen
Abläufe integrieren, laufen aber so Gefahr, die Grenzen nach außen so
stark aufzulösen, dass die Unternehmungen ihre Identität verlieren. 2.
Die Verlagerung von Entscheidungskompetenz nach unten, u. a. um Inno-
vationen schneller zu ermöglichen, führt unweigerlich dazu, dass die
Unternehmensspitze entmachtet wird, und immer mehr über interne
Machtkämpfe ausgehandelt werden muss. Das aber kostet Zeit. 3. Verfah-
rensabläufe in Unternehmen werden als zu komplex bezeichnet, die Büro-
kratie soll abgebaut werden. Aber am Beispiel der vereinfachten Arbeits-
anweisungen, die ein mehr an Fehlern zulassen und wahrscheinlich ma-
chen, am Beispiel der Team-Fertigung, die ein mehr an Abstimmungspro-
zessen notwendig macht, und in Bezug zur systemtheoretischen Einsicht,
dass Einfachheit den Grad an Komplexität und Kontingenz erhöht , wird
deutlich, dass genau das Gegenteil bewirkt werden kann (Kühl 1998,
82-120). Der Ausweg aus diesen Dilemmata, den Kühl vorschlägt, heißt
Selbstorganisation. Kühl geht unter Bezug auf Dirk Baecker davon aus,
dass die entstehende Unklarheit in der unternehmerischen Struktur dazu
führen, dass die Mitglieder der Organisation selbst Strukturen schaffen
(Kühl 1998, 134f). Diese hochkomplexe Struktur sei aber nur realisierbar,
wenn ein entsprechendes Maß an Rückkopplungen gesichert sei, um das
Ganze wieder zu einer Einheit zu führen. Dann stehen nicht die Struktu-
ren, sondern die Interaktionen im Vordergrund. Diese Organisierung über

8 Vgl. entsprechende Konzepte aus der Sozialen Arbeit: Moxley, David: The Practice of
Case Management 1989.
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die Interaktionen setzt ein hohes Maß an »innerer Kontrolle« durch die
Mitarbeiter voraus. »›Innere Kontrolle‹ heißt, dass sich eine Person durch
internalisierte Normen undWerte, durch Aneignung geltender Deutungs-
muster oder Paradigmen und Entwicklung systemseitig geforderter Quali-
fikationen und Kompetenzen selbständig steuert, also externer Beeinflus-
sungsmaßnahmen nicht (mehr) bedarf.« (Türk 1981, 133). Türk bringt wie
viele Autoren im Umfeld kooperativen Managements diese Sichtweisen
eng in einen Bezug zu systemischen Theorien.

Unternehmungen systemisch denken, geht u. a. auf Rensis Likert
(1975, 136f) zurück. Likert hat schon 1967 ein kooperatives Organisations-
modell entwickelt, das zentrale Aspekte der heutigen Diskussion vorweg-
nimmt. Es wird von drei Prinzipien geleitet: »1. Anwendung des Prinzips
der unterstützenden Beziehung durch denManager, 2. Verwirklichung der
Prinzipien der Gruppenentscheidung und Gruppenführung durch den
Manager und 3. hohe Leistungsziele des Managers für die Organisation.«
(Likert 1975, 57.) Likert entwirft eine Idee von Koordination im Unterneh-
men, die die »normale« Vorgesetztenentscheidung aus der »Weisung und
Kontrolle von Mann zu Mann und von Vorgesetzten zu Untergebenen«
herausholt und in ein »multiple überlappende Gruppenstruktur mit Grup-
penentscheidungsbildung« bringt. Die Ein-Linien-Organisation wird er-
setzt durch linking pins (vertikal überlappende Gruppen), cross function
groups (horizontale Überlappung) und cross linking groups (Projektgrup-
pen).

6. Schluss

Die Forschungsergebnisse sind zur Abklärung der Chancen kooperativen
Managements nicht befriedigend (Staehle 1999, 537ff). Dennoch liegen
genügend Belege vor, dass Kooperationsmanagement keine Frage moder-
ner Strömungen ist. Kooperatives Management ist keine sozialromanti-
sche Angelegenheit und auch kein Versuch den Abbau von formal ver-
ankerten Mitbestimmungsrechten zu verschleiern oder sogar von
beidem. Es zeigt sich, dass ein in sich geschlossenes Konzept Kooperati-
onsmanagement über Führungsgrundsätze weit hinaus gehen muss und
die Frage der Kooperationsfähigkeit der Manager und der Mitarbeiter
ebenso thematisieren muss wie eine klare Vorstellung der notwendigen
Veränderungen der Strukturen zu Grunde liegen haben muss. Likert
schließt seine Ausführungen mit folgender Bemerkung: »Forschungs-
ergebnisse wie allgemeine Erfahrung bestätigen zur Genüge, dass kein
Manager zu fürchten braucht, die Einführung eines neuen Führungssys-
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tems werde sein Wissen und Können überflüssig machen.« (Likert 1975,
224). Und letztlich: Kooperation bringt Gewinn. Schon im sogenannten
Schusterreport von 1986 wird dieser Nachweis bezogen auf über 1000
amerikanische Unternehmen geführt (Schuster 1986).
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Kooperationsmanagement: Führungspersönlichkeit
und kooperative Kompetenz in intra- und
interorganisationalen Kooperationssystemen
Jörg Baur

1. Die Persönlichkeit von Leitungs- und Führungskräften im
öffentlichen Fokus

Es ist nicht zu übersehen: Das Thema »Persönlichkeit von Leitungs- und
Führungskräften« ist in den letzten Jahren stärker in den medialen und
politischen Fokus geraten, aktuell auch unter dem Eindruck der globalen
Finanz- undWirtschaftskrise. Gerade bei der Frage der Verantwortlichkeit
für diese folgenschwere Fehlentwicklung wird neben strukturellen, sys-
temimmanenten Risikofaktoren immer wieder auf defizitäre Persönlich-
keits- oder Charaktereigenschaften von Führungskräften hingewiesen. Ei-
nerseits werden Führungskräfte für Innovationen oder besonderes
gesellschaftliches und unternehmerisches Engagement positiv hervor-
gehoben und öffentlich gewürdigt. Andererseits lassen unrühmliche Bei-
spiele im Zusammenhang mit Fragen der persönlichen Vorteilsnahme,
Steuerhinterziehung, Bestechung, des provokanten und unkooperativen
Verhaltens einiger Top-Manager oder der Angemessenheit von Manager-
gehältern insgesamt die breite Öffentlichkeit zunehmend verärgert auf-
horchen. Auch deutsche Spitzenpolitiker wie die Bundeskanzlerin oder
der Bundespräsident sehen dadurch mittlerweile eine Bedrohung des so-
zialen Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Zu Recht werden Fragen ge-
stellt, welche Persönlichkeiten maßgeblich die Wirtschaft unseres Landes
steuern und damit die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen
determinieren, welche Werte sie vertreten, welche Motive, Eigenschaften
und Kompetenzen ihr Handeln bestimmen. Sind es nur medial auf-
gebauschte kalte, geld- und machtgierige, eitle und an maßloser Selbst-
überschätzung leidende Einzelfälle, oder haben wir es mit einem allgemei-
nen Trend zu tun, mit einer Art subtilem Selbstbedienungscodex einer
global agierenden Führungselite? Wenn sich der unternehmerische Erfolg
nur noch an kurzfristigen Börsenkursen, maximaler Kapitalverzinsung
und an der ungezügelten Ausbeutung menschlicher und natürlicher Res-
sourcen orientiert und nicht mehr am langfristigen Wohl des Unterneh-
mens und damit der Mitarbeiter und Kunden, ist deutliche Kritik berech-
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tigt (vgl. Geisler 2004 in Bauer 2007). Dann darf die Definition von »Leis-
tung« und des »unternehmerischen Erfolgs« nicht alleine der Manage-
ment-Elite überlassen bleiben, sondern ist von grundsätzlichem öffent-
lichem Interesse einer in ihrer Funktionsfähigkeit bedrohten Demokratie.
Insofern steht die »Führungspersönlichkeit« als solche zu Recht im Fokus
volks- und betriebswirtschaftlicher sowie gesellschaftspolitischer Diskus-
sionen. Denn wie in allen Berufsgruppen tummeln sich auch in den Chef-
etagen von Unternehmen ebenso wie in öffentlichen Institutionen neben
ökonomisch hochkompetenten und sozial verantwortlichen Führungs-
kräften »Nieten in Nadelstreifen« (Ogger 1992 in Weinert 2004, 533),
»schlechte Manager« (Bösch 1996 in a.a.O.) und »pathologische Persön-
lichkeiten« (Babiak 2006).

2. Aktuelle Lebens- und Arbeitsbedingungen im Umbruch

Warum sind die genannten, auf die Führungspersönlichkeit bezogenen
Phänomene für die Öffentlichkeit von so großer Bedeutung geworden?
Schwer fassbare, ökonomische Wandlungsprozesse verändern die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen von Menschen nachhaltig. Es findet eine
Individualisierung der Risiken und Chancen sowohl auf der Seite der Ar-
beitnehmer als auch auf der Seite des Managements statt.

2.1 Kennzeichen gesellschaftlichen Wandels

Arbeitgeber wie Arbeitnehmer erleben sich heute in einer Situation des
tief- und weitgreifenden Umbruchs, der die wichtigsten Bereiche mensch-
lichen Seins gleichermaßen betrifft: Die Privat- bzw. Familiensphäre eben-
so wie die Arbeitswelt. Deren Bedingungen befinden sich in allen gesell-
schaftlich relevanten Bereichen in fortwährender Veränderung, die sich
nicht nur auf das Eigenerleben von Mitarbeitern und Führungskräften
auswirkt, sondern ebenfalls auf deren Arbeitsbeziehungen und auf Orga-
nisationsstrukturen: »Aus der »Organisation« sind »organisierte Verände-
rungen« geworden« (Weinert 2004, 37). Dieser Wandel wird nachWeinert
vollzogen durch die Wirkmechanismen »Informationstechnologie«, »Wis-
sensexplosion« und »Globalisierung« (a.a.O., 38). Weitere Wirkmechanis-
men wie etwa die »Pluralisierung« und »Individualisierung« von Lebens-
lagen in der Postmoderne erklären die Bedeutungsabnahme normativ
formierter und tradierter Lebens- und Karriereverläufe, die in den letzten
Jahrzehnten ein gewisses Maß an sozialer und beruflicher Sicherheit ge-
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währleisteten. Ein Medizinstudent etwa konnte sich vor 20 Jahren noch
darauf verlassen, über denWeg der Anpassung an hierarchische Kranken-
hausstrukturen mit ziemlicher Sicherheit selbst einmal auf »der anderen
Seite« zu stehen, d. h. sich niederlassen zu können und ein gutes Einkom-
men zu erzielen. Das ist heute so geradlinig nicht mehr der Fall. Selbst
in bislang sehr sicheren Dienstleistungsberufen wie im Banken- und
Versicherungswesen besteht keine Arbeitsplatzsicherheit mehr. Orthey
vertritt in diesem Zusammenhang die These, dass sich die heutige Arbeits-
welt durch eine größere »Komplexität«, »Uneindeutigkeit«, »Einzigartig-
keit«, durch ein hohes »Unsicherheitsniveau« und durch »Werte- und Inte-
ressenskonflikte« auszeichnet (vgl. Orthey 2002, 8). Auch für Weinert
bringt das neue Arbeitsleben mehr an Destabilisierung: Es ist »komplexer
und diversifizierter« geworden und durch ein »Mehr an temporären Part-
nerschaften« gekennzeichnet (vgl. Weinert 2004, 38). Weinert spricht so-
gar von einer »generellen Unsicherheit« und »Angst« der Menschen, denn
die Zukunft biete keine Garantien mehr: Organisationen würden weniger
feste Bindungen eingehen, unterstützten nicht mehr in demMaße die Kar-
riereentwicklung der Mitarbeiter, sondern erwarteten multiple fachliche
Fähigkeiten, soziale Kompetenzen und psychische Stabilität (vgl. a.a.O.).

2.2 Flexible multiple Kompetenzen statt/neben beruflicher Qualifikation

Aber wie können multiple fachliche Fähigkeiten und soziale Kompeten-
zen gelernt und gelehrt werden? Die gesamte europäische Bildungsland-
schaft stellt heute die lebenslange Lernfähigkeit und -notwendigkeit des
Individuums in den Vordergrund. Es reicht oft nicht mehr aus, nur auf
bestimmte Berufe mit genau beschriebenem Anforderungsprofil hin zu
qualifizieren. Diese verlieren im Zuge andauernder und sich schnell ver-
ändernder Erwartungen und Anforderungen immer mehr an Profil und
Bedeutung, was wiederum mit einem verunsichernden Verlust an berufli-
cher Orientierung verbunden ist. Was heute von einem Ingenieur, einem
Sozialarbeiter oder einem Arzt erwartet wird, kann sich in 5, 7 oder 10
Jahren drastisch verändert haben. Das bedeutet für die Bildungs- und Be-
rufspolitik ebenso wie für den Einzelnen, sich nicht nur auf eine berufli-
che Qualifikation auszurichten, sondern vielmehr ebenso auf die Heraus-
bildung eines flexiblen und multiplen Kompetenzprofils, das den jeweils
aktuellen Arbeitsmarkterfordernissen gerecht wird (vgl. Arnold 1997).

Der Begriff Kompetenz umschreibt imAllgemeinen eine alleine an das
handelnde Subjekt gebundene und daher individuelle Kombination von
Haltungen, Fähigkeiten und Kenntnissen zur Erreichung bestimmter Ziele
(Kadishi in Orthey 2002, 8). Mit dieser Umschreibung ist die externe
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Zweckbestimmung beruflichenHandelns damit zumindest vordergründig
ausgeklammert und auf eine subtile, individuelle Ebene projiziert, auf der
dann der »kompetente Arbeitnehmer« für sich entscheidenmuss, welchen
aktuellen oder zukünftigen beruflichen Zwecken sein Kompetenzprofil
dienen soll. Er muss für sich selbst die Frage klären, ob sein Kompetenz-
profil zu den Arbeits- und Berufsanforderungen passt, die er sich gegen-
wärtig und zukünftig vorstellt bzw. wünscht. Unter dieser subjektiven
Kompetenzperspektive ist der Mensch selbst verantwortlich für die
Entwicklung passender Kompetenzen zur Bewältigung uneindeutiger,
komplexer, oft nicht reproduzierbarer, schnell veränderbarer Tätigkeits-
anforderungen oder Problemlagen. Orthey spricht hier von einer »Indivi-
dualisierung« gesellschaftlicher und ökonomischer Poblemlagen (a.a.O.).

2.3 Individuelle Chancen und Risiken

Die beschriebenen Entwicklungen sind allesamt Anzeichen eines krisen-
haften Umbruchs, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Eher flexi-
ble, anpassungsfähige Menschen, die sowohl in vertrauten als auch in un-
erwartet neuen, uneindeutigen und komplexen Arbeitssituationen all ihre
Potenziale aktivieren können, um die ihnen gestellten Aufgaben eigen-
ständig effektiv und effizient zu bewältigen, werden von dieser Individua-
lisierungstendenz profitieren (vgl. Gorz 2004, 11). Sie verfügen über eine
»Pluralitätskompetenz« (Orthey 2002, 10) und können daher aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Arbeits- und Lebensstile denjenigen wählen,
der zu ihrer Persönlichkeit passt, z. B. Elternzeit, Teilzeit, Jobsharing usw..
Sie haben Zugang zuWissenspools, entwickeln Eigeninitiative und Selbst-
verantwortlichkeit und nutzen ihr Einflusspotenzial für ihre berufliche
Karriere. Nicht anpassungsfähige oder anpassungsunwillige sowie leis-
tungsschwache Personen hingegen werden mit diesen Entwicklungen
nicht Schritt halten können. Sie stehen unter permanentem Stress und
sind gesundheitlich gefährdet, nehmen doch die psychosozialen Belastun-
gen und psychischen Störungen auch im Arbeitskontext zu. Solche Über-
forderungen, erkennbar an Symptomen wie Motivationsverlust, Frustrati-
on, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depression oder Suchtverhalten
können zur inneren Kündigung oder zum Arbeitsplatzverlust führen, ver-
bunden mit der Gefahr des sozialen Abstiegs (vgl. u. a. DAK 2005; Zok
2006, Ertel 2002).
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3. Die »Wiederentdeckung« der Persönlichkeit

Bedeutet die Konsequenz aus diesen gesellschaftlichenWandlungsprozes-
sen, dass der »Faktor Mensch«, seine individuelle Persönlichkeit und da-
mit etwa seine Selbstbewusstheit, Selbstwirksamkeit, seine Problembe-
wältigungsstrategien und insbesondere seine fachlichen und sozialen
Kompetenzen - sowohl auf Seiten des Managements, als auch auf Seiten
der Mitarbeiter - wieder bedeutsamer werden? Vieles spricht dafür. In ak-
tuellen Stellenanzeigen für leitende Mitarbeiter etwa im Gesundheits-
wesen wird neben multiplen Kompetenzen eine »kooperative Persönlich-
keit« erwartet. Hierzu ein Beispiel des Klinikums Duisburg (2007):

»Im Sinne einer umfassenden Patientenbetreuung suchen wir eine en-
gagierte kooperative Persönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz,
die die Abteilung wirtschaftlich und organisatorisch führen kann. Selbst-
verständlich sein sollte die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit
den niedergelassenen Kollegen, allen Abteilungen des Hauses und der
Geschäftsführung ...«.

Wie können jedoch solche Persönlichkeitsmerkmale wie Engagement,
soziale, wirtschaftliche, organisatorische und kooperative Kompetenz
identifiziert werden? Ausgehend von der persönlichkeitspsychologischen
Grundannahme des Konstrukts »Persönlichkeit« als einem »einzigartigen
und relativ stabilen Muster von Verhaltensstilen, Denkprozessen und
Emotionen einer Person« (Weinert 2004, 131) stellt sich die Frage, ob es
messbare Persönlichkeitseigenschaften gibt, aufgrund derer vorhersagbar
ist, ob sich ein Bewerber, Mitarbeiter oder eine Führungskraft bezogen auf
eine bestimmte Arbeitstätigkeit in einem bestimmten organisationalen
Zusammenhang als geeignet erweisen wird oder nicht. Dass solche Fra-
gestellungen immer bedeutsamer werden, zeigen etwa neuere For-
schungsergebnisse des New Yorker Wirtschaftspsychologen Paul Babiak,
der amerikanische Führungskräfte unter persönlichkeitspsychologischen
Gesichtspunkten untersucht hat. Nach seinen Erkenntnissen ist unterMa-
nagern der Anteil von Führungspersonenmit einer dissozialen Persönlich-
keitsstörung besonders hoch (Babiak 2006). Solche Führungspersönlich-
keiten bezeichnet Babiak als »corporate psychopaths«, die sich jedoch
weniger durch Gewalttätigkeit und Delinquenz als vielmehr durch Verhal-
tensweisen wie Unberechenbarkeit, Freude am Schikanieren und aus-
schließliche Selbstbezogenheit hervorheben und nicht nur die Mitarbeiter
schädigten, sondern darüber hinaus ganze Konzerne in den Abgrund rei-
ßen könnten. Babiak zufolge würden solche Führungspersonen durch drei
Hauptmotive angetrieben: Sie suchten den Nervenkitzel, seien Spielerna-
turen und verletzten gerne andere Menschen. Wenn Führungspersönlich-
keiten nun rechtzeitig auf ihre Kompetenzen und Persönlichkeitsdisposi-
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tionen hin überprüft worden wären, hätten sich aus der Sicht von Babiak
so mancher Bilanzskandal und damit die Gefährdung Tausender von Ar-
beitsplätzen sowie die Vernichtung gigantischen Kapitals vermeiden las-
sen (a.a.O.).

3.1 Personale Risiko- und Erfolgsfaktoren im Führungsverhalten

Der Ansatz von van Velsor/Leslie (1995) fasst die Risikofaktoren im Füh-
rungsverhalten, die in einer Längsschnittstudie mit amerikanischen und
europäischen Führungskräften gefunden wurden, in folgenden vier Kate-
gorien zusammen: »1. Probleme mit persönlichen Beziehungen, z. B.
Unempfindsamkeit, Kälte, Arroganz usw., 2. Versagen im Erreichen von
Geschäftszielen, 3. Unfähigkeit zur Teambildung und -führung und
4. Entwicklungs- und Anpassungsunfähigkeit« (in Weinert 2004, 535).

Das Forschungsprogramm »Globe« identifizierte neben universell
geltenden positiven Führungsmerkmalen wie »Vertrauenswürdigkeit,
Win-Win-Problemlöser, Teamentwickler usw.« auch universelle negative
Attribute. Zu diesen gehören Eigenschaften wie »Ungeselligkeit, Unko-
operativität, Rücksichtslosigkeit, Egozentrismus usw.« (vgl. House 2002
in a.a.O., 529f.).

Die wichtigsten Fähigkeiten einer Führungskraft besteht im Ansatz
von Hogan (2003) darin, »1. in der Organisation voranzukommen«, was
fachliche und Führungsfähigkeiten impliziert und »2. mit anderen Men-
schen zurechtzukommen« – hier sind zwischenmenschliche und intraper-
sonale Kompetenzen angesprochen (a.a.O., 532).

In einer zusammenfassenden Übersicht stellt Weinert (2004, 537) die
wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften im 21. Jahrhundert auf fünf
Dimensionen dar. Neben der »Verwaltungskompetenz«, der »kognitiven
Kompetenz« und der »Motivation« werden die »persönliche und soziale
Kompetenz« (wie Coaching, Empowerment, Networking, Konfliktfähig-
keit, Zuhören können, Kooperations- und Kommunikationsvermögen,
Teamfähigkeit) sowie die psychische »Stabilität und Coping« (z. B. starkes
Selbstvertrauen, Aushalten von Widersprüchen oder Anpassungsfähig-
keit) hervorgehoben.

Bei allen Ansätzen fällt auf, wie viele beziehungsrelevante Persönlich-
keitsvariablen als bedeutsam ausgewiesen werden. Offenbar besteht ein
großes Risikopotenzial bei Führungskräften in der mangelnden Ausbil-
dung dessen, was im Begriff der »sozialen Kompetenz« subsummierbar
ist.
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3.2 Testverfahren zur Identifikation von Potenzialen und Risikofaktoren

Spielt die Persönlichkeit von Leitungs- und Führungskräften eine zentrale
Rolle, stellt sich die führungspsychologische Frage, wie geeignete bzw.
ungeeignete Führungspersönlichkeiten bereits frühzeitig durch ein Per-
sonalauswahlverfahren identifiziert werden können. Im Kontext dieses
Phänomens der Frühidentifikation des »Derailments« i.S.v. Führungs-
inkompetenz besteht noch ein großer Forschungsbedarf (vgl. a.a.O.,
377ff.). Allerdings wurden bereits einige Testverfahren entwickelt, die Ei-
genschaften von Führungspersönlichkeiten relativ reliabel und valide
messen.

Der »Hogan Development Survey« identifiziert elf Risikofaktoren und
potenzielle Gefahren, die insbesondere bei längerer Belastung und Stress
auftreten und die den beruflichen Erfolg und damit auch die Karriere be-
hindern: »Sprunghaftigkeit«, »Skepsis«, »Vorsicht«, »Reserviertheit«, »Ge-
mächlichkeit/Trägheit«, »Anmaßung«, »Mutwillen«, »Buntschillerndheit«,
»Verträumtheit«, »Pedanterie« und »Dienstbeflissenheit«. In einem dazu
gehörenden Report wird darüber hinaus erläutert, wie die individuelle
Führungsfähigkeit verbessert werden kann (vgl. Hogan/Hogan 1997).

Das »revidierte deutsche CPI« (California Psychological Inventory) lie-
fert berufsbezogene Persönlichkeitsbeschreibungen zur Identifikation von
Führungs- und Managementpotenzialen. Es sind sehr präzise berufsgrup-
penspezifische Aussagen zu folgenden vier Bereichen möglich: »Interper-
sonaler Bereich« (z. B. Durchsetzungskraft, Führungsmotivation, Ehrgeiz),
»Intrapersonaler Bereich« (z. B. Verantwortungsbewusstsein, Risikover-
halten, Selbstdisziplin), »Leistungspotenzial« (z. B. Leistungsmotivation,
Unternehmungsgeist, eigener Leistungsanspruch) und »Ausdrucksfor-
men des Intellekts und der Interessen« (z. B. Beharrlichkeit und Durchhal-
tevermögen, Originalität, Kreativität, Konkurrenzorientierung) (vgl. Wei-
nert 2004, 353; Weinert/Scheffer 1999).

Das »Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsdiag-
nostik« (BIP) erfasst 17 Persönlichkeitseigenschaften, die sich neben der
fachlichen Qualifikation im Berufsleben als bedeutsam erwiesen haben.
Sie werden den vier Persönlichkeitsbereichen: »Berufliche Orientierung«
(Leistungs-, Gestaltungs-, Führungsmotivation, Wettbewerbsorientie-
rung), »Arbeitsverhalten« (Gewissenhaftigkeit, Flexibilität, Handlungs-
orientierung, Analyseorientierung), »Soziale Kompetenzen« (Sensitivität,
Kontaktfähigkeit, Soziabilität, Teamorientierung, Durchsetzungsstärke,
Begeisterungsfähigkeit) und »psychische Konstitution« (emotionale Sta-
bilität, Belastbarkeit, Selbstbewusstsein) zugeordnet (Hossiep/Paschen
2003).
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4. Kooperationsmanagement kooperativer Systeme

4.1 Kooperationssysteme als innovative Organisationsform

Wenn nun Persönlichkeitsmerkmale wie soziale Kompetenzen von Mit-
arbeitern und Führungskräften für den Erfolg bzw. Misserfolg von Unter-
nehmen eine bedeutsame Rolle spielen, dann um so mehr in organisatio-
nalen Strukturen, die eine intra- und/oder interinstitutionelle Kooperation
vorsehen. Durch die reale und virtuelle Vernetzung einer globalisierten,
komplexer und undurchschaubarer gewordenen Arbeitswelt auf der einen
Seite und durch die Bedeutungszunahme regionaler Marktpräsenz ande-
rerseits ergab sich in den letzten Jahren zunehmend die Situation, be-
stimmte institutionelle oder unternehmerische Ziele nur durch die Mitwir-
kung verschiedener regionaler oder überregionaler Partner effizient
erreichen zu können. Dafür mussten Kooperationssysteme wie etwa Alli-
anzen, strategische Wertschöpfungspartnerschaften oder Netzwerke im-
plementiert werden (Zentes et al. 2005; Hillig 1997, Schuh et al. 2005).
Mittlerweile existieren solche Kooperationssysteme nicht nur auf globaler
Ebene zwischen großen Organisationen, sondern auch auf regionaler Ebe-
ne beispielsweise zwischen handwerklichen Betrieben oder zwischen In-
stitutionen des Sozial- und Gesundheitswesens (z. B. Baur 1997, 2000,
2004). Sie werden häufig im Zusammenhang mit Ressourcenaktivierung
und -wertschöpfung, Innovationsmanagement oder mit Kompetenzmana-
gement thematisiert (vgl. Harland 2002), gerade weil sie neuere Entwick-
lungen darstellen, in denen sich die Kennzeichen des gesellschaftlichen
Wandels, insbesondere das Mehr an Komplexität und Uneindeutigkeit wi-
derspiegeln. Hillig (1997) spricht in diesem Zusammenhang von der Ko-
operation »als Lernarena in Prozessen fundamentalen Wandels«.

Es liegt auf der Hand, dass Kooperationssysteme ohne ein spezielles
Kooperations-Know-how und ohne spezielle Kooperationskompetenzen
der Mitarbeiter und Führungskräfte nicht effizient und effektiv zu mana-
gen sind (vgl. Dyer/Singh in Oelsnitz/Graf 2006, 86). Sie sind hoch-
dynamische und emergente, d. h. nur zum Teil steuerbare Systeme, in de-
nen Aushandlungs- und Konfliktbewältigungsprozesse zum Alltag
gehören (vgl. Regnet 2007). Oelsnitz/Graf betonen in diesem Zusammen-
hang, dass neben formalen Kooperationssteuerungsprozessenmeist weni-
ger beachtete informale Prozesse wie das »sensemaking«, »understan-
ding« und »committing« kooperationsfördernde Wirkung zeigten. Daher
würden für die Steuerung von Kooperationssystemen v.a. sozio-emotiona-
le Managementfähigkeiten und ein Mindestmaß an Beziehungsqualität
benötigt. Aus ihrer Sicht lassen sich Kooperationsbeziehungen verstehen
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als eine ineinander verwobene Doppelhelix, deren beiden Stränge: »busi-
ness« und »relationship« vom »alliance spirit« zusammengehalten werden
(Oelsnitz/Graf 2006, 87). In diesem Sinne würden Kooperationen neben
einer ökonomischen auch eine soziale Transaktionsdimension aufweisen.
Neben dem formalen Kooperationsvertrag bestünde folglich immer auch
ein mindestens ebenso wichtiger psychologischer Vertrag. Weiche Fak-
torenwie »partnerbezogene Empathie«, »emotionale Nähe« und »Kompro-
missfähigkeit« würden häufig als unökonomisch diskreditiert oder ver-
nachlässigt, was mit den vorherrschenden »Einzelkämpfer-Naturen«
vieler Manager zusammenhinge, die sich mit einer kooperativen Entschei-
dungsfindung per se schwer tun würden (vgl. a.a.O., 109f.).

4.2 Kooperationsmanagement zur Steuerung komplexer Kooperations-
systeme

Die Erfahrung und das spezifische Wissen um die Bedeutung von Kom-
plexität, Vernetzung, zirkulärer Interaktion zwischen und innerhalb von
Organisationen, Arbeitsgruppen oder Teams weisen auf die Notwendig-
keit eines fundierten Kooperationsmanagements hin, das »organisationa-
les Lernen« ermöglicht und fördert (Hillig 1997) und mit dem kooperative
Verfahren und Organisationsstrukturen effizient initiiert, implementiert
und gesteuert werden können. Dabei kann sich Kooperationsmanage-
ment auf folgende Grundannahmen stützen:

1. Zwischenmenschliche Kooperation ist wirksamer als Konkurrenz.

Kooperation ist weitaus wirksamer zur Förderung von Leistung und Pro-
duktivität als Konkurrenz oder individuelle Bemühungen, so auch die Er-
gebnisse einer von Johnson et al. (1981) durchgeführten Metaanalyse von
122 diesbezüglichen Studien (vgl. Johnson et al. 1981 und Grunwald/Lilge
1982 in Weinert 2004, 74f.). Eine aktuelle Bestätigung dieser Aussage
kommt aus einer gänzlich unerwarteten Perspektive. Für den Neurowis-
senschaftler J. Bauer (2007) lassen die in den vergangenen Jahren gewon-
nen Erkenntnisse der Neurobiologie den Schluss zu, dass der Mensch
grundsätzlich ein auf »soziale Resonanz und Kooperation« und nicht ein
»auf Kampf und Konkurrenz angelegtes Wesen« sei. Der Kern aller
menschlichen Motivation bestünde darin, »zwischenmenschliche Aner-
kennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu
geben« (Bauer 2007, 21).
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2. Individuelle und organisationale Kooperationskompetenz sind erlernbar bzw.
aufbaubar.

Wenn zwischenmenschliche Kooperation »der Normalfall« und nicht die
Ausnahme ist (Spitzer 2002, 317ff.), muss Kooperation erlernbar sein. Da-
für stellt die genetische Ausstattung dem Menschen ein auf Beziehung
und Kooperation ausgelegtes motivations- und emotionsbezogenes Beloh-
nungs- und Bestrafungssystem bereit. Die Nutzung dieser Systeme, also
das Erlernen kooperativen Verhaltens ist jedoch abhängig von den Bezie-
hungserfahrungen, die der Mensch in seiner Biografie gemacht hat. Frühe
konstruktive und destruktive Beziehungserfahrungen hinterlassen biolo-
gische Spuren im Kortex (Bauer 2007, 53) und wirken sich damit positiv
oder negativ auf die spätere Beziehungsfähigkeit aus. Wer nun Menschen
etwa im Arbeitsleben nachhaltig motivieren möchte, muss ihnen aus neu-
robiologischer Sicht die Möglichkeit geben, positive Beziehungen zu leben
und mit anderen zu kooperieren. Für Bauer hat »dies weit reichende Kon-
sequenzen für die Arbeitwelt, für das Führungsverhalten von Vorgesetzten
und Managern ... und für die Pädagogik«. Dort, wo Menschen z. B. als
Führungspersonen Verantwortung für andere tragen, sollte die Fähigkeit,
Beziehungen zu gestalten, zur Meisterschaft entwickelt sein (a.a.O., 61).

Individuelle Lernprozesse von Kooperationskompetenzen sind not-
wendige Voraussetzungen für den Aufbau organisationaler Kooperations-
strukturen und damit auch organisationaler Kooperationskompetenzen.
Letztere sind jedoch nicht das implizite Ergebnis der intuitiven Umset-
zung allgemeiner individueller, gruppenbezogener und organisationaler
Kompetenzen und ergeben sich nicht von selbst (vgl. Oelsnitz/Graf 2006;
Hinsch/Pfingsten 2007; Hinsch/Wittmann 2003). Erfolgreiche Koope-
rationen sind vielmehr das Ergebnis innovativer Organisationsentwick-
lungsprozesse, die von dafür geeigneten, d. h. biografisch mit zumindest
positiven Beziehungserfahrungen ausgestatteten Kooperationsmanagern
in einer für Kooperation offenen »Lernarena« (Hillig, 1997) initiiert und
gesteuert werden.

3. Kooperation schafft etwas Neues.

Oft erweisen sich unterschiedliche Professions- und damit verbunden
Handlungslogiken, unterschiedliche personale Eigenschaften, Ziele und
Interessen, rigide Organisations- und Interaktionsstrukturen sowie ver-
schiedenartige institutionelle Identitäten als Kooperationshemmnisse,
die teure Effekte mit sich bringen, insbesondere Zeit-, Energie-, Motivati-
ons- und Innovationsverluste. Kooperationsmanagement hat nun die Auf-
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gabe, solche Unterschiede wahrzunehmen, zunächst zu würdigen und sie
dann im Sinne einer diversifizierenden Ressourcenwertschöpfung zu ei-
ner neuen Gestalt zu integrieren, deren Fundament die Ausrichtung auf
das Erreichen eines gemeinsamen Ziels ist. Kooperationen schaffen somit
etwas Neues: Kooperations- und Innovationsmanagement gehen daher
Hand in Hand (vgl. Harland 2002). »Eine Kooperation ist eine sehr in-
tensive Form des Lernens, sofern es die Führung versteht, die Kollektivie-
rung und Integration neuen organisationalen Wissens zu fördern« (Hillig
1997, 1).

4. Kooperation benötigt einen demokratischen Führungsstil.

Zum Kooperationsmanagement gehört – auch aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht – ein situationsangemessener, demokratischer bzw. koope-
rativer Führungsstil (vgl. Wunderer 2003; Hentze et al. 2005). Kooperati-
onsmanagement kann nicht autokratisch erfolgen – eine nur verordnete
Kooperation wird mit vielen Widerständen zu rechnen haben und wahr-
scheinlich scheitern. Ein kooperativer Führungsstil hingegen bezieht die
Mitarbeiter in die betrieblichen Abläufe und Entscheidungsprozesse ein,
motiviert sie zur Zusammenarbeit und zur Entfaltung ihrer Kompetenzen.
»Führung wird dann ein kollektives Phänomen, bei dem einzelne Rollen
von verschiedenen Aktoren übernommen werden« (Hillig 1997, 74). Aller-
dings müssen kurzfristige Zeit- und Reibungsverluste in Kauf genommen
werden, die in kooperativen Abläufen und Entscheidungsprozessen kon-
flikthaft auftreten können, insbesondere dann, wenn die angesprochenen
Unterschiede der Kooperationspartner zum Tragen kommen, etwa bei der
Aushandlung des gemeinsamen Ziels unter Berücksichtigung der jeweils
unterschiedlichen Interessen. Letztlich steht die Sache der Arbeit an ei-
nem gemeinsamen Ziel im Vordergrund, der Weg dorthin ist personen-
bzw. beziehungsorientiert zu gestalten. Kooperationsmanager sehen die
Zusammenarbeit als partnerschaftliches Unterfangen und suchen daher
ein möglichst gutes, auf Anerkennung beruhendes Verhältnis zu allen Be-
teiligten. Das setzt auf der einen Seite Empathie und Loyalität, auf der
anderen aber auch Distanz und Neutralität voraus.

4.3 Erfolgsfaktoren im Kooperationsmanagement

Die Bedingungen erfolgreicher Kooperation bzw. eines erfolgreichen Ko-
operationsmanagements hängen mit den verschiedenen Faktoren des je-
weiligen Kooperationssystems zusammen, etwa deren Zielsetzung, Kom-
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plexität, Form, Ausstattung usw. Sie können daher nur bedingt verall-
gemeinert werden. Daher beziehen sich die Ergebnisse entsprechender
Kooperationsforschungsprojekte auf je spezifische Organisationsformen
und -kontexte von Kooperation (u. a. Baur 1997, 2000, 2004; Schuh et. al.
2005; Spieß 2003; Schweitzer 1998; Hillig 1997;).

Schuh et al. (2005) haben die Erfolgsfaktoren ihrer umfangreichen
Kooperationsprojekterfahrungen in einem Überblick zusammengefasst.
Für sie sind folgende elf Faktoren entscheidend: »1. Kenntnis der eigenen
wettbewerbsdifferenzierenden Stärken, 2. Integration von Kooperation in
das strategische Management zur zielorientierten Erweiterung der eige-
nen Handlungsspielräume in einem umfassenden Wertschöpfungsnetz-
werk, 3. Ganzheitliche, strategische und operative Betrachtung von Ko-
operation, 4. Professionalisierung im Kooperationsmanagement durch
eine Kombination aus Standardisierung von Abläufen und einer Offenheit
und Flexibilität in Interaktionsphasen mit den Kooperationspartnern, 5.
Intensive Vorbereitung und Antizipation von Konfliktpotenzialen zur Ver-
meidung von »Win-Lose-Konfliktkonstellationen« etwa durch eine empa-
thische Perspektivenübernahme der Kooperationspartner, 6. Systemati-
sche Planung und Nutzung von Begegnungsräumen durch Aufbau von
Vertrauen in und Verständnis für die Partner, 7. Parallelisierung von »De-
sign« (Konzeptionierung) und »Operations« (Betrieb) von Kooperation,
was eine vertrauensaufbauende Wechselwirkungsdynamik ermöglicht, 8.
Explizite Thematisierung des »social contract«, also der informellen Ebene
der Kooperation etwa über den genauen Sinn, Zweck, Ziel der Kooperati-
on, 9. Review-Struktur zur Schaffung institutionalisierter Begegnungsräu-
me und zum gemeinsamen Kooperationscontrolling z. B. im Rahmen von
Review-Meetings, 10. Stufenweiser Eskalationsprozess bei Entscheidungs-
prozessen zur Vermeidung einer Verschleppung oder Verheimlichung von
Problemen und Konflikten,11. Fundiertes Projektmanagement, das Trans-
parenz im Hinblick auf Zeitplanung, Meilensteine usw. schafft« (Schuh et
al. 2005, 147ff.).

Die genannten Erfolgsfaktoren machen deutlich, dass ein erfolgrei-
ches Kooperationsmanagement an Voraussetzungen gebunden ist, die
ein spezielles Managementprofil begründen, das auf der Ebene der Füh-
rungspersönlichkeit neben fachlichen insbesondere soziale und koope-
rative Kompetenzen integriert (vgl. Freiling 1998 und Duschek 1998 in
Harland 2002, 99).
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5. Kooperationskompetenz als Kernkompetenz

5.1 Soziale Kompetenzen auf Subjekt-, Gruppen- und Organisations-
ebene

Erpenbeck/Rosenstiel (2003, XVI) unterscheiden vier grundlegende sub-
jektbezogene Kompetenzklassen: »Personale« Kompetenzen, »aktivitäts-
und umsetzungsorientierte« Kompetenzen, »fachlich-methodische« Kom-
petenzen und »sozial-kommunikative« Kompetenzen. Auch die vielfälti-
gen Kompetenzanforderungen an Führungspersönlichkeiten und Koope-
rationsmanager ließen sich in dieser Struktur einordnen. Besonders
bedeutsam für das Kooperationsmanagement sind die sozial-kommunika-
tiven Kompetenzen. Sie können als »Selbstorganisationsdispositionen«
aufgefasst werden, kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu
handeln, d. h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzuset-
zen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten, und neue Pläne,
Aufgaben und Ziele zu entwickeln« (a.a.O.). In betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen wird der Begriff »soziale Kompetenz« bezogen auf das
mittlere Management häufig synonym mit den Begriffen »Schlüsselquali-
fikation« und »soft skills« insbesondere im Zusammenhang mit Team-
und Motivationsorientierung verwendet (Deutscher Manager-Verband
2003). Nach Asendorpf (2007) setzt sich die soziale Kompetenz aus den
beiden Komponenten »Konfliktfähigkeit« und »Kooperationsbereitschaft«
zusammen, was zunächst paradox erscheint. Allerdings ist aus prakti-
schen Erfahrungen bekannt, wie selbstverständlich Konflikte und Kon-
fliktmanagement natürlicher Bestandteil kooperativen Geschehens sind,
da soziale Interaktionen bei unterschiedlichen Ziel- und Wertvorstellun-
gen häufig zu Konflikten führen. Das bedeutet, dass sozial kompetente
Kooperationsmanager sowohl kooperationsorientiert und –unterstützend,
als auch konfliktfähig im positiven Sinn sein müssen (Hillig 1997, 102,
204ff.). Darauf verweisen auch Erpenbeck/Rosenstiel, wenn sie kooperati-
ves und kommunikatives Handeln im Zusammenhang bringen mit einem
»kreativen Auseinander- und Zusammensetzen innerhalb beziehungsori-
entierten Handelns« (Erpenbeck/Rosenstiel 2003, XVI).

Der Begriff soziale Kompetenz wird üblicherweise auf einer persona-
len Ebene verwendet. In der Managementliteratur findet nun zunehmend
eine Ausweitung des subjektbezogenen Kompetenzbegriffs auf die Grup-
pen- und Organisationsebene statt (Schreyögg/Conrad 2006; Hillig 1997).
Unter dieser Perspektive können »organisationale« Kompetenzen als effi-
ziente Wertschöpfung unterschiedlicher, intra- und interorganisationaler
Ressourcen zur Problemlösung verstanden werden (Hillig 1997, 91f.). Or-
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ganisationale Handlungsprozesse sind wiederum das Ergebnis vielschich-
tiger sozialer Interaktionsprozesse, die sich zu kollektiv geteilten Hand-
lungsmustern auf Gruppen- und Individuumsebene verdichten. Sind die-
se erfolgreich, verstärken sie sich in einem rekursiven Prozess selbst.
Erfolgreiche, dauerhaft wettbewerbsfähige Unternehmen verfügen über
solche speziellen Kernkompetenzen, die sich allerdings nicht als Ergebnis
strategischer Planungen, sondern quasi emergent entwickeln, d. h. rekur-
siv über positive Feedback-Schleifen (Schreyögg/Conrad 2006, VIIf.). In-
sofern ist es bedeutsam, Kooperationsmanagement sowohl auf persönlich-
keits-, als auch auf gruppen- und organisationsbezogener Ebene zu
verstehen und damit die individuelle und organisationale Kooperations-
kompetenz und deren Wechselwirkungen zu fokussieren. Unter der Per-
spektive des Kooperationsmanagements im Kontext der Führungspersön-
lichkeit wird nun imWeiteren die personale Ebene stärker fokussiert.

5.2 Kooperationskompetenz – bedeutsamerWirkfaktor im Kooperations-
management

Harland (2002) versteht die individuelle Kooperationskompetenz als eine
ausgeprägte Fähigkeit, »Kooperationen erfolgreich einzugehen, durch-
zuführen und zu beenden. Sie ist ein Bündel von technischen, sozialen
und konzeptionellen Kompetenzen, die Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Kooperationsmanagement sind« (Harland 2002, 99). In dieser subjekt-
bezogenen Perspektive wird der Terminus »Kooperationskompetenz« in
der Literatur jedoch mit unterschiedlichen Akzentuierungen und Begriff-
lichkeiten umschrieben. Es finden sich analoge Begriffe wie »relational
capability«, »collaborative know-how«, »Kooperationsfähigkeit«, »Komple-
mentaritätskompetenz« oder »Beziehungs-, Vernetzungs- oder Netzwerk-
kompetenz« (Oelsnitz 2005, 201). Oelsnitz/Graf (2006, 88ff.) haben die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Begriffe und Defi-
nitionen zur Präzisierung und Validierung des Konstrukts Kooperations-
kompetenz zusammengestellt. Konsens besteht offenbar im Verständnis
von Kooperationskompetenz als einem Sammelbegriff für eine Vielzahl
von Einzelfähigkeiten, die in ihrer Bedeutsamkeit situativ variieren und
die auf die drei Systemebenen: Person, Gruppe und Organisation bezogen
werden können (a.a.O., 90). Auf der »Mikroebene« lassen sich »individuel-
le« Voraussetzungen, auf der »Mesoebene« »gruppen- oder teambezogene«
und auf der »Makroebene« »gesamtorganisationale« Voraussetzungen von
Kooperationskompetenz beschreiben, die jeweils miteinander in Wechsel-
wirkungszusammenhängen stehen (a.a.O., 92ff.). Damit weisen Oelsnitz/
Graf über die subjektbezogene Kompetenzperspektive hinaus.
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Auch Hillig (1997) konkretisiert den Kooperationskompetenzbegriff
im subjektübergreifenden, organisationalen Sinne. Er stellt beispielsweise
ein Modell von »organisationaler Kooperationskompetenz« als ein Set der
fünf Fähigkeiten: »Selbstorganisation, Beobachtung, shared-understan-
ding, Vertrauen und Konflikt« vor (a.a.O., 183ff.). Die »Selbstorganisati-
onsfähigkeit« meint dabei einen »kreativen und aktiven Vorgang, die eige-
nen Zwecke, Ziele, Werte und Normen thematisieren und verändern zu
können«. Dabei geht es um die »Selbständigkeit beim Gestalten und Koor-
dinieren von Prozessen und Strukturen« und um das »Erzeugen einer be-
stimmten Ordnung« durch die Herausbildung neuer Verhaltensregeln zur
Steuerung kooperativer Systeme (a.a.O., 184). Die »Beobachtungsfähig-
keit« versteht Hillig im Sinne einer »Erkenntnis- und »Transformations-
fähigkeit«. Das bedeutet, dass die Wahrnehmungsleistungen innerhalb ei-
ner Organisation auf deren kooperative Kontexte transformiert und damit
durch zusätzliche Wahrnehmungsbereiche (z. B. die Beobachtung der Ko-
operationsdynamik) erweitert werden (a.a.O., 190). »Shared understan-
ding-Fähigkeit«: Bei der Implementation von Kooperationssystemen muss
mit einer »sinn- und verständnisbezogenen Destabilisierung« der beteilig-
ten Organisationen gerechnet werden. Zur Überbrückung dieser instabi-
len Phasen ist es nützlich, den übergreifenden gemeinsamen Sinn und
Nutzen der Kooperation zu vermitteln und erkennbar zu machen, damit
sich eine für die Partner integrierende Kooperationssystemidentität he-
rausbilden kann (a.a.O., 193f.). Auch die »Vertrauensfähigkeit ermöglicht
die Kompensation von Ungewissheiten und temporären Ungleichgewich-
ten und gewährt tiefenstrukturelle Integrationsspielräume« (a.a.O., 201).
Die »Konfliktfähigkeit« als fünftes Element des Kooperationskompetenz-
sets »erhöht die Lernfähigkeit und schafft Potenziale für Offenheit und
Akzeptanz ...« (a.a.O., 204).

Individuelle Voraussetzungen von Kooperationskompetenz:

Zur Präzisierung individueller Voraussetzungen von Kooperationskom-
petenz schlagen Oelsnitz/Graf (2006, 100ff.) eine sehr brauchbare Syste-
matisierung und Einteilung personaler Einzelkomponenten von Koope-
rationskompetenz in »behaviorale« (kooperationsspezifische Verhaltens-
weisen), »emotionale« (kooperationsspezifische gefühlsmäßige Einstellun-
gen und Werthaltung) und »kognitive« Komponenten (kooperationsrele-
vantes Wissen) vor. Dabei spielen die behavioralen Komponenten, also
das kooperative Verhalten selbst, eine wesentliche Rolle, da es von den
Interaktionspartnern direkt beobachtet werden kann. Die emotionalen
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und kognitiven Komponenten sind hingegen nur aus dem beobachteten
Verhalten erschließbar.

Behaviorale Komponenten personaler Kooperationskompetenz:

Oelsnitz/Graf zählen zu den zentralen Einzelfähigkeiten auf der behavio-
ralen Ebene a) die (verbale und nonverbale) Kommunikationsfähigkeit
und b) die Konfliktfähigkeit sowie die Ambiguitätstoleranz. Letztere mar-
kiert die Fähigkeit, Widersprüchliches nebeneinander gelten lassen und
sich dem Kooperationspartner gegenüber offen und vorurteilsfrei verhal-
ten, d. h. auch mit der Parallelität von Kooperation und Konkurrenz um-
gehen zu können (a.a.O., 100f.).

Emotionale Komponenten personaler Kooperationskompetenz:

Auf emotionaler Ebene bedeutsam ist auf den einen Seite das Kooperati-
ons-Mindset/Motivation, d. h. die Bereitschaft und der Wille, eine Bünd-
nisverbindung einzugehen. Eine Kooperation muss auch gefühlsmäßig ge-
wollt sein, und zwar nicht nur auf Entscheider-, sondern auch auf
Mitarbeiterebene. Auf der anderen Seite ist die Vertrauensfähigkeit als
Voraussetzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit wichtig. Sie ermög-
licht den Partnern, kooperationsspezifische Ungewissheiten und temporä-
re Ungleichgewichte zu kompensieren. Darüber hinaus reduziert das Ver-
trauen sowohl in die fachlichen Kompetenzen als auch in die soziale
Kooperations- und Konsensbereitschaft der Kollegen Reibungsverluste
und senkt Kontrollkosten (a.a.O., 101f.).

Kognitive Komponenten personaler Kooperationskompetenz:

Zentrale Einzelfähigkeiten auf der kognitiven Ebene sind a) das Know-
how bzgl. Initiierung, Konstituierung, Aufrechterhaltung und Nutzung
von Kooperationsbeziehungen, b) das Bewusstsein der eigenen Stärken
und Ressourcen, c) die Auswahl des richtigen Kooperationspartners unter
Beachtung finanzieller, rechtlicher Aspekte und weicher Faktoren wie Em-
pathie und Kompromissfähigkeit sowie d) die Beobachtungsfähigkeit zur
Wahrnehmung des Handlungskontextes der Partner und der Kooperati-
onsdynamik, um angemessen handeln zu können. Diese Fähigkeiten ba-
sieren auf einem überwiegend impliziten Wissen, das stärker an den sub-
jektiven Erfahrungshintergrund gebunden ist (a.a.O., 102ff.).
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5.3 Einschätzung personaler Kooperationskompetenz

Die genannten Einzelkompetenzen sind in jüngeren Studien meist über
qualitative Interviews erforscht worden (vgl. Phan et al. 2005 und Haytko
2004 in a.a.O., 99). Die Ergebnisse spielen für die Potenzialanalyse im
Rahmen von Personalführung und -auswahl eine wichtige Rolle. Oelsnitz/
Graf (2006) weisen beispielsweise auf einen recht eindeutigen Forschungs-
befund hin, der im Hinblick auf interorganisationale Kooperationen den
»persönlichen Beziehungen« zwischen den verantwortlichen Managern
sowohl auf geschäftlicher, als auch auf privater Ebene eine Schlüsselrolle
für den Kooperationserfolg zuweist (Spakman et al. 1996, 351f.; Aino et
al., 2001; Ring 2000, 155f.; Phan et al. 2005 in a.a.O.). Wenn die individu-
elle Beziehungsfähigkeit ein so wichtiger Erfolgsfaktor ist, sollte eine ef-
fektive Personalselektion auf organisationaler Ebene Führungskräfte mit
entsprechenden Beziehungskompetenzen als Kooperationsmanager re-
krutieren können. Dafür sind qualitative Interviews jedoch zu aufwändig.
Oelsnitz/Graf schlagen daher folgende Schritte vor: Zunächst sollte die
Motivation eines für die Kooperation vorgesehenen Mitarbeiters fokus-
siert werden, da das emotionale Kooperations-Mindset die Grundlage ko-
operativen Verhaltens darstellt. Im nächsten Schritt lässt sich die behavio-
rale Dimension, also das konkret beobachtbare kooperative Verhalten
meist gut durch Vorgesetzte einschätzen. Bei Führungskräften in Schlüs-
selpositionen sollten die persönlichen Verhaltenstendenzen in einem
Kurz-Assessment-Center zusätzlich erfasst werden z. B. durch Präsenta-
tions- oder Gesprächssimulationsaufgaben. Hier könnten etwa durch
Vorgabe einer Konfliktsituation Empathie und Konfliktlösungsstrategien
beobachtet werden. Auf der Ebene der kognitiven Fähigkeiten spielt na-
türlich der Erfahrungshintergrund des Mitarbeiters eine große Rolle, d. h.
sein subjektives, ureigenes Wissen, das sich auch aus der beruflichen Bio-
grafie und dem Erfahrungshorizont erschließen lässt (a.a.O., 103f.).

5.4 Aufbau und Management von Kooperationskompetenz

1. Mikro- und Mesoebene:

Kooperationsmanagement umfasst die Planung, Implementation und
Steuerung intra- und interorganisationaler Strukturen und Prozesse in
auf Kooperation ausgerichteten Systemen. Damit ist Kooperationsmana-
gement immer auch Komplexitätsmanagement, wenn dabei alle relevan-
ten Systemebenen berücksichtigt werden.
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Ausgehend von der Grundannahme der grundsätzlichen Erlernbar-
keit kooperativer Kompetenzen zeigen Oelsnitz/Graf (2006, 104f.) zwei
Wege des Aufbaus von Kooperationskompetenz auf. Der erste Weg be-
steht im impliziten, spontanen Erfahrungslernen, im »learning by doing«.
Die Alternative besteht in einem »organisationalen bzw. interorganisatio-
nalen Kompetenzmanagement«, das die Entwicklung von Kooperations-
kompetenz in und zwischen Organisationen stärker explizit steuert. Dazu
gehört nach Oelsnitz/Graf auf der »individuumsbezogenen Mikroebene«
insbesondere die bewusste Personalauswahl und -entwicklung, denn der
Aufbau individueller Kooperationskompetenzen sei ein langfristiger Pro-
zess. Dabei könne die individuelle Kommunikations- und Konfliktfähig-
keit insbesondere durch Rollenspiele mit anschließendem Feedback
gefördert werden (a.a.O., 108). Auf der »Mesoebene«, d. h. der gruppen-
bezogenen Kooperationskompetenzen betonen Oelsnitz/Graf (2006, 107)
die Notwendigkeit der Stimulierung eines »transaktiven Gedächtnissys-
tems« in Gruppen durch vertrauens- und motivationsfördernde Maßnah-
men und die Schaffung von formellen und informellen Begegnungsmög-
lichkeiten, z. B. Kick-off-Meetings, Pausenräume, Feedback-Gespräche.
Darüber hinaus sei die »Kodifizierung von Kooperationswissen«, d. h. eine
konsequente Dokumentation z. B. über eine Team-Homepage, Koopera-
tionshandbücher, Groupware usw. nützlich, damit Wissen und Erfahrung
nicht verloren gehe, wenn die an der Kooperation maßgeblich beteiligten
Personen oder Gruppen aus der Kooperation ausscheiden. Die Vermitt-
lung teambezogener Kompetenzen könne über Teamentwicklungsprozes-
se erfolgen mit dem Ziel der Stärkung des »Team-Empowerments« durch
persönliches Kennenlernen, was ein positives Gemeinschaftserlebnis er-
möglichen würde (a.a.O., 108).

2. Makroebene:

Unter dem Blickwinkel des Aufbaus »organisationaler Kooperationskom-
petenzen«, die die individuelle Ebene implizit integriert, schlägt Hillig ver-
schiedene Strategien vor, die in seinemModell im Vordergrund stehenden
Einzelfähigkeiten zu entwickeln (Hillig 1997, 215f.). Zum Aufbau der
»Selbstorganisationskompetenz« sollen insbesondere »Autonomiespiel-
räume« ermöglicht werden, die Beziehung, Interaktion und Partizipation
an Entscheidungsprozessen fördern und extrinsische Anreize zu mehr
Verantwortung und Selbstständigkeit bieten. So könnten kooperations-
erfahrene Mitarbeiter in »Start-up-Teams« entsendet werden, die die An-
fangsphase der Kooperation begleiten. Dabei müsse jedoch die Wahrneh-
mung der »Koordinationsverantwortung« durch die Führungsebene
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gewährleistet bleiben, um Fehlentwicklungen durch zu starke Autonomi-
sierungstendenzen frühzeitig zu verhindern (a.a.O., 216ff.). Zur Weiter-
entwicklung und Erweiterung der »Beobachtungsfähigkeit« schlägt Hillig
die Durchführung von »Szenarien« vor. Beispielsweise könnten in einem
Workshop verschiedene Zukunftsszenarien der (inter-)organisationalen
Kooperation entwickelt und so über das Vorhersagbare hinausgedacht
werden. Auch in »Lern-Laboratorien« könnten verschiedene individuelle
Wahrnehmungskanäle und unterschiedliche Sichtweisen durch Simulati-
on von Kooperationsszenarien »live« erlebt und geschult werden (a.a.O.,
218ff.). Zur Entwicklung des Bewusstseins zu einem geteilten Kooperati-
onsverständnis (»shared-understanding«) können nach Hillig »qualitative
Interviews und Analysen« der Eigenheiten der je verschiedenen Subkultu-
ren im Kooperationssystem beitragen. Das Ziel bestünde darin, Gemein-
samkeiten und Unterschiede der Subgruppen durch »verfahrens-, ziel-
und sinnbezogene Koppelungsmuster zu einem Ganzen zu integrieren.
Das könne beispielsweise unterstützt werden durch die gemeinsame »For-
mulierung einer Vision« oder eines »Leitbildes«, ebenso durch die Heraus-
gabe einer »Kooperationszeitung« oder von »Gelben Seiten«, in denen In-
formationen über Interessens- und Aufgabenschwerpunkte sowie Projekt-
oder Teamzugehörigkeiten der Mitarbeiter aufgeführt sind (a.a.O., 220ff.).
Das Management von »Vertrauensfähigkeit« setzt nach Ansicht von Hillig
eine Offenlegung der Machtverhältnisse und eine Verringerung des
funktionalen Machtgefälles durch die Entwicklung eines »dynamischen
Machtverständnisses« voraus. Er plädiert für die Ermöglichung von »Auf-
wärmphasen« in der Anfangsphase der Kooperation, um eine langsame,
Vertrauen aufbauende Steigerung der Kooperationsintensität zu errei-
chen. Des Weiteren rät Hillig zum »Abbau von zu komplexen Kontroll-
mechanismen« und zum gleichzeitigen Aufbau »integrierter, teilautono-
mer Teams«, die die Vertrauensfähigkeit der Führung symbolisieren.
Auch ein »offenes, interessiertes Kommunikationsverhalten« von Führung
und Management durch persönliche, informelle Gespräche mit den Mit-
arbeitern über fachliche oder soziale Fragen (z. B. »wandering around«)
stärke das Vertrauen in die Führung, insbesondere, wenn die Gesprächs-
ergebnisse aufgegriffen und in Initiativen weitergeführt werden (a.a.O.,
223ff.). Zur Förderung der »Konfliktfähigkeit« trägt eine frühzeitige The-
matisierung kontextbezogener Konflikte zu einem verbesserten kulturel-
len Verständnis der jeweiligen Partner bei. Sachliche Konflikte könnten
z. B. in »interkulturellen Seminaren« mit Mitarbeitern der jeweiligen Part-
nerorganisationen evtl. mit Unterstützung eines neutralen Mediators the-
matisiert und gelöst werden. Individuelle Konflikt- und Problemlösefähig-
keiten ließen sich auch durch geeignete »Action-learning«Workshops
fördern.
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3. Kooperationskompetenz und Innovationsbereitschaft

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Strategien und Zielrichtungen
des Aufbaus kooperativer Kompetenzen wird deutlich, wie sehr diese von
der Innovationskraft und -bereitschaft der Führungs- und Mitarbeiterebe-
ne abhängt. Innovative Prozesse lassen sich jedoch in vielen Fällen nur
über eine konsensorientierte Vorgehensweise erreichen (Harland 2002,
209). Denn allein durch die Führung vorgegebene, d. h. machtbasierte Ver-
fahrenswege und Lösungsstrategien rufen erfahrungsgemäß eher Reak-
tanzen und Verweigerungshaltungen hervor und widersprechen imma-
nent dem Ansatz von Kooperation als einem alternativen Modell zu
Markt und Hierarchie. Unter einer kooperativen Perspektive geht es daher
ebenso um die Förderung personaler kooperativer Kompetenzen von Mit-
arbeitern, Führungskräften und Teams, wie um die Entwicklung der an
der Kooperation beteiligten Organisationen zu einem flexiblen, intelligen-
ten, lernfähigen Kooperationssystem. Dafür müssen gezielt Bildungsres-
sourcen zur Verfügung gestellt werden, um Mitarbeiter stärker mit den
so dringend benötigten sozialen und kooperativen Kompetenzen aus-
zustatten. Über den Weg der Qualifikation und Nachqualifikation v.a.
von Führungskräften etwa durch postgraduale Masterstudiengänge in Ko-
operationsmanagement (z. B. KatHO NRW 2008) kann es gelingen, den
fundamentalen gesellschaftlichen Wandel in einer auf Kooperation ange-
legten Weise mitzugestalten. Dadurch erleben sich Mitarbeiter in ihren
Bedürfnissen nach sozialer Interaktion ernst genommen und motiviert,
selbst in progressiver Weise an den angesprochenen Wandelungsprozes-
sen angstfreier, zufriedener und effektiver mitzuarbeiten.

Leseempfehlung

Schreyögg, Georg/Conrad, Peter (Hg.), Management von Kompetenz. Ma-
nagementforschung 16. Wiesbaden 2006.

Weinert, Ansfried B., Organisations- und Personalpsychologie.Weinheim,
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Kooperation und Gender:
Herausforderung für das Management
Liane Schirra-Weirich

1. Einleitung

Die Frage, warum Frauen – auch in den eher klassisch frauendominierten
Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens – eher selten in Führungs-
positionen zu finden sind, ist bereits unter den verschiedensten Perspekti-
ven diskutiert worden. Nichtsdestotrotz werden sich auch die folgenden
Ausführungen mit diesem Faktum beschäftigen und unter einem in der
wissenschaftlichen Diskussion bisher nicht da gewesenen Blickwinkel ei-
nen Beitrag zur Beantwortung der Gretchenfrage ›Frauen, Warum seid ihr
nicht in den Führungsetagen zu finden?‹ liefern. Des Weiteren wird die
Frage diskutiert, welche Konsequenzen sich hieraus u. a. für das strategi-
sche Management ergeben. Der hier gewählte Zugang stammt aus dem
Ansatz des Kooperationsmanagements. Kooperationsmanagement wird
als zentrale Aufgabe bei der Führung und Leitung einer Organisation an-
gesiedelt und ist somit konstitutives Element für den zu realisierenden
Umgang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf gleichen wie auf un-
terschiedlichen Hierarchieebenen. Folglich gilt es zu analysieren, welche
strukturellen und individuellen Rahmenbedingungen existieren, um ko-
operatives Handeln von Frauen und Männern zu ermöglichen und ggf.
defizitäre Strukturen zu verändern. Der Fokus der folgenden Ausführun-
gen liegt auf der Analyse der bestehenden Bedingungen, die dem Aufstieg
von Frauen in Führungspositionen dienlich oder hinderlich sind und so-
mit den Hintergrund für ein Gender-orientiertes Kooperationsmanage-
ment bilden.

Als Ausgangspunkt dient ein sehr weit gefasster Kooperationsbegriff.
Kooperation wird verstanden als die Zusammenarbeit bzw. das Zusam-
menwirken mehrerer Akteure. Konstitutionell ist dabei die Annahme, wo-
nach das kooperative Verhalten dem Nutzen aller Beteiligten dient und
somit ein Konsens hinsichtlich gemeinsam verfolgter Ziele besteht. Hier-
von ausgehend ist es daher irrelevant, ob Kooperationsprozesse zwischen
Individuen oder Organisationen zugrunde gelegt werden, denn der ge-
meinsame und verbindende Punkt ist ein auf einen Sinn ausgerichtetes
planvolles Handeln der beteiligten Akteure. Unter dem Blickwinkel des
strategischen Managements wird hier weiterhin der Frage nachgegangen,
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welchen Beitrag ein Gender-orientiertes Kooperationsmanagement im
Hinblick auf eine Zukunft sichernde Platzierung des Unternehmens am
Markt leisten kann.

2. Einige Daten zum Beleg, dass Führungspositionen nach
wie vor männlich besetzt sind

Im volks- und betriebswirtschaftlichen Kontext dient vielfach die Kosten-
Nutzen-Rechnung als probates Mittel der strategischen Planung und Kon-
trolle. Sie wird als Instrument der Entscheidungsfindung bei der Gestal-
tung wirtschaftlicher Prozesse genutzt und genießt unter rationaler
Perspektive einen durchaus hohen Legitimationsgrad. Umso erstaunlicher
ist es, dass exakt dieses Handwerkszeug nicht genutzt wird, eine Bewer-
tung des Input-Output-Verhältnisses von schulischem sowie beruflichem
Invest und dem karriereorientierten Aufstieg, differenziert nach Frauen
und Männern, vorzunehmen.

Ein Ziel der Bildungsreform der 60iger und 70iger Jahre des vorigen
Jahrhunderts konzentrierte darauf, allen gesellschaftlichen Gruppen, un-
abhängig von ihrer sozialen Herkunft, den Zugang zur Bildung zu ermög-
lichen. Bildung als Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Partizipation
und Platzierung sollte zu einem gemeingesellschaftlichenGut werden und
damit zu mehr Chancengleichheit beitragen. Wie verschiedene Studien
aus den Bereichen der Sozialstrukturanalyse und der Bildungsforschung
zeigen, ist es zwar gelungen, das Bildungsniveau innerhalb der Gesell-
schaft im Allgemeinen zu heben, aber das Ziel der gleichen Zugangschan-
cen zu Bildung für alle gesellschaftliche Gruppen ist nicht erreicht
worden. Die Voraussetzungen auf Chancengleichheit für Kinder und Ju-
gendliche aus sozial benachteiligten und bildungsferneren Gruppierun-
gen haben sich durch die Reformen im Bildungssystem nicht verbessert.

Dennoch ist ein großer Effekt der bildungspolitischen Reformbemü-
hungen zu benennen und positiv zu bewerten: Die Mädchen und jungen
Frauen sind die deutlichen GewinnerInnen dieses Reformprozesses. Die
Zugangschancen zu Bildung für Mädchen und junge Frauen sind deutlich
gestiegen und haben damit zu mehr bildungsbezogener Chancengleich-
heit zwischen den Geschlechtern geführt. Mittlerweile haben die Mäd-
chen und jungen Frauen ihre männlichen Altersgenossen bildungstech-
nisch bereits ›überholt‹. So besuchen heute mehr Mädchen als Jungen ein
Gymnasium und schließen dieses auch qualifiziert mit einem Abitur ab.
Auch im Studium ist der Anteil der Frauen gestiegen, so dass gegenwärtig
annähernd gleich viele Frauen wie Männer ein Studium beginnen. Im Be-



Liane Schirra-Weirich

71

reich der beruflichen Ausbildung haben Frauen ebenfalls mit den Män-
nern gleichgezogen und verfügen über vergleichbare Abschlüsse. Im Hin-
blick auf die jüngeren Kohorten (unter 30-Jährige) kann sogar festgestellt
werden, dass die beruflichen Bildungsabschlüsse der Frauen höher sind
als die der vergleichbaren männlichen Kohorten. So verfügen z. B. mehr
Frauen als Männer über (Fach-)Hochschulabschlüsse.1

Ungeachtet aller Gewinne in der Aufholjagd bzgl. der schulischen und
beruflichen Qualifikationen gelingt die Übersetzung dieser guten qualifi-
katorischen Ausgangsbedingungen von jungen Mädchen und Frauen
nicht in entsprechende berufliche Hierarchieebenen. Damit muss eine ne-
gative Input-Output-Bilanz in diesem Bereich gezogen werden.

Trotz gleicher bzw. besserer Ausgangsbedingungen stellt sich die Si-
tuation für Frauen auf demArbeitsmarkt ungünstiger dar als die vergleich-
bare Situation der Männer. Dargestellt werden kann dies u. a. an Hand des
Konzeptes der Segmentierung des Arbeitsmarktes2. Unter Segmentierung
wird die Aufteilung bzw. Aufgliederung des Arbeitsmarktes in unter-
schiedliche Bereiche verstanden. Als Differenzierungskriterien dieser
Aufteilung respektive Aufgliederung dienen einerseits inhaltliche, ande-
rerseits hierarchische Kriterien. Eine inhaltliche Segmentierung des Ar-
beitsmarktes läuft z. B. entlang der Kategorien ›Handwerklich/technisch‹,
›Kaufmännisch‹ oder ›Sozial/gesundheitlich‹. D. h. ohne eine Zuordnung
in inhaltlich ›bedeutendere‹ bzw. ›weniger bedeutendere‹ Aufgaben und
Tätigkeiten vorzunehmen, wird eine Kategorisierung auf der Basis von
thematischen Schwerpunkten vorgenommen.

Strukturvariable
Geschlecht

Inhalt

Hierarchie Horizontal Handwerklich/
Technisch

Kaufmännisch
/

Sozial/
gesundheitlich

Vertikal Ausführend Leitend

Tabelle 1: Dimensionen der Segmentierung des Arbeitsmarktes

1 Eine Vielzahl von Informationen zu Fragen der schulischen und beruflichenQualifikati-
on liefern:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gender-Datenreport
1. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik.
2. Fassung. München. 2005. Seite 22-97.

2 Vielfach wird der Begriff der Segmentation auch synonym zu dem Begriff der Segrega-
tion genutzt. D. h. die Begriffe segregierter und segmentierter Arbeitsmarkt beschreiben
identische Sachverhalte.
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Der Blickwinkel der hierarchischen Segmentierung führt zur Differenzie-
rung nach einem horizontal und einem vertikal segmentierten Arbeits-
markt. Die horizontale Segmentierung korrespondiert mit der Zerglie-
derung des Arbeitsmarktes in inhaltlich unterschiedliche Tätigkeitsberei-
che – wie sie exemplarisch oben bereits angegeben sind. Damit beschrei-
ben der inhaltliche und horizontal segmentierte Arbeitsmarkt einen
identischen Sachverhalt unter Berücksichtigung eines je spezifischen Fo-
kus ›Inhalt versus Hierarchie‹. Demgegenüber signalisiert die vertikale
Segmentierung eine Differenzierung entlang einer Über- bzw. Unterord-
nung von Positionen entlang organisatorischer Verantwortlichkeiten. Dem
entsprechend gilt: Je höher in der vertikalen Hierarchie die Position ange-
siedelt ist, desto umfassender ist der Verantwortungsbereich z. B. hinsicht-
lich Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis. Im organisationssoziologi-
schen Sinne handelt es sich bei Positionen mit Entscheidungs- und Wei-
sungsbefugnis um Instanzen und bei Positionen mit ausschließlich aus-
führenden Tätigkeiten um Stellen. Abhängig von der Höhe der vertikalen
Einstufung der Instanzen nimmt das Ausmaß an Entscheidungskom-
petenz zu.

Die bisher dargestellte Zergliederung des Arbeitsmarktes erfährt un-
ter Berücksichtigung der Strukturvariablen Geschlecht eine weitere Di-
mension. Die horizontale und vertikale Segmentierung des Arbeitsmark-
tes bilden auch eine geschlechterbezogene Aufteilung des Arbeitsmarktes
ab, wobei der Ursache-Wirkungszusammenhang nicht eindeutig geklärt
werden kann. Bedingt die Geschlechtszugehörigkeit die Einordnung auf
dem Arbeitsmarkt oder eröffnen bzw. verschließen spezifische Segmente
die Zugangsmöglichkeiten für die Repräsentantinnen der Geschlechter?

Eine Analyse zeigt, dass entlang der Dimension ›Inhalt‹ wie auch der
Dimension ›Hierarchie‹ eine geschlechterbezogene Gliederung des Ar-
beitsmarktes feststellbar ist. So sind in dem sozial/gesundheitlich aus-
gerichteten Arbeitsmarkt überproportional häufig Frauen zu finden, wäh-
rend in dem handwerklich/technischen Bereich überwiegend Männer
vertreten sind. Dies führt auch zu der Etikettierung von so genannten
Frauen- und Männerberufen. Weiterhin werden (stark) segmentierte bzw.
segregierte Frauen- und Männerberufe sowie integrierte Berufe unter-
schieden. Bezugspunkt dieser Kategorisierung ist der Anteil von Frauen
in den einzelnen Bereichen.
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Frauenanteil

Frauenberufe

Stark segregierte Frauenberufe 80% und mehr

Segregierte Frauenberufe 50 bis 79,9%

Integrierte Berufe

30 bis 49,9%

Männerberufe

Segregierte Männerberufe 10 bis 29,9%

Stark segregierte Männerberufe Unter 10%

Tabelle 2: Gender-berücksichtigende Berufstypologie (vgl. hierzu: Leitner
2001, 5)

Somit ist auf einer horizontalen Ebene eine Zergliederung des Arbeits-
marktes festzustellen, die eng mit der Geschlechtsvariablen korrespon-
diert.

Unter Management- und Kooperationsaspekten erscheint die Analyse
der vertikalen Segmentierung unter der geschlechtsorientierten Perspek-
tive ebenfalls von besonderem Interesse. Frauen sind nach wie vor nicht
entsprechend ihrer proportionalen Beteiligung am Erwerbsleben in den
mittleren und oberen Führungsebenen vertreten.

An dieser Stelle soll auf eine exakte empirische Betrachtung dieses
Phänomens verzichtet werden, da es nicht um die detaillierten Prozent-
zahlen der Beteiligung oder Nicht-Beteiligung von Frauen in verantwort-
lichen Positionen des Managements geht3. Ausgangspunkt der weiteren
Überlegungen ist das Faktum des abnehmenden Frauenanteils, je höher
die Position bzw. Instanz in der hierarchischen Struktur angesiedelt ist.

3 Zahlreiche Genderanalysen sind in der Literatur zu finden und beleuchten unter ver-
schiedenenAnsatzpunkten dieses Phänomen. Vergleichbar zur Analyse öffentlicherDa-
ten können auch an dieser Stelle verschiedene Studien zur Untermauerung der These
von der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen angeführt werden. Ein
Vergleich bzw. eine generelle Zusammenschau der Ergebnisse ist allerdings nur bedingt
möglich, da in der Regel die gemeinsame und somit vergleichbare Ausgangsbasis der
Datenerhebung fehlt.
Besonders ist in diesem Zusammenhang zu verweisen auf aktuelle Veröffentlichungen
der Europäischen Union, die das Phänomen der fehlenden beruflichen Gleichstellung
von Frauen und Männern im europäischen Vergleich beleuchten.
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Dies ist ebenso in den klassischen Frauen dominierten Berufen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens zu betrachten. Es zeigt sich trotz des über-
proportionalen Anteils an Frauen in diesem Wirtschaftssegment eine
deutliche Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen. Evident
ist allerdings auch, dass Frauen, wenn sie in die erste oder zweite Füh-
rungsebene aufsteigen, am ehesten im Gesundheits- und Sozialbereich
beschäftigt sind (vgl. hierzu IAB-Kurzbericht, 2006).

Es ist zwar von einem Einfluss des quantitativen Verhältnisses von
Frauen und Männern auf den Anteil weiblicher Führungskräfte auszuge-
hen, aber ein ausschließlicher Erklärungsansatz ergibt sich hieraus nicht.
Die sich abbildenden Quantitätsverhältnisse zwischen den Geschlechtern
auf den höheren und hohen Hierarchieebenen können nicht kausal aus
dem existierenden Ungleichgewicht zwischenweiblichen undmännlichen
Mitgliedern der mittleren Führungsebenen abgeleitet werden.

3. Gesellschaftliche Konstrukte als handlungsleitende
Grundlagen geschlechterbezogener Segmentation

Segmentationsprozesse, insbesondere vertikale Segmentierungen kön-
nen neben den quantitativen Differenzen auch auf gesellschaftliche Kons-
trukte, die die Bewusstseinsbildung und die vorherrschendenDenkmodel-
le bestimmen, zurückgeführt werden. Gesellschaftliche Annahmen und
Vorstellungen prägen die Handlungs- und Interpretationsmuster und de-
terminieren die Spielräume gesellschaftlicher Entwicklungs- und Entfal-
tungsmöglichkeiten. Im Nachfolgenden wird ein Erklärungsansatz zu-
grunde gelegt, der seine Wurzeln in der ethnomethologischen Forschung
hat und Geschlecht als eine soziale Konstruktion betrachtet.

Im angelsächsischen Sprachraum existieren für den Begriff ›Ge-
schlecht‹, wie er in der deutschen Sprache verwendet wird, zwei unter-
schiedliche Begriffe, die je spezifische Aspekte der Geschlechtskategorie
fokussieren. Das Individuum als ein biologisches Wesen und die damit
verbundene Perspektive des biologischen Geschlechts zu betrachten wird
durch den Begriff ›Sex‹ ausgedrückt. Die Differenzierung erfolgt auf der
Basis der weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmale, die eine Zu-
ordnung zu den Geschlechtern ›weiblich‹ und ›männlich‹ zulassen. Dem-
gegenüber repräsentiert ›Gender‹ die soziale und somit gesellschaftlich
konstruierte Komponente von Geschlecht. Gender bildet das Synonym
für soziales Geschlecht und richtet das Augenmerk auf die gesellschaftli-
chen Ausformungen dessen, was als ›weiblich‹ und ›männlich‹ gilt. Oder
anders ausgedrückt: Als soziales Geschlecht oder Gender gilt, wie und
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was Frau bzw. Mann nach gesellschaftlichen Kriterien ›zu sein‹ und ›zu
tun‹ hat.

Die im biologischen Geschlecht grundgelegte natürliche Dichotomie
der Geschlechter setzt sich in einer sozialen Dichotomie der Geschlechter
fort. Die eindeutige Zuordnung der Individuen zu den Gruppen der Frau-
en und Männer (biologisch betrachtet) korrespondiert mit der Zuordnung
eben dieser Personen zu den als äquivalent empfundenen weiblichen und
männlichen Geschlechtsrollen (soziales Geschlecht). Damit führt die Aus-
stattung mit natürlichen Geschlechtsmerkmalen zur Ausbildung von so-
zialen Geschlechtsidentitäten, die sich u. a. in geschlechtsbezogenen Deu-
tungs- und Handlungsmustern widerspiegeln.

Grundsätzlich kann diese kausale Gleichsetzung von natürlicher und
sozialer Dichotomie in Frage und der biologischen Zweigeschlechtlichkeit
eine soziale ›Mehrgeschlechtlichkeit‹ gegenüber gestellt werden. Gemeint
ist damit, dass die sozialen Konstruktionen eine höhere Differenziertheit
und Heterogenität zeigen und grundsätzlich ein breiteres Spektrum an
Übersetzungsmöglichkeiten der biologischen Dichotomie in eine soziale
Polytomie (Kant) denkbar machen. Der Gedankengang soll an dieser Stel-
le allerdings nicht weiter verfolgt werden, da somit eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit sozialen Konstruktionsprozessen erforderlich wird,
die an dieser Stelle nicht geführt werden kann. Vielmehr dient als Aus-
gangspunkt der weiteren Argumentation folgende Feststellung: Ge-
schlecht und die damit verbundenen Vorstellungen über weibliche und
männliche Geschlechterrollen und Geschlechtsrollenorientierungen lei-
ten sich aus der Annahme der natürlichen Dichotomie der Geschlechter
ab und setzen sich in der sozialen Dichotomie der Geschlechter fort. Kon-
kretisiert bedeutet dies z. B., dass aus der biologischen Tatsache ›Ein Kind
gebären und ggf. stillen zu können‹ die soziale Konstruktion folgt ›Frauen
besitzen eine höhere – und auch natürliche – Affinität zu fürsorglichen,
versorgenden, erziehenden sowie pflegenden und somit kooperativen
Aufgaben‹. Im Umkehrschluss ist zu folgern, Frauen liegen technische,
handwerkliche und eher auf Konkurrenz ausgelegte Aufgaben eher fern.
Eine ähnliche Argumentation ergibt sich – basierend auf der Grundlage
dieser Gleichsetzung von natürlich und sozial – für die Zuschreibungen
bezogen auf Männer; allerdings in umgekehrter Richtung.

Die These von der natürlichen und sozialen Dichotomie der Ge-
schlechter bildet den Ausgangspunkt für die These von der doppelten Ver-
gesellschaftung der Frau, die auf den Hannoveraner Ansatz von Regina
Becker-Schmidt und Gudrun-Alexi Knapp zurückgeht. Der Vergesell-
schaftungsansatz geht von mehreren Stufen der Vergesellschaftung aus.
Beginnend mit der einfachen Vergesellschaftung (erste Ebene) wird das
Individuum in die existierenden Produktionsbedingungen eingefügt. Der
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Mensch lebt in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, der in der ge-
genwärtigen Gesellschaft durch kapitalistische Produktionsbedingungen
geprägt ist. Kapitalistische Produktionsbedingungen sind nach wie vor
durch eine geringere Anzahl an Kapitalmittelbesitzern und eine große
Gruppe an lohnabhängig Beschäftigten gekennzeichnet. Im Rahmen der
einfachen Vergesellschaftung fügt sich das Individuum in den Produkti-
onsprozess ein und nimmt seine Position im wirtschaftlichen System ein.
Die Art undWeise, in der sich das Individuum in den Produktionsprozess
einbringt – als ArbeiterIn, Angestellte oder KapitalgeberIn – beeinflusst
also den Modus der Vergesellschaftung. Im Laufe der Vergesellschaftung
wird das Individuum in die Gesellschaft integriert bzw. eingefügt. M. a.W.
durchläuft das Individuum eine Sozialisation und wird in und für die Ge-
sellschaft sozialisiert; somit sind Vergesellschaftung und Sozialisation
identische Prozesse.

Im Hinblick auf die Vergesellschaftung der Frauen ist laut dem Han-
noveraner Ansatz von einer doppelten Vergesellschaftung auszugehen.
Frauen werden nach wie vor in unserer Gesellschaft für zwei Bereiche
sozialisiert, einerseits für die Berufsarbeit und andererseits – aufgrund
der vermeintlichen sozialen Dualität der Geschlechter – für die Familien-
arbeit. In Folge der Bildungsreform des 20. Jahrhunderts und aufgrund der
zunehmenden Alterung der Gesellschaft sowie dem damit verbundenen
Mangel an Fachkräften ist eine Beteiligung von Frauen an der Erwerbs-
arbeit zu einem basalen Element gesellschaftlicher Denkmodelle ge-
worden. Die Folgen sind verstärkte und gezielte Vergesellschaftungs-
bestrebungen hinsichtlich einer stärkeren Integration der weiblichen
Gesellschaftsmitglieder in den Erwerbsarbeitsmarkt. Demgegenüber
übernehmen Frauen auch heute noch überwiegende Anteile an reproduk-
tiven Aufgaben im Bereich der physischen und psychischen Versorgung
der Familienmitglieder. Frauen sind gegenwärtig die tragende Säule und
die hauptsächlich Verantwortlichen für Erziehung, Betreuung, Versorgung
und Pflege von Kindern sowie hilfe- und unterstützungsbedürftigen älter
und alt werdenden Familienmitgliedern wie eigene Eltern und Schwieger-
eltern.

Dies bedeutet im Umkehrschluss: Männer sind gegenwärtig in der
Gesellschaft ›nur‹ einfach vergesellschaftet, wodurch sie gesellschaftlich
auf die Ausübung beruflicher Aufgaben begrenzt sind. Gleichzeitig wird
dadurch die Übernahme von familienbezogenen Aufgaben in einem ge-
sellschaftlich relevanten Umfang erschwert, wodurch Geschlechter gleich-
gestellte Zugangsmöglichkeiten zur Berufs- und Familienarbeit nach wie
vor für Frauen und Männer beeinträchtigt bzw. verhindert werden.

Der Aspekt der doppelten Vergesellschaftung umfasst eine zweite
Ebene; diese bedingt eine inhaltliche Konzentration der Frauen auf Berufe
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und Tätigkeitsbereiche, die einen starken reproduktiven Charakter haben.
Frauen befinden sich überproportional häufig in Berufen, die sich auf die
physische und psychische Versorgung von Gesellschaftsmitgliedern be-
ziehen. Hierzu gehören Berufe aus dem Bereich der Kranken- und Alten-
pflege, der Erziehung sowie der Betreuung, Unterstützung und Begleitung
von Menschen mit besonderen Hilfe- und Unterstützungsbedarfen. Die
private Allzuständigkeit für Aufgaben in der Familienarbeit setzt sich in
einer inhaltlichen Eingrenzung auf thematische Erwerbstätigkeitsfelder
fort, die ihren Schwerpunkt in Fürsorge und Versorgung haben.

Die beiden Ebenen der doppelten Vergesellschaftung von Frauen sind
mit einer dritten Ebene – einer inneren – Vergesellschaftung verbunden,
die allerdings in ihren Konsequenzen für Frauen und Männer von aus-
schlaggebender Relevanz sind. Während die bisher dargestellten Ver-
gesellschaftungsformen in äußerlichen Formen der Segmentierung des
Arbeitsmarktes nach Frauen- und Männerberufen sichtbar werden, wirkt
die innere Vergesellschaftung auf einer tiefer liegenden Bewusstseinsebe-
ne. Die äußerlich erfahrenen Strukturen der gelebten sozialen Dichotomie
der Geschlechter prägen die individuellen Bewusstseinsstrukturen und
bedingen den Fortbestand kollektiver, dichotomer Persönlichkeitsstruktu-
ren. Unter der Genderperspektive betrachtet zeigen sich für beide Ge-
schlechter geschlechtsbezogene Schablonen sozial legitimierter Hand-
lungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Mit anderen Worten sind beide
Geschlechter in gesellschafts- und bewusstseinsstrukturelle Rahmenbe-
dingungen eingebunden, die die Leitplanken des Doing Gender determi-
nieren4. Doing Gender als der Prozess der Herstellung und Sichtbarma-
chung von Geschlecht erfolgt unter Rückbezug auf die existenten Denk-
und Handlungsmodelle im interaktiven Prozess und ist das Resultat des
Konstruktionsprozesses zwischen Herkömmlichem und Künftigem, das
sich ggf. künftig in veränderten Geschlechterkonstruktionen zeigen kann.
Die Herstellung von Geschlecht im Sinne von Gender erfolgt durch einen
gegenseitigen Vergewisserungsprozess. Das Geschlecht wird erst existent,
wenn das Individuum es für sein Gegenüber hat. Geschlecht ist eine Zu-
schreibung des Gegenübers und erhält Faktizität, in dem der Zuschrei-
bungsprozess das Handeln und Denken des Geschlechtsträgers determi-
niert (vgl. Treibel 1997, 129-149).

4 Doing Gender im wörtlichen Sinne übersetzt ›machen bzw. herstellen von (sozialem)
Geschlecht‹, symbolisiert den Prozess, in dem durch soziale Interaktionen die Vorstel-
lungen darüber ›Was Frau und Mann ist, tut und zu sein hat‹ entwickelt, verfestigt und
somit auch fortgeschrieben werden. Der Begriff des Doing Gender geht ursprünglich
auf Cadane West und Don H. Zimmerman (1987) zurück und verweist auf den inter-
aktionistischen Aushandlungsprozess, in dem es um die Herstellung von Geschlecht
im sozialen Kontext geht.
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4. Gender-typische Handlungsmuster im beruflichen Kontext

Die bereits an früherer Stelle diskutierte Segmentierung des Arbeitsmark-
tes ist das Resultat spezifischer Gender-typischer Verhaltensweisen und
Entscheidungen im Hinblick auf die berufliche Positionierung der Ge-
schlechter. Indikatoren dafür sind die getroffenen Berufswahlentschei-
dungen und die, aufgrund von Priorisierungen, die zwischen Berufs- und
Familienanforderungen vorgenommen werden, gelebten Arbeitszeitmo-
delle.

Die Berufswahl als eine determinierende Größe für berufliche Ent-
wicklungsoptionen im Hinblick auf Einkommens- und Karrieremöglich-
keiten, die gegebenenfalls auch in Führungspositionen führen, ist ein
Resultat eines deutlichen Gender-typischen Verhaltens. Diese Verhaltens-
muster zeigen sich in mehrfacher Hinsicht. Mädchen und junge Frauen
wählen seltener Berufe, die im dualen System betrieblicher Ausbildung
angesiedelt sind. Sie nehmen in der Gruppe der BerufsschülerInnen einen
Anteil von 40% ein. Weiterhin werden rd. 70% der Berufswahlen der Be-
rufsschülerinnen von einer Gruppe von 20 Berufen abgedeckt. Der Ver-
gleichswert bei den männlichen Berufsschülern liegt dagegen bei rd. 50%,
d. h. um 20% niedriger.

Innerhalb der 20 am häufigsten gewählten Berufe von Frauen und
Männern zeigt sich darüber hinaus, dass die Frauen deutlich häufiger in
Dienstleistungsberufen und die Männer in industriellen Fertigungsberu-
fen ausgebildet werden. Zu den ›weiblichen‹ Dienstleistungsberufen gehö-
ren z. B. Bürokauffrau, Arzthelferin, Zahnmedizinische Fachangestellte,
Friseurin, während Kraftfahrzeugmechatroniker, Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Metallbauer und Tischler zu
den ›männlichen‹ Fertigungsberufen gezählt werden können.

Unter der Genderperspektive betrachtet zeigt sich in der schulischen
Berufsausbildung ein umgekehrtes proportionales Verhältnis; rund 60%
der Berufsfachschüler sind weiblich. Ein noch deutlicheres Ungleichge-
wicht zwischen den Geschlechtern zeigt sich in den Berufsfachschulen
des Gesundheitswesens, hier liegt der Frauenanteil bei rund 80%. Die
Genderdifferenzierungen setzen sich auch in der inhaltlichen Wahl der
anzustrebenden Berufsabschlüsse fort. Frauen gehen vor allem in die so
genannten personenbezogenen Dienstleistungsberufe wie Kinderpflege-
rin, Altenpflegerin, Erzieherin oder Krankenschwester. Sofern Männer
die Angebote der Berufsfachschulen in Anspruch nehmen und in schu-
lische Ausbildungsberufe gehen, wählen sie stärker technisch bzw. wirt-
schaftlich orientierte Berufe.

Folglich korrespondieren die Gender-differenten Entscheidungen
bzgl. Berufswahl mit berufstypischenTätigkeiten. Unter Frauenperspektive



Liane Schirra-Weirich

79

betrachtet bedeutet dies, dass die frauentypische Berufswahl die Auseinan-
dersetzung und Anwendung so genannter weiblicher Zuständigkeiten wie
Fürsorge, Betreuung und Erziehung in den beruflichen Bereich verlängert.

Auch hier muss wieder die Frage gestellt werden, ob die Berufswahl
durch das Geschlecht bestimmt wird oder Berufe spezifische VertreterIn-
nen des Geschlechts erfordern. Unabhängig von einer potentiellen Ant-
wort bleibt das Faktum bestehen, das auf die Existenz einer deutlichen
horizontalen Segmentierung verweist, die auf der Strukturvariablen ›Ge-
schlecht‹ basiert.

Die realisierten Arbeitszeitmodelle sind ebenfalls eine Quintessenz
Gender-typischer Handlungsmuster, die zu erheblichen Unterschieden
bezüglich der Arbeitsmarktintegration führen und damit die Rahmenbe-
dingungen für kooperatives Verhalten der Geschlechter stecken.

Die weibliche Berufsbiografie unterscheidet sich noch heute überwie-
gend von der klassischen männlichen Berufsbiografie, an die die Norm
der kontinuierlichen Vollzeiterwerbstätigkeit gekoppelt ist. Erwerbsver-
läufe von Frauen sind durch Diskontinuitäten in Folge von Versorgungs-
und Betreuungsaufgaben von Kindern und versorgungsbedürftigen älte-
ren Menschen geprägt und weisen häufig eine Teilzeitorientierung auf.
Die Diskontinuitäten durch Unterbrechungen aufgrund familiärer Versor-
gungsaufgaben sind vielfach zeitlich begrenzt und in erheblichem Maße
von wohlfahrtsstaatlichen Regelungen wie Elternzeit, Verfügbarkeit von
Betreuungsplätzen für Kinder, Ganztagsbetreuungskonzepten und Ver-
sorgungsstrukturen pflegebedürftiger Menschen abhängig.

Die Struktur der diskontinuierlichen Erwerbsverläufe hat sich im Zu-
ge zunehmender Erwerbsbeteiligung von Frauen leicht modifiziert. Wäh-
rend vorrangig in den 70iger und 80iger Jahren des 20. Jahrhunderts das
so genannte Drei-Phasen-Modell in einer sehr strikten Form praktiziert
wurde, hat bis heute eine Verschiebung zeitlicher Prioritäten stattgefun-
den. In der ›ursprünglichen‹ Form umfasst die erste Phase die Berufsaus-
bildung und eine daran anschließende, kürzere Zeitspanne der Berufsaus-
übung vor der Familiengründung. Mit der Geburt des ersten Kindes
beginnt die zweite Phase, die mit einem Ausstieg aus der Erwerbstätigkeit
und der ausschließlichen Übernahme von Familientätigkeiten korrespon-
diert. In der folgenden dritten Phase wird einWiedereinstieg in die Berufs-
tätigkeit, in der Regel in Form von Teilzeit, vollzogen, der die Notwendig-
keit der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit erforderlich macht.
Der Eintritt in diese dritte Phase erfolgt im ursprünglichen Modell zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem die Kinder und Jugendlichen eine weitgehende
Selbstständigkeit erzielt haben und der unmittelbare Betreuungsumfang
zunehmend reduziert ist. Diese letzte Phase kann allerdings durchaus eine
Zeitspanne von 10-15 Jahren umfassen, wodurch sich das für den Erwerbs-
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arbeitsmarkt vermeintlich relevante Humankapital der Frauen deutlich
reduziert.

In der gegenwärtigen Zeit hat dieses Modell eine geringe strukturelle
Wandlung erfahren. Die Veränderungen beziehen sich vorrangig auf die
zweite Phase, die einerseits aufgrund geringerer Geburtenzahlen und an-
dererseits verbesserter Kinderbetreuungsmöglichkeiten zeitlich kürzer ge-
fasst wird und damit einen früheren Wiedereinstieg in die Erwerbstätig-
keit verursacht. Die erneut aufgenommene Erwerbstätigkeit findet
ebenfalls vielfach in Teilzeitform statt.

Daten belegen eine gegenüber den Männern wesentlich höhere Frau-
enquote an Teilzeitbeschäftigten. Während rd. 5 von 6 Männern einer Be-
schäftigung von 36 und mehr Stunden nachgehen, tun dies 3 von 6 Frau-
en. Folglich arbeitet die Hälfte der erwerbstätigen Frauen mit mehr oder
weniger deutlich geringeren Stundenumfängen. Eine weitere Betrachtung
der Daten zeigt, dass in der Gruppe der weiblichen Teilzeitbeschäftigten
mehr als die Hälfte wöchentlich durchschnittlich ›20 und weniger Stun-
den‹ erwerbstätig ist. Dies entspricht einem knappen Drittel der Gesamt-
gruppe der erwerbsbeteiligten Frauen (29%).

Beschäftigungsumfang Frauen
n=14,8 Mio

Männer
n=17,2 Mio

Angaben in %

20 und weniger Stunden 29 5

21 – 31 Stunden 14 2

32 – 35 Stunden 6 8

36 und mehr Stunden 51 85

Tabelle 3: Beschäftigungsumfang der abhängig Beschäftigten differen-
ziert nach Frauen und Männer im Jahr 2004 (Gender-Daten-
report. 2005, 122)5

In der Zusammenschau der Daten wird deutlich: Es bestehen ungleiche
Beteiligungen von Frauen und Männern in den vorhandenen Berufsberei-
chen, die zur Ausbildung Gender-typischer Tätigkeitsfelder führen. Wei-

5 Als abhängig Erwerbstätige zählen alle Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen
wie Beamte/-innen, Angestellte, Arbeiter/-innen und Auszubildende, auch Personen in
Elternzeit. Selbstständige, Freiberufler und mithelfende Familienangehörige zählen
nicht zu den abhängig Erwerbstätigen. Vgl. Gender-Datenreport 2005, Seite 122.
Erwerbsbeteiligungsquote Frauen: 62,2%; Männer: 72,8% (European Commission – Di-
rectorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008, 24)
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terhin sind Frauen zwischen 15 und 64 Jahre seltener in den Erwerbs-
arbeitsmarkt integriert. Sofern sich Frauen am Arbeitsmarkt beteiligen,
übernehmen sie darüber hinaus in der Regel geringere Stundenumfänge,
was wiederum als nicht kompatibel mit der Ausübung von Führungsposi-
tionen gesehen wird. Dies lässt sich pointiert dahingehend zusammenfas-
sen: Frauen sind weniger präsent auf dem Arbeitsmarkt; dies bezieht sich
auf ihre absolute (Erwerbsquote) wie auch relative (Teilzeitquote) Betei-
ligung. DesWeiteren bedienen sie Tätigkeitsbereiche, die vielfach mit Für-
sorge und Betreuung und damit mit der Sorge für Andere gekoppelt sind
und besetzen spezifisch inhaltliche Felder des Arbeitsmarktes.

5. Gender-orientiertes Kooperationsmanagement: Eine
Herausforderung an zukünftiges manageriales Handeln

Die Ausführungen zeigen: Beruflich qualifizierte Frauen stellen ein bisher
zu wenig genutztes Potential als Humanressource dar, in dem ihre schu-
lischen und beruflichen Qualifikationen keine adäquaten Übersetzungen
in berufliche Positionen finden. Eine Einflussgröße in diesem Ursachen-
Wirkungszusammenhang stellen die von beiden Geschlechtern gelebten
Geschlechtsrollenorientierungen bzw. sozialen Konstruktionen dar, die
ein Ausbrechen aus traditionalistischen Handlungsmustern erschweren.

Eine kritische Reflexion dieser zuvor dargestellten Ausgangsbedin-
gungen unter kooperationstheoretischen Gesichtspunkten führt zu der
Erkenntnis, dass ohne grundlegende Veränderungen des kooperativen
Miteinanders der Geschlechter keine Veränderung in Bezug auf mehr
Geschlechtergerechtigkeit erzielt werden kann, sondern eine weitere Sta-
bilisierung des Status Quo erfolgt. Nun stellt aber insbesondere der demo-
grafische Wandel, der eine nicht unerhebliche Erosion des Erwerbsper-
sonenpotentials verursacht, eine Herausforderung für das Management
dar, die Zukunftssicherheit des Unternehmens durch nachhaltige Per-
sonalentwicklung und Personalpolitik zu sichern. Dies kann u. a. durch
die Erschließung und Rekrutierung eines bis dahin nur anteilig integrier-
ten Personenkreises erfolgen, nämlich der Gruppe der weiblichen Er-
werbspersonen. Zu den Aufgaben des Managements gehört die Platzie-
rung des Unternehmens am Markt einerseits unter inhaltlicher und
andererseits unter Personalentwicklungsperspektive. Die Absicherung
der Leistungsfähigkeit der Organisation durch angemessene Strategien
des Personalaufbaus, der Personalbindung wie auch der Personalentwick-
lung sind integraler Bestandteil des unternehmerischen Denkens und
Handelns der Führungsebene. Der demografische Wandel bedingt eine
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Mangelsituation im Bereich qualifizierter Fach- und Führungskräfte, so
dass die Notwendigkeit einer effektiveren Ansprache und einer gezielten
Integration des vorhandenen Arbeitskräftepotentials erforderlich wird.
Die demografischen Veränderungen im Bereich des Erwerbspersonen-
potentials erzwingen ein Umdenken in Gesellschaft und Wirtschaft, das
den Mangel an erforderlichen Arbeitskräften stärker in den Blick nimmt
und die ›Humanressource MitarbeiterIn‹ in ihrer zentralen Funktion als
Faktor des wirtschaftlichen Handelns fokussiert.

Weiterhin gehört das Diversity-Management zu den künftig zentralen
Aufgaben der Leitung und Führung. Unter dem Ansatz des Managing Di-
versity sind die Handhabung und die produktive Gestaltung der Unter-
schiedlichkeit der MitarbeiterInnen zu verstehen. Merkmale der Unter-
schiedlichkeit sind Geschlecht, Alter, Ethnie und Behinderung sowie
sexuelle Orientierung, Religion und Lebensstil. An dieser Stelle wird –
wohl wissend, dass es sich damit um eine nicht notwendigerweise gerecht-
fertigte, inhaltliche Verkürzung handelt – eine Fokussierung auf die Struk-
turvariable Geschlecht vorgenommen. Das Managing Diversity unter dem
Aspekt Geschlecht hat sich in Folge der bereits 1985 von der 3. Weltfrau-
enkonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi vorgestellten politischen
Strategie des Gender Mainstreaming entwickelt.

Grundgedanke des Gender Mainstreaming ist die Annahme, dass je-
de Entscheidung und jeder Prozess je spezifische Auswirkungen und Kon-
sequenzen für die Mitglieder der Geschlechtsgruppen haben und somit
die Realitäten für Frauen und Männer unterschiedlich bedingen. Dies
übertragen auf eine organisationale Perspektive bedeutet: Frauen und
Männer sind Mitglieder von Organisationen – auch wenn es auf verschie-
denen Ebenen zu ungleichenGeschlechterverhältnissen kommt – und bei-
de Geschlechtsgruppen sind Zielgruppen, Kunden oder Adressaten von
organisationalem Handeln. Folglich muss auch im Sinne eines effektiven
und effizienten Managements ein Gender-differenzierter Blick auf den
kollegialen Umgang innerhalb der Organisation und den Umgang außer-
halb der Organisation mit dem Umfeld (Zielgruppe, Kunden, Adressaten)
gerichtet werden.

In organisationales Handeln übersetzt bedeutet dies: Frauen und
Männer sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Adressatinnen und
Adressaten und stellen damit durch Diversität gekennzeichnete Gruppen
dar, die in ihrer Einzigartigkeit und Vielfältigkeit konkret zu berücksichti-
gen sind.

Zusammengefasst ist somit zu formulieren: Es besteht eine Ungleich-
verteilung zwischen Frauen und Männern hinsichtlich der Arbeitsmarkt-
integration, der demografische Wandel erfordert erhöhte Partizipations-
anteile von Frauen am Erwerbsarbeitsmarkt und eine optimale Marktposi-
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tionierung der Organisation setzt die Berücksichtigung Gender-sensibler
Strategien voraus. Ausgehend von dieser Analyse ergibt sich die Notwen-
digkeit eines Gender-bezogenen Kooperationsmanagements. Das Mana-
gen der Geschlechterkooperation vermindert Reibungsverluste auf derMi-
kroebene und schafft die strukturellen Rahmenbedingungen zur Schaf-
fung der Gleichstellung der Geschlechter mit gleichzeitiger Sicherung
der Marktposition der Organisation auf Makroebene.

6. Gender-orientiertes Kooperationsmanagement for
Beginners

Im Folgenden wird der Blick auf bestehende strukturelle, organisatorische
Rahmenbedingungen gelenkt, die unter kooperationstheoretischen Ge-
sichtspunkten kritisch zu beleuchten sind und zur Realisierung eines Gen-
der-sensiblen kooperativen Führungsverhaltens einer Revision bedürfen.
Gleichzeitig werden Strategien aufgezeigt, die die Wege für Gender-orien-
tiertes Kooperationsmanagement bereiten und die Kooperation der Ge-
schlechter realisierbar machen.

Aufgrund des beschriebenen Arbeitsmarktverhaltens sind Frauen we-
niger in informelle Netzwerke eingebunden. Dies wiederum bedingt eine
relevante Ausgrenzung von wesentlichen Kommunikationskanälen, die in
nicht unerheblichem Maße die informellen Prozesse in einem Team oder
einer Organisation bestimmen. DieNicht-Beteiligung anKommunikations-
kanälen verhindert oder erschwert die Einflussnahme auf Meinungsbil-
dungsprozesse und somit auf entsprechende Schritte im Entscheidungs-
findungsprozess. Konkret übersetzt: Durch die geringere Präsenz von
Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in oberen Hierarchieebenen kommt es
weniger zu einem ausgewogenen Gender-sensiblenMeinungsbildungspro-
zess, da die Gender-bezogenen Sichtweisen ungleich vertreten sind.

Frauen werden nach wie vor als Trägerinnen spezifischer weiblicher
Geschlechtsrollen wahrgenommen und ihnen werden auch spezifische
›weibliche‹ Qualifikationen wie Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungs-
vermögen, Emotionalität und Sensibilität zugeschrieben (Höhler, 2000)6.
Diese Eigenschaften sind aber nun weiterhin nicht mit den klassischen
Anforderungen an Führung und Leitung verbunden, die stärker mit Eigen-

6 Ähnliche gender-typische Zuschreibungen sind auch imHinblick auf Männer zu benen-
nen, wonach der Mann unter Gender-Perspektive durch Eigenschaften wie durchset-
zungsfähig, auf Konkurrenz orientiert, zielstrebig und Macht-orientiert gekennzeichnet
wird.
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schaften wie Rationalität, Distanz, Durchsetzungsfähigkeit und Entschei-
dungswilligkeit assoziiert sind. Inwieweit sich diese Eigenschaftsgruppen
tatsächlich widersprechen müssen, soll an dieser Stelle nicht diskutiert
werden. Vielmehr ist zu konstatieren, dass aufgrund dieser assoziativen
Setzungen das soziale Geschlecht ›Frau‹ entkoppelt wird von – dem even-
tuell real existierenden – Wunsch nach beruflichen Leitungsansprüchen
und -aufgaben. Somit greift wieder die Kennzeichnung von Regine Gilde-
meister, wonach ›man für Natur hält, was ›Gesellschaft‹ ist (Gildemeister
1992, Seite 228, vgl. hierzu Treibel 1997, 146) und es können erhebliche
Widersprüche zwischen dem individuellen weiblichen Streben nach Füh-
rungs- und Leitungsaufgaben und den Wahrnehmungen des gesellschaft-
lichen Umfeldes resultieren, da dies als geschlechtsspezifisch7 nicht stim-
mig und folglich nicht passend gilt.

Als eine wesentlicheGrundvoraussetzung zur Realisierung eines Gen-
der-orientierten bzw. Gender-sensiblen Kooperationsmanagements, das
die Gleichstellung der Geschlechter insbesondere unter vertikaler Per-
spektive anstrebt, wird die Steigerung der Beteiligungsquote von Frauen
auf allen hierarchischen Ebenen einer Organisation betrachtet. Um dies zu
erreichen, ist der Blick auf die strukturellen Facetten zu richten, die zu
mehr oder weniger starken Diskriminierungstendenzen führen. Insbeson-
dere im Bereich von Führungs- und Leitungspositionen nehmen Frauen
nach wie vor den Status eines Tokens (Günther/Gerstenmaier 2005, 5) ein,
d. h. sie befinden sich in einem Minderheitenstatus. Dieser Minderheiten-
status stellt allerdings das Resultat sich wechselseitig bedingender Kons-
truktionsprozesse und struktureller organisatorischer Manifestationen
dar, die die Grundlage differenzierter Handlungsansätze bilden. So be-
sitzt, wie bereits gezeigt, die Geschlechterordnung durch soziale Kons-
truktionsprozesse eine hohe handlungsbezogene Faktizität, die zur Tra-
dierung bestehender Denk- und Handlungsmuster beiträgt, wodurch
konkrete Maßnahmen erforderlich werden, das Bestehende zu irritieren
und Neues denkbar zu machen.

Die erforderlichen (Irritations- und Umgestaltungs-)Maßnahmenmüs-
sen auf verschiedenen Ebenen ansetzen, die sich gegenseitig bedingen.
Als grundlegend erscheinen dabei zunächst der Abbau der Gender-bezo-
genen Fremdheit und die Reflexion der selbstbezogenen und der gegen-
geschlechtlichen Genderorientierungen. Die Gender-bezogene Fremdheit
bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die fehlende Kenntnis, wie das

7 Hier wird gezielt der Begriff ›geschlechtsspezifisch‹ genutzt, da er von einer real existie-
renden sozialen Differenz der Geschlechter ausgeht und die bestehende soziale Dicho-
tomie der Geschlechter auf der Grundlage der natürlichen Dichotomie als reale Gege-
benheit handhabt.
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»andere« Geschlecht reagieren wird. Hier kann auf die Begriffsbeschrei-
bung von Zygmunt Baumann zur Fremdheit Bezug genommen werden. Er
charakterisiert das Fremde als »das Fehlen von Klarheit«. Weiterhin führt
Baumann bezogen auf Fremde aus: »man kann nicht sicher sein, was sie
tun werden, wie sie auf die eigenen Handlungen reagieren würden [...]«.
(Bauman, 2000, 39). Übersetzt auf den beruflichen Hintergrund bedeutet
dies: Im gegengeschlechtlichen Kontext fehlt die Sicherheit, welche Ver-
haltensweisen das Gegenüber anwenden wird. Dies wird noch pointiert
durch die selbst (auf das eigene Geschlecht) bezogenen und die gegen-
geschlechtlichen (das ›fremde‹ Geschlecht betreffenden) Genderorientie-
rungen, die aufgrund von Zuschreibungsprozessen berufliches Handeln
und Entscheiden mit diametral entgegen gesetzten Assoziationen ver-
sehen.

Ein Mittel zur Überwindung der Gender-bezogenen Fremdheit stellen
Gender Trainings dar. In diesen Trainings geht es um die Bewusst-
machung und Sensibilisierung für die Unterschiedlichkeit der Lebens-
lagen und Strukturbedingungen der Lebensgestaltung von Frauen und
Männern. Die Lebensrealitäten von Frauen und Männern unterscheiden
sich hinsichtlich bestehender Anforderungen, Zielvorstellungen und Po-
tenzialen sowie der Chancen der Realisierbarkeit von politischen, sozialen
und ökonomischen Vorstellungen. Die Bewusstmachung dieser Unter-
schiedlichkeiten überwindet die Genderblindheit und eröffnet die Chance
zur Wahrnehmung gegengeschlechtlicher Realitäten. Auf dieser Grund-
lage können neue Handlungs- und Denkmodelle entwickelt werden, die
die bestehenden Genderkonstruktionen in Frage stellen und neue Formen
der Kooperation ermöglichen.

Die Verbreitung Gender-sensiblen Denkens und Handelns ist eine
notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für ein geschlech-
tergerechtes Kooperationsmanagement. Demgegenüber müssen weitere
strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. Hierzu zählen auch
Maßnahmen zur Beseitigung des Minderheiten- oder Tokenstatus von
Frauen in Leitungs- und Führungspositionen. Die Veränderung der beste-
henden Quantitäten hin zu angepassten oder gleichgestellten Geschlech-
terrelationen gleichen die Chancen in Verhandlungs- und Aufstiegssitua-
tionen an.

Eine Betrachtung der Geschlechterverteilung in den Organisationen
zeigt organisationsspezifische Auffälligkeiten hinsichtlich der Integration
von Frauen und Männern in organisatorischen Strukturen. Durch gezielte
Restrukturierungsmaßnahmen entsprechender Organisationsstrukturen
können die Integrationschancen von Frauen erhöht und ausgebautwerden.

Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist am prägnantesten
ausgeprägt in hierarchischen, statischen und stark bürokratischen Orga-
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nisationen. Demgegenüber ist eine Gleichstellung zwischenMännern und
Frauen eher möglich in wenig hierarchischen, dynamischen und kompeti-
tiven Organisationen. Die Chancen der Integration von Frauen erhöhen
sich in Organisationen, die aufgrund wettbewerbsorientierten Vorgehens
die Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen nutzen müssen. Weiterhin zeigt
sich die zentrale Bedeutung von Kriterien wie Position, Hierarchie und
Zugehörigkeitsprinzip. Diese begünstigen die Reproduktion männlicher
Homosoziabilität und produzieren Exklusionsmechanismen.

Ebenfalls ist ein Zusammenhang zwischen dem bestehenden Formali-
sierungsgrad innerhalb der Organisation und der Integration der Ge-
schlechter festzustellen. Je höher der Formalisierungsgrad ist, desto gerin-
ger erweist sich der Einfluss der Geschlechtsvariablen, stattdessen
erhalten formale Kriterien wie Qualifikation und Know-how einen höhe-
ren Erklärungs- und Entscheidungswert. Objektivierbare Formalkriterien
erschweren Diskriminierungen und bilden die Grundlage dafür, beste-
hende Rechte einzuklagen. Organisationsgrößen und Spezialisierungs-
grade wirken sich ebenfalls beeinflussend auf die bestehendenGeschlech-
terverhältnisse in organisationalen Strukturen aus.

Christine Wimbauer fasst einige Aussagen zum Zusammenhang von
Struktur und Integration zusammen, die Ausgangspunkte für manageria-
les Handeln im Hinblick auf Gender-sensible Personalentwicklung reprä-
sentieren. Zu den Einflussfaktoren gehören die Größe, die Spezialisierung
und die Marktposition des Unternehmens. Kleinere Organisationen wei-
sen eine stärkere Segregation auf. Größere Organisationen beteiligen
Frauen eher, da sie aufgrund der Marktsituation integriert organisiert sind
und Frauen aufgrund der existierenden Angebotsseite stärker einbeziehen
müssen. Spezialisierung bedingt eine höhere Segregation. D. h. je stärker
die Spezialisierung, desto stärker ist die Segregation (horizontale Segrega-
tion). Dies findet sich auch bei integrierten Berufen, die zu annähernd
gleichen Anteilen von Frauen und Männern ausgeübt werden, wieder.
Auch hier findet eine Segregation in Abhängigkeit zur Spezialisierung
statt, die in eine horizontale Segregation mündet. Weiter zeigen große
Organisationen – mit zunehmender Spezialisierung – eine höhere hori-
zontale und vertikale Segregation.

So genannte organische Organisationen oder auch dynamische Net-
ze8, die vorrangig in innovativen Wirtschaftszweigen im Profit-Bereich
vorzufinden sind, integrieren Frauen eher bzw. besser. Demgegenüber
wirken statische Hierarchien weniger integrativ und vorwiegend im NPO-

8 Vgl. zum Begriff der dynamische Netze: Steinmann, Horst; Schreyögg, Georg: Manage-
ment. Grundlagen der Unternehmensführung. Konzepte – Funktionen – Fallstudien. 6.
Auflage. Wiesbaden. 2005. Seite 470.
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Bereich in den eher traditionellen Aufgabenbereichen finden horizontale
und insbesondere vertikale Ausgrenzungsprozesse gegenüber Frauen
statt. Die bestehenden sozialen Beziehungen in den Organisationsstruktu-
ren transportieren die Geschlechterhierarchien weiter.

Neben der Beseitigung von Genderblindheit und Gender-bezogener
Fremdheit durch entsprechende Bewusstseinsbildungsprozesse sind wei-
tere proaktive Maßnahmen erforderlich, die auf institutioneller und indi-
vidueller Ebene strukturelle Voraussetzungen schaffen, um Gender-sensi-
bles und Gender-bezogenes Kooperationsmanagement zu ermöglichen.
Zu diesen Strategien gehören Netzwerkbildung, Coaching sowie Mento-
ring. In erster Linie ist Sorge dafür zu tragen, dass ein ausgewogeneres
Geschlechterverhältnis auf den horizontalen und vertikalen Ebenen des
Arbeitsmarktes entstehen kann.

Netzwerke können sich gezielt im Hinblick auf Gender-sensible Ko-
operation geschlechtsheterogen konzipieren. Netzwerke sind soziale
Geflechte und beeinflussen aufgrund der existierenden sozialen Beziehun-
gen das Verhalten der beteiligten Personen. Die bestehenden Wechselwir-
kungen zwischen den beteiligten Personen gewährleisten Hilfe, Unterstüt-
zung und Rückhalt und sind auf das Erlangen eines gemeinsamen Zieles
gerichtet. Eines der gemeinsam zu erreichenden Ziele eines Gender-orien-
tierten Netzwerkes ist die Schaffung Geschlechter-gerechter Organisati-
onsstrukturen.Hierzu zählen z. B. an die Lebenssituationen der beteiligten
Mitglieder angepasste Arbeitsstruktur- und Arbeitszeitmodelle, die den
Erfordernissen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Genüge tun und
Erfordernisse der Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen wie auch von älteren, hilfe- und pflegebedürftigen Personen ent-
sprechen. Auch ein Besprechungsmanagement, das die unterschiedlichen
Arbeitszeitmodelle berücksichtigt und verlässliche Zeitstrukturen schafft,
entspricht einem amGender Mainstreaming orientierten organisationalen
Aufbau. Die Zugehörigkeit zu einem Netzwerk bietet sozioemotionalen
Rückhalt (Siegrist) und schafft Sicherheit im sozialen Nahfeld. Aufgrund
der Orientierung an gemeinsamenNetzwerkzielen resultiert ein kooperati-
ves, immanent Gender-orientiertes Handeln, denn sowohl Entscheidungs-
findung als auch die Konsequenzen der Entscheidungen sind nicht ge-
schlechtsneutral, sondern repräsentieren die unterschiedlichen Denk-
und Deutungsmuster der beteiligten Frauen und Männer.

Coaching und Mentoring sind Prozesse der Begleitung, mit dem Ziel
weniger erfahrenen Personen Coaches oder MentorInnen an die Seite zu
stellen, die sie auf ihren Entscheidungs- und Entwicklungswegen beglei-
ten und unterstützen.
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7. Fazit

Zum Schluss wird noch einmal die Ausgangsfrage aufgegriffen: ›Frauen
›Warum seid ihr nicht in den Führungsetagen zu finden?‹ und was bedeu-
tet dies vor dem Hintergrund des Ansatzes des Kooperationsmanage-
ments?

Ein kooperatives Verhalten, das den Genderansatz außer Acht lässt
und ihn nicht zum konstitutiven Element der Bewertung der Sinnhaftig-
keit des gemeinsam anzustrebenden Zweckes macht, dient lediglich der
Verfestigung der bereits beschriebenen männlichen Homosoziabilität und
tradiert die Negation der Diversität gesellschaftlicher Verhältnisse unein-
geschränkt weiter. Die Nicht-Beachtung der Diversifizierung der Gesell-
schaft, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung, gefährdet
die nachhaltige Verortung der Organisation imWirtschaftsgefüge und ver-
hindert fahrlässig die Nutzung vorhandener Ressourcen und Potentiale.
Die Feststellung »Männer und Frauen als Team unschlagbar« (Höhler) be-
droht die bestehende Geschlechterordnung, in dem die Zuordnung der
Frauen zum Bereich der Privatheit und die der Männer zum Bereich der
Öffentlichkeit in Frage gestellt wird. D. h. sie irritiert die Alleinstellungs-
ansprüche der Frauen für den familiären und der Männer für den beruf-
lichen Bereich, aber eröffnet auch Chancen für diejenigen, die sich nicht
den klassischen Zuordnungen unterordnen und stattdessen aus den ge-
schlechterbezogenen Grenzen ausbrechen wollen.

Gleichzeitig verweist sie auf die Notwendigkeit für ein Gender-sensi-
bles Kooperationsmanagement im Sinne einer zukunftsorientierten Aus-
richtung der Unternehmen.
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Professions- und Handlungslogiken in ihrer
Bedeutung für Kooperationsmanagement
Ulrich Deller

1. Einführung

In den folgenden Überlegungen geht es um die professionstheoretische
Analyse von beruflicher Kooperation. Die Strukturierung der Berufe hat
für die Strukturierung der Gesellschaft eine hohe Bedeutung. Besonders
beeindruckend ist dies ablesbar an der Einteilung in die mittelalterlichen
Zünfte, die sehr präzise und verlässlich regelten, wer in der Gesellschaft
wo und wie seinen Platz einzunehmen hatte. Das lässt sich schon vom
althochdeutschen Begriff her ablesen, der auf das abhebt, »was sich fügt
oder geziemt«. Die Zunftordnungen finden ihre Fortsetzung in den heuti-
gen Handwerksordnungen, die sich durch gesellschaftliche Entwicklun-
gen immer mehr angefragt sehen. Die aktuellen Veränderungen der Hand-
werksordnungen spiegeln die Problematik der Professionalisierung
unserer Gesellschaft wieder: die Absicherung von Zuständigkeiten als Ab-
sicherung von Qualität oder als Verhinderung von Wettbewerb. Wer darf
was alles lernen, können und ausüben? Zugleich verändern sich die Beru-
fe vor dem Hintergrund der gleichzeitigen, zunehmenden Spezialisierung
und Verbreiterung des Wissens.

2. Gesellschaftliche Differenzierung

Grundlage für die zu bearbeitende Fragestellung ist die gesellschaftliche
Arbeitsteilung und damit einhergehend die Frage, wie gesellschaftliche
Differenzierung zu beschreiben ist, sowohl als soziale wie auch als öko-
nomische (König 1967, 31). D. h., dass die für uns selbstverständliche Dif-
ferenzierung der Gesellschaft, die sich an der Vielfalt der Berufe und Pro-
fessionen festmachen lässt, zweifach motiviert ist, zum einen – in
besonderer Weise von Adam Smith beschrieben (Smith 1976) – öko-
nomisch: wie lassen sich durch Aufteilung der Arbeitsvorgänge die Pro-
duktivität (weil mehr Güter aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszah-
len benötigt werden) und damit natürlich auch der Gewinn (weil weniger
der Stand und die Ehre als vielmehr andere Mittel des gesellschaftlichen
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Aufstiegs nötig erscheinen) steigern. Mit dieser Entwicklung geht einher,
dass sich die Berufe differenzieren, da sich die Arbeitsvorgänge zuneh-
mend komplexer und damit zugleich auch komplizierter gestalten. Zum
anderen erweisen sich Arbeitsteilung und Berufsdifferenzierung als Mittel
und als Ergebnis von sozialer Differenzierung und Kohäsion. Vor dem
Hintergrund der Überlegungen von Adam Smith wurden vielfältige Dis-
kussionen über Arbeitsteilung im ökonomischen Sinn geführt. Erst mit
Durkheim (1893) wird die Untersuchung der gesellschaftlichen Bedeutung
der Arbeitsteilung in den Vordergrund gerückt. Bei Durkheim geht es da-
bei vor allem um die Frage, wie über Berufsgruppen eine Verbindung zwi-
schen Individuum und Gesellschaft geschaffen werden kann. So seien die
anomischen Tendenzen zu bekämpfen (vgl. Kurtz 2002, 18f).

Max Weber stellt in seinen Überlegungen wissenschaftliche Rationali-
tät in den Vordergrund. Er geht von der rationalen Zuordnung vonMitteln
zu gegebenen Zwecken aus. Vor diesem Hintergrund definiert er: »Beruf
soll jene Spezifizierung, Spezialisierung und Kombination von Leistungen
einer Person heißen, welche für diese die Grundlage für eine kontinuierli-
che Versorgungs- und Erwerbschance ist.« (Weber 1964, 104). Vor dem
Hintergrund der deutschen Tradition der Professionalisierung untersucht
er Professionalisierung vornehmlich im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung.

3. Parsons: Struktur-funktionalistische Betrachtung

Talcott Parsons liefert 1939 eine erste bedeutsame Betrachtung von Beru-
fen in der Form von Professionen. Die ersten akademischen Berufe, denen
eine besondere Zuständigkeit zugestanden wurde, sind neben den Geist-
lichen die Mediziner und Juristen. Parsons geht wie Weber davon aus,
dass Professionalisierung nicht ohne die Verbindung der Berufe zur Wis-
senschaft denkbar ist und damit in besonderer Weise mit Rationalität ge-
gen Traditionalität verbunden ist. Eine berufliche Handlung gilt nicht
mehr alleine deswegen als richtig, weil diese zunftgemäß ist und schon
von den Vorfahren so gehandhabt wurde. »Die Bedeutung der Rationalität
für alle modernen akademischen Berufe, insbesondere aber für jene wich-
tigen Zweige, die sichmit der Entwicklung und Anwendung der Naturwis-
senschaften befassen, unterstreicht ihre Rolle in der Gesellschaft als gan-
zer.« (Parsons 1964, 165). Professionalisierung gelingt am ehesten durch
Abkehr vom Partikularismus. Der Status im Berufssystem ist unabhängig
vom Status in Verwandtschafts- oder Nachbarschaftsgruppen. Fachliche
Kompetenz ist der eigentliche Kern der akademischen Berufsrolle. Hinzu
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kommt die sachliche, unparteiische und uneigennützige Ausübung des
Amtes.

Parsons greift das Problem der gesellschaftlichen Differenzierung auf
und geht der Frage nach, wie das Sozialsystem Gesellschaft sich bzw. sei-
ne Struktur erhält und entwirft vier Grundfunktionen, anhand derer auch
die berufliche Differenzierung und ihr Beitrag zur gesellschaftlichen Dif-
ferenzierung und Kohäsion analysiert werden kann.

Sie ergeben das »AGIL-Schema«:
. A = adaptation: meint Anpassung an die äußere Situation (incl. der ak-
tiven Veränderung der Umwelt).

. G = goal attainment: aktive Anpassung gelingt nur, wenn Ziele formu-
liert sind, und ihr Erreichen organisiert ist.

. I = integration: Das Sozialsystem braucht ein Mindestmaß an Zusam-
menhang (Solidarität und Kontrolle).

. L = latent pattern maintenance: Sozialsysteme müssen absichern, dass
die normative Struktur und die Motivation der Handelnden in einem
Mindestmaß gleich bleiben. (Vgl. Daheim 1977, 7f).

Dieses angelsächsische Modell der Analysierung von Professionalisierung
ist in Deutschland längere Zeit unhinterfragt übernommen worden. Dabei
ergaben sich zwei Probleme: zum einen spiegelt es nicht die deutsche Dis-
kussion wieder. Für Max Weber spielen die »staatlichen Anstrengungen
im 19. Jahrhundert zur Modernisierung von Verwaltung und Dienstleis-
tung« eine große Rolle. Aufgrund der staatlichen Kontrolle von Ausbil-
dung, von Berufszugängen und von Berufsausübung von Akademikern
und der Tatsache, dass die Akademiker in der Regel Staatdiener sind, ver-
bindet Weber die Professionalisierung nicht nur wie Parsons mit der Wis-
senschaft, sondern eng mit der Ausübung von Professionen in der öffent-
lichen Verwaltung. Demgegenüber entwickelt das funktionalistische
Professionsmodell Profession »als für Klienten qualifizierte Dienste leis-
tende Berufe«. (Daheim 1992, 22). Zum anderen wird am struktur-funk-
tionalistischen Professionsmodel kritisiert, dass es den Aspekt Macht aus-
blendet.

4. Beruf und Profession

Um die Begriffe Beruf und Profession1 gegeneinander abzugrenzen, kann
man davon ausgehen, dass Professionen eine besondere Form der Berufe

1 Daheim versteht Arbeit als den Oberbegriff (Daheim 1977, 10)
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allgemein sind. Profession setzt die Entwicklung der Berufsidee voraus,
die gekennzeichnet ist durch: die Wählbarkeit des Berufs und die Erreich-
barkeit sozialer Attribute durch einen Beruf (Stichweh 1996, 51). Die dem
Beruf schon vom Wort her verbundene Idee der Berufung zu einer
bestimmten Tätigkeit wird ersetzt durch die Ideen von Begabung und in
heutigen Zusammenhängen von Neigung bzw. Verwertbarkeit. Daheim
schlägt vor, von einem Kontinuum auszugehen, dessen einer Pol von den
professionalisierten und dessen anderer von den nicht-professionalisier-
ten Berufen gebildet werden. Der Grad der Professionalisierung kann fest
gemacht werden am »Ausmaß des systematisierten technischen2 Wis-
sens..., wobei dieses Wissen sowohl empirische wie nicht-empirische Ele-
mente enthalten kann und auf den einzelnen Fall hin und nicht routine-
mäßig und schematisiert angewendet wird.« (Daheim 1977, 12). Der
besondere Unterschied liegt für Stichweh in der Fähigkeit der Professio-
nen, sich selbst zum Thema zu machen: »Professionen sind dann Berufe
eines besonderen Typs. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie die Be-
rufsidee reflexiv handhaben, also das Wissen und das Ethos eines Berufs
bewusst kultivieren, kodifizieren, vertexten und damit in die Form einer
akademischen Lehrbarkeit überführen.« (Stichweh 1996, 51).

5. Profession und gelehrte Korporation

Historisch lassen sich Professionen auf die Korporationen von Professo-
ren und Studenten in den Universitäten des 16. Jhts. Zurückführen (vgl.
Daheim 1977, 12). Hier zeigt sich, dass sich die Nähe zum Wort Professor
zweifach begründet, zum einen in der engen Verbindung zwischen Be-
ruf(en) und dem durch die wissenschaftliche Arbeit in den Universitäten
zur Verfügung stehenden Wissen. Zum anderen wegen der öffentlichen
Bedeutung der Professionen – Arzt, Geistlicher und Juristen legten ein-
öffentliches Gelübde ab. Auch Stichweh beschreibt die Kernmerkmale
»frühmoderner Professionen« anhand der Begriffe Korporation und Ge-
lehrsamkeit. Korporationen ermöglichten den Wechsel von der stän-
dischen Gesellschaft in die Moderne durch funktionale Spezialisierung
und durch die Sicherung von Kontrolle. D. h. sie waren für bestimmte
Sachfragen zuständig, die Zugehörigkeit ergab sich aus der Kenntnis der

2 Dass hier ein historisch bedingt auf Technik verengtes Verständnis zugrunde liegt,
schmälert die generelle Idee nicht. Der Begriff reflektiert auch den Versuch, eine Brücke
zu bilden zwischen dem die Routine kennzeichnendenWissen und dem abstrakten erst
noch auf einen Fall zu beziehenden Wissen.
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Sache (und nicht aus Verwandtschaften o.ä.), und sie wurden über Regeln
der Zulassung und Mitgliedschaft formal durch die Obrigkeit gesteuert
(Stichweh 2000, 29f). Solche Korporationen konnte es für Berufe generell
geben. Für die Professionen kam in besondererWeise der Aspekt »Gelehr-
samkeit« hinzu. In demMoment, in dem von den gelehrten Kooperationen
als solchen in der Öffentlichkeit in besonderer Weise die Rede war, wur-
den Professionen generell nach diesem Modell als lehrend/gelehrt ver-
standen (Stichweh 1992, 38). »Aus der Bindung an die Universität folgte
dann unmittelbar der Bezug auf einen der großen Wissenskorpora der
europäischen gelehrten Tradition: Recht, Theologie, Physik (d. h. das Wis-
sen über die Körperwelt), und es war dieser Bezug auf gelehrtes Wissen,
der die Professionen als Korporationen von den Berufen im Handel und
den Handwerken trennte.« (Stichweh 2000, 30). Und aus dem Bezug zu an
sachlicher Erkenntnis orientierten Wissenschaften wurden die Professio-
nen mit der Vorstellung verbunden, sie dienen der Sache und nicht der
Verfolgung persönlicher Interessen.

Mit dieser Form der Veränderung der Berufswelt in Gestalt von Pro-
fessionen wurde eine bis heute bedeutsame Veränderung der Gesellschaft
begleitet und z. T. erst ermöglicht. Über die Bezeichnung der Professionen
als Berufsstände wurde zunehmend die ständische Gesellschaft mit ihrer
partikularistischen Art der Vergabe von Privilegien abgelöst. Vor diesem
Hintergrund kommt Stichweh zu der Überzeugung, »dass Professionen
ein Phänomen des Übergangs von der ständischen Gesellschaft des alten
Europa zur funktional differenzierten Gesellschaft der Moderne sind und
dass sie vor allem darin ihre gesellschaftsgeschichtliche Bedeutung ha-
ben.« (Stichweh 1996, 50).

6. Profession als Reaktion auf eine Krise

Auf einem eher sozialphilosophischen Niveau analysiert Oevermann das
Entstehen von Professionen als »Strukturort der systematischen, das heißt
nichtzufälligen Erzeugung des Neuen durch Krisenbewältigung«. (Oever-
mann 1996, 81f). In dem Moment, in dem sich für die Bewältigung gesell-
schaftlicher Aufgaben die »Routine-Exekutionen« nicht mehr hilfreich
und ausreichend erweisen, entstehen Professionen. »Auf einer zweiten
Ableitungsstufe rechnen wir also das professionalisierte Handeln und sei-
ne historischen Vorläufer – gemeinsam mit dem politischen, unternehme-
rischen und intellektuellen Handeln – dem Komplex der systematischen
Erneuerung durch Krisenbewältigung zu. Dazu bedarf es immer der Cha-
rismatisierung und in dieser Eigenschaft partizipiert es an der Außerall-
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täglichkeit der Innovation.« (Oevermann 1996, 82). Oevermann erkennt
zwei Phasen, in denen (professionalisiert) auf die Krise reagiert wird. 1.
Eine Situation präsentiert sich als unausweichlich und auf sie muss rea-
giert werden. Diese Reaktion setzt eine »aktiv-praktische Entscheidung zu
einer Aktion« voraus, »die immer auch eine spontane, reflexartige, intuitiv
von der Richtigkeit überzeugte Entschließung ist.« (Oevermann 1996, 82).
Die zweite Phase der Krisenbewältigung ist gekennzeichnet durch die »Re-
konstruktion dieser spontanen, selbst-charismatisierten ersten Entschlie-
ßung«. (Oevermann 1996, 83). Professionalisierung entwickelt sich, indem
diese beiden Phasen in unterschiedliche soziale Funktionen differenziert
werden. Die erste Phase ist in sozialen Funktionen wie Herrscher, Unter-
nehmensführer etc. verankert. Die zweite Phase konzentriert sich auf die
»problematisierende Bearbeitung von Geltungsfragen ..., nicht so sehr die
Verantwortung für eine praktische Entscheidung in einer Krisenkonstella-
tion.« (Oevermann 1996, 84).

7. Kriterienansatz

Nach und neben den Überlegungen von Parsons haben zunächst Carr-
Saunders und Wilson (1936) und später Millerson (1964) in Großbritan-
nien Studien durchgeführt, welche Kriterien die als »professions« bezeich-
neten Berufe gemeinsam haben. Auch wenn diese Kriteriensammlung
kritisiert wurde, greift Stichweh letztlich doch wieder auf sie zurück und
führt sie zur Kennzeichnung von Professionen Kriterien an. 1. eine gewis-
se Autonomie gegenüber dem Staat, die ... über Privilegien und Exemtio-
nen (Steuerfreiheit, Zensurfreiheit etc.) geregelt wird.« (Stichweh 1992,
36). 2. Der Professionelle ist sachlich orientiert und gebunden an das der
Profession zu Grunde liegende vermittelte Wissen. 3. Der Professionelle
steht öffentlich für diese sachliche Verankerung im jeweiligen Wissens-
bestand ein. (»professioneller Habitus«). 4. Die Professionellen sind zu-
ständig für Ausbildung und Zugangsberechtigungen zur Profession. 5. Es
gibt eine korporative Organisation der Professionellen, die als Ersatz der
staatlichen Kontrolle berechtigt ist, in seinem Sinn intern Kontrolle aus-
zuüben.

Bei Carr-Saunders/Wilson werden folgende Kriterien für Professiona-
lität deutlich: Spezialisierte, intellektuelle Technik; Ausbildung; Technik:
entweder wissenschaftlich (Medizin) oder institutionell (Kenntnis der so-
zialen Institutionen = Jura) orientiert; Verantwortung gegenüber Klient. In
der Diskussion der Kriterien bemängelt Daheim die Trennung der Tech-
niken in wissenschaftliche und institutionelle und schlägt vor die Unter-
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scheidung »lediglich nach dem Ausmaß des zur Rollenausführung erfor-
derlichen spezialisierten und systematisierten Wissens, das auf Wissen-
schaft oder Doktrin beruhen kann, zu klassifizieren.« (Daheim 1970, 42).

Bei Millerson (1964, 4) ergibt sich folgender Katalog: Fertigkeit, die
auf theoretischem Wissen basiert; der Erwerb der Fertigkeit setzt Schu-
lung und Ausbildung voraus; der Professionelle muss seine Kompetenz in
einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung erweisen; die Rechtschaffen-
heit wird gewahrt durch Befolgen eines ethischen Kodex; die Dienstleis-
tung ist im öffentlichen Interesse; die Profession hat eine eigene Organi-
sation.

Je nachdem, welche gesellschaftliche Orientierung für Professionen
das Interesse der Untersuchung leitet, ergeben sich unterschiedliche Kata-
loge.

Sie lassen sich in folgendem Katalog zusammenfügen, wobei dieser
keine Bewertung der einzelnen Elemente vornimmt.

Eine Profession ließe sich demnach darüber identifizieren:
. Öffentliches Interesse oder Relevanz der zu bearbeitenden Aufgabe /
des Problems

. Besondere Fertigkeiten

. Bezug der Fertigkeiten zu von Hochschulen verwalteten Wissensbestän-
den

. Ethischer Kodex, auf die Professionals verpflichtet werden

. Ausbildung, die der Erwerb der Fertigkeiten voraussetzt

. Examen, mit dem der erfolgreich Kompetenzerwerb nachgewiesen wird

. Begrenzung der Zuständigkeit gegenüber anderen

. Berufsverband, der die Belange der Profession verbindlich regelt

. Relative Autonomie von staatlicher Aufsicht und Einflussnahme

. Begrenzung des Zugangs zur Profession

. Verantwortung gegenüber dem Nutznießer / Kunden / Klienten

. Privilegien der Professionals

. Sachorientierung vor Eigeninteresse

8. Prozess der Professionalisierung

Wie auch immer solch ein Katalog zu bewerten bzw. in empirischenUnter-
suchungen zu belegen sein kann, er lässt sich leicht mit den Untersuchun-
gen zum Prozess der Professionalisierung unterfüttern. Diese Überlegun-
gen zum Prozess kann sozialgeschichtlich aufgreifen »wie haben die
Professionen sich bis heute entwickelt?« und professionsgeschichtlich
»Wie wird aus einem Beruf eine Profession?«.
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Sozialgeschichtlich verbinden sich die entstehenden Professionen eng
mit der Veränderung der Ständegesellschaft. Während Stand und Eigen-
tum Indikatoren für die Platzierung in der sozialen Ordnung waren, über-
nehmen die Professionen zunehmend diese Funktion. »Indem Professio-
nen (Lehrer, Richter, Ärzte) als Berufsstände aufgefasst werden, wird die
ständische Klassifikation diversifiziert, vor allem aber wird sie enthierar-
chisiert.« Insofern dienen diese Professionen der an Funktionen orientier-
tenGliederung der Gesellschaft, wobei zugleich die hierarchische Stellung
von der gesellschaftlichen Bedeutung der wahrgenommenen Aufgabe ab-
hängt (Stichweh 1996, 52). Die Professionen stehen für diese gesellschaft-
lich bedeutsamen Aufgaben und gewinnen dadurch und nicht durch Ei-
gentum gesellschaftliche Anerkennung. Im Unterschied zu Handel und
Grundbesitz »liegt die Besonderheit der Professionen gerade darin, dass
sie kein eigenes Interesse besitzen oder verkörpern und sich deshalb als
Gegenstand der Vertrauensbildung einer nicht kleinen Zahl von Bürgern
eignen.« (Stichweh 1996, 53). Von besonderer Bedeutung für die weitere
Entwicklung zunächst in England und den USA (aber später auch in
Deutschland und Europa) sieht Rüschemeyer die sozio-ökonomischen Be-
dingungen. »Man kann die Entwicklung der modernen Professions als
Antwort auf die spezifischen Chancen und gleichzeitig Bedrohungen se-
hen, die sich aus der Ausdehnung von Marktbeziehungen ergaben.« (Rü-
schemeyer 1980, 323). Ähnlich bewertet Daheim die Entwicklung im An-
schluss an Larson. »Professionen sind danach Ergebnis eines erfolgreich
durchgeführten ›Mittelschichtprojektes‹ der Mitarbeiter von vermarkt-
barer Expertise. Durch Kontrolle der entsprechenden Märkte ist es ihnen
gelungen, Einkommen, Prestige, Autonomie und Selbstverwirklichung in
ihrer Tätigkeit zu erreichen. Professionalisierung ist das Gegenstück zu
dem bislang üblichen Aufstiegsprojekt, Mittelschichtstatus zu gewinnen
durch den Erwerb von Sacheigentum im Rahmen einer Geschäftgrün-
dung. ...Das gibt der ›Elite‹ der Praktiker eines Berufs die Chance, mittels
Verbandsbildung samt Ideologie der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit
und unter Ausnutzung ihrer Verbindung zu ›den Herrschenden‹ Lizenz
und Mandat zu erwerben und damit ihren Markt zu kontrollieren. Die
gesellschaftliche Auswirkung ist eine technische Stabilisierung des Status
quo der kapitalistischen Gesellschaft.« (Daheim 1992, 23f). Die Über-
legungen von Oevermann über die historische Entwicklung setzen an der
Interpretation des Prozesses als Geltungskrise an. Die durch Professionen
mögliche und notwendige Innovation reagiert auf die Erschütterung der
Gültigkeit von Prinzipien, Weltbildern, Wertprämissen und Praktiken
(Oevermann 1996, 84ff). D. h., dass Professionalität eben nicht nur auf
technische Probleme im engeren Sinne bezogen ist. Gesellschaftlich fol-
genreiche Geltungskrisen entstanden nach Oevermann zuerst in den Be-
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reichen »Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer kollektiven Praxis
von Recht und Gerechtigkeit« und »Aufrechterhaltung und Gewährleis-
tung von leiblicher und psychosozialer Integrität des einzelnen im Sinne
eines geltenden Entwurfs derWürde des Menschen«. Je mehr sich nun die
Gesellschaft differenziert und pluralisiert, desto mehr benötigt sie zur Lö-
sung ihrer Geltungsfragen Professionalität als »methodisch explizite
Überprüfung von Geltungsfragen und -ansprüchen unter der regulativen
Idee der Wahrheit«. (Oevermann 1996, 88). Vor diesem Hintergrund ent-
stehen die Universitäten.

9. Profession und Wissen(schaft)

Für die weitere Entwicklung spielen nicht nur berufspolitische Interessen
eine wichtige Rolle (dazu vor allem Wilensky), sondern auch die Auswei-
tung des zur erfolgreichen Bewältigung beruflicher Aufgaben notwendi-
gen Wissens. Die Verbindung zu bestimmten Wissenskorpora ist für die
sich professionalisierenden Berufe von zentraler Bedeutung. Dies »wird
unmittelbar einleuchtend, wennman sich klar macht, dass eines der wich-
tigsten Momente dieser Gesellschaften eine erhöhte Rationalität in der
Verfolgung pragmatischer Ziele ist.« (Rüschemeyer 1980, 311). Hierauf
reagieren zuerst Weber und Parsons in ihren Überlegungen zur Professio-
nalisierung. Nach Parsons ist die wissenschaftliche Vorgehensweise kenn-
zeichnend für die Lösung der praktischen Fragen: »Die Fragen, die gestellt
werden müssen, sind eher objektiver Natur: welche Tatsachen kennzeich-
nen die Situation, und welche Folgen werden verschiedene, alternative
Verfahrensweisen nach sich ziehen... alle müssen ihre Funktion auf die
›beste‹, die ›wirksamste‹ Weise ausüben.« (Parsons 1968, 164). Dadurch,
dass diese Form der Rationalität in den Professionen institutionalisiert ist,
wird abgesichert, dass Wissen in einer bestimmten Weise generiert und
weiter gegeben wird. Rüschemeyer erklärt den Aufstieg der Ärzte in den
USA z. B. in besonderer Weise mit der »Entwicklung verlässlichen medizi-
nischen Wissens«. (Rüschemeyer 1980, 321). Dabei kommt es darauf an,
dass dieses Wissen sowohl wissenschaftlich überprüft als auch gleichzei-
tig pragmatisch relevant ist. Die Wissensbasis liefert den Hintergrund für
die gesellschaftliche Differenzierung nach Sachgesichtspunkten, insofern
sie »mit zentralen Dimensionen der gesellschaftlichen Wissensordnung
korreliert«. (Stichweh 1996, 54). Wissen und Verantwortung erweisen sich
als die herausragenden Kriterien, an denen beruflich Prestige verankert
werden kann (Daheim 1970, 198).

Stichweh beschreibt den Prozess der Verbindung zwischen wissen-
schaftlich generiertem Wissen und der Professionspraxis als »Applikati-
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on«. (Stichweh 1996, S. 61f) Dieses Verständnis der Anwendung trifft auf
technisches Wissen im engeren Sinn zu, für die eher geisteswissenschaft-
lich orientierten Disziplinen muss es bezogen auf den »Anwendungsfall«
um kritische Urteilskraft gehen, die der Professionelle ausgebildet haben
muss, um vor dem Hintergrund des erworbenen Wissens angemessene
Entscheidungen über die zu ergreifenden Maßnahmen fällen zu können.
Das gilt auch angesichts des Erfordernisses, dass das Wissen in irgend-
einer Weise dogmatisiert werden muss, um als stabile Handlungsgrund-
lage dienen zu können. Daheim macht eine ähnliche Differenz, weist aber
auf die Tendenz der Praxis hin, technisches Wissen zu bevorzugen. Gera-
de der dem sozialwissenschaftlichen Wissenszusammenhang inne woh-
nende Charakter des Aufklärens vertrage sich nicht mit dem bevorzugten
sozio-technischen Wissen (Daheim 1992, 30). Diese Situation ändert sich
völlig, wenn man mit Luhmann ein am Kausalitätsbegriff orientiertes Ver-
ständnis von Technik zu Grunde legt. Diese Überlegung allerdings muss
dann auf die professionalisierten Dienstleistungen hin noch weiter über-
setzt werden.3 Das zweite Problem, auf das Daheim bei der Verwendung
sozialwissenschaftlich generierten Wissens in die Praxis hinein feststellt,
löst sich damit nicht auf. SozialwissenschaftlichesWissen trifft in der Pra-
xis auf Alltagswissen, das wesentliche Elemente sozialwissenschaftlichen
Wissens integriert hat. Die Verbreiterung dieser Wissensbestände hat
zwei Konsequenzen. Zum einen handhaben die Klienten wissenschaftli-
ches Wissen und können es auch benutzen, um Expertise (»gegen bes-
seres Wissen«) abzuwehren4. Zum anderen stellt die Verbreiterung wis-
senschaftlichen Wissens in den Alltag eine Gefährdung des Monopols
der Experten dar (»do it yourself!«).

Mit Daheim können wir verschiedene Arten von Wissen, die profes-
sionell relevant sind unterscheiden und Expertise kennzeichnen: wissen-
schaftliches Wissen, berufliches Wissen und Alttagswissen (Daheim
1992, 28f). Das in Forschungsprozessen gewonnene Wissen über die kon-
krete Praxis steht in besonderer Weise unter dem Anspruch von Rationa-
lität, kann diese aber genauso wenig wie die Generierung der anderen
Wissensformen von nicht-rationalen Einflüssen frei halten. Je näher die
Wissensformen der Praxis kommen, umso stärker wird diese beteiligt.
Alle Ansätze zur Professionssoziologie zeigen, dass schon in der Kons-

3 Vgl. Halfmann (2005), S. 229: »Technik wird also nicht in erster Linie als ein Apparat
oder als eine rationale Zweck-Mittel-Koppelung oder ein mittel- bzw. zieleffizientes Tun
verstanden. Technik wird vielmehr als eine Form, als eine ›funktionierende Simplifika-
tion‹ der Kommunikation behandelt, die auf einer sich im Medium Kausalität ausdrü-
ckenden Erwartung beruht: dass auf eine bestimmte Ursache (oder einen bestimmten
Ursachenkomplex) eine bestimmte Wirkung (ein bestimmter Wirkungskomplex) folgt.«

4 Z. B.: »Ich kann nicht aufhören mit Rauchen, ich bin süchtig«...
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truktion der Curricula und in der Ausbildung selbst die Praktiker der Pro-
fession beteiligt sein müssen. »In der praktischen Anwendung wird das in
der Ausbildung erworbene wissenschaftliche Wissen durch die Verbin-
dung mit dem Berufswissen und dem Alltagswissen transformiert: in
komplexer Interaktion des Professionellen mit Klienten, Kollegen und
Vorgesetzten entsteht eine praktische Theorie, die deutlich idiosynkra-
tisch akzentuiert ist.« (Daheim 1992, 30).5Vor diesemHintergrund kommt
Oevermann dazu, Profession »wesentlich als den gesellschaftlichen Ort
der Vermittlung vonTheorie und Praxis unter Bedingungen der verwissen-
schaftlichten Rationalität, das heißt unter Bedingungen der wissenschaft-
lich zu begründenden Problemlösung in der Praxis« (Oevermann 1996, 80)
zu verstehen. Dewe/Ferchhoff/Radtke bestimmen den Zusammenhang
vonWissen und Können so, dass Wissenschaft und Praxis gleichermaßen
an der Profession Anteil zu haben scheinen (Dewe, Ferchoff, Radtke 1992,
82):

Wissenschaft Profession Praxis

Wissen Können

Wahrheit Wahrheit und Angemessenheit Angemessenheit

Begründung Entscheidung

So wird die Profession für Wissenschaftler wie für Praktiker zum Vermitt-
lungsgeschäft. Oevermann ist der Überzeugung, dass Vermittlung nicht
innerhalb des Wissenschaftssystems möglich ist, sondern nur »als prakti-
sche Operation«. (Oevermann 1996, 79). Das aber bedeutet, dass Wissen-
schaft sich nicht direkt an der Produktion des beruflichen Wissens be-
teiligen darf. Einige Aspekte, an denen Oevermann diese Produktion
wissenschaftlichen Wissens festmacht, sind folgende: 1. Die Praxisent-
hobenheit der Wissenschaft führt dazu, dass in einem idealisierten Ver-
ständnis vom ich des Forschers und dem Du des zu adressierenden Prak-
tikers abstrahiert wird, und es nur noch um das Es des Sachverhaltes geht
(Oevermann 1996, 98f). 2. Muss unterschieden werden zwischen metho-
discher Kritik, die sich auf den Prozess der Gewinnung der Erkenntnisse
bezieht und der praktischen Kritik, die sich auf die bestehenden (prak-
tischen) Lebensverhältnisse bezieht (Oevermann 1996, 99). 3. Die For-
schung und das Gewinnen neuer Erkenntnisse hat keine Bedeutung für
das Leben des Wissenschaftlers selbst. Es geht um »unbedingte Hingabe
an die methodische Kritik«. (Oevermann 1996, 100). 4. Wissenschaftlich

5 Idiosynkratisch meint hier, dass sich Eigenheiten der Theorie nicht aus anderen all-
gemeinen Regeln, sondern eben nur aus ihr selbst ergeben.
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an diesem Vorgehen sind »die Prüfung der argumentativen Kohärenz«
und die »Konfrontation mit Erfahrungstatsachen und -daten«. (Oever-
mann 1996, 100). 5. Falsifikation muss gedankenexperimentell hergestellt,
gleichsam »radikal konstruiert und maximal in einem Experiment zu si-
mulieren versucht« werden (Oevermann 1996, 101). Das Konzept Oever-
mans ist so angelegt, dass es von einer gegenseitigen Autonomie vonTheo-
rie und Praxis ausgeht (Oevermann 1996, 104). Diese Trennung ist eher
grundsätzlicher Art und mit Bezug auf die rationale Gewinnung wahrer/
objektiver Erkenntnis gerichtet. Die Ideen für die Produktion wissen-
schaftlichenWissens dienen dazu, in höchst möglichemMaß Objektivität
zu sichern und die Einflüsse aus der Praxis zu ihren eigenen Gunsten
zurückzudrängen. In der Realität lebten die Professionen aber auch in
besonderer Weise durch die Verbindung der Praktiker mit den Theoreti-
kern, ohne dass dadurch die strukturelle Ungleichheit aufgehoben wurde.
Stichweh verweist darauf, dass die Universität »im Doktorenkollegium
viele Personen einschloss, die zwar nicht oder nur temporär an der Uni-
versität lehrten, die aber als lokale Praktiker des von der Fakultät kontrol-
lierten gelehrten Berufs ein Mitgliedschaftsrecht in der akademischen
Korporation erlangten«. (Stichweh 2000, S. 30).

Die Verbindung zwischen Theoretikern und Praktikern zeigt sich als
besonders bedeutsam, wenn man den Prozess der Professionalisierung
selbst anschaut.

10. Prozess der Professionalisierung eines Berufs

Daheim beschreibt den Prozess der Professionalisierung in drei Phasen. 1.
Image-Aufbau durch die Anbieter der Dienstleistung, der diese »als we-
sentlich, exklusiv und komplex darstellt«. 2. Auf der Basis von Evaluierun-
gen wird der Profession Autonomie zugesprochen. 3. Der professionelle
Status wird stabilisiert und präzisiert. Stichweh macht deutlich, dass das
Werden einer Profession eben nicht alleine von der Expertise abhängt,
sondern zusätzlich von der »institutionalisierten öffentlichen Anerken-
nung (Stichweh 1992, 25f). Das, was sich in diesen drei Phasen bei Stich-
weh recht vereinfacht darstellt, erweist sich bei näherem Hinsehen als ein
hochkomplexer Vorgang.

Wilensky hat auf der Basis der Untersuchungen von Hughes nachvoll-
zogen, in welchen Schritten Professionalisierung eines einzelnen Berufes
von statten ging. Bezogen auf die USA hat er die Entwicklung von ver-
schiedenen Professionen untersucht und verglichen. An erster Stelle die
Tatsache, dass unterschiedliche Aspekte des jeweiligen beruflichen Han-
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deln zusammengefasst werden zu einem sog. »Hauptberuf« (Wilensky
1972, 202). Schon als zweites Element (im Sinne einer zeitlichen Abfolge)
nennt Wilensky die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, die in ir-
gendeiner Verbindung zu Hochschulen stehen. So wird die Basis geschaf-
fen, akademische Grade und Titel zu entwickeln und zu verleihen. Aus
diesen Ausbildungen und ihren Stätten heraus (und nicht umgekehrt) fin-
den sich die Lehrer und die (ersten) Absolventen zusammen, um die Stan-
dards in Berufsverbänden zu sichern. Hier wird deutlich, dass eine Pro-
fession die Evaluierung nicht allein von außen geschehen lässt, sondern
um der zu erringenden Autonomie willen sich selbst dafür stark machen
muss. In diesem Stadium der Professionalisierung wird nach Wilensky
auch der Name der Profession erneuert, um den neuen Status zu verdeut-
lichen: aus Armenbetreuern werden Sozialarbeiter, aus Zeitungsreportern
Journalisten (Wilensky 1972, 203). In dieser Phase macht Wilensky beson-
dere Konflikte aus: Ein- und Ausgrenzung der zugehörigen Tätigkeiten
(was tut der (!) Arzt, was die (!) MTA etc.); Abgrenzung zwischen alten
und neuen in der Profession; Abgrenzung gegen Nachbarberufe. Für letz-
teres führt Wilensky als Beispiele die Osteopaten, die von den Medizinern
integriert wurden, und die Chiropraktiker, die bekämpft und erfolgreich
ausgegrenzt wurden. Nun kann von einer gewissen Etablierung ausgegan-
gen werden, der Prozess ist aber keineswegs beendet. Um das »exklusive
Kompetenzmonopol« zu sichern, bedarf es fortwährender Propaganda.
Wilensky weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die gesetzliche
Absicherung wesentlich weniger effektiv ist. Sie stehe zwar am Ende des
Prozesses, sei aber »keinwesentliches Ereignis in der ›Naturgeschichte der
Professionalisierung‹.« (Wilensky 1972, 204). Den Abschluss bildet das
Aufstellen von Regeln: u. a. für einzuhaltende Qualitätsstandards, für die
Regulierung der Konkurrenz der Mitglieder untereinander, zum Schutz
der Kunden / Klienten, zur Berufsethik. Nach Wilensky steht dies bei 10
der 13 untersuchten Professionen am Ende des Prozesses (Wilensky 1972,
205). Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse, weist Wilensky darauf-
hin, dass Professionalisierung keineswegs ein universelles Phänomen aller
Berufe sei. Professionen sind in erster Linie »durch ihr Kompetenz-
monopol und tatsächlich durchgesetztes Dienstideal gekennzeichnet«
(Wilensky 1972, 211).
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11. Experten (-herrschaft) und Kunden (-autonomie) –
Professionelle Beziehungsarbeit

Die besondere Stellung der Träger von professionalisierten Berufsrollen ist
eng mit ihrem Expertentum verbunden. Rüschemeyer spricht über die
Professionalisierung als »Untersuchung von Expertenberufen«. Er ver-
steht den Ausgangspunkt des Professionalisierungsmodells von William
J. Good als »das komplexe Fachwissen des Experten, das soziale Kontrolle
durch Laien erschwert und im Detail unmöglich macht.« Dieser Ein-
schränkung der Kundenautonomie durch die Expertise wird begegnet
mit der Selbstkontrolle durch die Profession (Rüschemeyer 1980, 315f).
Zugleich verweist Rüschemeyer darauf, dass es große Unterschiede
zwischen einzelnen Gruppen von Experten gibt. Nicht generell ist die
Selbstkontrolle im die Kundenautonomie sichernden Maße gegeben. Viel
häufiger sei Preiskontrolle der eigentliche Anlass für so genannte Selbst-
kontrolle. Vor diesem Hintergrund scheint über die wissenschaftliche Ge-
nerierung des professionellen Wissens in dem Sinne, in dem Oevermann
die Frage idealtypisch beantwortet, nicht gesichert, dass Experten per se
von Interessen frei zustande gekommenes Wissen einsetzen, und nicht
lediglich »von Annahmen und Wirksamkeitsansprüchen, die sich zwar
auf sozialen Konsens aber nicht auf rationale Wirklichkeitsanalyse beru-
fen können«, ausgehen (Rüschemeyer 1980, 318). Das Problem der Ab-
grenzung zu Alltagswissen, das propagandistisch zu Expertenwissen er-
klärt werden könnte, stellt sich vielen Berufen, in denen die menschliche
Beziehung eine herausragende Rolle spielt. Hier ist der »Anspruch auf
Kompetenzmonopol eine prekäre Sache. Dies liegt nicht nur daran, dass
sie neu sind, nur vage Standards haben, und die Sozialwissenschaften, auf
die sie sich stützen, erst am Anfang stehen; sondern auch daran, dass die
Probleme, mit denen sie sich beschäftigen, solche des täglichen Lebens
sind. Das Laienpublikum kann nur schwer einsehen, dass es für die Lö-
sung von Fragen, in denen jedermann ›Experte‹ ist, einer besonderen
Kompetenz bedarf.« (Wilensky 1972, 204). Um den Unterschied noch et-
was genauer zu fassen, greifen wir noch einmal auf Oevermann zurück.
Am Beispiel des Therapeuten erläutert Oevermann, was ihn zum profes-
sionalisierten Experten macht. Die Tätigkeit des Therapeuten ist in beson-
derer Weise dadurch gekennzeichnet, dass die Professionalisierung zwei
Aspekte hat. Zum einen die (»ganz normale«) Professionalisierung »hin-
sichtlich der Einübung in den wissenschaftlichen Diskurs... Sobald nun
die Anwendung dieser erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnisbasis
und des damit verbundenen erfahrungswissenschaftlichen professionali-
siertenHabitus auf die Lösung der Probleme einer konkreten Praxis wie in
der Therapie ansteht, ist eine zweite, nochmalige Professionalisierung not-
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wendig ... (im) Arbeitsbündnis.« (Oevermann 1996, 124). Mit diesem Be-
griff Arbeitsbündnis meint Oevermann die soziale Beziehung zwischen
Professionellem und Klient. Sie ist gekennzeichnet durch die Tatsache,
dass die Beziehung sowohl diffus, also sich auf die ganz konkreten Men-
schen und ihre je einmalige ganzheitlich betrachtete Verbindung gerichtet
ist, sonst kann der therapeutische Prozess nicht gelingen, zugleich aber
eine spezifische, an den Rollen Patient (autonom und aktiv Hilfe suchend,
darin aber abhängig) und Therapeut (Autonomie stärken undHilfe verwei-
gern, Abhängigkeit anerkennen und Behandlung gewähren) orientierte.
D. h. die Professionalität auf dieser zweiten Ebene verlangt vom Therapeu-
ten – und das lässt sich leicht auf andere, die Beziehungsarbeit in Vorder-
grund stellenden Professionen übertragen – die Fähigkeit solchermaßen
ein Arbeitsbündnis mit den Klienten einzugehen. Imweitesten Sinne ließe
sich diese Analyse sogar auf die Beziehungsgestaltung in der Erbringung
von Dienstleistungen generell übertragen, in denen es, um die Dienstleis-
tung erbringen zu können, wesentlich auf die Beziehung zwischen Profes-
sionellem und Klient/Kunde ankommt.

Oevermann verlangt vor dem Hintergrund dieser Analyse, dass der
professionalisierte Experte »zwei polar zu einander stehende kognitive
und methodische Operationen« beherrscht: Erklären und Fallverstehen.
Beim Erklären erweist der Professionelle die Fähigkeit, das Fallspezifische
kausal allgemein zu erklären, es unter bekannte theoretische Modelle zu
subsumieren. »Insbesondere muss er in der Diagnose die einzelnen Symp-
tome differentiell in das Modell eines kohärenten Geschehens einrücken,
das dem Typus einer Krankheit hypothetisch entspricht.« (Oevermann
1996, 126). Beim Fallverstehen erweist der Professionelle die Fähigkeit,
die konkrete Fallstruktur zu rekonstruieren, d. h. die Symptome »Fall ver-
stehend in den konkreten Kontext der Lebens- und Traumatisierungs-
geschichte des Patienten« zu bringen (Oevermann 1996, 126).

In dieser Beschreibung der Bedeutung der Beziehung zwischen Profes-
sionellem und Klient gelingt es Oevermann einleuchtend, den Unter-
schied zwischen solchen Beziehungen und denen, in denen es um »mono-
logisch-technische Problemlösungen« geht zu fassen. Beide, der Arzt und
der Automechaniker, fußen in einer spezifischen komplexen Wissens-
basis und ihre Tätigkeiten sind gleichermaßen für die Klienten undurch-
schaubar und von zentraler existentieller Bedeutung. Dass ein Arzt die
eigenen Angehörigen nicht behandeln soll, wohingegen der Automecha-
niker sein professionelles Ansehen mit der Reparatur des eigenen Autos
steigert, liegt in der Besonderheit der von Oevermann Arbeitsbündnis ge-
nannten Beziehung zwischen Professionellem und Klient. »Die Nähe, Dif-
fusität und ganzheitliche Personalität der familialen Beziehungen erlaubt
es nicht oder nur ungenügend oder erschwert es, die Nähe-Distanz-Dia-
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lektik des Arbeitsbündnisses und die damit verbundene Logik der Risiko-
abwägung durchzuhalten.« (Oevermann 1996, S. 133). Oevermann kommt
so zu einer bedeutsamen Beschreibung der Unterschiede zu professionel-
lem Handeln von Ingenieuren, dem die Gestaltung der für Therapeuten
konstitutiven Gestaltung des Arbeitsbündnisses völlig fehlt. Die Kon-
sequenz liegt auch darin, dass die naturwissenschaftliche Theorie Praxis-
probleme per se nur technologisch reduzieren kann. Wenn die konkrete
Entscheidung über eine bestimmte technische Ausstattung z. B. gefällt
werden muss, liefert die Naturwissenschaft nicht mehr die Basis für die
Entscheidung. Sie kann, so Oevermann, die Entscheidungskrise selbst
nicht bewältigen. Während nun die Technik bei der Bewältigung der le-
benspraktischen Krise endet, beginnt die Therapie hier (Oevermann 1996,
138f). Diese Tatsache hat enorme Auswirkungen auf die Professionalisie-
rungswürdigkeit und -bedürftigkeit. Die Ingenieure bedürfen der Profes-
sionalisierung, also des wissenschaftlichen Diskurses, sonst reduzieren
die Professionellen das Vorgehen auf reine Routinen (im Sinne von Fach-
arbeit und Handwerk). In der Anwendung kennen sie kein ähnliches Pro-
fessionalisierungsproblem wie die Therapeuten. Letztere können (zumin-
dest nach landläufiger Meinung) auch ohne Einsozialisieren in den
gängigen wissenschaftlichen Diskurs gute Therapeuten sein. Sie müssen
aber die Gestaltung des Arbeitsbündnisses beherrschen, d. h. sie müssen
sich Klienten bezogen professionalisieren (Oevermann 1996, 140). Ob sich
daraus, wie Oevermannmeint, ein geringerer Professionalisierungsbedarf
in durch Arbeitsbündnisse gekennzeichneten professionellen Tätigkeiten
ergibt, erscheint strittig. Zumindest wäre zu prüfen, ob diese Professionen
ausgeübt werden können ohne Einsozialisierung in die gängigen wissen-
schaftlichen Diskurse. Problematisch erweist sich aber dennoch die Tatsa-
che, dass die Gestaltung des Arbeitsbündnisses auf Mechanismen und
Strukturgemeinschaften zurückgreift, die der »naturwüchsigen Praxis«
entstammen. Die Prinzipien... werden nicht neu erfunden, sondern der
Praxis der naturwüchsigen Sozialisation ›entnommen‹ und durch bewuss-
te methodische Prüfung gesteigert.« (Oevermann 1996, 142).

12. Professionalisierte Funktionssysteme

Auf der Basis der Weiterentwicklung der Systemtheoretischen Überlegun-
gen von Talcott Parsons und später durch Niklas Luhmann schlägt Stich-
weh vor, nicht mehr von Professionen zu sprechen, sondern sie in die
sozialen Funktionssysteme hinein zu denken. Er vermutet, dass »Profes-
sionen ein langsam an Bedeutung verlierendes Übergangsphänomen, das



Professions- und Handlungslogiken in ihrer Bedeutung für Kooperationsmanagement

106

der Entstehungsphase der modernen Gesellschaften angehört«, sind
(Stichweh 1996, 55). Stichweh versucht den Begriff bzw. das soziologische
Konzept Profession dadurch zu halten, dass er sie zur Beschreibung der
Ausdifferenzierung der Gesellschaft benutzt. In funktional differenzier-
ten Gesellschaften tritt an die Stelle des Vergleichs von Berufen »der Ver-
gleich von Funktionssystemen, und der Begriff Professionalisierung meint
ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Etablierung der System/Umwelt-
Beziehung eines Funktionssystems und der Institutionalisierung von Be-
ruflichkeit in diesem System.« (Stichweh 1996, 58). Dabei zeigt sich nach
Stichweh, dass es Funktionssysteme gibt, wie z. B. das Wirtschaftssystem,
in das unterschiedliche Berufe mit unterschiedlichenWissenskorpora ein-
gebunden sind, ohne dass einer alleine für das Ganze stehen könne. Eine
weitere Art von Funktionssystemen, in denen Professionen bedeutsam
sind, wird über das Verhältnis von Leistungs- und Komplementärrollen
beschrieben. Leistungsrollen tragen spezialisiert zur Erhaltung des Sys-
tems bei, während Komplementärrollen den Status des Publikums haben
und aus dieser Rolle Beiträge zum Systemerhalt liefern. In diesem Sinn
sind die Berufsrollen die Leistungsrollen des Systems und die Patienten,
Klienten, Kunden die Komplementärrollen. Über diese Einteilung sichern
die Professionen in besonderer Weise Inklusion, weil sie über die Vertei-
lung in Leistungs- und Komplementärrollen absichern, dass alle in der
Gesellschaft »am Systemprozess partizipieren.« (Stichweh 1996, 60).
Stichweh vermutet nun, dass es im System eine »Leitprofession« gibt, die
die anderen Berufsrollen steuert, zwar lassen praktische Bezüge im Ge-
sundheitssystem ausmachen, allerdings erscheint dieser Gedanke noch
sehr wenig ausgearbeitet. Eine weitere Besonderheit macht Stichweh für
bestimmte gesellschaftliche Funktionssysteme aus, die in besondererWei-
se für das Erziehungs-, das Gesundheits-, das Rechts- und – würde ich
ergänzen – das Sozialsystem gilt. Da immer Personen betroffen sind, ist
mit diesen Systemen immer »eine gewisse interaktive Dichte und Intimität
des Kontakts« verbunden, sodass »die Interaktionsebene (als Prominenz
von Professionellen/Klienten-Interaktionen) eine besondere Ausprägung
erfährt«. (Stichweh 1996, 62).

13. Multiprofessionelle Kooperation

Die sich im System der Professionen ausdrückende gesellschaftliche Dif-
ferenzierung stellt Kooperationsmanagement vor mehrfache Probleme. Es
handelt es sich zunächst um Probleme, die um die Frage herum entstehen,
wie stark die gesellschaftliche Differenzierung und Spezialisierung im Un-
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ternehmen sich widerspiegeln soll. Die Beantwortung dieser Frage hängt
sehr stark davon ab, welchen Problemstellungen sich das Unternehmen
mit seinen Dienstleistungen widmet. Im Gesundheits- und Sozialbereich
stehen Aufgaben im Vordergrund, die stark mit gesellschaftlicher Diffe-
renzierung und Positionierung verbunden sind. Da die Dienstleitungen
stark auf die Perspektive ausgerichtet sind, die sich aus den entstandenen
Aufgaben und Problemen möglicherweise ergebenden Phänomene von
gesellschaftlicher Exklusion zu vermeiden oder zu verhindern, ergibt sich
ein potentieller Widerspruch zwischen der Widerholung der gesellschaft-
lichen Differenzierung in der Strukturierung des Unternehmens und der
zu erbringenden Dienstleistung. Diesen zu verhindern gelingt nur, wenn
verstärkt auf Kooperationsverbünde geachtet wird, die quer zu den Pro-
fessionen gelagert sind, und die sachlich eine starke Grundlage haben
(z. B. prozessintegrierte Vorgehensweisen). Professionsorientierte Kom-
petenzmonopole erweisen sich hier als kontraproduktiv. Professionen ha-
ben in diesen Bereichen insofern für die Struktur des Unternehmens Be-
deutung, indem sich daraus der Beitrag des Einzelnen aus seiner
Profession heraus zur Lösung des jeweiligen Problems ergibt. Erste Orien-
tierung für die Strukturierung der Kooperation ist die gestellte Aufgabe,
das zu lösende Problem. Profession meint dann, dass jeder Mitarbeiter
seine fachliche Kompetenz sachlich, uneigennützig (im Sinne der Lösung
des Problems dienend) und unparteiisch einbringt. Je größer das Ausmaß
des systematisierten, technischen (d. h. auf konkrete Lösung hin orientier-
ten) Wissens und Könnens und die Fähigkeit zur Selbstreflexion sind,
umso professioneller kann die Aufgabe bewältigt, kann das Problem ge-
löst werden. In Sozial- und Gesundheitsdiensten wird in bedeutendem
Umfang die Profession auf der Basis der naturwüchsigen Beziehungs-
gestaltung erbracht, was die Bedeutung der Selbstreflexion steigert. Dabei
kann das AGIL-Schema von Talcott Parsons durchaus auch als Struktur-
prinzip für die Kooperation der Professionen gelten: alle Professionen leis-
ten einen Beitrag hierzu aber bezogen auf das Unternehmen insofern, als
alle Mitarbeiter alle vier Funktionen strukturiert nach Aufgaben und Pro-
blemen erfüllen. Dies gelingt umso besser je mehr in der Gestaltung der
Kooperation auf Anschlussfähigkeit zwischen unterschiedlichen Profes-
sionen geachtet wird. Herstellung von Verbindungen zwischen den Kern-
punkten der Professionen (wie lassen sich die Antworten, die die Profes-
sionen auf gesellschaftliche Fragestellungen geben, verbinden?) ist die
Kernaufgabe kooperativen Managements bezogen auf die Professionen.

Eine solche Strukturierung setzt voraus, dass Privilegien nicht aus der
Profession, sondern aus der Bedeutung des einzelnen Beitrags zur Lösung
des anstehenden Problems abgeleitet werden. Die Schaffung eines Zu-
sammenhangs zwischen Individuum und Unternehmen ergibt sich dann
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nicht über die Einteilung in Berufsgruppen, sondern über die Zuordnung
zu Aufgaben und Problemen. Damit steht für dienstleistungsorientierte
Unternehmen im Sozial- und Gesundheitsbereich die Integration unter-
schiedlicher Professionen über die Orientierung an zur Lösung von
Problemen erforderliche Kompetenzen im Vordergrund. Da, wo die Unter-
nehmen durch flache Hierarchien gekennzeichnet sind, kommt ein we-
sentlicher Punkt der Integration hinzu: die aktive an Lösung orientierte
Entscheidung mit ihrer nachgelagerten Rekonstruktion in einen Koope-
rationsverbund zu bringen. D. h. Unternehmensführung und Wissens-
management müssen eine enge Einheit bilden.
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Management jenseits der Rationalität.
Zur Phänomenologie und Logik des Gerüchts
als Kommunikationsform in Organisationen
Heribert W. Gärtner

1. Folgen eines einseitig normativen Organisations-
verständnisses: Ausblendungen und Täuschungen

Seit ungefähr 15 Jahren befasse ich mich beruflich mit Organisationen;
sowohl in verschiedenen Leitungsfunktionen, als auch in der Lehre und
Forschung. Eine meiner einschneidensten Erfahrungen und Erkenntnisse
ist, dass die Vorstellung Organisationen seien »vernünftige Gebilde«, ei-
nen Irrtum darstellt. Ich brauchte einige Zeit, diese Erfahrung nicht nur zu
bedauern, sondern in nützliche Theorie zu transfomieren.

Dies liegt, jenseits meiner individuellen Geschichte, u. a. daran, dass
sowohl die Theorie als auch viele Ausbildungen imManagement auf ratio-
nale Optimierungsvorstellungen der Organisation ausgerichtet sind. So
soll die Organisation sein, damit sie ihren Zweck am besten erfüllt. Man
denkt sich die Organisation von ihrem angestrebten Ideal her. Viele Lehr-
bücher des Managements und der Betriebswirtschaftslehre sind so ge-
strickt. Vor dem Hintergrund eines solchen Organisationsverständnisses
wird Management in der Regel gelernt und gelehrt. Und dies ist natürlich
auch richtig und ein wichtiger Gesichtspunkt. Er betont u. a. die notwen-
digen Anpassungsleistungen der Organisation an veränderte Umwelten.
Dies führt zur wichtigen Entwicklung von Methoden, um diese Anpas-
sung zu erreichen. Über die Aus- und Weiterbildungssozialisation haben
viele »Praktiker« und »Theoretiker« diese Beobachtungsform gelernt. Zu-
mindest die so genannten Praktiker, vielleicht auch beide, merken aber,
dass die Reichweite dieser Sichtweise begrenzt ist. Die normative Sehwei-
se der Organisation übersieht etwas sehr Wichtiges: Im wahren Leben ist
sie nicht so einfach rational gestaltbar. Das Bild des Töpfers, der den Ton
nach seiner Idee formt, ist auf Organisationen nicht übertragbar. Es ist m.
E. sogar falsch. Zwar sind Manager Meister im Adressen verteilen, wenn
es um die Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg als Ergebnis ihrer In-
terventionen geht. Der Erfolg liegt logischerweise meist an ihnen, der
Misserfolg an den Umständen oder an anderen Leuten. Und sie müssen
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aus Selbstrechtfertigungsgründen so handeln. Aber das ändert am Sach-
verhalt wenig.

Organisationen sind offen und geschlossen

Organisationen sind »renitente Gebilde« mit einem erstaunlichen Behar-
rungsvermögen (vgl. Gärtner 2008). Deshalb versagen oftmals die »richti-
gen«, rationalen Methoden der Intervention. Das auf Halde liegende,
ziemlich teuer bezahlte Gutachten über die Ablauforganisation beim Ope-
rieren, in dem alles steht, was richtig ist, mit dem aber kaum einer etwas
anfängt, und nach dessen Fertigstellung in der Regel alles beim Alten
bleibt, ist eines der Klassikerbeispiele aus der Organisation Krankenhaus
für dieses merkwürdige Phänomen. Auf diesen unangenehmen Sachver-
halt mit Schuldzuweisungen oder mit beleidigter Regression in den gesun-
den Menschenverstand allein zu reagieren, bleibt vielfach unter der er-
forderlichen Analyse- und Interventionsebene. Das Beharrungsvermögen
von Organisationen hängt wesentlich damit zusammen, dass sie nicht nur
von ihrer Umwelt, sondern auch von sich selbst und ihrer eigenen Ge-
schichte abhängig sind. Organisationen sind nicht nur offene, sondern
eben auch operativ geschlossene Systeme, so eine wichtige Erkenntnis
systemischer Organisationsforschung (Wilke 1994). Was sie als Impulse
von außen aufnehmen, verarbeiten sie mit den Mechanismen, die ihnen
intern zur Verfügung stehen, mit keinen anderen. Organisationen sind in
ihrer Operationsweise selbstreferentiell und funktionieren nicht nach
dem Bild der »Trivial-Maschine« (Foerster 1997, 32-51). Dies verkompliziert
managerielles Handeln. Eine solche »Trivial-Maschine« wäre z. B. ein Kaf-
feeautomat. Wenn ich 1,50€ in diesen Automaten werfe und F3 drücke,
kommt immer Kaffee mit Milch heraus. So denken sich Leitungsleute viel-
fach ihre Interventionen. Managerielle Berechenbarkeit funktioniert aber
so (leider) selten. Veränderte Beobachtungen und Selbstbeschreibungen,
also Lernen, kommt oftmals erst dann zustande, wenn es schwergewichti-
ge Gründe für die Organisation gibt. Vor Jahren gab es folgende Geschich-
te: In einem Altenheim auf dem Land predigte eine Pflegedienstleitung
jahrelang das hohe Lied der Dokumentation; alle nickten und die meisten
stimmten ihr wirklich zu. Die Leute schrieben auch was auf die Blätter,
aber das schwarze Übergabebuch, hinten in der Schublade, war mächtiger
und wurde weiter genutzt. Erst als durch die Pflegeversicherung ein Zu-
sammenhang von Bewohnereinstufung (also Geld) und gut geführter Do-
kumentation entstand, kam es zu signifikanten Lernprozessen. Das
schwarze Buch hatte jetzt unter Trauer endgültig ausgedient. So hart es
ist, Rationalität in Organisationen gibt es immer nur im Gewand organi-
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sationsspezifischer Systemrationalität (vgl. Luhmann 1999).1 Es existiert
eine Logik der Organisation, aber es ist jene der konkreten Einrichtung,
auch wenn es durch die Teilhabe am gleichen Funktionssystem natürlich
unendlich viele Gemeinsamkeiten gibt (vgl. Gärtner 1997, 119-138). Keine
Klinik und kein Altenheim gleicht jedoch dem anderen, was man z. B. bei
Fusionen deutlich merkt.

Veränderte Beobachtung und andere Themen durch eine operative Sicht der Or-
ganisation

Wenn ich eine solche Sicht der Organisation akzeptiere, hat dies auch
Konsequenzen für die verwendeten Kategorienmit denen ichOrganisatio-
nen beobachte. Jetzt interessiert nicht nur die Frage: »Wie soll es sein?«,
sondern auch: »Was ist los?« und vor allem: »Wie funktioniert das Spiel?«;
»Welche Spielregeln gibt es und welche Rolle spiele ich dabei?« Mit einer
solch veränderten Beobachtung beginnenwir operativ zu denken. DieWie-
Frage ist neben die Was-soll-sein-Frage getreten. Wenn ich so denke und
beobachte, werde ich zwangsweise zur Beschäftigung mit anderen The-
men geführt. Es erscheinen Phänomene in derWahrnehmung, die in einer
nur normativen Perspektive nicht auftauchen und keine Bedeutung ha-
ben. Es sind jene Themen, die versuchen das faktische managerielle Han-
deln und die wirksamen Entscheidungsprozesse in Organisationen zu be-
schreiben und zu erklären. Diese liegen oftmals jenseits dessen, was man
als modernes Management thematisiert. Nach meiner Erfahrung reagie-
ren Manager auf das Angebot solcher Sichtweisen, weil sie darin ihre ma-
nageriellen Operationen erkennen und sie zur Sprache bringen können.
Und sie kennen sich hier auch aus. Jenseits einer eingeschränkten Ratio-
nalität der Organisation und des Managements haben sie im Laufe ihrer
Berufstätigkeit für diese Operationen einen angemessenen und differen-
zierten Sprachcode und ein entsprechendes Verhaltensrepertoire ent-
wickelt, mit denen die Bandbreite des organisationalen Lebens kommuni-
ziert und bearbeitet werden kann. Sonst hätten sie beruflich nicht
überlebt.

1 Niklas Luhmann ist es zu verdanken, dass eine rationalitätsfreie Organisationstheorie
zur Verfügung steht, die in der Lage ist, diese Phänomene zu klären.
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2. Das Gerücht – ein Thema jenseits organisationaler
Rationalität. Erste Sortierung durch Klassifikation

Zu den genannten Phänomenen jenseits der Rationalität gehört auch das
Spielen mit Meinung, Information und Wissen. Es sind solch elegante
Themen wie das Gerücht und der Klatsch; auch diabolischere Varianten
wie Intrige und Schikane kann in Organisationen regelmäßig sehen, wer
es will; auch der Bluff als eine feine Überlebensstrategie für ein Manage-
ment, das nur aus großen erfolgreichen Helden bestehen darf, lässt sich
beobachten (Bardmann 1994, 389-402). Die Beschäftigung mit diesen
Kommunikationsformen wird angesichts ihrer praktischen Bedeutung
durch die Managementwissenschaft nach meiner Beobachtung noch zu
sehr vernachlässigt.2 Man findet sie eher in der Praxisliteratur (Pourroy
1988) und in Disziplinen, wie der Literatur- und Kulturwissenschaft. Ich
halte es für richtig, wenn sie ebenso erforscht, gelehrt und trainiert wer-
den, wie die »feinenMethoden« des Managements. Zu den angemessenen
Forschungszugängen gehört dann auch die Phänomenologie. Das Mana-
gement lässt sich in wichtigen Fragestellungen am besten phänomenolo-
gisch erschließen, weil eine solche Methodik vor Artefakten bewahrt.

Schaut man sich an, was in den Organisationsgerüchten weiterge-
geben wird, sind es Informationen sowohl über Personen als auch über
Vorgänge in der Organisation, oft in Form von Geschichten. Versucht
man, in die Gerüchtelandschaft eine Ordnung zu bringen, helfen die for-
malen Einteilungskategorien von Jean-Noel Kapferer weiter (vgl. Kapferer
1997, 323-327). Er unterscheidet Gerüchte hinsichtlich ihrer Entstehung
und ihrer Quelle. Die Entstehung kann spontan oder vorsätzlich, also in-
szeniert sein. Die Quelle des Gerüchts kann von einem Ereignis ausgehen
oder einem Detail. Sie kann aber auch reiner Phantasie entspringen.

2 Dies liegt an der genannten normativen Ausrichtung der Managementwissenschaft; je-
doch gibt es immer wieder Ansätze anderer Sichtweisen: Z. B. in den 80er Jahren die
Beschäftigung mit Mikropolitik. Vgl. hierzuW. Küpper u. G. Ortmann (Hg.): Mikropoli-
tik. Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen. Westdeutscher Verlag: Opladen
1988. Nach der ersten internen Publikation dieses Beitrags als Festschrift für Ursula
Geißner (2001) erschien 2004 ein interessantes Sammelwerk zum Thema: Wunderlich,
Werner u. Manfred Bruhn (Hrsg.): Medium Gerücht. Studien zu Theorie und Praxis
einer kollektiven Kommunikationsform. Haupt Verlag. Diese Art Themen werden lang-
sam hoffähig.
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Quelle des Gerüchts

Geht von  geht von einem  aus reiner 

    Ereignis aus Detail aus   Phantasie 

Spontaner     1   3    5 

Entstehungsprozess 

Vorsätzlicher   2   4    6 

Entstehungsprozess

Das Gerücht, dass die Stimmung zwischen Pflege und Medizin auf der
Inneren sich so verschlechtert habe, weil das langjährige Verhältnis zwi-
schen dem Chefarzt und der Abteilungsleiterin dramatisch aufgelöst wur-
de, gehört meines Wissens zur Gerüchtegattung zwei; es war sehr präzise.
Interessant ist auch jenes, das in einer Pflegemanagerclique über die her-
vorragenden Ergebnisse einer Kollegin bei der Prüfung des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK) in einem Altenheim kursierte: Sie
sollen deshalb so gut laufen, weil die Pflegedienstleitung und der MDK-
Prüfer zusammen studiert haben und sich sehr gut kennen würden; vor-
sätzlich inszeniert unter Verwendung einiger stimmiger Details (Kategorie
4), vielleicht treibt Neid auch Gerüchte in Blüte. Oder jener prekären Vor-
gang, dass in der Pflegedienstleitung widerrechtlich doppelte Personal-
akten geführt würden, auch wenn sie es bestreiten. Es stimmte nicht, aber
Vorsatz konnte auch nicht ausgemacht werden (Kategorie 5). Gerüchte
entstehen auch gern nach dem Tod von Menschen. So entstand das Ge-
rücht, Papst Johannes Paul I. sei ermordet worden. Das Gerücht war nütz-
lich für das kurz darauf erschienene Buch, in dem versucht wurde, diese
These zu belegen (vielleicht Kategorie 6, wer weiß es?). Solche Einordnun-
gen helfen die Vielfalt im Gerüchtedschungel zu sortieren, damit man die
Übersicht nicht verliert. Zum Verstehen ist damit allerdings noch wenig
beigetragen. Mir geht es in diesem Beitrag um das Verstehen des Gerüchts
als Kommunikationsform in Organisationen. Damit ist eine eingeschränkte
Beobachtungsperspektive eingenommen, die andere interessante Sicht-
weisen, wie z. B. die literaturwissenschaftliche und kulturgeschichtliche,
nur in eigener Verwertungsabsicht beachtet. Hans-Joachim Neubauer, der
ein wunderbares Buch über Gerüchte geschrieben hat, empfiehlt: »Wer
nach der Bedeutung der Gerüchte sucht, muss sich für Fragen entschei-
den.« (Neubauer 1998, 12). Mich interessieren vier Fragen: 1. Welche Funk-
tion hat das Gerücht in Organisationen? 2. Kann das Gerücht als eine
Form vonOrganisationswissen beschrieben werden? 3. Was kommt heraus,
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wenn man versucht, die Gerüchtekommunikation systemisch zu formulie-
ren? 4. Lässt sich das Gerücht selbst als ein (soziales) System beschreiben?

3. Sehweisen des Gerüchts: Funktion des Gerüchts zwischen
organisationalem Abfall und Sinnkonstruktion

Gerüchte sind, wie jeder sofort versteht, ambivalente Phänomene. Ge-
rüchte verbreiten wird einerseits oft öffentlich diskreditiert, manchmal
sogar bekämpft. Hierzu gibt es für die vom Gerücht Betroffenen auch
Gründe. Gerüchte können Organisationen stören und Personen schaden,
aber sie können auch in den »Himmel heben«. Andererseits machen die
Leute doch gerne mit, wenn es ums »Hörensagen« geht.3 Und (fast) jeder
und jede weiß offensichtlich, wie es geht. Trotz aller, mit guten Gründen
vorgetragenen Entrüstung und Verurteilung: Gerüchte werden weiter
praktiziert; sie sind unausrottbar. Dies gilt besonders für Organisationen.
Seinen Grund hat dies darin, dass der homogene Raum einer Organisation
offensichtlich für das Gerücht wie Humus wirkt. Hier kann es wachsen
und sich entfalten.

Gerücht als Verwertung von organisationalem Abfall

Bei einem normativen Organisationsverständnis legt es sich nahe, das Ge-
rücht als zu verschweigende oder als zu bekämpfende Kommunikations-
form zu verstehen. Der unvermeidliche Abfall der Organisation gehört in
diesem Denkrahmen vernichtet oder zumindest unter den Teppich ge-
kehrt, wenn er denn groß genug ist. Reduzierung von potentiellen Sorgen
durch Erfolg versprechende Ent-Sorgung, in welcher Art auch immer. Ab-
fall stört das geschlossene Ganze und muss deshalb weg. Als entsorgter
Teil »ist der Abfall konstitutiver Bestandteil eines wie immer geordneten
Zusammenhangs. Er gehört dazu und zugleich nicht dazu. Der Abfall ist
das ausgeschlossene eingeschlossene Dritte«(Bardmann 1994, 213). Man
wird ihn, auch wenn er entsorgt scheint, nicht so einfach los. Wie Theodor
M. Bardmann auch historisch gezeigt hat, ist Abfall keine objektive Kate-

3 Es ist ähnlich wie mit der Kölner Zeitung Express: Keiner liest sie, vor allem nicht die
»Gebildeten«, aber die meisten Leute wissen, was drin steht. Intellektuelle sind gegen-
über Gerüchten nicht weniger anfällig. Zu ihrer Beruhigung u. a. deshalb, weil sie wis-
sen, dass in den Medien nicht mit der Wahrheit zu rechnen ist; vgl. Kapferer, Gerüchte,
122ff.
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gorie, sondern eine Beobachtungsleistung des Systems. Was im System
Abfall wird, ist abhängig von den Unterscheidungen, mit denen es han-
tiert (vgl. Bardmann 1994, 161-215). Der Sinn-, Kommunikations- und Ver-
haltensabfall einer Organisation ist also ein systemspezifisches Produkt.
Was in der einen Organisation selbstverständliches Thema ist und dazuge-
hört, ist in der andern nicht öffentlich thematisierbar und wird zum Ab-
fall. Das Gerücht nimmt sich ungeniert und ohne »spitze Finger« dieses
Abfalls an und verwertet ihn, wenn er vermeintlich auf die Halde gekippt
ist. Es recycelt ihn und macht daraus was Neues. Plötzlich riecht es anders
im informellen Raum, manchmal stinkt es auch. Man ist das »Weggekipp-
te« durch Ausschluss nicht los geworden, es kehrt in neuen, manchmal
strahlendem Gewand zurück.4Wenn dies so sein kann, macht es für Füh-
rungskräfte Sinn, sichmit demAbfall und seiner organisationalen Verwer-
tung als Gerücht zu beschäftigen. Dies sah schon 1609 Francis Bacon so,
der berühmte Philosoph und erste Kronanwalt seiner Majestät. In seinem
Entwurf zu einer Art Fürstenspiegel empfiehlt er den Staatslenkern: »...
Deshalb sollte jeder weise Herrscher auf Gerüchte ebenso große Achtung
und Sorgfalt verwenden, als er es auf die geplanten Handlungen selbst
tut.« (Bacon, in Schücking 1940, 265).

Gerücht als »Sinnbakterium«

Denkt man darüber nach, warum es dem Gerücht gelingt, Organisations-
abfall zu verwerten, hat dies vermutlich mit der Sinnkonstruktion der Or-
ganisation zu tun (vgl. Wilke 1993, 43-75) Sinn als formale Grenzziehung
zwischen System und Umwelt entscheidet darüber, was zu einem System
gehört oder nicht gehört. Es regelt, was draußen bleibt und was hinein-
kommt. Damit wirkt es als Selektionsmechanismus, der die systeminter-
nenOperationen begründet. Sinn ist, unter anderer Perspektive, die Brille,
mit der die Organisation entscheidet, was sie sieht oder nicht sieht und
wie sie dies bewertet. Je nach Sinnkonstruktion gelten z. B. in dem einen
Heim etwas »merkwürdig angezogene« Bewohner als autonom und selbst-
bestimmt, im anderen dagegen wird das gleiche Phänomen als Verwahr-
losung interpretiert werden, und es gibt Ärger. Sinnkonstruktionen sind
kein mentaler Firlefanz, Sinn hat Folgen.

4 Eine sehr unangenehme Variante dieses Zusammenhangs lässt sich an den Medien be-
obachten. Teile der Medien (insbesondere die Boulevardpresse, aber nicht nur diese)
leben von gesellschaftlichem Abfall, sie sind geradezu Abfallverwertungsagenturen ge-
worden. Und es gibt dafür einen großen Kundenkreis.
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Das Gerücht wirkt, um eine Metapher zu benutzen, als ein »Sinnbak-
terium«5, das fast unsichtbar, aber wirksam auf die Sinnkonstruktion der
Organisation einwirkt. Sinn ist ja, wie erläutert, nicht automatisch das
normative Selbstverständnis der Organisation, wie es z. B. in Unterneh-
mensphilosophien dargelegt wird, sondern die faktische Regulierung des
Dazugehörigen.6 Im Gerücht werden Vorgänge und Vorkommnisse in der
Organisation verarbeitet, kommentiert, interpretiert und transformiert.
Die Leute machen sich mit Hilfe des Gerüchts ihren »Reim auf die Dinge«
und entfalten ihre Sichtweisen. Es entsteht eine organisationale Selbst-
referenz, die nach Fremdreferenz aussieht, aber keine ist. Die Folge ist:
Wenn Leute dem Gerücht glauben, verändern sie ihre Beobachtungsper-
spektive und damit ihre Sicht organisationaler Vorgänge. Wie die empiri-
sche Forschung gezeigt hat, neigen die Leute dazu, dem Gerücht zu glau-
ben, sogar wenn Tatsachen dagegen sprechen. Das »Sinnbakterium«
Gerücht wirkt. In Klatsch und Gerücht lebt die Organisation ihr zweites,
in gewisser Weise unbeschwerteres Leben. Vermutlich wird das offizielle
zweckorientierte Leben der Organisation durch ihr zweites Leben unter-
stützt; das eine entlastet das andere.

Jenseits der Hierarchie – Gerücht als Teilhabe und Distanzierung

Gerüchte verbreiten, ist eine Ergänzung zur hierarchischen Kommunika-
tion (vgl. Baecker 1999, 198-236). Im Gerücht kann wirkungsvoll, aber hie-
rarchisch folgenlos kommuniziert werden. In der hierarchischen Kom-
munikation ist der vertikale Weg entscheidend. Was der Chef und die
Chefin sagen (es können je nach Organisationsform auch mehrere sein)
oder was ich als Chef Mitarbeitern sage, hat wirklich Folgen. Andere, auch
Kollegen, können sagen, was sie wollen, es hat keine formellen Auswir-
kungen auf Entscheidungen. Gerüchte bewegen sich jenseits der Hierar-
chie, unbeschwert durch die Organisation, bevorzugt horizontal; unter
Gleichen gerüchtet es sich leichter. Sie benutzen die Netzwerkstruktur
und tragen zur Gemeinschaft bei. Gerüchte verbreiten ist eine Form der
Teilhabe. Im Augenblick des Vollzugs suggeriert es, dazu zu gehören, und
hilft für einen Moment, fehlenden Einfluss zu ertragen. Gerüchtekom-
munikation ist egalitär, alle können mitmachen und (fast) alle wissen,
wie es geht. Das Gerücht kann aber auch die Hierarchielinie hinauf- oder

5 Dieser Gedanke stammt von meinem Kollegen und Freund Stefan Wanka.
6 Vielfach haben diese Selbstbekenntnisse mit der Sinnkonstruktion der Organisation

überhaupt nicht zu tun, weil die praktizierten Unterschiedsbildung der Organisation
davon nicht tangiert sind. Daher erklärt sich die Wirkungslosigkeit vieler Leitbilder.
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hinunterlaufen, z. B. wenn als Kommunikationsabfall bei einem Gespräch
mit einem Vorgesetzten oder Mitarbeiter etwas diskret mitgeteilt oder ne-
benbei fallengelassen wird. Das Gerücht hat keine geordneten Wege, auf
denen es sich diszipliniert bewegt. Es ist schnell und dringt wie Wasser
durch die Ritzen der Organisation. Ihm Weisung erteilen zu wollen, ist
nutzlos und kann sogar lächerlich machen. Das Gerücht entzieht sich
dem Zugriff. Durch Gerüchtekommunikation entstehen im Gegensatz
zur hierarchischen Kommunikation keine formellen Folgen. Es sind Fol-
gen anderer Art. Sie beeinflussen jenseits der Besprechungstische Men-
schen und verändern ihre Sehweisen.

Das Gerücht bewegt sich meist abseits der offiziellen Wege. In der
Gerüchtekommunikation wird Distanz zum Bestehenden praktiziert. Un-
beschadet von Verantwortung und Folgen wird ohne Zensur kommuni-
ziert. Im Vollzug des Gerüchte-Sagens beteiligen sich Menschen am orga-
nisationalen Leben, ohne dass die Erwartungen welche die Organisation
an sie stellt, das eigene Verhalten bremsen muss. Dies ist offensichtlich
mit einem gewissen Erholungswert verbunden. Im Gerücht kann auf
Spannungen reagiert werden und es trägt zur Entspannung bei. Die im
Gerüchte-Sagen praktizierte Freiheit gegenüber organisationalen Erwar-
tungen fördert eigene Sichtweisen, die im Reden mit anderen bisher nicht
gedachteWendungen nehmen können. Deshalb kann sie für Organisatio-
nen unangenehm bis gefährlich werden. Zirkulationsräume des Gerüchts
sind potentielle Orte der Auflehnung und des Widerstandes. Es ist des-
halb nicht verwunderlich, dass besonders totalitäre Organisationen das
Gerücht hassen. So finden wir in der Lagerordnung des Konzentrations-
lagers Sachsenhausen folgende Anordnung: »Politische Gespräche, das
Aufbringen und Verbreiten von Gerüchten sind verboten, ebenso Karten-
undWürfelspiele, überhaupt jedes Glücksspiel«, so die Lagerordnung des
Konzentrationslagers Sachsenhausen (Neubauer 1998, 164). Der Verbots-
katalog ist treffend. Gerüchte, Spiele, auch Liebe stehen in ihrer Dynamik
offenbar in einem Zusammenhang, der Unberechenbares produziert. Sie
lassen sich nicht anordnen und haben in ihrem Vollzug vielfach etwas
Befreiendes.

Gerücht als Inszenierung

Wie die Klassifikation gezeigt hat, gibt es vorsätzlich inszenierte Gerüch-
te. Fast jeder kennt dies aus dem Organisationsleben. Leute bringen eine
Geschichte in Umlauf, um etwas zu erreichen oder zu verhindern, etwas
zu stören, andere Leuten zum Reagieren zu bringen. »Wie hat es die Pfle-
gedienstleitung in diesen schwierigen Zeiten wieder einmal geschafft, für
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uns zwei Stellen herauszuholen? Sie hat gekämpft und sich nicht ins Bock-
shorn jagen lassen, aber das hätte nicht ausgereicht. Sie verfügt offen-
sichtlich über Verbindungen bis zum Aufsichtsrat. Ihr Mann ist im Kir-
chengemeinderat und der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Pastor. Er
kommt öfters zum Essen zu denen.« Aus anderer Beobachtungsperspekti-
ve klingt es undramatischer: Der neue Verwaltungsleiter hat die Stellen-
pläne nachberechnet und festgestellt, dass die Pflege zu wenig hat, der
PDL war das entgangen. Doch diese Version kam nicht in Umlauf. Das
»Umfeld« der Pflegedirektorin hat dafür gesorgt, dass die richtige Variante
in Umlauf kam. Gerüchtestreuer kalkulieren damit, dass Mitreden Spaß
macht undmanchmal auch Bedeutung verleiht. Sie spekulieren damit und
verlassen sich darauf, dass die »Träger und Teilnehmer (des Gerüchts) im-
mer nur Zeugen des Geredes sind, nicht des Geschehens« (Neubauer
1998, 224), d. h. dass diejenigen, die mitmachen, in der Sache selbst ah-
nungslos sind. Gerücht ist ein Vorgang des Vertrauens in der Hinsicht,
dass man dem andern die Geschichte abnimmt oder nicht (vgl. Luhmann
1973). Gerüchtekommunikation wird so zum Mechanismus der organisa-
tionalen Komplexitätsreduktion. Das erleichtert die Orientierung und ver-
hilft (scheinbar) dazu, sich im Dickicht der Organisation besser zurecht-
zufinden.

Der gezielte Einsatz des Gerüchtes basiert auf Prognosen über seinen
organisationalen Verlauf. Der Startphase kommt dabei eine besondere Be-
deutung zu. Wenn das Gerücht nicht ans Laufen kommt, entsteht keins.
Deshalb wird nach geeigneten Kurieren Ausschau gehalten, die das Ge-
rücht in die Organisation einschleusen. In gewisser Weise sind bei der
»Planung des Gerüchts« Menschen der berechenbarste Faktor. Wer zum
Perspektivenwechsel fähig ist, weiß im Laufe der Jahre, wer ungefähr auf
was reagiert und sich in welchen Situationen, wie verhält. Da Menschen
sich in der Regel nur schwer ändern, lässt sich hier schon einiges Verhal-
ten »hochrechnen«. Auch der geeignete Ort und die richtige Zeit wollen
bedacht sein. Wo und wann kann man das Gerücht platzieren, damit es
unwiderstehlich aufgenommen wird. Was dann jedoch geschieht, haben
die Strategen nicht mehr in der Hand. Das Gerücht wird sich kommuni-
zieren. Und hier haben sich so manche Dramaturgen schon darüber ge-
täuscht, was die Kommunikation aus ihren Absichten gemacht hat. So
sagte eine erfahrene Pflegedirektorin, der ich von diesem Artikel erzählte:
»Man kann sich darauf verlassen, dass das Gerücht nicht dort ankommt,
wo man es hin haben will.« Muss sie noch lernen oder hat sie etwas Wich-
tiges beobachtet? Möglicherweise beides. An der Rede über die Organisa-
tion als »nicht-triviales System« scheint etwas dran zu sein: So einfach
geht das nicht mit dem Gerücht. Künstler der Inszenierung des Gerüchts
sind wohl eher Billardspieler, denn Schützen, die genau ein Ziel anvisieren
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und so ihre Volltreffer landen. Wie schwierig, aber auch erfolgsverspre-
chend die strategische Handhabung von Gerüchten ist, wusste schon der
bereits genannte Francis Bacon: »Wenn nun aber einer dieses Ungeheuer
zu zähmen vermag, es daran gewöhnen kann, ihm aus der Hand zu fres-
sen, es zu beherrschen und anderes Raubzeug damit beizen und erlegen
kann, so ist das eine schöne Sache« (Bacon zitiert nach Neubauer 1998,
106). Gerücht und Macht liegen nicht nur in der Mythologie nahe bei-
einander. »Wer die soziale Technik des Hörensagens beherrscht, mit der
Stimme der Lücke sprechen kann, der beherrscht die hohe Kunst des
Herrschens. Es ist die Kunst, etwas sagen zu können, ohne als Autor nam-
haft gemacht zu werden, die Kunst, der zu sein, der den Pfahl ins Auge des
Gegners bohrt, der, den niemand nennen kann.« (Neubauer 1998, 108).

Gerücht als Informationskompensation

In Krisenzeiten einer Organisation kann das Gerücht nicht vorhandene
Unternehmenskommunikation ersetzen oder dient der Informations-
ergänzung. (vgl. Lauf 1990, 23f). So grassierte in einer Klinik hartnäckig
folgendes Gerücht: »... Haste schon gehört, wir kommen mit Maria-Hilf
zusammen, die »HNO« und »Gyn« bringen nicht genug. Sie werden dann
dichtgemacht«. Im Fortgang dieses Gerüchtes, waren es irgendwann nicht
mehr die beiden Abteilungen, sondern das ganze Haus. An dem Gerücht
war teilweise etwas dran. Die offiziöse Begründung der Fusion redete von
Synergieeffekten in schwierigen Zeiten usw. Irgendwann wussten alle,
man wollte u. a. den Chefarzt, der in Pension ging, nicht kränken. Das
war auch eine Frage des Taktes und deshalb vertretbar. Das Radikalschlie-
ßungsgerücht hörte jedoch erst auf, als die Arbeit normal weiterging,
nachdem »HNO« und »Gyn« geschlossen waren und für die Chirurgie
wieder ein neuer Chef kam. Manchmal ist am Satz des Dichters etwas
dran: »Gerüchte sind meist wahrhaftiger als Tatsachen, Tatsachen deswe-
gen oft verlogener als Gerüchte.« (Yukio 2000, 119). Man kann daraus ler-
nen, dass eine restriktive Informationspolitik Themen nicht zum Schwei-
gen bringt, sondern andere Kommunikationsformen, wie z. B. Gerüchte
und Klatsch, aktiviert.Wenn oben nichts gesagt wird, heißt das nicht, dass
unten nicht geredet wird. Im Übrigen ist es mit vielen, nicht mit allen
Geheimnissen so, dass die anderen schon Bescheid wissen, nur die ver-
meintlichen Geheimnisträger kommen sich noch als exklusiver Zirkel vor,
der diszipliniert still hält. Aber alle Ritzen sind nicht zugekittet. Der Um-
kehrschluss wäre allerdings naiv. Offenheit wird Gerücht und Klatsch
nicht verhindern.
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... noch andere Funktionen des Gerüchts

Mit diesen Beschreibungsversuchen ist die Funktionalität des Gerüchts in
Organisationen natürlich nicht abschließend bestimmt. Beim Nachden-
ken, bis zur Manuskriptabgabe dieses Beitrags, ist mir ein wichtig erschei-
nender Aspekt offen geblieben, auf den ich noch keine genauere Antwort
gefunden habe. Ich vermute, dass der Produktionsgegenstand einer Orga-
nisation und die daraus entstehende Kultur etwas mit der Art und Weise
zu tun hat, wie dort Gerüchte verbreitet und welche Art von Gerüchten
dort verhandelt werden. Die Gerüchte (von Patienten) über die »Heiler-
qualitäten« von Chefärzten gedeihen vermutlich in der streng hierar-
chischen Organisation Krankenhaus besonders gut. Die These wäre, dass
die unterschiedlichen Leitdifferenzen von Systemen (in der Klinik: z. B.
gesund – krank; imHeim: abhängig – unabhängig) zu einer Gerüchtekom-
munikation spezifischer Art führen. Die Leser sind eingeladen, diese Fra-
ge als Mitteilung aufzunehmen und mit mir hierüber in Kommunikation
zu treten.7

4. Gerücht als kulturspezifische Form des Wissens
(in Organisationen)

Wie die Funktion Informationskompensation gezeigt hat, transportieren
Gerüchte für die Organisation relevantes Wissen. Die um Gerüchte wis-
sen, sind Wissende. Ihnen stehen Sichtweisen zur Verfügung, die andere
nicht haben. Wer die Gerüchte kennt, gehört zu den Informierten, die, so
wird unterstellt, wichtige Kanäle haben, durch die sie das Wichtige erfah-
ren. Hausmeister in Altenheimen sind oftmals, jenseits ordentlicher Hie-
rarchie, solche wichtigen »Wissens- und Geheimnis-Krämer«. Neben dem
Gerücht als Wissensinhalt, ist das Gerücht als Gerücht – so die These –
gleichzeitig eine Wissensform, ein funktionsfähiges Kommunikations-
instrument, das geeignet ist, organisationales Wissen zu produzieren.
»Wissen ist nach diesem Verständnis weder ein (archivierbarer) Bestand
noch ein (erlernbarer) Prozess, sondern ist eine Struktur, die es ermöglicht
und erleichtert, mit Information umzugehen, das heißt Information als
neu zu akzeptieren oder als irrelevant abzulehnen und Information mit
anderer Information zu vergleichen und zu dritter Information zu kom-
binieren.« (Baecker 1998, 13). Nach Heinz v. Foerster sind Informationen,
im Unterschied zu bloßen Daten, in der Lage (im Bewusstsein und in der

7 Meine Internetadresse: h.gaertner@katho-nrw.de
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Kommunikation) einen Unterschied herzustellen. Gerüchte schaffen dies
wirklich: Leute merken auf und richten ihre Aufmerksamkeit auf die
Neuigkeit, nehmen auf und geben weiter. Beim Gerüchteverbreiten und
-aufnehmen schlafen deshalb Menschen selten ein. Das Gerücht als Wis-
sen ist paradox: Wer es »erwähnt, meint eine Nachricht und zugleich ihr
Medium, die Botschaft und den Boten.« (Neubauer 1998, 13).

Organisationen brauchen und nutzen zur Bewältigung ihrer Aufgaben
unterschiedliche Arten von Wissen. Hierzu rechnet Dirk Baecker das Pro-
duktwissen, das gesellschaftliche Wissen darüber, was Organisationen
sind undwie sie funktionieren, das Führungswissen, Expertenwissen aller
Art und das Milieuwissen (vgl. Baecker 1998, 6-10). Im Milieuwissen ist –
verkürzt gesagt – gespeichert, wie die Dinge in der Organisation üblicher-
weise laufen und wie man sich zu verhalten hat, damit man morgen noch
dazugehören kann. Dieses Wissen ist soziales Wissen und nicht nur Wis-
sen von Einzelpersonen. Das heißt, dieses Wissen wird im Gedächtnis der
Organisation gespeichert und existiert nicht nur privat in den Köpfen der
einzelnen Mitarbeiter. Jeder, der neu in einer Organisation anfängt merkt
dies. »Es weist Überschneidungen mit dem gesellschaftlichenWissen und
dem Führungswissen auf und es achtet darauf, sich fallweise den Stan-
dards des Produkt- und Expertenwissens anzupassen.« (Baecker 1998, 9).
Das Gerücht ist eine Form, in der weitgehendMilieuwissenweitergegeben
und benutzt wird. Es leistet somit einen Beitrag zur Orientierung in Orga-
nisationen. Der Grund, warum es oft so ungehindert durch die Organisa-
tion marschiert, liegt u. a. darin, dass die Schwelle der Ablehnungswahr-
scheinlichkeit dieses Wissens erstaunlich hoch ist. Dies hängt vermutlich
damit zusammen, dass es beim Gerücht neben dem »Inhalt« (dem kogni-
tiven Teil) in der Regel keine oder nur geringe normative Erwartungen an
weiteres öffentliches Handeln gibt, die üblicherweise zur Ablehnung von
Wissen führen. Aus Gerüchtewissen erwächst kein Anspruch, sein Ver-
halten zu ändern. Deshalb bedrohen Gerüchte in Organisationen nur zu
einem niedrigen Grad die Realitätssicht der Mitarbeiter, ausgenommen
jenen Fall, dass jemand Opfer eines Gerüchts ist. Sehr wohl können Ge-
rüchte die Realitätssicht der Organisation betreffen, in der das Wissen
kommuniziert wird, und so das System bedrohen. Wenn die Organisation
sich entschließt, Gerüchte zu beobachten, entsteht die Chance, auch hie-
ran ihre Realitätssicht zu überprüfen und so zu anderen, vielleicht umfas-
senderen Selbstbeschreibungen zu kommen. So weit muss es mit der Ge-
wissenserforschung der Organisation aber gar nicht gehen. Vielleicht
reicht es schon, mit der dann möglicherweise beobachteten Differenz iro-
nisch-humorvoll umzugehen und die seriösen Selbstbeschreibungen nicht
zu ernst zu nehmen.
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5. Gerücht als Kommunikation in Organisationen

Die Schwierigkeit, etwas über das Gerücht als Kommunikation zu sagen,
besteht darin, dass der Kommunikationsbegriff zu den ausgelutschtesten
Themen zählt, die in der »manageriellen Trainings- und Bildungsland-
schaft« herumliegen. Gleichzeitig beschreibt er jedoch etwas Zentrales,
auch für das Verständnis des Gerüchtes. Ich lade sie deshalb ein, trotz
»Kommunikation«, noch etwas dabeizubleiben und mit dem Text weiter-
zukommunizieren.

Die übliche Sicht: Kommunikation als Übertragungsmodell und seine Auswir-
kung auf die Sehweise des Gerüchts

Üblicherweise wird Kommunikation als Übertragungsmechanismus im
Sender – Empfänger – Modell beschrieben. Ein Sender übermittelt einem
Empfänger eine Botschaft oder eine Informationmittels Zeichensystemen,
die dieser aufnimmt und entschlüsselt usw. Das dahinter stehende Ideal-
Modell ist jenseits der immer wieder vorkommenden Abweichung, die
»störungsfreie Kopiermaschine« (Bardmann 1994), welche die Informati-
on optimal abbildet. Die damit verbundenen Abbildungen in Lehrbüchern
und Seminarskripten haben viele helfende Berufe, so auch Pflegende, seit
ihrer Ausbildung im Kopf, die Leitungsleute aber spätestens seit dem Sta-
tionsleiterkurs. Deshalb muss nicht näher ausgeführt werden, was damit
gemeint ist. Die Übertragung der Information ist allerdings störanfällig
und unterliegt chronisch potentiellen Missverständnissen. Ein Phänomen,
welches wir durch das »Stille Post«-Spielen kennen. Am Ende kann etwas
ziemlich anderes herauskommen, als zu Beginn losgeschickt wurde. Auch
die Kriminalpsychologen hat die Abweichungsvariante bei Zeugenbeob-
achtungen interessiert. Analysiert man das Gerücht mit diesem Kom-
munikationsverständnis, wird man folgerichtig zumeist die Verfälschung
einer wahren Ursprungsquelle feststellen. Durch die wiederkehrendeWei-
tergabe des Gerüchtes entstehen zunehmend Abweichungen gegenüber
dem Original. Das Gerücht wird in dieser Beobachtungsperspektive als
eine fehlgeleitete Information interpretiert, die vom Ursprung abweicht,
ihn damit verfälscht und deshalb Schaden anrichten kann. Mit dieser
Wahrnehmung und Interpretation ist die defizitäre Sicht des Gerüchts
vorgebahnt. Der Weg auf den Sündenzettel und zum Abfallkorb ist folge-
richtig und nicht weit.
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Kommunikation – systemisch gelesen

Die neuere Systemtheorie hat ein anderes Erklärungsmodell von Kom-
munikation entwickelt.8 Aus Platzgründen kann dies hier nicht in der
Breite ausgeführt werden. Es sei nur angemerkt, was für den Gedanken-
gang unerlässlich ist. Wenn es sich bei der Kommunikation um eine wirk-
liche Übertragung handeln würde, müsste ja beim Sender nach der Über-
tragung der Information etwas fehlen und beim Empfänger nach Eingang
der Botschaft mehr da sein. Der Sender hat aber durch die Kommunika-
tion nichts verloren. Es handelt sich offenbar um ein Multiplikations-
phänomen (Luhmann 1991/1992). Nach Luhmann konstituiert sich Kom-
munikation als Einheit aus den Elementen Information, Mitteilung und
Verstehen (vgl. Simon 1997, 19-31). Verstehen ist dabei nicht das Ende,
sondern der Anfang der Kommunikation. Menschen leisten zu dieser Ein-
heit Kommunikation ihre Beiträge. Sie sagen etwas (Information als Mit-
teilung), nehmen etwas auf und verarbeiten dies (Verstehen) und reagieren
erneut darauf (weiterer Anschluss), usw. Was daraus entsteht, so die Dif-
ferenz zu üblichen Informationsübertragungsmodellen, ist die eigenständi-
ge soziale Realität Kommunikation, die über die Beiträge der beteiligten
Subjekte hinausgeht. Nicht alles, was im Bewusstsein der beteiligten Per-
sonen ist, taucht auch in der Kommunikation auf. Wenn während einer
Visite Ärzte und Pflegende alles sagen würden, was sie gerade denken,
würde vermutlich bei den Patienten die Panik ausbrechen. Was wir den-
ken (Bewusstsein) undwas wir kommunizieren sind zwei unterschiedliche
Ebenen.Wenn die Kommunikation prozessiert, wird sie zu einem emergen-
ten sozialen Phänomen, das heißt zu einer Sache, die komplexe Vorausset-
zungen hat (Menschen u. a. erbringen Beiträge und generieren Informati-
on), jedoch aus diesen Voraussetzungen allein nicht zu erklären und daher
auch nicht auf diese Voraussetzungen zu reduzieren ist. Man kennt diesen
etwas kompliziert klingenden Sachverhalt auch aus der manageriellen All-
tagserfahrung: In einer wichtigen Sitzung, wo es um Finanzentscheidun-
gen für ein Projekt geht, nimmt ein Gespräch einen unerwartet ungüns-
tigen Verlauf. Mit einer solchen Wendung hatten die Projektverfechter in
ihrer strategischen Vorplanung der Sitzung nicht gerechnet. Es waren
diesmal sogar einige Leute vorher präpariert, damit nichts schief gehen
konnte. Und doch kam es anderes. Nachdem die Sache schon fast gelau-
fen war, fiel bei einem positiven Statement zur Projektplanung in einem

8 Die ausgearbeiteste Version in: Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2
Bde. Suhrkamp: Frankfurt 1997; zur Weiterentwicklung der systemischen Kommunika-
tionstheorie sehr anregend Baecker, Dirk: Form und Formen der Kommunikation. Suhr-
kamp: Frankfurt a.M. 2005.
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Nebensatz eine kleine kritische Anmerkung zur zeitlichen Angemessen-
heit. Diese Randbemerkung wurde aufgegriffen und wandelte sich immer
mehr in eine Diskussion über die Relevanz des Projektes. Der Fließband-
effekt war nicht aufzuhalten. Demjenigen, der dies ausgelöst hatte, war es
unendlich unangenehm. Der Sitzungsleiter, ein Projektbefürworter, konn-
te nur noch die Notbremse ziehen, und er rettete die Sache, indem er
Wiedervorlage mit gründlicher Diskussion vorschlug. Im Nachhinein wa-
ren alle erstaunt und fragten sich entweder enttäuscht oder erfreut: Was
ist hier eigentlich passiert? Jeder hatte doch damit gerechnet, dass der
Entscheidungsprozess problemlos durchläuft. Die grundsätzliche Nicht-
berechenbarkeit des Verlaufs der Kommunikation erklärt aus drei wichti-
gen Faktoren: Erstens entsteht bei genauer Hinsicht die Information im
Kopf dessen, der die Mitteilung hört. Die Information ist nicht die Abbil-
dung der Mitteilung, sondern sein durch Verstehen erzeugtes Produkt.
Zweitens entscheidet jeder Teilnehmer eines Gesprächs, auf welchen Teil
der Mitteilung er wie reagiert. Damit wird eine Voraussetzung für die
grundsätzliche Unberechenbarkeit des Verlaufs geschaffen, auch wenn
man Wahrscheinlichkeiten zu errechnen versucht. Und drittens wird jede
Kommunikationseinheit zur Voraussetzung für die nächste. In der Tempo-
ralität der Kommunikation wird so die eine Einheit zur Vorlage für die
andere; es werden jeweils neue Voraussetzungen geschaffen. Bei einem
solchen Verständnis ist es unmöglich, »Kommunikation ‘gezielt‘ einzuset-
zen, wenn diese gezielte Kommunikation heißen soll, daß sie als Übertra-
gung bestimmter Bedeutungen von einem Sender (vielleicht von einem
Empfänger) bezweckt werden kann. Denn Kommunikation ist jetzt nicht
mehr Übertragung, sondern Konstruktion.« (Baecker 1998, 53). Bei ge-
nauerer Betrachtung handelt es sich um ein im strengen Sinn formales
Kommunikationsverständnis. Dies wird insbesondere beim Verstehen
deutlich. Verstehen heißt nicht einfach nur, dass ich verstanden habe,
was der andere mir sagen will im Sinne von Empathie, sondern bedeutet
den Prüfvorgang, dass ich an die Kommunikation anschließen kann und
sie weitergeht. Dies beinhaltet auch Missverstehen. Die Kommunikation
ist robust und hält einiges auch an Missverstehen aus. Entscheidend ist,
dass ich im Fortgang der Kommunikation wieder teilnehmen kann. Auch
das kennen wir aus der Alltagserfahrung. Bei Sitzungen schalten wir pas-
sagenweise ab und klinken uns bei Reizwörtern oder interessierenden
Themen wieder ein, ohne dass es störend auffällt oder andere es unbe-
dingt merken müssen.
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Das Gerücht als Kommunikation

Dieses Kommunikationsverständnis hilft, die Dynamik des Gerüchts bes-
ser zu verstehen. Wenn Kommunikation nicht nach dem Übertragungs-
modell funktioniert und Information etwas ist, was im Kopf prozessiert
wird, erklärt sich beim Gerücht die Differenz zur »wahren Quelle«, falls
es diese überhaupt gibt. Gerüchtekommunikation ist Konstruktion aus In-
formation, Mitteilung und Verstehen und kein Abziehbild von einer Ur-
sprungsinformation. Für das Gerücht ist es überhaupt nicht erforderlich,
die Quelle zu kennen. Der »Ursprung« wird abgelöst durch »on l‘a dit«,
man hat gesagt. Das ist für die Legitimation ausreichend. In der Alltags-
kommunikation – wie z. B. im Dialog – gibt es Korrekturschleifen der Be-
teiligten. Sie reagieren auf Mitteilungen und Verstehensangebote und sa-
gen: So hab ich das nicht gemeint; ich bin anderer Meinung usw. Beim
Gerücht entfallen diese Schleifen. Gerüchtekommunikation hat, wenn
sie funktioniert, keine Fremdreferenz. Sie pflanzt sich selbstreferenziell
fort, ohne sich wesentlich von außen irritieren zu lassen. Die Kommunika-
tion modelliert es und indem das Gerücht weitergesagt wird, ergeben sich
Modifikationen hier und da, um die sich niemand sorgt, die niemand ver-
teidigt, denen niemand widerspricht. Das Gerücht rechnet mit Zustim-
mung und kann mit Zustimmung rechnen. Trotzdem verändert sich das
Gerücht nicht völlig. Die empirische Gerüchteforschung lehrt, dass ein
stabiler Kern bleibt. Kommunikation produziert die Mischung von Varie-
tät und Stabilität, die das Gerücht auszeichnet.

Wendet man sich der Operationsweise des Gerüchtes zu, zeigt sich,
dass es nur zustande kommt, wenn es weitergesagt wird. Gerücht entsteht
nur und bleibt nur bestehen über den fortgesetzten Vollzug der Kommuni-
kation. Hierin besteht sein Erfolg und findet es seine Identität. Das Ge-
rücht ist zirkulär. Was es sagt, ist ihm egal. Gegenüber seinen Inhalten ist
das Gerücht promisk. Für das Entstehen des Gerüchts reicht jedoch Wei-
tersagen nicht aus. Es braucht ebenso notwendig die Bereitschaft zur Auf-
nahme. Aufnahme des Gerüchtes gelingt nur, wenn es Anschlussfähigkeit
bei jenem gibt, dem das Gerücht erzählt wird. Es muss eine hinreichende
Resonanz zwischen demGerücht und dem, der es weitersagen soll, geben.
Gerücht und Bote müssen zueinander passen. Wenn jemand sich für das
Gerücht überhaupt nicht interessiert und seinen Inhalt oder die Kom-
munikationsform Gerücht negativ bewertet, kommt es an dieser Stelle
zum Stillstand. Es entstehen dann Fragen: Woher weißt Du das; weißt
Du, ob das stimmt; da hab‘ ich aber anderes gehört. Manchmal wird das
Gerücht verteidigt, aber es braucht für das Überleben selten Verteidigung.
Es verfällt bei Ablehnung ins Schweigen und sucht sich andere Orte und
Personen, um sich fortzupflanzen. Und wenn es schon stabil genug ist,
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weiß es, dass es sie finden wird. Teilhabe an der gleichen Organisations-
kultur ist in der Regel guter Nährboden für dieWeitergabe von Gerüchten.
Gerüchte brauchen in gewisser Weise Gleiches und/oder Ähnliches, dann
gedeihen sie gut. Die Weichenstellung, ob das Gerücht weiterläuft oder
zum Stillstand kommt, lässt sich mit jenem Begriff näher differenzieren
den Niklas Luhmann »Thematisierungsschwelle« genannt hat (vgl. Luh-
mann, 1981, 53-73). Beim Gerücht ist diese Schwelle niedrig. Dies liegt
einerseits daran, dass die Quelle das »man sagt« ist und somit Zurechnun-
gen zu Personen schwer sind und andererseits, wenn es sich beim Inhalt
um Personen handelt, diese abwesend sind. Damit ist der Einspruch der
Moral als Ausdruck der Missachtung gegenüber dem Gerücht un-
wahrscheinlicher geworden. Verlässt das Gerücht die homogenen Inter-
aktionszirkel in der Organisation und begibt sich auf die Ebene der Ent-
scheidungszusammenhänge der Organisation, also in der Regel in die
Hierarchie, nimmt die Thematisierungsschwelle zu. Denn dort kann, es
muss nicht, legitimerweise mit Berufung auf Rationalität und unter Zitati-
on anderer Beobachtungsperspektiven nachgefragt werden. Es erfolgt ein
Transformationsprozess, der andere Realitäten zum Zuge kommen lässt.
Wenn dies geschehen ist, hat es bei Entscheidungen schon manche über-
raschendeWende gegeben. Vermutlich unterscheiden sich die Thematisie-
rungsschwellen auch von Organisation zu Organisation.Wenn die gelebte
Organisationskultur wirklichMissachtung gegenüber dieser Kommunika-
tionsform transportiert, hat es das Gerücht schwerer.9 Es verschwindet
nicht, sondern sucht sich in der Organisation Interaktionszusammenhän-
ge, die sich genügend von der Organisation absetzen, um Gerüchtekom-
munikation zuzulassen. Und es kann sich darauf verlassen, dass es sie
gibt.

Wenn sich der Klatsch die Kommunikationsform des Gerüchtes sucht

Bei Gerüchten über Personen geschieht Kommunikation mit mindestens
zwei Teilnehmern über einen oder mehrere Abwesende. Der oder die nicht
Anwesende(n) sind dabei Gegenstand des Gerüchts. Abhängig vom Ge-
rüchteinhalt kann der Abwesende dabei zum Opfer werden (Negativbe-
wertung), oder aber in die Rolle des Helden geraten (Positivbewertung). So
z. B. die Gerüchte über die Omnipotenz der Sanierer. DieArt der Bewertung
des Inhaltes ist beim Gerücht, falls es sie gibt, offen. Auch muss man die
Person auf die sich das Gerücht bezieht, nicht unbedingt persönlich ken-

9 Es ist evident, dass dies nicht automatisch mit der Trägerschaft von Einrichtungen kor-
reliert; entscheidend ist, was real abgelehnt wird und was nicht.
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nen. In diesen zwei genannten Merkmalen (Nähe und Bewertung) kann
sich das Gerücht vom Klatsch unterscheiden. »Von der Interaktion aus
gesehen, heißt Klatsch: Verzicht auf die Einheit von Thema und Adressat
als Ausdruck der Missachtung. Wer klatscht, nutzt die Abwesenheit der
Abwesenden aus, um ihr Verhalten einer moralischen Beurteilung zu un-
terziehen, das er in ihrer Anwesenheit nicht wählen oder nicht durchhal-
ten würde.« (Kieserling 1998, 395). Klatsch kann sich aber der Form des
Gerüchtes bedienen; er schlüpft in das Gewand des Gerüchtes: So z. B. in
jenes, dass die neue Pflegedirektorin mit demGeschäftsführer, der gleich-
zeitig Verwaltungsdirektor ist, ein Verhältnis hätte und dass dies der
Grund für ihre Nachgiebigkeit in der Betriebsleitung sei. Wenn sie von
Gesamtinteressen des Hauses und dem Ende des Berufsgruppenegoismus
redet, sagt das Gerücht: Das sind die Worte ihres Lovers, glaubt ihr nicht.
Gemeinsam ist beiden, dass Klatsch wie das Gerücht in Organisationen
öffentlich geächtet und lustvoll privat und informell praktiziert wird.

Wege und Orte der Gerüchtekommunikation

Für die Weitergabe des Gerüchts werden unterschiedliche Medien be-
nutzt. In Organisationen ist es vorzugsweise die mündliche Weitergabe.
Das Gerücht ist dort eine mündliche Form des Wissens; aber auch Mas-
senmedien sorgen für die Weitergabe von Gerüchten.10 Die Art des Wei-
tergebens ist jene des »Hörensagens«. Und jeder kann teilnehmen, weil
(fast alle) die Regeln des Hörensagens kennen. Wenn man sich Gerüchte
erzählt, muss man sich nicht unbedingt gegenübersitzen und anschauen.
Wenn dies dennoch geschieht, sind die Türen der Dienstzimmer meist
geschlossen. Gerüchte werden mitgeteilt, nach Besprechungen in den
Ecken der Konferenzzimmer. Man kann dies auch gut beim Gehen tun; un-
terwegs auf dem Gang beim Rückweg von der Cafeteria nach demMittag-
essen oder auf demWeg in eine andere Station oder ins Labor. Es geht gut
nebenbei, wenn man in die gleiche Richtung schaut; auch im Taxi auf dem
Weg zum Bahnhof und beim Warten auf dem Zug am Bahnsteig, wenn
man nebeneinander steht. Auch beim schnellen Hereinschauen oder der kur-
zen Zigarettenrast im »unreinen Raum«. Die Umgangssprache hat ebenso
einen alten Übermittlungsweg bewahrt. Etwas auf dem »Latrinenweg« er-
fahren, verweist auf die Latrinen (öffentliche Toiletten) als wichtige öffent-
liche Kommunikationsorte in der römischen Stadt. Wer antike Städte, wie
z. B. »Ostia Antiqua« in der Nähe von Rom oder »Vaison la Romaine« in

10 Eines der wichtigen Bücher über das Gerücht trägt den Untertitel »das älteste Massen-
medium der Welt«. Vgl. Kapferer, Gerüchte.
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der Nähe von Orange in Südfrankreich kennt und dort die Latrinen (öf-
fentlichen Klos) gesehen hat, versteht unmittelbar, was gemeint ist. Hier
konnte beim morgendlichen Nebeneinandersitzen das Neueste, so auch
das Gerücht, mitgeteilt werden. Auch heute noch sind die Waschbezirke
der Toiletten Orte der Weitergabe. Das Gerücht sucht den Schutz der In-
timität in geschlossenen Räumen, aber auch – und vielleicht sogar bevor-
zugt – Übergangsräume, die Anonymität suggerieren, wie z. B. Gänge,
Bahnsteige oder Zugabteile. Diese Orte haben keine Zuordnung zu Per-
sonen und Funktionen, wie Büros undDienstzimmer, sondern sind öffent-
licher Raum, in dem man untertauchen kann, obwohl es das Risiko gibt,
dass dann doch jemand mithört, der einen kennt. Wie das Gerücht seine
Quelle vergisst, kann man hier, ohne räumlich dingfest gemacht zu wer-
den, leicht kommunizieren. Gerüchte sind ja oftmals schnell gesagt und
brauchen keinen tiefen Diskurs.

6. Die Beobachtung des Gerüchts als (soziales) System

Achtet man auf unsere Sprache, fällt auf, dass dem Gerücht eine eigene
Existenzform zugeschrieben wird. Es wird aktiv und handelnd gedacht,
breitet sich aus, sickert durch, grassiert wie eine Seuche (vgl. Neubauer
1998, 210ff). Diese Vorstellung kommt wohl nicht von ungefähr. Ein Ergeb-
nis der Geschichte des Gerüchtes von Hans-Joachim Neubauer ist, dass es
vielfach als eigenständige Macht gesehen wurde, mit schillerndem Bedeu-
tungswandel. Im attischen Kult wurde Pheme, der Göttin des Gerüchts,
sogar ein Altar errichtet. Pheme göttergleich rückt hier in den Götterhim-
mel auf. Schon der antike Geschichtsschreiber Hesiod beobachtete:
»Ganz verschwindet es nie das Gerede, wenn einmal viele Leute im Mun-
de es führen, es ist selbst eine Gottheit« (Hesiod, zitiert nach Neubauer
1998, 31) Pheme theios, ist jedoch gebunden an die menschliche Stimme.
»Das Gerücht gehört zwei Sphären zugleich an, der der Götter und der der
Menschen. Zeus setzt es in Gang, die Menschen kommunizieren es. In
Konkurrenz zum Rationalen, zum Logos und zur schriftlichen Tradition
bewahrt die pheme so etwas wie ein kollektives Gedächtnis.« (Neubauer
1998, 33 u. 40f). Die römische fama wird vielgestaltiger: Ruhm, öffentliche
Meinung, Ruf, Gerede und Gerücht. Als Gerücht trägt Fama in Vergils
Aeneis die Züge einer Person: »Allso gleich geht Fama durch Lybiens
mächtige Städte. Fama, ein Übel, geschwinder im Lauf als irgendein an-
dres, ist durch Beweglichkeit stark, erwirbt sich Kräfte im Gehen, klein
zunächst aus Furcht, dann wächst sie schnell in die Lüfte, schreitet am
Boden einher und birgt ihr Haupt in die Lüfte.« (Vergil, zitiert nach Neu-



Management jenseits der Rationalität ...

130

bauer 1998, 59). Fama als Kind der Hoffnung und Verzweiflung verfügt als
göttliche Stimme über elementare Macht. In der antiken Vorstellung mit
der Verbindung von Gottheit und Mensch beim Vollzug des Gerüchts ist
es möglich, gleichzeitig die »Einheit des Gerüchts und zugleich die Viel-
zahl seiner Teilnehmer in einem kohärenten Bild zu denken.« (Neubauer
1998, 73).

Diese in der Geschichte zu findende Paradoxie thematisiert einen
Sachverhalt, der die Architektur des Gerüchts präzise benennt. Sozialwis-
senschaftlich beobachtet, konvergiert er – so meine These – mit dem Ver-
ständnis des Gerüchts als soziales System. System meint ja in erster Linie
eine Beschreibungsform, die sich durch die Differenz zu Umwelten konstitu-
iert. Die hier vor allem interessierende Differenz meint das Gerücht im
Unterschied zu anderen Kommunikationsformen in der Organisation. Nur
unter dieser Differenzprämisse wird die Rede vom System als »Kommuni-
kationssystem« oder der »Organisation als System« nicht unangemessen
ontologisiert. Nach Niklas Luhmann sind soziale Systeme, im Unterschied
zu psychischen Systemen, die über Bewusstsein prozessieren, durch Kom-
munikation konstitutiert. Als Typen sozialer Systeme benennt er die Ge-
sellschaft, Organisationen und Interaktionen (vgl. Luhmann 1984). Sozia-
le Systeme fallen nicht vomHimmel, sondern entstehen, indemMenschen
hierzu ihre Beiträge leisten. An der Organisation lässt sich dies leicht er-
klären. DurchKommunikation vonGründern, Trägern, Mitarbeitern, Füh-
rungskräften, Kunden, entsteht in Zeit (!), d. h. über die Geschichte einer
Organisation hinweg, ein Regelsystem, das sich von den Einzelmenschen
ablöst und ihnen als eigenständige Erwartungsstruktur entgegentritt. Unter
dieser Prämisse wird auch der zunächst befremdliche Umstand nachvoll-
ziehbar, dass Mitarbeiter zur inneren Umwelt des Systems gerechnet wer-
den. Jeder, der neu eine Arbeit beginnt, merkt aber diesen Eigen-Sinn der
Organisation deutlich. Der gleiche Entstehungsmechanismus wirkt auch
in Interaktionssystemen, wie z. B. in einem Team. Auch dort bilden sich
Regeln aus, die als Erwartungsstruktur den Mitgliedern entgegentreten.
Interaktionssysteme haben nur vielfach einen anderen Stabilitätsgrad
und bisweilen eine begrenztere Lebensdauer; sie sind zumeist flüchtiger
als die Organisation. Auch das Gerücht lässt sich als Interaktionssystem
beschreiben. Es ist durch Beiträge vonMenschen entstanden, löst sich von
diesen ab und tritt seiner Umwelt, d. h. jenen, die es weitergeben, als ei-
gene Erwartungsstruktur entgegen. Die Antike wählt zur Beschreibung
der Eigenständigkeit und Stabilität des Gerüchts die Personifizierung zur
Gottheit. In der Terminologie der Systemtheorie lässt sich sagen: Soziales
System. Hat das Gerücht den kritischen Punkt überschritten und sich, in
der Sprache Vergils »im Gehen Kräfte erworben«, ist eine eigenständige
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soziale Kommunikationsrealität entstanden. Menschen greifen es auf, sa-
gen es weiter und modellieren es durch ihre Mitteilung und durch ihr Ver-
stehen, aber es ist nicht ihr Eigentum. Selbstreferenziell und autopoietisch
setzt es sich fort und sucht sich die Umwelten, die mit ihm etwas anfangen
können und wollen. Weitergabe macht es dann stabil, bis es seine Funk-
tion wieder verliert. Es ist in der Regel nicht von langer Dauer. »Wie ein
großer, gemeinschaftlicher Kaugummi verliert das Gerücht allmählich
und unvermeidlich seinen Geschmack.« (Kapferer 1997, 132). Der An-
schluss in der Organisation geht verloren und es verdunstet.

7. Wirkung und Abwehr des Gerüchts

Gerüchte haben, auch wenn sie versandet oder zum Stillstand gekommen
sind, ihre Auswirkungen. Nach dem Gerücht ist nichts mehr gleich, auch
wenn nicht mehr darüber gesprochen wird. Dies gilt selbst dann, wenn
man dem Gerücht nicht glaubt. »Der Besitzer eines Fast-food-Ladens
musste erleben, dass selbst seine treuesten Kunden ausblieben, nachdem
ihn ein Gerücht beschuldigt hatte, man habe Rattenknochen bei ihm ge-
funden. Er stellte fest, dass seine Kunden nicht mehr zu ihm kamen, weil
ihnen manchmal der Gedanke durch den Kopf ging, Rattenfleisch zu es-
sen, und das ihnen den Appetit verdarb. Und trotzdem glaubten sie kein
Wort von diesemGerücht.« (Kapferer 1997, 335). Dieses Beispiel zeigt zwei
Gesichtspunkte, welche die Schwierigkeiten bei der Abwehr der Wirkun-
gen des Gerüchtes deutlich machen. Einerseits beeinflussen uns Gedan-
ken, auch wenn wir nicht an sie glauben, vor allemwenn sie mit Gefühlen
verbunden sind, und andererseits ist ein Dementi »niemals die Löschung
einer Information, sondern die Speicherung zweier zusätzlicher Informa-
tionen.« (Kapferer 1997, 335). Das Gerücht ist mit dem Dementi nicht ver-
schwunden; manche erfahren durch das Dementi erst davon. Die Schwie-
rigkeit des Dementis besteht darin, dass es sich auf etwas bezieht, was
nicht existieren soll. Die Botschaft käme leichter an, wenn es hieße: Es
stimmt gar nicht, dass der Chefarzt »ins Hildegardis« weggeht, er geht an
die Uni-Klinik. Am ehesten ist das Gerücht wohl zu stoppen, wenn es
lokalisierbar ist und sich im Anfangsstadium befindet. Eindeutig zuorden-
bare und allgemein erfolgsversprechende Strategien scheint es allerdings
nicht zu geben. Die Gegenstrategie kommt am Einzelfall offensichtlich
nicht vorbei, was der systemischen Sichtweise des Gerüchts entspricht.
In Organisationen scheint das Gerücht zu kippen, wenn bezeugte Gegen-
realität unabweisbar ist, wie dies in unserem Fusionsbeispiel der Fall war.
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Dann ist es plötzlich besser, davon nicht mehr zu reden; manche ergreift
sogar die »organisationale Amnesie«: »...Daran habe ich doch nie ge-
glaubt.«

Der Kampf gegen das Gerücht nimmt vor allem in Krisenzeiten zu.
Während eines Krieges, oder aktueller und auf einer völlig anderen Ebene
bei »Monicagate« in Washington wurden Gerüchte offensichtlich als ge-
fährlich eingeschätzt. Zur Abwehr des Gerüchts nutzte man länderüber-
greifend in verschiedenen Zeitepochen unterschiedliche Methoden. Zur
Gerüchteprophylaxe wurde in den 50er Jahren in Berliner Betrieben Pla-
kate eingesetzt mit diagonal verlaufenden Riesenohren und dem Text:
»Gerüchte finden stets geneigte Ohren – Überlege, bevor Du etwas wei-
tersagst.« (Neubauer 1998, 185) Auch im Dritten Reich wurden Plakate zur
Gerüchteabwehr verwandt (z. B. »Schäm dich Schwätzer«). Die Methoden
erweitern sich um Telefondienste, bis zu der Einrichtung von so genann-
ten rumor clinics (Gerüchte-Kliniken) und rumor control centers in Ame-
rika.11 Ehrenamtliche Gerüchteaufseher spitzten die Ohren und hörten,
was geredet wird; sie bilden ein Netzwerk des Lauschens und versorgten
die lokale »rumor clinic« mit Nachschub, der dort aufbereitet und ver-
arbeitet wurde. Gerüchte aufspüren hat offensichtlich genauso Spaß ge-
macht, wie Gerüchte zu verbreiten. Die eingängige Losung war: »Kill a
Rumor Today«! (Neubauer 1998, 193) Auch Prozesse gegen Verursacher
von Gerüchten und Kopfgeld für das Aufspüren von Gerüchteverbreitern
gehört zum Abwehrrepertoire, vor allem von Firmen. Die Franzosen ha-
ben eine Stiftung zur Erforschung und Aufklärung von Gerüchten gegrün-
det, die einen Telefondienst unterhält (vgl. Kapferer 1997, 345).

8. Zum Ende noch: ... und die Moral von dem Gerücht?

Es ist wohl deutlich geworden, dass manmit demGerücht lebenmuss und
nicht nur dies. Die Kommunikationsform Gerücht hat für die Organisati-
on offensichtlich eine differenzierte Funktionalität, die nicht einfach er-
setzbar ist. Die Inhalte des Gerüchtes sind vielfältig und nicht zwangsläu-
fig negativ. Das Ausmaß von Gerüchtekommunikation sagt vermutlich

11 »Bei diesem Gerüchtekrankenhaus handelt es sich um eine wöchentliche Kolumne in
der Lokalzeitung... Hier und in den auf diesen Artikel nachfolgenden weiteren clinics
sollten kriegsrelevante Gerüchte ermittelt und vernichtet werden. Diese rhetorische se-
arch and destroy-Kampagne in SachenGerücht wird bis zum Ende des Jahres 1943 mehr
als vierzig miteinander vernetzten amerikanischen und kanadischen clinics Modell ste-
hen bei der Operation am offenen Herzen der kollektiven Vorstellungen«, Neubauer
1998, Fama, 177.
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etwas über die Organisation selbst aus. Der entsorgte Abfall kehrt dann
unvermutet zurück und kann zum diagnostischen Kriterium werden.
Wird das Gerücht bekämpft und dämonisiert – wie dies in der Geschichte
immer wieder geschehen ist –, sollte man nicht vergessen, dass man sich
lediglich auf der anderen Seite des gleichen Phänomens bewegt, der »Gu-
ten«, die das »Böse« bekämpft. Welch ein Glück, dass man aus erkennt-
nistheoretischen Gründen nicht die zwei Seiten einer Sache gleichzeitig
sehen kann. Dies geht nur nacheinander. Sonst würde bei durchschnitt-
licher Wahrnehmung auffallen, dass man sich auf dem gleichen Terrain
bewegt und der Genuss wäre etwas gestört. Aber es gibt unbestreitbar
auch dies: Gerüchte schaffen auch Opfer, sie können Menschen schaden.
Ermahnungen dies sein zu lassen, werden sie nicht verhindern. Auch
wenn es eine Ablehnungskultur gegenüber solchen Kommunikationsfor-
men gibt, kann man sich darauf verlassen, dass es innerhalb jeder Organi-
sation so viel Differenz zu sich selber gibt, dass das Gerücht seine Netz-
werke finden wird. Da sich für das Gerücht und seine möglichen Folgen
zumeist nur schwer jemand haftbar machen lässt, werden Sanktionen
auch wenig bewirken. Während sich die Leute beim Gerüchte-Verbreiten
gut auskennen, sind sie beim Gerüchte-Abwehren hilfloser. Das Phäno-
men ist uns zwar nah, aber seine Gestalt und seine Logik in Sprache zu
fassen, ist schwierig; wir sind in der Regel nicht gewohnt, auf der Meta-
ebene darüber zu reden. Deshalb ist es m. E. nützlich, sich mit diesem
Kapitel organisationaler Kommunikation zu beschäftigen. Um mehr zu
verstehen, wie es funktioniert und was und wen es wie meint. Man erträgt
dann vielleicht etwas gelassener, wenn das Gerücht einen selbst (be-)trifft
und lässt ihm seinen selbstreferentiellen Lauf. Oder man mischt vielleicht
mit im Spiel der Kommunikation, um zu sehen, was sich kommuniziert.
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3. Teil
»Die Strukturen«
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Organisationskulturen und -subkulturen:
Eine Herausforderung für das Kooperations-
management am Beispiel der Psychiatrie
Johannes Jungbauer

1. Einleitung

Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen sind heute in aller Re-
gel durch die multiprofessionelle Kooperation von Ärzten, Psychothera-
peuten, Sozialarbeitern, etc. geprägt. Dies bietet die große Chance, den
vielfältigen und komplexen Anforderungen im Kontakt mit Klienten oder
Patienten optimal gerecht zu werden. Andererseits kann berufliche Plura-
lität auch Kommunikationsprobleme und Konfliktpotentiale bedingen –
sowohl im Hinblick auf die kollegiale Zusammenarbeit innerhalb einer
Einrichtung (z. B. in einer Rehabilitationsklinik) als auch im Hinblick auf
die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einrichtungen. So kann
Multiprofessionalität in einem Tätigkeitsfeld (z. B. in der Gemeindepsy-
chiatrie) durchaus Probleme im Hinblick auf die interinstitutionelle Ko-
operation mit sich bringen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn in verschie-
denen Einrichtungen divergierende Professionslogiken und -ideologien
dominieren und sich bei einer Kooperation miteinander reiben. Aber auch
innerhalb einer Einrichtung kannMultiprofessionalität Konfliktpotentiale
beinhalten. So gibt es – je nach Berufszugehörigkeit – unterschiedliche
»Zuständigkeiten« und berufsspezifische Tätigkeiten im Kontakt mit den
Klienten. Diese funktionelle Arbeitsteiligkeit geht häufig mit strukturellen
Macht- und Statusunterschieden einher. Beispielweise werden bis heute
die wichtigsten Leitungs- und Managementpositionen in Krankenhäusern
von Ärzten bekleidet, während die anderen Berufsgruppen in der organi-
sationalen Hierarchie weiter unten zu finden sind. Auf einer anderen Ebe-
ne bedeutet Multiprofessionalität innerhalb einer Einrichtung eine große
Vielfalt beruflicher Identitäten und berufsbezogener Rollenerwartungen,
die sich u. a. im »Image« der jeweiligen Berufsgruppen widerspiegeln.

Vor diesem Hintergrund kann es kaum verwundern, dass in multipro-
fessionellen Gesundheits- und Sozialdiensten meist keine homogene Or-
ganisationskultur existiert – vielmehr gibt es unterschiedliche subkulturel-
le Muster, die z.T. in Konkurrenz zueinander stehen. Die Konkurrenz
dieser Subkulturen kann durch den Status der jeweiligenMitarbeiter (z. B.
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Hauptamtliche vs. Ehrenamtliche), die jeweilige berufliche Sozialisation
oder die Stellung in der Hierarchie der Einrichtung determiniert sein. Im
vorliegenden Beitrag soll herausgearbeitet werden, warum »Multikultura-
lität« die Kooperation im multiprofessionellen Team behindern oder sogar
Konflikte hervorrufen kann. Dazu wird in einem ersten Schritt das Kon-
zept der Organisationskultur vorgestellt, wobei insbesondere auf das Kon-
zept von Schein (2003) rekurriert wird. Exemplarisch werden danach zwei
unterschiedliche Subkulturen in psychiatrischen Institutionen beschrie-
ben: die »medizinische Kultur« und die »soziale Kultur«. Auf dieser
Grundlage wird dargelegt, warum die Beschäftigung mit Organisations-
kulturen wichtig für Führungskräfte in multiprofessionellen Sozial- und
Gesundheitsdiensten ist. Geht man nämlich davon aus, dass die Integrati-
on unterschiedlicher Professionen und Professionskulturen eine Füh-
rungsaufgabe im Sinne des Kooperationsmanagements darstellt, so müs-
sen Führungskräfte »Kulturkenner« sein, die unterschiedliche Kulturen
analysieren können und in der Lage sind, im Rahmen eines kooperativen
Führungsstils kulturspezifische Erfordernisse mitzudenken.

2. Zum Begriff der Organisationskultur:
Das Kultur-Ebenen-Modell

Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich der Begriff »Organisationskultur«
zunehmend zu einem zentralen Konzept in den Management-Wissen-
schaften entwickelt. Die in diesem Zusammenhang entwickelten Ansätze
begreifen unter Bezugnahme auf anthropologische und konstruktivistische
Sichtweisen jede Organisation als »Miniaturgesellschaft« (Schreyögg
1999), die ihre eigene soziale Realität kreiert. Über tagtägliche Interaktio-
nen bilden sich bei denMitgliedern einer Organisation (z. B. denAngestell-
ten eines Unternehmens) spezifische Sicht- und Handlungsweisen heraus,
die zu kognitiven Strukturierungsmustern »gerinnen«. Dabei entfaltet sich
ein kollektives kulturelles Gesamtsystem, die Organisationskultur.

Eine umfassende Darstellung der verschiedenen theoretischen Ansät-
ze und Modelle zum Thema »Organisationskultur« würde den Rahmen
des vorliegenden Kapitels sprengen; ein empfehlenswerter Überblick hier-
zu findet sich bei Neubauer (2003). In diesem Kapitel soll exemplarisch
das Kultur-Ebenen-Modell von Edgar Schein (2003) dargestellt werden,
weil es sich m.E. besonders gut für die Analyse von unterschiedlichen
(Sub-)Kulturen in Gesundheits- und Sozialdiensten eignet

Als Sozialpsychologe vertritt Schein eine evolutionäre Perspektive: Or-
ganisationen und Organisationskulturen entwickeln sich in enger Bezie-
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hung zur Unternehmensführung. Aus diesem Grund hält es Schein für
unerlässlich, dass sich Führungskräfte mit der Analyse von Organisations-
kulturen beschäftigen. So ist eine differenzierte Kulturanalyse u. a. hilf-
reich für das Verständnis subkultureller dynamischer Prozesse innerhalb
einer Organisation. Konflikte und mangelhaftes Teamwork lassen sich oft
zutreffender als Störungen der interkulturellen Kommunikation begreifen.
Damit ist es auch besser möglich, effiziente Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen. Ferner ist eine Kulturanalyse hilfreich, um die Auswirkungen von In-
novationen und Reformen in Organisationen adäquat zu verstehen. Dies
könnte z. B. die Einführung neuer Technologien und Strukturen betreffen,
die u.U. eine Bedrohung etablierter (Sub-)Kulturen nach sich zieht.

Was genau ist nun Organisationskultur, und was ist ihr Sinn bzw. ihre
Funktion? Zunächst kann ganz allgemein festgestellt werden, dass »Kul-
tur« offenbar etwas ist, was von den Mitgliedern einer Gruppe geteilt und
gemeinsam vertreten wird. Dazu gehören:
& Wiederkehrende Verhaltensweisen in der Interaktion (z. B. Sprache, Tra-
ditionen, Rituale etc.);

& Gruppennormen (implizite Maßstäbe und Verhaltensregeln);
& Bekundete Werte (öffentlich vertretene Prinzipien);
& Offizielle Philosophie (Ideologie, Leitbild, Politik);
& Spielregeln (stillschweigend akzeptierte Regeln, z. B. die Art undWeise,
wie es in einer Einrichtung »läuft«);

& Klima (Ambiente, Umgangsformen, Stimmung zwischen den Mitarbei-
tern);

& Denkgewohnheiten (gemeinsamer kognitiver Rahmen, der den Grup-
penmitgliedern Wahrnehmungen, Gedanken und Sprache vorgibt);

& Gemeinsame Bedeutungen (Übereinkunft der Gruppenmitglieder hin-
sichtlich der Bedeutung von Ereignissen);

& Symbole mit Integrationskraft (Schein 2003, 21 ff).

Unter Bezug auf sozialpsychologische Konzepte fragt Schein nach den
Funktionen einer Kultur und unterscheidet zwei wesentliche Herausforde-
rungen, die alle Gruppen zu bewältigen haben: (1) Überleben, Wachstum
undAnpassung; sowie (2) interne Integration, die das tägliche Zusammen-
arbeiten sicherstellt. Auf dieser Grundlage kommt der Autor zu folgender
Definition von Organisationskultur:

»Organisationskultur ist ein Muster gemeinsamer Grundannahmen,
das eine Gruppe zur Bewältigung von Problemen der externen Anpassung
und der internen Integration entwickelt hat – und das hinreichend gut
funktioniert hat, um es als gültig zu betrachten und deshalb neuen Mit-
gliedern zu vermitteln ist, damit diese die Probleme in der richtigenWeise
wahrnehmen, denken und fühlen.« (Schein 2004, 12; Übers. d. Verf.).
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Zur Analyse von Kulturen schlägt Schein ein Modell vor, in dem drei
unterschiedliche Ebenen unterschieden werden. Diese Ebenen sind in
komplexer Weise miteinander verwoben und reichen von sichtbaren Phä-
nomenen über Werte bis hin zu tief verwurzelten, unbewussten Grund-
annahmen (vgl. Abbildung 1):

Artefakte 

Wertvorstellungen 

Basisannahmen 

Symbolsystem sichtbarer 
Phänomene, Strukturen und 
Prozesse, Interaktionsformen, 
Verhaltensweisen 

Ziele, Strategien, Ge- und Verbote, 
Unternehmensphilosophie, 
offizielles Leitbild 

Grundlegende Anschauungen, Welt- 
und Menschenbilder, meist 
unbewusst, selbstverständlich, 
unverhandelbar

Abbildung 1: Das Kultur-Ebenen-Modell von Schein (2003)

(1) Die oberste Ebene beinhaltet sogenannte Artefakte; dabei handelt
es sich um ein Symbolsystem beobachtbarer Verhaltensweisen, Interaktio-
nen und Phänomene; hierzu gehören u. a. die Ausstattung der Räume,
Logos, bestimmte Sprachformen, unausgesprochene Kleidungsvorschrif-
ten, Umgangsformen und Rituale, aber auch Geschichten und Legenden,
die unter den Mitarbeitern kursieren. Zwei kleine Beispiele zur Illustrati-
on: Die Mitarbeiter einer psychosozialen Beratungsstelle bemühen sich,
im Umgang miteinander »Mensch zu bleiben«, es wird ein herzliches, qua-
si-familiäres Miteinander gepflegt, Kollegen umarmen einander bei der
Begrüßung etc. Die Räumlichkeiten sind gemütlich gestaltet und mit
Grünpflanzen dekoriert, die Sprache ist informell-privat, die Kleidervor-
schrift eher salopp (Distanz zu Krawattenträgern). Einen deutlichen Kon-
trast hierzu stellen die Artefakte eines Versicherungsunternehmens dar:
Hier wird größter Wert auf eine seriöse Gesamtwirkung und die strenge
Beachtung konservativer Codes gelegt; Begrüßungen finden mit festem
Handschlag statt. Der Umgangston ist höflich, aber sachlich, der Sprach-
stil formell-distanziert, der Kleidungsstil businessorientiert (Distanz zu
Cordhosenträgern). Artefakte wie diese sind von Außenstehenden leicht
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zu beobachten, aber u. U. schwer hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Or-
ganisationskultur zu entschlüsseln.

(2) Die mittlere Ebene umfasst Wertvorstellungen und Verhaltensstan-
dards. Sie beinhalten Ge- und Verbote, an denen sich Organisationsmit-
glieder orientieren und die ihr Verhalten steuern. So mag es z. B. in einer
psychosozialen Beratungsstelle als selbstverständlich gelten, sich enga-
giert und solidarisch für die Klienten einzusetzen. Der gute Mitarbeiter
ist »selbstlos« und nötigenfalls immer bereit, im Dienst der »guten Sache«
auch Überstunden in Kauf zu nehmen (Wertvorstellung: »Die Starken sol-
len den Schwachen helfen«). Auch in einem Versicherungsunternehmen
ist es möglicherweise üblich, Überstunden zu machen – aber vor einem
völlig anderen normativen Hintergrund: Der gute Mitarbeiter ist hier leis-
tungsfähig und maximal leistungsbereit, und er stellt sich ganz in den
Dienst des Unternehmens (Wertvorstellung: »Karriere machen zu Recht
nur die Besten«).

(3) Die unterste Ebene beinhaltet Basisannahmen, also bestimmte
Weltanschauungen und anthropologische Prämissen. Basisannahmen be-
ziehen sich auf das Wesen des Menschen, seine Beziehungen zu seiner
sozialen Umwelt sowie aufWirklichkeit und Zeit. Sie umfassen daher u. a.
Vorstellungen über anzustrebende Handlungen und Haltungen sowie
über die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Solche anthro-
pologischen Basisannahmen sind meist unbewusst und werden nicht in
Frage gestellt. Sie werden als etwas so Selbstverständliches angesehen,
dass sie in den Bereich des Nicht-Verhandelbaren fallen und dass abwei-
chende Meinungen ohne Überlegung abgelehnt werden. So können z. B.
bei Mitarbeitern einer psychosozialen Beratungsstelle in kirchlicher Trä-
gerschaft ein christliches Menschenbild und das Ideal einer solidarischen
Gesellschaft zu den Basisannahmen gehören. Bei den Mitarbeitern eines
Versicherungsunternehmens sind hingegen Leistungsorientierung und
eine utilitaristische Gerechtigkeitsauffassung als Basisannahmen wahr-
scheinlich.

Wie Schein (2003) darlegt, kann eine adäquate Analyse von Organisa-
tionskulturen nur bei Berücksichtigung aller drei Ebenen erfolgen. So ist
die Entschlüsselung von Artefakten oder von Wertvorstellungen schwie-
rig, wenn die zu Grunde liegenden Basisannahmen der Mitarbeiter nicht
bekannt sind. Wichtig ist eine differenzierte Kulturanalyse im Hinblick
auf die Analyse von Störungen und Konflikten sowie im Hinblick auf Ver-
suche, Organisationskulturen zu beeinflussen bzw. zu gestalten.
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3. Organisationsübergreifende und organisationsinterne
Subkulturen

Innerhalb einer Organisation kann es eine übergreifende gemeinsame
Kultur geben. Dies ist etwa dann der Fall, wenn sich die Mitarbeiter eines
Verbandes in hohem Maße mit ihrer Organisation identifizieren und des-
sen Normen als verbindlich erachten. Der vom Management üblicherwei-
se gewünschte Idealfall ist es, das sich alle oder zumindest die meisten
Mitarbeiter als Teil des Ganzen fühlen und sich solidarisch für die gemein-
same Sache engagieren (»corporate identity«). Allerdings gibt es keines-
wegs nur homogeneOrganisationskulturen, sondern auch eine große Viel-
falt subkultureller Muster innerhalb einer Einrichtung oder eines
Tätigkeitsfeldes. In der Praxis finden wir sowohl organisationsübergrei-
fende Subkulturen als auch Subkulturen innerhalb einer Organisation.

Neubauer (2003) nennt eine ganze Reihe von unterschiedlichen
Formen organisationaler Subkulturen: Ein bekanntes Beispiel für organi-
sationsübergreifende Subkulturen sind Berufskulturen (»professional cul-
tures«). So ist es etwa möglich, dass die Mitarbeiter verschiedener Einrich-
tungen aufgrund des selben Hochschulstudiums und einer ähnlichen
berufsbezogenen Sozialisation die gleiche Subkultur aufweisen, obwohl
die Organisationskultur ihrer Arbeitgeber sehr unterschiedlich sein mag.
Beispielsweise fühlen sich Diplom-Psychologen, die bekanntermaßen in
sehr unterschiedlichen Profit- und Non-Profit-Organisationen tätig sind,
oft in hohem Maße einer spezifischen Psychologen-Subkultur verpflich-
tet. Ferner existieren auch Subkulturen innerhalb einer Einrichtung oder
einer Organisation. Diese können unter Umständen identischmit den vor-
handenen intraorganisationalen Berufskulturen sein. Denkbar ist auch,
dass verschiedene vertikale Teilsysteme innerhalb einer Organisation
(z. B. Abteilungen, Stationen etc.) eine eigene Subkultur entwickeln. Nicht
zuletzt können auch in horizontalen Teilsystemen (z. B. auf der Leitungs-
ebene) Gemeinsamkeiten wahrgenommen werden, die zur Entwicklung
einer eigenen Subkultur führen. Darüber hinaus existieren zuweilen auch
lokale Subkulturen. Bekannt sind z. B. Unterschiede zwischen Einrichtun-
gen im ländlichen oder im großstädtischen Umfeld; ferner gibt es Gemein-
den, die in bestimmten Bereichen ausgeprägte lokale Traditionen aufwei-
sen. So gibt es z. B. in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia seit über
50 Jahren eine lokale Kultur der vorschulischen Kinderbetreuung, von der
vielfältige Impulse für Erziehung und Kleinkindpädagogik ausgehen
(»Reggio-Pädagogik«, vgl. Dreier 2006).

Im Sozial- und Gesundheitswesen finden wir regelmäßig Einrichtun-
gen und Bereiche, die zwei oder mehr subkulturelle Muster aufweisen.
Dies kann insbesondere dann zu Komplikationen führen, wenn Subkultu-
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ren in Konkurrenz geraten oder wenn kulturbedingte Missverständnisse,
Konflikte oder Animositäten zwischen den Protagonisten der vorhande-
nen Subkulturen entstehen. Für Management und Führungskräfte in mul-
tiprofessionellen Gesundheits- und Sozialdiensten stellt sich deswegen
nicht nur die Frage, wie sich kulturbedingte Konflikte lösen lassen, son-
dern auch die Frage, wie eine starke Gesamtkultur gefördert werden kann,
die als integrative Klammer für unterschiedliche Subkulturen fungiert
und die kollegiale Kooperation fördert (Neubauer, 2003).

4. Subkulturen in psychiatrischen Einrichtungen

4.1 Vorbemerkung

Auch in der modernen Psychiatrie, die in der Regel durch eine multipro-
fessionelle Zusammenarbeit von Ärzten, Psychotherapeuten, Sozialarbei-
tern, Ergotherapeuten etc. geprägt ist, existieren unterschiedliche Subkul-
turen. Dabei handelt es sich zum Teil um organisationsübergreifende
Berufskulturen, die sich sowohl in stationären und ambulanten Versor-
gungseinrichtungen (z. B. psychiatrische Kliniken, Ambulanzen und Bera-
tungsstellen) als auch in Einrichtungen des komplementären, »lebenswelt-
lichen« Sektors finden (z. B. Übergangswohnheime, betreutes Wohnen,
sozialpsychiatrische Dienste etc.). Insbesondere in größeren Einrichtun-
gen (z. B. psychiatrische Kliniken mit vielen Mitarbeitern) stehen sich
auch verschiedene organisationsinterne Subkulturen gegenüber, die be-
rufsbezogen, funktionsbezogen oder hierarchiebezogen sein können.
Wie Uffelmann (1998) darlegt, bilden in psychiatrischen Kliniken ärztliche
Kultur, Pflegekultur, Verwaltungskultur, Patientenkultur usw. ein gerade-
zu unversöhnliches Konglomerat von Theorien, Zielsetzungen, Bedürfnis-
sen und sprachlichen Besonderheiten, so dass eine homogene psychiatri-
sche Organisationskultur im Sinne einer »corporate identity« nur sehr
schwer zu realisieren sei. Im Folgenden sollen exemplarisch zwei Subkul-
turen in der Psychiatrie beschrieben werden, die sowohl organisations-
intern als auch organisationsübergreifend existieren und die offen oder
verdeckt in Konkurrenz bezüglich ihres Geltungsanspruchs stehen: Die
medizinische Kultur und die soziale Kultur (vgl. Tabelle 1):
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Medizinische Kultur Soziale Kultur

Artefakte Weißer Kittel
Korrekt-distanzierte
Umgangsformen
Statusbewusster Habitus
Akademischer Sprachstil
Medizinische Fachsprache
Eher weniger Patientenkontakt
Alltagsparadigma:
Patientenvisite unter Zeitdruck

Legere Kleidung
Zwanglos-lockere
Umgangsformen,
kumpelhafter, zuweilen
anbiedernder Habitus
Bewusst unprätentiöser
Sprachstil
Eher viel Patientenkontakt
Alltagsparadigma: Teetrinken
mit Patienten

Wertvorstellungen Effektivität und Effizienz
Wissenschaftlichkeit
Fokussierung auf
psychiatrische Problematik des
Patienten
Eher erkrankungsorientierte
Herangehensweise
Der Patient als Behandlungsfall
Systematisch-schematische
Handlungsstrategien
Distinktion: Distanz zu
unwissenschaftlicher
»Kuschelpädagogik«

Emanzipatorischer Anspruch
Ganzheitliche Sichtweise des
Patienten
Eher lebensweltorientierte
Herangehensweise
Der Patient als
gleichberechtigter Partner
(»Klient«)
Intuitiv-spontane
Handlungsstrategien
Distinktion: Distanz zu
Technokratie und »kaltem
Ärztezynismus«

Basisannahmen Hippokratischer Eid
Finale Verantwortlichkeit für
Prozesse und Ergebnisse
Intellektuelle Überlegenheit
und legitimer
Führungsanspruch der
Mediziner
Eher affirmative Haltung zum
psychiatrischen Hilfesystem

Ideal einer gerechten,
egalitären Gesellschaft
Anspruch des humaneren
Instrumentariums
Strukturelle Kränkung durch
Assistenzfunktion
Eher kritische Haltung zum
psychiatrischen Hilfesystem

Tabelle 1: Medizinische und soziale Kultur im Vergleich

4.2 Die medizinische Kultur

Die medizinische Kultur wird prototypisch von Psychiatern und z.T. von
Psychotherapeuten vertreten. Sie orientiert sich in erster Linie an einem
psychiatrisch-kurativen Paradigma, d. h. das primäre Ziel der Arbeit mit
dem Patienten ist eine rasche Symptomreduktion und Wiederherstellung
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des Gesundheitszustandes quo ante. Der Kontakt zum Patienten wird oft
durch eine fürsorglich-patriarchalische Grundhaltung geprägt (traditio-
nelle Variante) oder aber durch einen Dienstleistungs-Ethos (moderne Va-
riante). Letzterer beinhaltet u. a. den Anspruch, die Behandlung nach neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnissen durchzuführen und dabei die
Patienten als Kunden zu betrachten. Dabei werden auch ökonomische
Kriterien wie Effektivität und Effizienz von Interventionen berücksichtigt
(Qualitätskriterien: »Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit, Wirtschaftlich-
keit«). Ärzte werden als die Hauptzuständigen für alle Belange der psychi-
atrischen Behandlung und Rehabilitation betrachtet. Anderen Professio-
nen wird demzufolge eine Assistenzfunktion zugeschrieben Die psychi-
atrische Kultur beansprucht allgemein eine intellektuelle Überlegenheit,
die Deutungshoheit über den jeweiligen »Fall« und die operative Führung
bei allen Entscheidungen, die Behandlung und Rehabilitation von Patien-
ten betreffen. Die Beziehungsgestaltung zum Patienten wird vor allem aus
instrumentellen Gründen als wichtig erachtet (z. B. zur Verbesserung der
Compliance bei der Medikamenteneinnahme).

4.3 Die soziale Kultur

Die soziale Kultur wird von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, z.T.
auch von Psychotherapeuten, Ergotherapeuten und Pflegekräften vertre-
ten; allerdings gibt es bisweilen auch Ärzte, die sich gleichsam als »Dis-
sidenten« ihrer Zunft der sozialen Kultur verpflichtet fühlen. Sie orientiert
sich in erster Linie an einem ganzheitlichen, lebensweltbezogenen Para-
digma und einem emanzipatorischen Anspruch, der nicht selten auf psy-
chiatriekritischen Annahmen fußt. Ihre Zuständigkeit definiert die soziale
Kultur weit über den akuten Behandlungskontakt hinaus. Angestrebt wird
ein partnerschaftlicher Kontakt auf gleicher Augenhöhe, der den Patien-
ten nicht nur als Träger einer psychischen Krankheit sieht (wie dies häufig
der medizinischen Kultur unterstellt wird), sondern als »Psychiatrieerfah-
renen« ernst nimmt. Die soziale Kultur will den Patienten und dessen
Angehörige in einen gleichberechtigten Dialog mit professionellen Mit-
arbeitern integrieren (Beispiel: Psychoseseminare). Häufig ist eine Solida-
risierung mit den Patienten festzustellen. Die Beziehungsgestaltung zum
Patienten wird nicht instrumentell, sondern vielmehr als »Wert an sich«
betrachtet, der die Arbeit erst legitimiert. Die soziale Kultur sieht sich zu
Unrecht lediglich in einer nachgeordneten Funktion; sie beansprucht für
sich, das umfassendere, humanere und letztlich effektivere Instrumenta-
rium zu haben. Insofern sieht sie sich als wichtiges Korrektiv der medizi-
nischen Kultur.
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Unter einer kommunikationspsychologischen Perspektive wird deut-
lich, warum die Konkurrenz von medizinischer und sozialer Kultur sehr
leicht zu zwischenmenschlichen Komplikationen, Zerwürfnissen und Ar-
beitsstörungen führen kann.Wie Schulz vonThun (2004) anmerkt, geht es
bei Konflikten sehr häufig um grundlegende Werte: »Wenn mir etwas hei-
lig ist, bin ich besonders verletzlich und dann auch notwehr-bösartig,
wenn jemand gegen dieses mir Heilige verstößt oder sogar verächtlich
darauf herumtrampelt« (Schulz von Thun 2004, 42). In Abbildung 2 sind
typische Werthaltungen von medizinischer und sozialer Kultur gegen-
übergestellt, die per se keinen Widerspruch darstellen, sondern vielmehr
in einem dialektischen Ergänzungsverhältnis zueinander stehen. Gleich-
wohl stellen diese Werte häufig die Basis für gegenseitige Schuldzuwei-
sungen von medizinischer und sozialer Kultur dar.

„Wir stehen für 
Partnerschaftlichkeit und 
eine ganzheitliche Sicht

des Patienten“.

„Wir stehen für 
Wissenschaftlichkeit, 

Effektivität und
Effizienz“.

„Ihr mit Eurer naiven
Kuschelpädagogik!“

„Ihr mit Eurem kalten
Ärztezynismus!“

VORWURFVORWURF

Soziale Kultur Medizinische Kultur

Abbildung 2: Medizinische und soziale Kultur im Wertequadrat

In der Konfiguration desWertequadrats betrachtet handelt es sich um eine
Polarisierung, wenn an sich zusammengehörige, sich gegenseitig ergän-
zende Werte auseinander gerissen werden, so dass sich die eine Kultur
für einen, die andere Kultur für den anderen stark macht. Die Konflikt-
parteien betonen in ihren Angriffenmeist die negativen Aspekte und Fehl-
formen der jeweils konkurrierenden Werthaltungen – in verbalen Aus-
einandersetzungen gehen Unterstellungen und Vorwürfe schnell und
gern »unter die Gürtellinie«. Charakteristische Folgen einer solchen ge-
genseitigen Abwertung sind mangelhafte Kooperation, Einschränkungen
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der Kommunikation und des zwischenmenschlichen Kontakts oder ge-
genseitiges Ignorieren.

Zum Schluss dieses Abschnitts sollen zwei Praxisbeispiele verdeutli-
chen, wie die Konkurrenz von medizinischer und sozialer Kultur die Ko-
operation im multiprofessionellen Team behindern oder Konflikte zwi-
schen verschiedenen Einrichtungen hervorrufen kann:

Beispiel 1: In einer psychiatrischenTagesklinik ordnet der Stationsarzt
nach einem Familiengespräch an, dass der noch bei den Eltern lebende
25-jährige Patient so bald wie möglich einen Platz im Betreuten Wohnen
erhalten soll. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Patienten in seiner Auto-
nomieentwicklung zu fördern und eine »heilsame« Distanz zum über-
fürsorglichen Elternhaus herzustellen. Der Arzt beauftragt daher den So-
zialarbeiter der Tagesklinik damit, Kontakt mit einer entsprechenden
Einrichtung aufzunehmen und sich um die Kostenübernahme zu küm-
mern. Der Sozialarbeiter reagiert im Gespräch reserviert auf die Anwei-
sung des Stationsarztes. In der Folge zeigt er nur geringes Engagement bei
der Erledigung seines Auftrags; unterschwellig torpediert er sogar die An-
ordnung des Arztes, indem er dem Patienten zu verstehen gibt, dass er
natürlich auf keinen Fall gegen seinen Willen im Betreuten Wohnen »un-
tergebracht« werden darf. Als dies dem Stationsarzt hinterbracht wird,
kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der sich auf der Sta-
tion zwei »Konfliktlager« bilden. In der Supervision ergibt sich über-
raschend, dass der Sozialarbeiter durchaus der Ansicht ist, dass es für
den Patienten gut wäre, in einer eigenen Wohnung zu leben. Allerdings
ist er keineswegs mit der Art und Weise einverstanden, in der diese Ent-
scheidung erfolgte – der Arzt hatte wesentliche Wertvorstellungen und
Basisannahmen der sozialen Kultur außer Acht gelassen. Gemäß seinem
Verständnis von Partnerschaftlichkeit hätte der Sozialarbeiter zuvor kon-
sultiert bzw. in die Überlegungen des Arztes mit einbezogen werden müs-
sen; auch hätte der Plan, einen Platz im Betreuten Wohnen zu organisie-
ren, gemeinsam mit dem Patienten und dessen Familienangehörigen
besprochen werden müssen, statt dies »selbstherrlich« anzuordnen.

Beispiel 2: Dem Oberarzt einer psychiatrischen Klinik kommt zu Oh-
ren, dass Patienten nach ihrer Entlassung von den Sozialarbeitern einer
Tagesstätte für psychisch Kranke darin bestärkt werden, die verordnete
Medikation zu reduzieren. Bei etlichen dieser Patienten ist es in letzter Zeit
zu einer erneuten psychotischen Krise gekommen. Er beschwert sich beim
Psychiatriekoordinator der Stadt über die »unverantwortliche« Hand-
lungsweise der Sozialarbeiter, die das »eigenmächtige« Verhalten der Pa-
tienten unterstützen. Er beschließt, bei Patienten, die bekanntermaßen
Klienten dieser Tagesstätte sind, künftig »vorsichtshalber« eine Depotme-
dikation anzuordnen. Aus Sicht der Sozialarbeiter in der Tagesstätte, de-
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renHandlungsweisen in der sozialen Kultur verwurzelt sind, stellt sich der
Sachverhalt aber ganz anders dar: Gemäß ihres emanzipatorischen An-
spruchs, die Klienten zu mehr Selbstbestimmung zu ermutigen (»empo-
werment«) statt über sie zu bestimmen, bestärken sie diese auch in einem
eigenverantwortlichen Umgang mit Medikamenten. Hierzu gehört eben
auch die eigenverantwortliche Reduktion der verordnetenMedikamenten-
dosis oder ggf. auch das eigenverantwortliche »Experiment« eines Abset-
zens. Sie gehen davon aus, dass Klienten, die sich nicht selbst für die
Medikamente entschieden haben, sondern »nur« der Anweisung des Arz-
tes folgen, die Medikamente ohnehin meist wieder absetzen. Den Ärzten
der psychiatrischen Klinik hingegen wird unterstellt, die Patienten man-
gelhaft oder falsch zu informieren, Angst zu machen, unter Druck zu set-
zen und keine Alternativen zu den Medikamenten aufzuzeigen. Vor die-
sem Hintergrund verwundert es nicht, dass es zwischen der Klinik und
der Tagesstätte seit Jahren kaum noch direkte Kommunikation gibt; es
dominieren wechselseitige Abwertungen, Schuldzuweisungen und Feind-
bilder.

5. Organisationskultur als Führungsaufgabe

5.1 Vorbemerkung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde dargelegt, dass Multiprofes-
sionalität in Sozial- und Gesundheitsdiensten sehr wahrscheinlichmit un-
terschiedlichen berufsbezogenen Subkulturen einhergeht, die sowohl in-
nerhalb einer Einrichtung als auch einrichtungsübergreifend existieren.
Am Beispiel der Psychiatrie wurde gezeigt, dass offene oder verdeckte
Konkurrenz von Subkulturen die Kooperation der Mitarbeiter und die Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Einrichtungen nachhaltig beeinträchti-
gen kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint Organisationskultur als Führungs-
aufgabe. Im folgenden werden einige Aspekte beschrieben, die im Mana-
gement multiprofessioneller Sozial- und Gesundheitsdienste Berücksich-
tigung finden können und sollten: Ausgehend von einer differenzierten
Kulturanalyse stellt sich die Frage nach einem interinstitutionellen Koope-
rationsmanagement sowie einer kooperativen Führung innerhalb einer
Einrichtung (intrainstitutionelles Kooperationsmanagement) – beides un-
ter Berücksichtigung der existierenden Organisationskulturen. Abschlie-
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ßend wird auf das Thema einer möglichen Kulturveränderung als Füh-
rungsaufgabe im Sinne der Organisationsentwicklung eingegangen.

5.2 Kulturanalyse

Es geht zunächst darum, die eigene Organisationskultur und ggf. vorhan-
dene Subkulturen zu analysieren, um auftretende Probleme in der Koope-
ration zwischen Mitarbeitern und mit anderen Einrichtungen besser zu
verstehen. Eine Kulturanalyse ist allerdings anspruchsvoll und keinesfalls
mit einfachen Erhebungsmethodenwie z. B. einem Fragebogen durchführ-
bar. Neben der prinzipiellen Schwierigkeit, ein geeignetes Instrument mit
den »richtigen« Fragen zu entwickeln, ist die Erfassung kollektiver Annah-
men und Konstrukte durch individuelle Befragungen problematisch.
Schein (2003) schlägt deswegen einen Gruppen-Workshop zur Dechiffrie-
rung der Organisationskultur vor. Dazu wird eine Gruppe von mehreren
Mitarbeitern gebildet, die ggf. unterHinzuziehung eines externen Beraters
die eigene Organisationskultur reflektiert. Als Ausgangspunkt eignet sich
z. B. ein aktuelles Problem oder ein strategisches Vorhaben in einer Ein-
richtung. In mehreren Schritten werden nun die Bestimmungsstücke der
eigenen Kultur bzw. Subkultur benannt, wobei die Oberflächenebene der
unmittelbar sichtbaren, aber u.U. schwer zu entschlüsselnden Artefakte
am Anfang steht. Im weiteren Verlauf werden die tieferliegenden und
schwieriger zu erfassenden Wertvorstellungen und Basisannahmen iden-
tifiziert (vgl. Schein 2003, 69 ff.).

5.3 Interinstitutionelles Kooperationsmanagement

In den Managementwissenschaften bezieht sich der Begriff »Kooperati-
onsmanagement« primär auf die Gestaltung und Steuerung von Beziehun-
gen zwischen verschiedenen Unternehmen und Organisationen (vgl. z. B.
Schuh/Friedli/Knurr 2005). Ziel von interinstitutionellem Kooperations-
management ist es, die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organi-
sationen und ihren Führungskräften zu verbessern, Konflikte zu lösen
oder ihnen vorzubeugen. Insbesondere, wenn unterschiedliche Organisa-
tionskulturen aufeinandertreffen (z. B. bei Firmenübernahmen, Fusionen
oder Joint Ventures), erfordert Kooperationsmanagement die Fähigkeit
zur Analyse und Integration divergierender oder konkurrierender Kultu-
ren. Wie Schein (2003) anhand von Beispielen aus dem Wirtschaftsleben
darlegt, ist ein kultursensibles Kooperationsmanagement beispielsweise
häufig der entscheidende Faktor für erfolgreiche Joint Ventures.
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Analog dazu erscheint interinstitutionelles Kooperationsmanagement
auch im non-profit-Bereich notwendig, etwa um die Zusammenarbeit mul-
tiprofessioneller Dienste und Einrichtungen im Gesundheitswesen zu ko-
ordinieren. In diesem Sinne sollte Kooperationsmanagement Aufgaben
der Vernetzung, der Kommunikation und der Beziehungspflege zwischen
unterschiedlichen Einrichtungen bzw. den Hauptakteuren der Einrichtun-
gen umfassen. Indessen wird interinstitutionelles Kooperationsmanage-
ment im Gesundheits- und Sozialwesen nur relativ selten professionell
praktiziert. Die Kontaktpflege und Vernetzung mit anderen Einrichtun-
gen, deren Angebote die eigenen Klienten in Anspruch nehmen sowie
mit weiteren Institutionen, die für die Belange und Interessen der Klienten
zuständig sind, wird in der Regel nicht als Führungsaufgabe angesehen,
sondern delegiert (z. B. an Sozialarbeiter). Initiativen zur Vernetzung, In-
formation und zu Round-Table-Gesprächen finden häufig auf freiwilliger
Basis statt und gehen auf individuelle Initiativen zurück. Trotzdem gibt es
auch Ansätze für gelingendes Kooperationsmanagement im o.g. Sinne. So
bieten störungsspezifische Kompetenznetze im Gesundheitswesen (z. B.
zu Depression, Schlaganfall oder Demenz) hervorragende Chancen für
interinstitutionelles Kooperationsmanagement. Weiterhin gibt es zuneh-
mend Kommunen, die die Koordination und Vernetzung von Gesund-
heits- und Sozialdiensten als zentralen Aufgabenbereich von speziell hier-
für zuständigen Mitarbeitern definieren.

So gibt es z. B. heute in zahlreichen Kommunen einen Psychiatrie-
koordinator, die für die Vernetzung stationärer, ambulanter und komple-
mentärer psychiatrische Institutionen zuständig ist und sich dafür ein-
setzt, vorhandene Angebote möglichst gut aufeinander abzustimmen.
Beispielsweise ist es oft eine Aufgabe eines Psychiatriekoordinators, die
Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der Erwachsenpsychiatrie und
der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie zu verbessern. Schließlich geht
es auch um die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Behörden und
Institutionen außerhalb der Psychiatrie (Jugendamt, Erziehungsbera-
tungsstellen etc.). Dies kann z. B. wichtig sein, wenn geeignete Angebote
für Familien bereitgestellt werden sollen, in denen ein Elternteil psychisch
erkrankt ist. Diese Aufgabenbeschreibung macht deutlich, dass sich ein
Psychiatriekoordinator um die Zusammenarbeit von Einrichtungen küm-
mert, deren Mitarbeiter unterschiedlichen Kulturen angehören und deren
berufliches Handeln auf unterschiedlichen Professionslogiken basiert.
Aus diesem Grund erfordert dessen Kooperationsmanagement ein hohes
Maß an kultureller Sensibilität und sozialer Kompetenz. Gerade am
Schnittpunkt von medizinischer und sozialer Kultur ist es eine große He-
rausforderung, von den Vertretern unterschiedlicher Einrichtungen ernst-
genommen zu werden und als »allparteilicher« Mediator zwischen ver-
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schiedenen Interessen und Positionen zu vermitteln (vgl. Montada/Kals
2007).

5.4 Kooperative Führung

Auf der intrainstitutionellen Ebene zielt Kooperationsmanagement auf die
gute Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Mitarbeitern und Be-
rufsgruppen einer Einrichtung ab. Intrainstitutionelles Kooperations-
management erfordert in hohem Maße soziale Managementkompetenzen
– erst durch sie lässt sich eine konstruktive Kommunikationskultur in ei-
ner Einrichtung, Abteilung oder Station entfalten (Neubauer 1999). Umge-
kehrt wirkt sich deren Fehlen wahrscheinlich negativ auf die kollegiale
Zusammenarbeit und die Interaktion mit den Klienten sowie deren Be-
findlichkeit aus: Wenn sich Mitarbeiter nicht in ihrem Handeln und ihrer
Haltung respektiert fühlen, wenn laufend über ihre Köpfe hinweg gehan-
delt wird und keine Mitwirkung an relevanten Entscheidungsprozessen
möglich ist, können innere Kündigung, Burn-out und Mobbing die Folge
sein (vgl. Schreyögg 1998). Intrainstitutionelles Kooperationsmanagement
kann daher primär als Realisierung eines kooperativen Führungsstils auf-
gefasst werden. Dies umfasst die Herstellung einesmotivierendenArbeits-
klimas, die Förderung von Kommunikation zwischen unterschiedlichen
Hierarchieebenen, die Vermittlung bei Konflikten zwischen Mitarbeitern
bzw. Mitarbeitergruppen sowie geeignete Maßnahmen der Teamentwick-
lung. So sollten z. B. Vorgesetzte in einer psychiatrischen Klinik möglichst
regelmäßige Teambesprechungen organisieren, sich explizit für die Belan-
ge aller Mitarbeiter interessieren, sie um die Artikulation ihrer Meinung
bitten, ihren fachlichen Rat einholen und ihnen ihre Wertschätzung für
ihren menschlichen und fachlichen Beitrag zur gemeinsamen Arbeit deut-
lich machen. Ein kooperativer Führungsstil umfasst ferner kulturelle Sen-
sibilität, also die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme in Bezug auf die
unterschiedlichen kulturellen Referenzsysteme der Mitarbeiter. Aus-
gehend von der Kulturanalyse einer Einrichtung sollten Führungsaufgabe
geeignete Rahmenbedingungen schaffen, um die Koexistenz und Koope-
ration unterschiedlicher (Sub-)Kulturen zu fördern und einen multidiszip-
linären Diskurs zwischen deren Protagonisten initiieren. Wenn es gelingt,
diesen Diskurs ko-kreativ zu gestalten, also allen Seiten gleichermaßen
Geltung zu verschaffen, wird es mittelfristig möglich sein, eine integrative
Organisationskultur aufzubauen (Willke 1997). Diese kann gerade des-
halb als integrative Klammer zwischen den verschiedenen Subkulturen
wirken, weil sie die Widersprüchlichkeit, das Nicht-Wissen und auch die
Hilflosigkeit und Ohnmacht auf Patientenseite wie auf Mitarbeiterseite
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kommunizierbar macht und ertragen hilft (Uffelmann 1998). Wenn etwa
in einer psychiatrischen Klinik derartige Kommunikationsstrukturen und
Führungsmuster etabliert werden, stehen die Chancen gut, dass Konflikte
und Arbeitsstörungen zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Sub-
kulturen abnehmen und die Bereitschaft zur Kooperation zunimmt.

5.5 Kulturveränderung als Führungsaufgabe

Wenn man bedenkt, wie bedeutsam eine Organisationskultur für das
Denken, Fühlen und Handeln der Mitarbeiter ist, erscheint es nahezu
zwingend, die Steuerung, Beeinflussung und Veränderung von Kulturen
als Managementkompetenz zu begreifen. Die Praxis zeigt indessen, dass
Organisationskulturen in aller Regel sehr veränderungsresistent sind –
schließlich haben sie sich ja aus Sicht von deren Protagonisten bewährt,
um interne und externe Anforderungen erfolgreich zu bewältigen. So
stellt sich die Frage, ob man Organisationskulturen und -subkulturen
überhaupt gezielt ändern kann, oder ob man einfach mit ihnen zurecht-
kommen muss. Zu dieser Frage finden sich in der Fachliteratur recht un-
terschiedliche Positionen. Schreyögg (2002) merkt in diesem Kontext an,
dass es sich bei jeder Kultur um ein gewachsenes Muster kollektiver Sozi-
alsysteme handelt, das sich nicht einfach planmäßig durch ein neues er-
setzen lässt – allenfalls könne eine bestehende Organisationskultur über
einen umfassenden Dialog mit den Mitarbeiten allmählich modifiziert
werden. Systemtheoretisch gesehen unterliegt allerdings ohnehin jedes
Sinnsystem schon automatisch einer Modifikation, wenn es von den »Kul-
turträgern« selbst reflektiert wird (vgl. Schein 2003). Ganz sicher wäre es
jedenfalls naiv, Organisationskulturen durch »gezielte« Maßnahmen wo-
möglich kurzfristig verändern zu wollen. Es ist vielmehr davon auszuge-
hen, dass Organisationskultur – zumal in ihren tieferen, unbewussten
Ebenen – nur begrenzt und langfristig beeinflusst werden kann. Selbst
wenn man davon ausgeht, dass die reflektierte Gestaltung von Organisa-
tionskultur eine Führungsaufgabe darstellt, sollte daher nicht von »Kultur-
management«, sondern vielmehr von »kulturbewusstem Management«
gesprochen werden (vgl. Neubauer 2003).

Wie Hofstede (1993) pointiert herausgearbeitet hat, ist Kultur zwar ein
»weiches« Merkmal, doch erfordern tiefgreifende Kulturveränderungen
»harte« Maßnahmen. Harte Maßnahmen können strukturelle Verände-
rungen sein wie z. B. die Schließung von Abteilungen bzw. Stationen oder
die Reorganisation ganzer Einrichtungen. Weiterhin sind prozessbezoge-
ne Veränderungen möglich, wie z. B. die Einführung neuer Behandlungs-
und Therapieverfahren, die Neuordnung von Zuständigkeiten und die Ab-
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schaffung von Kontrollmaßnahmen. Ferner sind Kulturveränderungen oft
auch mit signifikanten Veränderungen auf der Ebene des Personals und
der Hierarchieebenen verbunden. Weiche Maßnahmen wie z. B. Mitarbei-
terfortbildungen allein sind ungeeignet zur Änderung von Organisations-
kultur: »Fortbildungsprogramme ohne Unterstützung harter Veränderun-
gen gehen meist nicht über Lippenbekenntnisse hinaus und sind reine
Geldverschwendung.« (Hofstede 1993, 227).

Als Beispiel für eine tiefgreifende Kulturveränderung mag die soge-
nannte Psychiatriereform in den letzten 30 Jahren dienen. Lange Zeit galt
die Psychiatrie als »totale Institution« mit oligarchischen Machtstruktu-
ren, in der Patienten »unter elenden menschenunwürdigen Umständen«
(Finzen/Schädle-Deininger 1979) verwahrt, unterdrückt und fehlbehan-
delt wurden. Im Jahr 1971 beauftragte der deutsche Bundestag die Bundes-
regierung zur Durchführung einer »Enquête« über die Lage der Psychia-
trie. Dies eingesetzte Sachverständigenkommission zeigte in ihrem
Bericht zahlreiche Missstände auf und empfahl eine Reihe von harten Ver-
änderungsmaßnahmen, um den Wechsel von einer kustodialen zu einer
therapeutisch und rehabilitativ ausgerichteten Psychiatrie zu erreichen.
Entsprechend dieser Empfehlungen kam es u. a. zu einer erheblichen Ver-
kleinerung und Umstrukturierung der bislang sehr großen Nervenheil-
anstalten, der Öffnung geschlossener Stationen und zur Schaffung neuer,
kleinerer und gemeindenaher Einrichtungen, wie z. B. Wohngruppen,
Heimen und Tagesstätten für psychisch Kranke. Der Ausbau der soge-
nannten »komplementären«, lebensweltlichen Versorgungsangebote er-
forderte nicht zuletzt auch die Mitwirkung neuer Berufsgruppen wie z. B.
Sozialarbeiter und Psychotherapeuten. Neben der medizinischen (häufig
rein medikamentösen) Behandlung wurden neue Therapie- und Betreu-
ungsangebote eingeführt, wie z. B. Soziotherapie, Ergotherapie und be-
treutes Wohnen. Im vorliegenden Zusammenhang ist bedeutsam, das die
skizzierten harten Veränderungen der psychiatrischen Versorgung nicht
nur eine wesentliche Verbesserung für die Patienten darstellten, sondern
auch eine allmähliche Kulturveränderung der gesamten Psychiatrie und
der in ihr existierenden Subkulturen bewirkt haben. Wichtige Indikatoren
für diese Kulturveränderung sind insbesondere ein verändertes Selbstver-
ständnis der Mitarbeiter, der Anspruch einer humanen, ganzheitlichen
Behandlung auf unterschiedlichen Ebenen und die Sicht der psychisch
Kranken als prinzipiell gleichberechtigte Partner. Naturgemäß zeigt sich
dieser Kulturwandel in komplementären psychiatrischen Einrichtungen
(in denen die oben beschriebene soziale Subkultur dominiert) besonders
ausgeprägt, doch sind kulturelle Veränderungen auch in psychiatrischen
Kliniken oder psychiatrischen Abteilungen von Krankenhäusern durch-
aus sehr deutlich.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein über oberflächliche
Veränderungen hinausgehender Kulturwandel in sozialen Organisationen
langjährige Ausdauer und eine nicht nachlassende Aufmerksamkeit aller
Beteiligten erfordern. Wenn größere Kulturveränderungen angestrebt
werden, sollte idealerweise in regelmäßigen Abständen eine differenzierte
Kulturdiagnose vorgenommen werden. So können entsprechende Ent-
wicklungen sowohl für die Führungs- als auch auf der Mitarbeiterebene
sichtbar gemacht werden, was die Bereitschaft und Motivation für weitere
Veränderungsprozesse erhöht.

Weiterführende Literatur

Neubauer, W., Organisationskultur. Stuttgart: 2003.
Schein, E.H., Organisationskultur. Köln 2003.
Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership. San Francisco 2004.

Zitierte Literatur

Dreier, A., Was tut der Wind, wenn er nicht weht? Begegnungen mit der
Kleinkindpädagogik in Reggio Emilia. Weinheim 2006.

Finzen, A. & Schädle-Deininger, Unter elenden menschenunwürdigen
Umständen. Die Psychiatrie-Enquete. Werkstattschriften zur Sozialpsy-
chiatrie. Band 25. Wunstorf, Rehburg-Loccum 1979.

Fittkau, W. Kommunikation – ein bestimmendes Mittel von Organisati-
onskulturen. Integrative Therapie 23 (1997) 181 – 202.

Hoffmann-Richter, U. / Finzen, A., Organisationskulturen in der Psychia-
trie. Integrative Therapie 21 (1995) 115 – 134.

Hofstede, G.H., Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen – Organisatio-
nen – Management. Wiesbaden 1993.

Montada, L. / Kals, E., Mediation. Ein Lehrbuch auf psychologischer
Grundlage. Weinheim 2007.

Neubauer, W., Organisationskultur. Stuttgart: 2003.
Neubauer, W., Führen und Leiten in sozialen Organisationen. In: P. Bos-

kamp / R. Knapp (Hg.), Führung und Leitung in sozialen Organisatio-
nen. Handlungsorientierte Ansätze für neue Managementkompetenz.
Neuwied 1999, 75 – 108.

Schein, E.H., Organisationskultur. Köln 2003.
Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership. San Francisco 2004.



Organisationskulturen und -subkulturen ...

156

Schreyögg, A., Coaching in Kliniken – eine professionelle Alternative zur
Supervision. In: D. Eck (Hg.), Supervision in der Psychiatrie. Bonn:
1998, 287 – 300.

Schreyögg, A., Organisation. Wiesbaden 1999.
Schuh, G. / Friedli, F. / Knurr, M.A., Kooperationsmanagement. München

2005.
Schulz vonThun, F., Klarkommenmit sich selbst und Anderen: Kommuni-

kation und soziale Kompetenz. Reinbek 2004.
Uffelmann, P., Die Organisationskultur als Basiskonzept. In: D. Eck (Hg.),

Supervision in der Psychiatrie (S.). Bonn 1998, 263 – 275.
Willke, H., Kultur der Komplexität. Die systemischen Qualitäten der re-

sponsiven Organisation. Integrative Therapie 23 (1997) 167 – 181.



Patrick Fränkel

157

Kooperation kommunaler Krankenhäuser in
Klinikverbünden. Erwartungen, Einschränkungen,
Erfolgskriterien
Patrick Fränkel

1. Status Quo des Krankenhaussektors

Das deutsche Gesundheitswesen wird gegenwärtig mit hoher Frequenz
vielfältigen, mitunter radikalen Änderungen unterworfen, deren End-
punkt und Auswirkungen noch nicht abschließend beurteilt werden kön-
nen. Die Auswirkungen auf Krankenhäuser sind schon jetzt erheblich.
Der Wettbewerb wird über ökonomischen Druck gesteigert. Wenngleich
die Trägervielfalt in Deutschland erwünscht ist, scheinen doch für öffent-
lich-rechtliche, frei-gemeinnützige und private Krankenhausbetreiber im
Konkurrenzkampf um Patienten, Mitarbeiter, Erlöse undMarktanteile un-
terschiedliche Ausgangsbedingungen zu herrschen. Krankenhausinterne
Umstrukturierungen und einrichtungsübergreifenden Kooperationen gel-
ten als Schlüsselkriterien der Zukunftsfähigkeit. Einerseits wird den kom-
munalen Krankenhäusern die erforderliche Innovationskraft am wenigs-
ten zugetraut, andererseits ruht auf ihnen nach dem Subsidiaritätsprinzip
die Verantwortung für eine adäquate und flächendeckende Versorgung
der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen.

1.1 Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens

Demographische Entwicklung, technischer Fortschritt, Einführung des
Fallpauschalensystems (Diagnoses Related Groups; DRG), Veränderun-
gen in der Krankenhausplanung und Probleme der Krankenhausfinanzie-
rung sind die entscheidenden Einflüsse auf denWandel des Krankenhaus-
wesens (vgl. Schmidt & Möller, 2007).

Durch Überalterung und steigende Prävalenz chronisch verlaufender
Krankheiten ist mit einem Anstieg der Krankenhaushäufigkeit bei zuneh-
mender Pflegeintensität bei sich beständig verringernden Verweildauern
zu rechnen (vgl. Jemal u. a., 2005). Gleichzeitig verursachen technische
und pharmazeutische Innovationen zunehmende Kosten (vgl. Schrappe,
2007).
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Die Einführung der DRGs bedeutete die Abkehr vom Kosten-
deckungsprinzip hin zur fallbasierten, leistungsorientierten Vergütung.
Seither gelten sie als treibende Kraft des Wandels im Gesundheitswesen
(vgl. Salfeld & Wettke, 2001).

DRG Effekte

. Verweildauerverkürzung stationärer Behandlungen

. Reduktion von Krankenhausbetten

. Leistungsverdichtung

. Erhöhte Kosten- und Serviceintensität

Resultierende Anforderungen für Krankenhäuser

. Umfassende infrastrukturelle, organisatorische, personelle Reorganisation

. Relevanter Investitionsbedarf

Tabelle 1: DRG Effekte – Einführung und Anforderungen an Kranken-
häuser (vgl. Schmidt, Möller, 2007)

Die DRGs führen zu einem in deutschen Krankenhäusern bislang wenig
gekannten wirtschaftlichen Denken. Hiermit entsteht die Notwendigkeit
Controllinginstrumente zu etablieren, um Ressourcenallokationen trans-
parent zu machen und Kostenkontrolle zu ermöglichen (vgl. Möller u. a.,
2003).

Trotz der jährlichen Weiterentwicklung des DRG Systems, ist die an-
gestrebte leistungsgerechte Vergütung noch nicht abschließend gelungen.
Zwischen den Leistungserbringern unterschiedlicher Versorgungsstufen
bestehen noch relevante Diskrepanzen (vgl. Roeder u. a., 2006). Bei chro-
nischen Erkrankungen, komplexen diagnostischen und therapeutischen
Leistungen, Hochkostenfällen, Langliegern und Vorhaltekosten werden
die überwiegend in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Krankenhäuser
der Maximalversorgung systematisch benachteiligt (ebd.).

Im Bereich der dualen Krankenhausfinanzierung (Übernahme von In-
vestitionskosten durch die öffentliche Hand; Erstattung der Betriebskosten
durch Erlöse der Patientenversorgung gem. § 4 KHG,1972) ist festzustellen,
dass die öffentlichen Investitionsmittel trotz ständig steigender Bedarfe seit
Jahren rückläufig sind. Bis heute ist bundesweit ein kumulativer Investiti-
onsstau von über 50 Mrd. Euro entstanden (vgl. DKG, 2006). Hiervon sind
die öffentlichen Krankenhäuser besonders betroffen, da sie organisato-
risch und baulich den höchsten Umstrukturierungsbedarf haben und ihr
Zugang zu alternativen Finanzquellen schlechter ist (vgl. Hermann, 2007).
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Relevante Einflussfaktoren

. Demographische Entwicklung Steigende Prävalenz chronisch verlaufender
Krankheiten

Zunahme der Krankenhaushäufigkeit

Zunahme der Pflegeintensität

. Technischer Fortschritt Hohe Innovationsdichte

Ausweitung des diagn. u. ther. Spektrums

. DRG – Fallpauschalensystem Verweildauerverkürzung

Bettenabbau

Leistungsverdichtung

Erhöhte Kosten- und Serviceintensität

Persistierende Vergütungsdefizite

. Krankenhausfinanzierung Duale Finanzierung: Investitionsstau (50 Mrd.)

Zugang zu Kapital als Wettbewerbsfaktor

. Krankenhausplanung Kapazitätsplanung statt Bedarfsplanung

Resultat: Wandel der Krankenhauslandschaft

Tabelle 2: Einflussfaktoren des Wandels im stationären Sektor

1.2 Statistische Krankenhausdaten

Von 1993 bis 2003 ging die Zahl deutscher Krankenhäuser um 6,7%, die
der stationären Betten um 13,8% und die durchschnittliche Verweildauer
von 12,5 auf 8,9 Tage zurück (vgl. Statistisches Bundesamt, 2006). Hierbei
fand ein Rückgang des Anteils von Kliniken in öffentlicher Trägerschaft
(-6,7%) zu Gunsten privater Anbieter (+9,1%) bei relativ stabilem Anteil
frei-gemeinnütziger Häuser (-2,4%) statt (s. Abb. 1). Allerdings wurden
2005 mehr als die Hälfte aller Krankenhausbetten (52,3%, durchschnittl.
Krankenhaus Größe: 365 Betten) von öffentlichenTrägern betrieben, wäh-
rend die Privaten lediglich über 12,4% (durchschnittl. Krankenhaus Grö-
ße: 115 Betten) verfügten (ebd.).
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Abbildung 1: Krankenhausanteile nach Trägerschaft
(s. Krankenhausstatistik, ebd.)

2005 wiesen die öffentlichen Krankenhäuser den höchsten Nutzungsgrad
und die höchste Fallzahl je Bett bei einer exakt (bundes-) durchschnitt-
lichen Verweildauer pro Fall auf (ebd.).

KH Belegungsdaten nach Trägern 2005

Träger Nutzungsgrad Fallzahl je Bett Durchschnittl.
Verweildauer (d)

Öffentliche Krankenhäuser 76,3% 34,8 8,6

Frei-gemeinnützige
Krankenhäuser

72,9% 32,8 8,5

Private Krankenhäuser 72,1% 32,1 8,9

Krankenhäuser gesamt 75,6% 32,2 8,6

Tabelle 3: Krankenhaus Belegungsdaten nach Trägern
(s. Krankenhausstatistik, ebd.)

1.3 Ausgangslage kommunaler Krankenhäuser

Unter den kommunalen Krankenhäusern finden sich zahlreiche Maximal-
versorger und ländliche Regelversorger. Erstere sind durch Vorhaltekosten
für spezialisierte Leistungen, Hochkostenfälle und Langlieger durch die
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Fallpauschalen systematisch untervergütet, Letztere durch allgemeine
Vorhaltekosten (vgl. Eidenmüller, 2006). Hinsichtlich oft stark sanierungs-
bedürftiger Bausubstanz, überholten Organisationsstrukturen, der Ver-
ankerung im öffentlichen Tarifgeflecht und des Kapitalmangels kann von
einem »Wettbewerbsnachteil im Bereich der infrastrukturellen Qualität
für Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft« (s. Schmidt & Möller,
2007, S. 12) gesprochen werden.

Dort wo kommunale Kliniken noch als Regie- oder Eigenbetriebe ge-
führt werden, fehlen zuweilen unternehmerische Orientierung und ge-
sundheitsökonomischer bzw. medizinischen Sachverstand (vgl. Eiden-
müller, 2006).

1.4 Genereller Handlungsbedarf für kommunale Krankenhäuser

Um im Wettbewerb bestehen zu können, gelten für kommunale Kliniken
die Herauslösung aus der kommunalen Verwaltungsstruktur und der
Wechsel vom Regie- oder Eigenbetrieb hin zu einem modern geführten
Krankenhaus mit einem entpolitisierten, sachkompetenten und flexiblen
Management als vordringlich (vgl. Kramer, 2007).

Das Krankenhaus wird durch die Gründung einer (g)GmbH (bereits
von 37% der öffentlichen Häuser vollzogen) rechtlich selbständig, kredit-
fähig und potenziell offen für die Beteiligung Dritter (vgl. Schmidt & Möl-
ler, 2007). Tabelle 4 stellt den Handlungsbedarf und die Handlungsoptio-
nen kommunaler Krankenhäuser gegenüber.

Nachteile kommunaler KH Handlungsoptionen

Schwerfälliger Verwaltungsapparat Abkehr von Strukturen des öffentlichen
Dienstes

Aufgabe der Kommunalpolitik:

– Schaffung stabiler Rahmenbedingungen

– Rückzug aus der Unternehmensleitung

– Rechtsformänderung (z. B. GmbH)

Defizitäre Managementstruktur und
fehlende Fachkompetenz

Management mit unternehmerischer
Handlungsfreiheit

Instrumente moderner
Unternehmenssteuerung
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Nachteile kommunaler KH Handlungsoptionen

Schlechte
Investitionsfähigkeit/Investitionsstau,
Schlechte infrastrukturelle Qualität

Auflösung des Investitionsstaus; z. B. als GmbH:

– eigene Kreditfähigkeit

– Beteiligung Dritter

Sicherstellungsauftrag Medizinische und ökonomische
Prozessoptimierung

Tarifbindung Innerhalb TVöD: Leistungsabhängige Entgelte

Außerhalb TVöD: Marktfähige Lohntarife

In Summe: Nicht zukunftsfähig Weitere Zukunftsorientierung ...

– Abbau von Überkapazitäten

– Bildung medizinischer Schwerpunkte

– Sektorübergreifendes Leistungsangebot

– Hohe Qualität

... durch Kooperation

Tabelle 4: Ausgangsposition und Handlungsbedarf kommunaler
Krankenhäuser

Eine weiter verbesserteWettbewerbsposition ist für kommunale Kranken-
häuser durch Kooperation mit anderen Häusern zu erzielen.

2. Konkurrenzsituation mit privaten
Krankenhausverbünden

2.1 Prognose

Bettenabbau, Krankenhausschließungen, Kooperationen und Trägerwech-
sel sind unverkennbare Zeichen von Neuordnung und Wettbewerb. Eine
privatwirtschaftliche Studie prognostiziert für das Jahr 2020, dass von den
bis dahin verbliebenen 1.500 Krankenhäusern (-21% gegenüber 2005) sich
nur 15% in öffentlicher Trägerschaft befinden werden, 45% hingegen in
Privater. (vgl. Böhlke u. a., 2005).
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Abbildung 2: Ernst & Young Prognose der Krankenhausentwicklung (ebd.)

2.2 Vorteile privater Krankenhausverbünde

Die privaten Krankenhausbetreiber haben sich angesichts der Krise im
öffentlichen Sektor bei ihrem Eintritt in den Markt günstige Ausgangs-
bedingungen verschafft. Unter Mitnahme der Investitionskostenför-
derung Ost erfolgte zunächst die Spezialisierung auf kleine Kliniken über-
wiegend im Osten Deutschlands, die mit z. T. überschaubarem Aufwand
rasch modernisiert und amortisiert werden konnten (vgl. Kramer, 2007).
Obendrein waren die Übernahmen oft an relevante Entgegenkommen der
abgebenden Kommune gekoppelt (vgl. Becker u. a. 2007). Die Spezialisie-
rung erfolgte unter Vermeidung von Hochkostenfällen auf profitable Leis-
tungsspektren. Zusätzlich verfügen diese Kliniken über unvermutet hohe
Basisfallwerte (»strukturelle Überfinanzierung«, ebd.).

2.3 Nachteile privater Krankenhausverbünde

Durch den schrittweisen Angleich der Basisfallwerte an die landeseinheit-
lichen Werte, werden diese Kliniken sog. »Konvergenzverlierer« sein.
Resultierende Budgeteinbußen können nur durch Mehrleistungen aus-
geglichen werden. Die Übernahme von Häusern der Akut- und Maximal-
versorgung würde den Privaten jedoch unterfinanzierte Patientenkollekti-
ve ohne Risikoselektion bescheren. Ob diese Krankenhäuser angesichts
des zu bedienenden Shareholder Value profitabel betrieben werden kön-
nen, bleibt abzuwarten.
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Eine große Studie der Gmünder Ersatzkasse (GEK) zur Versorgungs-
qualität zeigte, dass sich die sehr guten Ergebnisse privater Kliniken inner-
halb von drei Jahren (2002 bis 2005) z. T. massiv verschlechtert haben (vgl.
Braun & Müller, 2006). Schon heute müssen in privaten Häusern pro Arzt
mehr Patienten versorgt werden als in Kommunalen. Auch beginnen die
untertariflichen Abschlüsse beim Pflegepersonal zu Personalmangel zu
führen. Es ist fraglich, ob private Träger auf diese Weise Häuser der Maxi-
malversorgung erfolgreich werden betreiben können. Schon jetzt ist die
durchschnittliche Verweildauer in den kleinen, spezialisierten Privatklini-
ken höher als diejenige der öffentlichen Häuser.

2.4 Kommunale Krankenhäuser stellen sich demWettbewerb

»Es gibt kein Erfolgsgeheimnis, das nur den privaten oder frei-gemeinnüt-
zigen Häusern vorbehalten wäre« (s. Eidenmüller, 2006, S. 7). Es gilt ins-
besondere von der verbundartigen Organisation mit Spezialisierung und
Aufgabenteilung die private Ketten praktizieren, zu profitieren. ImGegen-
satz zu den privaten sind die kommunalen Krankenhäuser durchVorhalte-
kosten und Hochkostenfälle zwar strukturell unterfinanziert (vgl. Heimig,
2007), haben aber andererseits keine Renditeerwartungen zu erfüllen, so
dass sie die erwirtschafteten Überschüsse in vollem Umfang reinvestieren
können.

Als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor gelten zahlreiche öffentliche
Krankenhäuser als »kommunales Kapital«. Vom Selbstverständnis her
sind sie der zu versorgenden Bevölkerung und ihren Mitarbeitern stark
verpflichtet. Dagegen dürfte kaum ein privater Träger einen Standort nur
zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung betreiben, sondern wird sich
bei mangelnder Rentabilität zu Lasten der Kommunen (Subsidiaritäts-
prinzip) zurückziehen (vgl. Knorr, 2006).

3. Grundlagen der Kooperation von Krankenhäusern

In der Krankenhauslandschaft wurden zuletzt drei Trends deutlich:
1. Umschichtung der Trägerstruktur
2. Änderungen der Rechts- und Betriebsformen
3. Fusionen und Verbundbildung (vgl. Schmid, 2006).

Angesichts der wachsenden Fülle administrativer, ökonomischer und me-
dizinischer Neuerungen ist Kooperation für Krankenhäuser ein geeignetes
Mittel, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen.



Patrick Fränkel

165

3.1 Kooperationsformen und Unternehmensverbindungen

Kooperation und Zusammenarbeit bezeichnen ein zeitlich variables Enga-
gement zu exakt definierten fall-, fach-, sach- oder bereichsbezogenen
Zwecken (vgl. Schmid, 2006). Die teilnehmenden Unternehmen bleiben
hierbei rechtlich und wirtschaftlich selbständig (vgl. Sell, 1994). Die Bil-
dung eines Verbundes ist längerfristig angelegt und bedeutet den »Zusam-
menschluss von ansonsten getrennten und eigenständigen Betrieben zu
bestimmten Zwecken«, wie beispielsweise zu einem Management- oder
Einkaufsverbund (s. Schmid, 2006, S.16).

Die weitest reichende Form der Verbundbildung stellt die Fusion dar,
bei der sich zuvor eigenständige Unternehmen unter einer neuen Rechts-
und Betriebsform zusammenschließen (vgl. Pausenberger, 1974). Hierbei
können die Partner als unselbständige Betriebsstätten in einerGesellschaft
aufgehen, was aufgrund der exzellenten zentralen Steuerbarkeit durch die
Dachorganisation bei zu erwartendem hohen Reorganisationsbedarf der
einzelnen Betriebsteile besonders vorteilhaft ist. Bei guter individueller
Marktposition können die einzelnen Krankenhäuser alternativ in selb-
ständige Gesellschaften überführt und unter dem Dach einer Holding zu-
sammengefasst werden.

Unternehmensverbindungen 

Kooperation Fusion und Kauf Management Vertrag

Kauf u. Ein-

gliederung 

Verschmel-

zung

Outsourcing Netzwerk Strategische 

Allianz 

Partner = Anbieter 

komplementärer 

Güter (horizontal u. 

vertikal) 

Ziele: 

- Systemlösungen für 

Kunden 

- Konzentration auf 

Kernkompetenz 

Erfolgsfaktoren: 

- IT Systeme 

- Management-

kompetenz 

- Steuerungssysteme 

Partner = 

Wettbewerber im 

Kerngeschäft 

Ziele: 

- Transaktionskosten 

- Markterschließung 

durch Know-How-

Poolung 

- Wettbewerber-

Segmentierung 

Erfolgsfaktoren: 

- Klares Verständnis 

über Coopetition-

Struktur 

Partner = vertikale 

Leistungsverbindung 

Ziele: 

- Konzentration auf 

Kerngeschäft 

- Vermeiden von 

Schnittstellen im 

Wertschöpfungsprozess 

Erfolgsfaktoren: 

- Kann-Geschäft 

ausgliedern 

- Lastenheftfähigkeit 

Partner = Verkäufer 

+ Käufer-Identität 

bleibt erhalten 

(Dachmarke) 

Ziele: 

- Markterschließung 

- Markenaufbau 

- Kostensynergien 

Erfolgsfaktoren: 

- Kommunikationsfit 

- Strategischer Fit 

- Anpassungs-

strategie 

- Verschwiegenheit 

Partner = 

gleichberechtigte 

Unternehmen; neue 

Identität 

Ziele: 

- Wachstums-

synergien 

- Marktmacht 

Erfolgsfaktoren: 
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- Strat-Act-Fit 

Abbildung 3: Bedeutung und Ziele von Unternehmensverbindungen
(nach v. Eiff W.; 2005a)
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3.2 Horizontale und vertikale Kooperation

Kooperationen sind auf gleicher Versorgungsstufe (horizontal) oder mit
vor- und nachgelagerten Versorgungsstufen (vertikal) denkbar (vgl. Be-
schorner & Peemöller, 1995). Die resultierende Wertschöpfungskette der
Patientenversorgung kommt den Patienten zugute.

Abbildung 4: Horizontale und vertikale Kooperation von Krankenhäusern

3.3 Ziele und Erwartungen

»Ein einzelnes Krankenhaus hat Wachstumsgrenzen
ebenso wie Kostensenkungsgrenzen.« (s. Eiff, 2005b)

Bereits 2001 planten 73% der deutschen Akutkliniken (vorwiegend hori-
zontale) Kooperationen (vgl. Praeckel u. a., 2005). Tabelle 5 zeigt die ange-
strebten Synergien:
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Angestrebte Synergien von Krankenhaus Kooperationen

. Gemeinsames Know-how

. Koordinationsstrategien

. Gemeinsame Nutzung materieller, personeller, finanzieller Ressourcen

. Vertikale und horizontale Integration

. Kombinierte Verhandlungsmacht

. Entwicklung neuer Geschäftsideen (vgl. Goold, Campbell, 1998).

Tabelle 5: Synergiepotential von Krankenhäusern

Die Realisierung von Synergieeffekten im Primärbereich (medizinisch-
pflegerisches Kerngeschäft) gilt mit Abstand als anspruchsvollstes Unter-
fangen. Generell werden durch die Abstimmung des Leistungsangebots
und mit der Bildung medizinischer Schwerpunkte an verschiedenen
Standorten langfristige, kaum revidierbare Entscheidungen getroffen (vgl.
Goedereis, 2005). Den zu erwartenden Spezialisierungs-, Qualitäts- und
Wirtschaftlichkeitseffekten stehen zumeist massive macht- und gewohn-
heitsmotivierte Beharrungstendenzen gegenüber.

Kooperationsziele im Primärbereich

. Verbesserung der Behandlungsergebnisse (»patient outcome«)

. Steigerung der Patientenzufriedenheit

. Optimierung des Patientendurchlaufs

. Senkung der Fallkosten

. Steigerung der Qualität der medizinischen und sozialen Versorgung

. »Guter Ruf«, Markenimage

Tabelle 6: Kooperation in der unmittelbaren Patientenversorgung
(vgl. Eiff, 2005a)

Im Sekundär- (medizinisch-pflegerische Unterstützungsleistungen) und
Tertiärbereich (Infrastrukturleistungen) bestehen durch Reorganisation
oder Bildung von Logistikzentren relevante, aber geringere Synergie-
potenziale (vgl. Goedereis, 2005).
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Abbildung 5: Die drei Hauptfunktionsbereiche von Kliniken
(vgl. Schick, 2007)

Personalwesen, Rechnungswesen, Finanzmanagement und Patienten-
administration/-abrechnung können ebenfalls zentralisiert werden. Vo-
raussetzung hierfür sind kompatible IT Systeme, deren Angleichung über-
ragende Bedeutung hat, aber eine äußerst komplexe und zeitintensive
Aufgabe ist (vgl. Grigo, 2005).

3.4 Vorgehensweise

Für die Kooperation bedarf es der sorgfältigen Auswahl eines geeigneten
Partners, sowie des Einvernehmens, Individualinteressen immer denen
des Verbundes unterzuordnen. Trotz etwaiger Größenunterschiede sollte
eine Fusion unter Gleichen vollzogen werden, bei der Vorteile und Lasten
möglichst gerecht verteilt werden. Es empfiehlt sich, dies im Kooperati-
onsvertrag festzulegen.

3.5 Erfolgsfaktoren und Risiken

Bei Fusionen börsennotierter Unternehmen kam es in der Folge in 83% zu
keinerlei Verbesserung der wirtschaftlichen Kennzahlen. Die Hälfte der
Zusammenschlüsse wurde nur virtuell vollzogen und in ebenfalls 50%
der Fälle wurden die Verbindungen innerhalb der ersten fünf Jahre wieder
gelöst (vgl. Neuijen & de Waard, 2005).

Kulturmanagement
Angesichts der Komplexität einer neu zu gestaltenden Unternehmensver-
bindung im Krankenhausbereich werden die hierfür erforderlichenMittel,
Anstrengungen und Zeit im Allgemeinen stark unterschätzt (ebd.). Neben
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organisatorischem Geschick ist der Faktor Mensch das zentrale Element,
das über Gelingen und Scheitern einer Kooperation entscheidet. Ein in-
haltlich noch so umsichtig geplantes Projekt misslingt, wenn es den be-
troffenen Mitarbeitern und Führungskräften nicht in einer Weise vermit-
telt wird, die deren Motivation und Engagement fördert.

Eine standardisierte Vorgehensweise hinsichtlich der Kommunikation
und ein guter Informationsfluss (Code of mergers) haben sich als vorteil-
haft erwiesen.

Da bei der Kooperation zwei oder mehr Partner zusammengeführt
werden, denen die Gepflogenheiten der jeweils anderen Seite wenig
vertraut sind, ist Transparenz hinsichtlich Leistungserbringung, Kosten,
Vergütung, Organisation und Unternehmenskultur ein weiterer Schlüs-
selfaktor (vgl. Eiff, 2005a). Während der Passung von Strategie, Orga-
nisationsabläufen und Unternehmensstruktur große Aufmerksamkeit
gewidmet wird, finden die Unternehmenskulturen nur unzureichende Be-
achtung. Ein intensives »Kulturmanagement« ist im Rahmen einer unter-
nehmensübergreifenden Kooperation jedoch unverzichtbar (vgl. Neuijen
& de Waard, 2005).

Die Unternehmenskultur einer Organisation (mit bewussten und un-
bewussten Elementen) umfasst die gepflogenen Werte, Handlungen und
ungeschriebenen Gesetze. Sinn von Organisationskulturen ist es, die Ar-
beitsumwelt für den Einzelnen berechenbarer zu machen und Ängste zu
reduzieren. Daher wirken Eingriffe in dieses stabilisierende Instrument
beunruhigend und rufen oft Ablehnung hervor (ebd.).

Aufgabe des Kulturmanagements ist zunächst die verschiedenen Or-
ganisationskulturen zu beschreiben und gegenüber zu stellen. Auf dieser
Basis wird ein präzises Bild der gemeinsamen Zukunft entworfen und
werden klare Verhaltensregeln und Verfahrensweisen erarbeitet. Die ge-
meinsamen Leitbilder und -handlungen geben im neuen Umfeld wieder
Orientierung und Sicherheit (ebd.).

3.6 Phasen des Zusammenschusses

Die unzureichende Einbindung der Mitarbeiter in den Prozess gilt als mas-
sives Erfolgsrisiko (vgl. Jaeger, 2001). Das Personalmanagement spielt da-
her in jeder Phase des Zusammenschlusses eine bedeutende Rolle.

Im Vorfeld werden Organisations- und Personalstrategie in Einklang
gebracht und der quantitative und qualitative personelle Soll-Zustand
wird definiert. Da zu diesem Zeitpunkt in den Unternehmen oft Angst
und Verunsicherung herrschen, zeichnet sich diese »Pre-Merger-Phase«
durch die Abwanderung von Mitarbeitern aus (vgl. Meissner & Neumann,
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2005). Aufgabe des Personalmanagements ist es, Mitarbeiter mit positiver
Einstellung für die Kooperation zu gewinnen und innerhalb des Fusions-
prozesses effizient zu platzieren (vgl. Biernacki & Kuns, 2005). Ferner gilt
es, hohe Fachkompetenz aus allen Berufsgruppen und Machtpositionen
(z. B. Personalrat) für die gemeinsame Sache zu gewinnen und einen Ver-
haltenskodex für den Integrationsprozess zu verabschieden.

In der Merger-Phase bedarf es einer vertrauensvollen Atmosphäre,
offener Kommunikation und der konstruktiven Auseinandersetzung mit
kritischen Themen. In der anschließenden Post-Merger-Phase sollte ein
einrichtungsübergreifendes, übergeordnetes Projektteam unter Berück-
sichtigung der Unternehmenswerte den kulturellen Integrationsprozess
begleiten und hinsichtlich der Kooperationsbereitschaft die Stärken von
Mitarbeitern und Organisation bündeln. Die Post-Merger Integration gilt
generell als besonders schwierig. Im Krankenhaus kommen die hohe Ar-
beitsteilung und traditionelle Hierarchien erschwerend hinzu (vgl. Bierna-
cki & Kuns, 2005). Der Zusammenschluss ist aber nur mit qualifizierten
und hoch motivierten Mitarbeitern zu bewältigen, um die man sich in
Zeiten knapper humaner Ressourcen entsprechend bemühen muss.

Ablehnung der Umstrukturierung, verstärkt durch mangelnde Kom-
munikation und durch Stressoren, wie Machtverlust und Versagensangst,
wird als »Merger-Syndrom« bezeichnet. Es führt zu Demotivation und ver-
stärkt Verhinderungsstrategien. Für zahlreiche Mitarbeiter sind diese
Ängste unbegründet und müssen von Seiten des Managements mit Hilfe
von Stress reduzierenden und Kontakt förderndenMaßnahmen entkräftet
werden (ebd.). Für Führungskräfte, besonders in (noch) doppelt vorgehal-
tenen Strukturen, sind diese Ängste jedoch durchaus begründet und kön-
nen zu erbitterten Widerständen führen. (vgl. Eiff, 2005a).

Die enormen Anforderungen des Personalmanagements legen nahe,
dass die Durchführung einer Kooperation eine anspruchsvolle, hoch spe-
zialisierte Tätigkeit ist, die eines hauptamtlichen, spezialisierten Teams
bedarf (vgl. Goedereis, 2005).

Die Erfolgskriterien von Kooperationen kommunaler Krankenhäu-
sern können nach Sachorientierung und Mitarbeiterorientierung unter-
schieden werden:
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Sachorientierung Mitarbeiterorientierung

Rückzug der Kommunalpolitik Hauptamtliches Kooperationsteam

Flexible und handlungsfähige
Geschäftsführung

Kulturmanagement

Detaillierte Abstimmung v. Strategie u.
Strukturen

Einbindung/Motivierung qualifizierter
MA/Instanzen

Gleichberechtigte Partner; »Merger of
Equals«

Informationsfluss

Steuerung des Merger Prozesses
durch Kennzahlen

»Code of Mergers«

Qualifizierte externe Kommunikation Qualifizierte interne Kommunikation

Interessen offen und sachbezogen verhandeln

Tabelle 7: Erfolgskriterien für die Kooperation kommunaler
Krankenhäuser

4. Fallbeispiel: Kooperation kommunaler Krankenhäuser in
Bremen

Für den Erfolg komplexer Unternehmensverbindungen sind Tatkraft und
Entschlossenheit der innerhalb der Kooperation agierenden Personen
maßgeblicher, als das den Partnern innewohnende Potenzial.

Ein interessantes Kooperationsprojekt hat die Hansestadt Bremen mit
ihrer Holdinggesellschaft ›Gesundheit Nord‹ unternommen. Bei der Um-
setzung des hochwertigen Kooperationskonzepts kam es zu Schwierigkei-
ten.

4.1 Ausgangssituation der kommunalen Krankenhäuser in Bremen

Bis Januar 2004 führte die Stadt Bremen als Träger die vier kommunalen
Klinika Bremen Mitte (KBM; 1.079 Betten), Bremen Ost (KBO; 1.071 Bet-
ten), Bremen Nord (KBM; 517 Betten) und Links der Weser (KLdW; 441
Betten). Es bestand nur eine geringe fachliche Differenzierung bei erheb-
lichen Mehrfachvorhaltungen. Standortübergreifende Kooperation fehlte
fast vollständig (vgl. Tissen, 2005). Drei Klinika erzielten wiederholt rele-
vante negative Geschäftsergebnisse. Ohne korrigierende Maßnahmen
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wurde ein Anstieg des Gesamtdefizits auf 90 Mio. € bis zum Ende der
Konvergenzphase im Jahr 2009 prognostiziert (vgl. Loest, 2005).

4.2 Gründung und Aufgaben des Bremer Klinikverbundes

Die Stadt Bremen, bündelte die vier Klinika als gemeinnützige Gesell-
schaften (mbH) unter dem Dach der Holding »Gesundheit Nord gGmbH,
Klinikverbund Bremen« und formulierte für den Verbund folgende Ziele:

Ziele der Gesundheit Nord GmbH

. Verbindliche Kooperation der Standorte untereinander

. Höhere wirtschaftliche und organisatorische Flexibilität

. Abbau bürokratischer Hindernisse

. Erweiterung der Handlungsspielräume

. Steigerung von Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit

. Neue strategische Ausrichtung mit verbundzentriertem Zielsystem

. Wahrung der inneren Kohärenz (Corporate Identity)

Tabelle 8: Übergeordnete Ziele der Holdinggesellschaft
(vgl. Bremische Bürgerschaft, 2006)

Die Planung sah vor, die Geschäftsführungen der Krankenhäuser mit dem
operativen Geschäft zu betrauen, während der Geschäftsführung der Hol-
ding die Entwicklung und Umsetzung der Gesamtstrategie oblag. Den-
noch wurden die vier Geschäftsführer der Klinika auch Mitglieder der
Geschäftsführung der Holding.

4.3 Umstrukturierung der Gesundheit Nord

Zunächst wurden Synergien aus dem sekundären und tertiären Sektor
realisiert. Für die Patientenversorgung wurden vier strategische Endpunk-
te formuliert, um die Gesellschaft zu konsolidieren:



Patrick Fränkel

173

Strategische Ausrichtung

. Leistungskonzentration (Fixkostendegression, Lerneffekte)

. Spezialisierung (Erhalt der vier Standorte mit Zentrenbildung)

. Prozessoptimierung

. Integrative Versorgung

Tabelle 9: Strategische Ziele des Verbundes (vgl. Knoche, 2005)

Die Bildung von medizinischen Zentren (s. Abb. 6) stellte den Kern der
Umstrukturierung dar. Die organ- oder krankheitsbezogene Struktur der
Zentren stellt den Patienten entgegen der klassischen Fachabteilungsori-
entierung in den Mittelpunkt.

Abbildung 6: Geplante Restrukturierung und Zentrenbildung im Klinik-
verbund Bremen (vgl. Tissen, 2005)

GPP = Geburtshilfe/Perinatalmedizin/Pädiatrie
Psychiatrie u. Psychotherapie bilden ebenso wie Kardiologie u.
Kardiochirurgie je ein Zentrum
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Die Zentrenbildung verleiht den Standorten nicht nur ein markantes me-
dizinisches Profil, sondern dient auch der wirtschaftlichen Sicherung (vgl.
Adamski, 2005b). Dies ist im Fall des zuerst geschaffenen Lungenzen-
trums richtungweisend gelungen, wie sich am weit überregionalen Zulauf
von Patienten ablesen lässt.

An allen Standorten sollen weiter Basisleistungen der Inneren Me-
dizin, Allgemeinchirurgie und Notfallmedizin vorgehalten werden (vgl.
Loest, 2005). Gleiches gilt für Kinderheilkunde und Geburtshilfe, die an
drei Standorten vertreten bleiben. Allerdings sollten diese Abteilung zur
Kostensenkung und verbundweiten Standardisierung jeweils unter ein-
heitlicher medizinischer Führung stehen.

4.4 Bremer Erfolgskriterien ...

Für die Kooperation bestehen durch die einheitliche Trägerschaft, die
räumliche Nähe und die Marktführerschaft (63% Marktanteil) relevante
Standortvorteile. Die eingeleiteten und angestrebten Umstrukturierungs-
maßnahmen der Gesundheit Nord lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erfolgskriterien

. Schaffung einer handlungsfähigen und sachorientierten Verbundstruktur

. Bildung medizinischer Kompetenzzentren
Spezialisierung
Standardisierung
Prozessoptimierung
Reduktion von Mehrfachvorhaltungen

. Ausgliederungen/Zentralisierungen im sekundären und tertiären Bereich

. Neubau durch alternatives Investitionsmodell1

. Personalreform
Stellenreduktion ohne betriebsbedingte Kündigungen
Streben nach konkurrenzfähigen Personalkosten

Tabelle 10: Fachliche Erfolgskriterien der Umstrukturierung
Gesundheit Nord

Ferner wurden während des Umstrukturierungsprozesses sinnvolle Anre-
gungen aus den Belegschaften berücksichtigt.

1 Nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung
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4.5 ... und Bremer Einschränkungen

Der Kooperation wurde innerhalb der Betriebe ausreichend Aufmerksam-
keit gewidmet. Aufgeschlossene und engagierte Mitarbeiter mussten je-
doch vielfach erkennen, dass Andere »häufig als ›Revierverteidiger‹ auf-
treten und nicht als ›Problemlöser‹« (s. Pampel, 2005). Ein ähnliches Bild
zeichnet retrospektiv der Vorsitzende der Geschäftsführung der Holding,
Tissen, der im März 2006 vorzeitig aus dem Amt schied. Es habe an einer
offenen Gesprächs- und Konfliktkultur gemangelt (vgl. Tissen, 2006). Es
scheint, als seien die Belange der Unternehmenskultur bei der Fusion
nicht in erforderlichemUmfang berücksichtigt worden. Die Voraussetzun-
gen für die vorbehaltlose Orientierung Aller am Ziel des Gesamtunterneh-
mens waren offensichtlich nicht gegeben und konnten auch nicht geschaf-
fen werden.

Auf Führungsebene fällt auf, dass weder Medizin noch Pflege in der
Geschäftsführung der Holding vertretenwaren und dass kein spezialisier-
tes Projektteam eingerichtet wurde. Stattdessen wurden den Führungs-
personen der vier Standorte zusätzlich Fusionsaufgaben übertragen, was
nicht nur zu massiver Arbeitsbelastung führte, sondern zwangsläufig
auch zu Interrollenkonflikten. Dieses Geschäftsführungsmodell kollidier-
te ebenso unnötig wie absehbar mit dem Diktum »Holdinginteressen vor
Standortinteressen«. Der Einfluss der Geschäftsführer der Klinika inner-
halb der Holding gilt als maßgeblich für die Verzögerung der Umstruktu-
rierung (vgl. Gaede, 2007). Von Seiten der Politik wurde versäumt, die
Geschäftsführung der Holding mit der nötigen Durchsetzungskraft ge-
genüber den Klinika auszustatten. Erst im Juli 2007 wurde eine neue Ge-
schäftsführungsstruktur der Holding verabschiedet (ebd.).

Vorrangig mangelte es am Erfolgsfaktor der flexibeln und handlungs-
fähigen Geschäftsführung. Den exzellent ausgearbeiteten »hard facts«
steht die Vernachlässigung der »Mitarbeiterperspektive: Transparenz und
strategischer Mehrwert« gegenüber, der maßgeblich für Bindung von Leis-
tungsträgern und der Steigerung von Motivation und Innovationskraft ist.

5. Schlussfolgerungen

5.1 Inhalte und Menschen

Durch Kooperation wird die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge
mittels Koordination und gemeinsamer Erfüllung von Teilaufgaben ange-
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strebt. Freiwilligkeit, gemeinsame Kooperationsziele und hohe Motivation
zur Kooperation sind hierfür die Grundvoraussetzungen (vgl. Theling &
Loos, 2004).

Betriebswirtschaftliche Motive wie Spezialisierung, hohe Fallzahlen
und Konzentration auf einen Standort werden in Form medizinischer
Schwerpunkte in Krankenhäusern praktiziert. Als einzige Einschränkung
gilt, dass Arbeit am Patienten, insbesondere Pflege, nicht beliebig rationa-
lisierbar ist.

Effizienzsteigerungen durch Kooperationen werden maßgeblich
durch Organisation und Führung realisiert. Zentrale Aufgaben sind dabei
die Koordination unterschiedlicher Wertschöpfungsketten, die gemein-
same Nutzung von Ressourcen, der Abbau von Überkapazitäten und die
Beschränkung auf Kernkompetenzen. Die strikte Ausdifferenzierung des
medizinischen Leistungsangebotes führt durch standardisierte Behand-
lungsabläufe bei homogenen Patientenkollektiven unter Reduktion der
Komplexität zu wirtschaftlichen Vorteilen (vgl. Arx & Rüegg-Sturm, 2007).
Auch hier ist Kommunikation der Schlüsselfaktor (ebd.). Das Eine (Koope-
ration in der Sache) ist nicht ohne das Andere (Kooperation der Men-
schen) zu haben.

Skaleneffekte der Spezialisierung

. Arbeitsteilung

. Fixkostendegression

. Rationalisierung

. Standardisierung

. Lernkurveneffekte durch größere Fallzahlen
Bessere Planbarkeit
Höhere Uniformität

Tabelle 11: Manifestation von Mengenvorteilen

5.1.1 Sachbezug der Kooperation
Innerhalb von Verbünden mangelt es weder an Ideen, Konzepten oder
Strategien zur Umstrukturierung noch an engagierten Mitarbeitern oder
hoch spezialisiertem Wissen. Außerdem enthalten Umstrukturierungs-
konzepte in der Regel keine »handwerklichen« Fehler, wie z. B. die Nicht-
beachtung geltender Rechtsvorschriften. Dennoch gelingt die praktische
Umsetzung trotz hoher inhaltlicher Güte und problemloser struktureller
Machbarkeit oft nicht. Es scheint regelhaft mehr gute Ideen als gute Ergeb-
nisse zu geben.
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5.1.2 Mitarbeiterbezug der Kooperation
Die Quote aufwändig betriebener, aber nur unzureichend vollzogener Un-
ternehmensverbindungen ist hoch (vgl. Neuijen & de Waard, 2005). Um-
fassende und enge Kooperationen sind häufig mit starker sozialer Kontrol-
le und hohem Potenzial an Lagerbildung vergesellschaftet, was die
Innovationsbereitschaft hemmt. Hieraus folgt, dass auf die mitarbeiterbe-
zogenen Komponenten einer Kooperation besonders großer Wert gelegt
werden muss. Um erfolgreich zu sein bedarf es der Pflege der Unterneh-
menskulturen, des Einsatzes eines hauptamtlichen Kooperationsteams,
der Einbindung und Motivation qualifizierter Mitarbeiter, eines guten In-
formationsflusses und der sachbezogenen Verhandlung von Interessen.
Da engagierte Kooperation auf Freiwilligkeit beruht, müssen alle poten-
tiellen Teilnehmer von den Vorteilen oder der Notwendigkeit zu kooperie-
ren überzeugt werden – je nach Umfang des betroffenen Personenkreises
oder Ausmaß der geforderten Opfer kein leichtes Unterfangen. Das Gelin-
gen einer Kooperation entscheidet sich im sozialen Kapital der Organisa-
tionen (vgl. Janssen, 2003).

Es erscheint die Schlussfolgerung zulässig, dass für den Erfolg eines
auf Kooperation beruhenden Umstrukturierungsprojekts weniger Art und
Umfang der Maßnahme entscheidend sind, als vielmehr der Grad der in-
nerhalb der beteiligten Organisationen anzutreffenden Akzeptanz. Es ist
daher als äußerst ernst zu nehmende Managementaufgabe anzusehen,
hierfür die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen.

5.2 Zukunftschancen für kommunale Krankenhäuser durch Verbundbil-
dung

Die hohe Dichte, mit der der Krankenhaussektor mit verpflichtenden
Neuerungen überzogen wird, mutet wie ein Ausscheidungsrennen an,
bei dem jene Wettbewerber eliminiert werden, die nicht mehr Schritt hal-
ten können. Der Versuch, alle Neuerungen eigenständig umzusetzen ist
nicht sinnvoll. Es ist ökonomischer, sich in Kooperationen zu engagieren
und Teilaufgaben an einzelnen Standorten wahrzunehmen. Es gilt daher
geeignete Kooperationspartner zu finden, zukunftsfähige Konzepte zu
entwickeln und diese beherzt und umsichtig umzusetzen. Grundvoraus-
setzung für erfolgreiche Kooperationen ist die sorgfältige Auswahl eines
Partners, der sowohl hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Situation, des
Leistungsspektrums, der Unternehmensstrategie und -kultur zum eigenen
Haus passt. Nach Schick ist diese Passung zwischen Kliniken öffentlicher
Trägerschaft am größten (vgl. Schick, 2007).
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5.2.1 Medizinische Schwerpunkte
Die im Fallbeispiel Gesundheit Nord entwickelte Umstrukturierungsstra-
tegie besticht durch ihremedizinischen Schwerpunkte. Zusätzlich können
medizinisch-technische Innovationen innerhalb eines Verbundes öko-
nomisch eingeführt und genutzt werden. Zukunftsweisend ist ferner die
Patientenzentriertheit anstelle der Fachabteilungsorientierung (vgl. Arx &
Rüegg-Sturm, 2007). Allgemein sind Verbundvorteile abhängig von der
geographischen Anordnung der Partner, der Planbarkeit der Behandlung
und der regionalen Konkurrenzsituation mit Kliniken anderer Träger.

5.2.2 Personalwirtschaft
Die geringe Arbeitszufriedenheit unter deutschen Krankenhausärzten re-
sultiert u. a. aus der immensen Arbeitsverdichtung mit überproportiona-
ler Zunahme patientenferner Tätigkeiten, den limitierten Perspektiven
von Krankenhauskarrieren, dem im Vergleich zu Ausbildung und Wo-
chenarbeitszeit geringen Lohn und den schlechten Weiterbildungsbedin-
gungen. Die Abwanderung aus deutschen Krankenhäusern führt schon
heute zu Stellenengpässen, die mittlerweile auch die Universitätskliniken
erreicht haben (vgl. Marburger Bund, 2007). In einer großen, deutschen
Krankenhausstudie wurde 2005/2006 die Personalnot im ärztlichen Be-
reich in deutschen Kliniken als zweitgrößte Bedrohung und bedeutende
strategische Herausforderung angesehen. Aktivitäten des »Recruitings«
oder der systematischen Verbesserung von Fort- und Weiterbildung fan-
den sich allerdings weder in der Rubrik bereits umgesetzter noch in der
Rubrik konkret geplanter Maßnahmen unter den Top Ten wieder (vgl. Bor-
ges u. a., 2006). Die Einführung von Kollegialsystemen wäre hier ein star-
ker Anreiz. Menge und Frequenz der neuen Herausforderungen sind oh-
nehin für steile Hierarchien in Administration und Patientenversorgung
schlecht beherrschbar. Innerhalb von und gerade zwischen Kranken-
häusern gewinnt die flexible, sachzentrierte Zusammensetzung von
Expertenteams zunehmend an Bedeutung. Hierbei ist es eine zentrale Füh-
rungsaufgabe, diese interdisziplinärenTeams nicht nur qualifiziert zusam-
menzustellen, sondern sie ebenfalls mit dem erforderlichen Gestaltungs-
und Entscheidungsspielraum auszustatten.

Im Konkurrenzkampf um qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
können sich kommunale Krankenhäuser prinzipiell gut mit attraktiven
Konzepten und Standort übergreifender Weiterbildung positionieren. Da-
bei kommen ihnen sowohl die Breite des Behandlungsspektrums als auch
die erheblichen Spezialisierungen zugute.
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5.3 Perspektive

Die Weiterentwicklung der Gesundheitspolitik in Deutschland und ihr
Einfluss auf den stationären Sektor sind nicht absehbar. Mit einer Reduk-
tion der Komplexität ist nicht zu rechnen. Daher gilt es in Patienten-
versorgung und Management die Synergiepotenziale mehrerer Kliniken
intelligent zu nutzen. Hierzu sind flache Hierarchien und kooperations-
bejahende Einstellungen erforderlich. Die Förderung und Pflege dieser
Elemente einer Unternehmenskultur werden hinsichtlich ihrer Bedeutung
und Arbeitsintensität gemeinhin eklatant unterschätzt.
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Kooperation im Arbeitsrecht
Dirk Brust

Einleitung

Dieser Beitrag befasst sich zunächst mit der Frage, welche Bedeutung Ko-
operation im Arbeitsrecht hat. Hierbei fällt die Kooperationsmaxime im
Bereich des kollektiven Arbeitsrechts ins Auge (s.u. I.). Betriebsrat und
Arbeitgeber werden per Gesetz verpflichtet, miteinander zu kooperieren,
was eine ungewöhnliche Ausgangslage darstellt, da es sich um eine auf-
erzwungene Kooperation handelt. Daneben soll auf ausgewählte Themen
des Arbeitsrechts eingegangen werden, die für jeden Kooperationsmana-
ger von Bedeutung sind. Kooperation basiert auf Überzeugungsarbeit und
Zusammenarbeit. Will ein Beschäftigter nicht kooperieren oder funktio-
niert dies nicht, stößt der Arbeitgeber an seine Grenzen, was dazu führt,
dass er von der Überzeugungsarbeit hin zur Anweisung wechseln muss.
Was der Arbeitgeber im Einzelnen anweisen kann, ergibt sich aus dem
sogenannten Direktionsrecht (s.u. II.).

Kernbereich des Arbeitsrechtes ist der Kündigungsschutz. Jede Füh-
rungskraft und auch jeder, der sich mit Kooperationselementen beschäf-
tigt, muss auch dieses Thema berücksichtigen. Die heute am weitesten
verbreitete Ausnahme zum Kündigungsschutz besteht im Abschluss von
befristeten Arbeitsverträgen (s.u. III.).

I. Kooperation im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts

Unter dem kollektiven Arbeitsrecht versteht man die rechtlichen Regelun-
gen, die auf der einen Seite den Arbeitgeber und auf der anderen Seite
nicht einzelne Beschäftigte, sondern das Kollektiv, also eine Gruppe von
Arbeitnehmern betreffen. Beispielhaft sind hier tarifvertragliche Regelun-
gen zu nennen. Der Kernbereich des kollektiven Arbeitsrechts besteht im
Betriebsverfassungsgesetz. Dieses regelt das Rechtsverhältnis zwischen
dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat. Einer der Grundgedanken des Be-
triebsverfassungsgesetzes ist das Gebot der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit.Dieses ist in § 2 Abs. 1 BetrVG geregelt. Man spricht auch von einem
der Leitprinzipien des Betriebsverfassungsrechts. In der Kommentierung fin-
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det sich zum Teil die Begrifflichkeit der Kooperation wieder. Beispielhaft
ist von der Kooperationsmaxime die Rede (Richardi, in BetrVG, Einleitung,
Randnummer 104). Da es sich um eine elementare Regelung handelt,
spricht man auch von der Magna Charta der Betriebsverfassung. Per Gesetz
wurden die Betriebsverfassungsorgane dazu verpflichtet, zu kooperieren
beziehungsweise vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. An anderer Stelle
ist von einem der vier Gebote der Grundsätze der Zusammenarbeit die Rede
(Fitting, in BetrVG, § 2, Randnummer 15).

Dies ist insofern eine interessante Konstellation, als dass es hier um
eine per Gesetz auferlegte Verpflichtung zur Kooperation geht, wobei di-
verse Arbeitgeber nicht einsehen, in ihren Rechten beschränkt zu werden
beziehungsweise warum sie mit einem Vertretungsorgan von Mitarbeitern
kooperieren sollen.

1. Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit

Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat soll dem Wohl der Arbeitnehmer dienen, ebenso wie
dem des Betriebes. Im Gegensatz zum Beispiel zum Tarifvertragsystem
wurde das Kooperationsmodell ausgewählt, um dem Gedanken des Zu-
sammenwirkens zu entsprechen (Richardi, aaO, § 2, Randnummer 5).
Der Gesetzgeber hätte auch andere Formen der Zusammenarbeit wählen
können.

Man entschied sich jedoch für den Vorschlag der Koalitionsverein-
barung zwischen SPD und FDP. An verschiedenen Stellen des Betriebsver-
fassungsgesetzes spiegelt sich dieser Grundgedanke wieder, zum Beispiel
in der Friedenspflicht, in den Beteiligungsrechten und den Grundsätzen
für die Behandlung der Betriebsangehörigen. Es handelt sich um den ge-
setzlich vorgeschriebenen Weg, um die Ziele, die das Gesetz anstrebt, zu
erreichen (Kraft, BetrVG, § 2, Randnummer 13). Die Tarifvertragsparteien
sollen dazu verpflichtet werden, sich friedfertig miteinander auseinander
zu setzen. Es handelt sich um einen Auffangtatbestand sowie um eine
Auslegungshilfe. Der Partnerschaftsgedanke macht deutlich, dass Arbeit-
geber und Betriebsrat nicht in einem sozialen Kampf um die Herrschaft
oder Vorherrschaft im Betrieb stehen. Kooperation, nicht Konfrontation
ist das gesetzliche Leitbild. Ziel des Gesetzes ist die Überwindung oder
der Ausgleich der divergierenden Interessen, um dadurch Arbeitnehmern
und dem Betrieb gleichermaßen zu nützen. Ferner soll sichergestellt wer-
den, dass sich alle Beteiligten an Spielregeln zu halten haben, die Vertrau-
en erst ermöglichen (Kraft, aaO, § 2, Randnummer 16).
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2. Rechtsprechungsbeispiele zu § 2 Abs. I BetrVG

Um sich eine Vorstellung von der Rechtsprechung zumGrundsatz der ver-
trauensvollen Zusammenarbeit machen zu können, seien einige Recht-
sprechungsbeispiele gestattet:

Nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Mannheim folgt aus
dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit die Pflicht des Ar-
beitgeber, das Betriebsratsbüro – abgesehen von Notsituationen – nicht oh-
ne Zustimmung des Betriebsrates zu betreten. Der Betriebsrat kann auch
verlangen, das Betriebsratsbüro mit einem Sicherheitsschloss zu versehen,
das nicht an die allgemeine Hausschließanlage angeschlossen ist (ArbG
Mannheim 12 BV 4/99).

Nach der Einschätzung des Arbeitsgerichts Hamburg besteht keinAn-
spruch des Arbeitgebers auf Auskunft über die Anfangs und Endzeiten
der Betriebsratssitzungen (ArbG Mannheim 13 BV 4/99).

Das Arbeitsgericht Paderborn hat entschieden, der Betriebsrat versto-
ße gegen den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, wenn ei-
ne allgemein abrufbare Internet-Homepage betriebenwird, auf der betriebs-
interne Informationen zugänglich sind. Es sei aber nicht zulässig, den
Betriebsrat hinsichtlich der Kommunikation mit den Mitarbeitern auf das
Schwarze Brett zu verweisen, wenn ansonsten elektronische Medien regel-
mäßig genutzt werden (ArbG Paderborn 1 BV 35/97).

Der Betriebsrat hat nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Ham-
burg das Recht zu verlangen, dass Pressevertretern Zugang zum Betriebs-
ratsbüro gewährt wird. Dieses Recht entspreche demHausrecht des Betriebs-
rates. Hieraus folge ein Duldungsanspruch des Arbeitgebers (ArbG Ham-
burg 19 BV 8/89).

3. Instrumentarien zur Kooperation

Insbesondere weil es sich um eine gesetzlich vorgegebene Verpflichtung
zur Kooperation handelt, stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden
soll, dass dieser Grundgedanke eingehalten wird und welche Hilfsmittel
man den Kooperierenden an die Hand gibt.

Die Rechte des Arbeitgebers liegen auf der Hand. Diese ergeben sich
aus dem Grundgesetz beziehungsweise der Eigentumsfreiheit. Der Arbeit-
geber verfügt über alle Handlungsoptionen, sofern sich diese im Rahmen
der geltenden Gesetze bewegen. Im Wesentlichen werden im Betriebs-
verfassungsgesetz Rechte des Betriebsrates normiert, die die Handlungs-
möglichkeiten und Optionen des Arbeitgebers einschränken. Es ist zu
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unterscheiden zwischen Mitwirkungsrechten und Mitbestimmungsrechten.
Zunächst bestehen Informationsrechte. Hiernach muss der Arbeitgeber
dem Betriebsrat Informationen zukommen lassen, damit der Betriebsrat
seine Arbeit ordnungsgemäß erfüllen kann. Aus dem Grundsatz der ver-
trauensvollen Zusammenarbeit folgt die Möglichkeit zur Stellungnahme
für den Betriebsrat. Informationsrechte beziehen sich zum Beispiel auf ge-
plante Entwicklungen, Behandlung von Beschwerden, Regelungen bezüg-
lich der Arbeitssicherheit. Ferner existieren so genannte Anhörungs-, Bera-
tungs- und Initiativrechte. Hierdurch erhält der Betriebsrat die Möglichkeit,
Einwendungen zu erheben. Bei den Beratungsrechten muss der Arbeit-
geber den Betriebsrat um seine Meinung fragen, um eine Entscheidung
durchzusetzen. Auch wenn in diesen Fällen die eigentliche Entscheidung
beim Arbeitgeber verbleibt, kann hier nicht nur ein Verfahren pro forma
durchgeführt werden. Der Arbeitgeber muss sich ernsthaft mit der Argu-
mentation des Betriebsrates auseinander setzen. Daneben gibt es die
Widerspruchs- oder Zustimmungsverweigerungsrechte. Auch hier ist der Ar-
beitgeber zunächst nicht gehindert, beabsichtigte Maßnahmen durch-
zuführen. Der Betriebsrat ist jedoch im Interesse des Betriebes berechtigt,
durch seinen Widerspruch die Umsetzung der Maßnahme zu verhindern.
Es handelt sich um ein so genanntes negatives Konsensprinzip (Koch,
Arbeitsrechthandbuch, § 230, Randnummer 4). Beim Zustimmungsver-
weigerungsrecht kann der Betriebsrat beispielhaft verhindern, dass eine
personelle Einzelmaßnahme, zum Beispiel eine Einstellung, eine Umgrup-
pierung oder eine Versetzung durchgeführt wird. Die stärkste Form der Be-
teiligungsrechte ist die Mitbestimmung im engeren Sinne. Bei dieser hängt
die Wirksamkeit der Maßnahme des Arbeitgebers von der vorherigen
Zustimmung des Betriebsrates ab. Beispielhaft ist die Kündigung eines Mit-
gliedes des Betriebsrates nur zulässig und möglich, sofern der Betriebsrat
vorher zugestimmt hat (Koch, aaO, Randnummer 5). Diese Rechte des
Betriebsrates sind nicht abdingbar (Koch, aaO, Randnummer 7).

4. Sicherstellung durch das Einigungsstellenverfahren

Gesichert werden sollen die Beteiligungsrechte u. a. durch das so genann-
te Einigungsstellenverfahren. Können sich die Betriebsparteien nicht auf ei-
ne bestimmte Vorgehensweise oder ein Ergebnis verständigen, kann eine
Einigungsstelle einberufen werden. Antragsberechtigt sind beide Par-
teien. Die Einigungsstelle ist paritätisch zu besetzen. Ferner ist ein Vorsit-
zender zu bestimmen. Derartige Verfahren werden üblicherweise von
Richtern geführt, die diese Tätigkeit nebenberuflich in fremden Gerichts-
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bezirken ausüben. Die Einigungsstelle entscheidet nach Anhörung und
Beratung verbindlich und mit einfacher Mehrheit, also auch gegen den
Willen des Arbeitgebers.

5. Ausgestaltung und Beispiele

Um die gesetzliche Konstruktion verstehen zu können, muss man auf die
Ausgestaltung der Beteiligungsrechte sowie deren Konsequenzen einge-
hen, was hier nur beispielhaft geschehen kann:

a) Die Wahl und der Kündigungsschutz
Es versteht sich von selbst, dass die Betriebsratswahlen separat gesetzlich
geregelt sind. Der Betriebsrat ist in geheimer und unmittelbarer Wahl zu
wählen. Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (§ 14
BetrVG) Die Einzelheiten sind in derWahlordnung niedergelegt.

Der Arbeitgeber hat jede Beeinflussung der Wahl zu unterlassen, was
auch gerichtlich geltend gemacht werden kann. Schon der Wahlbewerber
genießt einen Sonderkündigungsschutz, um die Bewerber vor möglichen
Interessenkonflikten mit dem Arbeitgeber zu schützen (Dr. Schiefer, in
BetrVG, § 103, Randnummer 20a). Schon der Bewerber soll den gleichen
Kündigungsschutz genießen, wie Betriebsratsmitglieder selbst. Jegliche
Störungen, die durch eine Einflussnahme auf Wahlbewerber entstehen
könnten, sollen unterbleiben, um die Betriebsratswahlen leichter durch-
führen zu können. Auch Mitglieder desWahlvorstandes genießen Sonder-
kündigungsschutz. Hier besteht also schon ein Kündigungsschutz für den
betriebsratslosen Betrieb (ErfK ArbR/-Kiel, KSchG, § 15, Rn. 10). Es be-
steht auch eine so genannte Nachwirkung, das heißt, auch nach Ende der
Amtszeit kann ein Betriebsratsmitglied nicht wie jeder andere Beschäftig-
te gekündigt werden (Bauer in Arbeitsrechtkommentar, § 15 KSchG,
Randnummer 71 ff). Nach § 15 BetrVG können Betriebsratsmitglieder
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes und mit Zustimmung des Be-
triebsrates gekündigt werden. Ein solcher wichtiger Grund im Sinne des
§ 626 BGB geht deutlich über die Anforderungen an eine Rechtfertigung
einer Kündigung eines sonstigen Mitarbeiters hinaus. Ein wichtiger
Grund liegt zum Beispiel dann vor, wenn Straftaten gegen den Arbeitgeber
verübt werden. Als wichtige Gründe für Kündigungen gegenüber Amts-
trägern wurde beispielhaft anerkannt
– der Verkauf von des Arbeitgeber gehörenden Schrotts durch den Be-
triebsratsvorsitzenden und die Einzahlung des erzielten Erlöses in eine
Kasse des Betriebsrates

– Manipulationen mit Lohnabrechnungsunterlagen
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– unberechtigtes Mitstempeln der Zeiterfassungskarte eines anderen Ar-
beitnehmers

– vorsätzliche Falschaussage gegen den Arbeitgeber vor Gericht
– Karten spielenwährend der Arbeitszeit, wenn noch andere gleichartige,
bereits abgemahnte Pflichtverletzungen vorliegen.

Nicht als wichtige Gründe im Sinne dieser Regelungen wurde anerkannt
– herabsetzende Äußerungen gegenüber dem Arbeitgeber in einer Ge-
werkschaftszeitung

– verbale Entgleisungen auf einer Betriebsversammlung
– Verdacht der Kassenmanipulation
– Verdacht des Erschleichens einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
– Haschisch rauchen eines Betriebsratsvorsitzenden im Betriebsratsbüro,
ohne dass sich dies auf das Arbeitsverhältnis auswirkt.

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass es wirklich eines wichtigen Grun-
des bedarf, um das Arbeitsverhältnis mit einem Amtsträger zu kündigen.
Es muss ein Maßstab erreicht werden, der bei sonstigen Beschäftigten die
fristlose Kündigung rechtfertigen würde (vgl. hierzu Böck, in Kommentar
zum Kündigungsrecht, § 15 KSchG, Randnummer 19 ff).

b) Wahlanfechtung
Der Arbeitgeber soll auch nicht in die Lage versetzt werden, eine Wahl
leicht anfechten und sich so gegebenenfalls eines unliebsamen Betriebs-
rates entledigen zu können. An die Wahlanfechtung sind hohe Anforde-
rungen zu stellen. Es müssen erhebliche Anfechtungsgründe vorliegen.
Solche sind nur dann gegeben, wenn gegen tragende Grundsätze versto-
ßen wurde (Schneider, in BetrVG, § 19, Randnummer 3).

c) Kosten des Betriebsrates
Der Arbeitgeber trägt alle Kosten, die bei einer pflichtgemäßen Wahrneh-
mung der Aufgaben des Betriebsrates entstehen. Hierbei gelten der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Erforderlichkeit. Es stellt sich
immer wieder die Frage, ob personelle oder sächliche Mittel erforderlich
sind oder ob die Aufwendungen verhältnismäßig sind (Wedde, in BetrVG,
§ 40, Randnummer 5). Hierbei fällt auf, dass der Gesetzgeber, wie im
Betriebsverfassungsgesetz häufig, mit unbestimmten Rechtsbegriffen ar-
beitet. Ausgelegt werden diese unbestimmten Rechtsbegriffe wie zum Bei-
spiel der Erforderlichkeit oder der Verhältnismäßigkeit an Hand des Grund-
satzes der vertrauensvollen Zusammenarbeit.
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d) Sozialauswahl und Betriebsstilllegung
Liegt für den Arbeitgeber ein Grund für eine Kündigung eines Mitarbei-
ters vor, hat er eine Sozialauswahl durchzuführen. Hierbei ist zunächst die
so genannte Vergleichsgruppe zu bilden. Personen mit Sonderkündi-
gungsschutz, also auch Betriebsratsmitglieder fallen aus der Sozialaus-
wahl heraus. Auch hieraus folgt, dass Betriebsratsmitglieder üblicherwei-
se nicht kündbar sind (Eisemann, Personalbuch, § 257, Randnummer 28).
Bei einer Stilllegung einer Betriebsabteilung müssen Betriebsratsmitglie-
der in einer anderen Abteilung weiter beschäftigt werden. Dies bedeutet,
dassMitarbeiter aus anderen Abteilungen gekündigt werdenmüssen. Die-
se Positionen sind »frei zu kündigen« (Böck, in Kommentar zum Kündi-
gungsrecht, § 15 KSchG, Randnummer 181).

e) Vorläufiger Rechtsschutz
Stimmt der Betriebsrat der Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes nicht
zu und widerspricht er dieser sogar, kann das Betriebsratsmitglied imWe-
ge des einstweiligen Rechtsschutzes bis zum Abschluss des gerichtlichen
Verfahrens die Weiterbeschäftigung durch ein einstweiliges Verfügungs-
verfahren geltend machen. Hierdurch kann das Betriebsratsmitglied er-
heblichen Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Die Vergütung ist während
dieser Zeit fortzuzahlen. Man muss sich vor Augen führen, dass diese
Konstellation häufiger eintritt, selbst in Fällen, in denen klare Kündi-
gungsgründe vorliegen. Selbst wenn ein Betriebsratsvorsitzender nicht
nur Haschisch rauchen, sondern dieses auch verkaufen würde, könnte er
auf diese Art und Weise über einen Zeitraum von ca. einem Jahr die Wei-
terbeschäftigung zunächst erzwingen, selbst wenn er im Verfahren selbst
später unterliegen würde.

Zwischenergebnis
Offensichtlich geht das BetrVG davon aus, dass allein die Vorgabe der
Verpflichtung zur Kooperation nicht ausreicht. Stattdessen ist der Kern-
gedanke des Betriebsverfassungsgesetzes, dass die angestrebte Kooperati-
on nur dann gelebt wird, wenn eine Begegnung der Betriebsparteien auf
einer Ebene erfolgt und eine möglichst weitgehende Gleichberechtigung
bzw.Waffengleichheit hergestellt wird. Dies basiert offensichtlich auf dem
Gedanken des Gesetzgebers, dass in einem Über-/Unterordnungsverhält-
nis eine Kooperation ansonsten nicht gelebt werden kann. Der Arbeit-
geber soll nicht dazu in die Lage versetzt werden, z. B. durch eine Kün-
digung Einfluss nehmen zu können. Damit werden dem Betriebsrat
gravierende Rechte eingeräumt. Ferner sieht das Gesetz in dem Einigungs-
stellenverfahren ein Eskalationsszenario vor. Man kann nur jedem Arbeit-
geber raten, die Beteiligungsrechte ernst zu nehmen und die Verpflichtung
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zur Kooperation zu akzeptieren, da alles Andere sehr destruktiv verlaufen
kann. Der Betriebsrat kann Überstunden verhindern, er kann sich gegen
Einstellungenwehren, er kann die Einführung von EDV-Systemen blockie-
ren etc.

II. Das Direktionsrecht und seine Grenzen

1. Allgemeines

Das Weisungs- bzw. Direktionsrecht des Arbeitgebers beruht auf dem zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossenen Arbeitsvertrag. Es ge-
hört zum wesentlichen Inhalt eines jeden Arbeitsverhältnisses. Die ver-
traglich geschuldete Leistungspflicht des Arbeitnehmers, mithin also die
Erbringung der Arbeitsleistung nach § 611 Abs. 1 BGB, wird durch die
Anweisungen des Arbeitgebers in Ausübung seinesWeisungs- bzw. Direk-
tionsrechts konkretisiert. Das Weisungsrecht ist zugleich wichtigstes
Abgrenzungsmerkmal bei der Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses vom
freien Dienstvertrag, ist es doch der zentrale Gesichtspunkt bei der Feststel-
lung der persönlichen Abhängigkeit. Je stärker die Weisungsbindung ist,
desto eher ist ein Arbeitsverhältnis anzunehmen. Fehlt es hingegen an
jeder Weisungsgebundenheit, so liegt in der Regel kein Arbeitsverhältnis
vor. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers ist im BGB selbst nicht gesetz-
lich normiert. Die Rechtsgrundlage für die Ausübung desselben findet
sich seit dem 01. Januar 2003 in § 106 der Gewerbeordnung (GewO).

2. Reichweite des Weisungsrechts

Der Umfang und die Reichweite des Weisungsrechts bestimmt sich zu-
nächst nach dem Wortlaut des § 106 Satz 1 der Gewerbeordnung. Demnach
kann der Arbeitgeber auf Grundlage des Weisungsrechts die im Arbeits-
vertrag nur rahmenmäßig umschriebene Leistungspflicht nach Zeit, Ort
und Art bestimmen (BAG 25.10.1989, AP BGB, § 611, Direktionsrecht Nr.
36). Nach § 106 Satz 2 GewO kann sich das Weisungsrecht ebenfalls auf
die Ordnung und das Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb selbst er-
strecken (Hromadka, DB 1995, 2601).



Dirk Brust

191

2.1 Weisungsrecht in zeitlicher Hinsicht
a) Abgrenzungsfunktion
Zeitlich weisungsgebunden ist der Dienstleistende dann, wenn der Dienst-
berechtigte die Dauer und die zeitliche Lage der zu erbringenden Leistung
im Rahmen der arbeits- und tarifvertraglichen Vereinbarungen bestim-
men kann. So spricht die nach dem Vertragsinhalt wie auch nach der
praktischen Durchführung des Vertragsverhältnisses verlangte ständige
Dienstbereitschaft für die Arbeitnehmereigenschaft (BAG 19.11.1997, AP
BGB, § 611, Abhängigkeit Nr. 90), dies gilt auch, wenn keine Möglichkeit
besteht, Termine entsprechend den eigenen Vorstellungen und Planungen
wahrzunehmen (BAG 06.05.1998, AP BGB, § 611, Abhängigkeit Nr. 102).
Als starkes Indiz für die Eigenschaft als Arbeitnehmer ist auch die Auf-
führung in Dienstplänen (BAG 16.03.1994, AP BGB, § 611, Abhängigkeit
Nr. 68) anzusehen, auch dann, wenn der Arbeitnehmer sich zwar selbst
eintragen kann, der Arbeitgeber aber vertraglich zur einseitigen Zuwei-
sung befugt ist (BAG 12.06.1996, AP BGB, § 611, Werkstudent, Nr. 4). Ent-
scheidend ist jedoch nicht, ob eine Weisungsausübung im Einzelfall er-
folgt, denn die zeitliche Weisungsbindung kann bereits vertraglich fixiert
sein. Die zeitliche Weisungsbindung ist grundsätzlich auch bei Teilzeit-
beschäftigten, bei denen die Lage der Arbeitszeit vertraglich konkretisiert
ist, und insbesondere auch bei Abrufverhältnissen zu bejahen.

b) Begriff der Arbeitszeit
Die Arbeitszeit umfasst regelmäßig die Zeit vom Beginn bis zum Ende der
Arbeit ohne die Ruhepausen. Umstrittene Fallgruppen in diesem Zusam-
menhang sind zum einen die Wegezeit, zum anderen die Zeit des Wa-
schens und Umkleidens.

Der Begriff derWegezeit ist umstritten (ErfK ArbR/-Preis, BGB, § 611,
Rn. 636 ff). Im Kern fallen darunter die Zeit für die An- und Abfahrt des
Arbeitnehmers zum Betrieb des Arbeitgebers und die auf dem Weg von
der Arbeitsstelle zum Arbeitsplatz verbrachte Zeit. Die An- und Abfahrten
sind keine Arbeitsleistung und damit nicht vergütungspflichtig, denn
die Wegezeit gehört nicht zur Arbeitszeit (BAG 08.12.1960, AP BGB, § 611,
Wegezeit Nr. 1). Anderes gilt aber für Fahrten des Arbeitnehmers zum
und von einem außerhalb des Betriebs des Arbeitgebers liegenden
Arbeitsplatz. Dies sind zu vergüten, wenn keine gegenteilige tarif- oder
einzelvertragliche Regelung besteht (BAG 28.03.1963, AP BGB, § 611, We-
gezeit Nr. 3). Für den Bereich des Weges von der Arbeitsstelle zum Ar-
beitsplatz sind stets die Umstände des Einzelfalles zu beachten (ErfK
ArbR/-Preis, BGB, § 611, Rn. 638).
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c) Umfang und Grenzen des Weisungsrechts
Der Umfang des Weisungsrechts in zeitlicher Hinsicht wird in erster Linie
durch den Arbeitsvertrag bestimmt, selbstverständlich vorbehaltlich ein-
schränkender gesetzlicher oder tariflicher Regelungen. Die Grenzen des
öffentlich-rechtlich ausgestalteten Arbeitszeitrechts (ArbZG) und vor al-
lem die anwendbaren Tarifverträge, die typischerweise auch Fragen der
Arbeitszeit regeln, sind zu beachten. Bei variabler Arbeitszeit folgen die
Grenzen insbesondere aus § 12 TzBfG. Das Weisungsrecht erstreckt sich
in aller Regel auf die Lage der Arbeitszeit, also auf Beginn und Ende der
Arbeitszeit, die Lage der Pausen oder die Einführung von Gleitzeit. Man-
gels einer eindeutigen arbeitsvertraglichen Regelung ist der Arbeitgeber
im Rahmen seines Direktionsrechts befugt, die Lage der Arbeitszeit an-
derweitig festzulegen, so z. B. denWechsel von Nacht- zu Tagarbeit oder die
Einführung von Schichtarbeit. Das BAG gibt dem Arbeitgeber insoweit ver-
tragsrechtlich einen weiten Spielraum (BAG 23.09.2004, AP BGB, § 611,
Direktionsrecht Nr. 64). Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn in der
Vergangenheit über einen mehrjährigen Zeitraum anderweitig verfahren
worden ist, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor (LAG Köln,
26.07.2002, LAGE BGB 2002, § 611, Direktionsrecht Nr. 1.).

Allerdings muss die Bestimmung nach § 315 BGB billigem Ermessen
entsprechen und bei der Bestimmung der Lage der Arbeitszeit muss der
Arbeitgeber nach Möglichkeit auch auf Personenfürsorgepflichten des
Arbeitnehmers (§§ 1626, 1627 BGB) Rücksicht nehmen. Der Arbeitgeber
ist aber nicht verpflichtet, eine soziale Auswahl vorzunehmen (BAG
23.09.2004, AP BGB, § 611, Direktionsrecht Nr. 64; LAG Niedersachsen,
NZA 1999, 263).

Existiert innerhalb des Betriebs ein Betriebsrat, so hat dieser nach § 87
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG ein umfassendes Mitbestimmungsrecht (Vgl. dazu:
ErfK ArbR/-Kania, BetrVG, § 87, Rn. 25 ff). Zweck dieses Mitbestim-
mungsrechtes ist es, die Interessen der Arbeitnehmer an der Lage ihrer
Arbeitszeit und damit zugleich der Freizeit für die Gestaltung ihres Privat-
lebens zur Geltung zu bringen (BAG 15.12.1992, APAÜG, § 14 Nr. 7) Das
Mitbestimmungsrecht erstreckt sich insbesondere auf die Verteilung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf die Wochentage, die Regelung von Beginn
und Ende der täglichen Arbeitszeit und auf die Lage und Dauer von unbe-
zahlten Pausen. Fälle der reinen Arbeitszeitunterbrechung werden nicht
erfasst (BAG, NZA 2004, 620), da es sich um Arbeitszeit handelt. Nicht
dem Mitbestimmungsrecht unterliegt hingegen die Dauer der wöchentli-
chen Arbeitszeit, Gegenschluss zu § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG.

Vom Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht umfasst wird nach wohl
herrschender Meinung der Umfang der Arbeitszeit, weil dieser zum Kern-
bestand des Austauschverhältnisses gehört (LAG Düsseldorf, NZA-RR
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2003, 407, 408). Einseitige, vertraglich nicht geregelte Veränderungen der
Arbeitszeit, von der die Höhe der Vergütung abhängt, können grundsätz-
lich nur durch eine Änderungskündigung erfolgen.Weitere Grenzen erge-
ben sich auch aus § 12 TzBfG und die Grundsätze der Inhaltskontrolle von
Arbeitsverträgen nach den §§ 305 ff. BGB.

d) Ausgewählte Einzelfälle
(Zu weiteren Einzelfällen vgl. ErfK ArbR/-Preis, § 611, Rn. 819 ff)
Beispielhaft sei hier auf das Thema der Überstunden verwiesen. Ohne eine
ausdrückliche Regelung ist der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, Überstunden zu leisten (Ausnahme: Not- und Katastrophenfälle
(ArbG Leipzig, DB 2003, 1279)). Überstunden liegen vor, wenn die vertrag-
liche vereinbarte Arbeitszeit überschritten wird, die durch Kollektivver-
trag (Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung) oder durch Arbeitsvertrag
festgelegt ist. Im umgekehrten Fall entsteht aus einer fortdauernden An-
ordnung von Überstunden noch kein Anspruch auf ein bestimmtes Maß
an Überstunden (LAG Köln, NZA-RR 1999, 517), allerdings kann sich un-
ter Umständen aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz ein Anspruch auf
Mehrarbeit ergeben (LAG Hessen, NZA-RR 2002, 348). Fehlt es an einer
Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Ableistung von Überstunden, so
kann sich eine Pflicht ausnahmsweise aus den Grundsätzen von Treu
und Glauben nach § 242 BGB ergeben, der Arbeitgeber kann sein Begeh-
ren indes nicht auf § 14 ArbZG stützen. Die Regelung von Überstunden
(einschließlich deren Vergütung) ist tarifrechtlich geprägt und unterliegt
nach § 87 Abs. 1 Nr. 3, 10 BetrVG derMitbestimmung des Betriebsrates. So
können Tarifverträge dem Arbeitgeber das Recht einräumen, die regel-
mäßige Arbeitszeit einseitig zu verlängern, zugleich diese aber auch auf
die tarifliche Arbeitszeit zurückzuführen. Grundsätzlich muss der Ar-
beitgeber auch hier die Grenzen des billigen Ermessens wahren; diese
umfassen auch die Einhaltung bestimmter Ankündigungsfristen (BAG
28.11.1984, AP TVG, § 4, Bestimmungsrecht Nr. 2; ArbG Frankfurt, NZA-
RR 1999, 357). In Betrieben ohne Betriebsrat hat der Arbeitgeber in der
Regel ohne ausdrückliche vertragliche Grundlage keine Möglichkeit,
Überstunden anzuordnen – die Anordnung steht und fällt somit mit einer
vertraglichen Fixierung des Rechts zur Anordnung von Überstunden.

2.1 Weisungsrecht in örtlicher Hinsicht
a) Abgrenzungsfunktion
Zeitlich weisungsgebunden ist der Dienstleistende dann, wenn dieser die
Dienste an einem bestimmten Ort zu erbringen hat, den er nicht selbst
bestimmen kann. Dann liegt zugleich regelmäßig ein Arbeitsverhältnis
vor (BAG 13.01.1983, AP BGB, § 611, Abhängigkeit Nr. 42). Die örtliche
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Weisungsgebundenheit ist nicht zu verwechseln mit der Eingliederung in
den Hauptbetrieb des Unternehmens. Grundsätzlich können nämlich
auch im Außendienst tätige Mitarbeiter, wie z. B. Monteure, Kundenbera-
ter usw., hinsichtlich des Arbeitsortes engen Bindungen unterliegen (BAG
06.05.1998, AP BGB, § 611, Abhängigkeit Nr. 102).

b) Begriff des Arbeitsortes
Der Ort der Arbeitsleistung – der sog. Erfüllungsort – ergibt sich in der
Regel direkt aus dem Arbeitsvertrag. Fehlt eine Regelung, so ist im Wege
der Auslegung unter Berücksichtigung der näheren Umstände des Einzel-
falls zu ermitteln, für welchen Arbeitsort der Arbeitnehmer tatsächlich
eingestellt wurde. Erfüllungsort für die Leistungen sowohl von Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmer ist grundsätzlich – wenn der Arbeitnehmer
dort ständig beschäftigt ist – am jeweiligen Betriebssitz und damit am
Arbeitsort des Arbeitnehmers (BAG 03.12.1985, AP TVG, § 1, Tarifverträge
Großhandel Nr. 1). Allerdings können sowohl im Tarifvertrag als auch im
Einzelarbeitsvertrag abweichende Regelungen getroffen werden. Proble-
matisch ist die Bestimmung bei Arbeitnehmern im Außendienst mit Reise-
tätigkeit (Vgl. dazu: ErfK ArbR/-Preis, § 611, Rn. 806).

Bei ständig wechselnden Arbeitsstellen ist in der Regel davon auszuge-
hen, dass Erfüllungsort der Sitz des Arbeitgebers ist, an dem die Personal-
verwaltung vorgenommen wird (ArbG Pforzheim, NZA 1994, 384). Wenn
und soweit es an einer eindeutigen Vereinbarung mangelt, so ist der ge-
meinsame Erfüllungsort nach dem Schwerpunkt des Vertragsverhältnis-
ses zu bestimmen.

c) Umfang und Grenzen des Weisungsrechts
Zunächst kann der Einsatz des Arbeitnehmers auch ohne besondere Re-
gelung auf einen bestimmten Arbeitsort beschränkt sein – etwa dann,
wenn der Arbeitnehmer für einen bestimmten Betrieb oder eine bestimm-
te Aufgabe eingestellt worden ist. Lässt sich eine solche Konkretisierung
aus dem Arbeitsvertrag aber nicht entnehmen, kann sich aus dem Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers die Befugnis ergeben, den Arbeitnehmer an
verschiedenen Orten einzusetzen. Dieses Direktionsrecht muss nicht
zwingend vereinbart sein, sondern kann sich auch aus der Tätigkeits-
beschreibung bzw. dem Wesen der Tätigkeit ergeben. So kann die Tätig-
keit des Mitarbeiters gerade beinhalten, dass an wechselnden Orten
gearbeitet wird. Dies dürfte insbesondere bei Bau-, Montage- und Außen-
dienstmitarbeitern oder Arbeitnehmern in Reinigungsunternehmen der
Fall sein. Hier ist der Arbeitgeber grundsätzlich sogar berechtigt, den Ar-
beitsort täglich neu zu bestimmen. Ebenfalls kann der Arbeitgeber in der
Regel Dienstreisen in das In- und Ausland anordnen, wenn diese zum
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Berufsbild gehören (ErfK ArbR/-Preis, BGB, § 611, Rn. 808; Loritz, NZA
1997, 1188, 1190). Auch wenn ein Arbeitnehmer über einen längeren Zeit-
raum auf einer bestimmten Stelle mit bestimmten Aufgaben beschäftigt
worden ist, kann daraus nicht grundsätzlich auf eine zwingende örtliche
Konkretisierung geschlossen werden (BAG 07.12.2000, AP BGB, § 611, Di-
rektionsrecht Nr. 61; LAG Rheinland-Pfalz, BB 1997, 474). Das Weisungs-
recht des Arbeitgebers wird dadurch nicht ausgeschlossen.

d) Ausgewählte Einzelfälle
Es ist grundsätzlich üblich und möglich, in einen Arbeitsvertrag einen
ausdrücklichen sog. Versetzungsvorbehalt aufzunehmen. Danach kann
der Arbeitnehmer bei Bedarf auch in anderen Betrieben des Unterneh-
mens, ggf. auch innerhalb der gesamten Bundesrepublik Deutschland,
versetzt werden. Dazu muss der Arbeitsvertrag jedoch einen eindeutigen
Vorbehalt, der sich auch auf einen Ortswechsel erstreckt, beinhalten
(ArbG Kaiserslautern, ARSt. 1993, 69; BAG, NZA 2008, 833). Dies ist ge-
nerell nicht zu beanstanden. Allerdings ist auch hier wiederum § 315 BGB
zu beachten, wonach die Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber
stets billigem Ermessen entsprechen muss. Dies bedeutet in concreto,
dass es einer Abwägung der Interessenslage beider Vertragsparteien im
Einzelfall bedarf (LAG Berlin, LAGE BGB, § 611, Direktionsrecht Nr. 2).
Unter Umständen sind auch bedeutende Auswirkungen auf die private
Lebensführung zu berücksichtigen, insbesondere bei einer Versetzung
ins Ausland (LAG Hamm, DB 1974, 877). Auch die Versetzung innerhalb
eines Konzerns bestimmt sich grundsätzlich nach dem Arbeitsvertrag. Da
der Arbeitnehmer zumeist nur für ein bestimmtes Unternehmen einge-
stellt wird, bleibt auch bei einer Versetzung die arbeitsvertragliche Bezie-
hung zum einstellenden Konzernunternehmen bestehen. Ein dauerhafter
Wechsel des Arbeitsplatzes – sprich: Versetzung an einen anderen Ar-
beitsplatz in einem anderen Unternehmen des Konzerns – erfordert die
Kündigung des alten und Begründung eines neuen Arbeitsvertrages bzw.
einen Übernahmevertrag (Vgl. dazu: ErfK ArbR/-Preis, § 611, Rn. 233). Für
den Fall, dass eine schwangere Arbeitnehmerin versetzt werden soll, sind
Besonderheiten zu beachten (BAG 21.04.1999, AP MuSchG 1968, § 4,
Nr. 5).

Der Arbeitgeber kann grundsätzlich Umsetzungen von Arbeitneh-
mern vornehmen. Er ist nicht gehalten – etwa in Konfliktsituationen –
zunächst eine Abmahnung auszusprechen (BAG 24.04.1996, AP BGB,
§ 611, Direktionsrecht Nr. 48). Ist das Betriebsklima durch einen Streit
unterMitarbeitern gestört, entspricht es grundsätzlich billigem Ermessen,
wenn der Arbeitgeber zur Konfliktbehebung einen Arbeitnehmer in eine
andere Filiale desselben Ortes zu versetzen. Dabei kommt es auf die Ur-
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sachen für den Konflikt nicht an (LAG Köln, 27.11.1998, LAGE BGB, § 315,
Nr. 6).

2.3 Weisungsrecht hinsichtlich der Art der Tätigkeit
a) Tätigkeitsbegriff
Der konkrete Inhalt der Verpflichtung zur Arbeitsleistung ergibt sich aus
den Einzelheiten des Arbeitsvertrages. Auch für die Konkretisierung der
Art der vom Arbeitnehmer zu verrichtenden Arbeitsleistung ist zunächst
der Inhalt des Arbeitsvertrages maßgeblich. Die im Arbeitsvertrag enthal-
tene Tätigkeitsbeschreibung kann sehr konkret, aber auch sehr allgemein
gehalten sein.

b) Umfang und Grenzen des Weisungsrechts
Die arbeitsvertragliche Formulierung der Tätigkeitsbeschreibung ist von
erheblicher Relevanz für das Weisungsrecht des Arbeitgebers, weil von
ihr der Umfang abhängig ist (ErfK ArbR/-Preis, BGB, § 611, Rn. 799 ff.;
Hromadka, DB 1995, 2601, 2602).

Wird die Tätigkeit bei der Einstellung umschrieben (so z. B. Buchhal-
ter, kfm. Angestellter etc.), so können dem Arbeitnehmer sämtliche Tätig-
keiten zugewiesen werden, die dem Berufsbild entsprechen. Zweckmäßig
ist es deshalb, die Tätigkeitsbeschreibung nicht zu eng zu fassen. Ist eine
zugewiesene Tätigkeit nicht mehr von der Tätigkeitsbeschreibung ge-
deckt, kann der Arbeitgeber eine Änderung des Arbeitsvertrages nur
durch Vereinbarung oder eine Änderungskündigung herbeigeführt wer-
den. Aber auch bei weiterer Fassung des Tätigkeitsbereiches kann sich
die Einsatzpflicht des Arbeitnehmers in Einzelfall auf eine bestimmte Tä-
tigkeit konkretisieren, wenn eine dahingehende Vertragsänderung erfolgt
ist (BAG 11.06.1958, AP BGB, § 611, Direktionsrecht Nr. 2). Dies ist nicht
der Fall, wenn der Arbeitsvertrag einen Vorbehalt zur Zuweisung einer
anderen Aufgabe enthält; auch der Zeitablauf allein führt auch bei lang-
jähriger Tätigkeit nicht zu einer Konkretisierung. In diesem Fall bedarf es
zusätzlicher Umstände (LAG Köln, 23.02.1987, LAGE BGB, § 611, Direkti-
onsrecht Nr. 1; Hennige, NZA 1999, 281, 286.).

Der Arbeitgeber kann sich auch durch Erklärungen binden. Ist dem
Arbeitnehmer vorübergehend eine höherwertige Aufgabe zugewiesen
worden, deren Fortführung auf Dauer seitens des Arbeitgebers nur von
der fachlichen Bewährung abhängig gemacht wird, darf der Arbeitgeber
die Aufgabe nicht aus anderen Gründen entziehen (BAG 17.12.1997, AP
BGB, § 611, Direktionsrecht Nr. 52).

Für den Bereich des öffentlichen Dienstes ist folgendes zu beachten:
Dem Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes kann grundsätzlich jede
Aufgabe übertragen werden, die den Merkmalen seiner Vergütungsgrup-
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pe entspricht, sofern ihm die Tätigkeit auch im Übrigen billigerweise zu-
gemutet werden kann (BAG 30.08.1995, AP BGB, § 611, Direktionsrecht
Nr. 44). Der Arbeitsbereich kann auch verkleinert werden. Zu beachten
ist aber, dass möglicherweise eine mitbestimmungspflichtige Versetzung
vorliegt. Die Verweigerung einer rechtmäßig zugewiesenenTätigkeit kann
die fristlose Entlassung rechtfertigen (BAG 12.04.1973, AP BGB, § 611, Di-
rektionsrecht Nr. 24). Das Weisungsrecht erfasst aber grundsätzlich nicht
die Befugnis des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer auf einen geringerwer-
tigen Arbeitsplatz zu versetzen. Dies gilt auch dann, wenn die bisherige
Vergütung fortgezahlt wird (BAG 24.04.1996, AP BGB, § 611, Direktions-
recht Nr. 49). Geringerwertige Arbeiten muss der Arbeitnehmer nur in
Notfällen verrichten (Bauer/Opolony, NJW 2002, 3503). Die Zulässigkeit
der Zuweisung höherwertiger Arbeiten ist von den Umständen des Einzel-
falls abhängig, allerdings muss auch eine nur vorübergehende Übertra-
gung solcher Aufgaben entsprechend § 315 BGB nach billigem Ermessen
erfolgen. Hinsichtlich dieses Grundsatzes ist eine Besonderheit zu be-
achten: Das billige Ermessen der Ausübung des Direktionsrechts muss
sich auf die Tätigkeitsübertragung »an sich« und auf die »Nicht-Dauer-
haftigkeit« der Übertragung beziehen, sog. »doppelte Billigkeit« (BAG
17.04.2002, AP BAT, § 24, Nr. 23).

3. Grenzen des Weisungsrechts

Das Weisungsrecht wird – wie oben bereits deutlich geworden ist – ins-
besondere dadurch begrenzt, dass es grundsätzlich im Rahmen des bil-
ligen Ermessens im Sinne des § 315 BGB auszuüben ist. Dieser Grundsatz
ist in § 106 Satz 1 GewO gesetzlich festgelegt. Ebenfalls kann das Wei-
sungsrecht an einer Vielzahl von Stellen durch einzelvertragliche oder kol-
lektivvertragliche Vereinbarung begrenzt werden. Die Erweiterung des
Rechts zur einseitigen Leistungsbestimmung unterliegt grundsätzlich der
Überprüfung anhand der §§ 305 ff. BGB. Teilweise nimmt die Rechtspre-
chung an, dass das Kündigungsschutzrecht umgangen wird, wenn sich
Leistungsbestimmungsrechte auf wesentliche Teile des Arbeitsvertrages
derart beziehen, dass durch sie das Gleichgewicht zwischen Leistung
und Gegenleistung grundlegend gestört wird (Bauer/Opolony, NJW 2002,
3503). Zu beachten sind insbesondere auch die oben bereits aufgezeigten
Mitwirkungsrechte des Betriebsrates und der Einfluss der Grundrechte, so
z. B. Gewissensfreiheit.
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III. Der Abschluss befristeter Arbeitsverträge

1. Begriff der Befristung

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 TzBfG ist ein Arbeitnehmer befristet beschäftigt,
wenn der Arbeitsvertrag auf eine bestimmte Zeit geschlossen wurde. Ein
befristeter Arbeitsvertrag liegt nach § 3 Abs. 1 Satz 2 TzBfG vor, wenn
seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist oder sich dies aus Art, Zweck
oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt. Demnach lassen sich die
sog. »Zeitbefristung« und die sog. »Zweckbefristung« unterscheiden. Die
Grundsätze über die Befristung von Arbeitsverhältnissen finden nur auf
Arbeitsverhältnisse Anwendung und sind daher auch auf Teilzeitarbeitver-
hältnisse anwendbar (BAG 16.10.1987, AP BGB, § 620, Hochschule Nr. 5).
Arbeitnehmerähnliche Personen sind hingegen nicht umfasst (BAG
15.11.2005, AP BGB, § 611, Arbeitnehmerähnlichkeit Nr. 12), Verträge
über eine freie Mitarbeit können uneingeschränkt befristet abgeschlossen
werden (BAG 09.05.1984, AP BGB, § 611, Abhängigkeit Nr. 45). Für Berufs-
ausbildungsverhältnisse gelten die Sondervorschriften des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) (Vgl. dazu: ErfK ArbR/-Schlachter, BBiG, § 1, Rn. 1 ff ). Im
Bereich der befristeten Arbeitsverhältnisse lassen sich verschiedene Arten
der Befristung unterscheiden (Vgl. dazu: ErfK ArbR/-Preis, TzBfG, § 2,
Rn. 3).

a) Feste Vertragsdauer
Bei der festen Vertragsdauer wird der Arbeitsvertrag auf bestimmte Dauer
abgeschlossen. Die vereinbarte Dauer ist dann im Zweifel sowohl Höchst-
als auch Mindestzeit. Eine solche feste Vertragsdauer kann sowohl bei
Abschluss des Arbeitsvertrages als auch durch spätere Vertragsänderung
vereinbart werden. Eine zunächst vereinbarte Befristung kann einver-
nehmlich zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages aufgehoben wer-
den. Eine bloße Rahmenvereinbarung ist hingegen kein Arbeitsvertrag
(BAG 31.07.2002, AP TzBfG, § 4, Nr. 2). Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2
TzBfG kann zudem ein sog. »zweckbefristeter Arbeitsvertrag« abgeschlos-
sen werden. Die Vereinbarung über die Zeit oder den Zweck des Vertrages
ist möglichst eindeutig und unmissverständlich zu treffen. Etwaige Un-
klarheiten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gehen zu
Lasten des Verwenders, sprich des Arbeitgebers. Für den Bereich der sai-
sonalen Arbeitskräfte und für Kampagnebetriebe sind weitere Besonder-
heiten zu beachten (Vgl. dazu: ErfK ArbR/-Preis, TzBfG, § 3, Rn. 7).
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b) Höchstdauer einer Befristung
Die Parteien können auch vereinbaren, dass das Arbeitsverhältnis bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt dauern soll, eine frühzeitige ordentliche
Kündigung aber möglich ist. Dieser Wille muss aus den Umständen ein-
deutig erkennbar sein; die ordentliche Kündigung muss vorbehalten blei-
ben. Fehlt dieser Vorbehalt, kann innerhalb der Befristung nicht gekün-
digt werden. Dies ergibt sich insoweit auch aus § 15 Abs. 3 TzBfG.
Typischer Fall einer solchen Höchstbefristung ist die Vereinbarung einer
Altersgrenze, vgl. § 14 TzBfG.

c) Zeit- und Zweckbefristung
Das TzBfG findet sowohl auf die kalendermäßige Befristung als auch auf die
Zweckbefristung Anwendung. Dies ergibt sich aus §§ 3, 15 TzBfG. Zu be-
achten ist aber, dass nicht alle Regelungen des TzBfG gleichermaßen für
die Zeit- und Zweckbefristung gelten. Dies ist für die Befristung mit Sach-
grund nach § 14 Abs. 1 TzBfG der Fall, eine Befristung nach § 14 Abs. 2
TzBfG darf hingegen nur kalendermäßig erfolgen.

Eine Zeitbefristung liegt vor, wenn das Arbeitsverhältnis mit Ablauf
einer kalendermäßig bestimmten Frist sein Ende finden soll (regelmäßig
am letzten Arbeitstag um 24:00 Uhr, möglich ist auch eine konkrete Ver-
einbarung, z. B. das Schichtende (ArbG Marburg, DB 2006, 785)).

Bei der Zweckbefristung soll das Arbeitsverhältnis mit Eintritt eines
von den Parteien als gewiss, aber zeitlich unbestimmbar angesehen Ereig-
nisses enden (BAG 26.03.1986, AP BGB, § 620, Befristeter Arbeitsvertrag
Nr. 103, BAG, NZA 2006, 535). Als zulässige Zweckbefristungen hat die
Rechtsprechung u. a. anerkannt:
. Aushilfe für verhinderte Mitarbeiter (BAG 08.03.1962, AP BGB, § 620,
Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 22),

. Einstellung für eine Saison (BAG 20.10.1967, AP BGB, § 620, Befristeter
Arbeitsvertrag Nr. 30),

. bestimmten, einmaligen Arbeitsanfall (BAG 28.09.1961, AP BGB, § 620,
Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 21),

. Ablauf einer ABM-Förderungsdauer (BAG, NZA 2005, 873),

. Bewilligung einer Altersrente (BAG, NZA 2006, 535) und

. vorübergehenden Personalmehrbedarf.

d) Doppelbefristung
Eine Zeitbefristung kann mit einer Zweckbefristung nach herrschender
Meinung kombiniert werden (BAG 03.10.1984, AP BGB, § 620, Befristeter
Arbeitsvertrag Nr. 87; BAG, NZA 2002, 351). Ob dies der Fall ist, ist im
Wege der Auslegung zu ermitteln, denn abzugrenzen ist die Situation von
der bloßen Mitteilung lediglich einer Prognose des wahrscheinlichen Zeit-
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punkts der Zweckerreichung (BAG, NZA 2006, 321). DieWirksamkeit der
Zweck- und der Zeitbefristung ist getrennt zu beurteilen (BAG, NZA 2002,
85.).

2. Begründung von befristeten Arbeitsverträgen

Die Begründung eines zweckbefristeten Arbeitsverhältnisses setzt die Ei-
nigung der beiden Parteien voraus, dass ihr Arbeitsverhältnis mit dem
Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll. Die Beschaffenheit oder
der Zweck der Arbeitsleistung, für die der Arbeitnehmer eingestellt wird,
müssen bei Vertragsschluss erörtert und beiden Parteien erkennbar ge-
wesen sein. Das Schriftformerfordernis des § 14 Abs. 4 TzBfG umfasst
den Vertragszweck (BAG, NZA 2006, 321). Allein die Zuweisung eines
begrenzten Aufgabenbereiches reicht nicht zum konkludenten Abschluss
eines zweckbefristeten Arbeitsvertrages aus. Die Bestimmbarkeit der
Zweckerreichung als Wirksamkeitsvoraussetzung der Befristungsabrede
liegt nur vor, wenn anhand objektiver Maßstäbe festgestellt werden kann,
ob für den jeweiligen Arbeitnehmer noch Arbeit vorhanden ist.

Demnach ist beim Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages fol-
gendes zwingend zu beachten: Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien
zunächst nur mündlich die Befristung eines Arbeitsvertrags, so ist die Be-
fristungsabrede unwirksam und ein unbefristeter Arbeitsvertrag geschlos-
sen, denn nach § 14 Abs. 4 TzBfG bedarf die Befristung eines Arbeitsver-
trags zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Halten die Vertragsparteien
die Befristungsabrede nach Arbeitsaufnahme durch den Arbeitnehmer in
einem schriftlichen Arbeitsvertrag fest, liegt darin regelmäßig keine eigen-
ständige Befristungsabrede über die nachträgliche Befristung des unbe-
fristet entstandenen Arbeitsverhältnisses, sondern nur die befristungs-
rechtlich bedeutungslose Wiedergabe des bereits mündlich Vereinbarten.
Haben die Parteien hingegen vor der Unterzeichnung des schriftlichen
Arbeitsvertrags mündlich keine Befristung vereinbart oder eine Befris-
tungsabrede getroffen, die inhaltlich mit der in dem schriftlichen Vertrag
enthaltenen Befristung nicht übereinstimmt, enthält der schriftliche Ar-
beitsvertrag eine eigenständige, dem Schriftformgebot genügende Befris-
tung. Ist die Befristung daneben sachlich gerechtfertigt, so ist die Befris-
tung insgesamt rechtens (BAG, NZA 2008, 108; Laws, AuA 2007, 692)

Des Weiteren ist es nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 NachwG die unabdingbare
Pflicht des Arbeitgebers, dem befristet beschäftigten Arbeitnehmer spä-
testens einen Monat nach vereinbartem Arbeitsbeginn die vorhersehbare
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Dauer des Arbeitsverhältnisses schriftlich mitzuteilen. Bei Zweckbefris-
tungen ist der Zweck oder das die Befristung beendende Ereignis schrift-
lich mitzuteilen.

3. Die Zulässigkeit der Befristung nach § 14 TzBfG

3.1 Hintergrund der Regelung
Bis zum 31.12.2000 erlaubte § 620 BGB den Abschluss befristeter Arbeits-
verträge. Schon früh hatte die Rechtsprechung (RAG, ARS 16, 66) sog.
»Kettenarbeitsverträge« – sprich: die Aneinanderreihung mehrerer Zeit-
arbeitsverträge – für unwirksam erklärt, wenn der Arbeitgeber auf diesem
Weg versuchte, die gesetzlichen Kündigungsbestimmungen (insbesonde-
re des Kündigungsschutzgesetzes) zu umgehen (Wiedemann/Palenberg,
RdA 1977, 85, 87).

Der Große Senat des BAG beurteilte die Wirksamkeit befristeter Ar-
beitsverträge mit Hilfe der sog. »objektiven Gesetzesumgehung«. Eine
mißbräuchliche Verwendung der »Befristung« sollte vorliegen, wenn für
sie kein verständiger, sachlich rechtfertigender Grund sprach. Die Recht-
sprechung entwickelte in der Folge einen Katalog solcher sachlich recht-
fertigenden Gründe (BAG 29.08.1979, AP BGB, § 620, Befristeter Arbeits-
vertrag Nr. 50). Die verfestigte Rechtsprechung bildete die Grundlage für
die nunmehr in § 14 TzBfG aufgenommenen sachlich rechtfertigenden
Gründe.

3.2 Regelungen
§ 14 TzBfG regelt die Befristung mit Sachgrund (Abs. 1) und die Befristung
ohne Sachgrund (Abs. 2).

a) Befristung mit Sachgrund, § 14 Abs. 1 TzBfG
(1) Allgemeines
Die wirksame Befristung eines Arbeitsvertrages wird in § 14 Abs. 1 TzBfG
von der Rechtfertigung durch einen sachlichen Grund abhängig gemacht.
§ 14 Abs. 1 Satz 2 TzBfG benennt insoweit acht Fälle eines sachlichen
Grundes. Ist einer der Gründe zu bejahen, so bedarf es keiner Prüfung
anhand allgemeiner Merkmale mehr; diese sind überdies nicht abschlie-
ßend (BAG, NZA 2005, 923; BAG, Urt. v. 15.02.2006, Az.: 7 AZR 241/05)
(Wortlaut: »...insbesondere...«) und können nebeneinander bestehen. Al-
lerdings ist zu fordern, dass andere Gründe in ihrem Gewicht den aus-
drücklich benannten gleichkommen müssen (BAG, NZA 2005, 923).
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(2) Bedeutung des Kündigungsschutzes
Die Neuregelung stellt nicht mehr auf die Umgehung des allgemeinen und
des besonderen Kündigungsschutzes ab, da diese eigenständige Regelun-
gen trifft. Die aus dem KSchG gezogenen Folgerungen sind nunmehr irre-
levant, insbesondere kommt die 6-Monats-Frist nicht mehr zur Anwen-
dung (BAG, 06.11.2003, AP TzBfG, § 14, Nr. 7).

Das TzBfG lässt für Kleinbetriebe keine Ausnahme von der Anwen-
dung des § 14 TzBfG zu, denn die Vorschrift gilt für sämtliche Arbeitsver-
hältnisse. Eine dem § 8 Abs. 7 TzBfG entsprechende Kleinbetriebsklausel
(mehr als 15 Arbeitnehmer) ist in § 14 TzBfG nicht aufgenommen worden.
Auch Gründe aus dem Bereich des besonderen Kündigungsschutzes (§ 9
MuSchG, § 15 KSchG, § 613 a IV BGB) sind für die Zulässigkeit befristeter
Arbeitsverträge nicht mehr von Bedeutung, d. h. die Befristung greift auch
im Falle der Schwangerschaft. Eine Ausnahme bildet insoweit lediglich
§ 92 SGB IX, der die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einem
Schwerbehinderten betrifft.

(3) Bedeutung des letzten Arbeitsvertrages und aufeinanderfolgende Be-
fristungen
Ohne jede Einschränkung erlaubt § 14 TzBfG den Abschluss eines befris-
teten Arbeitsvertrages im Anschluss an ein ohne Sachgrund befristetes
Arbeitsverhältnis im Sinne des § 14 Abs. 2 TzBfG. Gleichfalls zulässig ist
der wiederholte Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit Sachgrund, hier
bestehen grundsätzlich keine »Limits«. Ebenso erlaubt ist derWechsel des
Sachgrundes von Vertrag zu Vertrag (BAG, NZA 2005, 357; BAG, NZA
2005, 469).

Jede vom Arbeitgeber darzulegende Prognose wird einer Beurteilung
unterzogen, wobei die Anforderungen an die Prognose mit jedem neuen
befristeten Arbeitsvertrag ansteigen, wenn es sich nicht um sehr kurze
Arbeitsverträge handelt (BAG 22.11.1995, AP BGB, § 620, Befristeter Ar-
beitsvertrag Nr. 178).

Wollen die Parteien im Anschluss an einen befristeten Arbeitsvertrag
ihr Arbeitsverhältnis fortsetzen und schließen sie einen weiteren befriste-
ten Arbeitsvertrag ab, so bringen sie damit zum Ausdruck, dass nunmehr
allein der neue Vertrag für ihre Rechtsbeziehungen maßgeblich sein soll.
Daher kommt es für die Frage, ob die Befristung wegen des Fehlens eines
sachlich rechtfertigenden Grundes unwirksam ist, allein auf den zuletzt
abgeschlossenen befristeten Arbeitsvertrag an (BAG, NZA 2006, 40; BAG
02.07.2003, AP BGB, § 611, Musiker Nr. 39; BAG, NZA 2008, 467). Davon
abweichend ist die vorhergehende Befristung maßgeblich, wenn der letzte
Vertrag lediglich einen unselbständigen Annex zum vorletzten Vertrag
darstellt (wenn z. B. der Endzeitpunkt nur geringfügig und orientiert am
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Sachgrund korrigiert wird) (BAG 15.02.1995, AP BGB, § 620, Befristeter
Arbeitsvertrag Nr. 166). Dies gilt nicht, wenn die letzte Befristungsabrede
aufgrund einer nach Abschluss des vorletzten Vertrages eingetretenen
neuen Ursache erfolgt (BAG, NZA 2005, 357; BAG, NZA 2005, 469).

Durch einen Änderungsvertrag kann bei gleicher Befristung die Tätig-
keit oder die Vergütung abweichend geregelt werden, ohne dass sich der
sachliche Grund ändern muss. Dann unterliegt nur der Änderungsvertrag
der Befristungskontrolle (BAG 21.03.1990, AP BGB, § 620, Befristeter Ar-
beitsvertrag Nr. 135)

(4) Nachträgliche Befristung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses
Auch die nachträgliche Befristung eines unbefristeten Arbeitsverhältnis-
ses wird von der Regelung des § 14 TzBfG erfasst und unterliegt somit den
gleichen Anforderungen, bedarf also ebenfalls eines sachlichen Grundes.
Dies gilt unabhängig davon, ob zum Zeitpunkt der Vereinbarung Be-
standsschutz nach dem KSchG bereits besteht oder nicht (BAG
08.07.1998, AP BGB, § 620, Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 201).

Einigen sich die Parteien nicht einvernehmlich über eine nachträgliche
Befristung, so kann der Arbeitgeber diese im Wege der Änderungskün-
digung herbeiführen (BAG 25.04.1996, AP KSchG, § 1, Betriebsbedingte
Kündigung Nr. 78). Die soziale Rechtfertigung der Änderungskündigung ist
gem. §§ 2, 4 KSchG gerichtlich überprüfbar und der sachliche Grund der
Befristung wird zugleich mit beurteilt. Hat der betroffene Arbeitnehmer
den befristeten Arbeitsvertrag unter Vorbehalt angenommen, wird der
Sachgrund bei Versäumung der Klagefrist des § 4 KSchG entsprechend
§ 7 KSchG fingiert (ErfK ArbR/-Müller-Glöge, TzBfG, § 14, Rn. 17 ff ).

(5) Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen eines Sachgrundes
Das Vorliegen eines Sachgrundes ist nach den Verhältnissen im Zeitpunkt
des Vertragsschlusses zu beurteilen (BAG, NZA 2006, 37; BAG, NZA 2006,
154). Unerheblich ist, ob sich das Arbeitsverhältnis von Beginn an oder
aber erst im Laufe der Zeit als befristetes Arbeitsverhältnis darstellte.

§ 14 TzBfG nennt in Abs. 1, Satz 2 insgesamt acht unterschiedliche
sachliche Gründe.
. Vorübergehender Arbeitskräftebedarf
. Erstanstellung
. Vertretung
. Eigenart der Arbeitsleistung
. Erprobung
. Gründe in der Person des Arbeitnehmers
. Zweckbindung von Haushaltsmitteln
. Gerichtlicher Vergleich



Kooperation im Arbeitsrecht

204

b) Befristung ohne Sachgrund, § 14 Abs. 2 TzBfG
(1) Allgemeines
Der Grundsatz des § 14 Abs. 1 TzBfG, wonach die Befristung eines sachli-
chen Grundes bedarf, wird in § 14 Abs. 2 TzBfG aufgegriffen und um
einen Ausnahmetatbestand erweitert: Die kalendermäßige Befristung ei-
nes Arbeitsvertrages ist ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur
Dauer von zwei Jahren zulässig. Mit der Befristung kann eine Probezeit
vereinbart werden, um so die Kündigungsfrist während der Probezeit aus
§ 622 Abs. 3 BGB abzukürzen.

(2) Dauer der Befristung
Eine Befristung von bis zur Dauer von zwei Jahren ist grundsätzlich zuläs-
sig; dieser zeitliche Rahmen muss nicht ausgeschöpft werden. § 14 Abs. 2
TzBfG verlangt eine kalendermäßige Bestimmung des Befristungszeitrau-
mes. Zweckbefristungen oder auflösende Bedingungen können im Rah-
men des § 14 Abs. 2 TzBfG nicht vereinbart werden. Bis zur Gesamtdauer
von zwei Jahren dürfen bis zu drei Verlängerungen eines befristeten Ar-
beitsvertrages vereinbart werden. Unter einer Verlängerung ist die einver-
nehmliche Abänderung des Endtermins zu verstehen (BAG, NZA 2006,
605; BAG, NZA 2005, 714). Wird das befristete Arbeitsverhältnis nicht
verlängert, sondern ein neues befristetes Arbeitsverhältnis begründet, fin-
det § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG Anwendung (BAG, NZA 2005, 923). Um die
Voraussetzungen für eine Verlängerung zu sichern, sollte der Arbeitgeber
die Vertragsänderungen (z. B. betreffend die Tätigkeit oder die Ver-
gütung)zeitlich vor oder nach der Verlängerung vereinbaren (BAG, NZA
2006, 154; BAG, NZA 2008, 701). Eine Verlängerung soll nach Ansicht des
BAG nicht vorliegen, wenn im Ausgangsvertrag ein ordentliches Kündi-
gungsrecht vereinbart wird, das in dem nachfolgend abgeschlossenen be-
fristeten Arbeitsvertrag nicht mehr enthalten ist (BAG, NZA 2008, 883).

(3) Vorheriges Arbeitsverhältnis
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG schließt eine Befristung nach Satz 1 aus, wennmit
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Ar-
beitsverhältnis bestanden hat. Entscheiden kommt es auf Arbeitsverträge
zu demselben Arbeitgeber an. § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG findet keine An-
wendung, wenn nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers ein Betriebs-
übergang nach § 613 a BGB stattgefunden hat und der Arbeitnehmer
durch den Erwerber eingestellt wird (BAG 18.08.2005, AP BGB, § 20, Auf-
hebungsvetrag Nr. 31). Ist der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Betriebs-
übergangs aber noch als Mitarbeiter im Betrieb tätig, so sind beide Arbeit-
geber gehindert, einen neuen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer ohne
Sachgrund zu befristen. Auch ist § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht anzuwen-
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den, wenn ein Arbeitsvertrag erstmalig mit einem Arbeitnehmer abge-
schlossen wird, der zuvor als Leiharbeitnehmer (Zur Übernahme von
Leiharbeitern vgl. BAG, NZA 2008, 603) im selben Betrieb tätig war.

c) Schriftform, § 14 IV TzBfG
Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit grund-
sätzlich der Schriftform, dies gilt gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG auch für die
Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages (BAG, NZA 2005, 923;
BAG, NZA 2008, 108) und auch für jede Änderung der Vertragslaufzeit
oder die erstmalige Befristung eines bislang unbefristeten Arbeitsverhält-
nisses. Formbedürftig ist jedoch nur die Befristungsabrede als solche
(BAG, NZA 2004, 1333). Die Befristungsabrede muss den Termin oder
den zu erreichenden Zweck schriftlich niederlegen (BAG, NZA 2006, 321;
LAG Rheinland-Pfalz, ZTR 2005, 166). Bei einer Zweckbefristung ist des-
halb die Mitteilung des Grundes erforderlich, bei einer Zeitbefristung
muss der Grund nicht aufgenommen werden (BAG 22.10.2003, AP BGB,
§ 620, Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 256). Auch die Vereinbarung einer
Altersgrenze bedarf der Schriftform (BAG, NZA 2006, 37).

Bei Verstoß gegen die Formvorschriften bleibt der Arbeitsvertrag als
solcher wirksam, allerdings kommt gem. § 16 Satz 1 TzBfG ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis zustande (BAG 22.10.2003, AP TzBfG, § 14, Nr. 6). In
diesem Fall ist gem. § 16 Satz 2 TzBfG die ordentliche Kündigung möglich.
Eine formwirksame Befristunsgsabrede kann grundsätzlich nur bis zum
Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme nachgeholt werden – nach Arbeitsauf-
nahme wird ein unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet (BAG, NZA
2005, 575; BAG, NZA 2005, 923; Preis, NZA 2005, 714).

Zusammenfassung
Nur im kollektiven Arbeitsrecht werden Arbeitgeber und die Arbeitneh-
mervertretungen zu einer Kooperation verpflichtet. Interessant ist hierbei,
dass das Gesetz offensichtlich von der Erforderlichkeit einer Waffen-
gleichheit ausgeht beziehungsweise unterstellt, dass eine echte Kooperati-
on nicht möglich ist, wenn diese nicht gegeben ist.

Im individuellen Arbeitsrecht kann ein Arbeitgeber nur Überzeu-
gungsarbeit leisten und sich bemühen herauszufinden, ob ein Beschäftig-
ter kooperationsfähig ist. Hierbei bietet das das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz zur Abwendung des Kündigungsschutzes weitere Handlungsmög-
lichkeiten.
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Kooperationsmanagement
(Grundzüge des Gesellschaftsrechts).
Unternehmensformen unserer Rechtsordnung und
Haftungsrisiken von Führungskräften
Johannes Delheid

I. Einleitung

Die Empfehlung gilt sowohl für Führungskräfte in der »normalen« Profit-
Wirtschaft wie auch in Unternehmen und Einrichtungen im Gesundheits-
und Sozialsektor:

Wer Unternehmen oder Einrichtungen gründet und führt muss wis-
sen, in welcher Rechtsform er sich bewegt, welche Befugnisse er hat und
welche Risiken er eingeht. Bestimmungsfaktoren für dieWahl der betrieb-
lichen Rechtsform sind insbesondere Fragen der Haftung und der Organi-
sationsgewalt, z. B. der Gesellschafter, des Geschäftsführers oder anderer
Organe. Ebenso bedeutsam ist es zu wissen, welche Publizitätserforder-
nisse bestehen sowie, welche Kontroll- und Einwirkungsmöglichkeiten
die Handelnden bzw. Mitglieder, Gesellschafter oder sonstige Beteiligte
haben.

Führungskräfte in Unternehmen und Einrichtungen müssen ins-
besondere wissen, bis wo ihre Kompetenzen gehen und welche Pflichten
sie zu erfüllen haben. Anderenfalls stehen sie in der Gefahr, sich Schaden-
ersatzansprüchen von Seiten der Gesellschaft oder von Seiten Dritter aus-
zusetzen.

Das gemeinsame Handeln in Gesellschaften ist Kooperation in an-
spruchsvollster Form. Die Beachtung der rechtlichen Spielregeln ist dabei
ebenso von Bedeutung wie die Kultur des menschlichen Miteinanders.

Die juristischen Aspekte unternehmerischen Handelns sollen in die-
sem Beitrag skizziert werden.

1. Gesellschaftsarten

Die Rechtsordnung kennt keinen einheitlichen Begriff des Unternehmens.
Auch in der Betriebswirtschaftslehre werden die Begriffe unterschiedlich
verwendet.
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Aus juristischer Sicht lassen sich die Unternehmensformen trennen in
solche des öffentlichen Rechts und solche des privaten Rechts.

Unternehmensformen

öffentliches Recht Privatrecht

Organisations-
formen mit

Rechtsfähigkeit

Organisations-
formen ohne

Rechtsfähigkeit

Einzel-
unter-
nehmen

gemeinsame
Zweckverfolgung
durch mehrere

=
Gesellschaften
im weitesten

Sinne

Verselb-
ständigung

von
Vermögens-
massen

=
Stiftung

Anstalt Körper-
schaft

Stiftung

z.B.
- Eigenbetriebe
- nicht rechtsfähige
Anstalten
- Sondervermögen

Schaubild: Unternehmensformen
(Quelle: Klunzinger 2006, 1)

1.1
Das öffentliche Recht stellt Organisationsformen für Bund, Länder und
Gemeinden zur Verfügung, namentlich in Form der sogenannten Eigen-
betriebe sowie in den Organisationsformen Anstalt, Körperschaft oder
Stiftung des öffentlichen Rechts.

1.2
Privatrechtlich wird ein Unternehmen entweder als Einzelunternehmen
oder als Gesellschaft betrieben.

Wesensmerkmale für die Gesellschaft im weitesten Sinne sind zwei
Dinge:
– der rechtsgeschäftliche Zusammenschluss Mehrerer
– die Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes.

Im privatrechtlichen Sektor lassen sich die Gesellschaften einteilen in Per-
sonengesellschaften und Körperschaften.

Die wichtigsten Personengesellschaften sind:
– die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
– die Offene Handelsgesellschaft (OHG)
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– die Kommanditgesellschaft mit der Sonderform der GmbH & Co KG.

Von praktischer Bedeutung sind auch
– die stille Gesellschaft
– die EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)
– die Partnerschaftsgesellschaft.

Die wichtigsten Körperschaften sind der Verein als Grundform der Kör-
perschaften, die GmbH und die Aktiengesellschaft sowie die eingetragene
Genossenschaft.

Es gibt im deutschen Recht einen Numerus Clausus der Gesellschafts-
formen, der allerdings die Bildung von Mischformen nicht ausschließt.

2. Bestimmungsfaktoren für die Wahl der betrieblichen Rechtsform

Die entscheidenden Bestimmungsfaktoren sind die Kapitalaufbringung,
die Haftung, die Organisationsgewalt, die Steuern- und Kostenbelastung
sowie die Publizitätserfordernisse.

Gesellschaften im weitesten Sinn

Personen-
gesellschaften Körperschaften Sonderformen für

bestimmte Bereiche

Innen-
gesellschaften

Außen
gesellschaften Vereine Genossen-

schaften
Reederei

Versicherungs-
verein auf

Gegenseitigkeit

Partnerschafts-
gesellschaft

Ideal-
verein

wirtschaft-
licher Verein

AG

KGaA

GmbH

typ.
stG

atyp.
stG KG oHG BGB-

Gesellschaft

nicht-
rechts-
fähiger
Verein

Europ. Wirtschaftliche
Interessenvereinigung (EWIV)

Europ. Aktiengesellschaft (SE)

Europ. Genossenschaft (SCE)

rechtsfähiger
Verein

eG

Kapital-
gesell-
schaften

Europäische
Gesellschaften

stG

Schaubild: Einteilung der Gesellschaften
(Quelle: Klunzinger 2006, 3)
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DieWahl der Rechtsform ist für die Gesellschaftsgründer die entscheiden-
de Weichenstellung. Bei Entscheidungen, welche Rechtsform in Betracht
kommt, ist es nicht ungefährlich, sich von einseitigen Interessen leiten zu
lassen wie z. B. eingeschränkte Haftung, steuerliche Probleme oder mög-
lichst große Entscheidungsmacht.

In der Praxis ist es erforderlich, die einzelnen Entscheidungskriterien
sorgfältig abzuarbeiten. Erst danach ist die Entscheidung für die eine oder
andere Rechtsform zu treffen.

3. Gesellschaftsvertrag

Das Gesellschaftsrecht wird definiert als das Recht der privatrechtlichen
Personenvereinigungen, die zur Erreichung eines bestimmten gemein-
samen Zwecks durch Rechtsgeschäft begründet werden.

Jede Gesellschaft basiert auf einem Gesellschaftsvertrag, der je nach
Rechtsform mündlich, schriftlich oder auch in notarieller Form abge-
schlossen wird.

Innerhalb der zulässigen Gesellschaftsform ist das Gesetz in weiten
Bereichen dispositiv. Aus Gründen des Gläubigerschutzes hat der Gesetz-
geber allerdings auch zwingende Rechtsvorschriften für die einzelnen
Rechtsformen eingeführt.

Zu den Regelungsbereichen für Gesellschaftsverträge gehören:
– Gesellschaftsform, Zweck, Sitz und Name der Gesellschaft
– Gesellschafter-Haftung
– Einlagen und Beteiligungsverhältnisse
– Nachschußpflichten
– Gewinn- und Verlustverteilung
– Regelung der Entnahmen
– Tätigkeitsvergütungen
– Geschäftsführung und -Vertretung
– Stimmrechte
– Informations- und Kontrollrechte
– Rechnungswesen
– Dauer der Gesellschaft
– Ausscheiden von Gesellschaftern
– Kündigungsmöglichkeiten
– Wechsel im Gesellschafterbestand
– Reaktion der Gesellschaft auf Gläubigerzugriffe (Insolvenz Zwangsvoll-
streckung)

– Wettbewerbsverbote
– Liquidationsfragen
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– steuerliche Fragen
– Kosten des Vertrages
– Formklauseln etc.

Für die ökonomische und unternehmerische Betrachtung ist natürlich bei
der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages besonders abzustellen auf
Handhabbarkeit und Flexibilität, auf Finanzierungsfragen und nicht zu-
letzt die Image-Frage. Letzteres bedeutet, dass die Handelnden entschei-
den müssen, ob sie aus Gründen der Außendarstellung lieber in einer
Rechtsform mit persönlicher Haftung operieren oder z. B. lieber in einer
Rechtsform mit beschränkter Haftung. Ob es da z. B. angebracht ist, mit
einer englischen Private Limited Company (Kapitalaufbringung ca. 1,40
EUR) (zur Limited s. unten Ziffer 8) an den Markt zu gehen, ist nicht von
untergeordneter Bedeutung, sondern möglicherweise entscheidend für
den Erfolg oder Misserfolg der Gesellschaft.

In der Praxis ist also die Vertragsgestaltung von herausragender Be-
deutung. Ein guter Gesellschaftsvertrag ist nur derjenige, der den wahren
Willen und die Ziele der Gesellschafter zutreffend abbildet.

Gesellschaftsrechtliche Zusammenschlüsse bieten ihrer Natur nach
erhebliches Risiko und Streitpotential. Das muss nicht dadurch unnötig
vermehrt werden, dass die Gesellschaft auf einem unzureichend oder
schlecht formulierten Gesellschaftsvertrag basiert.

4. BGB-Gesellschaft, OHG und KG

4.1 Die Personengesellschaften im Vergleich
BGB-Gesellschaft – auch GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) genannt
– sowie offene Handelsgesellschaft (OHG) und Kommanditgesellschaft
(KG) sind die so genannten Personengesellschaften; zu unterscheiden
von den sog. Körperschaften (Verein, GmbH, Aktiengesellschaft usw.).

Im Gegensatz zu den Körperschaften sind die Personengesellschaften
keine juristischen Personen. Sie nehmen aber als Gesellschaften – d. h. als
Zusammenschluss und nicht nur als Summe der beteiligten Einzelper-
sonen – am Rechtsverkehr teil.

Personengesellschaften entstehen mit dem (mündlichen oder auch
stillschweigenden) Abschluss des Gesellschaftsvertrages. Lediglich erfor-
derlich ist, dass die Gesellschafter sich darüber einigen, sich zur Verfol-
gung eines gemeinsamen Zwecks zusammenzuschließen.

Der gemeinsame Zweck ist die Grundvoraussetzung der Gesellschaft
und grenzt den Gesellschaftsvertrag von sonstigen vertraglichen Schuld-
verhältnissen ab (Schmidt 2002, § 4 I 2).
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Der Zweck muss von allen Gesellschaftern gemeinsam verfolgt wer-
den. Die Gemeinsamkeit des Zwecks ist gegeben, wenn jeder Vertrags-
partner vom anderen seine Forderung verlangen kann und die fordernde
Tätigkeit des einen dem anderen zugute kommen soll.

Personengesellschaften sind so genannte Gesamthandsgemeinschaf-
ten, bedeutet, dass das Gesellschaftsvermögen gemeinschaftliches Ver-
mögen der Gesellschafter ist. Der einzelne Gesellschafter kann nicht über
seinen Anteil an diesem Vermögen oder in den dazugehörigen Gegenstän-
den verfügen (§ 719 BGB) – gilt auch für OHG und KG.

Die Vertretungsregeln sind bei den Personengesellschaften unter-
schiedlich. Primär gelten grundsätzlich die Regelungen im Gesellschafts-
vertrag. Erst wenn im Gesellschaftsvertrag keine Regelungen enthalten
sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gelten die §§ 705ff
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Das Recht der offenen Handelsgesellschaft (OHG) ist geregelt in den
§ 105 Handelsgesetzbuch (HGB). Das Recht der Kommandit-Gesellschaft
(KG) vorrangig in den §§ 161ff Handelsgesetzbuch (HGB).

Für Personengesellschaften gilt der Grundsatz, dass die persönlich
haftenden Gesellschafter auch zur Vertretung berechtigt sind. So ist der
so genannte Kommanditist einer KG, der nur mit seiner Einlage haftet,
eben nicht zur organschaftlichen Vertretung der Gesellschaft ermächtigt.

Personengesellschaften werden von solchen Gesellschaftsgründern
ausgewählt, die die persönlicheHaftung für Unternehmensschulden nicht
scheuen, auf der anderen Seite den mit der Gründung und Führung einer
Kapitalgesellschaft verbundenen Aufwand vermeiden wollen. Wer sich
für diese Rechtsform entscheidet, muss allerdings wissen, dass für die
persönlich haftende Gesellschafter der Grundsatz der unmittelbaren, un-
beschränkten, unbeschränkbaren, primären, gesamtschuldnerischen und
akzessorischen Haftung gilt (Klunzinger 2006, § 5 VI 2b):
– unmittelbar:
Jeder Gesellschafter kann von den Gläubigern der Gesellschaft ohne
Umwege über die Gesellschaft in Anspruch genommen werden.

– unbeschränkt:
Jeder Gesellschafter haftet mit seinem gesamten Vermögen

– unbeschränkbar:
Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, wonach die Haftung ge-
genüber Dritten beschränkt sein soll, sind unwirksam.

– gesamtschuldnerisch:
Jeder Gesellschafter haftet in voller Höhe für sämtliche Gesellschafts-
schulden (nicht nur in Höhe seiner Quote am Vermögen der Gesell-
schaft)
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– akzessorisch:
Der Umfang und die rechtliche Durchsetzbarkeit der Gesellschaftsver-
bindlichkeit wirken sich auf die Gesellschafterhaftung aus.

Gesellschafter, die sich an einer Personengesellschaft beteiligen wollen,
ohne das Risiko persönlicher Haftung eingehen zu wollen, bevorzugen
deshalb z. B. die Stellung eines Kommanditisten oder eines sog. stillen
Gesellschafters (Schmidt 2002, § 62 I 1c).

4.2 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR oder BGB-Gesellschaft)
Kennzeichnend für die BGB-Gesellschaft – Grundform der Personenge-
sellschaft – sind:
– der vertragliche Zusammenschluss
– die gemeinschaftliche Zweckverfolgung
– die Beliebigkeit jeder gesetzlich erlaubten Zweckverfolgung

Oft wird den gemeinschaftlich Handelnden gar nicht bewusst, dass sie
wegen einer gemeinsamen Zweckverfolgung eine Gesellschaft errichtet
haben. Die BGB-Gesellschaft kann nämlich ausdrücklich oder stillschwei-
gend vereinbart werden. Nur wenn sich schon mehrere Personen vertrag-
lich zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks zusammenschließen, ent-
steht eine BGB-Gesellschaft. Das Bewusstsein, eine Gesellschaft
gegründet zu haben, ist rechtlich nicht erforderlich.

Alles was die Gesellschaft durch ihre Tätigkeit jetzt oder später infolge
der Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks erwerben und erwirtschaften,
wird gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter.

4.2.1 Vertretung
Vertretenwird die Gesellschaft regelmäßig durch alle Gesellschafter (Prin-
zip der Gesamtvertretung) – § 714 i.V. m. § 709 BGB. Regelmäßig können
also wirksame Erklärungen für die Gesellschaft nur abgegeben werden,
wenn sämtliche Gesellschafter mitwirken. Vertraglich kann das abwei-
chend geregelt werden. Es können sogar auch Dritte bevollmächtigt wer-
den. Es ist allerdings nicht zulässig, alle Gesellschafter von der Vertretung
auszuschließen und nur einen Dritten zu bevollmächtigen. Es muss immer
gewährleistet sein, dass ein Gesellschafter die Gesellschaft vertreten kann
(Prinzip der Selbstorganschaft).

4.2.2 Haftung
Dieses Recht korrespondiert mit der Haftungsseite, wonach alle Gesell-
schafter als Gesamtschuldner persönlich und unbeschränkt haften.
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Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts besitzt Rechtsfähigkeit, sobald
sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten be-
gründet. Das bedeutet, sie kann grundsätzlich selbst Gläubigerin und
Schuldnerin sein. Die Gesellschaft selbst haftet für die Erfüllung vertrag-
licher und gesetzlicher Pflichten. Die Gesellschafter selbst wiederum haf-
ten grundsätzlich für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Gesell-
schafter haften aber grundsätzlich nur dann, wenn auch die Gesellschaft
haften würde.

Wer sich für die Rechtsform der BGB-Gesellschaft entscheidet, muss
also wissen, dass für Schulden der Gesellschaft neben der Gesellschaft er
selbst unbeschränkt mit seinem gesamten Privatvermögen haftet.

Eine BGB-Gesellschaft, die von der rechtlich zulässigen Möglichkeit
Gebrauch macht, einem Gesellschafter Alleinvertretungsbefugnis ein-
zuräumen, nimmt damit in Kauf, dass dieser Geschäfte tätigt, für die alle
anderen persönlich und unbeschränkt haften.

Die BGB-Gesellschaft ist erkennbar eine Gesellschaftsform mit sig-
nifikantem Haftungsrisiko.

4.3 Offene Handelsgesellschaft (OHG) – §§ 105 ff HGB
Die offene Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den
Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet
ist und die keine Haftungsbeschränkung der Gesellschafter gegenüber
den Gesellschaftsgläubigern kennt (§ 105 Abs. 1 HGB).

Vertragspartner der OHG können sowohl natürliche als auch juristi-
sche Personen sein.

4.3.1 Haftung und Vertretung
Das Haftungs- und Vertretungsmuster der offenen Handelsgesellschaft
entspricht prinzipiell dem der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Der Un-
terschied liegt einmal darin, dass der Gesellschaftszweck einer OHG auf
den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma ge-
richtet ist (§ 105 HGB). Auch diese Rechtsform kennt grundsätzlich keine
Haftungsbeschränkung der Gesellschafter gegenüber den Gesellschafts-
gläubigern.

Alle Gesellschafter sind berechtigt und verpflichtet (§ 114 HGB) bei
der offenenGesellschaft die Geschäfte der Gesellschaft zu führen. Anders
als bei der BGB-Gesellschaft gilt bei der offenen Handelsgesellschaft das
Prinzip der Einzelgeschäftsführung (BGB-Gesellschaft: Prinzip der Ge-
samtvertretung).

Der Gesetzgeber hat der OHG die Fähigkeit verliehen, Träger von Rechten
und Pflichten zu sein. Das bedeutet (Klunzinger 2006, 57):
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– die OHG kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkei-
ten eingehen, insbesondere Eigentum und andere dingliche Rechte an
Grundstücken erwerben (die OHG ist grundbuchfähig);

– die OHG kann vor Gericht klagen und verklagt werden;
– über das Vermögen der OHG kann selbständig das Insolvenzverfahren
eröffnet werden;

– in das Vermögen der OHG kann gemäß § 124 Abs. 2 HGB die Zwangs-
vollstreckung mit einem gegen die Gesellschaft gerichteten vollstreck-
baren Schuldtitel stattfinden;

– auf deliktisches Verhalten vertretungsberechtigter Gesellschafter sind
die Organhaftungsregeln des § 31 BGB entsprechend anzuwenden
(s. dazu unten 5.1 Verein).

Auch der Vertrag zur Gründung einer offenen Handelsgesellschaft bedarf
– wie bei der BGB-Gesellschaft – keiner besonderen Form.

Die OHG muss beim Registergericht des Sitzes zur Eintragung in das
Handelsregister angemeldet werden (§ 106 Abs. 1 HGB).

Die OHG ist sog. Gesamthandsgemeinschaft, d. h., das Gesellschafts-
vermögen steht den Gesellschaftern zur gesamten Hand zu. Die Gesell-
schafter können also nicht einzeln, sondern nur gemeinsam über das Ge-
sellschaftsvermögen verfügen.

4.3.2 Wettbewerbsverbot
Nach § 112 HGB unterliegen Gesellschafter von offenen Handelsgesell-
schaften Wettbewerbsverboten, d. h. der Gesellschafter darf ohne Einwil-
ligung der anderen Gesellschafter
– weder in dem Handelszweige der Gesellschaft Geschäfte machen
– noch an einer anderen gleichartigen Handelsgesellschaft als persönlich
haftender Gesellschafter teilnehmen.

Verletzt ein Gesellschafter das Wettbewerbsverbot, so besteht nach § 113
HGB die Möglichkeit
– dass die OHG den Gesellschafter auf Schadensersatz in Anspruch
nimmt,

– dass die OHG statt des Gesellschafters in das Geschäft eintritt (sog.
Eintrittsrecht).

Nach diesem Eintrittsrecht kann die Gesellschaft verlangen, dass der Ge-
sellschafter die für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rech-
nung Gesellschaft eingegangen gelten lässt und die aus den Geschäften
für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgibt bzw. den Anspruch
auf die Vergütung abtritt.
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4.4 Kommanditgesellschaft (KG) – §§ 161 ff HGB
4.4.1 Haftung
Eine Kommanditgesellschaft ist der Zusammenschluss Mehrerer zu einer
Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter
gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, wenn bei einem oder bei einigen
der Gesellschafter (Kommanditisten) die Haftung gegenüber den Gesell-
schaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage be-
schränkt ist, während bei dem anderen Teil der Gesellschafter (Komple-
mentäre) eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (§ 161 Abs. 1
HGB).

4.4.2 Vertretung
Mit diesemWeniger an Haftung auf Seiten der Kommanditisten ist die für
das Gesellschaftsrecht typische Konsequenz verbunden, dass auch weni-
ger Mitbestimmungs- und Organisationsgewalt besteht.

Bei der KG ist nur der Komplementär regelmäßig zur Vertretung der
Gesellschaft befugt. Der Kommanditist ist dazu nicht ermächtigt. Die
Kommanditisten sind nach dem gesetzlichen Modell von der Führung
der Geschäfte ausgeschlossen. Sie können einer Handlung der persönlich
haftenden Gesellschafter regelmäßig nicht widersprechen. Nur unter be-
stimmten Voraussetzungen besteht ein Widerspruchsrecht. Darüber hi-
naus ist der Kommanditist auf seine gesetzlich vorgesehenen Kontroll-
rechte beschränkt.

Derjenige, der in eine bereits bestehende Personengesellschaft eintre-
ten möchte, das Haftungsrisiko eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters allerdings scheut, kann seine Haftung auf einen bestimmten Betrag
beschränken, indem er eine entsprechende Vereinbarung mit den übrigen
Gesellschaftern trifft (§ 161 Abs. 1 HGB) und entsprechend eine Eintra-
gung nur als Kommanditist (und nicht Komplementär) in das Handels-
register bewirkt (§ 176 HGB).

Zum besseren Verständnis sollte man dem gesetzgeberischen Begriff
»Einlage« (§ 171 Abs. 1 HGB) besser bezeichnen als Haftsumme oder Haft-
betrag (Schmidt 2002, § 54 I 2). Die Haftsumme oder der Haftbetrag ist der
Geldbetrag, in dessen Höhe der Kommanditist im Außenverhältnis haftet.
Entgegen steht die Pflichteinlage, auch Einlagepflicht genannt, das ist die
vermögenswerte Leistung, zu der sich der Kommanditist gegenüber sei-
nen Mitgesellschaftern – also im Innenverhältnis – verpflichtet.

Haftsumme und Pflichteinlage können ohne weiteres auseinander fal-
len, z. B. wenn der Kommanditist im Innenverhältnis ein Fahrzeug in die
Gesellschaft einbringen soll, im Handelsregister allerdings nur eine be-
stimmte Haftungssumme eingetragen ist. In diesem Fall ist er den Gesell-
schaftern gegenüber verpflichtet, das Fahrzeug einzubringen und im Au-



Kooperationsmanagement (Grundzüge des Gesellschaftsrechts)

218

ßenverhältnis bleibt es allerdings bei der im Handelsregister eingetrage-
nen Haftsumme.

4.5 GmbH & Co KG
Die Kommanditgesellschaft spielt im Wirtschaftsleben eine bedeutende
Rolle. Ihre Attraktivität liegt in der Kalkulierbarkeit des Beteiligungsrisi-
kos als Kommanditist. In der Praxis findet man häufig die Mischform der
sog. GmbH & Co. KG. Das ist eine Kommanditgesellschaft, bei der der
persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH, also eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, ist. Dieses Gesellschaftsmodell wird aus Grün-
den der Haftungsbeschränkung und aus steuerlichen Gründen gewählt.

4.6 Stille Gesellschaft
Bei der in der Praxis auftauchenden sog. stillen Gesellschaft, ebenfalls
eine Form der Personengesellschaft, handelt es sich um eine reine Innen-
gesellschaft. Regelmäßig geht die Einlage des stillenGesellschafters in das
Vermögen des tätigen Gesellschafters über. Bei der stillen Gesellschaft
beteiligt sich typischerweise jemand an demHandelsgewerbe, das ein An-
derer betreibt, mit einer in dessen Vermögen übergehenden Einlage (§ 230
Abs. 1 HGB).

Gründungsmotive können sein z. B. kreditpolitischeMotive (Stärkung
und Aufstockung der Kapitalbasis) oder Gründe der Geheimhaltung von
Unterbeteiligungen. In Betracht kommen auch steuerliche Motive (siehe
dazu Klunzinger 2006, 132 ff).

4.7 Partnerschaftsgesellschaft
Das Recht dieser Gesellschaftsform ist geregelt im so genannten Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz (PartGG). Die Partnerschaft ist, soweit der Ge-
sellschaftsvertrag keine abweichenden Regelungen enthält, hinsichtlich
Geschäftsführung und Vertretung der OHG gleichgestellt (§§ 6 Abs. 3, 7
Abs. 3 PartGG). Ergänzend finden auf die Partnerschaftsgesellschaften
die Vorschriften über die BGB-Gesellschaft Anwendung.

Die Besonderheit und der Reiz des Partnerschaftsgesetzes liegen da-
rin, dass die Haftung für fehlerhafte Berufsausübung in einzelnen Auf-
tragsverhältnissen beschränkt wird auf die Haftung der Gesellschaft und
die Haftung des jeweils handelnden Partners. Die Partnerschaftsgesell-
schaft ist die Gesellschaftsform für Freiberufler (Hoffmann/Müller 2002).

5. Körperschaften
5.1 Verein
Der Verein ist der sog. Grundtyp der juristischen Person. Die gesetzlichen
Regelungen zum Vereinsrecht finden sich in § 21f BGB.
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Eine juristische Person ist die Zusammenfassung von Personen zu ei-
ner gemeinsamen rechtlichen Organisation. Sie ist ein vom Gesetzgeber
entwickeltes künstliches Gebilde und hat die Fähigkeit, Träger eigener
Rechte und Pflichten zu sein.

Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins ist die sog. Vereinssatzung
(§ 25 HGB). Nach dem gesetzlichen Grundmuster muss der Verein einen
Vorstand haben, der wiederum aus mehreren Personen bestehen muss.
Dieser Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang seiner Vertretungs-
macht kann im Einzelnen durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte
beschränktwerden (§ 26 BGB). In der Praxis ist es üblich, dass Vereine, z. B.
ihremGeschäftsführer die Stellung eines sog. besonderenVertreters zuwei-
sen. Die Figur des besonderen Vertreters wird durch die Satzung bestimmt,
wenn darin nämlich geregelt ist, dass neben dem Vorstand für gewisse Ge-
schäfte einer oder mehrere besondere Vertreter zu bestellen sind.

Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zwei-
fel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis ge-
wöhnlich mit sich bringt (§ 30 BGB).

Die zentrale Haftungsnorm für juristische Personen, nicht nur für den
Verein, sondern auch für GmbH Aktiengesellschaft etc. ist der § 31 BGB.

Nach dieser Vorschrift haftet der Verein für den Schaden, den der
Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig
berufener Vertreter einem Dritten zufügt; der Gläubigerzugriff ist be-
schränkt auf das Vereinsvermögen.

Art. 9 Abs. 1 GG gewährleistet das sog. Grundrecht der Vereinigungs-
freiheit. Dieses Grundrecht umfasst das Individualrecht, Vereine und Ge-
sellschaften zur Verfolgung gemeinsam erlaubter Zwecke zu bilden und
ihnen beizutreten, aber auch die sog. negative Vereinigungsfreiheit, näm-
lich das Recht, privatrechtlichen Vereinigungen nach Belieben fernzublei-
ben. Weiterhin gewährleistet das Grundrecht den Zusammenschlüssen
das Recht auf Entstehen, Betätigung und Fortbestand.

Haupttypus der rechtsfähigen Personenvereinigung ist der sog.
rechtsfähige Verein. Daneben gibt es allerdings – weniger bedeutsam –
nicht rechtsfähige Vereine (s. Idealverein § 54 BGB), die nicht ins Vereins-
register eingetragen werden und eine Art Vorstadium für eine noch zu
gründende juristische Person bilden.

Bei den Vereinen unterscheidet man zwischen dem sog. wirtschaftli-
chen (eigennützigen) Verein, der Vermögensvorteile für sich und seine
Mitglieder verfolgt und dem Ideal-Verein (häufig gemeinnützig). Das ist
ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb gerichtet ist, der vielmehr politische, religiöse, wohltätige, künst-
lerische, wissenschaftliche Zwecke verfolgt.
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Der Verein wird im beim Amtsgericht geführten Vereinsregister einge-
tragen, er muss aus mindestens 7 Mitgliedern bestehen und die Satzung
muss gewisse Inhalte aufführen (§ 56 – 59 BGB).

5.2 Aktiengesellschaft (AG)
Die Aktiengesellschaft ist ihrer Struktur nach vornehmlich Organisations-
form für Großunternehmen. Ihre Eigner sind die Aktionäre. Vorstand,
Aufsichtsrat und Hauptversammlung sind ihre Organe.

Nicht alle Aktiengesellschaften sind börsennotiert. Börsennotiert sind
nur die Aktiengesellschaften, deren Aktien zu einem Markt zugelassen
sind, der von staatlich anerkannten Stellen geregelt und überwacht wird.

5.3 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Für kleinere und mittlere Unternehmen von wesentlich größerer Bedeu-
tung ist naturgemäß die GmbH. Sie ist eine Handelsgesellschaft mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit, die zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck er-
richtet werden kann und für deren Verbindlichkeiten den Gläubigern nur
das Gesellschaftsvermögen haftet. Das Recht der GmbH ist geregelt im
GmbH-Gesetz (GmbHG).

Gesellschaften mit beschränkter Haftung können zu jedem gesetzlich
zulässigen Zweck errichtet werden gemäß § 1 GmbH-Gesetz. Gegenstand
können auch caritative, wissenschaftliche, künstlerische, sportliche oder
kulturelle Zwecke sein.

5.3.1 Grundzüge des GmbH-Rechts
Die eigentliche Gründung einer GmbH beginnt mit dem Abschluss des
Gesellschaftsvertrages und endet mit der Eintragung der GmbH in das
Handelsregister. Der Gründungsvorgang wird dokumentiert durch Ab-
schluss eines Gesellschaftsvertrages in notarieller Form (§ 2 Abs. 1 Satz 1
GmbHG). Nach geltendem Recht muss das Stammkapital aufgebracht
werden, dass mindestens 25.000,- EUR beträgt.

Da die Gesellschafter einer GmbH nicht persönlich haften, vielmehr
den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen zur Verfügung steht,
kommt es entscheidend darauf an, dass die Gesellschafter tatsächlich
das versprochene Haftkapital zur Verfügung stellen.

Nach geltendem Recht ist auch die Gründung einer Einmann-GmbH
ausdrücklich zugelassen. Im wirtschaftlichen Ergebnis ist sie eine Einzel-
firma mit beschränkter Haftung.

Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren
Wohnsitz hat, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die Ein-
tragung in das Handelsregister umfasst die Firma und den Sitz der Gesell-
schaft und den Gegenstand des Unternehmens, die Höhe des Stammkapi-
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tals, das Datum des Gesellschaftsvertrages sowie die Geschäftsführer und
deren Vertretungsbefugnis.

5.3.2 Handelsregister/Gesellschaftsvertrag
Die Gesellschaft wird vom Registergericht gemäß § 9c GmbHG nicht zur
Eintragung zugelassen, wenn der Gesellschaftsvertrag nicht gemäß § 3
Abs. 1 GmbH mindestens folgende Punkte enthält:
– Firma und Sitz der Gesellschaft
Nach § 4 GmbHG muss die Firma z. B. den Rechtsform-Zusatz Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung oder eine allgemeinverständliche Ab-
kürzung dieser Bezeichnung enthalten.

Gemäß § 4a GmbHG hat die Gesellschaft ihren Sitz an dem Ort,
den der Gesellschaftsvertrag bestimmt. Dies soll gemäß § 4a Abs. 2
GmbHG der Ort sein, an dem die GmbH einen Betrieb hat oder an
dem sich die Geschäftsleitung oder die Verwaltung befinden.

– Gegenstand des Unternehmens
Der Tätigkeitsbereich der GmbH ist möglichst exakt und individuell
wiederzugeben, allgemeine Umschreibungen wie »Betreiben von Ge-
schäften aller Art« genügen nach herrschender Meinung nicht.

Für die GmbH ist allerdings keine Gewinnerzielungsabsicht erfor-
derlich. Gesellschaft mit beschränkter Haftung findet man deshalb
auch vorzugsweise und zunehmend im sog. Non-Profit-Wirtschaft als
gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

– Höhe des Stammkapitals
mindestens 25.000,- EUR, Ausnahme: die haftungsbeschränkte Unter-
nehmergesellschaft – siehe unten

– Übernahme der Stammeinlage
Die Stammeinlage ist die von jedem Gesellschafter übernommene Ver-
pflichtung zu einer Leistung an die GmbH, mit der das Stammkapital
der Gesellschaft aufgebracht werden soll. Die Stammeinlage und der
Geschäftsanteil stellen die Beteiligung des einzelnen Gesellschafters
am Unternehmen dar.

– Sonderleistungen der Gesellschafter gemäß § 3 Abs. 2 GmbHG
Sonderleistungen sind solche Leistungen der Gesellschaft, die über die
Kapitaleinlage hinausgehen. Es kann sich dabei um eine Mehrleistung
auf die Stammeinlage, die Verpflichtung zur Gewährung von Darlehen,
aber auch um Wettbewerbsverbot oder Tätigkeitsverpflichtungen han-
deln.

– Zeitliche Beschränkung der Gesellschaft (§ 3 Abs. 2 GmbHG)
Ist in der Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung grundsätzlich auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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Soll das Unternehmen dagegen auf eine bestimmte Zeit beschränkt
sein, muss dies in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden.

5.3.3 Geschäftsführung
Jede GmbHmuss einen oder mehrere Geschäftsführer haben. Diese brau-
chen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer sind die gesetzli-
chen Vertreter der GmbH. Ihre Bestellung erfolgt durch Gesellschaftsver-
trag oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung; oder auch
durch den Aufsichtsrat. Die Bestellung zum Geschäftsführer kann jeder-
zeit widerrufen werden.

Zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer besteht ein
Dienstvertrag. Der Geschäftsführer genießt keinen arbeitsrechtlichen
Kündigungsschutz. Er sichert sich deshalb typischerweise dadurch ab,
dass er einen Dienstvertrag mit großzügiger Kündigungsfrist oder aber
für mehrere Jahre befristet abschließt oder sich sogar für den Fall der Be-
endigung des Dienstverhältnisses eine Abfindung vertraglich zusagen
lässt.

5.3.4 Gesellschafter
Die Mitwirkungsrechte der Gesellschafter beschränken sich regelmäßig
auf das Stimmrecht und das Recht der Teilnahme an den Gesellschafter-
versammlungen. Sie haben u. a. bestimmte Informationsrechte und die
Pflicht zur Leistung der Einlage.

Geschäftsanteile an einer GmbH können veräußert und vererbt wer-
den. Die Mitgliedschaft in der GmbH wird erworben entweder originär
durch Übernahme der Stammeinlage oder durch späteren Erwerb eines
Geschäftsanteils. Sie geht verloren durch Veräußerung des Geschäfts-
anteils oder z. B. durch sog. Einziehung. Die Voraussetzungen dafür sind
regelmäßig und empfehlenswerterweise in der GmbH-Satzung geregelt.
Darüber hinaus lässt die Rechtsprechung den Ausschluss vonGesellschaf-
tern zu, sobald ein wichtiger Grund vorliegt.

6. Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen (MoMiG) – neue Rechtslage ab November 2008

Seit November 2008 gilt in Deutschland ein neues GmbH-Recht mit inte-
ressanten Neuerungen, aber auch sehr kritisch zu bewertenden neuen
Möglichkeiten zur Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung.

Nach dem Willen des Gesetzgebers dient die GmbH-Novelle der Er-
leichterung und Beschleunigung von Unternehmensgründungen.
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6.1 Die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft
Um den Bedürfnissen von Existenzgründern Rechnung zu tragen, gibt es
zukünftig mit der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft eine
Art Einstiegsvariante der GmbH. Dabei handelt es sich nicht um eine neue
Rechtsform, sondern um eine GmbH, die ohne bestimmtes Mindest-
stammkapital gegründet werden kann.

Ursprünglich war geplant, dass Mindeststammkapital der normalen
GmbH von 25.000,- EUR auf 10.000,- EUR herabzusetzen. Davon hat der
Gesetzgeber Abstand genommen. Es bleibt bei dem Stammkapital von
mindestens 25.000,- EUR für die »normale« GmbH.

6.2 Gründungsformalitäten
Für unkomplizierte Standardgründungen – Bargründungen bei einer An-
zahl von höchstens 3 Gesellschaftern – stellt der Gesetzgeber sog. Muster-
protokolle als Anlage zum GmbH-Gesetz zur Verfügung. Die GmbH-
Gründung soll einfacher werden, wenn Musterprotokolle verwendet wer-
den. Die Vereinfachung soll in der Zusammenfassung von 3 Dokumenten
(Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung und Gesellschaftsregis-
ter) bestehen. Bei der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft mit
geringem Stammkapital soll die Gründung unter Verwendung eines Mus-
terprotokolls zu einer echten Kosteneinsparung führen.

Notarielle Beurkundung – verbilligt – bleibt allerdings auch bei Ver-
wendung der sog. Musterprotokolle erforderlich.

6.3 Verkürzung der Eintragungszeiten beim Handelsregister
Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungs-
pflichtig ist, soll nach neuem Recht das Eintragungsverfahren vollständig
von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt werden. Bis-
lang konnte eine solche Gesellschaft nur dann in das Handelsregister ein-
getragen werden, wenn bereits bei der Anmeldung zur Eintragung die er-
forderliche staatliche Genehmigungsunterlagen vorliegen (§ 8 Abs. 1 Nr. 6
GmbH-Gesetz). Künftig müssen GmbHs sowie Einzelkaufleute und Per-
sonenhandelsgesellschaften keine Genehmigungsurkunden mehr beim
Registergericht einreichen.

Die Gründung von 1-Personen-GmbHs wird künftig dadurch erleich-
tert, dass auf die Stellung besonderer Sicherheitsleistungen verzichtet
wird.

Die Prüfungspflichten des Handelsregistergerichts sind reduziert.
Das Gericht muss bei der Gründungsprüfung nur dann die Vorlage von
Einzahlungsbelegen oder sonstigen Nachweisen verlangen, wenn erhebli-
che Zweifel daran bestehen, ob das Kapital ordnungsgemäß aufgebracht
worden ist. Bei Sacheinlagen wird die Werthaltigkeitskontrolle durch das
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Registergericht auf die Frage beschränkt, ob eine »nicht unwesentliche«
Überbewertung vorliegt. Nur bei entsprechenden Hinweisen kann damit
künftig im Rahmen der Gründungsprüfung eine externe Begutachtung
veranlasst werden.

Die Verwendung der sog. Musterprotokolle soll das Verfahren eben-
falls beschleunigen, da es weniger Nachfragen der Registergerichte bewir-
ken soll.

6.4 Gesellschafterliste
Orientiert am Vorbild des Aktienregisters gelten zukünftig nur diejenigen
als Gesellschafter, die in der Gesellschafterliste eingetragen sind. Sinn der
Vorschrift ist es, den Geschäftspartnern von GmbHs zu ermöglichen, lü-
ckenlos und einfach nachvollziehen zu können, wer hinter der Gesell-
schaft steht.

Die Struktur der Anteilseigner soll nach demWillen des Gesetzgebers
vor allen Dingen deshalb auch transparenter werden, damit sich Miss-
bräuche, wie z. B. Geldwäsche, besser verhindern lassen.

Auch für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen soll die Rechtssituati-
on für den gutgläubigen Erwerber sicherer werden. Wer einen Geschäfts-
anteil erwirbt, soll darauf vertrauen können, dass die in der Gesellschaf-
terliste verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist.

6.5 Eigenkapital-Ersatzrecht
Die sehr komplexe Materie des Eigenkapital-Ersatzrechts (§ 30ff GmbH-
Gesetz) hat der Gesetzgeber vereinfacht und reguliert. Die bisher im Vor-
dergrund stehende Unterscheidung zwischen »kapitalersetzenden« und
»normalen« Gesellschafterdarlehen soll es künftig nicht mehr geben.

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Fortführung und Sanie-
rung von Unternehmen im Insolvenzfall erleichtert werden. Insbesondere
kann ein Gesellschafter, der der Gesellschaft einen Gegenstand zur Nut-
zung überlassen hat, seinen Aussonderungsanspruch im Insolvenzverfah-
ren für höchstens 1 Jahr nicht geltend machen, wenn die Nutzung für die
Fortführung des Unternehmens von erheblicher Bedeutung. Dem Gesell-
schafter gebührt allerdings künftig ein finanzieller Ausgleich auf Basis der
im letzten Jahr vor der Verfahrenseröffnung tatsächlich geleisteten Ver-
gütung.

6.6 Bekämpfung von Missbräuchen
Zur Verbesserung der Rechtsverfolgung muss zukünftig in das Handels-
register eine inländische Gesellschaftsanschrift eingetragen werden. Dies
gilt auch für Aktiengesellschaften, Einzelkaufleute, Personenhandels-
gesellschaft sowie Zweigniederlassungen (auch von Auslandsgesellschaf-
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ten). Ist unter der eingetragenen Anschrift eine Zustellung (auch durch
Niederlegung) faktisch unmöglich, wird die Möglichkeit verbessert gegen-
über juristischen Personen eine öffentliche Zustellung im Inland zu bewir-
ken. Dies bringt eine ganz erhebliche Vereinfachung für die Gläubiger der
GmbHs, die bisher mit den Kostenproblemen der Zustellung – insbeson-
dere auch bei Auslandszustellung – zu kämpfen hatten.

6.7 Insolvenzantrag bei Führungslosigkeit
Im Falle der Führungslosigkeit sindGesellschafter künftig verpflichtet, bei
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stel-
len. Hat die Gesellschaft keinen Geschäftsführer mehr, muss jeder Gesell-
schafter an deren Stelle Insolvenzantrag stellen, es sei denn, der Gesell-
schafter hat vom Insolvenzgrund oder von der Führungslosigkeit keine
Kenntnis.

Es soll vermieden werden, dass die Gesellschafter abtauchen, um ei-
ner »Insolvenzantragspflicht« zu umgehen.

6.8 Verschärfte Geschäftsführer-Haftung
Das Zahlungsverbot in § 64 GmbHG wird erweitert. Geschäftsführer wer-
den mehr in die Pflicht genommen. Leisten sie Beihilfe zur Ausplün-
derung der Gesellschaft durch den Gesellschafter und wird dadurch die
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeigeführt, sollen die Geschäfts-
führer haftungsrechtlich stärker in die Pflicht genommen werden.

6.9 Ausschlussgründe für Geschäftsführer
Ausschlussgründe für Geschäftsführer werden erweitert, um Verurteilun-
gen wegen Insolvenzverschleppung, falscher Angaben und unrichtiger
Darstellung sowie Verurteilung aufgrund allgemeiner Straftatbestände
mit Unternehmensbezug.

Zum Geschäftsführer einer GmbH kann also nicht mehr bestellt wer-
den, wer gegen zentrale Bestimmungen des Wirtschaftsstrafrechts versto-
ßen hat.

Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person, die
nicht Geschäftsführer sein kann, die Führung der Geschäfte überlassen,
sind der Gesellschaft für Schäden, die diese Person der Gesellschaft zu-
fügt, haftungsrechtlich verantwortlich.

6.10 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)
Ohne Haftungskapital wird man künftig eine sog. Unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) (UG) gründen können (Stammeinlage 1,- €).

Auf die Unternehmergesellschaft finden grundsätzlich die Vorschrif-
ten des GmbHG Anwendung.
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Die Unternehmergesellschaft kann also unter Verwendung der Mus-
terprotokolle aber auch mit einer individuellen Satzung durch einen oder
mehrere Gesellschafter mit einem oder mehreren Geschäftsführern ge-
gründet werden. Das Musterprotokoll bedarf in jedem Falle der notariel-
len Beurkundung.

Wichtige Zwischenanmerkung für die Praxis:
Es wird nicht möglich sein, dass bestehende GmbHs ihr Stammkapi-

tal herabsetzen, um eine Unternehmergesellschaft zu werden. Es soll auch
ausgeschlossen sein, dass eine bestehende Gesellschaft in eine Unterneh-
mergesellschaft umgewandelt wird. Allerdings kann umgekehrt eine Un-
ternehmergesellschaft jederzeit in eine Gesellschaft anderer Rechtsform
umgewandelt werden.

6.11 Rechtsformzusatz UG
Die UG, die ohne Einhaltung des gesetzlichen Mindeststammkapitals ge-
gründet wird, muss ausdrücklich den Rechtsformzusatz »Unternehmerge-
sellschaft (haftungsbeschränkt)« führen.

6.12 Gewinnrücklagen-Pflicht
Die Unternehmergesellschaft hat die Besonderheit, dass sie in ihrer Bilanz
jährlich eine gesetzliche Gewinnrücklage zu bilden hat, in die jeweils ¼
des Jahresüberschusses einzustellen ist.

Der Gesetzgeber hat offenbar die Vorstellung, dass durch diese Form
der Thesaurierung die Unternehmergesellschaften sukzessive zu einer hö-
heren Eigenkapitalausstattung kommen. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen ist das nicht sehr realitätsnah. Für die Praxis darf man erwarten, dass
durch die Gestaltung der Geschäftsführervergütung versucht werden
wird, Gewinne und damit Thesaurierungspflichten zu vermeiden.

6.13 Neue »Player« am Markt
In der Praxis wird das große Problem auftauchen, dass plötzlich eine Viel-
zahl von Gesellschaften auftaucht, die keine Kapitalausstattung haben
und dennoch mit beschränkter Haftung operieren. Sie sind in dieser Kon-
figuration schlicht nicht kreditwürdig.

Ob derartige Gesellschaften dauerhaft und in nennenswertem Um-
fang ins Wirtschaftsleben Eingang finden und auch bleiben, wird davon
abhängen, wie die Marktteilnehmer derartige Gesellschaft behandeln.

Wie schon bei der GmbH werden nicht nur die Banken bei der Finan-
zierung solcher Unternehmen höchst kritisch vorgehen und die persönli-
che Verantwortung der Gesellschafter durch Bürgschaften und Sicherhei-
ten einfordern. Lieferanten werden eine entsprechende Vorsicht walten
lassen.



Johannes Delheid

227

7. Genossenschaft
Eine in Deutschland ebenfalls sehr verbreitete Rechtsform ist die Genos-
senschaft. Die Genossenschaft ist eine Gesellschaft von nicht geschlosse-
ner Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbs oder derWirtschaft
ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezweckt.
Das Recht der Genossenschaft ist geregelt im sog. Genossenschaftsgesetz.

Typisch für eine Genossenschaft ist die offene Mitgliederzahl und der
gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb. Im Bereich der Gemeinnützigkeit
kennt man vor allen Dingen Bau- und Wohnungsgenossenschaft. Bei der
Genossenschaft ist ein bestimmtes Grund- bzw. Stammkapital nicht vor-
geschrieben.

Den Gläubigern der Genossenschaft haftet nur das Vermögen der Ge-
nossenschaft. Die Genossen selbst haften nicht. Die Gründung einer Ge-
nossenschaft erfolgt in drei Stufen:
– Feststellung des Genossenschaftsstatus durch eine Mindestzahl von
Gründern

– Bestellung der Organe
– Eintragung in das Genossenschaftsregister
Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, Aufsichtsrat und die Ge-
neral- bzw. Vertreterversammlung (Literaturhinweis dazu: Geschwandt-
ner/Helios, Genossenschaftsrecht)

8. EuropäischeWirtschaftliche Interessenvereinigung u. europäische Ak-
tiengesellschaft

Als supranationale Gesellschaftsform ist heute die Europäische Wirt-
schaftliche Interessenvereinigung (EWIV). Sie ist eine Art oHG mit
GmbH-Geschäftsführung. Sie kann nur zu demZweck gegründet werden,
die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu unterstützen. Sie hat nicht
den Zweck, Gewinn für sich selbst zu erzielen. Der Mitgliederkreis einer
EWIV muss grenzüberschreitend sein, d. h. mindestens 2 Gesellschafter
müssen ihre Haupttätigkeit und ihre Hauptverwaltung in verschiedenen
Staaten der EG haben.

Steuerrechtlich ist die EWIVeine oHG. Das Ergebnis ihrer Tätigkeit ist
nur bei ihren Mitgliedern zu versteuern.

Als weitere supranationale Rechtsform gibt es heute die europäische
Aktiengesellschaft (SE). Sie kann gegründet werden von Gründungs-
gesellschaften, die ihren Sitz in verschiedenen Mitgliedsstaaten der euro-
päischen Union haben oder über eine Tochtergesellschaft oder eine Zweig-
niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat verfügen (Prinzip der
Mehrstaatlichkeit) (Klunzinger 2006, 340 ff).
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9. Britische »Private Limited Company (Ltd.)«
Es gibt einen gewissenTrend, auch in Deutschland z. B. eine britische Ltd.
zu gründen. Gestützt wird diese Möglichkeit durch die Rechtssprechung
des europäischen Gerichtshofes. Im Gegensatz zur GmbH-Gründung ge-
nügt zur Gründung einer Ltd. ein Gesellschaftsvertrag in einfacher
Schriftform. Das Mindestkapital beträgt ca. 1,40 EUR (1 engl. Pfund). Or-
gane der Ltd. sind der director und der secretary. Die Ltd. ist in jedem
Falle allerdings in das englische Handelsregister einzutragen. Der vom
director zu erstellende Jahresabschluss und der Geschäftsbericht müssen
dem englischen Registergericht jährlich in englischer Sprache vorgelegt
werden. Die Rechnungslegung hat nach englischen Bilanzregeln zu erfol-
gen.

Vielfach wird aus Gründen des geringen Mindestkapitals zur Ltd. ge-
griffen, ohne dass sich die Handelnden darüber im Klaren sind, was dies
für rechtliche Konsequenzen hat (Klunzinger 2006, 348 ff)

10. Haftungsrisiken für Führungskräfte
10.1 ArbN
Für den Mitarbeiter eines jeden Unternehmens und für Führungskräfte,
die noch den Arbeitnehmerstatus haben, gibt es für den Fall der Schadens-
verursachung zu Lasten des Arbeitgebers bzw. der Anstellungsgesell-
schaft im geltenden Arbeitsrecht bedeutsame Haftungsbeschränkungen.
Nach dem derzeit geltenden Haftungsmodell unterscheidet man bei der
Arbeitnehmerhaftung zwischen Haftung bei
– leichter Fahrlässigkeit,
– mittlerer Fahrlässigkeit sowie
– grober Fahrlässigkeit und Vorsatz.

Dieses arbeitsrechtliche Haftungsmodell ist wie folgt zu skizzieren:
– keine Haftung bei leichtester Fahrlässigkeit
– anteilige Haftung bei mittlerer Fahrlässigkeit
– regelmäßig volle Haftung bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz

Die Rechtsprechung trägt allerdings zusätzlich den Umständen des Einzel-
falles Rechnung in dem im Streitfall eine Abwägung der Gesamtumstände
zu erfolgen hat und nach Schadensfolgen sowie nach Billigkeit und Zu-
mutbarkeitsgesichtspunkten entschieden ist. Dabei wird Rücksicht ge-
nommen auch auf finanzielle Belastbarkeit und den Grad des dem Arbeit-
nehmer zur Last fallenden Verschuldens. Weiter wird in die Prüfung
einbezogen:
– die Gefahrgeneigtheit der Arbeit,
– die Höhe des Schadens,
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– ein vom Arbeitgeber einkalkuliertes oder durch Versicherung abdeck-
bares Risiko,

– die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb;
– die Höhe des Arbeitsentgelts, in dem unter Umständen eine Risikoprä-
mie enthalten sein kann.

Weiter sind zu berücksichtigen:
– die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers,
– Betriebszugehörigkeit,
– Lebensalter,
– Familienverhältnisse
– und bisheriges Verhalten (Schaub 2005, § 52)

10.2 Organhaftung
Organmitglieder in GmbH, Genossenschaften und Aktiengesellschaften
sind Verwalter fremden Vermögens, das sie zu mehren haben. Daraus
folgt die Pflicht, mit großer Sorgfalt mit dem anvertrauten Gut umzuge-
hen. Es gehört zum System unserer Rechtsordnung, dass der rechtswidrig
oder unredlich handelnde Verwalter den von ihm angerichteten Schaden
auszugleichen hat. RechtsphilosophischwirdHaftung als ein notwendiges
Systemelement unserer Rechtsordnung angesehen und soll Staatsbürger
zu verantwortungsvollem Verhalten anhalten. Auf das Gesellschaftsrecht
heruntergebrochen bedeutet dies, das Haftung ein notwendiges Element
guter und moderner verstandener Corporate Governance ist, mit dem
Ziel, eine sorgfältige, getreue und wertorientierte Unternehmensführung
zu erreichen.

10.2.1 Haftung bei Pflichtverletzungen
Für Organe (Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsrat) gilt die Pflicht zur
Wirtschaftlichkeit und zur Zweckmäßigkeit jeder Leitungsentscheidung.
Es gibt Treue- und Verschwiegenheitspflichten zu beachten, wie bestimm-
te Handlungspflichten bei Krisen und Insolvenz des Unternehmens. Bei
Pflichtverletzungen droht dem Organ eine Haftung nach innen (seitens
die Gesellschaft) und evt. auch eine Haftung nach außen (Inanspruchnah-
me durch fremde Dritte).

Eine Innenhaftung kommt in Betracht, wenn der Geschäftsführer sei-
ne organisationsrechtlichen Pflichten verletzt oder wenn er im Verhältnis
zur Gesellschaft eine unerlaubte Handlung begeht. Die für Arbeitnehmer
entwickelte Haftungsprivilegierung gilt für Geschäftsführer regelmäßig
nicht. Der Geschäftsführer kann vergleichbare Haftungsprivilegierungen
wie Arbeitnehmer nur in Anspruch nehmen, wenn die Pflichtverletzung
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unternehmensleitung
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steht, also nicht im Zusammenhang mit dem typischen Verantwortungs-
bereich des Geschäftsführers. Zentrale Vorschrift für die Haftung des Ge-
schäftsführers ist § 43 GmbHG, wonach Geschäftsführer, welche ihre Ob-
liegenheit verletzen, der Gesellschaft solidarisch für den entstandenen
Schaden haften.

Pflichtverletzungen treten typischerweise auf im Bereich der Unter-
nehmensleitung und im Bereich der sog. Loyalitätspflichten.

Maßstab für die Beurteilung, ob sorgfältig und gewissenhaft gehandelt
worden ist, ist immer ein Vergleichsunternehmen mit vergleichbarer Grö-
ße, Tätigkeit und wirtschaftlicher Lage.

10.2.2 Business-Judgement-Rule
Um dem Manager, Geschäftsführer, Vorstand einer GmbH, einer Aktien-
gesellschaft, eines Vereins, einer Genossenschaft den notwendigen unter-
nehmerischen Spielraum zu lassen, der nicht justitiabel sein soll, gibt es
die sog. Business-Judgement-Rule. Demnach liegt eine Pflichtverletzung
nicht vor, wenn das Organ bei einer unternehmerischen Entscheidung
vernünftigerweise annehmen durfte, zumWohle der Gesellschaft zu han-
deln. Das ordnungsgemäße Handeln ist dann gegeben, wenn die unter-
nehmerische Entscheidung
– gutgläubig;
– ohne Sonderinteressen und fremde Einflüsse;
– zumWohle der Gesellschaft;
– auf der Grundlage angemessener Informationen;
erfolgt.

10.2.3 Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens
Ein besonderes Haftungsrisiko besteht insbesondere bei der Inanspruch-
nahme persönlichen Vertrauens. Ein Vertreter einer Gesellschaft, eines
Vereins, der in besonderem Maße eine auf seine Person bezogenes Ver-
trauen in Anspruch nimmt und dadurch den Vertragsverhandlungen oder
den Vertragsabschluss erheblich beeinflusst, gerät unter Umständen in
Eigenhaftung. Diese Haftungskonstellation ist gegeben, wenn der Ge-
schäftspartner über das normale Verhandlungsvertrauen hinaus zusätz-
lich persönliche Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Er-
klärung und für die Durchführung des Vertrages bietet. Der klassische
Beispielfall ist der, dass ein Organvertreter im Rahmen einer Vertragsver-
handlung erklärt, dass er persönlich versichert und dafür einsteht, dass
seine Gesellschaft ihren Verpflichtungen nachkommt, nachdem der Ver-
tragspartner Bedenken artikuliert hat. Wer auf diese Weise Bedenken der
Vertragspartner zerstreut, begibt sich in die Gefahr der persönlichen In-
anspruchnahme.
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Diesen von der Rechtsprechung stets verschärften Haftungsrisiken
wird dadurch begegnet, dass für die Organmitglieder regelmäßig Ver-
mögenschadenhaftpflicht-Versicherungen abgeschlossen werden (sog.
D&O-Versicherung).

10.2.4 D & O-Versicherung
Die D&O-Versicherung gewährt Versicherungsschutz für den Fall, dass
ein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates des Vor-
stands oder der Geschäftsführer eine bei Ausübung seiner Tätigkeit be-
gangene Pflichtverletzung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmung
privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden Dritter in An-
spruch genommen wird. War es Organ einer Gesellschaft, sei es haupt-
beruflich oder ehrenamtlich Verantwortung übernimmt, muss dringend
darauf achten, dass eine angemessene Vermögensschadenhaftpflicht-Ver-
sicherung abgeschlossen ist (Krieger/Schneider 2007).

11. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich im Sinne einer Handlungsempfehlung fol-
gendes festhalten:

Vor Gründung einer Gesellschaft ist maßgenau bezogen auf die finan-
zielle Situation, die Haftungsbereitschaft und die Gegebenheiten des ope-
rativen Geschäftes abzuchecken, welche Rechtsform die geeignete ist.

Wer sich in einer bestimmten Rechtsform bewegt, muss sich mit der
Frage beschäftigen, was seine Pflichten und Kompetenzen und wo seine
Grenzen sind.

Denn für den Handelnden in einer Gesellschaft, welcher Art auch
immer, besteht die Gefahr der persönlichen Inanspruchnahme bei Scha-
densereignissen zu Lasten der Gesellschaft oder zu Lasten Dritter. Es
ist für Verantwortungsträger sicherlich nicht unklug – das gilt ohne
Einschränkung auch für Unternehmen im Gesundheits- und sozialen
Sektor – in den Kategorien von Haftungsrisiken und Haftungsbeschrän-
kungen zu denken und zu handeln.



Kooperationsmanagement (Grundzüge des Gesellschaftsrechts)

232

Verwendete Literatur

Hesselmann/Tillmann/Müller-Thues – Handbuch der GmbH & Co. KG,
19. Auflage, Köln 2005

Hoffmann/Müller Beck’sches Handbuch der Personengesellschaften
2. Auflage 2002

Hübner u. a. in Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) Beilage zu Heft
23/2007

Krieger/Schneider – Handbuch Managerhaftung, Köln 2007
Klunzinger, Grundzüge des Gesellschaftsrechts 14. Auflage München

2006
Michalski – GmbH §§ 39 – 86 München 2007
Müller/Hense Beck’sches Handbuch der GmbH 3. Auflage München 2002
Ringleb/Kreemer/Lutter/v. Werder – Deutsche Corporate Government

Kodex, 2. Auflage 2005
Schaub – Arbeitsrechtshandbuch, 11. Auflage 2005
Schmidt/Uhlenbruck – Die GmbH in Krise, Sanierung und Insolvenz,

3. Auflage Köln 2003
Schmitt – Organhaftung und D & OVersicherung, München 2007
Schmidt, Karsten, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage 2002



Ulrich Deller

233

Netzwerkarbeit als Hintergrund für
Unternehmenskooperation
Ulrich Deller

1. Hoffnungen

Die Diskussion um Netzwerkarbeit ist von einer besonderen Euphorie ge-
kennzeichnet. Schon 1972 stellte Barnes fest: »There seems to be no limit
to the problems that can be tackled with the help of networks, and it is
tempting to think that some new analytical panacea has been discovered.«
Es gebe zwar eine zu Grunde liegende Idee: die Struktur sich kreuzender
interpersonaler Verbindungen ist einer unspezifischen Art ursächlich ver-
bunden mit den Handlungen dieser Personen und mit den sozialen Insti-
tutionen ihrer Gesellschaft. Aber das wäre lediglich eine grundlegende
Idee, aber längst keine Theorie, schon gar keine deren Annahmen über-
prüft werden könnten (Barnes 1972, 1).

»Kooperations- und Vernetzungsstrategien sind geradezu zu Hoff-
nungsträgern ersten Ranges erhoben worden, von denen man sich
praktisch die Synergien erwartet, die theoretisch von den Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften schon seit längerem thematisiert werden.«
(Dahme/Wohlfahrt 2000, 11). Dabei mischen sich abstrakte theoretische
Entwürfe, die grundlegende Modelle zur Beschreibung der Gesellschaft
liefern, mit alltagstheoretischen Aussagen, die in die Lösung konkreter
beruflicher Probleme Eingang gefunden haben. Hoffnungen, die mit dem
Begriff Netzwerk konnotiert werden, und die diesen zum »Zaubertrick in
vielen Berufssparten« werden ließen, lassen sich zugespitzt so formulie-
ren: DurchNetzwerkarbeit kann (nicht nur gesellschaftliche) Entwicklung
bewältigbar gemacht werden. Netzwerkarbeit beschreibt ebenso den Pro-
zess der Globalisierung wie dadurch die die Globalisierung notwendig
ergänzende Regionalisierung erfassbar wird. Aufgrund des allgemeinen
Sparzwanges braucht es Systeme die die staatliche Vorsorge durch Selbst-
hilfesysteme ersetzen, z. B. durch Nachbarschaftshilfe. Je höher der
Konkurrenzdruck umso eher das Bedürfnis durch Vernetzung stärker
und leistungsfähiger zu werden. Damit der Einzelne im Prozess der Indivi-
dualisierung nicht vereinsamt und aus allen Sicherungen der Gesellschaft
heraus fällt, braucht es gegensteuernde Vernetzungen. Die größte Vernet-
zung aller Zeiten durch das Internet zeigt zugleich auch die Ambivalenz
dieser Art von Vernetzung auf sowohl bezogen auf die Vereinsamung von
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Menschen wie auch auf die mit der Computer-Technik verbundenen öko-
nomischen Folgen. Nicht nur wegen der Nichtabschätzbarkeit der unter-
schiedlichen Auswirkungen, sondern auch wegen des inflationären Ge-
brauchs des Begriffs, ist eine exakte Fassung nahezu unmöglich. »Need
an explanation for social change? Attribute it to globalization.« (Wolf
2000, 97). Allen diesen Vorstellungen gemeinsam ist das zu Grunde lie-
gende Bild, dass Verbindung nicht in Gestalt von Kegeln, Pyramiden, Krei-
sen o. ä. geometrischen Formen beschreibbar wird, sondern über das
Netz, das seine Fäden an Knotenpunkten zusammenbindet, die aber
selbst nicht die Funktion eines Zentrums, sondern lediglich die einer Ver-
bindung von vielen haben, und die beliebig weitergedacht werden kann.
Das Netz kann ebenso immer weiter geknüpft werden wie es auch als
begrenzt gedacht und realisiert werden kann. Im Bild des Netzes selbst
ist eher das endlose Weiterknüpfen angelegt.

2. Begriffsbestimmungen

Mit dieser eher am Alltag orientierten Auflistung sind auch schon die
theoretischen und historischen Dimensionen des Begriffs Netzwerk auf-
gerissen. Zunächst zeigt sich die enge Verbindung zur Soziologie und zur
Wirtschaftswissenschaft. Es geht um soziale und um ökonomische Phäno-
mene. Wer von Netzwerk spricht kann damit sehr unterschiedliche Per-
spektiven verfolgen bzw. Phänomene in den Blick nehmen:
. Netzwerk als Beschreibung (der Veränderung) des Zusammenhalts in
der Gesellschaft

. Netzwerk als Beschreibung (der Veränderung) des Staates (Policy-Net-
working)

. Netzwerk als (Unternehmens-)Strategie, die Transaktionskosten gering
zu halten,

. Netzwerk als Beschreibung der Möglichkeiten, für den einzelnen soziale
Unterstützung zu ermöglichen, herzustellen oder aufzuzeigen.

Mit allen Verständnissen ist die Frage verbunden, in wieweit die gewon-
nen Erkenntnisse eher analytischen Charakter haben, oder zugleich Hin-
weise darauf liefern, wie das jeweilige Netzwerk gesteuert werden kann.
Weiter stellt sich die Frage, ob mit dem Begriff Netzwerk ein neuer eigener
Theorie-Strang entsteht, oder ob es sich um eine Unterabteilung schon
existenter Theoriesysteme handelt. Dabei ergeben sich unterschiedliche
Zuordnungen. Bei Willke z. B. wird die Netzwerktheorie den Überlegun-
gen zur Systemtheorie zugeordnet (Willke 1995, 135ff). Bei Endruweit
wird die Netzwerktheorie als Teil der Organisationssoziologie verstanden,
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weil er Netzwerke nicht als »Alternative zur Organisation«, sondern als
eine Form der Organisation unter vielen betrachtet (Endruweit 2004, 27).
Castells verbindet den Begriff Netzwerk zu allererst mit der für ihn dahin-
ter stehenden technologischen Entwicklung. »Eine technologische Revolu-
tion, in deren Mittelpunkt die Informationstechnologien stehen, hat be-
gonnen, die materielle Basis der Gesellschaft in zunehmendem Tempo
umzuformen.« (Castells 2001, 1). Unter medizinischen Gesichtspunkten
wird der Netzwerk-Begriff mit der Funktionsweise des Gehirns und so
mit neuro-medizinischen Theorien verbunden. »Der Netzwerkbegriff ist
eng gekoppelt an die Vorstellung einer eher integrierten, ganzheitlichen
Arbeitsweise des Gehirns und damit an Termini wie ›Konnektionalismus‹
oder ›Gestalt‹. ...Einer der Ursprünge der Netzwerkvorstellung ist sicher
sehr indirekt in der Anatomie des Nervensystems begründet«, und damit
in der Tatsache, dass »unser Nervensystem aus Abermillionen von einzel-
nen Nervenzellen besteht und dass zwischen diesen noch weit mehr Ver-
knüpfungen existieren...«( Markowitsch 1996, 9 f).

Als weitere mögliche Differenzierung oder Unklarheit kommt hinzu,
dass das Konzept des Netzwerkes sowohl als eigene Theorie oder aber
(nur?) als Analyseinstrument begriffen wird. Es wird auch die Ansicht ver-
treten, »dass das Konzept des Sozialen Netzwerkes keine Theorie sozialer
Strukturen darstelle... Es verkörpert vielmehr eine Art Instrumentarium
zur Analyse sozialer Strukturen oder allenfalls eine theoretische Orientie-
rung.« (Röhrle 1994, 11).

Nimmt man diese unterschiedlichen Hoffnungen, Verständnisse und
disziplinären Zuordnungen, dann ergibt sich ein ernsthaft verwirrendes
Bild. Man kann nicht von klarer Theoriebildung ausgehen. Man muss
stattdessen von einer enormen Belastung der Überlegungen durch die Be-
zugnahme auf sich ändernde gesellschaftliche Situationen, z. T. wider-
sprüchliche Suchprozesse und angestrengte Versuche á jour zu sein, aus-
gehen. Zugleich gilt es, die Erklärungen für unterschiedliche Bereiche
angemessen zu würdigen und, sofern möglich, zusammenzufassen. Vor
diesem Hintergrund erweist sich eine Bezugnahme auf die historischen
Überlegungen als ein erster Ausgangspunkt. Die Überlegungen zum ge-
schichtlichen Hintergrund müssen dabei geteilt betrachtet werden, zum
einen geht es um theoriegeschichtliche Aspekte, zum anderen geht es um
die historische Entwicklung, die das Netzwerkkonzept und damit auch die
Theoriebildung beeinflusst hat.
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3. Die gesellschaftlichen Hintergründe

Bullinger/Nowack analysieren die Entwicklung des Netzwerkkonzeptes
vor dem Hintergrund der Entwicklung der Vergesellschaftung des Indivi-
duums (Bullinger/Nowack 1998, 25f). Zunächst erklären sie den sozialen
Wandel aus den Phänomenen Industrialisierung, Urbanisierung und De-
mokratisierung heraus. Die ersten beiden Phänomene haben große soziale
Probleme zur Folge gehabt. Vor allem haben sie die Auflösung von so-
zialen Bindungen aufgrund der anonymer gestalteten Arbeits- und Le-
bensbedingungen bewirkt, auf die wieder mit dem Auf- und Ausbau des
Sozialsystems geantwortet wurde. Der dritte Schritt der markierten gesell-
schaftlichen Entwicklung wird mit den Begriffen Europäisierung und Glo-
balisierung überschrieben. »Der gesellschaftlicheWandel hat ... zu höchst
komplexen sozialen und gesellschaftlichen Strukturen geführt.« (Bullin-
ger/Nowack 1998, 38f). Es zeigt sich, dass Bullinger/Nowack sich auf eine
gesellschaftliche Wirklichkeit beziehen, die die Konzepte der Sozialen
Arbeit und der Leitbilder der Pflegeinstitutionen prägt. Der Wandel der
letzten zwei Jahrhunderte ist von dieser Entwicklung bestimmt, er wird
jedoch mit den neuen und vielleicht noch gar nicht richtig wahrgenom-
menen Phänomenen wenig verbunden. Vergleichbar der Industrialisie-
rung, die das Entstehen des heutigen Sozialstaates zur notwendigen Folge
hatte, ist die Ausbreitung der neuen Informationstechnologien. Beide Ent-
wicklungen verbindet der Gedanke der Netzwerkbildung, insofern zum
einen das Netzwerk als die angemessene Antwort auf die durch die Indus-
trialisierung bewirkte Entstrukturalisierung der Gesellschaft begriffen
wurde, und zum anderen (technische) Netzwerkbildung als Ausgangs-
punkt für die Analyse der gesellschaftlichen Situation heute genommen
wird. Neu ist in dieser technisch begründeten Idee der Netzwerke die Ver-
bindung zur Wissenschaft. »Die beiden Quellen des Netzes, das militä-
risch/wissenschaftliche Establishment und die Gegenkultur der Personal-
computer, hatten eine Gemeinsamkeit: die Beziehung zur Welt der
Universität.« (Castells 2001, 403).

Differenziert und sehr materialreich beschreibt Manuel Castells den
»Aufstieg der Netzwerkgesellschaft« in seiner Trilogie. In Band 1 »Das In-
formationszeitalter« (Castells 2001) beschreibt Castells das Entstehen der
Netzwerkgesellschaft als Prozess des gesellschaftlichen Wandels in den
Bereichen Wirtschaft, Unternehmen, Arbeit und Kultur. Seine Grund-
annahme ist dabei weniger soziologisch orientiert, sondern zunächst öko-
nomisch und gesellschaftspolitisch. Castells beschreibt die Gesellschaft
als durch »Informationalismus« geprägt und meint damit die Tatsache,
dass die Wissensgrundlage für die Informationstechnologie einerseits
und die Technik zur Wissensproduktion selbst andererseits in einem
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Kreislauf verhaftet sind, der sich nur noch auf sich selbst bezieht (Castells
2001, 18).1Die Macht dieses Paradigmas hält Castells für so stark, dass wir
mit »dem Auftreten von neuen historischen Formen sozialer Interaktion,
sozialer Kontrolle und sozialen Wandels zu rechnen haben.« (Castells
2001, 18). Die besondere Bedeutung gewinnt das Phänomen des Informa-
tionalismus durch die enge Verbindung zum »Prozess der kapitalistischen
Neustrukturierung«, bei dem es um eine Vertiefung der Logik, Gewinne
zu erzielen, geht, um Produktivitätssteigerung, umGlobalisierung und um
staatliche Unterstützung der jeweiligen Volkswirtschaften (Castells 2001,
20f). Dies führt, so zitiert Castells den französischen Autor Alain Tourain,
dazu, dass das »Subjekt in seiner Persönlichkeit und seiner Kultur gegen
die Logik der Apparate und der Märkte« verteidigt werden muss (Castells
2001, 23f). Harald Wolf kritisiert diese Ausführungen von Manuel Cas-
tells, sie würden zwar den Zusammenhang aufdecken, ihn aber zugleich
verfestigen (Wolf 2000).2

Als erstes stellt Castells eine veränderte Wirtschaftsform fest, diese
neue Form sei informationell, global und vernetzt. Informationell meint
dabei, dass »die Produktivität und Konkurrenzfähigkeit von Einheiten
und Akteuren in dieser Wirtschaft... grundlegend von ihrer Fähigkeit ab-
hängig ist, auf effiziente Weise wissensbasierte Informationen hervor-
zubringen, zu verarbeiten und anzuwenden.« (Castells 2001, 83). »Global«
spielt auf die weltweite Organisation der Kernfunktionen des Wirtschaf-
tens an. Und »vernetzt« nennt Castells die neue Wirtschaftsform, »weil
unter den neuen Bedingungen Produktivität durch ein globales Informati-
ons-Netzwerk zwischen Unternehmens-Netzwerken erzeugt wird, in des-
sen Rahmen sich auch die Konkurrenz abspielt (Castells 2001, 83). Zu-
gleich kennzeichnet Castells die neue Wirtschaftsform dadurch, dass sie
hohe Produktivität sichert, schnell technologische Innovation aufnimmt.
Dies geht weil zum einen die Informationstechnologie-Branche als »Quelle
neuer Technologien und von Management-Know-how für die gesamte
Wirtschaft« fungieren (Castells 2001, 171). Zum anderen gelingt dies nach
Castells, weil die »Finanzbranche als treibende Kraft beim Entstehen eines
elektronisch verknüpften globalen Finanzmarktes, der ultimativen Quelle
von Investition und Wertschöpfung für die gesamte Wirtschaft«, wirkt (
Castells 2001, 171).

Bezogen auf die Unternehmen macht Castells ein »neues organisatori-
sches Paradigma« aus, das sich unabhängig von der Entstehung der Infor-

1 Er spricht von einem »ciculus virtuosus«(!), meint aber mit Sicherheit nicht den Anklang
an das lateinische Wort für Tugendhaftigkeit, sondern meint »vitiosus« = fehlerhaft,
krankhaft. Solche Fehler tauchen immer wieder auf und schmälern den Wert der um-
fangreichen Materialsammlung.

2 Wolf bezieht sich noch auf die englisch sprachigen Veröffentlichungen vor 2000.
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mationstechnologien entwickelte, um flexible, schlanke und innovative
Produktion zu ermöglichen (Castells 2001, 175). »Erstmals in der Ge-
schichte ist die Grundeinheit der Wirtschaftsorganisation kein Subjekt,
weder individuell (als Unternehmer oder Unternehmerfamilie), noch kol-
lektiv (als kapitalistische Klasse, Konzern oder Staat). [Es (U.D.)] ist diese
Einheit das Netzwerk, das aus unterschiedlichen Subjekten undOrganisa-
tionen besteht und unablässig abgeändert wird in dem Prozess, durch den
sich die Netzwerke an stützende Umgebungen und Marktstrukturen an-
passen.« (Castells 2001, 226f). Damit würden nach Castells Vorgaben ge-
macht, wie generell Organisationen zu verstehen und zu analysieren sind.
Während im Verständnis von sozialen Netzwerken der Aspekt in den Vor-
dergrund tritt, dass die Anonymisierung gesellschaftlicher Beziehungen
durch soziale Netzwerke und ihre Stärkung zumindest abgemildert wer-
den können, wird in diesen Überlegungen sichtbar, dass Netzwerke eben-
so für eine zunehmende Anonymisierung und Loslösung vonWirtschafts-
prozessen von konkreten Personen stehen können.

In seiner Analyse der Bereiche Arbeit und Beschäftigung macht Cas-
tells Vorgehensweisen aus, die das veränderte Verhalten der Unternehmen
gegenüber ihren Arbeitskräften kennzeichnen: Verkleinerung der Beleg-
schaft, transnationale Teilaufträge, flexible Zulieferersysteme, Automati-
sierung und Verlagerung der Produktion sowie »Arbeitsplatzgarantie-ge-
gen-Verzicht«-Strategien. Diese Veränderung der Beziehung zwischen
Unternehmen und ihren Arbeitern hat nach Castells mindestens die glei-
che Dimension wie die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. »Was diese
historische Neudefinition der Beziehung zwischen Kapital und Arbeit er-
möglicht hat, war der Einsatz von leistungsfähigen Informationstechnolo-
gien und von Organisationsformen, die durch das neue technologische
Medium begünstigt wurden. Die Fähigkeit, Arbeitskraft für spezifische
Projekte und Aufgaben an einem beliebigen Ort zu einer beliebigen Zeit
zusammenzuziehen oder zu verstreuen, schuf die Möglichkeit der Entste-
hung des virtuellen Unternehmens als einer funktionalen Einheit.« (Cas-
tells 2001, 318). Mit dieser Sichtweise greift Castells seine Vorstellung wie-
der auf, dass der Prozess der Einführung der Informationstechnologien
sich selbst immer wieder neu anstößt. »Nie war die Arbeit für den Prozess
der Wertschöpfung von zentralerer Bedeutung. Aber niemals waren auch
die Arbeitskräfte – ohne Ansehen ihrer Qualifikation – gegenüber der
Organisation so verwundbar, weil sie bloße Individuen geworden waren,
die innerhalb eines flexiblen Netzwerkes vermietet wurden, dessen Ort
dem Netzwerk selbst unbekannt war. ... Desaggregation der Arbeit, die
das Tor öffnet für die Netzwerkgesellschaft.« (Castells 2001, 319). Wenn
man es zugespitzt formulieren möchte – und es gilt, diese Feststellung im
Weiteren zu überprüfen-, dann könnte es eine These Castells’s sein, »dass
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es Netzwerke gibt, weil es Netzwerke gibt«. Diese Feststellung ist nicht so
sehr deswegen problematisch, weil sie tautologisch ist, sondern weil sie
auf subtile Weise andere Faktoren der Genese der Netzwerkgesellschaft
ausschließt. Castells weist an anderer Stelle auf Max Weber hin, der eine
mögliche Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung aufzeigt,
die durch Sinnentleerung, Geist- und Herzlosigkeit gekennzeichnet ist
(Castells 2001, 228).3 Gerade der Hinweis auf Max Weber, den Castells
selbst gibt, könnte die thesenhafte Zuspitzung bestätigen.

Der vierte Bereich, auf den bezogen Castells das Entstehen der Netz-
werkgesellschaft untersucht, ist die Kultur. Castells geht von einem im
Wesentlichen auf die neuen Medien begrenzten Verständnis von Kultur
aus. U. a. unter Bezug auf japanische Autoren kommt Castells zu der Fest-
stellung, dass die moderne Technik es ermöglicht und nach sich zieht,
dass die Gesellschaft kulturell in einem immer größeren Maße segmen-
tiert werde. Auf seine Art bestätigt Castells Untersuchungen von Gerhard
Schulz, der in seinen Überlegungen zur »Erlebnisgesellschaft« die Seg-
mentierung der kulturellen Milieus auf der Basis einer empirischen Unter-
suchung beschreibt (Schulze 1996, S. 169 ff). Nach Castells Überlegungen
wird das Publikum aufgrund der durch die technischen Möglichkeiten
immer stärkeren Differenzierung der medialen Angebote »immer stärker
durch Ideologien, Wertvorstellungen, Geschmacksrichtungen und Le-
bensstile segmentiert...« (Castells 2001, S. 388). Dies bedeutet zweierlei.
Zum einen ist die Möglichkeit, dass die Konsumenten mit unterschiedli-
chen Sichtweisen und Stilen konfrontiert werden, zunehmend geringer. Je
spezifischer die Bedürfnisse bedient werden können, umso heftiger wer-
den sie auch bestätigt. Zum anderen stehen die zunehmenden tech-
nischen Möglichkeiten auch für die zunehmende Segmentierung, weil
das Medium komplett der zu vermittelnden und auf die Konsumenten
zugeschnittenen Botschaft angepasst wird. So »könnenwir deshalb sagen,
dass die Botschaft das Medium ist«. (Castells 2001, 388). Von einem Mas-
senmedium, als das wir das Fernsehen und das Radio kennen, kann bei
weitem nicht mehr ausgegangen werden. »Während die Medien heute tat-
sächlich global miteinander verknüpft zirkulieren, leben wir nicht in ei-
nem globalen Dorf, sondern in individuell zugeschnittenen Hütten, die
global produziert und lokal verteil werden.« (Castells 2001, 390). Hier zeigt
sich Vernetzung widersprüchlich. Während technisch Vernetzung in ei-
nem nie gekannten Maß realisierbar ist und realisiert wird, führt gerade
diese Vernetzung zu einer immer stärkeren Aufteilung der kulturellen Be-
züge, die letztlich nicht mehr personell und inhaltlich, sondern nur noch

3 Castells zitiert Max Webers Ausführungen zum Zusammenhang zwischen protestanti-
scher Ethik und Kapitalismus.



Netzwerkarbeit als Hintergrund für Unternehmenskooperation

240

technisch, strukturell miteinander verknüpft sind. Castells macht Auswir-
kungen der technischen Vernetzung auf das Miteinander der Menschen
am Beispiel der Internetzugänge als Indikator für die Analyse der Kom-
munikationskultur deutlich. Er vermutet, dass die Unterschiede der Inter-
netzugänge eine entscheidende Bedeutung für die Veränderung der »künf-
tigen Muster der Kommunikation und Kultur auf der Welt haben«.
(Castells 2001, 398). Wie bedeutsam diese Veränderung für die Gesund-
heits- und Sozialdienste werden können, lässt sich an der Diskussion
ablesen, ob die Internetnutzung zu sozialer Isolation führe oder neue For-
men von Vergesellschaftung generiere. Castells greift auf Untersuchungen
von Wellman und Gulia zurück (Wellman/Gulia 1999), aus denen hervor-
geht, dass die virtuelle Gemeinschafts- und Gruppenbildung im Internet
der »realen«(?) Gemeinschafts- und Gruppenbildung in Face-to-Face-Kon-
takten nicht nach steht. Dennoch scheint sich der Trend zu bestätigen,
dass das »elektronische Heim... zwei wesentliche Merkmale des neuen
Lebensstils [generiert; U.D.]: seine ›Heimzentriertheit‹ und seinen Indivi-
dualismus.« (Castells 2001, 422). Am Beispiel von Karaoke verdeutlicht
Castells, wie die elektronischen Medien nicht völlig neue Kulturen schaf-
fen, sondern Traditionen so okkupieren, dass sie integriert und den Re-
geln der »Medienmaschine« unterworfen werden. Letztlich lassen sich an
der vernetzten medialen Welt drei Aussagen über die Auswirkungen
dieser Vernetzung für das Leben in der Gesellschaft ablesen. 1. Die elek-
tronische Vernetzung ermöglicht ein bisher ungeahntes Maß an Differen-
zierung und Segmentierung bei gleichzeitiger Schaffung virtueller Verbin-
dung. 2. Bildung, Zeit, Geld, Klasse, Rasse, Geschlecht, Land etc. als
Kriterien sozialer Schichtung haben entscheidenden Einfluss auf die mit
Multimedia verbundenen Chancen; es bilden sich zwei grundlegend
unterschiedliche Gruppen: »die Interagierenden und die Interagierten«
(Castells 2001, 424). 3. Die multimediale Vernetzung bewirkt bei aller Dif-
ferenzierung eine Vereinheitlichung der Codes. Sie führt letztlich »zur In-
tegration aller Botschaften in ein gemeinsames kognitives Raster«( Cas-
tells 2001, 424). Das Neue im Nachdenken über Netzwerke ist dabei nicht
die netzwerk-artige Verbindung in der Gesellschaft, sondern die Tatsache,
dass »das neue informationstechnologische Paradigma ... die Basis dafür
[schafft], dass die Form auf die gesamte gesellschaftliche Struktur aus-
greift und sie durchdringt.« (Castells 2001, 527). Hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit, bei den nachfolgenden Überlegungen die in der Tat neuen
Ergebnisse zur Netzwerkarbeit zu integrieren. Die Tatsache, dass die In-
formationstechnologie innerhalb kürzester Zeit wahre Quantensprünge
an Veränderung durchgemacht und bewirkt hat, erweist sich theoretisch
noch nicht ausreichend nachvollzogen.
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4. (Soziale) Netzwerke

Wie stark die o. g. Anforderungen an die Theoriebildung der Netzwerk-
arbeit zu richten ist, lässt sich an einer der neueren Veröffentlichungen
zum Thema ablesen. Bommes und Tacke definieren Netzwerke vor dem
Hintergrund von zu Grunde liegenden Handlungstheorien. »Handelnde
beziehen sich ... in ihrem Handeln stets auf konkrete andere Handelnde
und treten auf diese Weise immer schon in soziale Beziehungen, die ihr
Handeln einbetten. Netzwerke bezeichnen die Struktur der Einbettung
des Handelns in soziale Beziehungen und damit soziale Struktur schlecht-
hin.« (Bommes/Tacke 2006, 39). Hier wird deutlich, wie wenig die Ver-
änderungen aufgrund der neuen Informationstechnologien in die Über-
legungen einbezogen und realisiert sind. Das gleiche trifft auch auf die
Reaktion von Harald Wolf zu, der sich schon früh mit den Überlegungen
von Manuel Castells auseinandergesetzt hat. Wolf geht wesentlich auf die
ökonomische Perspektive ein. »Die innerwissenschaftliche Karriere des
Netzwerkbegriffes ist nur richtig verständlich, wenn man sich die Prädo-
minanz neoklassischer Ökonomie in den USA und die Anstrengungen der
dortigen Soziologen vor Augen führt, dem Markt/Hierarchie-Dualismus
jener Ökonomie etwas entgegenzusetzen. Netzwerk wurde zum catch-
word für die institutionelle Einbettung ökonomischer Aktivitäten.« (Wolf
2000, 95).

Von einem »sozialen Netzwerk« oder einer »Theorie Sozialer Netzwer-
ke« zu sprechen, macht nur Sinn, wenn man damit die Unterscheidung zu
anderen Formen oder Theorien z. B. technischen Netzwerken verbindet.
Dies kennzeichnet die klassische theoretische Auseinandersetzung nicht,
da sie den sich heute aktuell unabdingbar aufdrängenden Bezug zur Infor-
mationstechnologie gar nicht realisieren konnte.

Auch wenn es vielleicht vor dem Hintergrund dieser Ausführungen
nicht möglich ist, hinter die Entwicklung der letzten 15 Jahre und damit
hinter die elektronische Netzwerkbildung zurückzugehen, ist es nicht zu-
letzt aus historischen Gründen sinnvoll, genauer nach dem (theoreti-
schen) Hintergrund von Netzwerkarbeit zu sehen, um die heutigen Dis-
kussionsstränge zu verstehen. Es wird sich zeigen, dass die von Castells
vertretene These der Okkupation der Beziehungen durch die elektro-
nischen Netzwerke auf einer soziologischen Diskussion über die Bedeu-
tung von Netzwerken aufsetzt. Die Bedeutung der historischen Dimension
gilt umso mehr, als die zentrale These von Manuel Castells eine aus der
Analyse der Auswirkungen elektronischer Netzwerke gewonnene Er-
kenntnis ist, die sich mit einer soziologischen Analyse einer der Haupt-
figuren der Soziologie Georg Simmels deckt. Mit Schenk können wir da-
von ausgehen, dass die Verwendung des Konzeptes »soziales Netzwerk«
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von einem gemeinsamen Grundverständnis ausgeht: »Die sozialen Netz-
werke werden als Brückenkonzepte verstanden, die die Lücke zwischen
strukturellen Rahmen und individuellem Handeln schließen können.«
(Schenk 1984, 11). Schenk unterscheidet vier Hauptströmungen der Ent-
wicklung: 1. Sozialanthropologie, 2. Formale Soziologie, 3. Mathematische
Graphentheorie und Sozialwissenschaft, 4. Experimentelle Kommunikati-
onsnetzwerkforschung.

In seinen Ausführungen zur Netzwerkanalyse zeigt Wellmann (1988),
dass der Begriff Netzwerk zuerst in Forschungszusammenhängen verwen-
det wurde, die die Einbindung vomMigranten in soziale Bezüge ihrer neu-
en und ihrer alten Umgebung aufzeigte. Eine zweite Verwendung erfährt
der Begriff in Untersuchungen über die sozialen Beziehungen in einem
norwegischen Fischerdorf. Barnes (1954) verwendet den Begriff, um die
nicht formalen Beziehungen und ihre Bedeutung für das Leben auf der
Insel zu beschreiben. So wird der Begriff Netzwerk (Wellmann: »the net-
work concept«) zunächst in der anthropologisch orientierten Strukturana-
lyse als zusätzliches neues Instrument verstanden, umQuerverbindungen
von Mitgliedern geschlossener Gruppen zu erfassen. Diese eher qualitativ
angelegten Untersuchungen britischer Forscher werden durch die von Ge-
org Simmel inspirierten Untersuchungen amerikanischer Forscher er-
gänzt.

Simmel untersucht die Frage, wie Gesellschaft entsteht, wie die Ver-
bindung zwischen den einzelnen Individuen entstehen kann, die grund-
sätzlich getrennt sind. Simmel spricht von einem Netzwerk von Beziehun-
gen, das so beginnend durch dyadische Verbindungen entsteht. Er geht
davon aus, dass die Verflochtenheit der sozialen Elemente der Gesell-
schaft miteinander (»in das Sein und Tun jedes anderen«) zugleich Ursa-
che und Ziel der Handlungen ist, je nachdem, ob das Gefüge aus der Per-
spektive des Einzelnen oder der Gesellschaft betrachtet wird (Simmel
1908, 31). Über diese Grundtatsache gesellschaftlicher Konstruktion hi-
naus spricht Simmel von Konfigurationen, wenn er die Tatsache be-
schreibt, dass ein Mensch unterschiedlichen Kreisen zugehört, die es ihm
ermöglichen, unterschiedliche lokale, sachorientierte, emotional begrün-
dete etc. Mitgliedschaften gleichzeitig zu haben. »Die Vereinigung aus Ver-
einigungen stellt den Einzelnen ... in eine Mehrheit von Kreisen ... Die
Gruppen, zu denen der Einzelne gehört, bilden gleichsam ein Koordina-
tensystem, derart, dass jede neu hinzukommende ihn genauer und un-
zweideutiger bestimmt.« (Simmel 1908, 312). Dabei macht Simmel einen
für das Netzwerk-Konzept entscheidenden Unterschied zwischen Inhalt
und Form der Vergesellschaftung. »In allen gesellschaftlichen Gruppen
lassen sich nun trotz verschiedener Zwecke und Interessen dennoch die-
selben Formen entdecken: Über- und Unterordnung, Arbeitsteilung, Par-
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teienbildung, Zusammenschluss nach innen, Abschluss nach außen usw.«
(Schenk (1984), S.13). Von besonderer Bedeutung war für die weiteren
Überlegungen, dass Simmel davon ausgeht, dass weniger die Inhalte der
sozialen Beziehungen als viel mehr ihre Form bestimmend ist. An dieser
Stelle wird deutlich, dass das Netzwerk-Konzept zunächst eng mit einer
bestimmten Art soziologischer Analyse verbunden ist.

Eine bei Simmel schon angelegte Hauptströmung verbindet zwei Ele-
mente miteinander, die in der Soziometrie zusammenfinden: die mathe-
matische Graphentheorie und sozialwissenschaftliche Gruppenfor-
schung. Wer die Beziehungen in einer Gruppe und dann weiter zwischen
Gruppen erfassen möchte, braucht ein Instrument, das in der Lage ist eine
große Menge von Verbindungslinien und Knoten darzustellen. Es wird
deutlich, »dass die Verwendung von graphentheoretischen Konzepten be-
sonders dort nahe liegt, wo es gilt, Strukturen von Systemen zu unter-
suchen.« (Schenk 1984, 18). Auf der Graphentheorie aufbauend haben
Lewin und Moreno ihre Forschungen entwickelt. Spätere Weiterentwick-
lungen haben die Graphentheorie stärker integriert.

Schenk unterscheidet als vierte Hauptströmung die »experimentelle
Kommunikationsnetzwerkforschung«. Sie ist vor allem von sozialpsycho-
logischen und von organisationswissenschaftlichen Forschungen geleistet
worden, und hat besondere Bedeutung für die Kooperation in und zwi-
schen Unternehmen gewonnen. Von besonderer Bedeutung sind z. B. Un-
tersuchungen über die Mitgliedschaft in unterschiedlichen Aufsichtsräten
und die sich daraus ergeben Kommunikation gewesen.

In dieser Auflistung fehlen die sich aus der neuenDiskussion ergeben-
den Strömungen. Weyer macht im Wesentlichen drei Positionen aus. Zu-
nächst rekurriert er auf »Interorganisationsnetzwerke«. Diese Überlegun-
gen gehen auf Ausführungen von Powell zurück, der konstatiert, dass sich
zwischen den beiden Formen von gesellschaftlicher Strukturierung, Hie-
rarchie und Markt, Netzwerk als neue dritte Form etabliert. Eine zweite
Position ist in der Beschreibung des veränderten Verhältnisses zwischen
Staat und Bürgern zu sehen. Und die dritte Position macht Weyer in der
immer populärer werden »Actor-Network-Theory« aus (Weyer 1997, 54f ).

In allen diesen Richtungen hat eine Hoffnung und Chance des Netz-
werk-Konzeptes zu seiner hohen Akzeptanz beigetragen: »A basic strength
of the whole network approach is that it permits simultaneously views of
the social system as a whole and of the parts that make up the system.«
(Wellmann 1988, 26). Dabei erweist sich ein Streit als grundlegend: derje-
nigen, die eher konkrete substantielle Daten erheben bezogen auf einzelne
Personen, mit denen, die nur nach den Strukturen schauen unabhängig
von Personen und ihren Handlungen. Wellmann beschreibt erstere als
verhaftet in einem ptolemäischen Weltbild, während die Strukturanalys-
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ten die Welt sehen, wie sie sich einem außen stehenden Betrachter dar-
stellt. Wer versuche die große Fülle der Daten über »egozentrische Netz-
werke« zu erfassen, führe in analytische Verwirrung. Dennoch wert-
schätzt Wellmann diese Denkweise des Netzwerkkonzeptes, da sie
Erkenntnisse zusammengetragen habe, dass auch angesichts der Massen-
gesellschaft und ihrer bedeutenden Veränderungen weit verbreitete und
bedeutende Verbindungen das Leben kennzeichnen und nicht Isolation
und Entfremdung (Wellmann 1988, 27f). Wellmann positioniert sich in
der Netzwerkdebatte als Strukturalist. Dies macht sich an folgenden Posi-
tionen fest: »1. Individuelle Handlungen werden im Kontext struktureller
Restriktionen thematisiert. KulturelleWerte, Normensozialisation und vo-
luntaristisches Handeln besitzen in dieser Sichtweise eine untergeordnete
Bedeutung.« Wellmann schließt vom Ganzen auf die Teile und nicht um-
gekehrt. 2. Normen ergeben sich aus strukturellen Verortungen. Erklärun-
gen ergeben sich aus der Struktur der Aktionen und nicht aus der Gemein-
samkeit normativer Orientierungen 3. Soziale Strukturen beeinflussen die
Beziehungen in Dyaden. Netzwerke gibt es nicht, weil Menschen zusam-
men sein wollen, sondern weil sie in Arbeitsgruppen, Verwandtschaft,
Nachbarschaft etc. strukturelle Verbindungen haben. 3. Die Welt besteht
aus Netzwerken und nicht aus Gruppen. Große Sozialsysteme lassen sich
nicht durch die Beschreibung begrenzter Gruppen beschreiben. Nur so
können komplexe Machtverhältnisse erfasst werden. Vor diesem Hinter-
grund beschreibt Wellman die Qualität der Verbindungen. Sie sind nor-
malerweise asymmetrisch reziprok und unterscheiden sich nach Inhalt
und Dichte. Sie verbinden sowohl direkt als auch indirekt. Die Strukturie-
rung der sozialen Bezüge stellt nicht willkürliche Netzwerke, und so Gren-
zen und Querverbindungen her. Querverbindungen verbinden Mengen
und Individuen. Asymmetrische Verbindungen und komplexe Netzwerke
verteilen auf unterschiedliche Weise die knappen Ressourcen. Netzwerke
strukturieren Kooperation und Wettbewerb zur Sicherung knapper Res-
sourcen (Wellmann 1988, 31ff ).

Bedeutsam ist, dass, hier von Wellmann vorgeschlagen, »nicht mehr
die ›Verteilung‹ irgendeines Attributes über die Einheiten, sondern die
Gestalt der Sozialstruktur, wie sie aus den Beziehungsstrukturen zwi-
schen Einheiten ersichtlich wird« (Trezzini 1998, 517) im Vordergrund ste-
hen. Diese Perspektive wird in den Überlegungen zum Sozialen Netzwerk
von Johannes Weyer z.T. heftig kritisiert. Dies kommt schon in der Defini-
tion des Sozialen Netzwerkes zum Tragen, das Weyer vorschlägt. »Ein
soziales Netzwerk ist eine relativ dauerhafte, informelle, personengebun-
dene, vertrauensvolle, reziproke, exklusive Interaktionsbeziehung hetero-
gener, autonomer, strategiefähiger, aber independenter Akteure, die frei-
willig kooperieren, um einen Surplus-Effekt zu erzielen, und daher ihre
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Handlungsprogramme koppeln.« (Weyer 1997, 64). Trezzini kritisiert die
Vereinseitigung von Struktur und Attribut. Im Rückgriff auf Niklas Luh-
mann (System gibt es nicht ohne Umwelt und Umwelt nicht ohne System)
weist er darauf hin, dass Struktur sich durch die konkreten Interaktionen
zwischen Individuen herstellt und umgekehrt die konkreten Beziehungen
beeinflusst (Trezzini 1998, 520).

Für die weiteren Überlegungen gehen wir also davon aus, dass Netz-
werke keine Entität an sich sind, sondern gerade eine Möglichkeit darstel-
len, das Handeln selbst und die ihm zu Grunde liegenden Strukturen und
umgekehrt zu betrachten.

Bezogen auf die Theoriebildung gilt es nun noch den Beitrag von Nor-
bert Elias nachzutragen. Auf seinen soziologischen Überlegungen zur ge-
sellschaftlichen Kohäsion fußen viele Netzwerktheoretiker, sofern sie
Netzwerke als Möglichkeit begreifen, die Lebenswelt zu beschreiben.
»Um zu verstehen, worum es in der Soziologie geht, muss man... in der
Lage sein, seiner selbst als eines Menschen unter anderen gewahr zu wer-
den.« (Elias 1996, 12). Dabei unterscheidet Elias diese Reflexion dadurch,
dass der Mensch sich normalerweise als Zentrum begreift, von dem in
konzentrischen Kreisen die Bezugssysteme abgehen: Ich, Familie, Schule,
Beruf, Staat, etc. und alles zusammen macht die Gesellschaft. Von diesem
Denken abweichend erweist es sich als notwendig, den Menschen in netz-
werkartigen Zusammenhängen zu begreifen, da man nur so der »imma-
nenten Eigengesetzlichkeit dieser Zusammenhänge« gerecht werden
kann«. (Elias 1996, 13). Dabei geht es Norbert Elias um die »weitere Er-
schließung der von Menschen gebildeten Netzwerke, der sozialen Figura-
tionen«. (Elias 1996, 18f). Diese Figurationen sind dadurch gekennzeich-
net, dass sie die Menschen interdependent so miteinander verbinden,
dass diese Interdependenzen Zwänge ausüben. Sie tun dies anders als
durch ungleich verteilte Chancen zur Teilhabe und Machtausübung; sie
tun dies gleichsam natürlich als Grundvoraussetzung für die Vergesell-
schaftung des Menschen. Figurationen stellen so »eine eigene Ordnung
dar, einenTyp von Phänomenenmit Strukturen, Zusammenhangsformen,
Regelmäßigkeiten spezifischer Art, die nicht etwa außerhalb der Individu-
en existieren, sondern die sich eben gerade aus der ständigen Integrierung
und aus der Verflechtung der Individuen ergeben.« (Elias 1996, 103). Da-
bei sind die Personen in den Figurationen ebenso real und konkret wie die
Figurationen. Und dennoch warnt Elias davor, aus dieser Analyse den An-
spruch der Steuerbarkeit abzuleiten. Aus einemGefüge von 10 Spielern in
einem Spiel ergeben sich im Extremfall schon 5110 mögliche Beziehungen
aus einer multiplen Perspektive (Elias 1996, 107). »Im Zentrum der wech-
selnden Figurationen oder, anders ausgedrückt, des Figurationsprozesses
steht ein fluktuierendes Spannungsgleichgewicht, das Hin und Her einer
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Machtbalance, die sich bald mehr der einen, bald mehr der anderen Seite
zuneigt. Fluktuierende Machtbalancen dieser Art gehören zu den Struk-
tureigentümlichkeiten jedes Figurationsstromes.« (Elias 1996, 142f). Diese
grundlegenden Überlegungen lassen sich sowohl auf die Analyse der Ge-
sellschaft, wie auch auf die Analyse von Netzwerkverbindungen zwischen
Unternehmen anwenden. Gerade indem dies bei letzteren geschieht, wer-
den Unternehmensnetzwerke sowohl unter ökonomischen Perspektiven
betrachtet wie auch unter den Aspekten der Machtbalance und des Span-
nungsgleichgewichtes.

5. Policy-Netzwerke

Im Zuge der Veränderung der Beziehungen zwischen dem Staat und »sei-
nen« Bürgern erhalten Netzwerktheorien eine besondere Bedeutung.
Charles Perrow markiert zur Beschreibung dieses Veränderungsprozesses
drei wesentliche Entwicklungen. (Perrow 1996) Lohnabhängigkeit, Exter-
nalitäten und Fabrikbürokratie. Lohnabhängkeit führt über lange Jahre
zur Abnahme von Selbständigkeit und Mobilität und führt zum Abbau
existenter Systeme von Unterstützung und Sorge. Perrow analysiert diesen
Prozess als einen des Aufsaugens gesellschaftlicher Funktionen in die
betrieblichen Organisationen, ohne diese dort sicher zustellen. Mit Exter-
nalitäten beschreibt Perrow den Prozess der »Verschiebung der sozialen
Kosten ... auf die Nichteigentümer«. Für Krankheit, Transport zur Arbeit,
Umweltverschmutzung zahlen nicht die Unternehmen, sondern die Bür-
ger individuell oder über Steuern. Das dritte Phänomen ist die »Fabrik-
bürokratie«. Perrow meint mit diesem Begriff die zentrale Kontrolle,
Formalisierung, Standardisierung und Spezialisierung, die nur durch be-
triebsinterne Vertragsvergabe eingeschränkt wurde (Perrow 1996, 80ff). In
diesen drei Phänomenen sieht Perrow beschrieben, wie »die wirtschaftli-
chen Organisationen und insbesondere die Fabriken weitgehend für die
Absorption der Gesellschaft durch die Organisationen, die sich im 19.
Jahrhundert vollzog, verantwortlich waren.« (Perrow 1996, 103). Vor die-
sem Hintergrund ist es folgerichtig von einem Verlust des Staates zu spre-
chen, davon auszugehen, dass die Gesellschaft immer weniger durch die
staatlichen Organe hierarchisch gesteuert wird. »Längst gibt es keinen ver-
nünftigen Zweifel mehr an der Beobachtung, dass nicht nur der engere
Bereich der Politik, sonder die Gesellschaft insgesamt von Großorganisa-
tionen beherrscht wird, sodass der politische Prozess aus der strategi-
schen Interaktion einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Organisa-
tionen resultiert.« (Willke 1995, 25). Renate Mayntz kommt daher zu dem
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Schluss, dass die Bedeutung der Organisationen in unserer Gesellschaft
die »Fragmentierung der Macht [zeigt], die nur möglich ist, weil leistungs-
fähige Organisationen das Vakuum füllen« (Mayntz 1993, 41). Das die
staatliche Steuerung kennzeichnende hierarchische Prinzip tritt zurück
und erweist sich zunehmend als unwirksam. »Das Aufkommen von for-
malen Organisationen zerstört zunächst unstrukturierte Quasi-Gruppen
... und setzt an ihre Stelle formale Hierarchien...; letztlich aber zerstören
die zunehmende Anzahl und die wachsende Größe von Organisationen
die Hierarchien und ersetzen sie durch Netzwerke.« (Mayntz 1993, 44).
Mayntz spricht Netzwerken eine eigene Handlungslogik zu, die sich in
modernen Gesellschaften als überlegen erweist. Mit ihr können die Dys-
funktionen von Hierarchie (Rigidität und mangelnde Flexibilität) und
Markt (Marktversagen) ausgeglichen werden. Allgemein wird davon aus-
gegangen, dass es drei Mechanismen oder Formen der Steuerung bzw.
Organisation in einer Gesellschaft gibt. Auf Walter Powell geht die Über-
legung zurück, dass Markt und Hierarchie ergänzt werden durch eine
neue Form der Koordination und Steuerung (Powell 1996). Alle drei For-
men lassen sich folgendermaßen charakterisieren.

Typen (ökonomischer) Organisation und Steuerung4

Markt Hierarchie Netzwerk

Form Spontan, spezifisch Geregelt, unspezi-
fisch

Diskursiv

Zugang Offen Geregelt Begrenzt, exklusiv

Zeithorizont Kurzfristig Langfristig Mittelfristig

Normative Basis Verträge; Eigen-
tumsrechte

Arbeitsverhältnis Komplementäre
Stärken

Kommunikations-
wege

Preise Routine Beziehungen

Methoden der Kon-
fliktbewältigung

Feilschen; Gerichts-
verfahren

Administrativer Be-
fehl und Kontrolle

Norm der Gegensei-
tigkeit, Fragen der
Reputation

Grad der Flexibilität Hoch Niedrig Mittel

Stärke der Ver-
pflichtung zwi-
schen den Parteien

Niedrig Mittel bis hoch Mittel bis hoch

4 Eigene Zusammenstellung auf der Basis von Powell (1996) undWeyer (2000)
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Markt Hierarchie Netzwerk

Atmosphäre oder
Klima

Genauigkeit und /
oder Misstrauen

Formal, bürokra-
tisch

»open-ended«, ge-
genseitige Vorteile

Akteurspräferenzen
oder Entscheidun-
gen

Unabhängig Abhängig Interdependent

Mischformen Wiederholte Trans-
aktionen

Informelle Organi-
sation

Statushierarchien

Verträge als hierar-
chische Dokumente

Marktähnliche Ei-
genschaften: Profit-
zentren, Verrech-
nungspreise

Formale Regeln

Das Verhältnis zwischen staatlichen Organisationen und Bürgern ist ange-
sichts dieser Charakterisierungen stark in Richtung netzwerkartige Ko-
operation verändert worden. Renate Mayntz spricht dieser Kooperation
eine eigene Logik zu. »Da Policy-Netzwerke aus Akteurenmit unterschied-
lichen, aber gegenseitig abhängigen Interessen bestehen ..., bieten sich
zunächst Tausch und Aushandlung (bargaining) als Kandidaten für eine
spezifische Netzwerklogik an – im Unterschied zur Marktlogik des Wett-
bewerbs und der Logik von Autorität und Gehorsam, die für Hierarchien
typisch sind.« (Mayntz 1993, 45). Ähnliche Befunde ergeben sich nach
Nielsen und Pedersen auch für die Wirtschaft. Verhandelte Entscheidun-
gen haben demzufolge den Vorteil, dass sie durch dieWechselwirkung der
Akteure zustande kommen, »wobei die betroffene staatliche Behörde auch
nur eine von mehreren Beteiligten ist.« (Nielsen/Pedersen 1996, 365).
Während neokorporatistische Theorien vordringlich die Beziehung zwi-
schen Organisationen betrachten fokussieren Nielsen und Pedersen die
»Koordination der Entscheidungsfindung« (Nielsen/Pedersen 1996, 375).
Sie stellen fest, dass die Grenzen zwischen Staat und privater Organisati-
on verschwimmen. »Ein Netzwerk, das sich aus staatlichen, halbstaatli-
chen und privaten Institutionen zusammensetzt, macht eine klare Unter-
scheidung zwischen öffentlichem und privatem Sektor unmöglich.«
(Nielsen/Pedersen 1996, 376).

Es zeigt sich, dass diese Entwicklung auch das Verhältnis zwischen
Staat und Wohlfahrtsverbänden kennzeichnet. Wohlfahrtsverbände sind
stark durch verbandliche Strukturen gekennzeichnet. Daher sollen im Fol-
genden die Beziehungen zu staatlichen Organisationen unter dem Aspekt
des Korporatismus beleuchtet werden. Besonders zu berücksichtigen
bleibt dabei, dass Wohlfahrtsverbände eine Doppelfunktion haben. »Sie
sind zugleich Betriebe und politische Organisation.« (Heinze 2000, 35).
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6. Korporatismus und Wohlfahrtsverbände

Streeck und Schmitter verstehen Verbände »als eigenständige Träger
sozialer Ordnung« und stellen sie auf die gleiche Ebene wie Markt und
Hierarchie (Streeck/Schmitter 1996, 126f). Sie gehen davon aus, dass »In-
teraktionen innerhalb und zwischen interdependenten komplexen Orga-
nisationen« die gesellschaftliche Steuerung ebenso bestimmen wie Markt
und Hierarchie (Streeck/Schmitter 1996, 134). Um dies zu erreichen, müs-
sen einige Gegebenheiten erfüllt sein: alle Beteiligten sind voneinander
kontingent oder strategisch abhängig; Verbände können starken Einfluss
auf die Befriedigung der Interessen anderer Gruppen haben; wirksames
Monopol für die Vertretung der Interessen der Mitglieder; Unterordnung
der Interessen der einzelnen Mitglieder unter die kollektiven Interessen;
Entscheidungen fallen nach hoch komplizierten Formeln und sind oft in-
formell, aber immer nicht-öffentlich (Streeck/Schmitter 1996, 135-141).
Streeck und Schmitt sprechen von Verbänden als Organisationen, die pri-
vate Interessenregierung sichern, weil sie »die kollektiven Eigeninteressen
sozialer Gruppen zur Herstellung und Erhaltung einer allgemein akzepta-
blen sozialen Ordnung in Dienst stellen, und zwar auf der Grundlage von
Annahmen über das Verhalten von Organisationen als Transformatoren
von Individualinteressen.« (Streeck/Schmitter 1996, 144).

Heinze kommt vor diesem Hintergrund zu der Feststellung, dass die
Wohlfahrtsverbände durch neokorporatistische Arrangements eine regel-
recht privilegierte Stellung erhalten haben (Heinze 2000, 37). Diese Privi-
legien können aber in der Regel nur die wirklich großen Organisationen
nutzen, da Budgetverwaltung und Kontraktregulierung eine Größenord-
nung verlangen, die durch die lokal organisierten kleinen Verbände nicht
zu sichern sind. Dies stellt vor allem Organisationen wie die Ortsverbände
des Deutschen Kinderschutzbundes und die im Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband zusammengeschlossenen Verbände vor große Prob-
leme. Ab einer bestimmten Größe haben die Verbände eine gute Aus-
gangsbasis, um direkt mit der Verwaltung die entsprechenden Budgets
auszuhandeln. Dabei verbinden die staatlichen Behörden in der Vernet-
zung hierarchische mit Markt-Aspekten. Daraus entstehen vielfältige
Probleme. Die staatlichen Behörden verändern ihr Handeln von der hie-
rarchischen Kontrolle hin zur horizontalen Koordination und lassen dabei
oft außer Acht, dass eine wirkliche Vertragsregulierung aufgrund der Stel-
lung der Behörden als Aufsicht und Finanzgeber (Einkäufer) zugleich eine
wirkliche vertraglich orientierte Netzwerkorganisation unmöglich macht.
Zudem zeigt sich, dass gerade für die nicht an Gewinnen orientierten
NGO’s die Möglichkeiten schwinden, am Wettbewerb teilzuhaben und
zugleich politisch die Interessen der Bezugsgruppen zu repräsentieren.
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Hintergrund dieser Entwicklung ist eine aus der veränderten Beziehung
zwischen Staat und Bürger erwachsene Modernisierung der öffentlichen
Verwaltung mit dem Ziel, »starre und inzwischen als dysfunktional beur-
teilte bürokratische Strukturen zu effizienten, wirksamen, wirtschaftlich
handelnden und bürgerorientierten Dienstleistungseinrichtungen umzu-
gestalten.« (Wohlfahrt 2000, 69). Hintergrund dieser Entwicklung ist pa-
rallel das Bemühen, die Kosten des Sozialstaates zu senken. Der verstärkte
Aufbau solcher »Vermittlerstrukturen« ist nach Wohlfahrt vor allem dort
zu verzeichnen, wo »durch die aktive Einbindung gesellschaftlicher Akteu-
re zusätzlich Inputs geleistet werden können«. Er macht für solche Netz-
werkverbindungen im Zuge der Verwaltungsmodernisierung folgende
Aspekte aus: Integration privatwirtschaftlichen Managementwissens;
Probleme sind nur kooperativ lösbar; nicht-kooperative Lösung sind ex-
trem teuer; sie sollen das Subventionsdenken ersetzen (Wohlfahrt 2000,
74). Für die Verbände macht Wohlfahrt folgende Auswirkungen aus: Leis-
tungen müssen an Effizienzkriterien orientiert werden. Der Staat bleibt
Monopolist als Finanzgeber/Einkäufer. Qualitätssicherung, Transparenz
und externe Kontrollmöglichkeiten werden realisiert. Angezielt ist eine
Minderung des Staatlichen Kontroll- und Korrekturaufwandes (Wohlfahrt
2000, 79).

7. Zusammenfassung

Vernetzung und Netzwerke sind ein alltägliches Phänomen. Keine Unter-
nehmung beginnt mit Netzwerkbildung bei Null, kein Manager entdeckt
Netzwerkarbeit neu. Netzwerke strukturieren jedes Unternehmen, forma-
le und informelle, soziale und technische. Schon wegen der Alltäglichkeit
von Netzwerkbildung ist es daher sinnvoll, allen Heilsbringerbotschaften
gegenüber skeptisch zu sein.

Neu an der aktuellen Netzwerkdebatte sind zwei Phänomene. Zum
einen ist steht zunehmend im Vordergrund, dass Netzwerke um des Über-
lebens der Unternehmen willen eingegangen werden. Aber gerade hierzu
fehlen ausreichend Zahlen, wie sich vernetzte oder gar fusionierte Unter-
nehmungen entwickelt haben. Oft ist das geplante Netzwerk nicht der
Vergrößerung oder Absicherung der unternehmerischen Produktivität ge-
schuldet, sondern der Phantasie, Größe sei gleichzusetzen mit der Absi-
cherung am Markt. Stattdessen kann es sinnvoll sein, in einer nicht ver-
netzten Nische zu bleiben. Die Steigerung oder Absicherung der
unternehmerischen Produktivität ist das entscheidende Kriterium, mit
dem Netzwerkbildung beurteilt werden kann. Zum anderen ergibt sich
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das Phänomen, dass Vernetzung zu wenig vor dem Hintergrund der Aus-
wirkungen der technischen Vernetzung über die Informationstechnologie
analysiert wird. Die von Castells beschriebenen Auswirkungen dieser Ent-
wicklung verändern Unternehmen und damit Management in einer ent-
scheidendenWeise. Für den Gesundheits- und Sozialsektor kommt hinzu,
dass die Dienstleistung in einer auf Anonymität und Austauschbarkeit
ausgerichteten Arbeits- und Unternehmensstruktur nicht oder nur unter
extrem schwierigen Bedingungen erbracht werden kann. Dienstleistun-
gen, die auf dem persönlichen Charakter der Dienstleistungsbeziehung
aufbauend realisiert werden, stehen der Idee technischer Netzwerke ent-
gegen und umgekehrt. Zudem schaffen sie über die kulturelle Segmentie-
rung Vereinzelung. Das klassische soziologische Nachdenken über die
»vernetzte« Gesellschaft bei Elias z. B. versteht das Netzwerk als Brücke
zwischen dem Individuum und der (gesellschaftlichen) Struktur. Moreno
und Lewin begriffen Netzwerke als eine Möglichkeit, Verbindungen dar-
zustellen. In dem Moment jedoch, in dem diese Verbindungen über tech-
nische Netzwerke virtuelle sind, erweist sich der Hinweis von Norbert
Elias auf die Eigengesetzlichkeit der Netzwerke als bedeutsame Erkennt-
nis für Managementhandeln in virtuell vernetzten Unternehmen. Das Un-
ternehmen wird dann von den es kennzeichnenden Verbindungen her
gedacht und zwar von den virtuellen. Der Manager tritt zurück. Dies ge-
schieht umso deutlicher, je mehr Netzwerke als zu steuernde Gebilde be-
schrieben werden. Wenn schon 10 Netzwerkteilnehmer potentiell über
5.000 Beziehungskonstellation bedeuten, wird deutlich, dass von Steuer-
barkeit nur in wirklich kleinen Einheiten gesprochen werden kann. Um-
gekehrt aber muss man mit Perrow annehmen, dass immer mehr ge-
sellschaftliche Funktionen von gesellschaftlichen Netzwerken, von
Unternehmen übernommen wurden und sie damit eine enorme gesell-
schaftliche Bedeutung gewonnen haben. Manager können dem sich hie-
raus ergebenden Dilemma nur entgehen, indem sie unternehmerische
Netzwerke nicht für beliebig gestaltbar halten und sie zugleich bedeut-
same gesellschaftliche Netzwerke begreifen.

Weiterführende Literatur

Soziale Netzwerke : Konzepte undMethoden der sozialwissenschaftlichen
Netzwerkforschung. Hrsg. von Johannes Weyer, München [u. a.] : Ol-
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Von der Wertschöpfung des Sozialen –
Kosten-Nutzen-Analysen sozialpolitischer
Instrumente im Bereich volkswirtschaftlicher
Denkweisen
Ralf Welter

I. Vorwort

Jedes Studium im weiten Feld der Sozial- und Gesundheitsdienstleistun-
gen wird mit Informationen konfrontiert und von gesetzlichen Entschei-
dungen beeinflusst, welche nur mit einem profunden Grundverständnis
in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre einzuordnen sind. Gerade in
einem Masterstudiengang wird dieses Wissen immer elementarer, da in
den Leitungsebenen des Sozialmanagements immer weniger das ur-
sprüngliche Studienfach die hohe Relevanz hat, sondern im Rahmen der
Vernetzung die Analyse der Umweltbedingungen. Die stetigen Verände-
rungen in der Ausrichtung des Sozialstaats, die sich mit der Suche nach
der höchstmöglichen Effizienz charakterisieren lassen, lassen es unum-
gänglich werden, ökonomisches Handeln sowohl in der Mikro- als auch
in der Makroebene zu verstehen. Dieser Studiengang ist sich der Heraus-
forderung bewusst, nicht nur durch die Studien in der Mikroökonomie
(Betriebswirtschaftslehre) die Kompetenzen für das Sozialmanagement
zu stärken, sondern auch den Fokus auf die Makroebene (Volkswirt-
schaftslehre) zu legen. Denn Führungskräfte müssen in der Diskussion
mit freien oder öffentlichen Trägern dieses Vokabular beherrschen, um
die Ausrichtung der Veränderungen bewerten zu können.

Die folgenden kurzen Ausführungen sollen an verschiedenen The-
menbereichen den Einfluss der ökonomischen Theorie und Politik auf so-
ziale Dienstleistungen darstellen, erläutern und den Blick für zukünftige
Problembereiche öffnen.

1. Der Markt als Allokationsinstrument und die Suche nach dem opti-
malen Sozialstaat

Moderne Volkswirtschaften sind durch eine hohe Komplexität gekenn-
zeichnet. Das Problem der Koordination der Handlungen von Millionen
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von Menschen kann entweder über den Marktmechanismus (Marktwirt-
schaft) oder aber über eine zentrale Planung (Zentralverwaltungswirt-
schaft) erfolgen. Eine bürokratisch gelenkte Wirtschaft setzt seitens der
Planungsinstanz einen sehr hohen Grad an Informationen voraus. Die
Planbehörden müssen darüber entscheiden, Was, Wie, Wo, Wann, von
Wem und für Wen produziert werden soll. In der Theorie können Modell-
annahmen dazu führen, eine Planwirtschaft effizient arbeiten zu lassen, in
der Realität aber würde die Planinstanz, nicht zuletzt wegen nicht lösbarer
logistischer Probleme vor unüberwindbare Probleme gestellt. Die Erfah-
rung lehrt: Zentralverwaltungswirtschaften sind in der Realität kaum effi-
zient. Da vielfach noch nicht einmal die Grundversorgung sichergestellt
werden kann, sind sie auch nicht sozial. Demgegenüber handelt es sich
beim Marktmechanismus um einen Koordinationsmechanismus, der kei-
ner bürokratischen Befehle bedarf. Jedes Wirtschaftssubjekt erhält in der
Marktwirtschaft seine Informationen über die Veränderung der Preissig-
nale. Die Planungen und Handlungen werden diesen veränderten Markt-
signalen laufend angepasst und dadurch schrittweise aufeinander abge-
stimmt. Das marktgesteuerte System hat daher eine im Vergleich zur
Zentralverwaltungswirtschaft höhere Flexibilität und Problemverarbei-
tungskapazität. Wesentlich für die höhere Leistungsfähigkeit der markt-
wirtschaftlichen gegenüber der bürokratischen Koordination ist vor allem
das wirksamere System der Leistungsanreize. Der Wettbewerb zwingt in
der Marktwirtschaft die Wirtschaftssubjekte laufend nach neuen Pro-
blemlösungen zu suchen. Wettbewerb ist so gesehen ein Entdeckungsver-
fahren. Das Preissystem gibt die Signale für die Knappheit der Ressourcen
und damit auch für die Richtung einer Erfolg versprechenden Suche nach
technischen und organisatorischen Fortschritten. Zentralverwaltungswirt-
schaftliche Systeme bringen dagegen keine vergleichbare Vielfalt des tech-
nischen und organisatorischen Fortschritts hervor.

Voraussetzung für das Funktionieren dieser ökonomischen Logik, ist
ein Mensch der dem Vorbild eines »Homo Oeconomicus« (H.O.) ent-
spricht. Dieser allein rational handelnde Mensch widerspricht jedoch zu
einem großen Teil dem Menschenbild, welche in den Sozialwissenschaf-
ten vertreten wird. (Rogall, Volkswirtschaftslehre 2006, S. 88ff.)

Diese Denkfigur wurde zum ersten Mal von John Stuart Mill 1844
beschrieben, der ein Bindeglied zwischen der Motivation des mensch-
lichen Verhaltens und dem Funktionieren des ökonomischen Modells lie-
ferte. Der Homo Oeconomicus ist als ein Individuum definiert, das, »dem
Zwang seiner Natur gehorchend, einen größeren Anteil am Reichtum ei-
nem kleineren vorzieht« und darüber hinaus »die relativeWirksamkeit der
Mittel, sich in den Besitz von Reichtum zu bringen, zu beurteilen weiß.«
Das Prinzip der ökonomischen Rationalität wurde zu einem grundlegen-
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den, konstituierenden – ebenso abstrakten, wie fiktiven – Verhaltens-
modell innerhalb der Wirtschaftstheorie, das die Formulierung allgemei-
ner Gesetzmäßigkeiten oder Gesetze sowie eine weitgehende Mathemati-
sierung theoretischer Aussagen ermöglichte. Ökonomik ist also präzise
ausgedrückt die Wissenschaft von den individuell rationalen Wahlhand-
lungen der Menschen in einer Welt unbegrenzter Bedürfnisse und knap-
per Ressourcen.

Hinter dem Handlungsmodell des H.O. stehen bestimmte Grund-
annahmen oder Prinzipien, mit deren Hilfe menschliches Verhalten er-
klärt und vorhergesagt werden soll. Dazu zählen:
(1) Das Individualprinzip:

Es besagt, dass das Individuum selbstinteressiert handelt. Es verfolgt
seine eigenen Ziele, die als gegeben hinzunehmen sind. Der H.O.: hat eine
Nutzenfunktion oder Präferenzen. Mögliche Problemlösungen sind nur
vor dem Hintergrund dieser gegebenen Präferenzen zu bewerten. Eine
Bewertung der Präferenzen (des individuell bestimmten Nutzens) ist nicht
möglich. Es ist nach dieser Logik also auch ökonomisch, wenn ein Dieb
die beste Methode wählt, um schnell und spurlos Beute zu machen, wenn
er nun mal dieses Ziel hat.
(2) Das Prinzip der Problemorientierung:

Das Entscheidungsmodell wird problembezogen gebildet. Man
nimmt an, dass der H.O. die Präferenzen und Alternativen, die für ein
Entscheidungsproblem relevant sind, vollständig und richtig abbilden
kann, dass er also jedes Wahlproblem richtig modellieren kann.
(3) Das Prinzip der Trennung zwischen Präferenzen und Restriktionen:

Der H.O. sieht sich mit seinen gegebenen inneren Präferenzen einem
externen Handlungsfeld gegenüber, welches seine Wahl beeinflusst (Res-
triktionen). Aus dem Zusammenspiel seiner Wünsche und den aktuellen
Bedingungen wählt er die optimale Handlung. Beobachtet man nun eine
Änderung in den Handlungen, dann wird diese einzig auf die Änderung
der externen Restriktionen zurückgeführt, während die inneren Präferen-
zen als stabil gelten. Wenn jemand heute weniger Alkohol als früher
trinkt, dann erklärt das der Ökonom durch eine Erhöhung der Alkohol-
preise (Änderung der Restriktionen) und nicht durch ein gewachsenes
Gesundheitsbewusstsein der Person (Änderung der Präferenzen). Wie
Präferenzen entstehen, interessiert den Ökonomen in der Regel nicht.
(4) Das Rationalitätsprinzip:

Nach dem Rationalitätsprinzip muss das Individuum versuchen, die
optimale nutzenmaximale Entscheidung zwischen alternativen Möglich-
keiten zu treffen. Ändern sich die Bedingungen im Handlungsfeld, muss
der H.O. darauf in vorhersehbarer Weise reagieren. Als rationaler Akteur
wird er den Alkoholkonsum sofort reduzieren, wenn der Preis für Alkohol
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steigt. Die Ökonomik kann sein Verhalten weder erklären noch vorher-
sagen, wenn er sich »irrational« verhält und trotz Preiserhöhung aus Ge-
wohnheit die gleiche Menge Alkohol weiter konsumiert oder sogar aus
einem aktuellen Kummer heraus mehr trinkt als zuvor.

Zur Kennzeichnung des H.O. reicht im Prinzip aus, wenn er sich nach
Kräften bemüht, rational zu handeln, auch wenn er nicht alle Alternativen
und deren Folgen genau kennt.

Dabei sollte der H.O. vollständige lückenlose Informationen über die
Handlungsalternativen, ihre Konsequenzen und Zustände besitzen. Er
verfügt damit über vollständige Informationen und ist ein allwissender
Akteur. Diese Annahme ist besonders aufgrund einer dynamischen, inter-
national verflochtenen und zunehmend komplexer werdenden Wirt-
schaftsgesellschaft unrealistisch, nicht zuletzt auch wegen der beschränk-
ten Informationsaufnahme- und Informationsverarbeitungskapazität.
(5) Das Prinzip der Nicht-Einzelfall-Betrachtung:

Die sehr strikte Annahme rationalen Verhaltens wird auch dadurch
aufgeweicht, dass ein solches Verhalten nicht von jedem Individuum in
jeder Situation erwartet wird, sondern nur als tendenzielles Verhalten der
meisten Akteure. Das rationale Verhalten muss allerdings deutlich domi-
nant sein, wenn die Ökonomik ihre Erklärungs- und Prognosekraft für die
Praxis nicht verlieren will.
(6) Das Prinzip des methodologischen Individualismus:

Alle Eigenschaften, die sozialen Systemen (Gruppen, Gesellschaften,
Familien, Unternehmen usw.) zugesprochen werden, müssen aus den in-
dividuellen Eigenschaften und Verhaltensweisen der beteiligten Akteure
erklärbar sein. Insbesondere dürfen nach dem methodologischen Indivi-
dualismus nur den Individuen Intentionen und Ziele zugeschrieben wer-
den. Es gibt also z. B. keine Ziele oder Strategien der Unternehmung, son-
dern nur individuelle Ziele und Strategien von Personen in Unternehmen.
Wer sein Ziel durchsetzen will, muss mit den möglicherweise konträren
Zielen anderer rechnen.

Welche Präferenzen Menschen normalerweise haben und wie die
Menschen zu ihren Präferenzen kommen, wird ebenso aus dem Modell
ausgeklammert wie die Fragen der Bewertung von Präferenzen und die
Probleme der Informationsverarbeitung. Der völlige Verzicht auf die Klä-
rung dieser Fragen führt allerdings dazu, dass das Verhaltensmodell leicht
nichts sagend und tautologisch wird. Denn der H.O. ist nach bisher gesag-
ten jemand, der seinen persönlichen Nutzen durch die optimale Auswahl
von Mitteln maximiert. In dieser Allgemeinheit ist das Bild des Menschen
völlig wertneutral, was den »Nutzen« betrifft. Ob der Mensch nun Reich-
tum, Glück, Macht, Gesundheit oder Moralität anstrebt, immer muss er
die dazu am besten geeigneten Mittel wählen. Er kann scheinbar außer-
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halb der soziokulturellen Lebenswelt existieren und verfolgt nur sein Ei-
geninteresse: Liebe, Furcht, Vertrauen, Neid, Güte und Hilfsbereitschaft
sind ihm unbekannt; ignoriert fremde Werte.

Dies macht eine Diskussion innerhalb ökonomischer Theorien über
Sozialpolitik i.w.S. schwierig. Die Nutzenfunktionen des H.O. müssen in
der Weise erweitert werden, dass soziale Strukturen, ein gemeinsames
Verfolgen von ökonomischen Zielen und nicht zuletzt der Nutzen des so-
zialen Friedens in die Nutzenkalküle aufgenommen. Ansätze hierzu exis-
tieren und gerade die Spieltheorie bietet hier weitergehende Analysen.
(siehe weiter unten)

Eine Möglichkeit die sozialpolitischen Bedürfnisse einer Gesellschaft
deutlich zu machen, bietet das Modell der Transformationskurve.

Dieses einfache Modell soll die Möglichkeiten einer Volkswirtschaft
ausloten, die größtmögliche Menge an Gütern bei Knappheit der 3 Pro-
duktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital zu erbringen. Produktionsfak-
toren müssen verfügbar und kombinierbar sein, damit ein Produktions-
prozeß in Gang kommen kann. Man unterscheidet zwischen originären
(Arbeit und Boden) sowie dem derivativen Faktor (Kapital). In einem ers-
ten einfachen Modell werden bei Vollauslastung der 3 Produktionsfak-
toren in einer Volkswirtschaft zwei Güter bzw. zwei Gütergruppen (z. B.
Konsum- und Produktionsgüter) hergestellt. In diesem Fall seien es Private
Güter (Konsumgüter i.e.S.) auf der einen und Öffentliche Güter (z. B. »So-
zial«-güter) auf der anderen Seite.

Auf den beiden Achsen der folgenden Grafik werden die Quantitäten
an diesen Gütern abgetragen, die mit allen Produktionsfaktoren her-
gestellt werden können und der Verlauf der Produktionsmöglichkeiten
von Privaten und öffentlichen Gütern ergibt sich aus dem Ansatz der Op-
portunitätskosten. Der Verzicht auf die Verfolgung anderer Alternativen
wird im wirtschaftswissenschaftlichen Sprachgebrauch als Opportuni-
tätskosten oder Alternativkosten der wirtschaftlichen Tätigkeit bezeich-
net, für die sich ein Wirtschaftssubjekt bei seiner Auswahl von Hand-
lungsalternativen entschieden hat. In welcher Höhe solche Opportunitäts-
kosten (OK) anfallen, bemisst sich daher stets danach, in welchem Um-
fang das Wirtschaftssubjekt auf alternative Wirtschaftstätigkeiten durch
seine Entscheidung zugunsten der gewähltenAlternative verzichtenmuss.

Dieses Opportunitätskostenkalkül ist für die volkswirtschaftliche
Analyse der eigentlich entscheidende Ansatz; dagegen interessieren den
Betriebswirtschaftler in der Regel eher Höhe und Entwicklung der direk-
ten Kosten, insbesondere der Produktion und des Absatzes von Gütern
und Dienstleistungen. Den volkswirtschaftlichen Analytiker interessieren
jedoch mehr die Opportunitätskosten als indirekte Kosten, z. B. in einer
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PKW-Produktion, ob mit dem vorhandenen Kostenaufwand alternativ an-
dere Mobilien produziert werden könnten.

Das Konzept der OK und nicht etwa das der direkten Kosten macht
unmittelbar deutlich, dass ökonomische Entscheidungen auch auf abge-
grenzten Gebieten in einem immanenten Interdependenzzusammenhang
mit allen verfügbaren alternativen Handlungsmöglichkeiten stehen und
stets wieder neu gesucht und gefunden werden müssen, wenn an irgend-
einer Stelle des gesamten Wirtschaftsprozesses eine Änderung eintritt.
(siehe auch Rogall, Volkswirtschaftslehre 2006, S. 38ff. sowie Breyer,
Buchholz, Ökonomie 2007, S. 57ff.)

Transformationskurve 

Indifferenzkurve 

A

B

Öffentliche Güter 

  Private Güter 

Abbildung 1: Transformationskurve

Der Punkt A der Transformationskurve stellt die Situation dar, wenn allei-
ne die Ausbringung an privaten und öffentlichen Gütern durch die Suche
nach der maximalen Quantität gekennzeichnet ist. Der Punkt B ergibt sich
durch eine Anlegung der Indifferenzkurve, die sich durch die Bedürfnis-
abschätzung der Konsumenten für die beiden Güter ergibt. Damit ergäbe
sich in einem ersten einfachen Modell, die optimale Ausstattung mit so-
zialen Gütern bzw. sozialpolitischen Instrumenten.
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Viele Studien geben Hinweise auf die von der Gesellschaft gewünsch-
te Position B. Hier dürfen auch die Überlegungen von Adolph Wagner
nicht vergessen werden, der den Fortschritt der Zivilisation an dem Maß
der Finanzierung öffentlicher Güter gemessen hat (Zinn, Arbeit, Konsum,
Akkumulation, 1986, S.133). Sozialpolitik schafft erst die Möglichkeiten
für den Menschen neue Produktivitätsfortschritte und damit Wohlfahrts-
steigerungen für den Menschen zu erreichen. Eine alleinige »Tonnenideo-
logie« schmälert die Zukunftsfähigkeit.

Hier kumuliert sich auch das Hauptproblem des neoliberalen Denk-
stils. Der Neoliberalismus hat es nicht geschafft, mit sich selbst organisie-
renden Mikroprozessen die Probleme des Wohlfahrtsstaates zu lösen. Er
hat vielmehr die Makroprobleme sich selbst überlassen. An der Armuts-,
Gesundheits-, Rohstoff-, Kriegs- oder Umweltproblematik kann man able-
sen, dass mikroprozessual orientierte Denkstile im Vertrauen auf ein hoff-
nungsvolles »laisser-faire« die Makroprobleme bis zur Nichtlösbarkeit an-
wachsen lassen. Der neoliberale Denkstil, welcher alleine auf den Markt
setzt und die beiden anderen Möglichkeiten zur Verteilung der Wert-
schöpfung einer Volkswirtschaft, Redistribution und Reziprozität, außer
acht lässt, entwickelt somit mit kleinen Lösungen große Probleme. (vgl.
Butterwegge u. a. 2008, S. 129)

2. Einige Aspekte der Kosten-Nutzen-Analyse in der Sozialpolitik

2.1 Nutzenmaximierung der Menschen als Grundprinzip sozialen Handelns
Möchte die Ökonomik wirklich »nur« die Lehre von der Wirtschaft sein,
ist sie zwangsläufig überlastet, wenn sie bloß auf ein formales Prinzip re-
kurriert: Unter der Hand gerät sie zur sozialen All-Wissenschaft. Wegen
der großen Streuung des Rationalprinzips rückt das gesamte (halbwegs)
bewusste Leben ins Schussfeld, das sich immer »irgendwie« als »Wahl
zwischen Alternativen« oder als »Disposition über knappe Mittel zum
Zwecke der Bedürfnisbefriedigung« interpretieren lässt. Die eigentliche
Wirkungsstätte der Ökonomik bleibt dabei im Dunkeln: Paul »wirtschaf-
tet« nicht, falls er Paula statt Pauline zur Betrachtung seiner Briefmarken-
sammlung einlädt. Und die Auserkorene denkt gleichfalls nicht (immer) in
ökonomischen Kategorien, sofern sie ihr Einverständnis signalisiert. Man
kommt um eine materielle Einfriedung des typisch Wirtschaftlichen nicht
herum.

Symptomatisch für die fehlende Umgrenzung der Forschung sind fol-
gende unten erwähnte »ökonomische Untersuchungen«.

Aber aufgrund der Verfeinerung der Wirtschaftstheorie und ihren
Modellen, gibt es viele Ökonomen, welche in Modellen ökonomische An-



Ralf Welter

263

sätze auf »nicht-ökonomische« Verhaltensweisen übertragen. Vorreiter in
dieser Richtung ist der amerikanische Nobelpreisträger für Wirtschafts-
wissenschaften Gary Becker ( 1930) mit seinem Werk: »Ökonomische Er-
klärung menschlichen Verhaltens«.

Grundlage der Untersuchungen sind die Regeln, welche dem Homo
Oeconomicus innewohnen (s. o.) Z. B. wird folgender Tatbestand der
Fruchtbarkeit ökonomisch zu erklären versucht.

Voraussetzung: »Teilnehmende« Wirtschaftssubjekte zeigen nutzen-
maximierendes Verhalten: UHaushalt = u (ZMann; ZFrau; ... Zi)Łmax.!.

[Z = Haushaltsproduktionsfunktionen; Zi = zi (Marktgüter; Zeit; Um-
weltvariable)]

Die Haushaltsproduktionsfunktionen werden durch die Opportuni-
tätskosten bestimmt, indem der Haushalt Restriktionen unterliegt und so-
mit unter Alternativen auszuwählen hat!

Annahmen:
. Kinder sind langlebige Güter, vornehmlich als langlebige Konsumgüter
betrachtet,

. Familie hat vollkommene Kontrolle über die Zahl und zeitliche Auf-
einanderfolge ihrer Geburten,

. Kinder dienen der psychischen Befriedigung oder sind Quelle eines psy-
chischen Einkommens für die Eltern,

. Kinder können Produktionsgut sein, da sie monetäres Einkommen stif-
ten können.

. Die Kosten der Kinder ergeben sich somit aus dem Gegenwartswert der
erwarteten Ausgaben + geschätzterWert der Dienstleistungen der Eltern
./. Gegenwartswert der erwarteten monetären Erträge + geschätzter
Wert der Dienstleistungen der Kinder.

Ergebnisinterpretation

Nettokosten sind positiv: langlebiges
Konsumgut, das einen bestimmten
Nutzen stiftet

Nettokosten sind negativ: Produktions-
gut, das monetäre Erträge einbringt

Überlegung i. d.R. gegeben, da ansonsten Kinderproduktion bis zur phy-
sischen Grenze!
& Die Fruchtbarkeit wird bestimmt durch Einkommen, Kosten der Kinder,
Wissen, Ungewissheit und Präferenzen.
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& Eine Erhöhung des Einkommens und ein Preisrückgang würden die
Nachfrage nach Kindern erhöhen, wobei allerdings zwischen Quantität
und Qualität der nachgefragten Kinder unterschieden werden muss.

& Die Qualität der Kinder hängt unmittelbar mit den für sie getätigten
Ausgaben zusammen, d. h. mit steigendem Einkommen steigen die Aus-
gaben für Kinder.

& Mit steigendem Einkommen kann die Quantität sinken, da die Oppor-
tunitätskosten ansteigen.

& Jede Familie muss ihre eigenen Kinder produzieren, da Kinder nicht am
Markt gekauft und verkauft werden können. Aus diesem Grund schafft
jede entsprechende Unsicherheit in der Produktion von Kindern (etwa
deren Geschlecht) eine entsprechende Unsicherheit im Konsum.

Weitere Beispiele sind die Theorie der Heirat, des Kirchenbesuchs oder
der Geisteskrankheit als Wahlhandlungsproblem.

Diese Modelle produzieren die Gefahr, die Ökonomie zu einer sozia-
len All-Wissenschaft zu degradieren, mit der Gefahr einer zu großen
Streuung des Rationalprinzips. Der Mensch wird in seiner Vielseitigkeit
auf das »nicht-realitätsnahe« Modell des Homo Oeconomicus reduziert!
Damit werden ebenso sozialpolitische Instrumente aus der Sicht der An-
reize diskutiert.

Aktuelles Beispiel ist die Umsetzung des Workfare-Konzepts inner-
halb der Gesetzgebung für die Grundsicherung für arbeitslose Erwerbs-
fähige. Der Arbeitslose gilt in der Theorie als anreizdeterminiertesWesen,
welcher nur über ein strenges Fordern einer neuen Arbeit zuzuführen ist.
Der Wert, den der Mensch in der Arbeit für sein Menschsein sieht, wird
negiert und die Arbeit nur als Job angesehen, welches der Einkommens-
sicherung dient. Die Sanktionsmechanismen sind insofern der Vorstel-
lung geschuldet, dass ökonomisch rational handelnde Menschen bei
Transferleistungen in eine Arbeitsverweigerung geraten. Freilich gibt es
auch soziologische Studien, die belegen, dass Menschen viele Hürden
überspringen um in der Arbeitswelt integriert zu werden und dies zum
Teil zu Konditionen, welche nicht für eine ökonomische Rationalität spre-
chen. Die Zahl von 16 % Arbeitnehmer, die trotz einer 40 Std.Woche, nicht
über die Regelsätze des SGB II kommen, sind hier ein beredtes Beispiel.
(siehe auch Butterwegge, Krise und Zukunft, 2005, S. 238f.)

2.2 Die Ableitung der optimalen Sozialstaatsquote
Im Rahmen der Institutionenökonomie werden Wirtschaftsordnungen
u. a. gesucht, welche in ihrer Effizienz optimal sind. Der Transaktionskos-
tenansatz ist als Kern dieses Forschungsgebietes anzusehen. Im Kontext
dieses Denkgebäudes geht es um die Gestaltung effizienter Koordinati-
onsmechanismen für ökonomische Austauschbeziehungen. In der Reali-
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tät lassen sich Alternativen zum Markt, z. B. Unternehmen, als Koordinie-
rungsinstitution beobachten. Zur Wahl einer vom Markt abweichenden
Organisationsform gibt die Neoklassik jedoch keine Antwort, Kosten im
Zusammenhang mit der Koordination von Aktivitäten werden vernachläs-
sigt. Bereits im Jahre 1937 stellte Ronald H. Coase, Nobelpreisträger von
1991, die These auf, dass Markt und Unternehmung alternative und in
großen Teilen substitutive Formen der Koordination von wirtschaftlichen
Aktivitäten sind. Er verwies auf die Tatsache, dass der Güteraustausch
über den Markt Kosten verursacht, und stellte so die Frage der Koordina-
tion zu einer Entscheidungsvariablen. Als Entscheidungskriterium fun-
giert dabei die komparative Effizienz. Die mit der Art der Organisation
variierenden Kosten sind das Beurteilungskriterium für Abwicklungsfor-
men von Aufgaben. Als Gegenstand der Analyse wird eine Transaktion,
verstanden als Übertragung von Verfügungsrechten (»Property-Rights«),
zwischen zwei Parteien betrachtet. Grundprinzip ist dabei die Formulie-
rung ökonomischer Fragestellungen als Vertragsprobleme. Dahinter steht
die Auffassung, dass jede Transaktion direkt oder indirekt als Vertrags-
problem formuliert und sinnvoll unter dem Aspekt der Transaktionskos-
teneinsparung untersucht werden kann. (Zur Relevanz der Institutionen-
ökonomie in der Sozialpolitik siehe Schellschmidt, Ökonomische Institu-
tionenanalyse, 1997)

Nimmt man einen vollkommenen Markt an, in dem die Kosten für die
Transaktion keine Rolle spielen und die Eigentumsrechte eindeutig gere-
gelt sind, kann es zu folgenden Vertragsverhandlungen über die Höhe der
»Sozialbeiträge« kommen.

Mit Hilfe solcher neoklassischen Modelle werden Überlegungen von
der Belastbarkeit der Beitragszahler angestellt, wobei keine Studie bisher
Grenzen der Belastbarkeit quantifizieren konnte. Vielmehr sagen die
Prognosen, dass die Menschen für die öffentlichen Güter im Bereich der
sozialen Sicherheit einen größeren Teil ihres Budgets ausgeben würden,
wenn die Zweckgebundenheit transparenter gemacht würde.

Wesentlich ist auf jeden Fall, dass die Regelung der Eigentumsverhält-
nisse = Property Rights unmittelbar auf die Grundstruktur der Einkom-
mensverteilung ein(wirkt), wird doch dadurch festgelegt, welche Einkom-
mensarten von den Privaten überhaupt realisiert werden können, in
welchem Verhältnis die einzelnen Einkommensarten zueinander stehen
und welche Möglichkeiten der Einkommensdifferenzierung und damit
auchwelchesMaß an Ungleichheit in der Einkommensverteilung dieWirt-
schaftsordnung vor Korrektur durch eine staatliche Umverteilungspolitik
grundsätzlich zulässt. So wird es im Extremfall (bei vollständiger Verstaat-
lichung des Bodens) keine privaten Grundrenten und (bei vollständiger
Verstaatlichung der produzierten Produktionsmittel) kein privates Ge-
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winneinkommen aus Unternehmertätigkeit und evtl. auch kein privates
Einkommen aus Kapitalverzinsung geben.

Grenznutzen des Sozialstaats Grenzkosten des Sozialstaats 

Zu diesem Preis 

werden die 

Bezieher von 

„Sozialleistungen“ 

bereit sein, den 

Sozialstaat zu 

finanzieren! 

z.B. 47,8 % 

z.B. 19,3 % 

Sozialstaatsquote 
Sozialstaatsquote = 100 Sozialstaatsquote = 0 Sozialstaatsverringerung 

Abbildung 2: Ableitung der Höhe der »Sozialbeiträge« in einer Laisser-
faire-Gesellschaft

Es sei darauf hingewiesen, dass die in der Volkswirtschaftslehre diskutier-
ten Verteilungsprinzipien in reiner Form allenfalls imModell, nicht aber in
der Realität bestimmten Wirtschaftsordnungen zugewiesen werden kön-
ne. So entspricht das Leistungsprinzip – basierend auf leistungsabhängi-
gen Einkommensunterschieden, wodurch die Produktionsfaktoren in die
produktivsten Verwendungen gelenkt werden sollen – zwar dem eine
Marktwirtschaft kennzeichnenden Verteilungsmechanismus, allerdings
erzwingen soziale Gesichtspunkte eine Umverteilung des sich aus dem
Marktprozess ergebenden Einkommens durch Berücksichtigung des Be-
darfsprinzips. Als nächste Verteilungsregel ist das Egalitätsprinzip zu nen-
nen. In der Interpretation als Anspruch auf Gleichbehandlung (z. B. glei-
cher Lohn für gleiche Leistung) bzw. auf Schaffung gleicher Startchancen
(»Startgerechtigkeit«) gibt es in der Wissenschaft keinen Dissens. Dage-
gen findet die egalitäre Vorstellung einer generellen Gleichverteilung von
Einkommen und Vermögen wegen der doch eher als »ungerecht« empfun-
denen Gleichbehandlung von Ungleichem kaum größere Zustimmung,
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wenngleich es an diesbezüglichen Rechtfertigungen durchaus nicht ge-
mangelt hat.

Ein Maß für die Höhe der Umverteilung durch den Staat kann die
Abgabenquote geben, d. h. der Anteil der Steuern und Sozialbeiträge, die
von der Wertschöpfung der Volkswirtschaft einbehaltenwerden und nach
bestimmten Normen, die Gerechtigkeitsprinzipien entsprechen, wieder
verteilt werden.

Diese bisherigen Kosten-Nutzen-Überlegungen spielen bei der Suche
nach Kooperationspartnern in den Sozialen Dienstleistungen eine ent-
scheidende Rolle, da die Kooperationsbereitschaft nicht ein Akt des
»GoodWill«, sondern die Suche nachWin-Win-Situationen für beide Part-
ner eine Rolle spielt. Marktergebnisse kommen nur dann zustande, wenn
sowohl der Anbieter als auch der Nachfrager einen Nutzenvorteil aus der
Transaktion ziehen. Im obigen Beispiel müssen die Beitragszahler für ihre
sozialen Leistungen durchschnittlich 19,3 % zahlen, obwohl Sie bereit wä-
ren (siehe Grafik), für die ersten Risiken (da z. B. existenznotwendig) auch
höhere Beiträge zu zahlen. Hingegen haben die Anbieter der sozialen
Dienste eine positive Differenz, da die Kosten geringer sind als die Sozial-
beitragszahlung. Spieltheoretische Überlegungen, helfen bei der konkre-
ten Umsetzung.

2.3 Solidarisches (kooperatives) Handeln aus spieltheoretischer Sicht
In fast allen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften spielt strategisches
Verhalten von Wirtschaftssubjekten eine entscheidende Rolle. Die Spiel-
theorie als methodische Wissenschaft liefert das formale Instrumentari-
um zur Analyse rationaler strategischer Interaktion; sie stellt damit eine
einheitliche Sprache zur Verfügung, derer sich die Ökonomen bedienen
können. Grundsätzlich sind zwei Spielformen zu unterscheiden:

Kooperative Spieltheorie Nichtkooperative Spieltheorie

untersucht denkbare Verhandlungs-
lösungen unter der Annahme, dass bin-
dende Verträge abgeschlossen werden

analysiert, welches Ergebnis sich ein-
stellt, wenn alle Spieler individuell ratio-
nal ihr Eigeninteresse verfolgen
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Man bedient sich zweier unterschiedlicher Darstellungsweisen der Spiel-
form:

extensive Form strategische Form

Bildet detailliert die zeitliche Struktur
des Spielablaufes anhand eines Spiel-
baumes ab, in dem die einzelnen Züge
des Spiels als Entscheidungsknoten dar-
gestellt werden.

Stellt die möglichen Ergebnisse des
Spieles in Matrixform als Konsequenz
aller denkbaren, den einzelnen Spielern
verfügbaren Strategiekombinationen
dar. Wird vorzugsweise benutzt!

Gemäß der Idee des Gefangenendilemmas werden Kooperationen nur die
suboptimale Lösung ergeben, wenn sich die »Spieler« rein rational und
individuell verhalten. Der Anreiz zur Ausnutzung des anderen ist auf-
grund fehlender bindender Vereinbarungen, Normen oder ähnlichem sig-
nifikant und lässt freiwillige Kooperationen problematisch erscheinen.
Dies erkennt man z. B. an den Kartellen in der Zementindustrie, die auf-
grund fehlender »Solidarität« aufflogen und milliardenschwere Strafen
nach sich zogen. Gerade deswegen legt die Spieltheorie großen Wert auf
die Analyse von großen Gruppen. Denn hier zeigt sich die Unmöglichkeit
einer optimalen Lösung aufgrund des »Trittbrettfahrer«-Problems. (Hol-
ler, Illing, Spieltheorie, 4. Aufl., 2000, insbes. S. 333-350) Hierzu ein Bei-
spiel:

In einem Krankenhausmit 1000 Mitarbeitern soll ein öffentliches Gut, das
jedemMitarbeiter einenNutzenzuwachs (N) imWert von 10 bringt, bereit-
gestellt werden. Die gesamten Kosten sind 5000 €; auf jedes Mitglied wür-
den also bei gleichmäßiger Umlage 5 € an individuellen Kosten (K) entfal-
len. In diesem Fall soll es sich um eine Mückenbekämpfungsaktion
handeln. Durch die Austrocknung eines Sumpfes in der Nähe des
Schwimmbades für die Mitarbeiter durch Auffüllen mit Erde, kann der
Mückenplage ein Ende gemacht werden. Ist der Sumpf trockengelegt und
gibt es deshalb keine Mücken mehr, ist die Wohlfahrt jedes Mitarbeiters
höher als vorher.

Das Problem entsteht nun dadurch, dass keines der Kollektivmitglie-
der von der Nutzung dieses Gutes ausgeschlossen ist. Also kann man nur
auf freiwillige Beiträge der Mitglieder hoffen. Wird das Kollektivmitglied
E zahlen?
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Dazu die folgende Nutzen-Matrix des Kollektivmitglieds E:

Verhalten der anderen (A)

zahlen freiwillig zahlen nicht

Verhalten des E:
zahlt freiwillig

10 – 5 = +5 0 – 5 = -5

Verhalten des E:
zahlt nicht

10 – 0 = +10 0 – 0 = 0

Die Matrix stellt die verschiedenen möglichen Situationen des E, aus-
gedrückt in der Differenz N – K dar, die sich daraus ergeben können, dass
er zahlt oder nicht zahlt, und dass die übrigen zahlen oder nicht zahlen.
Aus der Matrix sieht man sofort, dass es sich hier um eine »typische«
Gefangenen-Dilemma-Situation handelt. Insbesondere ist die Reihenfolge
der Wohlfahrtssituation des E: + 10 > + 5 > 0 > -5 wie die geforderte Ord-
nung der Auszahlungen. Das Ergebnis seiner Überlegungen wird deshalb
sein, dass er nicht freiwillig zahlt, denn er stellt sich damit bei jedem mög-
lichen Verhalten der anderen besser, als wenn er zahlen würde. Angenom-
men, alle übrigen zahlen, kommt es auf ihn nicht an; er kann als »Tritt-
brettfahrer« in den Genuss des Gutes kommen. Angenommen, alle
übrigen zahlen nicht, wäre sein Beitrag verloren.

Da sich alle Beteiligten vor die gleiche Entscheidungssituation gestellt
sehen und bei rationalem Handeln auch alle gleich handeln, wird dieses
öffentliche Gut nicht bereitgestellt. Somit wird von den Gesellschaftsmit-
gliedern kein höheres Wohlfahrtsniveau erreicht (möglich wären 5000 €

gewesen). Die Auflösung dieses Dilemmas liegt in der Konstruktion des
Gemeinwesens.

Die Lösung kann man an einer Organisation erkennen, die auffällig
gut ihre Mitglieder/Kooperationspartner »im Griff« haben: der Mafia.
Durch die Festlegung von Normen (hier: Sippenhaftung) werden Anreize
jenseits des eigentlichen Kooperationszwecks gesetzt. Für Kooperations-
manager bedeutet dies, die einseitige Ausnutzung der ehemaligen beider-
seitigen Win-Win-Situation zu verhindern. »Kooperations«-Verträge sind
hier zu nennen, sonst besteht der Anreiz, dass der Kooperationspartner
ausschert, wenn er einen Vorteil für sich sieht. Z. B. Apotheken, die mit
einem Krankenhaus eine Kooperation eingehen, um ihren Bekanntheits-
grad zu vergrößern und nach einer gewissen Zeit, wenn das Ziel für die
Apotheke erreicht ist, die Begünstigungen für das Krankenhaus kappt.
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3. Die neoliberale Doktrin und die Entwicklung des Sozialstaats

Das sog. neoliberale Gedankengut, welches alleine Marktergebnissen das
Prädikat gibt, »gerecht« zu sein hat sich in den Medien festgesetzt. Denk-
fabriken wie die Mont Pélerin-Gesellschaft, die Bertelsmann-Stiftung und
nicht zuletzt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft haben es
geschafft, dass im Rahmen der öffentlichen Güter nur noch über Kosten-
reduktionen, Staatsquotensenkung, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
geredet wurde, obwohl es ebenso logische ökonomische Alternativ-Kon-
zepte gibt, welche die soziale Verantwortung des Staates, wie es Ludwig
Erhard und Alfred Müller-Armack gewollt haben, nicht reduzieren. Denn
eine zunehmende soziale Differenzierung, die sich zur Zeit in einer zuneh-
menden Einkommensspaltung ausdrückt, kann Kosten durch die Auswir-
kungen eines sozialen Unfriedens erzeugen. Die Spannweite der Kosten-
verursachung liegt zwischen der Zunahme an Streiks, einem Anstieg der
Gesundheitsausgaben bis zur Zunahme an Kriminalität. Verheerend ist
aber zu beobachten, dass in solch einer Situation das Humankapital sinkt
(gemessen an den erreichten Abschlüssen), welche die Zukunftsfähigkeit
der Volkswirtschaft gefährdet. Die Kosteneinsparungen in der Produktion
sind nur von kurzfristiger Dauer und taugen nicht, die hohen negativen
externen Effekte mittel- und langfristig aufzufangen. Deshalb sind die
skandinavischen Länder dazu übergegangen, über eine Umverteilungs-
politik mit starken progressiven Steuertarifen, ein gesellschaftlich er-
wünschtes Ergebnis anzustreben, welche die Möglichkeit negativer exter-
ner Effekte durch sozialen Unfrieden minimiert. (siehe zu den Funktionen
der Sozialpolitik: Bäcker et. al., Sozialpolitik und soziale Lage, 4. Aufl.,
2008, S. 43ff.)

Das Argument, eine zunehmende Globalisierung, von der Deutsch-
land als Exportweltmeister ganz massiv profitiert, müsste uns zwingen,
in jedem Bereichmarktradikales Handeln einzufordern, entbehrt jeglicher
ökonomischer Logik. Die Furcht immer weniger wettbewerbsfähig zu sein
soll die deutschen Arbeitnehmer dazu bringen, auf immer mehr Errun-
genschaften der Vergangenheit hinsichtlich Einkommen, Arbeitszeit und
Arbeitsbedingungen zu verzichten, und sich mit international anerkann-
tenMindeststandards zufrieden zu geben. Dieses internationale »rat-race«
ist mit dafür verantwortlich, dass insbesondere die Unternehmensein-
künfte immer geringer besteuert werden.

Gerade die zu hohe Besteuerung der Leistungsträger wird als Grund
für zu geringes Wachstum und die Verlagerung von Arbeitsplätzen ange-
sehen. In der Folge ist der Höchststeuersatz innerhalb von 6 Jahren von 53
auf 42 % abgesenkt worden und der Körperschaftsteuersatz ist auf dem
historischen Tiefststand von 25 %. Daneben wurden massive Steuerver-
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meidungen für Unternehmen in den Steuergesetzen umgesetzt, wie z. B.
die Steuerfreistellung von Unternehmensveräußerungen.

Die Belastung von Unternehmens- und Vermögenseinkommenmit Er-
tragsteuern wurde von 1980 bis 1987 halbiert, nämlich von 33 % auf 17 %,
und ist nach einem kurzen Anstieg auf 25 % zu Beginn der rot-grünen
Regierungsperiode seit 2001 auf nunmehr 16 % abgesenkt worden. Auch
in 2001 hatte Deutschland laut EU mit Abstand (nach Griechenland) die
niedrigste Steuerbelastung.

Als Folge ist die Steuerquote (Steueraufkommen in % des Bruttoin-
landsproduktes) auf 20 % und damit auf die vorletzte Stelle der OECD-
Länder abgerutscht.

Die Ausschüttungen der Kapitalgesellschaften sind von 1995 bis 2002
annähernd verdoppelt worden. Wäre der ausschüttbare Gewinn mit dem
nominellen Steuersatz von knapp 40 % besteuert gewesen, so könnten
maximal die verbleibenden 60 % ausgeschüttet werden, also maximal das
1,5fache der Steuerzahlung. Schon bis 2000 betragen die jährlichen Aus-
schüttungen aber gut das 2fache der Steuerzahlungen, seit 2001 gar mehr
als das 5fache. Diese Diskrepanz weist auf erhebliche Defizite bei der
Steuererhebung hin.

Diese zwei Hebel (Senkung der Unternehmenssteuern und gesamte
Senkung der Steuerquote sowie Umverteilung auf andere Steuern) führten
und führen zu einer massiven steuerlichen Mehrbelastung der unteren
und mittleren Einkommensschichten, zumal die Vermögensteuer 1996
aufgehoben und die Erbschaftsteuer in ihren Höchststeuersätzen gesenkt
wurden.

Trotz dieser bzw. wegen dieser massiven Steuersenkungen sind die
Wachstumschancen nicht gestiegen. Die Wachstumsraten stagnieren auf
niedrigem Niveau und einer der Hauptgründe ist die sinkende Binnen-
nachfrage, die durch die ungleicher werdende Besteuerung, wodurch die
vertikale Gleichheit der Besteuerung verletzt wird, und den sinkenden
Reallöhnen weiter zementiert wird. Deutschland liegt innerhalb der letz-
ten 15 Jahre an letzter Stelle der Reallohnsteigerungen mit -0,4 %.

Die triviale Formel, dass steigende Gewinne zu steigenden Investitio-
nen und damit zu mehr Beschäftigung führen können, ist noch nie durch
eine empirische Studie nachgewiesen worden. Diese sog. »GIB-Formel«
hat dazu geführt, dass Deutschland die niedrigste Nettoinvestitionsquote
mit 3 % aller europäischen Länder hat. Da aber von der Dynamik der
Selbststabilisierung der Konkurrenzwirtschaft ausgegangen wird, wird
auf gesamtwirtschaftliche Steuerung zunehmend verzichtet. Der Zuwachs
an Staatsausgaben wird zugunsten privatwirtschaftlicher Verwendung der
volkswirtschaftlichen Ressourcen deutlich unterhalb des Wirtschafts-
wachstums gehalten.
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Durch neuere Untersuchungen wird bestätigt, dass die einseitige Aus-
richtung auf die GIB-Formel gegenteilige Effekte ausgelöst hat. Die zum
Teil sehr hohen Gewinne, insbesondere bei Großunternehmen, sind für
Investitionen im Bereich der Rationalisierung eingesetzt worden. D. h. es
kam zu Arbeitsplatzabbau und auch zu weiterem überproportionalen
Produktivitätsfortschritt. Durch die geringere Anzahl an Arbeitsplätzen
verringerte sich naturgemäß auch die steuerliche Bemessungsgrundlage
Arbeitseinkommen. Eine ausgleichende Besteuerung durch adäquate Be-
steuerung der zunehmenden Kapitaleinkommen hat nicht stattgefunden.
Der Hauptgrund liegt in der mangelnden Harmonisierung der Kapital-
und Unternehmensbesteuerung in der EU und innerhalb der OECD sowie
der Austrocknung von Steueroasen.

Die Aufgaben des Staates sind historisch gewachsen und eng mit der
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verknüpft. Nach dem zweiten
Weltkrieg waren alle Parteien von der Funktionsweise der kapitalistischen
Ordnung enttäuscht. Man suchte nach alternativen wirtschaftlichen Ord-
nungsformen, nach einem dritten Weg zwischen »zügellosem Kapitalis-
mus« und »autoritärem Sozialismus«. Für die Suche nach dem bestmögli-
chen Einsatz der Ressourcen ist eine freie Preisbildung ein sehr geeignetes
Instrument. Eine freie Marktwirtschaft produziert diese effizienten Märk-
te; jedoch auch diese brauchen in bestimmten Elementen einen aktiven
Staat. Nach Ansicht der Klassiker/Neoliberalen koordinieren die Märkte
die einzelwirtschaftlichen Angebots- und Nachfragepläne über Preisvaria-
tionen so optimal, dass auch gesamtwirtschaftlich die bestmöglichen Er-
gebnisse erbracht werden (Idee der sich selbst regulierenden Märkte) =
Allokationsprinzip. Man vertraut insbesondere darauf, dass die Unterneh-
mer, welche durch geringstmögliche Besteuerung in die Lage gesetzt wer-
den mehr Güter herzustellen, hierfür auch die Nachfrage finden würden:
Say’sche Theorem: Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage!

In der Theorie ergibt sich bei optimal ausgestalteten Märkten eine Sta-
bilität des marktwirtschaftlichen Systems (durch die sog. »unsichtbare
Hand«) und in der Folge bestmögliche Ergebnisse. Wenn dem so ist, wird
eine Wirtschaftspolitik von Seiten des Staates nur schaden; damit wird
einem Nachtwächterstaat das Wort geredet und die Aufgabe des Staates
auf die Setzung von Rahmenbedingungen begrenzt. Alleine öffentliche
Güter, die ein Markt nicht privatisieren kann (z. B. innere und äußere
Sicherheit, Justizwesen, Förderung von Grundlagenforschung, Schulbil-
dung u. ä.) darf der Staat in seine Aufgaben hineinnehmen und zur Finan-
zierung dieser Güter Steuern erheben. Inwieweit Güter nicht zu privatisie-
ren sind soll, nicht nur über die Marktfähigkeit entschieden werden,
sondern auch über das Wollen der Gesellschaft.
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Ein Konzept, welches alleine die bestmögliche Allokation in den Vor-
dergrund stellt, verkennt die breiten Folgen eines Marktversagens in ver-
schiedenen Bereichen. Die Versorgungssicherheit in der Gesundheit, Bil-
dung, Infrastruktur und der Abdeckung von Einkommensverlusten bei
Eintreten von Risiken wäre bei einer marktlichen Organisation nicht gege-
ben.

Deswegen tritt die SozialeMarktwirtschaft mit demKonzept an, einen
aktiv handelnden Staat in die Pflicht zu nehmen. In der Zukunft werden
die Probleme durch Spaltungen im Arbeitsmarkt und Zunahme der Diffe-
renzierungen bei den Einkommen und Vermögen so intensivwerden, dass
die Beachtung der Allokation einen geringeren Stellenwert bekommen
wird.

Gerade der Arbeitsmarkt ist seit langem nicht mehr durch konjunktu-
relle Probleme geprägt, sondern von massiven strukturellen Ungleichge-
wichten. Diese Ungleichgewichte sind durch reine Marktstrategien nicht
zu überwinden. Insofern ist hier von einem Marktversagen zu sprechen,
da selbst sinkende Arbeitskosten durch sinkende Stundenlöhne in den
letzten Jahren nicht zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit geführt haben.
Im Gegenteil, die natürliche Arbeitslosenquote, d. h. die Wachstumsrate,
ab der der Beschäftigungsstand wieder steigt ist durch starke Produktivi-
tätszuwächse auf 2,5 % angestiegen. Auch Stundenlöhne auf dem Niveau
des Existenzminimums lösen dieses Problem nicht.

In einer Wirtschaftsordnung, die offen ist für neue Wege in der Ein-
kommens- und Arbeitspolitik, wird eine Umverteilungspolitik notwendig,
die über das bisherige Maß weit hinausgeht. D. h. die Notwendigkeit der
Distribution, wie es Finanzwissenschaftler nennen, darf nicht zugunsten
einseitiger Ausrichtung auf effiziente Märkte verspielt werden. In einer
Volkswirtschaft ohne Vollbeschäftigungsaussichten, hat die Sozialpolitik
die Aufgabe einmenschenwürdiges Leben sicherzustellen und damit auch
das Humankapital, aus der unsere Wertschöpfung geschaffen wird.

Die Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit knüpft unabhängig von ihrer
inhaltlichen Ausgestaltung (z. B. Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerech-
tigkeit) an die Verteilung fairer Startbedingungen im Wettbewerb um
Einkommensmöglichkeiten (Konsumchancen) und an eine gerechte Ver-
teilung der marktwirtschaftlichen Produktionsergebnisse (Umverteilung
über ein Steuer- und Transfersystem) an. Durch eine gleichmäßigere
Verteilung der Chancen für den Erwerb von Bildung, Einkommen und
Vermögen sowie durch eine Verringerung unerwünschter, nicht leistungs-
bezogener Einkommens- und Vermögensunterschiede, soll soziale Ge-
rechtigkeit verwirklicht werden.

Durch eine umverteilende Ausgestaltung des Steuer- und Transfersys-
tems soll die ursprüngliche Verteilung des Einkommens, die sich alleine
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nach der Leistungsfähigkeit bemisst (Primärverteilung) in eine – als ge-
rechter empfundene – Sekundärverteilung transformiert werden, welche
zu weniger stark differenzierten Nettoeinkommen führt.

Kriterien der Gerechtigkeit

Bedarfsgerechtigkeit�
Sicherstellung des

Mindestbedarfs

Leistungsgerechtigkeit�
Verhältnis zwischen Leistung

und Anteil am

Produktionsergebnis

Verteilungsge-
rechtigkeit�

Verteilung des

Produktionser-

gebnisses

Prozesschancengerechtigkeit
� Verhältnis zwischen

Leistung und Anteil am

Produktionsergebnis

Startchancengerechtigkeit�
Ressourcenausstattung mit

Real- und Humankapital

Partizipations-
gerechtigkeit
� Möglichkeit der

Teilnahme am Wirt-

schaftsprozess und
am gesellschaft-

lichen Leben

Bildungs-
politik

Familien-
politik
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-derungs-
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Umvertei-
lungs-
politik

Abbildung 3: Kriterien der Gerechtigkeit

Abbildung 3 dient der Klarstellung welche Vorstellungen von Gerechtig-
keit die Verteilungspolitik bestimmen sollen.

Das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 GG: »Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat«) findet in den Um-
verteilungsaktivitäten seinen Ausdruck; mit diesen Aktivitäten wird ein
Kompromiss zwischen dem Leistungsprinzip, das in der Primärverteilung
der Einkommen zum Ausdruck kommt, und dem Bedarfsprinzip, das bei
mangelnder bzw. fehlender Leistungsfähigkeit einen Anspruch auf Sozial-
transfers begründet, angestrebt. Die steuerliche Relevanz des Distributi-
onsprinzips wird sowohl in der Wahl der Steuererhebung als auch in der
Ausprägung der Progression im Steuertarif deutlich.

Die Abhängigkeit der Führungskräfte in Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen von der Tragfähigkeit eines »starken Staates« macht es
zwingend notwendig, ideologische Begrifflichkeiten aufzunehmen und
zu analysieren. Die Ablösung des Keynesianismus Ende der siebziger Jah-
re durch eine Angebotspolitik, spätestens seit 1982, führte zu einer Vor-
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stellung von einem Sozialstaat, der getrost als Feigenblatt des Kapitalis-
mus und nicht als unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor für jedwede Öko-
nomie gesehen wurde. Die aktuelle Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskri-
se, scheint eine neue Zeitenwende einzuläutern, die einer kritischen
Hinterfragung von sozialpolitisch Verantwortlichen bedarf. Denn die mas-
sive Umverteilung hat erst zu der Liquidität geführt, welche dem Finanz-
markt eine solch hohe Bedeutung zumisst und die Privatisierung zahlrei-
cher öffentlicher Güter machte Spekulationen in weiteren Felder möglich
(siehe z. B. Cross-border-Leasing). Dies bedeutet eine hohe Gefährdung
von sozialen Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Auch hier sind
Kooperationsmanager gefragt, um gemeinsame Ziele zu koordinieren und
soziale Standards in der Öffentlichkeit zu thematisieren und einzufor-
dern.

4. Die Entwicklung von Human- und Sozialkapital durch einen Sozial-
staat

Der Ausdruck »Human-Kapital« suggeriert die Analogie zum Sachkapital
und zum Finanzkapital. Der Betrachtungswinkel wird eng begrenzt auf
den wirtschaftlichen Verwendungszweck, denn im kapitalistischen Wirt-
schaftssystem geht es um Kapitalverwertung. Das bedeutet, dass Human-
Kapital eben als Kapital, nur als ökonomische Ressource, als notwendige
Bedingung für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wirtschaftswachs-
tum gesehen wird. Die vermittelten Bildungsinhalte setzen immer mehr
auf die direkt wirtschaftlich verwertbaren Arbeitsqualifikationen an. Ein
Bildungsideal im humboldtschen Sinne wird immer mehr zurück-
gedrängt, obwohl die zukünftigen Herausforderungen, wie dies auch der
Club of Rome im Jahre 1998 in seiner Studie »Wie wir arbeiten werden«
herausgearbeitet hat, ein Höchstmaß an Kreativität, Selbständigkeit und
Motivation für lebenslanges Lernen voraussetzt.

Wenn und soweit vorwiegend nur die wachstumsorientierte, öko-
nomische Dimension der menschlichen Arbeit in den verschiedenen Poli-
tikbereichen wahrgenommen wird, wie das seit Beginn der lang anhalten-
denWachstumsschwäche, also seit den 1970er Jahren in steigendemMaße
der Fall wurde, stehen Investitionen in Human-Kapital unter der Bedin-
gung, dass sie sich rechnen; gemeint ist damit, dass sie für die marktbezo-
gene Kapitalverwertung brauchbar sind. Bildungspolitik, Wissenschafts-
politik, generell die kulturpolitischen Orientierungen gerieten wegen der
krisenbedingten Finanzprobleme mehr und mehr unter gewinnwirt-
schaftlichen Rechtfertigungszwang, und das heißt praktisch, dass privat-
wirtschaftliche Rentabilität zum Kriterium der »Nützlichkeit« jeweiliger
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Bildungsausgaben avanciert. Diese »Verbetriebswirtschaftlichung« der Bil-
dungspolitik ignoriert die Langfristigkeit, die auf die kommende Genera-
tion gerichtete Zukunftsverantwortung und den außerökonomischen Sinn
des Bildungs- und Kulturniveaus der Gesellschaft.

Demgegenüber widmet sich der Kooperationsmanager hauptsächlich
dem Sozialkapital, das seit Beginn der sechziger Jahre gebraucht wird. Mit
dem Begriff wird die Vorstellung transportiert, das Soziale Kapital er-
bringt Renditen für das Gemeinwesen, welche dann für den neuenAufbau
eines »Sozialkapitalstocks« für neues Sozialkapital benutzt wird. Das So-
zialkapital ist Grundvoraussetzung für die Bildung politischer Institutio-
nen und für die nichtökonomischen, kulturellen Faktoren wirtschaftli-
chen Handelns. Sowie auf die von den politischen Institutionen selbst
nicht erzeugbaren, sondern immer schon in Anspruch genommenen mo-
ralischen Ressourcen des Gemeinwesens bzw. der Bürgergesellschaft.
Hier spielt Vertrauen eine konstitutive Rolle und hat damit enge Anknüp-
fungspunkte an das Kooperationsmanagement. Ein in sich gefestigter So-
zialstaat, in der die Solidarität als Prinzip der Absicherung der sozialen
Risiken dominant ist, lässt die Rahmenbedingungen zu, neues Sozialver-
trauen bzw. Sozialkapital aufzubauen. Homo Oeconomici, die eher bin-
dungslos um sich selbst kreisen, da sie nur ihrer Nutzenmaximierung fol-
gen dürfen, passen hier nicht ins Bild. Ein freiwilliges Engagement in
Vereinen und Verbänden wird nur durch dieses Sozialkapital möglich
und wenn Ehrenamtliche in die Kooperation mit Hauptamtlichen ge-
bracht werden sollen, muss ein Konsens des Vertrauens vorliegen.

5. »Wie wir arbeiten werden« und die Herausforderung an den Sozial-
staat

Dieser Titel stammt von einer Studie des Club of Rome, in der die zukünf-
tige Arbeitswelt abgebildet wird und in der grundlegende Reformen in der
Sozialpolitik eingefordert werden.

Wirtschaftsordnungen haben in der Regel Entwicklungen durch-
gemacht, die zu einem Überwinden des bisherigen auf ein »besseres« Ni-
veau geführt haben. Die Entwicklungenwaren gepaart mit der Suche nach
einer höheren Wohlfahrt für den Staat und die Menschen. Nach dem
Überwinden des eher stationären Mittelalters begann mit der allmähli-
chen Herausbildung von Berufen ab dem 13. Jh. und den ersten industriel-
len Entwicklungen ab dem 18. Jh. ein rasanter Produktivitätsanstieg, der
die Absorption der Arbeitskräfte durch den Agrarsektor stoppte und all-
mählich die Beschäftigtenzahl im landwirtschaftlichen Bereich reduzierte;
aufgefangen wurden die Arbeitslosen zunächst in den sich herausbilden-
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den handwerklichen Berufen, die mit einer Zunahme an Selbstständigkeit
einherging. Mit der Herausbildung eines gesellschaftlich gewollten und
durch technische Erfindungen möglich gewordenen industriellen Sektors
wurde die Arbeit in unselbstständigen Arbeitsverhältnissen fast die Regel.

Aber gerade in diesem Bereich ließen die Produktivitätssteigerungen
keine Wünsche offen und eine Arbeitslosigkeit in diesem Bereich wurde
nur durch den Mehrkonsum der privaten Haushalte verhindert. Trotzdem
wurde durch die zunehmende Rationalisierung der Produktionsfaktor Ar-
beit immer weniger benötigt und die Lösung wurde in einer Dienstleis-
tungsgesellschaft gesehen, welche an den Produktivitätssteigerungen
kaum beteiligt sein könne. (siehe hierzu Zinn, Karl Georg, Zukunftswis-
sen, Hamburg 2002, S. 69)
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Abbildung 4: Die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes nach
Sektoren von 1852 bis 1996

Jean Fourastié hatte in seinem Buch von 1949 im sogenannten tertiären
Sektor die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts gesehen. Indes durch
die Möglichkeiten der Hard- und Software gepaart mit neuen Manage-
mentmethoden (indirekte Steuerung) waren in den letzten 20 Jahren die
Produktivitätsfortschritte im tertiären Bereich wesentlich höher als im in-
dustriellen Sektor. Erschwerend traten dort Sättigungstendenzen auf, die
nur durch einen zunehmenden Export wettgemacht werden konnten. Die
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Arbeitslosigkeit steigt stetig an und der Arbeitsmarktdruck führt zu un-
würdigen Arbeitsverhältnissen. Lassen wir diesen Entwicklungen freien
Lauf, besteht die realistische Gefahr zum Manchester-Kapitalismus des
19. Jh. mit Tagelöhnern und insbes. Arbeitsverhältnissen mit einer kaum
existenzabsichernden Entlohnung zurückzukehren. (siehe auch Zinn,Wie
Reichtum Armut schafft, Köln 2002, S. 84-86)

Auf der anderen Seite steigt die Wertschöpfung aber stetig an und das
Bruttoinlandsprodukt je Kopf wird immer größer. Ein Partizipieren der
Arbeitnehmer an dieser Wohlstandsmehrung ist seit der mangelnden
Durchsetzbarkeit einer produktivitätsorientierten Entlohnung durch die
Gewerkschaften nicht mehr gegeben. Es bleibt nur die Wahl andere Ver-
teilungsmechanismen zu finden, die auf der einen Seite einen »gerechten
Anteil der Arbeitnehmer« an ihrer Wertschöpfung realisieren und auf der
anderen Seite ein Wachstumsmodell für den quartären Sektor, dem Infor-
mationssektor anbieten. Hier spielt, wie später noch ausgeführt wird, die
Bildung eine zentrale Rolle, deren Verbesserung durch die Ausrichtung
auf ein qualitatives Wachstum eingeleitet wird. Das Grundeinkommen
setzt eine Verteilung der Wertschöpfung zugunsten der Haushalte um,
die »nur« ihre Arbeitskraft anbieten können. Das Grundeinkommen ist
aber nicht als armutsvermeidendes Instrument zu verstehen, sondern als
Möglichkeit, die Arbeitnehmer mit alternativen Handlungschancen zu
versehen, gemäß ihrer Fähigkeiten die Wertschöpfung unserer Gesell-
schaft zu erweitern.

Die nach Arbeitszeit strebenden Menschen müssen sich nicht mehr
unwürdigen Vermittlungsprozeduren hingeben, sondern können gemäß
ihren Fähigkeiten ihr Humankapital ausleben und die Wertschöpfung un-
serer Gesellschaft mehren. Aus der Naturrechtslehre abgeleitet ist eine
Ordnung sozial gerecht, die es jedem Menschen ermöglicht, der gegebe-
nen Bestimmung entsprechend zu leben. Die geistigen Väter der sozialen
Marktwirtschaft greifen hierauf ganz eindeutig zurück. Unwidersprochen
haben Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Walter Eucken, Wilhelm
Röpke, Franz Böhm das Wachstum einer Gesellschaft nur dann als gesi-
chert angesehen, wenn die »individuellen Kreativpotentiale der arbeiten-
den Menschen« herausgekitzelt werden.

Heute haben wir genau das Gegenteil. Alleine in der Begrifflichkeit,
dass nicht mehr von Arbeitsplätzen, sondern von Jobs geredet wird, zeigt
sich der Stellenwert der »Arbeit«, welche nur noch zur Einkommens-
beschaffung angesehen wird. Der Gute-Arbeit-Index des DGB, welche
vor einem Jahr die Güte der Arbeitsplätze abgefragt hat ergibt ein negati-
ves Bild der deutschen Arbeitswelt. Nur noch knapp 20 % der Arbeitneh-
mer empfanden ihre Arbeit als gut. Die Einkommenshöhe spielte hier
nicht die entscheidende Rolle unter den 18 Kriterien. Wir haben kein Er-
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kenntnisproblem darüber, dass das »Humankapital« in Deutschland
sinkt. Nicht nur der Staat, sondern auch die Unternehmen investieren zu
wenig in Bildung. Unsere Zukunftsfähigkeit hängt aber nicht von den
Lohnkosten ab, sondern von Mitarbeitern mit breiten Kompetenzen. Und
gerade die Arbeitslosen und die stark von Arbeitslosigkeit Betroffenen,
wie z. B. die Geringqualifizierten, müssen noch stärker in das Blickfeld
rücken, damit die Armut an »Verwirklichungschancen« reduziert wird.
Dieser Ansatz stammt von dem Nobelpreisträger Amartya Sen. Gemäß
seinen Überlegungen, sind die Verwirklichungschancen als Wohlfahrts-
maßstab geeigneter als andere Größen, wie z. B. das BIP. Zur Zeit werden
durch die Sozialpolitik zu fast 95 % ausschließlich sog. »Functionings«
abgedeckt, wie z. B. durch ALG I, ALG II usw. Das Fördern nach dem
Workfare-Konzept sollte aber genau in die Richtung der Verwirklichungs-
chancen gehen. Amartya Sen hat die Naturrechtslehre mit neuen Begriff-
lichkeiten versehen. Schon Oswalt von Nell Breuning formulierte es so:
»Beruht die menschliche Gesellschaft nur auf Nutzenerwägungen, so
kann ich mich durch Nutzenverzicht von allen gesellschaftlichen Ver-
pflichtungen freizeichnen. Nur dann, wenn es nicht bloß um Nützlichkei-
ten geht, auf die ich, wenn ich will, verzichten kann, ..., nur dann haben
wir eine sittliche Bindung an die Gemeinschaft. Mit dem Nützlichkeits-
kalkül können wir die Menschen nicht sittlich binden, ..., für eine gesell-
schaftliche Organisation gibt es dann nur das Mittel des nackten äußeren
Zwanges.« (Oswald von Nell-Breuning, Aktuelle Fragen der Gesellschafts-
politik, Köln 1970, S.15)

Nicht nur unter dem Blickwinkel der herrschenden Vorstellungen von
sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit, sondern auch aus der Perspektive
einer möglichst optimalen Nutzung des insgesamt verfügbaren gesell-
schaftlichen Humankapitals verdienen zwei strukturelle Arbeitsmarkt-
probleme verstärkte Beachtung:

Die Segmentierung des Markts der bezahlten Arbeit, also die durch
ökonomische Regelhaftigkeiten, institutionelle Barrieren und individuelle
Gewohnheiten verfestigte Abschottung von inner- und überbetrieblichen
Teilarbeitsmärkten. Sie führt dazu, dass individuelle Übergänge zwischen
»bad jobs« und good jobs« selbst dann erschwert sind, wenn sie mit Blick
auf die Qualifizierungsfähigkeit und -bereitschaft der Erwerbspersonen
nahe liegen, oder dass Übergänge zwischen Wirtschaftssektoren und
Branchen selbst dann nur unzureichend stattfinden, wenn ein deutliches
Gefälle bezüglich des Arbeitskräftebedarfs oder der Arbeitsbedingungen
besteht.

Die Spaltung der Erwerbswilligen und -fähigen in eine Bevölkerungs-
hälfte von dauerhaft oder zumindest fast kontinuierlich bezahlt-beschäf-
tigten Personen und eine Bevölkerungshälfte von dauerhaft oder zumin-
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dest über lange Phasen unfreiwillig Erwerbslosen ist ein neues und sich
beschleunigendes Phänomen. Von den letzteren ist wiederum ein Teil
gemäß seinen Neigungen und Fähigen in der Bedarfs- und Haushaltswirt-
schaft beschäftigt, – jedoch ohne Bezahlung und mit einem vergleichs-
weise geringen Sozialstatus. Dauert diese Spaltung über mehrere Jahre
hinweg an und sind bestimmte Personengruppen fortwährend oder im-
mer wieder von Erwerbslosigkeit betroffen, so wird der Übergang oder
Rückkehr ins Erwerbsleben selbst dann – und zwar aus psychosozialen
Gründen – unwahrscheinlich, wenn die individuellen fachlichen Qualifi-
kationen vorhanden sind.

Diese skizzierte Arbeitsmarktentwicklung birgt aus folgendemGrund
in besonderem Maß die Gefahr sowohl einer verstärkten Segmentierung
des Arbeitsmarktes als auch einer dauerhaften Spaltung der Gesellschaft:
Es handelt sich (wie oben schon anhand der Produktivitätsentwicklung
analysiert) um Innovationen seit Mitte der achtziger Jahre im Bereich Tech-
nik, aber vor allem auch der Arbeitsorganisation (Arbeitnehmer werden
zu »Selbständigen« im Unternehmen durch indirekte Steuerung) und der
Berufsqualifikation (in der immer mehr nur sehr spezialisiert ausgebildet
wird). Wer innerhalb dieser Phasen den Übergang in die zukunftsträchti-
gen inner- und überbetrieblichen Arbeitsmarktsegmente nicht schafft,
läuft Gefahr, über längere Zeit oder gar für immer aus dem Arbeitsmarkt
ausgegrenzt zu werden oder in die bad jobs abgedrängt zu werden.

Auf diese Weise geht ein Teil des in der Bevölkerung vorhandenen
Humankapitals entweder vollständig für die Erwerbswirtschaft verloren
oder wird lediglich »unter Wert« genutzt. Das ist angesichts der zu erwar-
tenden Engpässe bei bestimmten beruflichenQualifikationen bedenklich,
aber auf jeden Fall nicht wirtschaftlich.

Dies trifft Frauen in besonderemMaße, die kurze oder längere Zeit für
die Kindererziehung aus dem Erwerbsleben aussteigen. Aufgrund der
Schnelllebigkeit des Wissens zeigen statistische Untersuchungen, dass
Frauen, die nach einem Jahr wieder in ihren Beruf einsteigen wollen, eine
Abschreibung auf ihr Humankapital von 30 % zu erwarten haben, d. h. ihr
neues Einkommen ist um 30 % abgesenkt worden. Dies ist auch in der
Lebenseinkommensbetrachtung nicht mehr aufzuholen.

Außerdem entstehen gravierende psychosoziale Belastungen auf Sei-
ten der unfreiwillig Erwerbslosen und der fortwährend vom Arbeitsplatz-
verlust Bedrohten sowie verschärfte soziale Konflikte zwischen abge-
sicherten Vollzeiterwerbstätigen und den dauerhaft oder wiederholt
Erwerbslosen. Diese Konflikte sind deshalb besonders gravierend, weil
sie in Verbindung mit der ungleichen Verteilung eines der traditionell
wichtigsten Mittel der Bedarfsdeckung und Bedürfnisbefriedigung auftre-
ten, nämlich der bezahlten Arbeit. Schließlich zeichnen sich langfristige
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psychosoziale und soziokulturelle Erosionseffekte ab. Sie entstehen da-
durch, dass ein Teil der nachwachsenden Generationen in Familienhaus-
halten aufwächst, in denen ein oder beide Elternteile unfreiwillig entwe-
der dauernd oder wiederholt von Erwerbslosigkeit betroffen sind. Das ist
nicht nur mit ökonomischen Einschränkungen und pyscho-sozialer Depri-
vation verbunden, sondern verhindert oder erschwert auch eine Sozialisa-
tion des Nachwuchses, die jene Basisqualifikationen beinhaltet, die für die
spätere Integration in das Ausbildungs- und Erwerbssystem wichtig sind.

Es gibt in der gespaltenen Gesellschaft neue und aktuelle Herausfor-
derungen für die Kooperationsmanager: die Gestaltung einer Tätigkeits-
gesellschaft, in der neben der Erwerbsarbeit auch Freizeit, Muße und an-
dere Kulturbereiche in ein neues Verhältnis zueinander gebracht werden
müssen.

Die Hauptakteure der Marktversorgung, d. h. die auf Gewinnoptimie-
rung zielenden Unternehmen, die darin eingebundenen Betriebsparteien
(Unternehmens-, Arbeitnehmerseite) und die mit ihnen kooperierenden
Tarifparteien, sind von ihrer gesellschaftlichen Funktion und historisch
gewachsenen Aufgabenstellung und Organisation her sehr einseitig auf
die sozial-ökonomische Eigendynamik des Warentauschs (einschließlich
der Ware »bezahlte Arbeitskraft«) ausgerichtet. Aus ihrer Perspektive ist
die Bedarfs- und Haushaltswirtschaft lediglich in ihrer Eigenschaft als
Sphäre für den Konsum der auf dem Markt produzierten Sachgüter und
Dienstleistungen von Interesse; und die unbezahlte Arbeit wird lediglich
als zumindest partiell unverzichtbares Hilfsmittel für die Umsetzung von
Konsumgütern in die individuelle Bedürfnisbefriedigung gesehen. Ange-
sichts dieser einseitigen Interessenausrichtung sind die Akteure der
Marktversorgung nicht geeignet, um die Aufwertung und Funktionsanrei-
cherung der unbezahlten Arbeit mit Nachdruck zu betreiben. Die volks-
wirtschaftlichen Akteure müssen in ihremWachstumsstreben, welche für
den Bestand der Wertschöpfung notwendig sind, die notwendige qualita-
tive Ausrichtung erkennen, die in der Ausschöpfung des immateriellen
Humankapitals liegt, welches die Hauptressourcen unseres Wirtschaf-
tens: die Bildung und die Institutionen, stärker herausbildet. Diese Neu-
besinnung auf eine »reichere« Gesellschaft, z. B. durch verbesserte Kinder-
erziehung, Förderung von Bildungsauszeiten, Wohlfahrtsgewinne durch
verbesserte soziale und kulturelle Kontakte u.ä. kann nur dann gelingen,
wenn diese Wertschöpfungsbereiche, wie von maßgeblichen Nobelpreis-
trägern der Ökonomie seit langem gefordert, als gleichwertig anerkannt
werden. Erwerbsarbeit, welche zum größten Teil nur auf quantitatives
Wachstum ausgerichtet ist, muss durch den neuen Begriff der Tätigkeit
im Sinne Hannah Arendts (Vita Activa, 1954), welcher umfassender alle
Leistungen unserer Gesellschaft umfasst, abgelöst werden.
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Folgende Abbildung zeigt die möglichen Folgen einer umfangreiche-
ren und intensiveren Kinderbetreuung, die entweder durch die Eltern auf-
grund einer Arbeitszeitverkürzung oder durch vermehrte Investitionen
des Staates in die Kinderbetreuung eintreten könnte.

Die Umsetzung einer intensiveren Kinderbetreuung in Basel zeigte,
dass für jeden investierten Euro 5 Euro in der Zukunft eingespart werden
können.
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Abbildung 5: Folgen einer umfangreichen und intensiveren Kinder-
betreuung

6. Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik

Deutschland hat sich in der Nachkriegszeit vehement für eine Wirt-
schaftsordnung eingesetzt, die auf der Grundlage von Überlegungen des
Nestors der Sozialen Marktwirtschaft Walter Eucken 1939 in seinem Buch
»Grundlagen der Nationalökonomie« theoretisch abgeleitet wurde. Po-
litische Umsetzbarkeit erfuhr diese Idee aber durch einen Kreis von
Ökonomen (die sog. Arbeitsgemeinschaft Erwin v. Beckerath), die in den
Jahren 1942-1944 konkrete Konzepte erarbeitete, wie eine Nachkriegsord-
nung auszusehen habe. Diese Personen (neben Walter Eucken waren ins-
bes. Adolf Lampe, Constantin v. Dietze, Gerhard Albrecht, Theodor Wes-
sels und Erich Preiser für die Inhalte zuständig) hatten die Möglichkeit
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während der Anfangsjahre der Bundesrepublik das Erfolgsmodell »Sozia-
le Marktwirtschaft« von Ludwig Erhard und seinem Staatssekretär Alfred
Müller-Armack inhaltlich und politisch zu begleiten.

In all ihren Überlegungen wurde deutlich thematisiert, dass eine sich
selbst überlassene Marktwirtschaft nicht den optimalen Erfolg für alle
Bürger erbringen kann. Eucken entwickelt das Konzept der Wettbewerbs-
ordnung, die Idee einerWirtschaftsverfassung des Wettbewerbs aus den Er-
fahrungen mit dem Zeitalter des Laisser-Faire und der Wirtschaftspolitik
der Experimente. Er schreibt: »Die unsichtbare Hand schafft nicht ohne
weiteres Formen, in denen Einzelinteressen und Gesamtinteressen auf-
einander abgestimmt werden. ... Den spontanen Kräften der Menschen
zur Entfaltung zu verhelfen und zugleich dafür zu sorgen, daß sie nicht
gegen das Gesamtinteresse wenden, ist das Ziel, auf das sich die Politik
der Wettbewerbsordnung richtet. ... Sie ist der einzige Ordnungstyp, wel-
cher die Kräfte des Egoismus bändigt.« (Eucken, Walter, Grundzüge der
Wirtschaftspolitik, Tübingen 1952, S. 357/8) Dies entspricht auch einem
Zivilisationsprozess, der über alle Kulturen hinweg greift. (siehe hierzu
Zinn, in: Grasse et. al., Soziale Gerechtigkeit 2008, S. 249ff.)

Die Wirtschaftsverfassung des Wettbewerbs manifestiert Eucken in
den konstituierenden und regulierenden Prinzipien zur Errichtung und
Erhaltung der Wettbewerbsordnung.

Neben den inhärenten konstituierenden Prinzipien (graue Felder), die
für den reibungslosen Ablauf einer Wettbewerbsordnung zuständig sind,
müssen die Reibungsverluste, die sich z. B. in sozialpolitisch unerwünsch-
ten Spaltungstendenzen, Monopolisierungen u. a. ergeben durch 4 regu-
lierende Prinzipien ergänzt werden. Zur Zeit wird aufgrund der Finanz-
marktkrise stark über solche Regelungen geredet. Für die Nestoren der
Sozialen Marktwirtschaft war die Regelsetzung mithilfe eines starken So-
zialstaats keine Diskussion, da die Erfahrungen aus Laisser-faire-Wirt-
schaftsgesellschaften zeigten, dass Märkte nicht automatisch für eine Ge-
sellschaft die besten Ergebnisse erbringt. Gerade durch den Aufbau
starker Tarifparteien, einem Steuersystem, welches die Besteuerung nach
der Leistungsfähigkeit durch einen progressiven Tarif sicherstellt und die
Möglichkeit, Monopolisierungen durch eine starke Wettbewerbsverfas-
sung zu vermeiden, haben die Wohlstandssteigerung möglich gemacht,
die die ersten 50 Jahre Deutschlands bestimmt haben. (siehe hierzu auch
Zinn, Sozialstaat in der Krise, Berlin 1999, S. 17ff.)

Der Zustand des SozialenAusgleichs vonAlfredMüller-Armackwurde
durch vielfältige sozialpolitische Instrumente erreicht und das Gemeinwe-
sen sah eine Sozialstaatsquote von ca. 30 % als notwendige Voraussetzung
für die Sicherung der ökonomischen Zukunftsfähigkeit. (siehe auch zur Ef-
fizienz der Sozialversicherung: Breyer, Buchholz, Ökonomie 2007, S. 93 ff.)
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Abbildung 6: Die konstituierenden und regulierenden Prinzipien einer
Sozialen Marktwirtschaft nach Walter Eucken

Es stimmt nachdenklich, dass die Akzeptanz der Wirtschaftsordnung im-
mer weiter verloren geht. Im August 2000 hatten 46 % der Befragten eine
GuteMeinung zur SozialenMarktwirtschaft. 5 Jahre später nur noch 31 %.
(Umfrage des Instituts der Demoskopie Allensbach). Zu starke Einschnitte
in das Sozialsystem haben die Möglichkeiten untergraben, dass ein Ge-
meinwesen insgesamt an den Wohlstandssteigerungen partizipieren
kann. Die Gruppe der »Abgehängten« wird immer größer und deren De-
motivation und Dequalifizierung schadet den Möglichkeiten, die im öko-
nomischen System stecken. (Butterwegge et. al., Neoliberalismus 2008,
S. 20)

II. Schlusswort

Dieser kurze Abriss zeigt einige Möglichkeiten für Führungskräfte in So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen auf, mit Hilfe der volkswirtschaft-
lichen Theorie und Politik den Sozialstaat nicht nur unter Aspekten der
Kostenreduktion zu denken. Ein Sozialstaat muss fester und umfangrei-
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cher Bestandteil einer Wirtschaftsordnung sein, die nicht stationär sein
möchte. Götz Briefs erkannte schon 1930: »Sozialpolitik ohneWirtschafts-
politik ist ebenso unmöglich wie Wirtschaftspolitik ohne Sozialpolitik.«

Entwicklungen in den ökonomischen Gegebenheiten, wie wir sie zur
Zeit auf dem Arbeitsmarkt durch zunehmende Flexibilisierung und De-
regulierung erleben, können nur durch Transferleistungen abgesichert
werden. Arbeitsmärkte, die aufgrund eines sinkenden Kontingents an Ar-
beitszeit nicht mehr alle Erwerbstätigen im sog. 1. Arbeitsmarkt integrie-
ren können, müssen um einen zweiten Sektor, z. B. einen öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektor erweitert werden. Die Beschäftigung ist auf
Dauer wie im 1. Arbeitsmarkt angelegt, damit ein sozialer Bezug zum Ar-
beitsumfeld stattfindet und eine angemessene, längerfristig kalkulierbare
Bezahlung möglich ist. Es sollen sinnstiftende Arbeitsmöglichkeiten ge-
schaffen werden, keine »bad jobs«, damit für die Zielgruppe ein hoher
Zufriedenheitsfaktor bei entsprechend adäquater Qualifikation und Si-
cherung des »Humankapitals« erreicht wird. Die Inhalte dieses Sektor
sind lange bekannt: Soziale Dienstleistungen, die aufgrund mangelnder
Gewinnerwartungen nicht angeboten werden, aber die Wohlfahrt unserer
Gesellschaft steigern können. Schweden hat hier die Vorreiter-Rolle, da
dort 62 % aller Arbeitnehmer schon im Non-Profit-Bereich arbeiten, in
Deutschland lediglich 40 %. Die Arbeitslosenquote ist dementsprechend
halb so hoch wie in Deutschland.

Auch die kurzen theoretischen Ausführungen zur grundsätzlichen
Sichtweise eines Sozialstaats lassen den Kooperationsmanager in die
Denkweise eines Ökonomen einsteigen. Die Nutzenmaximierung als
oberste Option eines jeden Wirtschaftssubjekts beherrscht die Theorien.
Das diese noch durch die »Charaktereigenschaften« des Homo Oeconomi-
cus bedingt egozentrisch durchgeführt werden soll, ist in den allermeisten
Theorien grundlegende Tatsache, auch wenn John Nash in seinen spiel-
theoretischen Untersuchungen in den sechziger Jahren die Vorteilhaftig-
keit widerlegt hat und ein gemeinsames Miteinander der Wirtschaftssub-
jekte mit einer höheren Wertsteigerung versehen hat.

Eines muss aus ökonomischer Sicht bei der Ausgabe von Steuermit-
teln und Sozialbeiträgen beachtet werden: Wie ist die größte Produktivität
erreichbar bzw. wie schaffe ich den größten Multiplikatoreffekt. Gerade
zu diesem Thema hat im Jahr 2006 ein Bundeskongress Soziale Arbeit
stattgefunden, welcher insbesondere die Sicherung des bürgerschaftli-
chen Engagements als hervorstechende Aufgabe definiert hat. Der Sozial-
staat muss dieses Engagement als Ausdruck der Selbstbestimmung absi-
chern und gerade in einer Gesellschaft, die durch die demographische
Entwicklung der »Jungen Alten« angewiesen sein wird, muss die Arbeits-
marktpolitik heute die Kompetenzen nicht verkümmern lassen, die in der
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Zukunft kaum mehr regenerierbar sein werden. Das Produktionspoten-
zial älterer Menschen ist nun verstärkt ins Rampenlicht gerückt; es darf
aber nicht dazu führen, ehemals professionell betriebene Soziale Arbeit
durch Ehrenamtlichkeit zu ersetzen.

Das Ziel von Sozialpolitik als Wertschöpfungsfaktor neben den 3 Pro-
duktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital muss die soziale Teilhabe si-
chern, damit Spaltungstendenzen und in der Folge sozialer Unfrieden
nicht Raum greift. Länder, die dies nicht beachtet haben, stehen in den
Wohlfahrtsbedingungen und ebenfalls auch in den Wirtschaftsprognosen
an den letzten Stellen.

Mehr als einhundertundfünfzig Jahre sind vergangen, seitdem Fried-
rich List in kritischer Gegenposition zu Adam Smith und der liberalisti-
schen Schule der Nationalökonomie den Unterschied zwischen der öko-
nomischen »Theorie der Werte«, gemeint sind die Tauschwerte, und der
ökonomischen »Theorie der produktiven Kräfte« darlegte und seinen Zeit-
genossen vor Augen führte, wie eine reiche Volkswirtschaft verarmt, wenn
sie ihre produktiven Kräfte verkommen lässt, und wie eine arme, gar aus-
geplünderte und zerstörte Volkswirtschaft wieder Reichtum erwirbt,
wenn sie ihre produktiven Kräfte mobilisiert. Lists Argumentation hat bis
heute nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil: steht doch recht ver-
standen hinter der Innovationsrhetorik und den Schlagworten zum Wis-
sen als neuem Rohstoff, zurWeiterbildung, zum lebenslangen Lernen und
dergleichen mehr die Einsicht, wie eine Gesellschaft durch Pflege und
Erweiterung ihrer produktiven Kräfte materiellen Wohlstand und Wohl-
ergehen – und nur dadurch – auf Dauer bewahren und den nachkommen-
den Generationen vererben kann. Die Sache ist einfach, und doch er-
scheint sie den Meisten infolge der weit verbreiteten Irrtümer und
Irrlehren des vom neoliberalistischen Denken bestimmten Zeitgeistes äu-
ßerst kompliziert und undurchschaubar.

Der aktivierende Sozialstaat braucht Kooperationsmanager, die durch
ihre Fähigkeit zur Netzwerkbildung und einem Bewusstsein für die Kosten
und Nutzen sozialpolitischen Handelns den immer bedeutsamer werden-
den Sektor Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen forcieren.
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Die besondere Komplexität multiprofessioneller
Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen:
Ursachen, Konsequenzen, Lösungsansätze
Peter Borges

1. Hintergrund und Zielsetzung

Mit ca. 82 Mrd. € bildet der Bereich »Gesundheit und Soziales« den mit
Abstand größten Einzelplan des Bundeshaushaltes, der ein Gesamtvolu-
men von ca. 248 Mrd € hat. Damit wird jeder dritte Euro des Bundeshaus-
haltes für diesen Bereich verwendet. Nicht in dieser Rechnung berücksich-
tigt sind die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung, da es sich
hierbei um ein selbstfinanziertes und selbstverwaltetes solidarisches Sys-
tem handelt. Die GKV-Ausgaben für »Gesundheit« betragen jährlich ca.
140 Mrd. €. Hinzu kommen ca. 10 Mrd. € der Privaten Krankenversiche-
rung. Rechnet man die Leistungen aller Ausgabenträger für die Bereiche
»Gesundheit und Soziales« zusammen, so übersteigt dieser Betrag den ge-
samten Bundeshaushalt um ca. 15 Mrd. €.

Auch was die Beschäftigtenzahlen anbelangt, belegen das Gesund-
heitswesen und das Sozialwesen die Plätze eins und zwei in der Rangliste
der größten Branchen.

Angesichts dieser Zahlen ist es unverständlich, dass die Erkenntnisse
der Betriebswirtschaftslehre erst allmählich Einzug in diese bedeutenden
Teile unserer Volkswirtschaft halten.

So wenig wie bislang die Bereiche »Gesundheit und Soziales« als Markt
betrachtet und behandelt wurden, so wenig wurden die Einrichtungen im
Gesundheits- und Sozialwesen unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
geführt. Dies fand auch in der Bezeichnung der Organe, des Finanzwesens
etc. seinen Niederschlag. So ist bis heute von Verwaltungs- oder Einrich-
tungsleitern statt vonManagement die Rede. Anstelle von markt- und leis-
tungsorientierten Finanz- und Liquiditätsplänenwurden (und werden) ka-
merale Ausgaben- und Einnahmenrechnungen ausgehend von den meist
öffentlichen Zuweisungen erstellt.

Begründet wurde die Abstinenz betriebswirtschaftlicher Überlegun-
gen bislang mit der hohen gesellschaftlichen Aufgabe der in diesen Bereichen
tätigen Organisationen. Dies hat zur Folge, dass die Mehrzahl der im Ge-
sundheits- und Sozialwesen Beschäftigten betriebswirtschaftliche Metho-
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den und Verfahren als eher unrein oder sogar unmoralisch empfinden.
Wirtschaftliches Denken und Handeln war und ist bis heute in den Curri-
cula der in diesen Bereichen Tätigen nicht oder nur rudimentär vertreten.

Die zunehmend bedrohlichere Finanzlage der öffentlichen Hand bzw.
der Träger von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen erzwingt
jedoch ein Umdenken. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob eine schab-
lonenhafte Übertragung der Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre
möglich ist, oder ob spezielle Anpassungen an die besonderen Belange
des Gesundheits- und Sozialwesens erforderlich sind.

Ziel dieses Beitrages ist es, die besondere Komplexität multiprofessio-
neller Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen näher zu be-
leuchten. Ausgehend von den Ursachen und Konsequenzen dieser Kom-
plexität, sollen mögliche Lösungsansätze aufgezeigt werden.

2. Der Begriff des »Wirtschaftens« im Kontext des Sozial-
und Gesundheitswesens

Entziehen sich die Bereiche Gesundheit und Soziales tatsächlich einer be-
triebswirtschaftlichen Betrachtung? Zur Klärung dieser Frage ist zunächst
der Begriff des »Wirtschaftens« im Sinnkontext der Betriebswirtschafts-
lehre zu beleuchten.

Ausgangspunkt der betriebswirtschaftlichen Logik ist die Kaskade,
dass jeder Mensch über Bedürfnisse verfügt, die er befriedigen will. Un-
zweifelhaft gibt es eine Vielzahl Bedürfnisse, die in den Bereichen Ge-
sundheit und Soziales liegen.

Die Befriedigung dieser menschlichen Bedürfnisse erfolgt durch Gü-
ter. Sofern Güter nicht in unbegrenztem Maße vorhanden sind, also knap-
pe Güter sind, besteht der Zwang zum Wirtschaften. Auch hier sind noch
keine Ansatzpunkte für eine Negierung der Betriebswirtschaftslehre zu
verzeichnen. Zwar erschien es in der Vergangenheit so, als wären die sei-
tens der öffentlichen Hand und der übrigen Ausgabenträger für die Berei-
che Gesundheit und Soziales bereitgestellten Finanzmittel unerschöpflich
(bedarfsgerechte Finanzierung). Die öffentlichen Diskussionen um die Fi-
nanzmittelknappheit und die eingeleiteten Reformen, haben jedoch der
breiten Öffentlichkeit gezeigt, wie begrenzt diese Mittel derzeit sind und
angesichts der sozialen und demografischen Entwicklung in Deutschland
zukünftig sein werden.

Für alle knappen Güter besteht der Zwang zum Wirtschaften. Dies
bedeutet, dass rationale Entscheidungsprozesse notwendig werden, wie
die begrenzten Mittel eingesetzt werden, um den maximalen Nutzen (die
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maximale Anzahl Güter) zu erzielen. Dieses ökonomische Prinzip kann in
Form des Maximalprinzips (mit gegebenem Aufwand größtmöglichen Er-
trag erzielen) oder des Minimalprinzips (einen gegebenen Ertrag mit ge-
ringstmöglichen Einsatz erzielen) realisiert werden.

Das ökonomische Prinzip ist dabei keinesfalls als Synonym für Ge-
winnmaximierung zu verstehen, sondern auf Unternehmen unterschied-
lichster Zielsetzung anwendbar. So kann beispielsweise eine Sozialstation
das Ziel haben, möglichst viele Menschen zu betreuen, obwohl hierfür nur
begrenzte Mittel zur Verfügung stehen (Maximalprinzip).

Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass die Betriebswirtschafts-
lehre die erforderlichen Entscheidungsprozesse lediglich unter den wirt-
schaftlich relevantenAspekten beleuchtet. Sie fungiert also als Teilwissen-
schaft. Gerade im Sozial- und Gesundheitswesen sind jedoch die Beiträge
weiterer Teilwissenschaften zu berücksichtigen: Medizin, Soziologie, Psy-
chologie, Jura, Ethik etc..

Das Erfordernis, weitere Teilwissenschaften mit ggf. konträren Sicht-
weisen für eine problemadäquate Betrachtungsweise zu Rate zu ziehen
wirkt zweifelsohne komplexitätssteigernd, kann jedoch keinesfalls zum
Ausschluss einer dieser Teilwissenschaften führen. Auch sollte die derzei-
tige Finanzmittelknappheit nicht dazu führen, alle Entscheidungsprozesse
dem Primat der Wirtschaftlichkeit unterzuordnen.

Nachdem die grundsätzliche Anwendbarkeit der Betriebswirtschafts-
lehre für die Bereiche Gesundheit und Soziales begründet ist, werden im
folgenden die Ursachen und Folgen der Besonderheiten des Management
von Einrichtungen in diesen Bereichen dargelegt.

3. Die Komplexität von Einrichtungen im Gesundheits- und
Sozialwesen: Ursachen und Folgen

Wodurch wird die Komplexität von multiprofessionellen Organisationen
im Gesundheits- und Sozialwesen hervorgerufen? Welche Konsequenzen
erwachsen aus dieser Komplexität? Zweifelsohne befinden sich die Märk-
te für Gesundheits- und Sozialleistungen in einem tiefen Umbruch. Die
derzeitigen Strukturen scheinen dabei nicht geeignet, diesen Wandel er-
folgreich zu unterstützen. Daher ist es notwendig, die Ursachen für die
vorhandene Komplexität zu identifizieren, zu strukturieren (= Komplexi-
tätsreduktion) und damit Lösungsansätzen zugänglich zu machen.
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3.1 Besonderheiten des Marktes

Ein funktionierender Markt impliziert, dass Angebot und Nachfrage über
den Preismechanismus in Einklang gebracht werden. Dies ist weder im
Gesundheits- noch im Sozialwesen der Fall.

Vielmehr werden die Kapazitäten hoheitlich durch den Bund, die Län-
der oder andere Ausgabenträger festgelegt. Grundlage hierfür sind Ver-
fahren der Bedarfsermittlung, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen
wird. In der Regel werden nicht nur die Kapazitäten wie bspw. Anzahl
Krankenhäuser, sondern auch die Leistungsmengen festgelegt bzw. bud-
getiert.1 Damit tragen diese Teilmärkte mehr Züge der Planwirtschaft, als
marktwirtschaftliche Elemente.

Die vorab festgelegten Leistungen werden vergütet, d. h. die Preisfest-
legung erfolgt von dritter Seite und ist nicht das Resultat des Marktmecha-
nismus. Aufgrund der schweren Definierbarkeit und Messbarkeit ins-
besondere von Leistungen im Sozialbereich, wird oftmals nicht eine
einzelne Leistung vergütet, sondern ein Finanzbetrag einer Einrichtung
pauschal zugewiesen, für den dann ein Bündel an Leistungen erbracht
werden soll.

Diese Mechanismen haben dazu geführt, dass aufgrund der dirigisti-
schen Angebotsplanung nicht immer marktgerechte / nachfrageorientier-
te Angebote entstehen bzw. die Präferenzen der Nachfrager dem Manage-
ment der einzelnen Einrichtung nicht hinreichend bekannt sind.

Bei Einschränkung der Finanzmittel bzw. Zuwendungen liegen dann
zudem oftmals nicht ausreichend Informationen über die Kosten und den
Nutzen einzelner Leistungen vor, so dass eine Anpassung der Leistungen
in der Regel dem Rasenmäherprinzip folgt, anstatt unter rationalen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Hier zeigt sich, dass die besondere Marktfunktionsweise einerseits
den unternehmerischen Druck von den Einrichtungen und dem Manage-
ment nehmen sollte, in Zeiten knapper werdender Finanzmittel jedoch die
erforderlichen Managementinformationen und -instrumente nicht verfüg-
bar sind, um eine marktgerechte Leistungsanpassung vorzunehmen.

Hierdurch entsteht in solchen Situationen eine »komplexe«, weil un-
gewohnte Situation für das Einrichtungsmanagement.

1 Z. B. Anzahl Weiterbildungsmaßnahmen in einem Bezirk, Höhe der Sozialhilfe, Budge-
tierung der Sachleistungen etc.
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3.2 Spezielle und komplexe Vergütungssysteme

In engem Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Funktionsweise
der Märkte im Gesundheits- und Sozialwesen, stehen die speziellen und
oftmals komplexen Vergütungs- bzw. Mittelzuweisungssysteme.

Die staatliche bzw. hoheitliche Festlegung von Vergütungen und Tari-
fen verhindern weitgehend einen direkten Zusammenhang zwischen der
erbrachten Leistung und dem dafür zu erzielenden Preis. Eine »bessere«
Leistung führt in der Regel zu keinem besseren Preis. Hat bspw. eine Ein-
richtung eine vorab bestimmte Anzahl Personen zu betreuen, so erfolgt
die Mittelzuweisung auf der Grundlage der Menge der zu betreuenden
Personen. Die eigentliche Leistung ist dabei oftmals nur vage oder gar
nicht beschrieben. Der gesetzlich verankerten Form einer leistungsgerech-
ten Vergütung wird somit nicht entsprochen.

Erst in den letzten Jahren werden zunehmend Kriterien zur Erfolgs-
messung der Leistungserbringung entwickelt und angewendet. Dies ge-
schieht jedoch in der Regel und demGesichtspunkt des Qualitätsmanage-
ments; eine direkte Kopplung der Ergebnisqualität an die zugewiesenen
Finanzmittel ist bis heute die Ausnahme. Die Vielzahl der unterschiedli-
chen Berufsgruppen in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens
trägt maßgeblich dazu bei, dass keine einvernehmlichen Qualitäts- bzw.
Vergütungskriterien definiert werden (können).

Eine weitere Besonderheit der Vergütungssysteme im Gesundheits-
und Sozialbereich ist, die in der Mehrzahl der Fälle nicht vorhandene di-
rekte Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Anbieter bzw.
Leistungserbringer. Dies bedeutet, dass der Kunde den Preis für die emp-
fangene Leistung nicht entrichtet und daher oftmals unklare Vorstellun-
gen über Art und Umfang der Leistungen bzw. deren Wert hat. Da die
Vergütung durch Dritte übernommen wird, schmälert die Inanspruchnah-
me dieser Leistungen das persönliche Finanzbudget der Kunden (Patien-
ten, Klienten) nicht. Aus ihrer Sicht beträgt der Preis Null. Damit ist es aus
Verbrauchersicht rational, möglichst viele dieser Leistungen nachzufra-
gen. Im Gesundheitswesen sind diese Effekte in Form der jährlichen Aus-
gabensteigerungen sehr deutlich nachzuvollziehen.

Für das Management von solchen Einrichtungen ist es sehr schwer
festzulegen, welche Leistungen in welchen Mengen tatsächlich angeboten
werden sollen. In den übrigen Bereichen der Wirtschaft erfolgt diese
Steuerung über die Präferenzen und damit die Preisbereitschaft der Kun-
den. Diese Möglichkeit ist den Einrichtungen im Gesundheits- und Sozi-
alwesen weitgehend genommen.

Komplexitätssteigernd für das Management wirkt zudem, dass das
Zielsystem der einzelnen Einrichtung oftmals nicht eindeutig ist: Zwar
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stehen nicht-monetäre Ziele meistens im Zentrum, wirtschaftliche Aspek-
te gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung und sind unter Umständen
sogar die Voraussetzung für ein dauerhaftes Fortbestehen der Einrichtung.
Die diesen Zielen zugehörigen Aktionen sind jedoch oftmals konfliktär.

3.3 Differenzierte Ziele bzw. Zielsysteme

Die grundsätzliche Problematik möglicher Zielkonflikte wurde bereits
kurz erwähnt, soll aber aufgrund der besonderen Bedeutung an dieser
Stelle ausführlicher beleuchtet werden.

Im Gegensatz zu klassischen Unternehmen, sind erwerbswirtschhaft-
liche Ziele wie Gewinnmaximierung, Optimierung der Eigenkapitalrendi-
te etc. bei Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens in der Regel
nicht dominant. Sie werden allenfalls als Mittel zum Zweck verstanden,
um die eigentlichen Ziele wie Bedarfsdeckung, bestmögliche Versorgung
der Allgemeinheit u.s.w. realisieren zu können.

Die besondere Komplexität für das Management resultiert aus dem
Sachverhalt, dass die verschiedenen Anspruchsgruppen von Einrichtun-
gen im Gesundheits- und Sozialwesen (Stakeholder) jeweils unterschiedli-
che Ziele verfolgen. Dazu trägt wesentlich die bereits skizzierte Trennung
der Finanz- und Leistungsströme bei. Zur Verdeutlichung dieser Zielkon-
flikte dienen die beispielhaft ausgewählten Anspruchsgruppen-Ziele für
den Bereich »Krankenhaus«:

Anspruchs-
gruppe

Hauptziel Nebenziele

Land
(Planungs-
behörde)

Wohnortnahe Versorgung der Bevöl-
kerung (viele Krankenhäuser)

Geringe Ausgaben für Investitio-
nen im Krankenhausbereich
(Zuwendungen)

Kranken-
kassen

Begrenzung der Leistungsausgaben
z. B. durch Schließung von Kranken-
häusern, Personalabbau etc.

Hohe medizinische Qualität

Krankenhaus-
träger

Hohes Krankenkassen-Budget Hohe Zuwendungen des Landes
für Investitionen

Mitarbeiter Verbesserung des Personalschlüs-
sels (mehr Mitarbeiter)

Hohe medizinische Qualität

Patienten Hohe medizinische Qualität Geringe Krankenkassenbeiträge

Bevölkerung Viele Krankenhäuser mit vielen
Fachabteilungen

Geringe Krankenkassenbeiträge
und Steuern
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Diese Problematik ist mühelos auf den gesamten Bereich des Sozialwe-
sens übertragbar und verdeutlicht das Spannungsfeld, in dem sich die
Einrichtungsleitungen bewegen.

Hinzu kommt, dass insbesondere bei politischen Einflussnahmen die
öffentlich geäußerten Ziele nicht zwingend mit dem tatsächlichen Zielen
und Handlungen übereinstimmen und zudem einer hohen Dynamik un-
terworfen sein können.

3.4 Immaterielle, stark individualisierte Produkte und Leistungs-
erbringung

Eine Produktdefinition in den Bereichen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens ist in der Regel sehr schwierig, da es sich um immaterielle Produkte,
d. h. beiderseitig personengebundene Dienstleistungen handelt. Dies be-
deutet, dass die Dienstleistung von einer Person an oder für eine andere
Person erbracht wird.

Aufgrund der Immaterialität erfolgt die Produktdefinition indirekt
bzw. über Umwege:

Möglichkeiten der Produktdefinition für immaterielle Leistungen

Beschreibung via ... Beispiel

. Ziele »Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit«,
»Linderung der Schmerzen«

. Zeiteinheiten »3 Supervisionseinheiten à 45 Minuten«,
»14 Tage stationäre Rehabilitation«

. Aktivitäten »Bestrahlung des Tumors«,
»Gesprächstherapie«

. Kombination der o.g. Faktoren »Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit durch
Gesprächstherapien im Rahmen eines
einwöchigen Aufenthaltes in einer
Reha-Einrichtung«

Im Gegensatz zu physischen Produkten ist die Konkretisierung des »Pro-
duktes« trotz dieser Bemühungen relativ gering. Dies gilt um so mehr, als
die erforderlichen Leistungen und Ressourcen nicht in Form eines Baupla-
nes mit Stücklisten wie in der Industrie vorliegen, sondern der tatsächlich
erforderliche Ressourceneinsatz durch eine Vielzahl weiterer Faktoren
individualisiert wird. Diese Individualität der Leistungserbringung er-
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schwert ein »Wirtschaften«, d. h. planvollen Umgang mit knappen Res-
sourcen in ganz erheblichem Maße.

Die nachstehende Tabelle stellt die Einflussfaktoren auf die Individua-
lität der Leistungserbringung im Gesundheits- und Sozialwesen zusam-
menfassend dar:

Einflussfaktoren auf die Individualität der Leistungserbringung

Einflussfaktor Erläuterung

. Diagnose In Abhängigkeit der Schwere der Erkrankung
müssen mehr oder weniger Leistungen
erbracht werden. Eine schwere Psychose
erfordert andere (mehr) Leistungen, als eine
leichte Psychose.

. Versicherungsstatus Die Leistungen der privaten
Krankenversicherung unterscheiden sich zum
Teil deutlich von den GKV-Leistungen.

. Kunden- / patientenindividuelle
Faktoren

In Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, sozialem
Umfeld, Vorerkrankungen, etc. können sich die
Leistungen unterscheiden.

. System- bzw. betriebsindividuelle
Faktoren

Je nach Organisation bzw. »Philosophie« der
erbringenden Einrichtung können für das
gleiche Produkt bzw. die gleiche Leistung
unterschiedliche Ressourcen eingesetzt
werden. (»Wir machen das so ...«)

. Ausbildung / Fachgebiet des
Behandelnden / Betreuenden

Unterschiedliche Ausbildungen / Studien bzw.
unterschiedliche »Schulen« innerhalb der
Fachgebiete führen zu unterschiedlichen
Leistungsschemata. Beispiel: sprechende
Medizin vs. Apparatemedizin

Die Folge dieser Individualität der Leistungserbringung ist, dass für glei-
che oder ähnliche Leistungen unterschiedliche und unterschiedlich viele
Ressourcen eingesetzt werden. Ein Wirtschaften, d. h. der effiziente Ein-
satz knapper Ressourcen ist für das Management angesichts dieser Kom-
plexität stark erschwert.

3.5 Hohe Arbeitsteiligkeit und Beteiligung vieler Berufsgruppen

In vielen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens erfolgt die Leis-
tungserstellung in hoher Arbeitsteiligkeit. Ursache hierfür ist der ständige
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medizinische, therapeutische und technische Fortschritt, der eine zuneh-
mende Verzweigung und Spezialisierung von Fachgebieten zur Folge hat.

Diese Zunahme der Arbeitsteiligkeit ist zwar ein generelles Kennzei-
chen für hochentwickelte Branchen, dennoch wird vielfach durch organi-
satorischeMaßnahmen gegengesteuert: den Vorteilen der Arbeitsteiligkeit
stehen organisatorische Mehraufwände für Koordination gegenüber. Ab
einem bestimmten Punkt, übersteigen die Kosten für die Koordination
die Vorteile der Arbeitsteiligkeit. Ab diesem Punkt ist eine Rücknahme
der Arbeitsteiligkeit bzw. deren Begrenzung sinnvoll. Im Bereich der Fer-
tigungsindustrie ist dies durch Einführung von Gruppenarbeit und teil-
autonomen Fertigungszellen bereits erfolgt.

Diese Entwicklung steht den meisten Einrichtungen im Gesundheits-
und Sozialwesen noch bevor, so dass derzeit in der Mehrzahl der Fälle von
einer hohen Arbeitsteiligkeit und daraus resultierenden organisatorischen
Komplexität auszugehen ist.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Arbeitsteiligkeit im Gesundheits-
und Sozialwesen oftmals mit einer Beteiligung verschiedener Berufsgrup-
pen einhergeht, die aufgrund ihrer »beruflichen Sozialisierung« unter-
schiedliche Ziele verfolgen bzw. Überzeugungen haben.

In vielen Bereichen der Industrie erfolgt die Arbeitsteilung innerhalb
homogener Gruppenwie bspw. einer Konstruktionsabteilung, in der über-
wiegend Ingenieure beschäftigt sind.

Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Ärzte, Psychologen etc. sind jedoch Be-
rufsgruppen, die aufgrund ihrer Ausbildung unterschiedliche Sichtweisen
haben und zudem in der Regel eine sehr hohe emotionale Bindung zu
ihrem Beruf aufweisen (»Berufung« statt »Beruf«).

Hierdurch wird eine implizite Koordination der Leistungserstellung
bspw. aufgrund gemeinsamer Überzeugungen oder Sichtweisen erheblich
erschwert.

Insbesondere die aus der Multiprofessionalität entstehenden Prob-
leme (aber auch Vorteile) begründen die besondere Komplexität von Ein-
richtungen im Gesundheits- und Sozialwesen.

Ein noch näher zu beleuchtender Aspekt ist die aus der Multiprofes-
sionalität entstehende Zieldivergenz.

3.6 Mangelnde Existenz/Akzeptanz übergeordneter Zielgrößen

Ziele dienen dazu Entscheidungen zu unterstützen, in dem sie Alternati-
ven einschränken. Ziele wirken damit handlungsleitend und koordinie-
rend.
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In ›normalen‹ Betrieben stehen erwerbswirtschaftliche Zielsetzungen
im Mittelpunkt. Dies sind im Wesentlichen Größen wie Gewinn- oder
Renditemaximierung. Hinzu kommen Neben- oder Unterziele, die in
Zweck-Mittel-Beziehung zum erwerbswirtschaftlichen Oberziel stehen,
oder andere Facetten der unternehmerischen Zielsetzung ausdrücken.

Eine derart eindeutige Motiv- bzw. Ziellage kann imGesundheits- und
Sozialbereich nicht unterstellt werden. Ausnahmen bilden allenfalls pri-
vate Anbieter, die bislang nur einen geringen Marktanteil haben.

In der Regel stehen in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens stattdessen gemeinwohlorientierte Ziele imMittelpunkt. Bestmögliche
Versorgung, Bedarfsdeckung, wohnortnahe Versorgung, große Leistungsvielfalt
sind häufig anzutreffende Beispiele hierfür. Erwerbswirtschaftliche Ziele
dienen lediglich als Mittel zur Erreichung dieser Ziele. Problematisch ist
jedoch, dass gemeinwohlorientierte Ziele oftmals schwerer zu quantifizie-
ren sind als erwerbswirtschaftliche Ziele. Die Quantifizierung und damit
Konkretisierung dieser weichen Ziele erfolgt zunehmend erst in den letz-
ten Jahren, meistens im Rahmen von Qualitätsüberlegungen bzw. strategi-
schen Planungen. Die Quantifizierung erfolgt dabei in der Regel über
Hilfsgrößen, die als Indikatoren für das eigentliche Ziel gelten. Hierbei
treten oftmals Schwierigkeiten auf. Dennoch gilt der Satz von Norton
und Kaplan, den Begründern des Balanced Scorecards Konzeptes: »If you
can’t measure it, you can’t manage it«.

Dies trifft uneingeschränkt auf die Einrichtungen im Gesundheits-
und Sozialwesen zu. Jedoch war dies in der Vergangenheit oftmals ohne
Belang, da das Erfordernis zu wirtschaften nicht gegeben war.

Hinzu kommt, dass die Ausrichtung der Einrichtung auf lediglich im-
plizite Ziele, den Sachverhalt überlagert hat, dass die verschiedenen Be-
rufsgruppen aufgrund ihrer beruflichen Sozialisation oftmals unter-
schiedliche Vorstellungen über die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen
Zielgrößen haben. So ist es beispielsweise ein Unterschied, ob »die best-
mögliche Behandlung des Patienten nach dem aktuellen medizinischen
Stand« angestrebt wird, oder »die bestmögliche Behandlung des Patienten
unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen«.

Zweifelsohne wird angesichts der zunehmend knapperen Finanzmit-
tel die Bedeutung betriebswirtschaftlicher Aspekte von keiner Berufs-
gruppe mehr in Frage gestellt. Jedoch erfolgt die Leistungserstellung und
damit Kostenverursachung im Gesundheits- und Sozialwesen in der Regel
von Nicht-Betriebswirten, während kaufmännisch ausgebildete Kräfte
über die Höhe der Finanzmittel bzw. Ressourcen entscheiden, ohne die
Effizienz, Effektivität oder Notwendigkeit der Handlungen in den Fach-
bereichen bewerten zu können. So ist es für den Leiter einer Einrichtung
nahezu unmöglich, eine betriebswirtschaftliche Bewertung verschiedener
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Therapieformen vorzunehmen. Dennoch muss er derartige Entscheidun-
gen direkt z. B. in Form von Einzelentscheidungen bzw. indirekt z. B. im
Rahmen von Budgetgesprächen treffen.

4. Bewertung

Die vorgenannten Aspekte und Beispiele zeigen, dass ohne Zweifel von
einer hohen organisatorischen Komplexität in Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens gesprochen werden kann.

Ist Management von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen
damit nicht möglich? Keinesfalls, es muss jedoch den Besonderheiten die-
ser Bereiche Rechnung getragen werden. Damit wird klar, dass die Be-
triebswirtschaft nur die Rolle einer Teilwissenschaft ausüben kann. Nur
wenn die ethischen, politischen, medizinischen, soziologischen und recht-
lichen Aspekte angemessen mit berücksichtigt werden, sind prob-
lemadäquate Managemententscheidungen zu erwarten. Damit lastet je-
doch eine sehr hohe Verantwortung auf den handelnden Personen in
verantwortlichen Bereichen. Auf diese Verantwortung und Prob-
lemkomplexität sind die heutigen Manager im Gesundheits- und Sozial-
wesen in der Regel nicht ausreichend vorbereitet.

5. Lösungsansätze und Ausblick

Trotz der hohen Komplexität der Leitungsaufgaben und der daraus resul-
tierenden hohen Anforderungen an das Management von Einrichtungen
im Gesundheits- und Sozialwesen, können Lösungsansätze für diese Pro-
blematik entwickelt und benannt werden.

Politische und gesellschaftliche Lösungsbeiträge

Die demografische Entwicklung, die zunehmenden Möglichkeiten der
Medizin, die vorherrschenden Sozialstrukturen in Deutschland und wei-
tere Faktoren führen zu einer kontinuierlichen Nachfragesteigerung nach
Gesundheits- und Sozialleistungen. Diese Entwicklung ist den meisten
Bürgern bekannt. Dem entgegen spricht die subjektive Haltung, keine hö-
heren Beiträge in das Gesundheits- und Sozialwesen einbezahlen zu wol-
len und zu können.
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Ökonomisch bedeutet dies, dass der Output erhöht wird, während der
Input konstant bleiben soll, oder besser sogar geringer werden soll (Öko-
nomisches Prinzip). Abgesehen von vorhandenen Wirtschaftlichkeits-
reserven bei der Leistungserstellung, wodurch der Transformationspro-
zess der Leistungserstellung optimiert werden kann, ist eine derartige
Systementwicklung grundsätzlich nicht möglich.

Das klare Benennen dieses nachvollziehbaren Zusammenhangs ist ei-
ne wesentliche Aufgabe, die die Politik leisten kann und muss.

Damit einher geht die erforderliche gesellschaftliche Diskussion, wel-
ches Versorgungsniveau sich die Gesellschaft leisten kann und will. Dies
bedeutet, dass eine Absenkung des Versorgungsniveaus zu konstanten
oder sinkenden Kosten bzw. Beiträgen führt, gleichzeitig ist jedoch zu klä-
ren wer zukünftig von Leistungen ausgeschlossen werden soll, oder nur
noch eingeschränkte Leistungen erhalten soll. Diese Frage kann keines-
falls rein ökonomisch gelöst werden, da ansonsten bspw. alte und kranke
Menschen, die keinen ökonomisch quantifizierbaren Beitrag für das Ge-
samtsystem zukünftig leisten können, die erstenwären, die von Leistungs-
kürzungen bzw. -ausschlüssen betroffen wären.

Andersherum kann der Beitrag der Ökonomie deutlich größer sein.
Eine Abschätzung der Kosten, die eine Konstanthaltung bzw. kontinuier-
liche Ausweitung der Leistungsniveaus in den beiden Bereichen zur Folge
hat, ist zumindest näherungsweise zu berechnen. Hieraus lässt sich auch
der erforderliche Beitrag jedes Einzelnen ableiten.

Die noch offene gesellschaftliche und politische Aufgabe ist es, die
erforderliche Leistungsniveaudiskussion zu führen.

Wissenschaftliche und managementbezogene Leistungsbeiträge

Konkreter und kurzfristig umsetzbarer sind die Lösungsbeiträge, die die
Wissenschaft und das Management in den Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens leisten können.

Aufgabe der Wissenschaft, d. h. insbesondere der Hochschulen ist es,
Studien- und Ausbildungsgänge zu entwickeln, die den besonderen An-
forderungen, die an Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen ge-
stellt werden, gerecht werden. Die Fokussierung auf eine einzelne Teilwis-
senschaft ist, wie bereits erwähnt, nicht ausreichend. Vielmehr müssen
den Studierenden die relevanten Aspekte aller erforderlichen Teilwissen-
schaften vermittelt werden und insbesondere muss eine Synthese im Hin-
blick auf eine ganzheitliche Sichtweise erfolgen. Fachübergreifendes, pra-
xisnahes und problembezogenes Lernen sind hierfür die wichtigsten
Forderungen. Nicht zufällig haben in diesenThemenfeldern die Fachhoch-
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schulen einen deutlichen Entwicklungs- und Angebotsvorsprung gegen-
über den Universitäten.

Die Lehrakzente sollten dabei an den praktischen Vorerfahrungen
und vorhandenen Qualifikationen der Studierenden ausgerichtet sein.
Dies bedeutet, dass eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen
Fächer in dem Maße erfolgen muss, wie die Ausbildungsbedarfe der Stu-
dierenden sind. In der Regel sind die größten Defizite in den Bereichen
Betriebswirtschaft, Managementkonzepte und Recht vorhanden. Erfolg-
reiche Studienangebote bzw. Curricula tragen diesen Anforderungen
Rechnung.

Auf der Managementseite müssen die Verantwortlichen lernen, der
besonderen Komplexität der Problemstellungen durch ganzheitliche
Sichtweisen und Lösungsansätze gerecht zu werden. Derzeit ist oftmals
zu beobachten, dass aufgrund wirtschaftlicher Engpässe in Verbindung
mit neu erworbener Kompetenz im ökonomischen Bereich, das Pendel
umschlägt, d. h. die Nicht-Beachtung wirtschaftlicher Aspekte in eine To-
tal-Ökonomisierung umschlägt. Hier kann das Management durch eine
fundierte strategische Planung und Entwicklung von Geschäftsplänen un-
ter Berücksichtigung der Vereins- bzw. Unternehmensziele entgegenwir-
ken.

Weiterführende Literatur

Axelrod, Die Evolution der Kooperation, Oldenbourg; Auflage: 6. Auflage
(1. März 2005)

Bühner, Betriebswirtschaftliche Organisationslehre, Oldenbourg, 10., be-
arbeitete Auflage (Februar 2004)

Fleßa, Grundzüge der Krankenhausbetriebslehre, Oldenbourg (Mai 2007)
Schierenbeck, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Oldenbourg; 16.

Auflage, vollständig überarbeitet und erweitert (Januar 2003)
Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen,

23., vollständig neu bearbeitete Auflage. (13. März 2008)
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Zwischen sozialem Auftrag und ökonomischen
Rationalitäten – Grundfragen reflexiver
Professionalität in sozialen Diensten
Nadia Kutscher

1. New Public Management –
Die Ökonomisierung sozialer Dienste

In den 1990er Jahren fand innerhalb der Disziplin und der Profession So-
zialer Arbeit ein breiter kritischer Diskurs über die sich im Kontext der
Verwaltungsmodernisierung durchsetzenden Neuen Steuerungsmecha-
nismen statt. Ungefähr zehn Jahre später ist es um die damit verbundenen
Grundfragen und Positionen relativ still geworden, nur einzelne Beiträge
diskutieren weiterhin und anhand aktueller Analysen die Implikationen
von Ökonomisierungstendenzen für Soziale Arbeit. Während also offen-
sichtlich eine breite Debatte über das Für undWider dieser manageriellen
Entwicklungen im Feld der Sozialen Arbeit in den Hintergrund getreten
ist, ist evident, dass sich Steuerungsmechanismen entsprechend dem new
public management im breiten Maße durchgesetzt haben. Im Gesund-
heitsbereich (z. B. Pflege, Krankenhäuser) sowie in der kommunalen Ju-
gendhilfe sind Controlling, Outputsteuerung, Leistungsmessung und ins-
gesamt eine wirtschaftswissenschaftliche Semantik zumindest in den
Verwaltungsbereichen Sozialer Arbeit etabliert. Inwiefern sie sich auch
handlungsstrukturierend in den Erbringungskontexten Sozialer Arbeit
auswirkt, wird im Folgenden näher betrachtet.

2. Wettbewerbsorientierung und Managerialismus in den
Neuen Steuerungskonzepten

Mit dem Versprechen, Bürokratie und Hierarchien abzubauen, professio-
nelles Handeln auf der Basis präziser Zielformulierungen und Aufgaben-
beschreibungen effizienter zu koordinieren und Ergebniskontrolle an-
hand objektiver quantifizierbarer Parameter effektiver zu gestalten
wurden in den 1990er Jahren marktförmige Prinzipien aus dem unterneh-
merischen Bereich auf öffentliche Verwaltungen, Bildungs-, Gesundheits-
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und Sozialsysteme übertragen. Mit der Einführung managerieller Struk-
turprinzipien waren und sind hierbei verschiedene Aspekte verbunden,
die sich auf unterschiedlichen Ebenen Sozialer Dienste auswirken (vgl.
Dahme/Wohlfahrt 2006, 72ff):
& Durch die Inszenierung von Wettbewerb haben Ausschreibungsverfah-
ren auf kommunaler Ebene Einzug gehalten mit dem Ziel, über die Ver-
gabe von Leistungsaufträgen an kostengünstige Anbieter effiziente und
wirtschaftlichkeitsorientierte Leistungserbringung zu realisieren.

& Das Effizienzstreben in diesem Zusammenhang führt konsequenterwei-
se zu einer deutlichen Kontroll- und Wirkungsorientierung und einer
damit verbundenen Zunahme der Bedeutung von Leistungsmessung
und Standardisierungstendenzen.

Grundlage dieser Entwicklungen sind die Ausdifferenzierungen von Rol-
lenzuweisungen im purchaser-provider-split (Trennung von Käufer und
Erbringer der sozialen Leistung), in denen es eine Seite gibt, die die Leis-
tungen finanziert (z. B. Kommune), eine, die die Leistung erbringt (öffent-
liche, gemeinnützige oder kommerzielle Anbieter) und eine, die die Leis-
tung »konsumiert« (die AdressatInnen Sozialer Arbeit). Die Beziehung
zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern wird grundsätzlich durch
Verträge geregelt, die definieren, welche Qualität, welchen Umfang und
welches finanzielle Volumen die Leistung haben soll (vgl. Otto/Schnurr
2000, 5f; Struck 1997, 120). Bei dieser kontraktualistischen Übereinkunft
sind die AdressatInnen Sozialer Arbeit nicht beteiligt.Die finanzierenden
Institutionen entscheiden auf der Basis ökonomischer Effizienzkriterien,
welche Leistungen sie durch welche externen Akteure erbringen lassen
wollen und kontrollieren diese wiederum anhand von Leistungsindikato-
ren.

Verschiedene AutorInnen sprechen in diesem Zusammenhang von ei-
nerKommodifizierung sozialer Hilfen, d. h. eine soziale Handlung wird in
einen gegen Geld getauschten Dienst überführt (Nogala 1995, 251, zitiert
nach Lindenberg 2000, 40). Die Leistungen Sozialer Arbeit werden zur
Ware, die aus Kostengründen beliebig gestückelt (»taylorisiert«) und deren
Qualität aus denselben Gründen flexibel angepasst und unter Effizienzge-
sichtspunkten überprüft werden kann (vgl. Otto/Schnurr 2000, 150f;
Messmer 2003, 31). Eric van Santen gibt in diesem Zusammenhang aller-
dings zu bedenken, dass die Bestimmung von Effizienz (die angibt, mit
welchem Aufwand ein Effekt erzielt wird) allerdings die Möglichkeit der
Ermittlung von Effektivität voraussetzt und führt weiter aus, dass in der
Jugendhilfe in der Regel schwer feststellbar sei, »ob angebotene Leistun-
gen effektiv sind, da dies eine kontinuierliche Bestimmung der Ergebnis-
qualität erfordert, die bei sozialen Dienstleistungen nur bedingt zu leisten
ist« (van Santen 1998, 42).
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Verbunden mit der Effizienzorientierung im Kontext der Ökonomisie-
rungsentwicklungen auf der Erbringerseite ist eine zunehmende Verlage-
rung von Risikoverantwortung und Individualisierung auf die Adressatin-
nen zu verzeichnen (vgl. Dollinger 2003, 80ff; Hensen 2006a, 25).

Die hier kurz beschriebenen Entwicklungen verdeutlichen einen
grundlegendenWandel der Rahmenbedingungen und des Selbstverständ-
nisses Sozialer Arbeit, wie im Folgenden näher ausgeführt wird. Zunächst
soll jedoch in einem kleinen Exkurs der politische Rahmen dieser Ver-
änderungen auf der institutionellen und professionellen Handlungsebene
betrachtet werden.

3. Sozialstaatliche Paradigmenwechsel und neo-soziale
Programme

Die oben beschriebenen Veränderungen im Erbringungskontext sozialer
Hilfen können als Ausdruck paradigmatischerWandlungsprozesse im So-
zialstaat analysiert werden. Der sozialstaatliche Gerechtigkeitsbegriff
wandelt sich insofern, dass nun nicht mehr Teilhabegerechtigkeit das Ziel
ist, sondern Leistungsgerechtigkeit durch Investitionen in »Humanka-
pital« und »employability« (Beschäftigungsfähigkeit) der Bürgerinnen her-
gestellt werden soll (vgl. Butterwegge 2006, 14f.; Dahme/Wohlfahrt 2006,
71). Ziel sozialstaatlicher Intervention ist workfare statt welfare, d. h. die
Beschäftigung Erwerbsloser und nicht prinzipielle soziale Sicherung für
alle Bürgerinnen (vgl. Hensen 2006a, 37). Das Prinzip dieses Sozialleis-
tungsverständnisses ist, wer sich nicht entsprechend den Regeln verhält
und Leistungsbereitschaft gemäß den Produktivitätserfordernissen zeigt,
verliert den Anspruch auf staatliche Hilfe. Während die Realisierbarkeit
des Ziels der Arbeit für alle vor dem Hintergrund längerfristiger Entwick-
lungen weg von einer Vollerwerbsgesellschaft in Frage gestellt werden
kann, erfolgt gleichzeitig eine Privatisierung von Daseinsvorsorge (vgl.
Butterwegge 2006, 15; Hensen 2006a, 25; Dollinger 2003, 94ff). Das bedeu-
tet, dass die Verantwortung für die Bewältigung sozialer Risiken indivi-
dualisiert und auf die einzelnen Subjekte (d. h. die AdressatInnen Sozialer
Arbeit) übertragen wird – unabhängig von unterschiedlichen Ressourcen-
ausstattungen und strukturellen Ungleichheiten. Diese grundlegenden
Umdeutungen bisheriger Prinzipien von Wohlfahrtsstaatlichkeit basieren
auf der These, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland durch Globali-
sierungsentwicklungen unter Druck geraten ist und nur um den Preis
strukturell verursachter sozialer Ungleichheiten eine Chance auf wirt-
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schaftliches Wachstum besteht, das dann wiederum allen Bevölkerungs-
schichten zugute komme (vgl. Butterwegge 2006, 15).

Gleichzeitig erfolgt jedoch auch eine moralische Umdeutung gesell-
schaftlich anerkannterWerte: Ausgehend von einemwirtschaftlichen Uti-
litarismus, der alles Handeln an seiner wirtschaftlichen Nützlichkeit
misst, erfolgt eineWerteverschiebung in der Sozialen Arbeit, indem dieser
utilitaristischen Haltung ethische Qualitäten zugeschrieben werden (vgl.
Lindenberg 2000, 41). Auf diese Weise, so Lindenberg, setzt sich ein leis-
tungsorientierter Mittelklasse-Habitus durch, der implizit dazu führt, dass
nicht mehr jeder an gesellschaftlichen Chancen partizipiert, sondern nur
diejenigen, die diese habituelle Orientierung teilen und leben (können).
Diejenigen, die nicht daran beteiligt sind, werden als – aus »freier Ent-
scheidung« – »Entbehrliche« (Lindenberg 2000, 43) gesellschaftlich exklu-
diert. Innerhalb dieser Gemengelage agiert Soziale Arbeit (ebenfalls unter
der ökonomischen Herausforderungen) und steht somit vor grundlegen-
den Anfragen an ihr Selbstverständnis.

Beispiele hierfür sind die Einführung des Arbeitslosengeldes II
(»Hartz IV«), das ebenso auf der Idee des lebensführungsverantwort-
lichen, rational handelnden Subjekts beruht wie diverseAktivierungsstra-
tegien im Kontext von Sozialraumansätzen (vgl. exemplarisch zu Alg II:
Spindler 2008; zu Sozialraum: Kessl/Reutlinger/Maurer/Frey 2005). In
diesen beiden exemplarischen Programmen wird mit der Rhetorik einer
individuellen freien Entscheidung und ohne Berücksichtigung strukturell
ungleicher Chancen die Erwartung formuliert – und unter Zwang durch-
gesetzt – dass das Subjekt als rational handelnder Akteur selbst verant-
wortlich ist für seine individuelle Lage und diese durch eigene Anstren-
gung verbessern kann und soll. Bezieherinnen von Arbeitslosengeld II
haben nur ein Anrecht auf die Unterstützung durch den Staat sofern sie
nachweisen, dass sie kontinuierlich einem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen und sich aktiv darum bemühen, wieder in Arbeit zu kommen (auch
wenn keine verfügbaren Arbeitsplätze vorhanden sind). In diesem Zusam-
menhang wird die Forderung nach Aktivität zu Disziplinierung. Die Akti-
vierung der Bewohnerinnen von Stadtteilen kann ebenfalls in diesem
Zusammenhang analysiert werden als Versuch, auf einem territorial be-
grenzten Gebiet Eigenkräfte, »Ressourcen« zu mobilisieren, die vielfach
aufgrund sozialstruktureller, also außerhalb des Stadtviertels verursachter
Probleme (z. B. Arbeitslosigkeit) nicht vorhanden oder nur bestimmten
Gruppen zugänglich sind. Auch hier wird die Rede von der Aktivierung
der Adressatinnen – nebenmanchen positiven Ansätzen, die die Anerken-
nung und Realisierung der Interessen der Bewohnerinnen von Stadtvier-
teln beinhalten – zur teilweise zynischen »Regierungsweise« im Sinne Fou-
caults (vgl. Foucault 1996, 118f, Kessl 2002, 1123f).
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Deutlich wird somit, dass ein Sozialstaatskonsens, der Soziale Arbeit
als »Gewährleistung sozialer Sicherheit mit methodischen Mitteln« (Lin-
denberg 2000, 35) versteht und vor diesem Hintergrund ein sozialintegra-
tives Gesellschaftsmuster zur Grundlage hat, in dem alle Anspruch auf
Hilfeleistungen haben, nicht mehr gilt: Anspruch auf soziale Hilfe haben
nur noch diejenigen, die etwas leisten.Dies hat weitreichende Konsequen-
zen für Soziale Arbeit und stellt Fragen nach dem professionellen Selbst-
verständnis angesichts dieser sozialstaatlichen Wandlungsprozesse.

4. Herausforderungen für professionelle Handlungskontexte

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Aspekte managerieller Pro-
grammatiken in der Sozialen Arbeit in Verbindung mit den aktuellen so-
zialstaatlichen Wandlungsprozessen wird deutlich, dass dies erhebliche
Herausforderungen für die Positionierung der Professionsperspektive
bedeutet. Stefan Schnurr prognostizierte in den ersten Jahren der Imple-
mentierung neuer Steuerungsmodelle, dass, je weniger es gelinge, »den
fachlichen Deutungs- und Handlungslogiken gegenüber fachfremden
Deutungs- und Handlungslogiken [...] Gewicht und Geltung zu verlei-
hen,« es umso wahrscheinlicher werde, dass »spezifisch sozialarbeiteri-
sche/ sozialpädagogische Gesichtspunkte und Prämissen durch ökonomi-
sche Rationalitätsformen überlagert werden« (Schnurr 1998, 380). Dies
scheint – wie oben gezeigt wurde – in verschiedener Hinsicht eingetreten
zu sein.

Im Folgenden soll näher betrachtet werden, welche Dimensionen pro-
fessioneller Handlungskontexte ein Auseinandersetzungsfeld zwischen
sozialen und ökonomischen Logiken darstellen und welche Fragen sich
für eine professionelle Positionierung in diesen Zusammenhängen jeweils
stellen.

4.1 Dienstleistung – ein »ideologiefreies« Konzept von Professionalität?

Seit der Dienstleistungsdebatte in der Sozialen Arbeit in den 1990er Jah-
ren ist eine breite Ausdifferenzierung des Dienstleistungsbegriffs zu beob-
achten. Während einerseits die Wendung vom expertokratischen Verhält-
nis (kritisch hierzu vgl. Olk 1986) hin zu einem stärker gleichberechtigten,
von Aushandlungsprozessen gekennzeichneten Verhältnis zwischen Pro-
fessionellen und Adressatinnen als Fortschritt in der Entwicklung der Pro-



Nadia Kutscher

309

fessionsdebatte gewertet wurde (vgl. Olk/Otto 2003, Schaarschuch 1996
und 2003), stellte dieselbe Figur gleichzeitig ein Einfallstor für ökonomi-
sche Modelle – über den Aspekt der gestärkten Nachfrageseite der »Kun-
dInnen« – dar. Diese Gleichzeitigkeit und die Offenheit der Grundprinzi-
pien des Dienstleistungsbegriffs für beide normativen Ausrichtungen
(Stärkung der Teilhabe auf AdressatInnenseite und marktwirtschaftliche
Produkt- und Zielgruppendefinition) führt zu eine hohen Anschlussfähig-
keit an neoliberale bzw. »neo-soziale« (Kessl/Otto 2003, Kessl 2005) Pro-
grammatiken.

Deutliche Kritik erfährt die Annahme, ökonomische Rationalitäten
seien im Feld Sozialer Arbeit zu realisieren. So wird angemerkt, dass das
Feld sozialer Dienste nur bedingt marktförmig organisierbar sei, da bei-
spielsweise die AdressatInnen nicht mit ausreichender Marktmacht (z. B.
Geld, Wahlfreiheit, Freiwilligkeit) ausgestattet (vgl. Schaarschuch 2003,
158ff; Böllert 2003, 106) und auch das Verhältnis zwischen Auftraggebern/
Financiers, Leistungserbringern und AdressatInnen komplexer sei und
nicht einfach durch Kunden-Anbieter-Beziehungen erfasst werden könne
(vgl. Merchel 1996, 149). Trotzdem wurden im Kontext der zunehmenden
Dienstleistungsorientierung gerade Neue Steuerungsmodelle als Möglich-
keit des Bürokratieabbaus und der verstärkten Kundenorientierung imple-
mentiert.

Während weiter unten der Kundenbegriff näher diskutiert wird, wird
an dieser Stelle noch ein Blick auf die Veränderungen in Bezug auf die
Rolle der Professionellen in manageriell gesteuerten Dienstleistungs-
zusammenhängen geworfen. In Zusammenhang mit manageralistischen
Modellen gewinnt die Qualitätsüberprüfung als Mittel der Leistungskon-
trolle durch die finanzierende Seite an Bedeutung (vgl. Beckmann et al.
2007a, 79ff). Um dies möglichst optimal zu implementieren, werden viel-
fachQualitätsvereinbarungen getroffen, die auf technischer wie auf ideo-
logischer Ebene zu Steuerungsprozessen führen. In technischer Hinsicht
geht es dabei um die Formalisierung von Prozessen, die beispielsweise
Controlling, Benchmarking und die Analyse von Input-Output-Prozessen
umfassen. Auf einer ideologischen Ebene wird angezielt, das Personal ei-
ner Institution an die Organisation zu binden, so dass es eine »corporate
identity« entwickelt, als Mittel hierfür dient Total Quality Management
(TQM). Zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Steuerungsmittel
TQM sei an dieser Stelle auf einschlägige Literatur verwiesen (Ahire et al.
1996, Berman 1995, Black/Porter 1996, Bröckling 2000, Beckmann et al.
2007b). Ein Aspekt, der für Professionelle in Organisationen weitgehende
Implikationen in sich birgt, soll jedoch an dieser Stelle benannt werden:
das Ziel der kontinuierlichen Organisationsoptimierung im TQM durch
Techniken des »Selbstmanagement«. Im TQM geht es darum, die eigene
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Produktivität permanent zu verbessern und damit zu einem Mitglied der
»Effizienzgemeinschaft« in der eigenen Institution zu werden (vgl. Bröck-
ling 2000). In diesem Zusammenhang definiert sich Professionalität über
die Orientierung an organisational vorgegebenen Effizienzmechanismen
und nicht an eigenen, am gesellschaftlichen und adressatInnenbezogenen
Auftrag ausgerichteten Logiken.

An diese Form der Effizienzorientierung hoch anschlussfähig sind
wiederum aktuelle Aktivierungspolitiken, die in einer Pervertierung der
Stärkung der »autonomen« Nachfrageseite die Verantwortung für struktu-
relle Risiken auf die AdressatInnen als Individuen verlagern. Helga Spind-
ler verdeutlicht, wie sich dies im Kontext der Umsetzung Neuer Steuerung
zeigt: im Benchmarking werden Produkte und Kosten »vertauscht«, d. h.
in Benchmarking-Prozessen im Bereich der Sozialhilfeleistungen werde
faktisch »nicht die Leistung des Amtes [bzw. der Agentur – Anm. der Ver-
fasserin], sondern die Fähigkeit der Hilfebezieher, mit weniger Geld über
die Runden zu kommen und zu wirtschaften« gebenchmarkt. Das Produkt
Hilfeleistung wird so auf reine Ausgabenpositionen reduziert und als Kos-
ten des Unternehmens betrachtet (vgl. Spindler 1999).

Wie deutlich wird, zeigt sich also ein durchaus unterschiedliches Ver-
ständnis von Dienstleistung und AdressatInnenorientierung, das wieder-
um grundlegende Fragen an das Selbstverständnis Professioneller auf-
wirft und zeigt, dass Dienstleistungsorientierung an sich noch nicht
bedeutet, dass die Interessen der AdressatInnen im Vordergrund stehen.

4.2 Wer sind die AdressatInnen? Implikationen des Kundenbegriffs

Im Zuge der neuen Dienstleistungsorientierung und insbesondere ihrer
ökonomischen Ausprägung hält seit den 1990er Jahren ein »neuer« Adres-
satInnenbegriff Einzug in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit: der
vom Kunden bzw. der Kundin (Werner Nüßle weist darauf hin, dass die
Ursprünge dieser Debatte in den 1970er/1980er Jahren liegen – vgl. Nüßle
2000, 831; zur NutzerInnenforschung vgl. Schaarschuch 1996 sowie Oele-
rich/Schaarschuch 2005). Verbundenmit dieser Bezeichnung der KlientIn-
nen wird vielfach eine andere Qualität der Dienstleistung thematisiert: ein
Kunde steuert die Dienstleistung, der Anbieter muss sich an der Nachfra-
ge und den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden orientieren (vgl.
Croft/Beresford 1990; Seim 2000, 156).

An diesem Konstrukt zeigen sich verschiedene kritische Aspekte, die
den »Kundenbegriff« hinterfragen lassen. Im Feld sozialer Hilfen finden
sich zwei »Kunden« – zum einen die AdressatInnen der Hilfe, zum ande-
ren die öffentlichen Leistungsgewährenden und -finanzierer (z. B. Jugend-
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amt) – und es besteht kein juristisches Verhältnis zwischen den Adressa-
tInnen und den Leistungserbringern (vgl. Nüßle, 832ff. sowie zu der Prob-
lematik des »Kaufens« sozialer Dienstleistungen durch »Konsumenten«
siehe Clarke/Newman 2006, 7). Inwiefern vor diesem Hintergrund die
AdressatInnen als steuernde KundInnen betrachtet werden können, ist
mehr als fraglich. Nüßle schlägt hier eine Differenzierung in verschiedene
AdressatInnenbegriffe entsprechend ihrer jeweiligen Ausstattung mit
»Konsumentensouveränität« bzw. Kontrollmacht im Erbringungsverhält-
nis der Dienstleistung vor: Kunde/Konsument, Teilnehmer, Nutzer, frei-
williger Klient und unfreiwilliger Klient (vgl. Nüßle 2000, 837f).

Neben dem Problem der »Multireferentialität« (Nüßle 2000, 834) im
Dienstleistungsdreieck bleibt jedoch eine grundlegende Schwierigkeit, die
sich auch in den genannten AdressatInnenbegriffen mit abbildet: Profes-
sionelle im Feld der Sozialen Arbeit bewegen sich mit dem »doppelten
Mandat« (vgl. Böhnisch/Lösch 1973) kontinuierlich zwischen einemHilfe-
und einem Kontrollauftrag. In vielen Bereichen werden AdressatInnen So-
zialer Arbeit zu o.g. unfreiwilligen KlientInnen – in einem breiten Kon-
tinuum, das nicht erst dort beginnt, wo ein offizieller Kontrollauftrag for-
muliert und realisiert wird und häufig mit Zwangsinterventionen
verbunden ist (siehe auch die Sanktionsmechanismen bei Arbeitslosen-
geld II). Spätestens in diesem Zusammenhang kann die Rede vom steu-
ernden Kunden als zynischer Euphemismus betrachtet werden (vgl. Olk
1986, 171ff.).

Vor dem Hintergrund dieser ungleichen Ausstattung von KlientInnen
und Professionellen bzw. leistungsfinanzierenden Institutionenmit Macht
spricht Nüßle von einer Transformation von Bedürftigkeit in Bedarf, d. h.
die subjektiven Bedürfnisse der AdressatInnen werden von den mit ihnen
befassten Institutionen und Professionellen in finanzierbare und als ange-
messen erachtete Bedarfe umformuliert (vgl. Nüßle 2000, 841ff). Michael
Lipsky zeigt diesen Prozess der Anpassung zwischen (auch selbst gesetz-
ten professionellen) Ansprüchen und den Grenzen der Institution in sei-
ner Analyse der »street-level bureaucrats« in verschiedenen Dimensionen
auf und benennt dies als strukturelles Problem von öffentlichen Dienst-
leistungen (vgl. Lipsky 1980). Allerdings gewinnt dies vor dem Hinter-
grund der in Abschnitt 3 und 4.1 beschriebenen sozialstaatlichen Ver-
änderungen an zunehmender Brisanz. So spricht Johannes Schnurr von
einer Schwächung der Rechtsstellung der Betroffenen durch die Finanzie-
rung von Leistungen im Bereich Hilfen zur Erziehung über sozialraumbe-
zogene Trägerbudgets: Die Betroffenen können ihre Rechte nicht mehr
beim eigentlich zuständigen öffentlichen Träger einklagen, da durch die
Verlagerung der Zuständigkeiten der freie Träger faktisch über Berechti-
gung und Umfang der Hilfe entscheidet (Schnurr 2006, 131).
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Neben diesen institutionsseitigen Begrenzungen der Vorstellung vom
Kunden Sozialer Arbeit liegen jedoch auch auf Seiten der AdressatInnen
unterschiedliche Hürden für planbare Hilfe entsprechend ökonomisch
mess- und steuerbaren Prozessen: Aufgrund der schwierigen Lebenssitua-
tionen vieler KlientInnen, d. h. großenteils sozialstrukturellen Problemen
und Beeinträchtigungen, aber auch aufgrund ihres lebensweltlich begrün-
deten »Eigen-Sinns« (Albert 2006, 76), der nicht unbedingt immer rationa-
len Abwägungen entspricht (was im Übrigen auch bei Personen, die keine
KlientInnen Sozialer Arbeit sind, häufig der Fall ist, dort in der Regel je-
doch weniger sanktioniert wird) sind »Kosteneffizienz, Struktur und ma-
terielle Zielerreichung« (Albert 2006, 76) nicht ohne weiteres implemen-
tierbar. Oder anders formuliert: sie sind nicht für alle Hilfebedürftigen
realisierbar.

Darüber hinaus kann die Frage gestellt werden, was passieren würde,
wenn es sich tatsächlich um eine reine Nachfragesteuerung handeln wür-
de, in der alle »KundInnen« die freie Wahl und das Recht auf Äußerung
ihrer Bedürfnisse und Wünsche hätten. John Clarke und Janet Newman
zeigen am Beispiel der Sozialpolitik in Großbritannien die Widersprüche
zwischen der Wahlfreiheit der DienstleistungskonsumentInnen und der
ungleichen Verteilung von Ressourcen: KlientInnen, die zwar weniger be-
dürftig, aber stärker durchsetzungsfähig sind, sind in diesem Kontext im
Vorteil. Das heißt, da hier keine Steuerung über Geld durch die Adressa-
tInnen erfolgt, werden andere Machtmittel relevant – nach Clarke/
Newman kulturelles und soziales Kapital (vgl. Clarke/Newman 2006, 7ff).
Gleiche Wahlfreiheit bedeutet also auch hier keineswegs Gerechtigkeit in
der Durchsetzungsfähigkeit von Interessen aller Adressatinnen und zeigt
einen weiteren Aspekt der Grenzen der Übertragbarkeit des Kunden- und
Marktbegriffs auf Soziale Arbeit, sofern sie sich als Anwältin der Benach-
teiligten versteht.

4.3 Deprofessionalisierung als Folge?

Wie schon in Abschnitt 4.1 erwähnt haben die neue Logiken der öko-
nomisch orientierten Dienstleistungserbringung auch Konsequenzen für
das professionelle Selbstverständnis, die Entscheidungsspielräume sowie
die Handlungsfreiheit der Professionellen. Die Arbeit der Fachkräfte in
den sozialen und pflegerischen Tätigkeitsfeldern wird zunehmend nor-
miert und, wie Heinz-Jürgen Dahme und Norbert Wohlfahrt feststellen,
einem »Mikromanagement« unterworfen, so dass dies zu einer »Verände-
rung der Interaktionslogik bzw. Professionslogik führt« (Dahme/Wohl-
fahrt 2006, 71). In diesem Zusammenhang stellt der neue Sozialstaat
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grundlegend sowohl die »wissenschaftlich-fachliche Expertise der in den
sozialen Diensten tätigen Fachkräfte« als auch die Werteorientierung der
Träger sozialer Dienste in Frage, um ökonomische Kriterien als grund-
legend verbindlich an- und durchzusetzen. Allerdings, so stellt Matthias
Nauerth fest, sind hier die sozialen Dienste häufig durchaus in einer akti-
ven Rolle an der »Selbstveränderung« beteiligt (Nauerth 2003, 18f). Heinz
Messmer registriert als positive Veränderung in diesem Zusammenhang
ein sich durchsetzendes Leistungsbewusstsein der Leistungserbringer
und eine Zunahme der fachlichen Selbstreflexion (vgl. Messmer 2003, 30).
Allerdings stellt er gleichzeitig fest, dass sich ein Dilemma zwischen dem
erhöhten Qualitäts- und dem bestehenden Kostendruck abzeichnet und
die Professionellen sich der Anforderung gegenüber sehen, diese Wider-
sprüche zu kompensieren (vgl. Messmer 2003, 31ff). Während also die
Finanzierungsfragen zunehmend hohe Bedeutung erhalten engen sich
die Ermessens- und Entscheidungsspielräume der Professionellen immer
weiter ein – und die Frage nach fachlicher Qualität wird faktisch sekundär.

Martin Albert benennt verschiedene Auswirkungen der Einführung
von Ökonomisierungskonzepten auf der Ebene der beruflichen Organisa-
tion, der beruflichen Praxis und der Methodik Sozialer Arbeit, die als Kon-
flikte zwischen »ethischen bzw. klientInnenorientierten« einerseits und
ökonomisch-materiellen bzw. systemkonformen/unkritischen Haltungen
andererseits sowie ebenfalls Einschränkungen der professionellen Spiel-
räume zusammengefasst werden können (Albert 2006, 92ff). Ein Beispiel
hierfür sind Prozesse derWirkungsorientierung und -steuerung sowie der
Trend zur evidenzbasierten Praxis (vgl. Otto 2007). Hilfeleistungen wer-
den auf der Basis von quantitativem Output bewertet, Risikofaktorenmo-
delle dienen als Grundlage für die Interventionsbemessung – und diffe-
renzierte Entscheidungsprozesse angesichts von Einzelfällen auf der Basis
professioneller Einschätzung verlieren zunehmend aufgrund einer unter-
stellten Nicht-Objektivität und Nichtmessbarkeit an Anerkennung. Diese
mit der Standardisierung von professionellen Entscheidungsprozessen (in
den USA gibt es mittlerweile Manuale, in denen nachzuschlagen ist, bei
welcher Kombination von Risikofaktoren welche Intervention zu erfolgen
hat – vgl. exemplarisch Roberts/Yeager 2004) verbundenen Entwicklun-
gen bergen in sich die Problematik, dass in der Hoffnung auf eine Ver-
objektivierung der prinzipiell unsicheren Handlungs- und Bewertungs-
zusammenhänge im Feld Sozialer Arbeit immer weniger unabhängig von
statistischen Wahrscheinlichkeiten und angesichts von Personen im Ein-
zelfall gehandelt und entschieden wird bzw. »evidenzbasierte« Entschei-
dungen als zuverlässiger erachtet werden. In der Konsequenz bedeutet
dies, dass der Unsicherheitsfaktor Fachkraft »neutralisiert« wird durch ex-
terne standardisierte Prozeduren. Hans-Uwe Otto und Stefan Schnurr be-
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zeichnen diese Tendenzen ausdrücklich als Deprofessionalisierung (vgl.
Otto/Schnurr 2000, 16).

Bevor nun der Frage nachgegangen wird, welche Optionen für Profes-
sionelle in Sozialen Diensten angesichts dieser Entwicklungen verfügbar
sind, soll noch ein Blick auf die Implikationen der manageriellen Steue-
rung für Kooperationskontexte geworfen werden.

4.4 Implikationen für Kooperationszusammenhänge

Verschiedene AutorInnen sind sich einig: die oben beschrieben sozial-
staatlichen und organisationellen Veränderungen führen zu einer abneh-
menden Bedeutung wertorientierter Wohlfahrtsorganisationen. Die
Wohlfahrtsverbände haben zum einen aufgrund ihrer historischen Ent-
wicklung und zum anderen aufgrund ihrer organisationsförmigen Ver-
fasstheit als Träger unterschiedliche Funktionen: sie treten, wie Michael
Lindenberg zeigt, als Sozialanwälte, als Mitgliedsverbände, als Sozialleis-
tungsträger und als Weltanschauungsgemeinschaften auf (vgl. Linden-
berg 2000, 23). Das bedeutet, ihre historisch bedingte Wertorientierung
(zumeist als Anwalt der Benachteiligten) gerät mit ökonomischen Erfor-
dernissen in Konflikt. Gleichzeitig erfolgt durch gesetzliche Neuordnun-
gen ein Bedeutungsverlust eben dieser wertorientierten Träger: der Sozial-
staat setzt gemeinnützige/freie, öffentliche und privatwirtschaftliche
Träger gleich, so dass die im Subsidiaritätsprinzip festgeschriebene Tren-
nung von Staat und Privat nicht mehr eindeutig gilt und darüber hinaus
sowohl eine Steuerung durch den Staat erfolgt als auch erweiterte Spiel-
räume für kommerzielle Akteure vorhanden sind (vgl. Lindenberg 2000,
44). Dies wiederum erhöht den Konkurrenzdruck für die Wohlfahrtsver-
bände und hat voraussichtlich weitreichende Konsequenzen für die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit der Träger (vgl. Hensen 2006b, 168 und
180f sowie Dahme/Wohlfahrt 2006, 69). Dahme/Wohlfahrt sprechen mit
Kessl/Otto von der Auskoppelung der Wohlfahrtsverbände aus der Mit-
gestalterfunktion im Sozialstaat und prognostizieren den freien Wohl-
fahrtsträgern die Notwendigkeit, sich angesichts der grundlegenden
Veränderungen neu und zwischen »staatlicher Pflichtleistung, kommer-
ziellem Angebot und freiwilliger Sozialer Arbeit« zu positionieren (Man-
derscheidt 1995, zitiert nach Dahme/Wohlfahrt 2006, 85). Ob dies gelingt
ohne in harte Konkurrenzkämpfe mit anderen Trägern zu geraten und
ohne sich dem Spiel der ökonomischen Erfordernisse weitgehend anzu-
passen, bleibt allerdings fraglich – und erst recht, inwiefern die Adressa-
tInnen Sozialer Dienste und nicht nur die Finanzierungsträger von sol-
chen Konkurrenzen faktisch profitieren.
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Heinz Messmer berichtet angesichts der Ergebnisse seiner empiri-
schen Untersuchung von einer Zunahme der Zusammenarbeit der freien
Träger mit den Kostenträgern, die aufgrund der kontraktualistischen Ver-
fasstheit der Kooperationsstrukturen nachvollziehbar ist, jedoch nicht un-
bedingt eine qualitative Verbesserung bedeutet. Vielmehr zeigt sich ein
deutlich unterschiedliches Bild, das sowohl Verbesserungen als auch Ver-
schlechterungen in den Kooperationsbeziehungen beinhaltet und offen-
sichtlich sowohl von dem jeweiligen finanziellen Potential der Kostenträ-
ger als auch vom individuellen Engagement der Fachkräfte abhängig ist
(vgl. Messmer 2003, 33f). In den Aushandlungsprozessen im Rahmen
von Hilfeplangesprächen stellt Messmer eine Steigerung der inhaltlichen
Ansprüche und Transparenz fest sowie eine Zunahme des Interesses an
der Qualität von Leistungen aber auch erhöhte Kontrollansprüche auf Sei-
ten der Kostenträger. Dabei werde häufiger im Sinne der Kostenersparnis
und entgegen sozialpädagogischem Ermessen entschieden.

Die hier beschriebenen Entwicklungen zeigen wie sehr sich innerhalb
der Handlungs- und Deutungskontexte Sozialer Arbeit das Konzept öko-
nomischer Priorisierung durchgesetzt hat und Kooperationsverhältnisse
zwischen unterschiedlichen Organisationen und Professionen beein-
flusst. Doch angesichts ihrer Verpflichtung gegenüber den AdressatInnen
als Auftrag Sozialer Arbeit stellt sich die Frage, wie sich eine soziale Logik
in diesem Feld positionieren und somit gegenüber dem normativen Kon-
zept von Ökonomisierung ein normatives Konzept Sozialer Arbeit aus
professioneller Perspektive formulieren und aufrechterhalten bzw. durch-
setzen lässt.

5. Ein Ausblick: Reflexive Professionalität und normative
Positionierung

Im Feld Sozialer Dienste setzt sich zunehmend managerielle Steuerung
und eine damit verbundene ökonomische Effizienzorientierung und die
Individualisierung von sozialen Risiken durch. Diese Entwicklungen sind
verbundenmit gleichzeitigen paradigmatischen Veränderungen im Sozial-
staatsverständnis, die als Kern nicht mehr soziale Sicherung für alle ent-
sprechend ihren Bedürfnissen sondern einen Anspruch nur für entspre-
chend »Leistungsbereite« anerkennen und soziale Ungleichheit als
»unvermeidliche« Bedingung für wirtschaftliches Wachstum erachten.
Beispiele hierfür sind Programme wie das Arbeitslosengeld II sowie Kon-
zepte von territorialer Sozialraumorientierung und Aktivierung von Bür-
gerinnen.
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Es handelt sich bei diesen Verlagerungen im sozialen Gefüge nicht um
rein pragmatische Umsteuerungen, sondern diese sind – wie oben ange-
deutet – eng verknüpft mit neuen normativen Prioritätensetzungen: öko-
nomische Effizienz und Kostenersparnis werden faktisch als höhereWerte
erachtet als die Ermöglichung von Mündigkeit und Autonomie sowie die
Realisierung einer eigenen Vorstellung vom guten Leben für die Adressa-
tinnen Sozialer Arbeit. Soziale Dienste und Professionelle im Feld der So-
zialen Arbeit stehen hier vor der Frage, ob sie Teil dieser Entwicklungen
sein oder ob sie eine eigene Logik und Normativität gegenüber den Inte-
ressen und Erwartungen von Institutionen sowie ökonomischen Erforder-
nissen entgegensetzen können und wollen.

Wie können also Gegenentwürfe sozialer Professionalität aussehen,
die in der prinzipiellen Unsicherheitssituation der Praxis Sozialer Arbeit
Orientierung geben und trotzdem die Adressatinnenperspektive im Blick
behalten, um bei der Wiederherstellung der Autonomie der Lebenspraxis
(vgl. Schnurr 2005, 23) zu unterstützen?

Hans-Uwe Otto und Bernd Dewe beschreiben als Kernelement einer
»modernen demokratischen Professionalität« eine »demokratische Ratio-
nalität« im Gegensatz zu »bloß wirtschaftlicher oder verabsolutierter ko-
gnitiver Rationalität« (Otto/Dewe 2005, 1417ff.). Damit ist gemeint, die
professionelle Praxis immer wieder an die Rechte und Interessen der
KlientInnen rückzubinden und als Ziel die politische Partizipation der
AdressatInnen zu verfolgen. Dies wirdmöglich, wenn das Professionswis-
sen als »eigenständiger Bereich« (Otto/Dewe 2005, 1419) betrachtet wird,
der zwischen einem situativ-pragmatischen Handeln und wissenschaftli-
chemWissen liegt und erst in der Verbindung von Fallrekonstruktion und
wissenschaftlicher Reflexion eine jeweils dem Einzelfall angemessene
Problembearbeitung mit dem Ziel der Herstellung der Autonomie der Le-
benspraxis ermöglicht. Diese Form reflexiver Professionalität ermöglicht
ein Heraustreten aus dem unmittelbaren Handlungskontext, der von in-
stitutionellen Erfordernissen und ökonomischen Zwängen geprägt ist, in-
dem die praktische Situation vor dem Hintergrund normativer und wis-
senschaftlicher Erkenntnisse überprüft und auf ihre Angemessenheit
gegenüber dem adressatInnenbezogenen Auftrag Sozialer Arbeit hinter-
fragt wird. In der Praxis tritt dieses Reflexionsmoment allzu oft angesichts
institutioneller Logiken in den Hintergrund und führt dazu, dass das Han-
deln im beruflichen Alltag sich häufig eher an Organisationsinteressen
und weniger an der Ermöglichung eines guten und selbstbestimmten Le-
bens für die Adressatinnen ausrichtet.

Sofern sich die Perspektive Sozialer Arbeit nicht nur auf den einzelnen
Handlungszusammenhang richtet, sondern die Bedingungen, innerhalb
derer sich das professionelle Handeln ereignet, in den Blick nimmt, ent-
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kommt eine reflektierte Professionalität nicht der Erkenntnis, dass sie
selbst eine »Instanz des Politischen« (Winkler 1995, 183) ist. Angesichts
dessen wird es möglich, professionelles Handeln als ein Moment politi-
scher Realität zu verstehen und zu reflektieren und beispielsweise auch
eine fraglose Realisierung von Handlungskonzepten kritisch vor demHin-
tergrund der Subjektivierung von Risiko und Verantwortung zu hinterfra-
gen (vgl. Bröckling 2004, 55ff).

Angesichts des Spannungsfeldes von ökonomischen Aspekten und
sozialem Auftrag Sozialer Dienste steht eine reflektierte Professionalität
– auch im Kontext institutioneller und multiprofessioneller Kooperations-
verhältnisse – vor der kontinuierlichen Herausforderung, sich ihrer Ver-
ortung immer wieder neu zu vergewissern. Die Erkenntnis, dass Handeln
in konkreten Kontext sich nicht unabhängig von sozialpolitischen Forma-
tionen realisiert, stellt jedem und jeder im Feld der Sozialen Arbeit Tätigen
die Frage, inwiefern er oder sie zu dem neuen Konglomerat einer Rhetorik
von »Autonomie« und »Eigenverantwortung« einerseits und einem kon-
trollierenden »Regieren« und »Aktivieren« im privaten Bereich beiträgt.
Wenn reflexive Professionalität bedeutet, dies immer wieder zu themati-
sieren – in der Selbstreflexion, in kollegialen, institutionellen und in Ko-
operationsbeziehungen –, kann Soziale Arbeit zwischen Gesellschaft, In-
stitutionen und AdressatInnen eine kritische gesellschaftliche Instanz
sein.
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Caritasorganisationen im Sog des Wandels.
Führungsverantwortung für eine Kultur
multiprofessioneller Kooperation
Rainer Krockauer

Einleitung

Führungskräfte in Caritasorganisationen1 erleben in ihrem Arbeitsalltag
immer wieder die Spannung, Effizienz und Effektivität in einem immer
schwierigeren wirtschaftlichen und sozialpolitischen Umfeld sichern und
dabei zugleich auch (den eigenen) ethischen Ansprüchen und denen eines
kirchlichen Trägers Genüge leisten zu müssen. Es sind die Mitarbeiter,
Adressaten bzw. Klienten und Verantwortliche in Kirche undGesellschaft,
die Rechenschaft über das Profil einer Caritasorganisation erwarten. Dies
gilt umso mehr, als der wahrnehmbare Sog struktureller Veränderungs-
prozesse in der Gesellschaft herausfordert, den dynamischen Umbruch
gerade auch von einer werteorientierten Identität her zu gestalten.2

Die Bewältigung der Spannung zwischen ökonomischer Rationalität
und ethischen Ansprüchen durch Caritas-Akteure weist dabei über den
Ort der freien und weltanschaulich gebundenen Träger hinaus und ge-
winnt exemplarischen Charakter für viele Akteure und Einrichtungen
von Sozial- und Gesundheitsdiensten. Denn ein nicht unbedeutender
Aspekt gegenwärtigen Veränderungsmanagements wird die Frage, wie
Führungskräfte den Organisationswandel durch den bewussten Rückgriff
auf ethische Traditionen und Wertebezüge gestalten können.3

1 Die folgenden Überlegungen fokussieren sich auf Unternehmen der Caritas, die zu zen-
tralen Akteuren caritativen Handelns der Kirche in Deutschland geworden sind. Viele
der aktuellen caritaswissenschaftlichen Fragen entzünden sich an ihrer unternehmeri-
schen Organisationsstruktur, vor allem, was die Vermittlung von Ökonomie und Theo-
logie betrifft, vgl. Fischer 2007.

2 Neuere Untersuchungen fordern eine Modernisierung der wertebezogenen Dimension
der Wohlfahrtsverbände (vgl. Dahme u. a. 2005) ein, vor allem um eine »einseitige ›Mo-
dernisierung‹ der ökonomischen Funktionen der Träger und Einrichtungen« (ebd., 92)
zu bewältigen. Es bleibt die Frage, wie die eigene Unternehmensidentiät weiterent-
wickelt werden kann und eine wertebezogene Professionalisierung gelingt.

3 Diesen Aspekt einer Verknüpfung von Veränderungsmanagement und (theologischer)
Ethik betont Schmidt 2008, 17. Die Begriffe »Veränderung«, »Wandel« und »Change«
werden im Folgenden synonym verwendet, ebenso »Veränderungsmanagement« und
»Change-Management«.
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Der folgende Beitrag wird von einer dreifachen Management-Perspek-
tive geleitet und dadurch auf das Handeln von Führungskräften bezogen.4

Er stellt dieses zunächst (a) in den Horizont aktueller Veränderungspro-
zesse und tangiert damit den Fragehorizont des sogenannten Change-Ma-
nagements (vgl. Bachert/Vahs, 2007). Den Schwerpunkt legt er dann (b)
auf die Skizzierung theologischer Bezugspunkte des Führungshandelns in
Caritasunternehmen im Blick auf deren Organisationsentwicklung (vgl.
Grunwald, 2005). Fokussiert wird dieses zuletzt (c), indem es unter die
Perspektive der multiprofessionellen Kooperation gestellt und am Innova-
tionsfall der Sterbebegleitung in Organisationen konkretisiert wird.

a. Die aktuellen Umbrüche und Veränderungsprozesse im deutschen
Sozialstaat lassen sich am Beispiel der verbandlichen Caritas durchbuch-
stabieren. Facetten eines markanten Einschnitts werden dabei erkennbar:
Traditionsreiche Ordensgemeinschaften können ihre Einrichtungen nicht
mehr weiterführen, Fusionen und die Auflösung von Organisationseinhei-
ten verunsichern die Mitarbeiter und gefährden die Identität. Verände-
rungsmanagement wird zur Pflicht für alle, allerdings nicht nur, um das
Überleben zu sichern, sondern auch, um dabei das tradierte Ethos wahr-
zunehmen und in die Zukunft weiter zu tragen.

b. Bei diesem Anschluss an die eigene Tradition und weltanschauliche
Identität ist die Theologie (insbesondere als theologische Ethik und Pasto-
raltheologie) unverzichtbar. Rezepte oder Patentlösungen kann diese nicht
zur Verfügung stellen, vielmehr bietet sie sich als Gesprächspartnerin zur
Reflexion von Themen an, die Führungskräfte beschäftigen. Gemeinsam
mit diesen sucht sie nach Lösungen, die die christliche Botschaft sowohl
als Hintergrundgewissheit bzw. Tiefendimension sozialprofessionellen
Handelns5wie auch als expliziten Profilpunkt moderner Caritasunterneh-
men erkennbar werden lassen. Eine Theologie im Kontext der Caritas-
unternehmen versucht so die Logik betriebswirtschaftlicher Rationalität
mit den provokanten Potentialen der christlichen Botschaft zu verbinden.

4 Obwohl das Verständnis von Führung in den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen
Disziplinen sehr unterschiedlich ist, betont der Begriff »Führender/Führungskraft«
durchgängig stärker (als der Begriff »Manager«) den Steuerungsprozess des Handelns
vonGeführtenmit demZweck, bestimmte Ziele zu erreichen (vgl. etwa Neuberger 2002,
49). Der Beitrag bezieht Führungshandeln auf das Ziel, ethische Entwicklungsprozesse
zu steuern.

5 Viele christlich und kirchlich vermittelten Ideen undWertvorstellungen (z. B. Solidarität
oder Subsidiarität) sind heute aus dem Raum des explizit Christlichen ausgewandert
und zu regulativen Ideen des wohlfahrtsstaatlichen Lebens geworden. Nicht nur vor
dem Hintergrund einer neo- und interreligiösen Situation bedarf es einer neuen explizi-
ten Thematisierung dieser impliziten Ideen undWertvorstellungen im Raum einer säku-
laren und pluralen Gesellschaft.



Rainer Krockauer

325

c. Der Bedarf an multiprofessioneller Kooperation in Sozial- und Ge-
sundheitsdiensten ist dabei unbestreitbar. Allerdings ergeben sich aus der
Notwendigkeit zur Kooperation nicht unbedingt Kooperationsprozesse.
Ein komplexes Umfeld, das Abstimmungsprozesse erschwert, Über-
schneidungen von Aufgabengebieten, unterschiedliche Logiken und Ter-
minologien und auftretende korporative Strukturen schaffenHindernisse,
auch und gerade in der Verständigung über die eigenen und gemeinsamen
weltanschaulichen und ethischen Bezugspunkte. Aber erst durch die Ko-
operation der diversen Professionen eröffnet sich der Sinn für eine alle
verbindende Unternehmensphilosophie in einer gemeinsam verantworte-
ten Unternehmenskultur. Eine ethisch begründete Kooperationskultur
wird so zu einem wichtigen Faktor in der Bewältigung von Veränderungs-
prozessen.

Aus dieser inhaltlichen Zielsetzung ergibt sich folgender Aufbau des Bei-
trags: Die aktuellen Veränderungsprozesse werden in Kap. 1 von drei Aus-
gangspunkten her erschlossen: vom spürbaren Wandel im Verhältnis von
Caritasorganisationen und Kirche, von der offensichtlichen Veränderung
im Verhältnis von Caritas und Sozialstaat und schließlich von der bleiben-
den Verpflichtung, sich bei diesen Wandlungsprozessen auch und gerade
am eigenen christlichen und kirchlichen Selbstverständnis und den damit
verbundenen theologischen Optionen zu orientieren.

Die Organisationsentwicklung der Caritas wird dann in Kap. 2 mit
drei theologischen Aspekten korrespondiert: zunächst die Suche nach
dem christlichen Profil mit der Frage nach der Corporate Identity von Cari-
tas, dann das Bemühen, dem kirchlichen Sendungsauftrag gerecht zu wer-
den, mit der Sensibilität, eine Corporate Mission im Auge zu behalten, und
schließlich der Sinn für eine christlich inspirierte Unternehmenskultur
mit dem Verständnis für eine ureigene Corporate Culture.

Abschließend wird in Kap. 3 der Beitrag eines kooperativen Manage-
ments für eine Kooperationskultur erörtert. Diese Frage wird am Innova-
tionsfall menschenwürdigen Sterbens in sozialen Organisationen exem-
plifiziert. Führungskräfte, die Verantwortung für eine multiprofessionelle
Kooperation übernehmen, fördern eine Kultur des Sterbens und der Ster-
bebegleitung, die wiederum die eigene Organisationskultur nachhaltig be-
einflussen wird.
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1. Aktuelle Veränderungsprozesse in Caritasorganisationen

1.1 Wehklage oder Zukunftsoptimismus?

»It’s time to change!« Dieser Slogan aus dem amerikanischen Wahlkampf
des Jahres 2008 verspricht einen verheißungsvollen Neuanfang. Auf die
großen Wohlfahrtsverbände bezogen bedeutet der Aufruf zur mutigen
Veränderung immer auch, Abschied von jahrzehntelang vertrauten Orga-
nisationsformen nehmen und den längst eingeleiteten Wandel als Über-
gang in eine neue Ära bewusst gestalten zu müssen. Der nachwuchs-
bedingte Rückzug der ehemals zahlreichen Ordensfrauen und -männer
aus dem Alltag der Caritasarbeit ist dabei in vielerlei Hinsicht ein augen-
fälliges Symptom für die Zuspitzung aktueller Veränderungsprozesse in
der Caritas. Er geschieht mit der selben Dynamik, mit der sich das soge-
nannte katholische Milieu aus dem Raum der verbandlichen Caritas zu-
rückgezogen hat, das über viele Jahrzehnte traditioneller Nährboden im
Denken und Handeln von Caritasakteuren und -organisationen gewesen
ist (vgl. Henkelmann, 2007).

Wenn Ordenseinrichtungen auf- und übergeben werden müssen, geht
nicht nur offensichtlich eine bestimmte Ära in der Trägerschaft kirchlicher
Einrichtungen zu Ende. Es handelte und handelt sich für die daran Betei-
ligten um einen teilweise schmerzvollen Übergang, der das Bewusstsein
für eine gewachsene historische Tradition und zugleich die Verantwort-
lichkeit für das Proprium eines spirituellen Profils generieren kann. Aus
betriebswirtschaftlicher und organisationstheoretischer Sicht geht es um
einen Trägerwechsel, es geht um neue Rechtskonstruktionen und schließ-
lich dabei auch um die wirtschaftliche und strukturelle Absicherung der
damit verbundenen Prozesse. Der Vorgang ist aus dieser Sicht mehr als
normal und geschieht gerade im Wirtschaftsleben tagtäglich.6 In welt-
anschaulich gebundenen Organisationen bleibt jedoch immer ein »Chan-
ge-Rest« zu bewältigen, der mitberücksichtigt werden muss. Denn nach-
dem die Ordensleute ihre Räumlichkeiten verlassen haben und nachdem
für deren Nachfolger neu renoviert und umgebaut wurde, stößt man auf
Hinterlassenschaften, nicht nur in Form von Kreuzen, Aufzeichnungen
und Symbolen, sondern auch in Form von Erwartungen und Gewohnhei-
ten, die anzeigen, dass der Alltag über Jahrzehnte mit einem Proprium

6 Die durchschnittliche Lebensdauer eines Wirtschaftsunternehmens beträgt heute rund
40 Jahre, mit einem rasanten Sinken der Überlebensdauer. Das zeigt den enormen
»Change Consulting« – Bedarf im Raum der Gesellschaft.
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verstrickt war, das als tradiertes Gut wahrgenommen und in die Zukunft
überführt werden muss.

Es wird bei den aktuellen Veränderungsprozessen insbesondere auf
die (Geistes-)Haltung der Personen ankommen, die nicht nur für die wirt-
schaftliche, sondern auch für die spirituelle Transformation Führung
übernehmen, und die in der Lage sind, dabei vor allem ihre Mitarbeiter
zu inspirieren und bei diesen Kreativität und Zukunftsoptimismus zu we-
cken. Wehklagen (im Blick auf die Vergangenheit) oder Zukunftsglaube
(im Blick auf die vor einem liegenden Möglichkeiten) – was gewinnt die
Oberhand? Klar ist dabei auch: Die Veränderungsprozesse imWohlfahrts-
staat betreffen die Caritasorganisationen nicht allein, auch sind sie von
denen in der verfassten Kirche, in Gemeinden und anderen Sozialverbän-
den nicht zu trennen. Nicht nur die Hoch-Zeit der Volkskirche der 50er bis
70er Jahre, sondern auch die wohlfahrtsstaatlich privilegierte Situation
der Caritas in der zweiten Hälfte des 20. Jh. haben Maßstäbe gesetzt –
von den Kirchenbesucherzahlen bis zur selbstverständlichen Präsenz in
sozialstaatlichen Strukturen – und erzeugen für die darin Aufgewachse-
nen den Problemdruck, Abschied von nachhaltig wirkendenHinterlassen-
schaften nehmen und zugleich diese neu gestalten zu müssen.

Organisationstheoretisch betrachtet wiederholt sich hier oft eine man-
cherorts bekannte Entwicklung: Eine Organisation erlebt Schwierigkeiten
in ihrem Umfeld. So mancher Verantwortlicher ist überzeugt: »Wir sind
Opfer unserer Umwelt, die sich in einem dramatischenWandel befindet!«
Der Außendruck steigt, die Verlusterfahrung wird bewusst oder unbe-
wusst an die Mitglieder der Organisation weitergegeben. Viele haben das
Gefühl, den Entwicklungen hinterher zu laufen. Zuweilen fehlt die Zu-
kunftsperspektive, versperrt vom Rückblick auf die scheinbar rosige Ver-
gangenheit (vgl. dazu Becker/Langosch, 1995, 11f).7Wer sich gegenwärtig
in den kirchlichen Organisationen oder im sich nachhaltig umstrukturie-
renden Sozial- und Gesundheitswesen aufmerksam umsieht, kann etwas
von der damit verbundenen »Problemtrance« (Schmidt 1993, 119ff) erfah-
ren. Trotz hoch motivierter Mitarbeiter und einer immer noch großartigen
Organisationslandschaft, gerade im kirchlichen Bereich, ist das Klima hin
und wieder müde und resigniert. Außenstehende spüren, dass hier Orga-
nisationen mit gravierenden Problemen beim Übergang in eine neue Epo-
che beschäftigt sind.

7 Viele der nachfolgenden Gedanken zu Theorie und Praxis von Organisationsentwick-
lung (in der Kirche) sindmeinem bzw. unserem Buch entnommen: Krockauer/ Schuster,
2007.
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1.2 Veränderung eines erfolgreichen Arrangements zwischen Wohl-
fahrtsstaat und Kirche

Die aktuellen Veränderungsprozesse spielen sich – sozialgeschichtlich ge-
sehen – vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen hohen Grads an
Institutionalisierung von kirchlichenOrganisationen in Deutschland gera-
de im Sozialbereich ab, im innereuropäischen Vergleich eine bemerkens-
werte Sondersituation. Das hängt mit jenem erfolgreichen Arrangement
zwischen Staat und Kirche zusammen, das die Caritas im 19. und 20. Jahr-
hundert in Deutschland errungen hat (Fix 2005, 165). Man erinnert sich:
Im strukturellen Konflikt zwischen Staat und Kirche war es der katho-
lischen Kirche im 19. Jahrhundert sukzessiv gelungen, ein starkes Netz-
werk von intermediären Organisationen mit einem breiten Spektrum von
Zielgruppen sozialer Dienste wie einer breiten Anzahl von Organisations-
typen zu etablieren (vgl. Fix 2005, 27. 173ff). Je größer mit der Zeit dann
der Spielraum und die gesellschaftliche Mitverantwortung wurde, die der
Staat den Kirchen zuwies, desto höher wurde auch der Anteil hauptberuf-
licher Mitarbeiter und die Zahl der Organisationen.

Dahinter stand das Interesse, verkörpert in den Personen Lorenz
Werthmanns und noch mehr Franz Hitzes8, die religiösen Wurzeln cari-
tativen Engagements nach innen in die Kirche, aber zugleich die Interes-
sen der katholischen Kirche nach außen in die Gesellschaft hinein schlag-
kräftig zu vertreten. Damit verknüpfte sich früh die »Ablehnung eines
staatsmonopolistischen Sozialpolitikverständnisses zu Gunsten eines
dezentralen, föderalen, ja subsidiären und intermediären ›Gemeinwohl-
pluralismus‹ (unter kirchlicher Beteiligung).« (Ebertz 2001, 22). Auf die-
sem Wege war es der verbandlichen Caritas (gemeinsam mit anderen in
der Freien Wohlfahrtspflege) sukzessiv gelungen, duale Strukturen zu
erkämpfen, Privilegien zu sichern, ja Monopole in bestimmten Arbeits-
bereichen auszubauen und das System der Wohlfahrtspflege über das
Subsidiaritätsprinzipmit zu konturieren, das das »System derWohlfahrts-
pflege in Deutschland bis in unsere Tage kennzeichnet, nämlich die
gesetzliche Bestands- und Eigenständigkeitsgarantie der Freien Wohl-
fahrtspflege bei gleichzeitiger Förderungsverpflichtung und Gesamtver-
antwortung durch den Staat.« (Fix 2005, 49).

Dieses Arrangement ist zweifelsohne ins Wanken geraten und die Ca-
ritas mehr und mehr in ein »ökonomistisches Fahrwasser« hineingezogen
worden (vgl. Buestrich/Wohlfahrt 2008). Dieses bestimmt die Untertöne in
den Veränderungsprozessen genauso mit, wie der schleichende Verlust

8 Nach M.N. Ebertz ist dieser als »die Schlüsselfigur des sozialen, politischen und eben
auch karitativen Katholizismus« zu betrachten (Ebertz 2001, 22).
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der kirchlichen Herkunftsbindung. Sozialmarktliche Optionen zeigen
längst einen Richtungswechsel an und haben zur Folge, dass sich viele
Teile der verbandlichen Caritas heute auf dem Weg zu marktfähigen So-
zialunternehmen befinden. Allerdings gilt: »Wenngleich Einrichtungen
der Caritas und Diakonie also zu Recht als ökonomische Unternehmen
bezeichnet werden, muss allerdings zugleich immer hinzugefügt werden:
Es sind aber auch kirchliche Unternehmen.« Weil diese »sowohl den
Marktbedingungen gerecht werden müssen als auch ihren kirchlichen
Auftrag zu erfüllen haben, lautet die entscheidende Frage, wie denn beide
Anliegen, die Theologie und die Ökonomie, das theologische Wollen und
das ökonomische Sollen, zusammengebracht werden können.« (Fischer
2007, 55).

Wenn also die aktuellen Veränderungsprozesse mit einem einschnei-
denden Paradigmenwechsel verbunden sind, dann bezieht sich dieser
nicht mehr auf die mancherorts vollständig abgeschlossene Erosion des
katholischen Herkunftmilieus von Caritasorganisationen, sondern viel-
mehr auf einen einsetzenden Erosionsprozess sozialstaatlicher Einbin-
dung und ein Hineingeworfensein in einen neuen Sozial- und Dienstleis-
tungsmarkt in Deutschland und in Europa. Für die Caritas (wie andere
freigemeinnützigen Träger sozialer Dienste) »zeichnet sich eine rasante
Fahrt in eine immer ungewissere Zukunft ab, und die Planungsrisiken
für Träger wie für Beschäftigte werden ... noch deutlich zunehmen. Freie
Träger verlieren auf dem Weg in die Sozialwirtschaft ihre ursprüngliche
Identität und tragen dabei ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko...« (Bu-
estrich/Wohlfahrt 2008, 24). Der Problemdruck, als Organisation eines
großen Wohlfahrtsverbands dabei mehr und mehr an Einfluss in der Ge-
sellschaft zu verlieren, wirkt mindestens genauso nachhaltig, wie die Ver-
unsicherung, als quasi-staatliche Organisation mit einer kirchlichen Legi-
timationsnotwendigkeit umgehen zu müssen.

Fest steht: Die Umstände, unter denen sich Wandlungsprozesse ab-
spielen, sind komplexer und unübersichtlicher geworden. Offensichtlich
ist zum einen die Notwendigkeit einer Selbstvergewisserung, einer nach-
holenden »Modernisierung der wertebezogenen Dimension der Verbän-
de.« (Dahme u. a. 2005, 92f). Einsichtig ist damit auch, dass die aktuellen
Wandlungsprozesse auch den Rückgriff auf eine theologisch gedeutete
Identität nötig machen, wollte man nicht der Gefahr einer liberalistischen
Anpassung an jegliche von außen gesetzte Bedingungen erliegen.
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1.3 Theologische Deutung in Veränderungsprozessen

Nahezu alle sozialen Unternehmen preisen gegenwärtig in ihren Leitbil-
dern »corporate values« an, um die eigene Unternehmensphilosophie und
Moral am Markt sichtbar werden zu lassen. Die Benennung von Eckpunk-
ten der eigenen Unternehmensethik wird dann daran zu messen sein, ob
und wie diese auch zur Richtschnur des Handelns von Personen und Or-
ganisationen werden. Zentrale Eckpunkte der Corporate Values von Cari-
tasorganisationen entstammen dem Evangelium und der mit ihm verbun-
denen Jesus-Überlieferung. »Wenn kirchliche Caritas heute großräumig
unter den Druck des Marktes gerät, darf dies nicht nur Anlass sein, darü-
ber nachzudenken, wie die Einrichtungen (im Sinne der Wettbewerbs-
fähigkeit) überleben können« so der Caritastheologe R. Zerfaß. Er fordert:
»Vielmehr fordert uns die Situation der Bedrängnis zunächst einmal dazu
heraus, das Evangelium selber der neuen Soziallogik auszusetzen, auch
wenn dies eine Menge Missverständnisse, Pannen und Fehler kosten soll-
te.« (Zerfaß 1996, 20). Zerfaß setzt voraus, dass die Botschaft Jesu eine
hilfreiche Orientierung, aber auch unverzichtbare Irritation für das Han-
deln von Führungskräften in der Caritas ist und bleibt. Ihr geht es um alles
andere als Bestandssicherung, schon gar nicht um Rechtfertigung von Sta-
tus-quo-Situationen. Die ersten Worte des Evangeliums lauten vielmehr
frei übersetzt: It’s time to change. Kehrt um (Wandelt euch) und glaubt
an die Zugkraft des Evangeliums und den von ihm inspirierten Mut zum
Wandel.

Natürlich hatte der Wandercharismatiker Jesus vor 2000 Jahren nicht
Millionen an Anlagevermögen und eine Vielzahl an diakonischen Einrich-
tungen undMitarbeitern zu steuern und zu verwalten, aber dessenGrund-
impuls, seine Art, die Welt und das Leben zu deuten, bleibt gerade für
Wandlungsprozesse heute brandaktuell: Nach vorne ist der Blick zu rich-
ten, im Wissen um eine bleibende Herkunft, auf das Noch-Nicht, die lei-
tende Vision, in der Sprache des Evangeliums, auf das noch ausstehende
Reich Gottes. Dieser Ausblick kann die notwendigen Grundkenntnisse
der Betriebswirtschaft und Organisationsentwicklung nicht ersetzen.
Aber es wird Aufgabe von Führungskräften in der Caritas bleiben
und werden, betriebswirtschaftliches und organisationsentwicklerisches
Know-how mit christlichem Gedankengut und kirchlicher Tradition zu
verknüpfen und sich von diesem bzw. dieser ermächtigen zu lassen, mit
Abschied und Wandel kreativ und visionär umzugehen.

Die Theologie als eine Wissenschaft, die christliches Gedankengut
und kirchliche Tradition in die soziale Praxis zu übersetzen versucht,
scheint dabei – in den Augen von Führungskräften – den dynamischen
Organisationsentwickungsprozessen eher hinterherzuhinken. Dieses An-
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schlussproblem hängt auch mit einem inhaltlichen Grund zusammen.
Denn der Schwerpunkt der vom II. Vatikanischen Konzil inspirierten
Theologie und kirchlichen Praxis lag auf der Wahrnehmung des einzelnen
Menschen. Die Subjektwerdung der Einzelnen in Kirche und Gesellschaft
sollte gefördert werden. Die Tatsache, dass die Kirche (v.a. in Deutsch-
land), vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr undmehr
zu einem komplizierten sozialen System mit komplexen Strukturen wur-
de, blieb lange Zeit und bleibt bis heute sehr oft unberücksichtigt. Es war
und ist bis heute eine zum Teil schmerzvolle Einsicht der Theologie, den
Gedanken der Organisation und Organisationsentwicklung zu wenig im
Blick zu haben (vgl. Gärtner 1996). Schmerzvoll ist dieses Wahrneh-
mungsdefizit auch, weil natürlich der Aufbruch des II. Vatikanums einen
enormen Veränderungswillen (von Kirche und Gesellschaft) mit sich ge-
bracht hat. Allerdings mit der manchmal fatalen Haltung und Überzeu-
gung, »die Reform ... sei vor allem eine aufklärerische Reform der Per-
sonen, ihrer Lebenshaltungen und Bewussteinszustände.« (Heller 2003,
39f ).

Diese Auffassung hat sich als gefährlich und gefährdend heraus-
gestellt. Denn komplexe Organisationen »lassen sich nicht durch Bewusst-
seinsbildung und Gefühlsdifferenzierung entwickeln.« (Heller 2003, 39f).
Es bedurfte und bedarf aus praktisch-theologischer Sicht der mühevollen
Beschäftigung mit system- und organisationstheoretischen Einsichten, um
einzusehen, dass der Wandel von Personen noch keinen Wandel von Or-
ganisationen nach sich zieht und dass die Veränderbarkeit der Welt durch
die besseren Motive und Handlungen individueller Subjekte ein Trug-
schluss ist, der bei so manchem Theologen und Caritasakteuren dazu
führte, resignativ die Veränderungshoffnung (nicht nur von Kirche) sein
zu lassen (vgl. Fuchs 2000).

2. Theologische Bezugspunkte in der
Organisationsentwicklung der Caritas

2.1 Corporate Identity: Orientierung an einem christlichen Profil

»Um ein diakonisches Unternehmen menschen- und sachgerecht zu füh-
ren, sind zwei Dinge unerlässlich: Es bedarf erstens einer theologischen
Orientierung, und es braucht zweitens einen soliden ökonomischen Sach-
verstand. Beide Dinge sind konstitutiv.« (Fischer 2007, 57). Eine Unterord-
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nung der einen Disziplin und Perspektive unter die andere ist folglich we-
der hilfreich noch der Sache angemessen.9Die entscheidende Frage dürfte
wohl eher die sein, ob es gelingt, beide miteinander zu verbinden und
beide Perspektiven in ein Gesamtkonzept von Führung und Leitung zu
integrieren. Die Verknüpfung von ökonomischem Sollen und theologi-
schem Wollen betrifft damit einen mühevollen und sensiblen Balanceakt
zwischen Caritasarbeit und Orientierung am Evangelium bzw. zwischen
Organisationsstruktur und Sendungsauftrag. Es ergeben sich dabei not-
wendige Spannungsbögen, denn unterschiedliche Logiken treffen auf-
einander. Wirtschaftlichkeit und der biblische Satz »Die Letzten werden
die Ersten sein« (Mt 19,30) bilden beispielsweise eine natürliche und of-
fensichtliche Spannung. Aber das Aufeinanderprallen von ökonomischen
Notwendigkeiten und ethischen Herausforderungen oder etwa von
Dienstleistungsansprüchen und prophetischem Gewissen eröffnen eben
auch produktive Chancen, die nicht in der Zerreißprobe enden müssen.

Verändernde Entwicklungsprozesse von Personen und Organisatio-
nen im Balanceakt zwischen Ökonomie und Barmherzigkeit werden tag-
täglich in vielen Entscheidungssituationen des Alltags getestet. Führungs-
kräfte »haben beispielsweise die Fragen zu beantworten, wie viel Personal
sie für die Versorgung der anvertrautenMenschen noch einsetzen können,
welche Leistungen sie nicht mehr erbringen können oder wie sie die Un-
ternehmensprozesse möglichst effizient gestalten, ohne dass sich daraus
Qualitätseinbußen ergeben.« (Fischer 2007, 58). Die Orientierung an ei-
nem durchs Evangelium und die Jesus-Überlieferung geschärften Profil
ergibt sich auf der Mikro-Ebene (der einzelner Mitarbeiter), betrifft z. B.
die Verknüpfung von Spiritualität und Professionalität und fragt nach der
sozialprofessionelles Handeln profilierenden Kraft einer christlichen Spi-
ritualität. Sie ergibt sich auf der Meso-Ebene (der einzelner Einrichtun-
gen), betrifft z. B. die spannungsreiche Verknüpfung von Dienstleistung
und prophetischer Anwaltschaft und fragt nach der die Dienstleistung
profilierenden Kraft einer biblischen Option für die Armen. Sie ergibt sich
auch auf der Makro-Ebene (der einer Trägergesellschaft), betrifft z. B. die
schon mehrfach angesprochene Verknüpfung wettbewerbsorientierten
Marktverhalten mit einem kirchlichen Profil und fragt nach der ökonomi-
sches Handeln profilierenden Kraft einer konfessionellen Tradition.

Das Evangelium Jesu als Eckpfeiler eines christlichen Profils vermag
Personen undOrganisationenmaßgeblich zu prägen und in ihrer Entwick-
lung mit zu steuern. Nehmen wir beispielsweise die christliche Botschaft
von der leibhaftigen Auferstehung der Toten, vom Sieg des Lebens über

9 Auch gilt: »Ideologische Gardinenpredigten helfen genauso wenig weiter wie die Aus-
blendung der Gottesfrage.« (Gärtner 2008, 43)
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den Tod, eine Grundüberzeugung christlicher Tradition und zugleich eine
tief verankerte Überzeugung, die als Resonanzboden in allen Caritasorga-
nisationen mitschwingt. Denn das Evangelium eines (Weiter-)Lebens (mit
den) der Toten ist ein unumstößlicher Eckpunkt jeder christlichen Unter-
nehmensethik.Was bedeutet das für den konkreten Umgang, z. B. mit den
Toten? »Ich kenne ein Krankenhaus, dort kamen die Toten in einen Raum
mit Kühlboxen, der nicht gerade würdig war. Die Pflegenden, welche die
Toten dorthin brachten, hatten nicht einmal mehr das Licht angemacht
und im Dunkeln ihre Arbeit verrichtet. Der Weg in den Keller war herun-
tergekommen. Irgendwann kam der Verwaltungsdirektor – ein nachdenk-
licher Mann – dort hinunter. Und er hat das mit eigenen Augen gesehen
und er schämte sich.« (Gärtner 2008, 46) Es begann, wie H. Gärtner be-
richtet, ein persönlicher Wandlungsprozess, allerdings mit organisationa-
len Konsequenzen. »Aus der Abstellkammer wurde einige Zeit später ein
würdevoller Totenraum. ... Nicht für die Angehörigen, nein für die Toten.
Dass sie dort in Würde aufgebahrt sind. Solange sie noch in der Klinik
sind. Dieses Projekt war ein ziemlicher Eingriff. ... Dem Haus waren es
die Toten wert.« (Gärtner 2008, 46).

Gärtner exemplifiziert über dieses Fallbeispiel die für die Orientie-
rung an einem christlichen Profil relevante Frage »Wie kommt das Evan-
gelium in die Organisation?« Er fordert: Das Evangelium der Auferstehung
von den Toten vermag die persönliche Hoffnung und eine damit verbun-
dene Haltung von Leitungskräften und Mitarbeitern zu prägen, aber es
muss auch Auswirkungen auf Ablaufprozesse, geregelte Verhaltensweisen
und organisatorische Strukturen (wie z. B. Abschiedsräume) besitzen, da-
mit sich der Wandel vom Tod zum Leben nicht nur im Kopf bzw. im Her-
zen vollzieht, sondern auch ablesbar wird an der Gestaltung von Räumen
oder der Strukturierung von Zeit. Der Entwicklungsprozess des Ernstneh-
mens des Evangeliums in Köpfen undOrganisationsstrukturen, inTat und
Wort, vor allem aber im konkreten Lebenszeugnis, heißt in der Theologie
Evangelisierung.10 Evangelisierung benennt einen gemeinsamen Auftrag
in einer kirchlichen Organisation, von Haupt- und Ehrenamtlichen, von
Führungskräften und Mitarbeitern, von Priestern und Laien, die eine ver-
bindende Identität aller Beteiligten ermöglichen. In die Sprache der Orga-
nisationsentwicklung hinein vermittelt, hieße das: Die Evangelisierung ist
die »Corporate Identity« der gesamten Kirche und ihrer Teilorganisatio-
nen, wie z. B. der Caritas. Daran sind alle Mitglieder beteiligt. Es genügt
nicht, wenn sich dafür nur ein Teil oder die Leitung zuständig fühlt. Denn

10 »Evangelisieren besagt ..., die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit zu tragen
und sie durch deren Einfluß von innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu
erneuern.«(Apostolisches Schreiben 1975, Nr. 18)
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der gemeinsame Sinnraum entsteht erst, wenn die verbindende Identität
stärker ist als unterschiedliche Positionen oder Funktionen.

2.2 Corporate Mission: Sensibilität für einen kirchlichen Auftrag

In aktuellen Veränderungsprozessen von Caritasorganisationen theo-
logisch zu deuten und dabei konkret den Sinnhorizont des Evangeliums
und der Jesus-Überlieferung ins Gespräch zu bringen, kann vier weit rei-
chende Handlungsperspektiven eröffnen. Die Orientierung an diesem
christlichen Profil verweist auf die spirituelle Identität der Caritasorgani-
sation, auf ihre Corporate Identity. Zugleich stecken die Ideen und Wert-
vorstellungen des Evangeliums auch den Horizont für ihre Vision ab, ihre
Corporate Vision. Sie leiten ferner den im Evangelium begründeten kirch-
lichen Sendungsauftrag, ihre Corporate Mission und konstituieren
schließlich die eigene Unternehmenskultur – ihre Corporate Culture.11

Was die ethisch begründete Vision betrifft, lässt sich von denTheoretikern
der Organisationsentwicklung lernen: Eine gemeinsame Vision orientiert
und motiviert das Handeln – auch wenn die Vision niemals vollständig
erreicht wird. Sie ist eine wirksame Kraft, weil sie das Bedürfnis stillt,
zusammen an einem wichtigen Projekt zu arbeiten. Menschen in einer
Organisation, die eine gemeinsame Vision teilen, verändern nicht nur ihre
Beziehung untereinander, sondern auch zur Organisation: Ihre Identifika-
tion wächst (vgl. Senge 1999, 251f). Eine Organisation ohne eine orientie-
rende und leitende Vision läuft Gefahr, dass strategische Einzelplanungen
der Lösung aktueller Probleme verhaftet bleiben und keine zukunftswei-
senden Perspektiven eröffnen, dass die Mitglieder vor allem Eigeninteres-
sen verfolgen und sich gerade in Krisen- und Übergangszeiten auf ihre
»Inseln« zurückziehen (vgl. Senge 1999, 257).

Bis in die Gegenwart hinein leben gerade die Caritasorganisationen
und ihre Führungspersönlichkeiten aus der tradierten Vision, ein Vor-
trupp des Evangeliums in einer wohlfahrtsstaatlich verfassten Gesell-
schaft und damit auch eine »Avantgarde der Gesamtkirche« (Zerfaß 1996,
13) zu sein und zu werden. Dieses visionäre Selbstbewusstsein hängt an
der historisch gewachsenen Überzeugung, dass Caritasorganisationen ei-
ne nicht zu unterschätzende intermediäre Bedeutung gewonnen haben,
auch und gerade für eine Vermittlung des Evangeliums und seiner Werte
in die säkulare Welt hinein – und das gerade, weil sie über Mechanismen

11 In der Sprache der Organisationsentwicklung heißt das: Die Bereiche Vision, Mission
und Kultur beantworten als »Firmencredo« gemeinsam die Frage, woran die Mitglieder
eines Unternehmens glauben. (Vgl. Senge 1999, 273f.)
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verfügt, die in der Lage sind, die Funktionsweise einer ausdifferenzierten
Dienstleistungsgesellschaft nachzuvollziehen und damit im öffentlichen
Diskurs wie im politischen Lobbying wirksam zur Geltung zu bringen. Es
ist gerade ihre spezifische, theologisch artikulierte Motivation, ein wirk-
mächtiges praktisches Zeichen für die »caritas« und für die Einheit von
Gottes- und Nächstenliebe sein zu wollen, die in einer ökonomisierten
und säkularisierten Gesellschaft die andere, aber wichtige Wirklichkeit
Gottes im Dienst am Menschen zu Gehör bringt.

Auch was die mit der Vision korrespondierende Mission betrifft, lässt
sich von den Theoretikern der Organisationsentwicklung lernen: Der Be-
griff »Mission« bezieht sich auf den »Auftrag« und beantwortet die Frage,
worin der Sinn und Zweck einer Organisation besteht. Die Vergegenwär-
tigung des Auftrags ist für Organisationen überlebensnotwendig. Denn
diese Erinnerung bewahrt die Organisation davor, sich »schwindlig spie-
len zu lassen« von den Erwartungen und Interessen (ihrer Kunden und
Geschäftspartner), von den unbegrenzten Möglichkeiten (was man noch
alles tun könnte) und von der Konkurrenz auf demMarkt (die bekanntlich
niemals schläft).

Für kirchliche Organisationen ist »Mission« damit ein doppelsinniger
Begriff: organisationstheoretisch ist der Begriff unverzichtbar, theologisch
besteht der Auftrag der kirchlichenOrganisation, also ihre Mission, in der
Evangelisierung.12 Das Ziel ihres Wirkens ist das Reich Gottes (das nicht
mit der kirchlichen Organisation identisch ist) im Raum der Welt und
Gesellschaft. Und im Engagement für dieses Reich inmitten der Welt geht
es um die Rettung der menschlichen Person und den rechten Aufbau der
menschlichen Gesellschaft, gerade im Blick auf die Armen und Bedräng-
ten aller Art, auch und gerade im institutionellen Zeugnis der Liebe. Die
Sensibilität für diesen kirchlichenAuftrag kann Caritasorganisationen vor
der Gefahr des Institutionalismus bewahren, der die Selbsterhaltung der
Organisation um jeden Preis in den Mittelpunkt stellt. Denn wenn ein
zentraler Eckpunkt der eigenen Unternehmensethik denMut zumWandel
um des entschiedenen Dienstes an den Menschen, besonders den Armen,
willen thematisiert, dann vermag dieser theologische Bezugspunkt ent-
scheidende Entwicklungen und Prozesse um dieser Mission willen aktiv
zu befördern statt sie zu behindern oder auszubremsen.

12 »Evangelisieren ist in der Tat die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste
Identität.«(Apostolisches Schreiben 1975, Nr. 14)



Caritasorganisationen im Sog des Wandels ...

336

2.3 Corporate Culture: Sinn für eine ethisch begründete Organisations-
kultur

Theologisch motivierte Entwicklungsprozesse sind mühselig, wie die Er-
fahrungen von Caritasorganisationen belegen, und auf Jahre hin angelegt.
Wichtig scheint dabei eine möglichst einflussreiche Koalition von Men-
schen zu sein, die tatsächlich die Gestaltung und Erneuerung der Organi-
sationskultur im Licht des Evangeliums wollen, und die fähig sind, die
angestrebte Kultur anschaulich zu beschreiben und die Einsicht für die
aktive Beteiligung aller Betroffenen, für Kommunikation und Kooperation
und für gemeinsame Lernprozesse zu wecken.13 Peter Senge empfiehlt,
was die Identifikation mit der Identität, der Vision und dem Auftrag eines
Unternehmens betrifft, differenzierte Sensibilität, gerade im Blick auf die
Mitarbeiter und ihr Engagement für eine gemeinsame Organisationskul-
tur. Ist er doch davon überzeugt, »daß man – im Endeffekt – nichts tun
kann, um einen anderen Menschen zur Teilnehmerschaft und zum Engagement
zu bewegen.« (Senge 1999, 273 (Cursivschrift im Original)). Zwischen Ein-
willigung und Teilnehmerschaft bzw. Engagement liegenWelten. In vielen
Organisationen gibt es relativ wenige aktive Teilnehmer und noch weniger
wirklich engagierte Mitglieder. Die meisten Mitglieder befinden sich im
Zustand der »Einwilligung«: Sie sind zwar mit den Zielen und der Vision
ihres Unternehmens einverstanden und machen mit. Aber sie zeichnen
sich nicht durch echte Teilnehmerschaft aus, weil sie sich nicht wirklich
engagieren.

Auch die Orientierung an einem christlichen Profil und kirchlichen
Auftrag ist – gespiegelt im organisationstheoretischen Wissen – ein kom-
plexes und freies Kommunikationsgeschehen. Zweifelsohne ist der erste
Schritt die »Selbst-Evangelisierung« der Führungskräfte. Denn in jedem
System kann ja unmittelbar lediglich die eigene Position – individuell
und als Organisation – kreativ verändert werden. Diesem theologischen
und ethischen Selbstreflexionsprozess ist bewusst Raum zu geben. Es gilt
hier, Kräfte auf das qualitative interne Wachstum zu konzentrieren. Ein

13 Vgl. die zahlreichen Prozesse, in denen sich diakonische Einrichtungen auf langwierige
Veränderungen ihrer Organisationskultur eingelassen haben, indem sie sich dabei vom
Geist und den Werten des Evangeliums haben leiten lassen. »Ob unsere Einrichtungen
von den Bewohnern, von Angehörigen, von den Mitarbeitern und von der (nicht)kirch-
lichen Öffentlichkeit als ›Unternehmen mit christlicher Orientierung‹ gesehen, erlebt
und erfahren werden, hängt nicht nur und zuerst von der Etablierung des Fachbereichs
Seelsorge ab ... sondern davon, ob die in der Einrichtung und im Gesamtunternehmen
Handelnden sich in ihremHandeln am EvangeliumGottes orientieren bzw. ihr Handeln
am Vorbild-Handeln Jesu Christi ausrichten und sich in ihren Entscheidungen von sei-
nen Worten undWerken bestimmen lassen.« (Handbuch für die Seelsorge 2005, 6)
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weiterer Schritt wird sein, Mitarbeiter zur Teilnehmerschaft bzw. zur Ein-
willigung zu bewegen.14 Damit diese an der Profil- und Auftragsorientie-
rung teilnehmen und vom Resonanzraum des Evangeliums angesteckt
werden, bedarf es des letzten Bezugspunktes, der sich auf den Mut zu
einer Gestaltung einer christlich inspirierten Organisationskultur bezieht.
Denn diese schafft einen bedeutsamen Resonanzraum für das Evangelium
und die Jesus-Überlieferung.

Auch hier gilt: Es braucht eine Hand voll Leute, die zur aktiven Teil-
nehmerschaft an der Gestaltung dieser Organisationskultur entschlossen
sind und die sich selbst als Träger seiner impliziten und expliziten Werte
sehen. Der intensive Lernweg von Einzelnen ist eine notwendige Grund-
lage für die »lernende Organisation Caritas« und eine wichtige Basis, um
vor Ort die »Corporate Culture« und darin die Normen und Werte des
Evangeliums zu entwickeln. Es ist bekannt, dass in der Entwicklung einer
ausgeprägten und stimmigen Organisationskultur ein wesentlicher Faktor
für den Erfolg eines Unternehmens liegt (vgl. Doppler/Lauterburg 2002,
451f). Dies dürfte auch für den »Erfolg« der Evangelisierung gelten. Zu-
gleich treffen wir hier auf den schwierigsten Bereich, nämlich die Kultur
in den Caritasorganisationen zu gestalten und zu verändern. Unter Kultur
versteht man in einer Organisation »die Gesamtheit der geschriebenen
und ungeschriebenen Traditionen, Gesetze und Werte, die das Denken,
Fühlen und Handeln der Organisationsmitglieder beeinflussen.« (Dopp-
ler/Lauterburg 2002, 90). Diese tief verankerten, oft unbewussten Grund-
werte bilden gemeinsam den verbindenden Charakter einer Organisation.
Sie prägen das ganz alltägliche Leben in ihr. Sie stützen konkrete Verhal-
tensweisen und helfen bei täglichen Entscheidungen. Sie beantworten in-
nerhalb der Organisation die Frage, wie man bei der Verwirklichung der
»Corporate Vision« in Übereinstimmung mit der »Corporate Mission«, al-
so auftragsgemäß, handeln kann (vgl. Senge 1999, 273f).

3. Führungsverantwortung für eine Kooperationskultur

Soziale Organisationen im Sozial- und Gesundheitswesen unterliegen ge-
genwärtig, wie in Kap. 1 exemplarisch am Beispiel der Caritasorganisatio-
nen aufgezeigt wurde, weit reichenden Veränderungsprozessen und ver-

14 Was Peter M. Senge den Managern ins Stammbuch schreibt, gilt auch hier: »Machen Sie
Ihre eigene Teilnehmerschaft deutlich.« – »Seien Sie ehrlich.« – »Lassen Sie die andere Person
frei wählen.« Sowohl der eigene Bezug zum Evangelium und der Jesus-Überlieferung als
auch der Respekt für die Position des anderen Menschen sind im Kommunikationspro-
zess der Evangelisierung gefragt: vgl. Senge 1999, 272 (Kursivschrift im Original)
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suchen diesen durch die Entwicklung einer Corporate Identity zu begeg-
nen, aus der heraus sie ihre Vision, Mission und Kultur (vgl. Kap. 2) ge-
stalten. Die Vergewisserung der eigenen Unternehmensidentität dient da-
bei einem einheitlichen Erscheinungsbild und klaren Profil nach außen
und zugleich einer Erkennbarkeit nach innen. Die Entwicklung dieser
Identität ist zwar vor allem Aufgabe der Leitung, aber kann nicht ohne
oder gegen die Mitarbeitenden vorangetrieben werden. Denn »Verände-
rungen brauchen das Zueinander, die Kooperation und Kommunikation
von Leitung und MitarbeiterInnen.« (Heller/ Schmidt 2008, 233).

Auch im Falle der Orientierung am Evangelium sind Kommunikation
und Kooperation entscheidende Voraussetzungen, damit der Sinn für die
christliche Botschaft und ihre kirchliche Tradition wachsen kann. Aus die-
sem Grunde sind auch die entsprechenden Strukturen nötig, die echte
Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnen und einen gemeinsamen Lernpro-
zess ermöglichen. »Kommunikation« und »Kooperation« sind also Schlüs-
selbegriffe für einen gelingenden Entwicklungsprozess, der Kräfte und
Synergien für die Bewältigung von Veränderungsprozessen freisetzt (vgl.
Doppler/Lauterburg 2002, 231). Einen diesbezüglichen Innovationsfall bil-
det beispielsweise die Sterbebegleitung in Organisation. An diesem exem-
plarischen Brennpunkt entzündet sich auch der Sinn für die Unterneh-
mensidentität einer christlichen Organisation.

3.1 Ein Innovationsfall kooperativen Handelns in sozialen Organisatio-
nen: »Menschenwürdig sterben«

Schritt für Schritt hat in den letzten beiden Jahrzehnten vor allem die
Hospizbewegung bedrückende wie befreiende Erfahrungen an der Gren-
ze des Lebens ins gesellschaftliche Bewusstsein zurückgeholt und da-
durch eine neue Aufmerksamkeit für die tabuisierte und marginalisierte
Erfahrung des Sterbens und der Sterbebegleitung ermöglicht. Allerdings:
Einer höheren Sensibilität für das Thema Sterben und Tod (z. B. im Bil-
dungs- und Veröffentlichungsbereich) steht immer noch gleichzeitig ein
immenses Distanzierungs-, ja Entsorgungsverhalten entgegen. Ungleich-
zeitige Entwicklungsprozesse stehen unvermittelt nebeneinander. Beson-
dere Brisanz erhält diese Uneindeutigkeit vor dem Hintergrund, dass sta-
tistisch gesehen mehr als drei Viertel aller Todesfälle ältere Menschen
über 65 Jahren betreffen, und dass ihnen ein z.T. langer Sterbeprozess
verbunden mit hohen Pflege- und Behandlungskosten vorausgeht.15

Sterben findet damit heute vor einem ambivalentenHintergrund statt.
Neben einem rasanten medizinischen Fortschritt und völlig neuen Mög-
lichkeiten, das Leben bis ins hohe Alter medizinisch-therapeutisch zu ge-
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stalten, findet sich auch (sicherlich eher unterschwellig) die damit verbun-
dene Frage, wer dieses z.T. lange Sterben – vor dem Hintergrund der de-
mographischen Entwicklung und des Wandels in den Familienstrukturen
und Lebensformen – bezahlen soll und ob die Betroffenen selbst eigent-
lich bis zum Schluss an diesen hohen Investitionen, d. h. an der Lebens-
verlängerung um jeden Preis, interessiert sind. Skandalöse Einzelfälle der
Tötung von Pflegebedürftigen durch Pflegekräfte haben das Bewusstsein
zu Tage gefördert, dass die Sterbebegleitung in Organisationen vor dem
Hintergrund der personalen Überlastung Einzelner intensiviert werden
müsse, und dass ein ethisches Bewusstsein für das Recht auf ein men-
schenwürdiges Sterben zu fördern sei.

In Organisationen des Gesundheitswesens, z. B. Krankenhäusern, in
denen bekanntermaßen heute die überwiegende Zahl der Menschen ster-
ben, verschärft sich die Ausgangslage, denn diese sind »in ihren Arbeits-
prozessen und der Steuerung alltäglicher Arbeitsabläufe nicht auf das
Sterben vorbereitet ... , obwohl es paradoxerweise tagtäglich geschieht. ...
Sterben ist, um es pointiert zu sagen, in den Krankenhäusern nicht orga-
nisiert. Obwohl es eine der Routinen des Arbeitsalltags ist, lassen sich
wenig routinierte interprofessionelle Handlungen und prozeßsteuernde
Abstimmungen zwischen den Berufen bzw. den Systemen beobachten.«
(Heller 1996, 214). Da aber im Sterben der einzelneMensch in seiner sozio-
psychosomatischen und spirituellen Ganzheit in den Blick kommt, kann
dem nicht mit der Moral einzelner spezialisierter Professionen begegnet
werden. Vielmehr ist als ein erster Schritt einer organisationalen Entwick-
lung eine interprofessionelle Kooperation zugunsten Sterbender und ihrer
Angehörigen zu organisieren.

Denn ein menschenwürdiges Sterben in Organisationen ist nicht al-
lein eine Frage der (inter)personalen Sterbebegleitung, sondern es ist im
gleichen Maße eine Frage der Organisationsentwicklung, der Organisiert-
heit von Interdisziplinarität und multiprofessioneller Kooperation – letzt-
endlich um der Sterbenden und ihrer Angehörigen willen. Gerade die mit
Interprofessionalität verbundenenen Verständigungsprozesse zwischen
unterschiedlichen Berufsgruppen eröffnen die Basis für die Zusammen-
arbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Sicherlich: Die Verständi-
gung »zwischen Pflege und Medizin, zwischen Physiotherapie, Psycho-
logie, Sozialarbeit oder Seelsorge ist aufwändig, ungewohnt und neu.«
(Heimerl 2008, 37). Doch eine interprofessionelle Kooperation stellt oft

15 Dies hängt mit einem Wandel im Krankheitspanorama, verbunden mit einem »Über-
gang von den infektiösen zu den chronisch-degenerativen Erkrankungen« zusammen,
die einen ganz neuen Versorgungsbedarf entstehen lassen, vgl. Heller 1996, 216. Vgl.
auch Heimerl 2008, 11f.
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überraschende Vernetzungen her. Dadurch »entstehen neue Denkweisen,
neue Einsichten und neue Lösungswege für alle Beteiligten.« (Heimerl
2008, 37). Angemessene Kommunikations- und Kooperationsformen wer-
den so zu einer Zukunftsfrage aller Organisationen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen. Gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl
von chronisch-degenerativen Erkrankungen (z. B. der etwa 800.000 Alz-
heimer-Patienten) werden Hospize und Palliativstationen nicht die einzige
Antwort darstellen können.

3.2 Einsatz für eine Organisationskultur der Sterbebegleitung

Eine ausgebildete Unternehmenskultur besitzt eine stark verhaltensprä-
gende Wirkung. Ein gemeinsamer Sinnhorizont in Werten, Normen, Ein-
stellungen und Haltungen kann Organisationsmitglieder motivieren, ih-
nen Orientierungs- und Identifikationsmöglichkeit bieten und die
Interpretation von unvorhergesehenen Situationen erleichtern. Sie mani-
festiert »sich in der Art und Weise, wie Probleme wahrgenommen und
Konflikte gelöst werden, sowie in Sprache, Ritualen, Symbolen und Um-
gangsformen.« (Fischer 2007, 78f). Caritasorganisationen verfügen in der
Regel über solch ausgebildete Unternehmenskulturen, die in einem länge-
ren Sozialisationsprozesse entstanden sind und über Generationen hin-
weg die Einstellungen und Erfahrungen der Mitarbeiter geprägt haben.
IhreWurzeln gehen auf religiös-anthropologische Überzeugungen zurück,
die auch und gerade eine Kultur des Sterbens und eine Praxis der Sterbe-
begleitung begründen. Ziel wird sein, diese in Entwicklungsprozessen in
ihren Fundamenten abzusichern und weiter zu entwickeln, so dass von
allen Beteiligten, Sterben und Tod und der Umgang mit Sterbenden und
Verstorbenen als Teil des organisationalen Lebens identifiziert werden
kann. Dafür sind nicht nur Orte und Prozesse nötig, an denen und durch
die sich alle Beteiligten (Leitungskräfte, Mitarbeiter, Patienten, Angehöri-
ge etc.) mit dem Thema auseinandersetzen können, sondern auch eine
damit korrespondierende interne und externe Vernetzung der daran Betei-
ligten. Es ist und wird Aufgabe von Führungskräften sein, Verantwortung
für die Aufrechterhaltung und Neugestaltung einer ganz bestimmten tra-
dierten Organisationskultur und ihre Alltagsvollzüge, Symbolwirklichkeit
oder praktizierte Raum- und Zeitstruktur zu übernehmen (vgl. Heimerl
2008, 58f). Führungsverantwortung ist auch deswegen gefragt, weil das
christliche Verständnis von Sterben und Tod bzw. von Sterbebegleitung,
wie empirische Untersuchungen belegen, deutlich an Plausibilität verloren
hat. Zugleich hat die ambivalente Situation von Sterbenden in unserer
Gesellschaft ein erhöhtes Interesse an der Botschaft der Religionen und
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damit auch der christlichen Botschaft und ihrer Tradition generiert, so
dass vermehrt Anfragen von Mitarbeitern, Patienten bzw. Klienten nach
glaubwürdigen Antworten inTat undWort gestellt werden (vgl. Krockauer
2000).

In vielen sozialen Einrichtungen findet sich zwar der theoretische An-
spruch, oft genug im Leitbild begründet, einmenschliches undmenschen-
würdiges (womöglich auch christlich inspiriertes) Sterben zu ermöglichen.
Faktisch hängt aber die Menschlichkeit des Sterbens zumeist nur vom
individuellen und fachlichen Engagement einzelner Mitarbeiter und Lei-
tungskräfte ab. Besonders in Organisations- und Ablaufprozessen von
Krankenhäusern oder Altenpflegeheimen können, wie sich gezeigt hat,
menschliche Bedingungen des Sterbens nur langsam entwickelt werden
und bedürfen eines langen Atems. Die Förderung der Zusammenarbeit
und Vernetzung der Professionen dürfte in der nahen Zukunft zu einem
aussagekräftigen Abbild und Motor einer Solidarkultur nicht nur im Ge-
sundheitswesens werden. Zu lernen ist diesbezüglich von den Impulsen
der Hospizbewegung. Denn in deren Einrichtungen »geht es nicht mehr
um medizinische Maximaltherapie, sondern um Lebensqualität im Sinne
einer umfassenden palliativen Versorgung ... Diese interdisziplinäre Be-
treuung wird durch ein Team gewährleistet, das unterschiedliche fachliche
Zugänge zum Sterben und zu den Sterbenden aufeinander abzustimmen
versucht.« (Heller 1996, 226).

Eine theologische Ethik vermag dabei wichtige Impulse für eine Kultur
des Sterbens und der Sterbebegleitung in Organisationen zu vermitteln,
die diese begründet, intensiviert und erweitert (vgl. Berkel 1997, 131f). Sie
vermittelt Werte, Normen und Haltungen, die den Entscheidungen und
Handlungen zugrunde liegen und liefert damit ein Begründungsfun-
dament. Sie intensiviert die Unternehmenskultur, in dem sie eine tragen-
de persönliche Überzeugung im Angesicht des Todes und zugleich eine
über den Tod hinausreichende Perspektive vermittelt. Sie erweitert die
Unternehmenskultur. Denn sie »vernetzt ökonomisches und ethisches
Denken, Menschen und Strukturen, Werte und Ergebnisse, Anspruchs-
gruppen und Unternehmensziele.« (Berkel 1997, 132). Es ist den Führungs-
kräften übertragen, für diese theoretisch bekundete ethische Grundlage
einer Organisation Verantwortung zu übernehmen und entsprechende
ethische Entwicklungsprozesse (z. B. in Ablauforganisation oder Fort-
und Weiterbildung) einzuleiten.

Natürlich setzt dies auch ein erweitertes Verständnis von Führung vo-
raus, das neben der wirtschaftlichen und personalpolitischen Steuerung
bewusst auch Verantwortung für die (im Falle der Caritasorganisationen
theologisch begründete) Humanisierung von Organisationen übernimmt.
Der erklärte Wille von Verantwortlichen, so P. Senge, zeige sich auch und
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vor allem darin, dass sie sich dem »persönlichenWachstum von Mitarbei-
tern«(Senge 1999, 176) verpflichtet fühlen. Um Kommunikation und Ko-
operation um der Sterbenden und ihrer Angehörigen willen aktiv zu för-
dern, wäre demnach nach Senge zunächst – von Seiten der Leitungskräfte
– die (auch moralische) Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Men-
schen, die sich »in einem umfassenderen und tieferen Sinn für ihre Arbeit
verantwortlich« (Senge 1999, 176) fühlen, werden so auch – so ist zu ver-
muten – die Humanisierung einer Unternehmenskultur, z. B. eine Kultur
der Sterbebegleitung, aktiv fördern (wollen). Das bedeutet ein Umdenken
in der Führungsphilosophie. Das Arbeitsverhältnis wird mehr als Bündnis
als Vertragsverhältnis gesehen. Eine »Bündnisbeziehung beruht auf dem
gemeinsamen Engagement für Ideen, Probleme, Wertvorstellungen, Ziele
und Managementprozesse ... Bündnisbeziehungen spiegeln Einheit, An-
mut und Würde. Sie bringen den heiligen Charakter von Beziehungen
zum Ausdruck.« (Max de Pree, zit. nach Senge 1999, 178).

3.3 Verantwortung für eine Kultur multiprofessioneller Kooperation

Der Beitrag ging von der Diagnose eines erweiterten Bedarfes an multipro-
fessioneller Kooperation auf allen Handlungsebenen von Organisationen
des Sozial- und Gesundheitswesens aus. Er versuchte anzudeuten, dass
nicht nur deren wirtschaftlicher Erfolg von einer gelungenen Kooperation
besonders der unterschiedlichen Professionen abhängig ist, sondern dass
auch die innerbetriebliche Arbeitsatmosphäre und auch das zielgerichtete
Engagement für die einen anvertrauten Klienten oder Patienten in einer
angemessenen Kooperationskultur ankert. Der Bedarf an multiprofessio-
neller Kooperation ergibt sich so nur vordergründig aus Gründen der wirt-
schaftlichen Effizienzsteigerung, sondern auch aus unternehmensethi-
schen Gründen. An vielen Beispielen ließe sich diese These erhärten.
Gerade das Beispiel der Sterbebegleitung in Organisationen kann die He-
rausforderung exemplifiziert werden, die sich nicht als Spezialaufgabe ei-
nes sich abgrenzenden Berufsstandes eignet. »Sie liegt vielmehr im
Schnittbereich sowohl verschiedener Professionen als auch ehrenamt-
licher und professioneller Hilfe. ... Erfahrungsaustausch und Zusam-
menarbeit helfen, Kommunikationsbarrieren und Konkurrenzdenken zu
überwinden und eine pluralistische, vernetzte Angebotsstruktur zu etab-
lieren.« (Mennemann 2005, 1841).

Leitend ist dabei die Vision eines Managements multiprofessioneller
Kooperation, das sich auch als Dienst an einer fast heiligen Verantwortung
für das eigene Umfeld (vgl. Senge 1999, 172) versteht. Drei Thesen bekräf-
tigen abschließend die damit verbundene Führungsverantwortung.
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1. Ein Kooperationmanager ist eine Person in einer Leitungsposition,
die führt: Leiten und Führen »sind offenbar deutlich voneinander unter-
schiedene Handlungen, wennschon sie in der Praxis miteinander ver-
flochten sein können, und gelegentlich nur zwei Aspekte ein und dersel-
ben Handlung sind.« (Lay 1985, 307f). Um aber als Autoritätsperson
anerkannt zu werden, muss die Kluft zwischen eingesetzter Leitung und
beabsichtigter und anerkannter Führung überbrückt werden.

2. Ein Kooperationsmanager ist eine Person in einer Führungssituati-
on, die ermächtigt: Eine Führungsperson ist ein »facilitator«, eine, die et-
was fördert, unterstützt, vor allem die Entwicklung ihrer Gruppenmitglie-
der – im Sinne einer auch ethischen Ermächtigung. Führen heißt hier, die
Entwicklung eines individualen und organisationalen Ethos zu ermögli-
chen.

3. Ein Kooperationsmanager ist eine Person, die in einer Leitungsposi-
tion und in Führungssituationen Wertmaßstäbe vertritt. Denn Führungs-
kompetenz umfasst notwendigerweise auch ethische Kompetenz. In alle
zu treffenden Entscheidungen und Handlungen fließen auch ethische Re-
flexion und Begründung mit ein (vgl. Berkel/Herzog 1997, 37). »Dies setzt
freilich Menschen voraus, die aufgewacht sind. ... Nicht die Organisation
macht Menschen tugendhaft, sondern Menschen, die um die für ihre In-
stitution relevanten Werte wissen und sich um sie bekümmern› stimulie-
ren andere und über sie die Organisation, diese Werte wahr- und in ihr
Handeln aufzunehmen.« (Berkel 1998, 134).
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